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für boë

^ted)ttiut8öjaf;r tiont 1. gattuar ßi$ 31. pqemßcr

1906.

Mit llfrgleidjiiiig to fubgrtj uitb ber tiorljrrgrljrubrit Ikdjiiuiig.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.
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116 — Ni 15 (4)

Btaats-Kedjnumi hm Bantons Bevit für has Jaljv 1906,

Staub bcë Staatöoevmöflen# am 31, Sejember 1905, ®ermö{ieuö=

Salt, $aben. ftonten unit !Hfd)tuutßörui>rifeu. Sott.

5v.

14,580,232
29,267,817

2,134,888
222,970,382
128,586,753

16,700,200

9t.

06
03
55

2,274,847
202,970,382
108,586,753
46,573,760

SR.

55
03
55

llcberfirtjt noli jtilnn?.

i. Stammbevmögen.

A. 2Balbunßen. «Seite 76
B. Soutanen. 76
C. Somänenfajfe. 76
D. ô^o^elartaffe. 78
E. .Hantonallmnf. 78
F. Slnletljen. 80
6. ®i|'enbal)nfabitalien. 80

©utnmen ber Sittiben uttb ber ïpaffiben.
teilte Slftiben.

H. ^ettrie&êbeïutôflen.
H. Sctrtcbäfabitttl ber Stantätaffe:

©eile 88
Vor|cl)üffe, ©elbanlagen uitb 2)epotê.

Waffen nnb ©egenrccljnitng.
Slttibauêftânbe.
Spaffitoauêftânbe.

J. iHerfjttunßöjnlbo ber öaufenben Vcr=
umltunß. ©eile 88

K. SRobiliensSnbcntnr. Seite 88

©uiunten ber Slttiben uttb ber ißaffiben.
Steine Sittiben.

I. Stammbermößen. ©eite 4

II. Söctrieböbermiißen. „ 4

Summen ber Sittiben nnb ber Ißafftben.
9teinc8 Vermögen.

iSifang.
Vermößenibeftanbteile. ©eite 4

Pleines Vermäßen. „ 8

Slntäufe uttb ©ctjäj3ung«S=

erhöfjuttgen

Steue ©utljabeit unb 9tücf=

ja^lungett bon ©Bulben

©utttme ber Vermehrungen

Veite ©uthaben tt. ©d)ulben=
jaljluttgett

(Sinttal)inett
Veue gorbeutngen
Sluêqaben

@inna£)tnen=lleberfc^u^
$nbentarbermel)rungett

©unime ber Vermehrungen

Vermehrungen .j

©munie ber Vermehrungen

Vermehrungen

Verminberungen

S*-

1,086,688
7,762,751

703,799
131,983,794

2,652,979,102
498,000

2,050,000

SR.

80
22
72
41
71

414,240,272 64 360,405,743
53,834,529

13
51

2,797,064,136 86

25,474,926

1,358,372
2,706,130

51,151

57

36
31
75

27,886,385

154,871
3,635

1,433,120

03

27
15
74

71,846,372

2,918,608,943
2,918,767,769
2,919,193,202

90

31
41
17

29,590,580
63,085

5,255,929

99
80

88

29,478,012 19 8,828,416,287

2,042
149,274

79

62
32

34,909,596 67 29,478,012
5,431,584

19
48

8,828,567,604 73

414,240,272

34,909,596

64

67

360,405,743

29,478,012

13

19

2,797,064,136

8,828,567,604

86

73

449,149,869 31 389,883,755
59,266,113

32
99

11,625,631,741 59

449,149,869 31 389,883,755

59,266,113

32

99

11,625,631,741

50,116,888

59

56

449,149,869 31 449,149,869 31 11,675,748,630 15



(5) As 15 - 117

Bfaafe-fteifjmum bt# Mmtvrn Bern für ta Jafjr 1906.

®cvänt>ettttt0en. Staub beê Staatâbermôgenë «m 31. Sejember 1906.

ftabett. «onten nnb SRemnungêrubriten. «OU. $abett.
3r.

158,718
7,391,396

702,657
131,983,794

2,652,979,102
2,548,000

2,795,763,669
1,300,467

71,421,708

2,919,193,202
2,918,608,943

80
22
50
41
71

64
22

2,919,178,715 26

8,828,402,569

135,746

8,828,538,316
29,288

2,795,763,669

8,828,538,316

11,624,301,985
1,329,755

11,624,301,985

51,446,644

11,675,748,630

50

70

20
53

84
75

84

31

15

Verläufe uttb 6cfjcÜ3itni]ö=
rebuftionen.

Steue Sc^utben unb 3iüc£^a£)=

fangen bon ©utfjaben.

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

Sleue Scfjuibeit uitb ©ut=
habeneingänge.

Sluëgaben.
©innahmcn.
Steue ©Bulben.

9faögaben=Ueberfihufj.
^nbentarberminberungen.

Summe ber Verminbermtgen.
Steine Vermehrung.

Verminberungen.

Summe ber Verminberungen.
Sîeine Vermehrung.

Verminberungen.

Vermehrungen.

|lcbrrfirt)t uni tiilunj.

I. Siantmbmuogett.

A. äBnlbungen Seite 77
B. Romanen 77
C. $omänentajfe 77
D. ôhi»otheïttrtaîfe 79
E. lantonallianf 79
F. Slnleiljett 81
G. (fifenkhnfabitaïten 81

Summen ber Stftiben uitb ber ïpaffiOen
leine Iftiben

15,508,202
29,639,172

2,199,122
223,957,344
164,088,330

18,750,200

454,142,371

Ii. 3$etvieb3berm<>gett.

H. Vetriektnjntnl öcr Stuatôfaffc :
Seite 89

Vorfdmffe, ©elbanlagen unb SDcpots

Waffen unb ©egenrectjnung
SWtibauëftânbe
ipa|fiüaiteftanbe

J. Vedtnungöfnlbo Der Saufenben Vers
mattnng Seite 89

K. 3>to6Uiens$ntoentar Seite 89

Summen ber Ittiben unb ber SJlaffiben
leine Ittiüen

I. ®tammnerntögeit Seite 5

II. Vetriekbermögen „5
Summen Her Ittitieu unb ber Üßaffüien
Steines Vermögen

90

26,066,391

889,331
2,984,952

16,146

29,956,820

65,128
5,269,457

35,291,406

454,142,371

35,291,406

489,433,778

ISifang.
Vermögcnöbcftnnbtcitc

Steines Vermögen

Seite 5 489,433,778

489,433,778

22

07
50

79

42
50

71

90

71

61

61

61

%x.

2,337,940
203,957,344
144,088,330
48,623,760

399,007,375
55,134,996

28,053,185

270,088
123,631

1,383,628

29,830,533

29,830,533
5,460,873

399,007,375

29,830,533

428,837,908
60,595,869

428,837,908

60,595,869

489,433,778

SR.

38
79

17
73

54

84
24
08

70

70
Ol

17

70

87
74

87

74

61

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 31*





grfïe JIßfeiCuncj.

$rd|)iu«D

bee

feinen Vermögen#.

Stnnb kö Heine» Staatsuermögens.

tfenmin- uitb Perluflredjttuug.

Hed)nu»0 îier fmtfenbeit Pertualtung.

1906



120 — m 15 (8)

Bfaafe-Berfpumg te üanimt# Berit für te laïjr 1906.

tBornnfdjfaß

«oft.

für 1906.

gaben.
ganten mtï> |lbdjmnitjsntbrikbtt.

totale 1

«Oft.

summen,
gaben.

Sa
Soft.

m.
gaben.

Sr.

1,311,109
57,948,404

Sr.

59,266,113

StemeS ^iaatättertnögett.

Staub ont 1. Jänner. VI, 1951
$ermeljriutfl, mie f)ieitacf)
tBerminberung, mie tjienad)
Stttitö am 31. îejember

50,116,888
60,595,869

9t.

56
74

3r-

59,266,113
51,446,644

110,712,758

st.

99
31

Sr.

60,595,869

st.

74

Sv-

59,266,113
1,329,755

9t.

99
75

59,266,113 59,266,113 110,712,758 30 30 — — — —

35,459,199
34,127,771

(*kititmt= «Hb 5öerlnft=
redjnmtg.

A. Ükrmeb rnitflcn nnb ®eratin=
bedungen beb 9Sermôgenê. *)

1. iJiedjmmg ber Sautenbert 9?ermal=

tung :

(Sinnatjmen
2lu§gaben

2. îlmortifation ber 2ïnleif)en (itt bert

2Iuëgaben ber Saufettben S3ertüal=

tung inbegriffen):
3% 31nleiijen bon 1895

3. iMmortifationêïonto, ïtniurtifation
Seite 9

B. 2?eritf)tigungen. *)

1. äöalbungen:
iöerfnitf : yjietjrertbs
îtntauf : îlJîetjrÉoften
Sct)ätjungöberict)tigungen

2. Domänen :

SSerïawf : Dleijretfôë
ÏJiinbcrertbs

ÜIntauf : iIM)rtoften
yjiinberfüften

2ln!auf bon Queltmaffer
tßerfauf bon Queltmaffer
Abtretung bon V'trdjertdjorert
Sdjâtjungëberidjttgungen
Slntauf bon Steckten
SSertauf bon Stedten

3. jDomänentafje :

Sunbeebeitrag für Slnfauf bon 2luf=
forftungöterrain

4. Sterlualtungsinbentar :

S3ermet)rungen
äiermittberungen

VI, 1954

42,115,313 75
42,117,356 37

1
2,042 62

1,331,428

486,781

500,500
42,115,313

486,781

75

71

42,117,356

500,500

37

486,781 71

2,042

500,500

62

1,317,709 — 42,602,095 46 42,617,856 37 — — 15,760 91

33,320
90,980

70,180
42,300

2,565

24,500
7,115,000

200

135,746

30

40

70

70

6,138

1,031,460

16,439

190

1,250

7,579,525

750

43,760

149,274

50

72

40

32 -

—

913,298

343,409

43,760

13,527

20

02

62

— — 7,514,793 10 8,828,787 94 — — 1,313,994 84

1,317,709 — A. iBerme^rungeit uitb fBenninbe«

rangen beb $erutögcitö
B. tBeridjtipnßen

Summa Sermögeneberänbentngen

42,602,095
7,514,793

46
10

42,617,856
8,828,787

37
94

— — 15,760
1,313,994

91
84

1,317,709 — 50,116,888 56 51,446,644 31 — — 1,329,755 75

*) ©cfcÇ t)0m 31. 3uti 1872, § 31.



(9) m 15 — 121

Staate-lafimmg free lantum Brrtt für üae Jafjr 1906.

9teif)itunß

1905.*)
Soraui^Iaß

1906.*)
gtuntiw itttî» itedjmmgsi-utirilmt.

9t o

©inttafjmeit.

i*
Ausgaben.

9t e

(fiititafjnien.

i tt «

Hu§ßnben.

%x.

690,934
1,030,220

25,721
1,110,559

264,525
1,019,135
4,023,898

10,644
2,305,356

382,202
1,038,534
2,077,557
2,806,613

120,864
364,658
122,120
565,407
910,781

14,699
1,366,391
1,100,000

381,793
3,635

47,617
868,313
643,990

1,660,390
515.635

1,003,887

994,508

309,304
7,347,530

1,670

ai.

35
66
72
39
27
35
71
40
52
85
94
62
15
86
65
60
64
53
17

03

08
30
63
47
43
13
41

17

37

79
43
40

rft-

676,410
1,029,140

23,900
1,076,920

287,780
1,040,155
4,026,133

9,270
2,308,640

408,380
1,014,770
2,118,770
2,809,650

126,950
439,300
130,550
493,700
900,565

12,800
1,383,000
1,100,000

163,000
3,100

39,975
835,900
567,175

1,430,900
353,500

978,500

957,000

379,000
6,833,775

3t.

£attfettî>e '-in'inmltum].

SHe&evficÇL

I. TOßenteiite SBertoaïtung
II. ©eridjtöberumltnnß

III.» $nflij
III.b*ßoli$et
IV. äJtititär
V. fir^eniucfen

VI. îtnterridjtêtoejen
VII. ©emetnöetoefen

VIII. Érmentoefen
IX.a$0ll8ti>irtf(Jjaft
IX.b (9cjunbf)cit9iuc)cit
X. Söautocfen

XI. 9lntei|en
XII. ^tttanjlucfcn

XIII. öanöimrtfdjaft
XIV. §orfttoe|"en
XV. ©taatêumlïiungen

XVI. Domänen
XVII. Domünenfaffe

XVIII. ô^otl^eïnrïnîfe
XIX. inntonnlännf
XX. StaatSfaf|e

XXI. ©ufeen miü ÄonfiSfutiotteu
XXII. ^agb, $tfdjeret nnb ©crgbau

XXIII. ©aljljanöliinß
XXIV. Stempel« itnö®anfnotcn=Steuer
XXV. ©einigen

XXVI. ©rbfdjaftg« «nö SdjenfnußS*
Steuer

XXVII. SBtrtfdjaftës itnïi ftetntoerfnufês
tmtentgebüljren

XXVIII. Anteil am (grtrage Des MlfofjoO
monobotö

XXIX. SRilitärfteuer
XXX. Direfte Steuern

XXXI. Unbortjergefeljeneg

©innatjmeit
Stnêpben
tteberfdjuft Der (gtnnatjmen
Iteberfdjuj) Der Wuößaben

»t.

63,339
3,780

40
1,163,750
1,074,621

2,282
1,182,974

565,958
330,878

1,457,766
744,455

2,007
981,846
126,913

1,134,699
1,025,465

84,609
9,698,105
5,303,589

420,486
218,442

91,341
1,638,002

766,924
1,928,289

564,224

1,179,898

1,122,736
769,201

8,470,165
557

3t.

34

54
53
40

84
59
85
24

70
65
95
85
26
75
20
13
69
88
70
40
60
12

39

90

60
55
09
63

St.

792,018
1,041,356

24,048
2,279,317
1,340,669
1,029,233
5,301,980

9,736
2,981,054

738,616
2,500,638
2,877,418
2,805,117

124,267
1,399,660

258,916
522,943
107,957
90,085

8,392,633
4,203,589

255,372
213,018
40,272

754,829
59,003

143,086

69,458

164,052

112,273
450,363
432,261
600,062

3t.

39
71
35
33
62
75
63
95
25
20
03
26
17
08
64
73
97
72
45
67
13
81

38
36
45
42
13

38

33

65
68
13

str¬

eu,765
917,507

1,305,471
1,100,000

165,113
5,424

51,069
883,172
707,921

1,785,202

494,766

1,015,846

1,010,462
318,837

8,037,903

3t.

88
54

53

88
50
34
95
18
99

Ol

57

95
87
96

Sr.

728,679
1,037,576

24,008
1,115,566

266,048
1,026,951
4,119,006

9,736
2,415,095

407,737
1,042,871
2,132,963
2,805,117

122,259
417,813
132,002

5,475

599,504

3t.

05
71
35
79
09
35
63
95
41
61
18
02
17
38
99
78

70

37

17,419,545
17,408,248

11,29T1

67
21
46

16,208,090
17,539,518

1,331,428

42,117,356 37
42,115,313

2,042
75
62

18,410,457 15
18,408,414

2,042
53
62

17,419,545 67 17,539,518 — 42,117,356 37 42,117,356 37 18,410,457 15 18,410,457 15

*) ®ic ttluSgabeu fiub mit ftefKttben, bie «iitualimci* mit ffiurftfjanien angegeben.

Beilagen znm Tagblatt des Brossen Rates. 1907. 32



122 — m 15 (10)

Staat*-Kmtjmmg to Kanton* 3txn für to Jafjr 1906.

üftedjnunfl

1905.

$oranfdjluß

1906.
gitmten unî» |ted)mutgsrubrifcen.

(ftnttttfjttten.

atj«

Wttögabcn.

9te

®innid)wcn.

i it «

Wuögitbcn.

5v.

62,306

Si.

55

Sr.

60,000

Si.

Saufcube ^erhmltunß.

#pejieffe ^tedjnungen.

1. Allgemeine Permaltung.

A. («rofter SHat.

1. @i|uttgêgelber, Ofet(eerttîet;äbtcgltngen,

.ti'omutiifionsfoften I, 1

Sr. Si. »•

93,531

Si.

60

Sr. Si. S1-.

93,531

Si.

60

62,806 55 60,000 —

1. ftkiolbmtgcit ber Siegierungeräte I, 4

C. iHrttéfre&it.

(1. 3fatêîo(ten, Sibtiotfjef I, 9
2. görberunggemeinnü|.llnternel)mungen 1,10
3. görberurtg bon Söiffertfdjaft uttb fimt ft 1,11
.4. llnterftütjungett uttb éûlfeleiftungett 1,12

l>. &tänt>tv&U u«t> itommiffävc.
1. ©tänberäte 1,13
2. fiontmiffäre 1,14

E. îirtrttftrtîljlfi.

1. 93efoIbuttgett ber Beamten 1,16
2. 93efoIbungett ber Slrtgeftettten 1,17
3. Sureaufoftcit I, 20
4. SDrutïïoften I, 26
5. SSebiemmg uttb Sefjeijung bee 3fat=

l)aufeê I, 29
6. Metjmê I, 30

— — 93,531 60 — — 93,531 60

59,000 59,000 59,000 59,000

59,000 — 59,000 — — — 59,000 — — — 59,000 —

8,908
4,000
2,120

25

15,000 —
— 9,735

2,600
2,100

600

74
—

— 9,735
2,600
2,100

600

74

15,028 25 15,000 — — 15,035 74 — — 15,035 74

2,918
509 60

3,000
1,000 1,353 30

2,600
2,478 60

2,600
1,125 30

8,427 60 4,000 — 1,853 30 5,078 60 — — 3,725 30

18,000
18,550
6,997

41,845
7,586

12,410

80
30
65
35

18,000
19,000
7,000

34,000
7,700

12,410

—
20

13,176

860

04

18,000
23,011

8,527
52,162

8,564
12,410

90
15
35

15

— — 18,000
23,011

8,507
38,986

7,704
12,410

90
15
31

15

105,890 10 98,110 — 14,056 04 122,675 55 — — 108,619 51



(11) JVs 15 — 123

Sfaafe-ïirxïinung to Màntom 3mt für to Jaf|r 1906,

9tedjnuitß

1905.

$oran|"<f)laß

1906.
fttroten unî> |terijmmpnibriken.

9ti
dtitnaljmen.

lljs
Sluspbeit.

91 e

«•initufpitcu.

i it s

Sluspbcit.

gr.

12,000
23,026

4,335
18,039

m. gr.

12,000
22,000
4,000

14,000

31.

Sattfettbe sBermaltmtg.

1. Allgemeine Pernmltung.

F. $eutfd>eë '»mtsdlrttt, u»t> «efetp
fatnmluttfl.

1. ^aef^ine beê Slmtêblatteê laut Vertrag I, 31
2. Abonnemente ber Söirte 1,31
3. 9îebaftionê!often beê ïagblatteë 1,32
4. SDrucKoften beê Sagbtatteê îtnb ber

©efetjfammlung 1,34

gr.

12,000
23,253

9t. gr.

5,355

20,667

9t.

55

gr.

12,000
23,253

w. gr.

5,355

20,667

9t.

55

12,652 — 16,000 —

<*. f?van}öfif<f)e$ îîlmtébtatt ite&ft iSciUtactt.
1. ^Sac^tjinS beê Slmtêblatteê laut Vertrag 1,35
2. Abonnemente ber Söirte 1,35
3. Siebaftionêloften beê Compte rendu I, 35
4. DrucKoften beê Sagbtatteê uub ber

©efeijfammlunq I, 36

1. S3efotbungen ber Slegierungëftattfjatter I, 40
2. ©efretariat beê 3tegierungêftattt)alter=

amteë Sern I, 41
3. ©ntfetjübigungen ber Stellvertreter I, 42
4. Sureauïoften 1,47
5. SJHetjinfe 1,48

J. SlmtëfrfjrcitKïeku,
1. Sefolbungen ber Slmtêfdjreiber I, 51
2. Siefolbungen ber Slngeftellten 1,66
3. Sureauloften I, 71

4. SJlietjinfe für Hanjleilotale 1,72

K. !Het»ifton öer «»efdjfammluna.

f 1. 1Kenifiortê= unb Siebaftionêtoften .1,73
{2. Srucftoften 1,74

35,253 — 26,022 55 9,230 45 — —

5,000
7,572
1,320
6,966 35

5,000
7,500
1,200
4,500

— 5,000
7,677

—

810

5,541 90

5,000
7,677 —

810

5,541 90

4,285 65 6,800 — 12,677 — 6,351 90 6,325 10 — —

100,800
4,000

1,374
19,848
17,270

35
50

100,800
4,000

2,000
18,500
17,270

—

—

—

100,800

4,000
1,157

19,414
17,270

60
90

— —

100,800

4,000
1,157

19,414
17,270

60
90

143,292 85 142,570 — — — 142,642 50 — — 142,642 50

100,500
174,562

16,016
14,303

80
55
70

100,200
170,000

16,000
14,330

— — — 100,370
177,044

15,863
14,230

25
05

— — 100,370
177,044

15,863
14,230

25
05

305,383 05 300,530 — — — 307,507 30 — — 307,507 30

2,498
11,545 60 | 20,000 — — 1,732

12,440 65
— — 1,732

12,440 65

14,043 60 20,000 — — — 14,172 65 — — 14,172 65



124 — As 15 (12)

Staats-Haffiumg îms Bantmts Bern für îras Satfr 1906.

(Redjnuitg

1905.

&oraitfdj(aß

1906.
Ritten unî> llertjnmigsrutjrilmt.

;>t û

tëtmtafjnteit. ôluëpben.

9t c t il «

Gçiitita^iitcn. îlirêgabcit.

gt- at. »t- 91.

62,306
59,000
15,028
3,427

105,390
12,652

4,285

143,292
305,383

14,043

690,984

55

25
60
10

65

85
05
60

35

60,000
59,000
15,000
4,000

98,110
16,000

6,800

142,570
300,530

20,000

676,410

90,500
1,520

92,020

90,500
1,500

92,000

11,163
38,733

4,484
3,540
1,007

58,929

70
70
60

45

45

11,500
37,700
4,500
3,540
1,000

58,240

gi--

gctttfeitbe üBerhmltiuifl.

I. ^Ugemetne ^ernmltung.

A. (pofeer 9tnt
B. SRegimmgSrat
C. IRatöfrtbtt
D. Stänbeviile itnï» lommtpre
E. @taatöfanjlet
F. $eutfdje§ Amtsblatt, xngblntt unb (s>cfet;=

famittluttg
G. pranjöfipeö Amtsblatt, Sngblatt iiitD ©c»

I'cbiamtiUuitg
H. 3lintëf<l)mberaen
J. (ReBicruitgôpttpOeï

K. Rcbifioit ber ©eielpminOutg

ÏDletjr StegctBen als tieranfdjlagt gr. 52,269. 05

1,353
14,056

35,253

12,677

63,339

91. gi--

93,531
59,000
15,035
5,078

122,675

26,022

6,351
142,642
307,507

14,172

34 792,018

91. gl'-

60

74
60
55

55

90
50
30
65

9,230

6,325

39

II. (Scridjtsricrroaltuni).

A. Sbevgevicfyt.

1. Stefolbungett ber Oberrtcf)ter
2. Sntpctbigimgen ber ©upplecmten

I, 77

I, 78

IS. £t»cr0crid)t0fa«nlci.

1. Öefolbimgett ber Beamten I
2. Sejolburtgen ber 31ngeftellten I
3. Sureauloftert I
4. (Metjinfe I
5. SMotfje! I

79
80
82
83

195

195

90,500
1,000

91,500

12,441
37,685

4,693
3,540
1,004

59,364 40

91. gv-

93,531
59,000
15,035
3,725

108,619

142,642
307,507

14,172

728,679

90,500
1,000

91,500

12,441
37,685

4,498
3,540
1,004

59,169 40



(13) JYÜ 15 - 125

Staat*-tofjramg to Mantvm Brot für to M|r 1906.

9tedjnunß

1905.

SBoranfdjtoß

1906.
$0tiieit unî> îtedjnmipntbrilicn.

9t

(fimtitljtttcu.

I|<
9(MSR«bcn.

9t c

(Stnmiljtncii.

t lt s

Wulßabeit.

gl- 3Î. »r. 3t.

gaitfettbe ^ernmltmtß.

II. 05crid)tsticrttialtun0.

C. V'Utitöflrridtte.

gr- SR. gv. 3t. gr. 3t. gr- 3t.

124,800
4,893

51,353

24,953
24,000

1,145

70
25

95

124,800
4,300

53,000

24,300
24,000

1,500

—

1. 33efoIbuttgeti ber ©ertrfjtspräfibentcn 1,88
2. éntfdjctbtgurtgen ber ©ieïïbertreter 1,90
3. @tttjd)äbiguttgett ber ÏJHtgïieber uttb

©itppleanten I, 94
4. SBureaufoften 1,99
5. ÏJiietgittfe 1,100
6. Slufjerorbetttlidje ©eridjtsbeamte 1,101

10 —

125,266
4,383

53,741
25,812
24,000

686

65
05

90
70

50

—

—
125,266

4,383

53,741
25,802
24,000

686

65
05

90
70

50

231,145 90 231,900 — 10 — 233,890 80 — — 233,880 80

I). MciidUtffdnclbereien.

102,099
97,784
13,425
9,200

95
90
15

100,200
97,000
12,600
9,200

—
1. SBefoIbuttgert ber ©eridjteîdjreiber 1,105
2. Sefolbuttgen ber Ingefteßten .1,118
3. SBureaidoftett 1,122
4. tÖltetjinfe für ßattjleilofale 1,123

3,500
75

—

103,765
102,446

12,662
9,200

35
70
30 —

—
100,265
102,371

12,662
9,200

35
70
30

222,510 — 219,000 — 3,575 — 228,074 35 — — 224,499 35

E. ©taatötttttnaUfdtaft.

26,300

3,440
5,469

230

35
34

26,300

3,300
5,000

230
—

1. SBefoIbuttgen beê ©ettercdproîttratorë
uttb ber Sejirfäftroluratoren 1,124

2. SBureaufoften beê ©ettercdproïuratorê 1,125
3. SBureattfoftett ber SBejtrföprofuratoren I, 126
4. yjlietgirtg 1,126

— —
26,300
3,302
4,991

230

45
59

— — 26,300
3,302
4,991

230

45
59

35,439 69 34,830 — — — 34,824 04 — — 34,824 04

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 33*



126 — Ki 15 (14)

Staat#-tefjramg te# Eaittxm# Bmt für fra# Jafjr 1906.

9icd)ttuitß

1905.

SBoraitfdjlufl

1906.
Junten mtî» ftrrtutuiigsntbrilttn.

g oft«

(gitttto^Jtttn. 5t«0ftobcn.

91 c t n s

fêtnnaljttten. üluößabett.

Sr.

22,478
5,718

4,432

4,333
9,400

46,362

1,193

1,000

96,200
1,044

107,003
99,252
12,750
6,208

13,670
927

339,249

4,563

4,563

92,020
58,929

231,145
222,510

35,439
46,362

339,249
4,563

1,030,220

ft. Sr.

30

50

95

75

21,000
5,500

5,000

3,800
9,400

44,700

85 1,200

1,000

96,200
1,000

110,000
100,500

12,300
5,500

13,670
1,500

65 342,870

22 5,600

22 5,600

66

92,000
58,240

231,900
219,000
34,830
44,700

342,870
5,600

1,029,140

SR.

Srtttfeitbe &$erhJaltus!ß.

II. ŒeridjtsuerroaltunQ.

F. @efd))t>0?ttenaeri<f)te.

1. @ntfd)äbtguttgett ber Okfctjiuorrten 1,127
2. 9teifefoften unb Unterhalt ber ,Rrt=

mtrtalfammer 1,128
3. @tttfd)äbigungen ber ®r)a|mcmner,

3)Dlmet]ct)er uttb äöeibel 1,129
4. Sureauloftert 1,132
5. SOitetginfe 1,134

6. 5Bettetbun#= uut> ftoitturêilwtcr.
1. 58ureau= uttb 9tei(efoften ber siluf|icf)t0=

betjorbe 1,135
2. iBefolbung be§ ©etretarë ber 21ttf=

firîjtêbefjorbe 1,136- 1,139
1,140

3. Sôefoïburtgert ber Beamten
4. ®nt|"d)äbtgimgett ber ©teïlbertreter
5. Sefolburtgen ber SktretbuttgëgefjiÛfert 1,150
6. 33efoIbuttgen ber Slngefteltten
7. Sureautoften
8. Formulare uttb ,f?outroEen
9. ÏJlietjtrtie

10. Soften itt @f)rettfotgett)ad)en

1. .O'üfteitanteile bee Staates

I, 159
1,163
I, 164
I, 165

I, 166

I, 168

A. ©berßeri^t
B. ©berßmdjtölanjlei
C. MtntSßmdjte
D. @ertd)t0fd)reibereieit
E. ©taatöanumltfdjaft
F. ©eidjiBornenfleriifite
G. SBetrcibuttßös unb .ftanfnrsiimtcr.
H. @eiDcrbeßeridjte

ftteljr 9litggaben at« »eranfd)tagt Sr- 8,436. 71

Sr. 81.

195
10

3,575

3,780

Sr. 31.

19,835

4,439

4,805
4,133
9,400

42,612

10

25

35

1,218

1,000
95,691

2,860
108,710
102,193

13,105
6,031

13,670
1,249

345,731

5,359

5,359

91,500
59,364

233,890
228,074
34,824
42,612

345,731
5,359

1,041,356

Sr. ft.

85

30
25
05
75
60
95

45

20

71

Sr. ft.

19,835

4,439

4,805
4,133
9,400

42,612

10

25

35

1,218

1,000
95,691

2,860
108,710
102,193

13,105
6,031

13,670
1,249

345,731

5,359

5,359

91,500
59,169

233,880
224,499

34,824
42,612

345,731
5,359

1,037,576

85

30
25
05
75
60
95

45

20

57

57

40
80
35
04
35
20
57

71



(15) m 15 — 127

Staats-Urdtramg très Cantons Bern für üas Jaï|r 1906.

aicdjnuitß

1905.

Slorattf^lttö

1906.
Junten mtî> glcdjmttiprnbrilißit.

n
fêtitttiiljttten.

0 1) s

Wubßttkn.

9te

(gimwljnteit.

i »t «

iHuöflabcit.

ryr. 91. fr. 91.

Saufettbe &erh>a(titng.

III.» Sufti?.

A. tUrrtuattuugëfofiten Der SwftijMrfttion.

Sr. 31. gv. 91. Sr. 91. 91.

4,500
3,500
5,301
1,514
1,100

25
12

4,500
4,700
3,300
1,000
1,100

—

1. äk|olbitrtg beé Selretärs 1,170
2. SBefoïbuttg beëSlngefteUXtettu. 3ïitê£)ixïfe 1,171
3. Sureauïoften 1,174
4. 4iec£)tsfoftett 1,175
5. BHetjmfe 1,175

—
—

4,500
4,970
3,444

844
1,100

80 —
—

4,500
4,970
3,444

844
1,100

80

15,915 37 14,600 — — — 14,858 80 — — 14,858 80

B. Wcfctjflpbuimofonimiffiou unö ®cfe%=

3,519 40 3,000 — 1. IRet)ifionë^, 9tebaftion§= uttb 2)rucE=

ïoftett I, 176 2,976 95 — 2,976 95

3,519 40 3,000 — — — 2,976 95 — — 2,976 95

C. Jufpcftorat für Die 2fmtô= uttD «erid)iD=
fTreibereien.

4,500
1,786 95

4,500
1,800

—- 1. S3e[olbuttg beê $ttf)>eftorë I, 179
2. 93ureau= uttb fReifeïoften beêfel&en 1,180 40

— 4,500
1,712 60

— — 4,500
1,672 60

6,286 95 6,300 — 40 — 6,212 60 — — 6,172 60

15,915
3,519
6,286

37
40
95

14,600
3,000
6,300

— A. SBertoaltuttflëïojitett ûer ^uftiîîitrcftion
B. ©efebucfiMttßöfontntijfton nitïi ©efdjtebtftoii
C. $nftieftorat fût* bic 3(mtô= unb (9enrf)tôî

fdjvti&mitn 40

— 14,858
2,976

6,212

80
95

60

— — 14,858
2,976

6,172

80
95

60

25,721 72 23,900 —
$ïd)ï Ausgaben a(3 oeranfdjtagt $v. 108.35

40 — 24,048 35 — — 24,008 35



128 — JVs 15 (16)

Staate-Heüinung üe« Hauten« Bern für üa« Jafjr 1906.

îHerfjnititfl

1905.

Sloranf^lafl
1906.

ganten wnî» itcdjmmgenibrikcn.
9t a f)

(ftnita^men. Sluêpben.

9t c i n s

C^titnaljutctt. Wuöplicn.

fr- 91. Sr.

14,500
26,210

7,642
3,270

51,623

60
77

15,000
26,400

7,600
3,270

37 52,270

1,216
12,190
23,644
3,325

33,725

20
50
51
45

76

1,000
10,000
20,000

31,000

15,650
532,620

21,611
1,207
3.011

64,508
12,800

3,407
4,174
8.012

20,000

647,004

65
10
20
05
75
80

80
52
55

42

13,400
532,000

31,100
1,200
3,000

65,200
12,650

3,500
3,000
8,000

20,000

653,050

91.

Saufettbe Ükrhmltintß.

III.» Jlolijei.

A. tBertvaltungdfoften öer ^ßoltjeibireftion.
1. SBefoIbungert ber Seamtett 1,182
2. Sejblbuugen ber Slngeftelltett 1,183
3. Sureaufoften 1,188
4. 9Jtietjinfc 1,188

B. 5Vrf>«öc«n>olUcl uuö ^almî>u«rtt?U'efin.

1. spa&= urtb grentbenpolijet 1,189
2. $at)nbimgs= unb ©nbriitgiutgëfûften 1,191
3. 2ransport= urtb 21rmenfuf)rtoften I, 230

(SÏÏIgentetner fcfjtueijert^er ^olijeiangetger.)

C. 'Vollreifen»*.
1. Sefolbttngeu ber Beamten I, 205
2. @olb ber fîartbjâger I, 216
3. SSeïIeibung 1,217
4. Setuaffttung unb ïlitëritftung 1,218
5. Sureautoften I, 220
6. SOtietginfe I, 228
7. 2Bol)nungê= unb sJJlobiüarent|cl)äbt=

gungen 1,229
8. Slrjtfoften I, 234
9. S3erfct)iebene Serlualtungêfoften I, 237

10. 9(eifeent(c£)äbtguugeu uttb ,jnftruf=
ttonëfurfe I, 241

11. Seitrag a its betu (Srtrag ber @elb=

bufjeit I, 241

3v.

467

467

4,125

4,125

2,259

322

48

20,000

22,629

91. 3*

40

14,500
27,207

7,999
3,270

83

40 52,976

870
9,346

25,784

36,001

60

60

13,400
552,762

31,590
1,212
2,992

66,303

12,690
3,284
4,156

8,015

696,408

91. Sr.

83

83

20,000

91. Sr.

14,500
27,207

7,532
3,270

52,509

870
9,346

21,659

31,876

13,400
550,503

31,590
1,212
2,992

65,981

12,690
3,284
4,108

8,015

673,779

91.

43

43

35
40
45

20

20
20
40
60
02

25
80
96

80

23



(17) JVÏ 15 — 129

Staats-tetpumg ürs Jiantnns Bern für tras Saïjr 1906,

!Ucrf)iutim

1905.

SBornitfdjlp

1906.
gttmtcn mtî> $edjmntg5ntbrtott.

9t

Einnahmen.

a 1) s

Sluêpfien.

91 e

dtnnaljmen.

i it s

WitSpùcn.

16,979
8,341

19,550

62,235
11,245
26,970

9t.

53
90

60
15

gr.

16,500
8,000

19,550

65,000
9,000

26 970

9t.

Saufettbe S&erftiaïiitttg*

III.» Polt?ei.

D. ©efftngtttffe.

1. $n ber §au))tftabt :

a. Slafgung ber ©efangenen I, 243
b. Sterbebette Sterpflegungêïoften 1, 246
c. SUietjtnfe I, 248

2. $tt bett Se^irïett :

a. 91a£)ruttg ber (befangenen I, 259
b. Sterbebette Sterftflegitttgëloften 1/ 269
e. SJHetbfe .1,271

E. «trafanfiatten.
1. Strafanftalt ïfjorberg.

a. Stertnalümg
b. Unterricht ttnb ©otteêbienfi
c. Slalgung
d. Sterpflegung
e. SJtietjhrê
f. ©enterbe

g. fianbroirtfctjaft

Stetriebeergebme
h. ,3ttbentarberänberung
i. .fïoftgetber

I, 272

2. Strafanftalt St. 3nf;annfen unb Str6citö=

anftalt Site.
a. Stertoaltung
b. llnterridgl unb ©otteëbienft
c. Stauung
d. Sterftflcgung
e. SJÎietâinê
f. ©enterbe

g. Saubiutrtfdjaît

Stetriebëergebntê
h. Snneittariteranberung
i. fioftgelbcr
k. Beitrag auê bent SUto£)otgehnteI

I, 272

gr.

80

1,001

9t.

50

18,167
8,523

19,550

61,915
10,522
26,670

9t.

31
05

37

9t.

18,087
8,523

19,550

60,913
10,522
26,670

9t.

31
05

50
37

145,322 18 145,020 — 1,081 50 145,347 73 — — 144,266 23

14,430
1,530

50,550
31,148
12,230
22,229
22,300

21
59
65
60

04

14,000
1,650

50,000
29,330
12,770
25,000
23,000

—

481

2,441
6,405

520
94,405
75,011

10

20
05

20
89

14,618
1,508

53,289
38,016
12,770
69,519
52,020

91

10
80
15

65
95

24,885
22,990

55
94

14,137
1,508

50,848
31,611
12,250

81
10
60
10

65,361
3,543

277

Ol
75
20

59,750

250
—

179,264
6,718

265

44
95

241,743
8,060

517

56
95
30

E —
62,479

1,342
252

12

30

69,181 96 60,000 186,248 39 250,321 81 — — 64,073 42

13,526
1,096

37,361
24,026
9,890

11,039
48,170

47
15
48
81

13
89

13,600
1,120

42,000
21,160

9,890
10,840
47,500

— 3,267
6,309

29,728
126,889

55
80

95
51

13,979
1,076

43,205
35,239

9,890
15,735
70,143

29
48
14
37

20
64

13,993
56,745

75
87

13,979
1,076

39,937
28,929
9,890

29
48
59
57

26,690
9,878
9,214

10,000

89
10
20

29,430
6,000
8,000

10,000
—

166,195
3,540
8,017

10,000

81
05
55

189,269
14,118

203,387

12
65

8,017
10,000

55

23,073
10,578

31
60

17,354 79 17,430 — 187,753 41 77 — — 15,634 36
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130 — JV» 15 (18)

Staate-Einfimmg frrs Hantait* Bern für üa* laïjr 1906.

!Hc(i)iuutg äloranfcjjlaß
Junten unît itcdjitungsnibrilien.

91 o hs 9t £ t It s

lyuo. JL9UÖ. (Stnitaptcn. iHitôgabc t. dtitttajjmcit. 9lu0gaùcit.

Sr. m. SR. Sr. SR. S* SR. Sr. SR. »r. SR.

ëattfettbe ©ertualtung.

III." Polizei.

E. Strafanfialten.
3. ©trafanftalt Vöüjwil.

17,647 16 16,000 a. Verwaltung 200 — 20,013 25 — — 19,813 25
998 56 1,300 b. Unterricht unb ©otteëbienft — — 1,081 14 — — 1,081 14

45,982 20 46,100 c. 97af)rung 4,108 35 50,902 47 — — 46,794 12

58,134 — 45,800 d. Verpflegung 18,680 25 74,736 98 — —
1

56,056 73
11,127 50 11,870 e. SOtietginä 450 80 11,870 — — — 11,419 20
12,202 — 5,500 f. ©ewerbe 43,755 80 33,520 52 10,235 28 — —

140,549 41 102,570 g. Sanbwirtfchaît 305,096 19 151,795 — 153,301 19 — —

18,861 99 13,000 Vetriebêergebniê 372,291 39 343,919 36 28,372 03 —
43,573 45 10,000 h. Snbentaröeränberung 7,543 60 58,949 80 — — 51,406 20

4,753 50 3,000 i. .ffoftqelber 3,113 25 — — 3,113 25 —

19,957 96 20,000 I, 272 382,948 24 402,869 16 — — 19,920 92

4. gWangêergiehungêanftalt ïractpelwalb.
5,014 99 4,900 a. Verwaltung — — 5,664 22 — — 5,664 22

322 64 300 b. Unterricht uttb ©otteëbienft 49 — 415 14 — — 366 14

8,525 24 7,750 c. 9tat)rumg 293 — 10,351 46 — — 10,058 46
4,210 95 4,000 d. Verpflegung 846 30 5,678 30 — — 4,832 —
1,160 — 1,160 e. IDHetjtnê — — 1,160 — — — 1,160 —

172 45 200 f. ©ewerbe 683 55 100 15 583 40 — —
1,692 53 2,510 g. Sanbwirtfdjaft 12,832 71 9,009 35 3,823 36 — —

17,368 84 15,400 Vetriebêergebniê 14,704 56 32,378 62 — — 17,674 06
81 68 — h. Snbentarberänberung 645 10 2,556 67 — — 1,911 57

1,743 50 1,400 i. Äoftgelber 3,380 — 52 50 3,327 50 — —

15,707 02 14,000 I, 272 18,729 66 34,987 79 — — 16,258 13

69,181 96 60,000 1. ©trafanftalt <£f)orberq 186,248 39 250,321 81 64,073 42
17,354 79 17,430 2. ©trafanftalt ©t. Sopannfen nnb 3lrbeitê=

anftalt $110 187,753 41 203,387 77 — — 15,634 36
19,957 96 20,000 3. ©trafanftalt ÏÔitjwit 382,948 24 402,869 16 — — 19,920 92
15,707 02 14,000 4. .3wang0ergiet)ungsanftatt Vradjfelwalb 18,729 66 34,987 79 — — 16,258 13

122,201 73 111,430 775,679 70 891,566 53 — — 115,886 83



(19) JYs 15 — 131

Staats-Eafjratmi ürs Hantons Bern für üas Jatp; 1906,

iHcdjmtitn

1905.

ä$oranWiiB

1906.
Junten unb llcdjmmgsrubrikcii.

©tnittt^men. Stulßakn.

9teiits
dinitttjjitteit. Sluëpben.

ffr. n. Sr. SR.

9,370
632

17,123
11,108
3,870
9,779
1,390

30,936
1,222
5,675

26,483
10,117

26,600

10,000

89
23
81
83

05
59

12
15

27
60

87

8,900
700

16,270
10,000
3,870
8,800
1,800

29,140

5,400

23,740
10,600

24,340

10,000

107,044
110,684

650
1,593

19,411
500

14,889
2,650

32,867

65
32

25
20

30

58

90,000
100,000

650
1,000

16,000
500

6,150

65,789
2,025

67,814

30
05

35

66,000
2,000

68,000

Saufeitfoe &er!tutltttiig«

III.» Polijei.

F. ÜUfrimHuiifl 311fo()oliétnué.

1. Sïrbeitëanftalt fpinbelbaitf :

a. Seruialtung
b. Unterricht unb ©otteëbienft
c. iltafnung
d. Serpftegung
e. IMetjinë
f. ©enterbe

g. ßanbtüirtfdjaft

Setrtebêergebnië
h. (snbentnrüeränberuttg
i. Äoftgelber

I, 273
2. Settrag an bas Irbeitertjeim mtb an

ben ©dtjitt^aufficfjtsüerein für entlaffene
Sträflinge 1,273

3. Seitrag auë bem lltahol^etintel. I, 273

CS. 3«ftiv ttttl» Ißolijeitofiten.

1. floften in Straffachen 1,351
2. .ffoftenrücferftattungen unb (Mmtjren I, 300
3. Sergiitungen für ©ebührenanteile I, 301
4. Dbergerichtëgebûtjren in (fujtipadjen I, 304
5. Spolijeifoften I, 331
6. Äonforbat pm Sdjntie junger Sente

in ber fyrembe I, 332
7. Streite, aufjerorbentlidje üßoti^eifoften I, 427

(largauerftatbentralualt, ißrojejjtoftett,
Seitrag.)

H. (fiuitftaitio.
1. Sntfdjäbigung ber ßiüilftanbebeamten I, 336
2. Snfpeftionëtoften unb Infdjaffitngen I, 337

Sr. Sit.

5
372

2,695

12,826
13,765

29,665
1,167
5,762

36,594

24,427

61,022

37
293,127

1,994
2,890

694

298,744

Sr. SR.

75
9,489

674
16,741
12,153
3,870
2,739

12,209

16
55
25

57,877
1,919

96 59,797

11,225

71,022

15

12

107,158
180,578

650
909

25,389

500
3,314

318,499

65,789
1,704

67,493

gr. SR.

10,087
1,555

5,762

24,427

25

112,549

1,084

29

70

fr-

9,489
668

16,369
9,458
3,870

28,212
751

25

75

23,202

11,225

10,000

107,120

650

22,498

500
2,620

19,755

65,789
1,704

67,493

65
70
27
74

65
75

15

60

34

30

10

17

30
40

70



132 — JVs 15 (20)

Staate-Erifmuttg îrr# Hattten« Bern für îra# Jaïjr 1906.

9tcdjiutug

1905.

Sldrunptog
1906.

gtimten uni> itrrinmngsrubrikM.
9t

diitnaljjtten.

9 (j

Ausgaben.

9t e

(vtitnul)mcit.

i it«

»Kusgabcit.

Sr.

51,623
33,725

647,004
145,322
122,201
10,000
32,867
67,814

ai.

37
76
42
18
73

58
35

39

Sr-

52,270
31,000

653,050
145,020
111,430

10,000
6,150

68,000

31.

Saufettfce ^ertoaliuttg.

III." PoU?ei.

A. SBermaltunpfoften tier ^uliieiSirefttun
B. fÇrcmûeiOiolijei »«b ^«intutnßSwefeit
C. fSdltjeifdrp
D. ®efäitgtttffe
E. ©trnfanftaïten
F. JBefitmbfiutg Ses îJllfol|d(i«iuue
G. Mttii fßoHjeifoßen
H. (CttoUftauti

IDteljr ïïuêgabett als öevaitfcfylagt $ï. 38,646. 79

IV. Militär.

A. ©ertoaUuttflêfoftcu 8er Streïtton.
I. Sefolbung bes ©efretârê .11,361
2. Sefölbuttgett ber Slitgeftettten II, 362
3. 93urecutfoftett 11,365
4. ^ietjinfe 11,366
5. IJiobiltnadjungsöorberettmtgen II, 367

JB. ftautonétrieflèïommtfTarirtt.
1. 93efoIbuttg beë fiatttottêlrtegëïom=

miprë II, 369
2. 23efoIbung beê Slbjunftert .II, 369
3. Sejolbuttgett ber 3lngefteltten II, 370
4. Sureaufo'ften II, 373
5. 9J7ietpnfe 11,374
6. 6ttt!Ieibungë= unb £)rganifationë=

{often
'

II, 375
7. .floftennnteit ber .ftonfeftiort II, 376

Sr.

467
4,125

22,629
1,081

775,679
61,022

298,744

31.

40
51
60
50
70
71
12

Sr.

52,976
36,001

696,408
145,347
891,566

71,022
318,499
67,493

31.

83
71

83
73
53
71

29
70

Sr- 31. Sr-

52,509
31,876

673,779
144,266
115,886

10,000
19,755
67,493

31.

43
20
23
23
83

17
70

1,110,559 1,076,920 — 1,163,750 54 2,279,317 33 — — 1,115,566 79

4,500
17,247
6,008
3,000
2,284

60
15

10

4,500
17,300
6,000
3,000
3,000

20

4,125
17,474
6,017
3,000
2,972

90
72

55

17

4,125
17,474
5,997
3,000
2,972

90
72

55

33,039 85 33,800 20 — 33,590 — — 33,570 17

5,000

3,600
14,929
5,088
3,300
1,501

16,709

65

20

42

5,000

3,600
15,000
4,500
3,300
1,500

16,450

—
63

15,767

92

78

4,187
3,600

14,841
4,468
3,300

1,201

50

70
68

60
15,767 78

4,187
3,600

14,841
4,404
3,300

1,201

50

70
76

60

16,709 43 16,450 — 15,831 70 31,599 48 — — 15,767 78



(21) Ni 15 — 133

Staats-l&rfjramg tos Hantmts Bmt fltr tos Jafjr 1906.

SRedjnung

1905.

Soranfdjlag

1906.
ginnten unî» gterijnunprubriken.

9ti
dtitnafjmen.

>ÜS

Ausgaben.

9t e

@inrni(jmen.

i n s

9lu8pben.

Sr-

5,000
16,925
3,104
1,045

2,700
14,387

91.

21
80

50

Sv.

5,000
16,900
3,000
1,000

100
2,700

14,350

91.

fiaufettbe SBerfraltung.

IV. fHUitnr.

^eugbanënertoaltung.

1. Sefolbuttg beê 23ertualterë
2. éejolbuttgett ber Slngeftetttett
3. Sureautoften
4. Söerfc^tebene Senualtungsloften
5. UlobeKianmtluttq
6. Sfttet^infe
7. .(îoftenartteil ber 3eug()ausiuertftätten

II, 377

D. ^euöbawötocrffttttteu.

1. 2Irbeit§Ibf)tte
2. SBerfjeuge uttb gabrifattonêmaterial
3. llufattber|id)eruttg ber Arbeiter
4. gtttê beë SBetrieBêfapitalë
5. ÎRietâmê
6. Sieferuttgett
7. ^nbentarberemberung
8. îlerrualtungêloften

II, 378

E. Depots in $tt<f)êfetôcu uni) Langnau.

1. 3luffic^t uttb ïhtëlageit
2. SSergütuttg beê Shmbeê
3. Ucte^ittîe

II, 379

gr.

1,252
100

14,199

91.

45

14

Sr.

5,000
16,925
3,945
1,180

2,700

91.

73

Sv.

14,199

91.

14

gr.

5,000
16,925
2,693
1,080

2,700

91.

28

14,387 51 14,350 — 15,551 59 29,750 73 — — 14,199 14

87,567
20,709

1,053
962

3,500
129,584

611
14,419

59
05
25
50

25
35
95

84,600
18,400

1,180
980

3,500
123,050

14,390

—

127,890 20

88,764
18,120

1,137
959

3,500
28

538
14,232

10
08
85

40
40
79

127,861 80

88,764
18,120

1,137
959

3,500

538
14,232

10
08
85

40
79

760 56 — — 127,890 20 127,280 62 609 58 — —

7,514
3,848
3,900

15
35

6,600
3,300
3,900

3

3,360 60
6,747

3,900

25
3,360 60

6,744

3,900

25

7,565 80 7,200 — 3,363 60 10,647 25 — — 7,283 65

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 35*



134 — X: 15 (22)

Staat*-Urtfjramg hm Banfam* Brrn für trag Jafjr 1906.

Died) it intfl

1905.

Sloriutfdjlafl

1906.
Renten unî» §tedjramgsrubritwit.

Dt o lj s

(^tnitaljöten. Dluöpben.

Dletns
dtitnalwett. Dluöpbeit.

Sr. 9t.

3,000
2,200

16,748
2,979

65
80

74,400 -

88,500 -

10,828 45

21,800
6,271
7,674

46,859
3,314

85,920

90
60
60
30

40

Sr. 91.

3,000
2,200

17,000
3,000

74,500
88,500

11,200

21,800
7,000
9,250

48,000
3,500

89,550

540,415
754

20,392
5,250

579,433
16,709

4,088

16
65
80

87
42

16

400,000
800

24,500
5,250

447,000
16,450

gaufettbe iUnttmltuiiq.

IV. pmtar.

F. jfafetnenbemaltuna.
1. 93efolbung beë Seriualters 11,380
2. Sefolbungen ber 9lngefteltten 11,381
3. SBeirieblfoften II, 390
4. 3Infc§affitng bon Seintiidjern unb

^atra^eniiber^iigen II, 392
5. tDlietgirtfe II, 393
6. Vergütung ber ©bgenoffenfetjaft II, 394

1.

«. ftrei0»cvlttaUunfl.

ber $reiêl!ormnan=©ttfdjäbigung
bauten :

a. S3efolbungen II, 395
b. 2nggelber II, 396

2. ätureaufoften ber Âreiêtommanbanten 11,399
3. SBefolbungen ber ©eftiongctjefs II, 408
4. Dîeîrutenausf)ebung II, 409

H. ftonfeftiot» »et; ©ef leitmitfl unb ©uéruftunfl
1. 3In)Raffungen unb Slrbettêlôtjne II, 420
2. llnmltberfictjerung ber Arbeiter II, 423
3. äittö beë Sletriebôïapitalê .II, 423
4. ÏJÎiet^inê 11,423
5. Steuerungen II, 425
6. tôetriebêtoften II, 425

Sr. 9t.

24,999

8,600
38,500

122,099

86,289

539,030

625,319

gi'-

60

60

38

37

75

3,000
2,200

41,652

2,919
83,000

132,771

21,800
6,735
9,509

46,419
3,717

88,181

585,360
760

20,934
5,250

15,767

628,073

gr. 9t. gr. 9t.

;,500

70
32
70
20

92

78

60

539,030 37

3,000
2,200

16,652

2,919
74,400

10,671

21,800
6,735
9,509

46,419
3,717

88,181

499,071
760

20,934
5,250

15,767

2,753

47

25

72

70
32
70
20

92

44
55
45

78

85



(23) M 15 — 135

1

Staate-tefiramg te Hattüm# 3mt für te Jafjr 1906.

9tedjntmß Boranfdjlag
gbntett itttii Itcdjmmgsnibrikcn.

9t ilj* 9t e t It s

lyuo. 19Ub. ($iitnaf)t!ten. ölitögakit. (§inna(jmcn. Ausgaben.

grSR. gr. dt. gr. SR. gr- SR. gr. 3t. gr- 8t.

Snufettbe Stertnaltimg.

IV. Pilitar.

.T. sttufbetvafyruna imb Uiiterlmtt ôeë ftrteaô=
material#.

1. .KriegSïommiffariat :

il,474 59 20,000 — a. Beïleibung uttb perfonlicEic 2luS=

rüftutig II, 436 87,211 89 99,374 95 — \ — 12,163 06
11,107 98 8,500 b. (Mï>S bon JHeibern .11,438 13,794 22 15 65 13,778 57 — —

2. ^eug^anê :

26,210 50 26,500 a. Sßerfimltdje Bewaffnung .II, 440 26,881 66 53,332 90 — — 26,451 24
23,500 — 23,500 b. .Korpsausriiftung II, 443 18,365 50 41,797 35 — — 23,431 85

1,520 75 2,500 c. SDhtnition II, 444 503 55 1,987 45 — — 1,483 90
1,885 40 1,500 d. @rlbë bon .Kriegsmaterial II, 446 7,820 10 5,593 10 2,227 — — —
7,573 91 8,000 3. transporte II, 451 559 70 7,831 26 — —- 7,271 56
4,825 40 5,000 4. Slffehtranj II, 452 33 65 5,119 20 — — 5,085 55

16,230 — 16,230 5. 9JIietjinfe II, 452 6,570 — 22,800 — — — 16,230 —

78,341 77 91,730 161,740 27 237,851 86 — — 76,111 59

H. 6rlös non fanlottrtlcm ÄrtcgSmalerial.

500 500 1. @rti)S bon alten Kleibern .II, 453 505 — — 505 —
1,228 99 1,000 — 2. (Mos bon altem .Kriegsmaterial II, 453 2,267 42 — — 2,267 42 — —

1,728 99 1,500 2,772 42 — — 2,772 42 — —

Ii. 4letfd)ieî>cttc UUUUftrauSgafeen.

16,133 45 16,000 1. @c§ütjentoefen II, 455 32 40 16,699 60 — — 16,667 20
— — 1,000 2. Beiträge an neue Kabettengewetjre II, 457 — — 1,000 — — — 1,000 —
— — 8,000 3. Srfteltung neuer Korpsfontrollen II, 458 — — 3,223 07 — — 3,223 07

16,133 45 25,000 32 40 20,922 67 — — 20,890 27



136 — JVs 15 (24)

Staate-toijmmg fres Bantmt# Berit für ïras Jafjr 1906.

Med) it un g

1905.

$oranfd}taß

1906.
ganten unî» ilettjmmgsntbrihen. 9lo^

(giinittt(jmen. Sluëflaben.

c t it s

(iinitttjjmen. «uëfinbcit.

5v. 9i. 3-v. 3Î

33,039
16,709
14,387

760
7,565

10,828
85,920
4,088

78,341

1,728
16,133

85
43
51
56
80
45
40
16
77

99
45

33,800
16,450
14,350

7,200
11,200
89,550

91,730

1,500
25,000

264,525 27 287,780

287
1,000

65 300
1,000

1,287 65 1,300

600,679
5,648

16,048
45,864
25,552
5,200

580

1,412
1,103

151,205
1,200

05
35
65
65
70

40
30

613,900
6,000

17,800
46,600
32,600
5,200

580

1,415
2,000

150,475
1,200

851,669 30 874,940

gaufettbe SBernmltutifl.

IV. militât.

A. Slcriooitunßöfoften Her îireftion
B. ^aittonSfriepfamutiffariat
C. geuflliaMëtoertoaltMitfl
D. Seugiinitëtoerfftatteu
E. îutyotë in $adjëfelï>eit Mttïi öattpa«
F. HafcrntitDertoalttntfl
G. H'mëUcmmltunfl
H. Äonfeftion ûcr Seflciïutitfl ititö Witsriiftunfl
J. îluflietoaljrun g uni) Unterhalt bcô .ftriegs=

materials
K. fêriiië non fantonalem ftriegsutitterinl
L. Serf^teïiene âftilitârauëplien

SGBeitigcr îtiiêgaben at« »enutfdjlagt gr. 21,731. 91

V. lirdjeitroefen.

A. l'urmnitui«u«foften Ott Sireftion.
1. Sureautoften 11,461
2. Anteil 39efolbung eineê Ingeftettten II, 461

B. 'Urotcftontifdte «irdtc.
1. Sefolbungen ber ©eiftlidjcn 11,477
2. Sefolbungêplagen 11,467
3. 20of)mtngêentfd)âbigungen 11,469
4. ^o^etttfdjäbigimgen 11,470
5. Seibgebinge (ißenfionen) .11,471
6. Seiträge an Äollaturen unb äußere

©eiftlidje 11,473
7. Settrag an ben reformierten (Sottest

bienft in ©olotfjurn 11,473
8. Seiträge an Sßfarrbefolbungeit .11,474
9. $f)eologifd)e ^rufnngëtommiffion II, 475

10. Stietjinfe 11,476
11. Seitrag an bie ©eelforge ber berni=

fdjcn gattbfhtntmen 11,476
12. @riêmit, ßirctjenumbau, Seitrag 11,476

gr. ïït. gl-, 9Î

20
15,831
15,551

127,890
3,363

122,099

625,319

161,740
2,772

32

1,074,621

150

1,412
385

1,947

70
59
20
60
60

75

27
42
40

53

40

40

33,590
31,599
29,750

127,280
10,647

132,771
88,181

628,073

237,851

20,922

1,340,669

gr.

609

2,772

365
1,000

1,365

607,566
5,626

17,335
46,578
23,502

5,077

580

2,031
150,475

1,200
6,063

866,036

25

25

60
1,412

3t. gr.

58

42!

33,570
15,767
14,199

7,283
10,671
88,181

2,753

76,111

20,890

266,048

40

365
1,000

1,365

607,416
5,626

17,335
46,578
23,502

5,077

580

1,646
150,475

1,200
6,063

864,088



(25) JVs 15 — 137

Staat«-tetjramg te« l&anttm« 3mx für tra« Jafjr 1906.

!Hc(f)ituitß

1905.

SBoriinfdjtaß

1906.
gitmütt unî» iUdjmmgsruhriten.

@tnnn|titcn.

Is
Vluöfttibcit.

U e

diitnafinen.

in s

tubßnkji

gr.

124,648
12,325

1,500
1,865

56

40

gr.

128,600
12,800
1,500
1,865

200

91.

gaufettfee

V. furdjenroefen.

C. MöluifdlfittboUfdK «iVitt f.
1. Sefolbungen ber @eiftlid)en .11,479
2. Seibgebinge II, 480
3. 2öof)mtngdentfd)äbigungert .11,481
4. Seitrag ait bie Sefolbmtg bed Sifdjofd II, 482
5. 7L£)eo£ogiic£)e Sßrüfuttgdlommiffion .11,483

I>. <SDviftfatf)Olt4fd)c

1. Sefolbungen ber ©eiftti(|en .11,484
2. Sejblbungdjulagett 11,485
3. 28ol)uungeerttid)äbigungen .II,486
4. Seitrag an bie Sefolbung bed Sifdjofd II, 487
5. jLfjeoIogiftdje ißriifungdfommiffion II, 488

(Siel, ßirdjeitbau, Seitrag.)

A. SBertoaltunflëfoftcn ber T^ircftioit
B. ißroteftantifdje ftrdje
C. &ömtjdjftttj)olifdje Itr^c
D. @(jriftfati)oli|"dje Äirdje

Sffieittger ütuSga&en a(« t>eraitfd)fagt gr. 13,203. 65

VI. Knterridjtsniefen.

A. 'Bcriurtltuiiaefoftcn ber 34rcftion mit»
bei* Snitobe.

1. Sefolbmtg bed Setretärs .11,490
2. Sefölbungen ber ÜIngeftellten .11,491
3. Sureautoften 11,497
4. SJHetjtofe 11,497
5. Sßrüfungdfoften, Gierten, fReifefoften II, 506
6. Stjnobalfoften 11,507

gr.

220

91. gr-

127,959
11,000

1,740
1,865

129

91.

80

20

gr.

90

91.

80

gr-

127,959
11,000

1,740
1,865

91.

80

140,394 40 144,965 — 220 — 142,694 — -— — 142,474 —

12,700
2,100
1,200
2,750

204
6,830

—

12,700
2,100
1,200
2,750

200

—

115

—
12,700
2,100
1,200
2,750

388 50
—

—

12,700
2,100
1,200
2,750

273 50

25,784 — 18,950 — 115 — 19,138 50 — -— 19,023 50

1,287
851,669
140,394
25,784

65
30
40

1,300
874,940
144,965

18,950

—
1,947

220
115

40
1,365

866,036
142,694

19,138

25

50

75

—
—

1,365
864,088
142,474
19,023

25
60

50

1,019,135 35 1,040,155 2,282 40 1,029,233 — — 1,026,951 35

v

4,000
9,300
8,689

935
7,517
4,695

70

50
55

4,000
9,300
7,650

935
7,500
3,500

100

6,046 10

4,000
9,300

10,498
935

10,582
4,101

70

05
30

05

—
-—-

4,000
9,300

10,398
935

4,535
4,101

70

95
30

35,137 75 32,885 — 6,146 10 39,417 — — 33,270 95
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138 — m 15 (26)

Staat#-Hetfjmmg fcr# Danton# Bern flir fra# Jaftr 1906,

1905.

SBoranfdjlag

1906.
gtflttten unî> flfdptmtgsnibrilKn.

91 e t it s

fêtttitaljittcn. 9ltt8pben. dinnatjiueit. iMitöpben.

ft. Sv- SR. ft. gv. SR.

4,000 301,130 297,130
— — 4,100 — — 4,100 —

100 — 31,750 — — 31,650 —
21 — 34,728 15 — 34,707 15

1,668 65 59,700 50 — 58,031 85

17,576 70 17,576 70
— 98,015 —- — 98,015 —
— 24,198 25 — 24,198 25

10,463 10 — 10,463 10
154 10 4,862 22 — 4,708 12

— — 2,474 30 — 2,474 30
— — 5,960 87 — 5,960 87

— — 2,890 30 — 2,890 30
— — 1,883 20 — 1,883 20

81 — 2,437 05 — 2,356 05
— — 3,623 62 — 3,623 62
— — 3,227 40 — 3,227 40
1,223 60 4,741 50 — 3,517 90
5,000 — 7,700 — — 2,700 —
— — 6,007 45 — 6,007 45
— — 5,097 70 — 5,097 70

— 4,283 20 4,283 20
— — 1,528 80 — 1,528 80
— — 995 85 — 995 85
— — 4,777 87 — 4,777 87

— 733 10 733 10
— — 1,534 60 — 1,534 60
— — 398 60 — 398 60
__ — 1,498 70 — 1,498 70

— — 3,580 87 — — 3,580 87

— 1,554 82 1,554 82
— — 818 95 — 818 95
— — 1,107 75 — 1,107 75
— — 592 45 — 592 45
3,507 — 4,331 95 — 824 95
3,227 90 5,212 45 —. 1,984 55
— — 1,119 40 — 1,119 40
21,405 95 — — 21,405 95
— — 524 — — — 524 —

40,389 20 667,160 67 — — 626,771 47

fcr.

290,733

4,100
30,600
35,077
58,056

101,015
18,344

12,699
2,106
1,877
5,560
2,363
2,622

314
3,604
3,232
2,052
2,700
5,576
4,846
4,348

1,297
901

4,889

115
1,542

806
712

2,060

1,703
446
801
666
723

2,000
1,661

17,636

>R. 3v.

95

90

55
35
15
98
87
75
70
49
70
30

95
10

90
75
22

60
85
50
80

55

35
65

75
40
05
80
82

594,527 04

291,870

4,100
31,600
35,650
58,000

98,015
24,150

60,950

604,335

gaufettbe fermai tuufl.

VI. ünterridjtattiefen.

B. .ftodnrfntlc uitb ïicrarjneifdjMlc.

1. Sefolbungen ber ^rofefforert urtb
Honorare ber 3)o-$enten II, 518

2. Sßenfionen II, 519
3. ISefolbungen ber Slffiftenten. .II, 523
4. Sefolbmtgen ber 2lngefteltten II, 530
5a âkrtnaltungêfoften (iülobtliar, 23e=

Ijeijung te.) II, 538
5b 93otartifd)eê ^nftitut, 9Ieubau, ÎR5=

blierung II, 540
6. ÜRietgirtfe II, 540
7. ïtibliotfjeïen 11,541
8. fiefyrmittel uttb Subfibiaranftalten :

1. Sßoltflintfdje 2lnftalt.
2. 6l)trurgtf<|e JHintf
3. ÏÏieb^tntîdje lîlintf

9lnatomifd)eë ^nftitut4.
5. P)t)(iologifd)e§ ^rtflitut
6.
7.

II, 545

II, 547
II, 549
II, 552
II, 555

2lugenf)eilfunbe II, 558
Ottatrtjcl)=lartyngol. Onftitut II, 559
ißatliologifdje 2lnftalt .II, 562
IJlebt3ttt.=d)emiîcf)eë ^nftitut 11,564
Saïteriolôgiidie «nftolt II, 568
$afteur=$rtftitut II, 569

9.
10.
11.
12. Organise Sfyemie
13. 2lnorganifc£)e Cîljemte
14. Cabinet unb

lurtft^eê ©bferUatorium
15. 2JlitteraIogtfci)e Sammlung
16. goologtfdje Sammlung.
17. ^[)armaceutiîd)ee Snftitut
18. ip^armaîologtfc^eê ^nftitut
19. .£)l)gtenifd)eë Snftitut
20. £)ermatologt)(^eë 3n[titut
21. ©eograpfjifdjeg Snftitut
22. $unft£)tftorifcf)e Sammlung

ïieraraneifdjule :

23. 3lnatmnte
24. ipi)t)fiülugte
25. Ißalljologtldje 3lnatomie
26. iierjucljt
27. ©jirurgifcfje .Sllitttf
28. 2}ïebt;jini)d)e .fHtnif
29. Slmbulalortfcfje ,Silin if
30. 33etertnör=2l}mtf)efe
31. Sibliotljef
32. ^nftitutëgebûljren
33. spft)d)ologtfcl)eê $nftttul

tel=

II, 572
II, 576

II, 586
II, 580
II, 581

II, 585
II, 587
II, 588
II, 590
II, 591

II, 592

11,594
11,595
11,596
II, 597

II, 598
11,599
11,601
II, 604
11,605
11,606
11,606

llebertrag



(27) Ni 15 — 139

Btaaf#-taftmmg te# Banfrnt# Bern für îra# Jafjr 1906.

site if) ilium
1905.

fßoranfdjlaQ

1906.
gl traten unît §tedjnnngsnttrriken.

9to

^tnittt^wten.

IIs

9lttëpben.

91 e

©iititiifjittcu.

it s

KuSflabtn.

gr.

594,527

17,642

4,594
7,027
2,500

140,000
500

3,000

39,961
3,455
1,500

SR.

04

84

92
50

45
70

»r-

604,335

24,150

5,000
8,000
2,500

140,000
500

3,000

39,960
3,450
1,500

SR.

Saitfettfce üßertualtmig.

VI. ünterridjtsroefen.

». #o«ftf(ttule uitl> $icrorjnett'd)ulc.

llebertrag
9. 33otarti[(f)cr ©arten : II, 607

a. Setriebêredjttuttg
b. Spadj^ittê

1 c. Seitrag beêSurgerrateë bon Sern
10. îierfyital 11,608
11. Sîatriïetgeïber 11,609
12. Seitrag ber (SitttoofRtergetttetttbe

Sein ait bie foliflititîdje Enflait II, 609
13. Seitrag att bie Âlittiïett im (yttîeb

fpital :

a. Seitrag att bie bier .fflirtifert II, 610
b. Seitrag att bie Sejblbttttg beê

.Ôûlfêdjirurgett II, 610
c. Seitrng an bie Setriebefoften

beë SlïôtttgetnSIpfarates II, 610
d. 2Imortifatiott ber Sauborfdjdfje 11,611
e. Sergittitttg für©ebäubeurtterfjalt 11,611

14. Semterfpital, Seitrag art bie SpoIiKinit II, 612
15. |>Ogietti)d) bafteriolog. ^nftitnt,

Setjrmittetartfcfiaffiingett. .11,612

C. ilKittelfdmlen.

1. Âaittottêfdjule Sera, Sßettfiotten II, 613
2. JîatttDttë)d)uIe fßrantrat, Seitrag II, 613
3. ©taatêbeitrâge att ©tjmrtaftert uttb

s43rogb)titnafien II, 614
4. ©taatêbeitrâge ait ©efiutbarfdjitlett II, 623
5. (fttfpeftiott II, 625
6. Sßett|itmett für 9J1111etfdjt11£et)rer. II, 629
7. étifettbiett II, 631

gr.

40,389

1,602

1,000
33,462

8,471

2,500

5,500

SR.

20

90

90

gr.

667,160

18,074
8,650

27,914

140,000

500

3,000
53,153
4,020
1,500

2,248

SR.

67

09

07

60
10

53

^

5,548
8,471

2,500

SR.

83

Sr.

626,771

24,121

140,000

500

3,000
47,653

4,020
1,500

2,248

SR.

47

19

60
10

786,464 61 801,395 — 92,926 — 926,220 — — 833,294 53

2,966
48,000

198,407

549,5.8
5,200

47,863
9,271

65

65

20

20
64

3,200
51,000

204,355

565,500
5,200

53,575
12,300

5,719
6,341

2,779

25
50

08

600
51,000

210,919
587,409

2,600
51,433
12,102

20
90

35
50

—

—

600
51,000

205,199
581,068

2,600
51,43.3
9,323

95
40

35
42

861,287 34 895,130 14,839 83 916,064 95 — — 901,225 12

i ;



140 — JVs 15 (28)

Staats-Beaming très Hantons Bern für tras Safer 1906.

fftedjiutug

1905.

Soruitfcfjlaß

1906.
fönten unî) IlcrijmragsntliriJmt.

9to|*
(Sinnalnnen. Sluêgaktt.

9t e t it

dinnaljmen. 8luëpbeit.

1,422,323

101,258

96,476
22,760
15,036

40,000
165,263

1,800
49,438

2,267
3,430

44,036
38,843
12,879
2,850

3,700

31.

15

2,022,364

8,213
28,706
25,975
14,814
6,405

45

84,069
267

15,712

68,624

306
2,678
1,000

134
60

33,108
2,505
2,100

42,700
23,714

108,308

20

80
35

15
35

35
30

Sr.

1,418,000

101,158

98,000
23,000
15,000

40,000
161,500

1,800
49,600

3,000
3,600

40,000
34,000
9,000
5,000

2,002,658

7,700
27,500
29,500
14,000
6,405

100

85,005

15,105

69,900

500
3,400
1,200

100
200

32,900
2,000
8,050

43,700

92,050

91.

Saufeiibe sBerttmlittttg.

VI. iiiterrtdjtsnjefeiu

D. iprtwarfdjwlen.
1. ßrbentlicpe ©taatêgulagen cm 8eprer=

befolbmtgen
2. Stufjerorbentlicpe ©taatäjulagen art

arme ©emetnben
3. Seibgebinge (^ettfiottett)
4. Seiträge art ermeiterte ©berfdpulen
5. Beiträge art Seprmittel urtb Siblio=

treten
6. Beiträge an ©cpulpauêbauten
7. SMbcpeirarbeitsfcpulen
8. ©urnunterricpt
9. ©cpulinfpettoren

10. illbteilungëmeifer Unterricpt
11. |)anbfertigleitêuttterrid)t
12. Seiträge an Seprmittel für ©cpüler
13. gortbiïbungêfdpule
14. ©tellbertretung iranler Serrer
15. Seiträge air îtrftalten für anormale

.fïinber
(©cpillerfeier.)

E. fiefyvevitiUmitoëanftolten.
1. 2)eutfcpeë Seprerfeminar :

A. Unterfeminar §oftoil.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. 9laprmtg
d. Verpflegung
e. OJÏietginê
f. Sanbmirtfdjaft

II, 638

II, 642
II, 648
II, 651

II, 718

II, 658
II, 657

II, 659
II, 661

II, 662
II, 664
II, 666
II, 668
11,679

II, 682

g. Snüentarücränbernng
h. .floftgetber

Setriebâergebuiê

II, 681

B. Cberfetuittar Sern.
a. Serloaltung :

1. Siobitiar, 9lniattf tt. Unterhalt
2. Sepepptng, Seleucptung, te.
3. Ibmart
4. Snreaulofteu
5. ©eböttbe, Unterpalt

b. Unterricpt:
1. Sefolbwtgen
2. Seprmittel, Sibliotpef, k.

c. yjlietgirtö
d. ©tipenbien
e. (Sinricptungêioften

II, 684
II, 699
II, 686
II, 687

II, 688

II, 689

II, 691

II, 692

II, 693
II, 694

».

237

50,000
32,944

83

70
457

24,550

Sr- 9t. Sr. 9t. ; Sr. 9Î.

50

50

60

108,343

60
7,518
1,733
1,129

836

11,278
212

15,625

27,116

55

400

455

15

82
j5

37

80

80

1,437,699

151,358
132,941
22,872

15,046
40,000

165,684
2,263

49,766
2,708
3,585

48,(140
40,927
36,821

3,100

2,152,814

7,842
35,873
28,100
15,270
6,405

697

94,188
1,439

225

95,852

1,271
2,841
1,500

202
171

32,626
3,181
8,050

44,655
13,759

108,260

35

45
90

50

20

65
25

10
75
60

75

47
06
10
49

62 139

74
05

15,400

79

90
35

40
50

65
65

90

35

1,437,461

101,358
99,997
22,789

15,046
40,000

165,614
1,805

49,766
2,708
3,585

48,040
40,927
12,271

3,100

— 2,044,471

23

7,781
28,354
26,366
14,140
6,405

82,909
1,226

68,736

1,271
2,785
1,500

202
171

32,626
3,181
8,050

44,255
13,759

107,804

85

60

97
46
73
99

42



(29) JV» IS 141

Staat#-Urdjmmg îles üarttim# Brrit für te Jafjr 1906.

9tedjitunß

1905.

SoriutfdjfaB

1906.
ftonten uitö llnrtjmtngsriibnhctt.

91

(fiititaljnteit.

» h *

9litöpben.

91e

fëtiiitnjjmen.

i it s

9lu§pben.

gr.

5,826
25,292
14,811
6,325

5

91.

30
06
64
72
45

gr.

5,600
25,800
14,970
5,000

91.

Sttufenbe sBernmltitttfl.

VI. Knterrid)t0wefcn.

2. Seminar ißruntrut.
a. SBerroaltung
b. Unterricht
e. Nahrung
d. 33er|>flegimg

e. Sanbnnrtidjflft

23etrieb§ergebniê
f. Snbentarberünberung
g. .ftaftqelber
h. Sttpenbien für gjterne

II, 700

3. Seminar .Çnnbetbattf.

a. tßermaltung
b. Unterricht
c. 9tahrnng
d. ißerbftequng
e. SJÎietjinë

Setriebêergebniê
f. ,3nbentarUeränberung

g. Îîoftgelber

II, 700

4. Seminar SDelëberg.

a. Sßerniattunq
b. Unterricht
c. Nahrung
d. SSerfjftegung
e. ÏJîietjinô

tBetriebêergebnië
f. 3fnöentarberänbernng

g. ßoftqelber

II, 700

5. Jßieberhotungsturfe unb ißenfionen.
a. Seminartehrer=i(knfiunen II, 701
b. SBieberhoIitngê= nnb $ortbil=

bungèlnrfe II, 702

6. Schweif Schulauêftcttung, Beitrag II, 704

gr.

400
164
83

at.

50

gr.

5,725
26,003
15,078
5,854

2

m.

15
65
20
36
50

gr- 9t. gr-

5,725
25,603
14,913
5,771

2

9t.

15
65
70
36
50

52,261
6

7,837
7,200

17
35
25

51,370

8,000
7,200

—

647
623

8,565

50
35

52,663
198

7,275

86
425

8,565
35

52,016

7,275

36

51,617 57 50,570 — 9,835 85 60,136 86 — — 50,301 01

1,681
7,479
9,318
4,160
1,105

95
07
58
87

1,700
7,500

10,555
4,000
1,155

— 955
14

1,419
40
45

1,616
8,502
9,605
4,277
1,155

95
39
79
30

—
—

1,616
7,547
9,591
2,857
1,155

95
39
39
85

23,745
1,044
4,785

47
50

24,910

4,855
—

2,388

4,785

85 25,157
2,024

43
60

4,785
—

22,768
2,024

58
60

20,004 97 20,055 — 7,173 85 27,182 03 — — 20,008 18

4,208
4,880

12,309
4,092
2,305

70
81
80
95

4,280
4,900

13,175
3,500
2,305

—
35

164

—
4,131
4,880

13,175
3,528
2,305

50
23

24

— — 4,131
4,845

13,175
3,364
2,305

50
23

24

9727,797
174

5,500

26
20

28,160

5,720
—

199
4

5,535

- 28,019
199

97

5,535
—

27,820
195

22,123 06 22,440 — 5,738 — 28,218 97 — — 22,480 97

4,729
1,420

15 6,500
2,000

— — 4,625

1,180

— —

—

4,625

1,180
—

6,149 15 8,500

2,000 2,000

— - 5,805 — — 5,805 —

_ 2,000 _ _ 2,000 —

2,000 — 2,000 — — — 2,000 — — — 2,000
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142 — M 15 (30)

Staate-iKrüjmmg te Kattten# Bern für te Jafjr 1906.

SRcrfjittmfl

1905.

SBomitfdjlafl

1906.
unî> Jlertjinrngsrubrilten.

SR

dinittiljitten.

j Ij «

Ülusgalien.

SR e

fêtmwfjjtteit.

t tt s

SRuäßttben.

gr.

60,000

91. gv.

60,000

91.

Öauft'tibe sBertualtuttcj.

VI. Interridjtßroefen.

E. âîeftrcrbil&ttUflâattftaltett.

7. Beitrag aus her SunbeSfubbention
(VI. J. 2. d.) II, 704

1. ÜDeutfdjeS Sefyrerfemiitar :

a. llnterfeminar ^ofwtl
b. Dberfemtnar Sern

2. Seminar ißruntrut
3. Seminar ^inbelbanl
4. Seminar Setsberg

5. 3Bieberf)oIungS!urfe unb ißenfionen
6. Sd)ulaitSfteEnng, Seitrag
7. Seitrag auë ber Simbeêfubuentiott

F. SaubfiutnmcnanftaUcn.
1. Saubftiunmenanftalt Siürtdjettbuctjiee.

a. Sertnaltnnq
b. Unterricht
c. Satzung
d. Serpflegnng
e. Slietjinë
f. ©ewerbe

g. Sanbmirtfdjaft

Setriebeergcbnie
h. .dnbentarberänberung
i. .tîoftgelber

II, 705

2. Saubftiunmenanftatt S3abem.

Seitrag beë Staates II, 705

3. £aubfïummen=SubftitutionSfottbê.
Zinsertrag II, 705

gr-

60,000

60,000

9t. gr. 9t. gr.

60,000

9Î. gr- 9t.

60,000 — 60,000 — — — 60,000 — — —

68,624
108,308

11

25

36
57
97
06

69,900
92,050

— 27,116
455

37
80

95,852
108,260

79
35

— — 68,736
107,804

42
55

176,932
51,617
20,004
22,123

161,950
50,570
20,055
22,440

—

27,572
9,835
7,173
5,738

17
85
85

204,113
60,136
27,182
28,218

14
86
03
97

— —

176,540
50,301
20,008
22,480

97
Ol
18
97

270,677
6,149
2,000

60,000

96
15

255,015
8,500
2,000

60,000
—

50,319

60,000

110,319

87 319,651
5,805
2,000

60,000
—

269,331
5,805
2,000

13

218,827 11 205,515 — 87 327,456 — — — 217,136 13

3,724
7,787

19,118
10,956
4,700
1,738
1,026

90
55
95
70

75
50

3,750
8,500

19,600
9,500
4,700
1,000
1,000

—
5

43
388

6,525
5,029

45
85

3,739
7,370

20,570
11,480
4,700
5,292
3,251

15
20
45
60

85
55

1,232
1,778

60
30

3,739
7,365

20,527
11,092
4,700

15
20
45
60

43,522
80

11,556

85
50
55

44,050

11,000

11,991
807

11,701

30
15
65

56,404
1,099

80
10

11,701 65

44,413
291

50
95

8032,046 80 33,050 — 24,500 10 57,503 90 — — 33,003

8,250 8,700 8,250 8,250

8,250 — 8,700 — — — 8,250 — — — 8,250 —

2,351 50 2,300 2,351 50 2,351 50 —

2,,351 50 2,300 — 2,351 50 — — 2,351 50 —



(31) Ai 15 — 143

Staat#-Hrrfjramg ür# Gantait# Brnt für tra# Safjr 1906.

îHcrf)itutm

1905.

SBorattfdjlaß

1906.
ttnî) Kertjuungôfubrikcn.

91

(ftnittt^iJten.

g Ij

Wuôgiibcit.

9t e

dtnnnljttten.

i it s

îhrêpben.

fr.

32,046
8,250
2,351

9t.

80

50

Sv-

33,050
8,700
2,300

9t.

ëaufenbe üBerlualtmtß.

VI. Interridjtsroefen.

F. 2aut)ftiuinncnanftiJltcu.

1. îaubftunnnenanftalt Sîtincffenbudifee
2. Saubftummenanftalt Söabern
3. £aubftummen=@ubftitution8fonbê

G. «ttttfï.
1. £>iftorifd)eë Sîufeum :

a. Setirag an bie Setriebêfoften II, 706
b. Seitrag für Sanbanfauf, 2lmor=

tifation II, 706
2. .fhtnftrnufeum, Beitrag an bie Se=

triebêfoften II, 706
3. ^fabentifdjefinnftfammtimg, Beitrag

(nnb ©emalbeanlauf) II, 706
4. ÏÏRuftïfôuïe, Seitrag II, 707
5. ©duoet^erifc^eë fybiotifott, Seiträge II, 707
6. ©(^loeijerifdjeSibliografilfie, Seitrag 11,707
7. (Srijaltunq bon Itnnftaltertüinern II, 708
8. „Sämbütfdf", Seitrag .II, 708
9. érfteltung beê berttifdjen Urfunbett=

Inerte II, 709
10. <Stabttt)eater, Settrag an ben Setrieb II, 710
11. ïttptneê Siitfettm, Seitrag .11,710

H.
1. Sefyrmittel.

| a. Sorräte auf 1. Januar
{ b. Srfteltungêtoften bon Sefjrmitteln

c. Srlbs bon Sefjrmitteln
d. COratisexempIare
e. Sorräte auf 31. Sejember

2. Setriebötoften.
a. Sefolbnitgen
b. Slrbeitelötjne
e. Sîagajin= unb Sureautoften
d. Slietjinë
e. grasten nnb iporti
f. âins bee Setriebêfafjitate

3. ©rtragêbermenbung.
a. ätmtlidjeö Sdjitlbtatt, Soften
b. Setjrerberjeidjnté, Soften
c. iinlage in bie iReferbe

S1'-

24,500

2,351

9t.

10

50

gi--

57,503
8,250

9Î.

90

gr.

2,351

9t.

50

gr-

33,003
8,250

9i.

80

37,945 30 39,450 — 26,851 60 65,753 90 — — 38,902 30

12,000
10,000

5,200

2,000

4,300
1,114

300
21,958

2,000
3,000

40

13,000
10,000

3,000

2,000

4,300
1,000

300
5,500
2,000
3,000

5,000

—

—

—

14,500

10,000

3,000

3,500
4,300
1,000

300
3,606
2,000

3,000
5,000

500

—

—
—

14,500

10,000

3,000

3,500
4,300
1,000

300
3,606
2,000

3,000
5,000

500

—

61,872 40 49,100 — — — 50,706 — — — 50,706 —

179,813
138,675
128,018

751
216,639

60
20
10
25

j 352,913

118,922

262,436

—

1,005

167,893

297,994

35

15

70

217,644
206,749

489
1,349

35
60

65
55

167,893

296,645

15

15

216,639
206,749

489

60

65

25,417 05 28,445 — 466,893 20 426,233 15 40,660 05 •— —

6,000
1,466
2,183

995
723

4,929

70

50

6,000
1,450
1,980

995
700

3,400

—
39

1,444

25

40

65

6,000
1,629
2,920

995
2,301
6,778

50
05

25
30

— —

6,000
1,629
2,880

995
856

6,778

50
80

85
30

16,297 20 14,525 — 1,483 20,624 10 — — 19,140 45

1,646
19

7,493

35
80
30

2,000

11,920
— 10 80

2,236

19,294

40
10 80

2,236

19,294

40

9,119 85 13,920 — 10 80 21,530 40 — — 21,519 60



144 — JVs 15 (32)

Staats-Ursprung he« Hantons Bmt für iras Jaïjr 1906,

SRedjltunß

1905.

SBornnidjlafl

1906.
ftüntrn îinii jgtrdjmmgsnibrikcn.

Uot\
(ginnajjtnett. Stuëgakn.

9t e t n «

(<nnmif)meit. tMuëpbcn.

gv.

25,417
16,297

9,119
9,119

353,659

100,000

30,000

30,638
60,000

50,000

79,051

3,970

35,137
786,464
861,287

2,022,364
218,827

37,945
61,872

31. gv.

28,445
14,525

85
85

13,920
13,920

80

35

25

20

75
61
34
20
11

30
40

4,023,898 71

353,000

100,000

30,000

30,000
60,000

50,000

83,000

1,500
1,500

32,885
801,395
895,130

2,002,658
205,515
39,450
49,100

4,026,133

ëaufenbe ^crnm!tntifj.

VI. Mnterridjtsroefen.

H.
1. Seljrmittel
2. Setriebëfoften

Setriebëertrag
3. (Irtragêtteruieubung

II, 711

.f. tBunMSfulwentiou für Me tßtitnavfifyule.

1. Seitrag beë Sunbeê 11,712
2. Serroenbuttg :

a. Seitrag att bie Se^rert>erf"id)e=

ruttgëîaffe 11,713
b. Seitrag art bie Sintanfêtoften

alter ßefjrer in bie ße£)rerüer[ict)e=

rungëtaffe 11,713
c. ^ufd^iiffe an ßeibgebinge. 11,714
d. ©taatêfeminare, Scitrag an bie

Siel)rtoften (VI. E. 7.) .11,714
e. Seiträge an belaftete ©emeinbert

mit geringer Steuertraft .11,714
f. Seiträge an bie ©emeinben, 80 SRf).

aitf ben 5primarfc£)ü£er II, 715

g. Seitrag an bie Soften ber neuen
Serner Sdjulmanbfarte .11,715

K. »cfÄmM««« î>eé SKïoDeliômu«.

1. Seitrag attè bent ^Itfo^olge^ntel
2. Seiträge an ,fïiuber£)orte.

11,717
II, 717

A. tBetumltunpfaflcn Der îireftiott tt.berStjnobe
B. §odjfd)uIe uttb îierarçneifdjnlt
C. âRittelfdjulen
D. Sprimarfd)uïen
E. öe^ertiÜbunBöottftttlten
F. ritubftummcnnnftalten
G. fünft
H. «e!)rmittet;Serlttg
J. SBiutbeëfubbentton für bie tßrintarfdjiüe

K. Setatnbfunn bes »Klfo^nliêutuë

SKcIjr Stogoben a£8 ucranfdjtagt gt. 92,873. 63

gv.

466,893
1,483

468,376
10

468,387

353,659

353,659

1,500

1,500

6,146
92,926
14,839

108,343
110,319
26,851

468,387
353,659

1,500

1,182,974

9Î. gv.

20
65

85
80

65

80

80

10

83
15
87
60

65
80

426,233
20,624

446,857
21,530

468,387

100,000

30,000
32,536

60,000

50,000

79,226

1,896

353,659

1,500

1,500

39,417
926,220
916,064

2,152,814
327,456

65,753
50,706

468,387
353,659

1,500

5,301,980

91. gr. 91,

15
10

25
40

65

40,660

21,519

353,659

70

80

1,500

05
53
95
75

90

65
80

63

gv. 3t.

05

60

80

19,140

21,519

100,000

30,000
32,536

60,000

50,000

79,226

1,896

1,500

33,270
833,294
901,225

2,044,471
217,136
38,902
50,706

4,119,006

45

60

70

45

65

95
53
12
60
13
30

63



(33) .Ns 15 — 145

Staate-Betonung tos Hauten« Bern fîir fca« Saftr 1906.

fRedjituttfl

1905.

äBoranfdjfaö

1906.
glottten iinîi Jlcdjmmgsrubnknt.

9ti
dstnmiljinen.

A-
tegabcit. (§initttljtt»en.

tits
»Kttsgabcit.

gr.

4,000
2,600
1,730

870
1,444

3t.

20

20

gv.

4,000
2,600
1,800

870

91.

Saufettbe ^emmltung.

VII. (Semeinberoefeit.

A. 'Bcrturtltunnöfoftfn bet ®ireftion be#
(Semeinbeivefen#.

1. Vefolbunq beë Sefretarë III, 741
2. Vefolbung beë 9lngefteIÜen III, 742
3. Sureaufoften III, 744
4. VUetjinfe III, 744

(®emeinbegefets, Vorarbeiten.)

ä)ief)v luêgateu al« Deranfdjlagt gr. 460. 95

VIII. ^rmenroefen.

A. TSettuattuuflefoftcu ber ®ireftiou be#

2«mem»efeu#.

1. Vefolbungen ber Veamten III, 746
2. Sefolbitrtgen ber ÜIngefteüten III, 747
3. Vureautoften III, 750
4. Vtietjinfe III, 750

B. liotnmlffiot» unb Ttnfbcftomi.
1. kantonale îlrmenïommiffion III, 751
2. kantonaler Slrmeninfpettor :

a. Vefolbitng III, 752
b. gteifetoften III, 753

3. Slrmeninfpeftoren III, 756

gï- tri. gv.

4,000
2,600
2,266

870

9t.

95

gr. 3Î. gr.

4,000
2,600
2,266

870

9t.

95

10,644 40 9,270 — — — 9,736 95 — — 9,736 95

8,500
10,700
5,053

940
65

8,500
10,700
5,000

940

1,600
8,500

14,183
5,091

940
60

8,500
12,583
5,091

940
60

25,193 65 25,140 1,600 — 28,714 60 — — 27,114 60

362

5,000
1,066

17,915

30

15
50

400

5,000
1,200

18,000

— —

346

5,000
1,020

17,389

20

35
30

—

—

346

5,000
1,020

17,389

20

35
30

8524,343 95 24,600 — — 23,755 85 — — 23,755

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 38



146 — J\s 15 (34)

Staate-Barfjnmtg to Bantena Barn fur to Saljr 1906.

1905. 1906.
gtoirten «nî> îlcdjtmngsntbriken.

91 o fj

(Sittritt^utcn. Wugpbett.

e t n :

gr-

953,539
320,247

204,555

312,328
200,000

1,990,671

12,825
8,400

11,050

8,425
9,500

9,850

5,225

10,200

75,475

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

23,500

s. gr-

960,000
320,000

210,000

290,000
200,000

13 1,980,000

76,000

76,000

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

23,500

Sttufcttbe iSernmltiutß,

VIII. Hrmeitmefen.

C. Slrmettpfleflc.

1. Setträge an ©enteinbett:
a. Seiträge für bauernb llnterftii^te 111,759
b. Setträge für borubcrgetjeitb ltn=

terftiijûe III, 7 63
c. Seiträge gentäfj §§ 59 uttb 123

21. ©. 111,911
2. 2tuèroârtige îtrntenpftege 111,787
3. ïtufjerorbentlictje Seiträge an ©e=

nteinbett III, 790

1>. ©ejtrïê« uuö <«cttteiuöc=,ücrj.tftejtuiiflö--
anftattc«, ©eiträße.

1. ßberlänbifcfje Stnjtalt in liegen 111,792
2. Seeßtnbiföe 2tnftatt in Sorbett 111,792
3. Stittellänbifctje 2tujt.aU in 3iiggiö=

berg 111,792
4. Stabtbernifctje 2tnftalt in .ffiUjletoil 111,793
5. Oberaargauijdje 2lnftalt in £>etten=

büt)t :
6. @ntmentf)aliicf)e 2tnftatt in $riemê=

berg
7. SInftalt beë Slmteê Signait in

Sangnan
8. Serjd)iebene <Semembe=ïhtftalten

III, 793

III, 793

III, 793

III, 794

E. ©cjtrl#« uni» ©rti>atc<SrjteI)unßi*auft<Utc»,
©etttäfle.

1. Orphelinat in Saignetégier 111,795
2. Orphelinat in tßrnntrut 111,795
3. Orphelinat in ©ourtetart) III, 795
4. Orphelinat itt Seteberg 111,796
5. Orphelinat in Dteconhilier III, 796
6. ©rjietjungganftalt in Oberbipp 111,796

©rjiefyungganftaU in Ohtggiftein 111,797
Srjieljungêanftalt irrt Steinten. Ill, 797

7.

gr-

1,829

1,490

19,855

23,175

31. gr. 3t.

58

995,172

336,215

249,657
316,708

200,000

2,097,753

12,875
8,425

10,825
8,750

9,750

10,000

5,150
6,975

72,750

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

23,500

gr-

30

35

48
20

33

9Î. gr-

993,342

334,725

249,657
296,852

200,000

2,074,577

12,875
8,425

10,825
8,750

9,750

10,000

5,150
6,975

72,750

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

23,500

St.

60

15

48
52

75



(35) Ni 15—147

Staateùt# îiattfim* 3txn für fra# Jafjr 1906.

9tedjmtitß

1905.

Sloraitfdjlaß

1906.
gtimten unît fkdjmmgsritbrikcu.

9t

(vinrndjutcit.

9 1)9

Wuößabcn.

9t c

(fimtaljmen.

i n s

Witëgaben.

gi'-

2,946
3,838

13,090
8,507
2,150
3,031

M.

69
21
75
09

95

gv-

3,000
3,900

12,000
6,650
5,750
4,350

SR.

Vaufeubc 3Serlt»alt«ng.

VIII. Hrmenroefen.

F. Cantonale fêvjiebungëanftitlten.

1. Sariborf.
a. Sertoaltuttg
b. Unterrtcf)!
c. 91ciljriutcj
d. Serpfleguttg
e. SOlietjinfe
f. Sattbmirtfdjaft

Setriebëergebmê

g. ^rtbentarberättbermtg
h. iîufigelber

(Seitrag auê bem UnterftiUjitngSfonbs
für ,ftrau£ert= uttb Slrmenartftalien.)

III, 798

2. ïlanuottgett.
a. Serwaltunq
b. Unterricht
c. 5la()rutig
d. Serpfleguttg
e. Sîietjittfe
f. Sanbmirtfctiaft

Setriebêergebtiiê
g. $ttbentarberättberimg
b. ^ofigelber

(Seitrag auë bem lltderftütjurtgsfonbe
für Äranfeit= unb Slrmenanftalten.)

III, 798

3. @rlad).
a. Sermalimtg
b. Unterricht
c. 9tal)rimg
d. Serfjflegung
e. Metjinfe
f. Sanbluirtfdjaft

Setriebêergebniê

g. ^nbentarberänberung
h. Jîoftgetber

III, 798

5v.

7

60
630

1,378

22,979

31.

85

05

95

gl'-

3,154
4,279

14,598
10,153
5,750

16,358

SR.

95
17
99
67

34

gr.

6,621

SR.

61

gi'-

3,147
4,219

13,968
8,775
5,750

SR.

10
17
99
62

27,500
1,617
8,077
3,050

79
60
50

26,950

7,350 —

25,055
380

9,607

85
90
50

54,295
1,067
1,235

12
30

8,372 50

29,239
686

27
40

15,990 89 19,600 — 35,044 25 56,597 42 — — 21,553 17

3,185
3,635

12,223
6,442
1,830
2,668

77
29
67
49

48

3,100
4,000

13,100
7,800
5,330
3,630

—
310

1,656

16,041

45
75

46

3,148
3,709

12,074
10,265
5,330

12,385

33
11

90
05

27 3,656 19

3,148
3,709

11,764
8,608
5,330

33
11

45
30

24,648
10,311
7,605
9,998

74
50

24

29,700

7,700
—

18,008
948

9,455

66 46,912
1,802
1,250

66

8,205
—

28,904
854

17,357 22,000 — 28,411 66 49,964 66 — — 21,553 —

2,657
2,480

14,653
6,359
3,324
7,615

77
86
13
10
50
82

2,850
2,740

13,900
5,600
3,310
6,300

— 4
424
832

23,127

20
15

94

2,703
2,311

15,522
7,288
3,317

14,326

44
99
45
25
50
68 8,801 26

2,703
2,307

15,098
6,456
3,317

44
99
25
10
50

02
60

21,859
193

8,015

54
30

84

22,100

7,100
E

24,388
237

8,662

29

50

45,470
1,510
1,150

31
60

7,512 50

21,082
1,273

14,037 15,000 — 33,287 79 48,130 91 — — 14,843 12



148 — Jfc 15 (36)

Bfaafe-Brtfjmm# ür« Cantons Bait für te laftr 1906.

9tedjnunß

1905.

SBoriutfdjlafl

1906.
^tonten unî» ftdjtwnrjsntbrilwn.

9t

Einnahmen.

a p «

»Kuögabcn.

9t e

(Einnahmen.

t It «

Htubgaben.

3*-

3,327
3,721

10,204
4,996
3,090
3,468

SR.

25
07
29
59

22

Sv.

3,200
3,800

10,000
5,100
3,090
2,390

SR.

Sattfeitbe ^evtamltung.

VIII. JUmentuefeit.

F. ftantottale ©rjtepttWflSrtnftalten.
4. Ifehrfap.

a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. Verpflegung
e. ÜCCitet^infe

f. SanbtDtrtfcfjaft

Vetriebêergebnid

g. 3;nbentart)eränberung
h. .ffoftgelber

III, 799

5. Vrüttelen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. SJlaprung
d. Verpflegung
e. 3JHetjinë
f. Sanbwirtfcpaft

Vetriebëergebniê

g. Sttbentarberänberung
h. Hoftgelber

III, 799

6. Sonbilier.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VHetjittê
f. Sanbwirtfcpaft

Vetrieböergebrtie

g. Snbentarneränberung
b. Ifoftgelber

III, 799

7. Sobereffe.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. SJlietjinë
f. Sanbwirtfcpaft

Vetrieböergebniö
g. OnbentarOeränberung
h. ^oftgelber
i. Soften bor bein Setbftbetrieb burcp

beit Staat

III, 800

5r.

75
1,347

502

14,564

SR.

55
90

23

3t-

3,173
3,681

13,080
5,261
3,090

10,752

SR.

48
08
76
35

15

3t.

3,812

SR.

08

3t.

3,173
3,606

11,733
4,758
.3,090

SR.

48
08
21
45

21,870
939

5,772

98
50
50

22,800

6,000

- 16,489
903

6,675

68
50

39,038
1,335

890

82
50

5,785

22,549
432

14

17,037 98 16,800 — 24,068 18 41,264 32 — — 17,196 14

2,531
2,821

12,693
7,072
3,980
4,910

42
57
13
92

Ol

2,560
3,700

11,650
5,210
3,980
3,600

—
148

2,074

18,062

50
50

67

2,542
2,964

13,794
8,885
3,980

12,279

55
17
70
68

35 5,783 32

2,542
2,964

13,646
6,811
3,980

55
17
20
18

24,189
698

7,570

03
30

23,500

6,500
—

20,285
1,529
9,712

67
50
50

44,446
3,616
1,245

45
80

8,467 50

24,160
2,087

78
30

17,317 33 17,000 — 31,527 67 49,308 25 — — 17,780 58

3,948
3,082

15,292
9,905
4,390

61

36
79
59
03

89

3,500
3,000

15,000
7,000
4,390
1,090

—

30

358
1,820

27,974

20

10
20

Ol

3,718
3,701

15,311
11,023
4,390

27,509

58
63
67
81

52 464 49

3,688
3,701

14,953
9,203
4,390

38
63
57
61

36,680
3,243

11,658

66
70
75

31,800

7,800

30,182
4,364

11,747

51
45
50

65,655
3,566
1,375

21
80 797

10,372
65
50

35,472 70

21,778 21 24,000 — 46,294 46 70,597 Ol — — 24,302 55

—

—

—
—

33
1

101
591

7,582

50
2,738

1

2,771
1,902

5,624

95
70
15
25

45 1,957 55

2,705

2,670
1,311

95
20
15
25

—
—

~ —

8,308
100

50 13,038
2,556

1,553

50
50

55

— —
4,730
2,456

1,553

50

55

— - —
'

— 8,408 50 17,148 55 — — 8,740 05
I



(37) JVs 15 - 149

Staafe-teftramg très Hantmt# Bern für üas laljr 1906.

Otedjmmß

1905.

OlONUtfdjlttß

1906.
uirti IJtdjmmgsrulmkTtt.

Ol

ditmaljitteit.

«!)--

Slubßakn.

Ole

(*iititu()mcu.

in«
Wuôgitben.

Sr.

15,990
17,357
14,037
17,037
17,317
91,778

SR.

89
24
84
98
33
21

Sr.

19,600
22,000
15,000
16,800
17,000
24,000

SR.

gaufettbe ©erhialtutifl.

VIII. Irmeitroefen.

F. Äantouatf GrUcbuitflenuftaUcn.

1. Sattborf
2. Slarmattgett
3. ©rlact)
4. $el)rfai5
5. Srüttelett
6. Sonbtlter
7. Sobereffe

G. ©etffliebene Uuttrftütjunucn.
1. Serufêfttyeubiett 111,803
2. Serftfleguttg frattfer Âatttottêfrember III, 807
3. SSeiträqe att MlfêqefeEfcbaftett im

Sluêïattbe 111,808
4. llnterftükungen bei Scfjaben bxxrcfj

SJtaturereigniffe III, 809

H. »ctämbfung beè 2ï«oj)oUémué.

1. auê bent SElfofjol^efintel. III, 810
2. Sefämf)fung bes 2ltfol)oli§muë III, 812

J. »eitrftflc an «tnftatten für SBanten wnb
@inricf)hingen.

1. ,8ufct)ufj aus bem llnterftü^itngs=
fottbê für SlnftcEten 111,813

2. Seiträge Ott 9lrmett= uttb .Erattfem
attftaltert uttb ©emeittben III, 814

S*

35,044
28,411
33,287
24,068
31,527
46,294

8,408

SR.

25
66
79
18
67
46
50

Sr-

56,597
49,964
48,130
41,264
49,308
70,597
17,148

SR.

42
66
91
32
25
Ol
55

Sr. SR. Sr-

21,553
21,553
14,843
17,196
17,780
24,302

8,740

SR.

17

12
14
58
55
05

103,519 49 114,400 — 207,042 51 333,011 12 — — 125,968 61

21,725
15,887
5,000

20,040

65

65

24,000
16,000
5,000

20,000

— 26 —
20,825
21,629

5,000

20,000

60 — —
20,825
21,603

5,000

20,000

60

62,653 30 65,000 — 26 — 67,454 60 — — 67,428 60

40,963
40,963

55
55

39,400
39,400

— 39,335 80
39,335 80

39,335 80
39,335 80

— — — 39,335 80 39,335 80 — — — —

441,173

441,173

15

15

— —
294,778 95

294,778 95

294,778 95

294,778 95

— — — — 294,778 95 294,778 95 — — - —

j
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150 — Xi 15 (38)

Staat#-Betonung îœ# Hantln# Bern ftir îra# Jaïjr 1906,

9tedjnttHß

1905.

StoranfdjJnß

1906.
gttmten unît |Udjnun3$nitrrilwn.

9t

dinnaljMten.

9 fj s

WltÖßUbCit.

9t c

(ftnuafjttteit.

in«
Wnößabcit.

gv. SR. gv. SR.

Saufettbe Üternialtmiß.

VIII. JUmenroefen.

gr- SR. gr- SR. gr. SR. gr. SR.

25,193
24,343

1,990,671
75,475
23,500

103,519
62,653

65
95
13

49
30

25,140
24,600

1,980,000
76,000
23,500

114,400
65,000

A. äterümltttnßötojten Her îiireïtion
B. Äontmtfftoit «itii ^nffieWoren
C. 51r«ten|>fleße
D. Söejirföberbfleßnnßöattjitaiten, ©eiträße
E. SBejirföerjieljnnßSnnjialtett, öeiträßc
F. kantonale (frjieljnnßbttnftalten
G. $erfd)tei>ene UnterftübHitßen
H. !Oetäm))fiinß öcö 3üfo()d(töntttS
J. Seiträße a» 9tnftolten für 33a«ten unii

(finridjtuttßcn

1,600

23,175

207,042
26

39,335

294,778

58

51

80

95

28,714
23,755

2,097,753
72,750
23,500

333,011
67,454
39,335

294,778

60
85
33

12
60
80

95

—

—

27,114
23,755

2,074,577
72,750
23,500

125,968
67,428

60
85
75

61
60

2,305,356 52 2,308,640
2J(eE)ï Sluêgabcn a(ê »cranfdjlagt gv. 106,455.41

565,958 84 2,981,054 25 — — 2,415,095 41

IX.a Polksirirtfdjaft.

4,000
11,360
4,069
1,830

52

4,000
11,500
5,000
1,830

—

A. VmtniUuußetoftcH öcr 2>ir«ftion öeö

Jmiettt.
1. SBefolbitttg beê ©eïretârè Ill, 816
2. »efolbungen ber tngeftellten III, 817
3. «Bureaufoften 111,821
4. aJlietjinfe III, 821

140

—• 4,000
11,360
5,063
1,830

90

— — 4,000
11,360
4,923
1,830

90

21,259 52 22,330 — 140 — 22,253 90 — —- 22,113 90

4,500
5,500
3,597
3,949

72
15

4,500
5,500
3,500
1,500
2,500

—
B. Statiftit.

1. SBefolburtg bed 21orftel)erê III, 822
2. SSefolbuttgen ber 2lngefteEten III, 823
3. SBureaufoften urtb SDrudloftett III, 825
4. ©etrierbejäfjlung, fdjmei^crtjdje III, 826
5. $te()3äf)luttg, fdpei^ertfcfye III, 829

30
110

8,318

80

25

4,500
5,500
3,947

546
10,855

52

25

—

—-

4,500
5,500
3,916

436
2,537

72

17,546 87 17,500 — 8,459 05 25,348 77 — — 16,889 72



(39) M 15 — 151

Staat#-Errfimutg îre# Bant*m# Bern für üa# Jaftr 1906.

»Jtedjminß SBdranfdjlag
unii Jtßdjmmgsrubnken.

91 0 h )te tits
19U0. 19U6. dtnnajjttteit. 9luëflukit. ©ittnahmeit. IXuëgaheit.

gr- 3Ï. fr. 91. gr- 3t. gr- 3t. gr. 9i. gr 3t.

Saufettbe *>cinmltmtfl.

IX.3 Uolksimrtfdjaft.

C. fandet utti) Wetvcrbc.

5,753 60 8,000 — 1. ^örberung tum Raubet ltrtb ©e=

luerbe im allgemeinen III, 832 3,139 10,799 90 — — 7,660 90
7,005 — 9,000 — 2. ©etnerbliche ©tipenbieit III, 835 4,890 12,670 — — — 7,780 —

157,100 — 165,000 — 3. $ad)=, Ihtrtft= itnb ©emerbefchulen III, 839 163,624 45 328,620 45 — — 164,996 —
12,000 — 12,000 — 4. fiantonaleè ©emerbemufeum III, 841 12,775 — 24,775 — — — 12,000 —
3,333 48 4,000 — 5. |mfbe[chlagattftalt u. £uffc§miebe=

ïurfe III, 842 6,945 40 11,476 80 — — 4,531 40
6. |>anbelê= unb ©emerbelammer :

7,705 — 8,000 — a. Söefolburtgeit ber Beamten. 111,843 — — 7,791 — — — 7,791 —
1,091 30 1,000 — b. ©iljungögelber uttb ffteifetoer=

giitungett III, 844 — — 1,082 — — — 1,082 —
4,066 13 4,000 — c. iSttream unb tHeifeïoften, $fhtbli=

Motten 111,847 — — 3,866 68 — — 3,866 68
1,080 — 1,200 — d. Sefolbung beë 2lngeftellten III, 848 — — 1,180 — — — 1,180 —
1,200 — 1,200 — e. ÏÏIietjiitè III, 848 — — 1,200 — — — 1,200 —

25,000 — 25,000 — 7. Sedjniiuin Siel, Saufoften, Beitrag III, 849 — — 25,000 — — — 25,000 —
4,850 — 5,000 — 8. ^anêJotrtfdjaftltc^eêÔtlbnngêtoefen III, 850 14,511 — 19,336 — — — 4,825 —

17,500 — 17,500 — 9. Beitrag an bie bemifchen $erfef)r§=
bereine III, 852 — — 17,500 — — — 17,500 —

— — 15,000 — 10. Sefjrltngêtoefen III, 855 5,353 20 26,322 19 — — 20,968 99
9,500 -— — — (Internat. Ruêfiellung in Sittlich,

©ubbention an ben oberlättb. §0(3=
mareninbuftrieberbanb ttttb an bae

ll^renmacfierftjnbifat.)

257,184 51 275,900 — 211,238 05 491,620 02 — — 280,381 97

D. <ta«tonateé Xufynitutn in «urflöoef.
1. Unterricht:

70,831 50 72,000 — a. Set)rerbefoIbungen — — 72,560 90 — — 72,560 90
7,039 99 7,800 — b. Sehrmittel 260 — 8,026 61 — — 7,766 61

2. ïkrroaltung :

687 — 800 — a. 2luffict)t§= unb ißrüfnngäfommiffion — — 736 60 — — 736 60
3,510 04 3,200 — b. 33ureau= unb Reifeloften 22 80 3,336 12 — — 3,313 32

10,248 35 7,650 — c. .Çoei^ung, Seleitdttung, Reinhaltung 24 60 8,120 59 — — 8,095 99
2,370 20 2,350 — d. Rbioart — —J 2,582 90 — — 2,582 90

94,687 08 93,800 — 23etrieb§ergebni§ 307 40 95,363 72 — — 95,056 32
13,872 11,800 — 3. ©chulgelber 14,551 —i — — 14,551 — — —
15,783 36 16,200 4. ^Beitrag ber ©enteinbe Slurgborf 15,892 44 — — 15,892 44 — —
33,400 33,400 — 5. Beitrag beë SSunbeê 32,763 — — 32,763 — — —

3,750 3,600 — 6. ©tiftenbien •— 3,080 — — — 3,080 —
65 — 7. (Ertrag ber Söiefe 65 —j — — 65 — — —

35,316 72 36,000 III, 857 63,578 841 98,443 72 — — 34,864 88



152 — JVs 15 (40)

Staat*-Brrfpmng très Gantait* Barri flir tra* laïjr 1906»

Iftedjmittfl

1905.

Kovanfitjfaß

1906.
ganten uirîi Jttrijmmgsmbriken.

9t 0 t) :

dinnnljBten. îlitëflabeit.

petits
dtmtafimett. Ausgaben.

3*-

1,500
689

3,450
602
950

7,196

5,000
2,000

9,150

1,990
2,756

4,531

13,110
4,987

1,303
169

87

86,022

32,941
20,125

5,531

550

6,734

St.

74

gr.

1,500
1,000
4,500
1,000

950

8,950

5,000
2,000

9,500

1,990
2,700

4,000

13,200
6,000

1,500
500
810

39,200

35,760
17,260

8,000

3,000

7,500

81.

Sattfeitbe SBermaltuitfî»

IX.8 Polbmirtfdjftft.

K. ®tafe uni» «ewicfit.

1. Skfolbimg beë 3nff>eftorë III, 858
2. 23ureau= uttb Dîeifefoftert beêfelbett III, 859
3. $nfpcftionëtoften ber @id)meifter III, 860
4. SJtafje, ©emid)te urtb 5lp)jarate III, 861
5. yjïiet^inê III, 861

F. i.'fbcu0mi«cU<oli}ii.

1. (Sf)emifcf)eê Saboratorium :

a. äMotbung b.,liant onsdjentifers
b. ïtnteit beêfelbert an ben Ülna=

It)fefoften
c. ïlefolbungen b. Slffiftenten unb

beë 9Ibmartë
d. ÏJÎietjinê
e. ©jernifalien, Sitteratur, 33e=

tendering îc
f. Stüderftattimgen bon 5lnatt)fe=

ïoften
2. 9tad)fd)auen :

a. Sefotbungen ber Sterten
b. Hieifebergiitungen unb $ureau=

ïoften
c. Sofale@j)mdettf.gteifd)fd)auen
d. yipfarate unb ilicagentien

3. Slnrcaitfoften unb 3)rudt often

III, 862

III, 862

III, 864

III, 864

III, 866

III, 868

III, 869

111,871
III, 874
III, 875
III, 876

GS. »cfrtinbfuiifl »eé 3Ufol)oUêtmt$.

1. Beitrag aits bem Ütlfotjoljetjntel III, 877
2. iMctmjjfung beë 3lltot)oIiëmnë int

allgemeinen III, 879
3. Beiträge an liod)= unb fpauëtjab

tungëfurfe III, 881
4. Beiträge an SSoItêtiidjen, fiaffee=

unb ©peiîetjaïïen III, 882
5. Beiträge an Ürinterljeitanftalten unb

5tDftgclb beitrage jur Unterbringung
boit unbermöglictjen Printern III, 883

gr.

4,238

4,238

35,760

7,299

43,059

65

65

1,500
842

4,983
709
950

8,985

5,000

2,000

9,500
1,990

2,786

12,284

5,021
1,204

365
556

40,709

23,350

11,966

900

6,841

43,059

81. gr.

45

4,238

10

35,760

65

40

95

31.

65

gr.

1,500
842

4,983
709
950

8,985

5,000

2,000

9,500
1,990

2,786

12,284

5,021
1,204

365
556

36,470

23,350

4,667

900

6,841

60
25
60

45

75

60

40

80
55

45

65

40

95



(41) JVs 15 — 153

Maat#-Homing ht# Manian# Bmt für ha# Safer 1906.

Dtedjnuitß

1905.

fBoranfdjluß

1906.
ftottten uni» iierijmmijsnibrikcit.

mol)
(^titnnfjOTcii. Wuögnlien.

: e x it

(Stnnatjnten. Muggalieit.

Sr. SR. 3*-

6,535
1,144

04
45

7,000
1,500

7,679 49 8,500

21,259
17,546

257,184
35,316

7,193
36,022

7,679

52
87
51
72

74

49

22,330
17,500

275,900
36,000

8,950
39,200

8,500

382,202 85 408,380

4,329

2,500
1,490

350

65

30

5,500

2,500
1,600

350

8,669 95 9,950

3,311
3,021

550
122,368

24,000

50,000

297,294

25
90

35

28

8,000
3,500

550
128,840

24,000

50,000

300,000

500,545 78 514,890

SR.

ëaufettbe £$erftmltuttg.

IX.3 ^olksimrtfïtjaft.

H. SÇeueïpoliaei.

1. ^euetpolijei III, 884
2. Sttfyeltion ber Söfctjanftalien Ill, 885

A. SBertoaltuitßSfoflen ber îircftioit
B. ©tatiftif *

C. ôunbel uni) ©etuerbe
D. Hantanules 2erf)ittfuiit
E. nub ©etoidjt
F. Sebeitgutittetyolijei
G. ©efumbftutfl beg SHtfofjutiömuö
H. geuerboïtjet

ißeniger 91u8ga6ett at« »eranfdjtagt gv. 642.39

IX.b ©cfunöJjeitstüefen.

A. !ycHt>aUunflf?Jof»cu.

1. Santtätsfuüeghim, ^Prüfungen, 3n=
fpelltonett III, 889

2. Sefolbung bes Sllngeftellten III, 890
3. Sureautaften 111,892
4. ÏJHetjtnfe 111,893

B. («cfiuiôl)citèu>cfcn int aUaemeitten.

1. TOgemetne ©amtatêborfefjren III, 895
2. Smpftoejett III, 896
3. äöartgeloer art 21ergte III, 898
4. Beiträge art bie Sejirlëlranten^

anftalten III, 902
5. Seiträge art ©pqialanftalten für

branle III, 903
6. Settrage an bas ^nfelffntal nnb

ait bas ïtufjertrantenljauë III, 903
7. Sriüetterung ber Srrenftflege III, 903

2fr-

165

165

140
8,459

211,238
63,578

4,238
43,059

165

330,878

758

758

15,018

23,577

38,595

SR. 2fr-

7,162
1,034

8,196

22,253
25,348

491,620
98,443

8,985
40,709
43,059

8,196

59 738,616

60

60

32

32

5,623
2,500
1,149

350

9,622

18,559
2,904

550

158,410

24,000

50,000
329,513

583,936

SR. gr. SR.

90
77
02
72
45
10

24

20

g*.

6,997
1,034

8,031

22,113
16,889

280,381
34,864

8,985
36,470

8,031

407,737

35

14

79

4,864
2,500
1,149

350

8,863

3,541
2,904

550

134,832

24,000

50,000
329,513

545,341

19
05

24

90
72
97
88
45
45

24

61

70

05

75

55
10

68

14

47
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154 — JM» 15 (42)

Sfaafe-Brrfjramg îxea Banian* Bern für ira* Safjr 1906.

Meinung
1905.

Sotanfdjtofl

1906.
glAnten «nï> iledjmmgsnibriltctt.

9t

(fiiutaljtttcn.

0 «

»Âuêflakn.

9te

(finita!) incit.

in «

ftttggabcn.

gr¬

ig,326
4,272

39,073
29,335

1,999
17,200

8t.

05
05
79
63
60

gr.

16,000
4,300

38,000
32,500

2,000
17,200

81.

£attfettbe 3$ertt>a(ttmg.

IX.b ©cfuitbljciisitiefctt.

C. ^rautttfpUal.
1. Verlnaltung
2. llnterrid)t
3. Vapruitg
4. Verpflegung
5. (Spnätologifdje Sßoliflinif
6. Vtietjing

Vetriebêergebniê
7. .ffoftgelber Doit ^Pfleglingen
8. «fîoftgelber tum |)ebaminenfd)ütermnen
9. .ffoftgelber tum SÜärterfdjülerinnen

10. ^nbentarberanberunq

III, 904

I>. .ftctntmmcufurfc.

1. ,t?oft= urtb 9ietfeenttd)äbtgitngen III, 905

E. ^rreuanftalt Söalöau.

1. S3erinaltung
2. Unterricht unb (Pottesbienft
3. Vaprung
4. Verpflegung
5. Vîietjinfe
6. ©emerbe
7. Sanbtoirtfcpaft

Vetriebêergebniê
8. Sitöentarberänberung
9. ,<?oftgelber

10. Veitrag be§ SBalbaufimbë

gr.

602
810

1,332
3,390

8t.

10
70

50

Sr.

17,052
5,454

41,374
34,809

2,079
17,200

8t.

61
67
35
93
25

gr- 3Î. gr-

16,450
4,643

40,042
31,419

2,079
17,200

8t.

51
97
35
43
25

108,207
11,267
5,026
1,260
5,001

12
40

15

110,000
12,000
5,300

900 —

6,135
14,099
5,100
2,056

618

30
10

70
30

117,970

350

1,328

81

70

14,099
4,750
2,056

10

70

111,835

710

51

40

95,654 87 91,800 — 28,009 40 119,649 51 — — 91,640 11

1,032 20 2,500 1,181 50 1,181 50

1,032 20 2,500 — — — 1,181 50 — — 1,181 50

83,135
3,114

205,103
143,452
46,745
12,020

5,732

96
34
65
26
71

85
55

84,000
2,300

189,765
110,000
46,500
13,250
5,000

—

4,484
7

25,184
13,648
2,176

44,020
85,886

59
30
75
68
20
75
65

93,265
4,070

242,336
150,969
48,705
29,974
78,438

48
94
72
34

20
40

14,046
7,448

55
25

88,780
4,063

217,151
137,320
46,528

89
64
97
66
80

j 463,798
266

300,381
32,685

52
95
40

414,315

285,000
32,685

—

175,408
29,352

330,040
32,685

92
20
30

647,760
12,679
7,200

08
20
75

16,673
322,839

32,685
55

472,351 16

130,465 17 96,630 — III, 906 567,486 42 667,640 03 — — 100,153 61

i

i



(43) JVÎ 15 — 155

Staat#-ïterfiramg he# Gantait# Bern pit ha# Jaljr 1906.

fftcdjmtitfl

1905.

&oranfdjl(iß

1906.
ginnten und gterijnmtjjsrutrnkbn.

fftoljs
(viitnaljmcn. Mttöpbett.

9te

Ounitaljnten.

in«
Wusgabcn.

gr.

89,518
2,184

206,128
116,787
92,825
14,501
17,111

91.

95
85
30
40
30

65

gr-

93,700
2,050

209,000
103,250
95,600
14,600
16,000

su.

Saufettbe ^cviualtitm].

IX.b dklunirtjeitsroefen.

F. TVrrcttanftrtlt SHüttfhtqen.

1. Verwaltung
2. Unterricf»! itnb ©otteêbiertft
3. 5ia()runq
4. Verpflegung
5. fUKetjittS
6. (Bewerbe
7. 8anbwirtfc()aft

Vetriebêergebniê
8. Onüeittartieränberung
9. .fîoftgelber

III, 907

Q. Jirrenrttiftttlt SBctleta»).

1. Verwaltunq
2. llnterrid)! unb (Botteêbienft
3. Vaprung
4. Verpflegunq
5. VHetjinä
6. (Bewerbe

7. Sanbwirtfdfaft

Vetrtebêergebttië
8. (Jubentarbercmberung
9. .fîoftgelber

III, 908

A. ÜBetHmltuttii
B. 6kfuitb()eitö)ucfcit tut allgemeine»
C. $niuen|>ital
D. #clnumuenturfe
E. 3rrcnanftaït äßalönu
F. Smnanfialt UDiiinfiitgen
G. Smnanjtolt Vcllclat)

SiïieEjv Ausgaben als oevanfcplagt ge. 28,101. 18

Sr.

606
10

29,162
9,849

200
94,219

116,503

SR.

25
20
10
25

60
95

gr.

94,077
1,900

253,643
118,548
95,727
78,948
88,393

9Î.

85
05
05
15
50
25
15

gr-

15,271
28,110

9Î.

35
80

gr.

93,471
1,889

224,480
108,698
95,527

3i.

60
85
95
"90
50

475,832
4,471

271,540

15
30
60

473,000

260,000
E

250,551
8,353

295,393

35
15
15

731,238
15,937
15,160

60
70 280,232 45

480,686
7,584

65
45

199,820 25 213,000 — 554,297 65 762,336 30 •— — 208,038 65

37,604
1,490

87,410
71,117
9,033
7,519
5,059

36
96
92
50

03
27

38,500
1,700

85,750
52,100

9,050
5,800
3,300

—

115

20,041
16,136

1,686
36,852
81,886

13

85

25
78

39,985
1,316

111,050
74,391
10,770
30,812
80,426

10
83
51
18

95
68

6,039
1,460

30
10

39,869
1,316

91,008
58,255
9,084

97
83
66
18

194,078
1,369

93,101

44
73
45

178,000

92,000
—

156,718
16,127
95,774

Ol
25
20

348,753
6,616

901

25
70
60

9,510
94,872

55
60

192,035 24

102,346 72 86,000 — 268,619 46 356,271 55 — — 87,652 09

8,669
500,545

95,654
1,032

130,465
199,820
102,346

95
78
87
20
17
25
72

9,950
514,890

91,800
2,500

96,630
213,000

86,000

758
38,595
28,009

567,486
554,297
268,619

60
32
40

42
65
46

9,622
583,936
119,649

1,181
667,640
762,336
356,271

35
79
51
50
03
30
55

— —

8,863
545,341

91,640
1,181

100,153
208,038

87,652

75
47
11

50
61
65
09

1,038,534 94 1,014,770 — 1,457,766 85 2,500,638 03 — — 1,042,871 18



156 — Ni 15 (44)

Sfaafe-Brtfjnmtg Rantum Brrrt für fca# Jafjr 1906.

üftedjitunß

1905.

&oranjdj(a{|

1906.
uni> ilcdjimngsntbrthcn.

91

dinna^titett.

0 fj s

KiiSflttbcn.

9te

(Sinitatjuten.

i n s

tegubcit.

gr. |3Î. gr. |SR.

Suttfeitfce sKertuattmig.

X. ^ûuwefcn.

A. tBertvaltnngëfoften Der centralen »an«
Dertvaltnng.

g1"- 3t. gr. 3t. gr- 3t. gr- 3t.

25,000
26,602
12,611
4,510

35

25,000
27,100
12,000
4,510

—
1. Se|otbungen ber Seamten IV, 961
2. Sejbtbungen ber Slngeftettten IV, 963
3. Sureau= uttb 9îeifefo'ften IV, 969
4. yjUetsinfe IV, 971

35 50

25,000
27,161
13,050
4,510

40
40

25,000
27,161
13,014
4,510

40
90

68,723 35 68,610 — 35 50 69,721 80 — — 69,686 30

B. ©ejtrfêDebôrDen.

27,000
10,519
11,207
2,420

80

27,000
10,650
9,170
2,130

—

1. S3efolbuttgen ber Se^irlêingenieure IV, 972
2. Sejolbungen bei 2lngefteïtten IV, 974
3. Sitreau= uttb iReiîefûften IV, 978
4. SRietjittfe IV, 980

— —

27,000
10,644
10,897
2,010

— —
27,000
10,644
10,897
2,010

—

51,146 80 48,950 — — — 50,551 — — — 50,551 —

Unterhalt Der StaatêgeDâuDe.

112,000
52,000

5,287
401

21,763

85
70

20

150,000
52,000

6,000
1,000

23,000
—

1. Slmtëgebcmbe IV, 1005
2. Sßfrunbgebftnbe IV, 1021
3. Äirctjengebäube IV, 1025
4. Oeffentlidje pätje IV, 1027
5. Sffiirtfd)aft§gebäube IV, 1030

181
445
140

80
15

150,174
52,447
5,097

189
22,997

35
10
85
50
90

— —
149,992
52,001

4,957
189

22,997

55
95
85
50
90

191,452 75 232,000 — 766 95 230,906 70 — •— 230,139 75

D. lJîcuc .Oorfitnutteu.

378,127 65 250,000
1. Serfct)iebene |jod)bautett :

1. Sorarbeiten, S8auauffict)t IV, 1035
2. Sera, Dberfemtnar, lieubcut IV, 1073
3. Sera, botani)ct)er ©arten, @nuei=

terungêbanten IV, 1044
4. fRiitti, lanbm. @d)ule, ©etreibejd). IV, 1048
5. ^ofroil, Seminar, Älaffenjimmer IV, 1049
6. ©nttannen, Parrtjauë, 3ßafferber=

jorgung IV, 1049
7. (ynterlafen,Sctjtofy,Sureaiteinridjt.IV, 1050
8. Siitnfingen, ^rrenanftatt, £)£ono=

mtegebäube IV, 1051
9. Setoneifentonftraftionen, Unter=

fudjungen, Seitrag .IV, 1052
10. Sera, grauen|))itat,@rmeiterungë=

bauten IV, 1053
11. Sern, £oc£)fd)ule, Seubau IV, 1053
12. iRütti, tanbu)irt|d)afttict)e Scrute,

Sßferbefd)eurie IV, 1054
13. Sern, granenfpital, Serbefferung. IV, 1054

2,501

43

2,000

30

35

30,736
60,800

113,775
3,759

128

2,500
4,634

8,994

200

4,343
9,308

399
390

25

80
75
80

85

55

90
75

35

—

—

30,736
58,298

113,732
3,759

128

2,500
4,634

6,994

200

4,343
9,308

399
390

25
70

45
75
80

85

55

90
75

35

378,127 15 250,000 — llebertrag 4,544 65 239,972 — — 235,427 35



(45) JVs 15 — 157

Staats-Heipming hm Hanfmts Bern pit fcas Jatjr 1906.

SJtedjnunfl

1905.

Sornnfiljlaft
1906.

Jtmttat unît Jlcrtjtumgsruiiriken.
9t a|; äJt ein*

<$imta(jmen. 5lu§p6en. (Stnnaljttttn. Sliiäßttbeit.

9t. gi-. SR. Sv. dl. Sr. SR.

4,544 65 239,972 235,427 35

— — 6,765 70 — — 6,765 70

190 20 2,690 20 2,500
15 — 1,785 90 — 1,770 90

1,861 35 * 1,861 35
— 5,000 — — 5,000 —

— 886 30 — 886 30
40 — 11,800 — .— 11,760 —

— — 5,660 — — 5,660 —

7,529 90 7,529 90
— — 6,010 80 — 6,010 80
— — 1,861 50 — 1,861 50
— — 822 95 — 822 95

8,500 — 23,942 30 — — 15,442 30

— — 8,939 20 — — 8,939 20

3,000 3,000
— — 6,269 55 — 6,269 55

— 4,842 85 — 4,842 85
1,220 45 2,210 — — 989 55

2,115 75 2,115 75
— — 6,835 55 — 6,835 55
— — 664 45 — 664 45

— 36,800 — — 36,800 —
— — 9,000 — — 9,000 —
— — 1,540 30 — 1,540 30
— — 2,700 — — 2,700 —
— — 3,610 45 — 3,610 45

— — 493 — — — 493 —

2,000 2,000
— — 1,885 45 — 1,885 45
— 502 95 —i 502 95
— — 2,174 05 — 2,174 05
— 2,860 —- —1 2,860 —
— 1,786 10 — 1,786 10

14,510 30 416,818 55 — 402,308 25
152,308 25 152,308 25

166,818 55 416,818 55 — 250,000

Sr.

378,127

SR. Sr- SR,

65 250,000

378,127
128,127

250,000

65
65

250,000

250,000

Saufettbe *>eihmltum].

X. $auniefeit.

I>. tfleue töodtbauten.

Uebertrog
14. Srüttelen, @rjiel)ungêanftalt, eleï=

trifc§e Seleudjiuttg .IV, 1055
15. 34)ort>etg, ©trafanftalt, eleïtrifc^e

Beleuchtung IV, 1055
16. Sern, geugljauë, 2lborte IV, 1056
17. Vötti,;, Sd)[ofj, efjent. fiornljauê,

@chiueinebu«hten IV, 1056
18. Sibait, Sctjlofi, Bureauetrtric£)tg. IV, 1057
19. Sent, Spfarrîjauê herrengaffe 13,

333afchlüc£)e IV, 1057
20. @d)lo(3ttnl, ©(heurte, Umbau IV, 1058
21. £arid)e, Sannmart£)auê, |>erftellg. IV, 1058
22. Sôimmiê, Vtmtefdjretberei, bau=

liehe Seränberungen IV, 1059
23. Ser^Sejirfdgefcingn.^eïïenumb. IV, 1060
24. Siel, Sejirfögefängniä, Hanalifat. IV, 1061
25'. .fîônijj, Sßfarrfyauö, Söafdjlüdje .IV, 1061
26. SMtti, Ianbttirtj'd)aftlid)e Sdjule,

ßod)füd)e IV, 1062
27. Sern, eternal. Haballerieïafeme

it. 2Bad)t£)au§, Umbau .IV, 1064
28. Rurberg, Od)fenmeibtd)eune, Um=

bau IV, 1065
29. SRütti, lanbro. Sdjule, 28äfd)erei IV, 1065
30. hofmtl, Seminar, |>oIä= u. 3öafd)=

ijaus IV, 1066
31. Seeborf, Sßfrunbbrunn., Oueßfaf). IV, 1067
32. Rurberg,@trafanftalt,|)t)brattten=

anlage VI, 1067
33. Sern, Süemontenbebot, ßanalifat. IV, 1068
34. 3;nterlafen, SpfarrtoDünung IV, 1068
35. Sabanned, II. geugfjaud, Neubau IV, 1069
36. Siel, franjijf. SPfarrtjauë, Umbau IV, 1070
37. Sieidjnau, Sßfrunbbrunnenleitung IV, 1070
38. ©aigttelégier, Imtljauê, herfteïïg. IV, 1074
39. Larberg, 2Imtï)auê, Umbau IV, 1074
40. Sern, geolog. ^nftitut, Sßrojef=

tionêa)i|)arat IV, 1074
41. Sedelat), $rrenanftalt, @infa£;rtê=

fd)u)i).ien IV, 1075
42. SeUeIaty,3rrertanftaIt,§ül)nerftaE IV, 1075
43. Stbau, Sdjlojj, Ülrdjibeinbau IV, 1075
44. Slarmangen, @d)Ioj), ülbortuntban IV, 1075
45. .(puttroit, Spfarrtjaus, 2öa)d)i)aue IV, 1229
46. Sauterbrunnen, „ „ IV, 1229

47. ^D(^bau=Sor|"d)iiffe
48. Vlmortiîation berfelben

.IV, 1229

Uebertrag

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 41*



158 — to 15 (46)

Staaïg-Ertfjramg trug läantxmg Bunt für trag Saïjr 1906.

ftedjmtttg

1905.

^oranfdjlaß
1906.

Otiten rntb Jtbdjmmgsrubriken.
ftfl

(fiitnu|mcn.

l)s

Sluigaben.

ft e

dinttaljttten.

tn
SHusgaticn.

ÖV.

250,000
29,613
29,613

53,900
53,900
44,794
44,794

4,437
4,437
2,700
2,700

SR.

75
75
75
75
65
65

gr.

250,000

SR.

1

1

1

Saufenbe 3$e?ttm(tiing.

X. paumcfcn.

D. 9tene .üodibautcH.

liebertrag

2. SUlüttfittgen, 3:rrenan|tatt, îlnbau IV, 1071

3. Sßatbau, $rrenanftalt, 2lttbau. IV, 1070
4. äöalbau, Srrettanftatt, Ueffeln

f)aus=llmbau IV, 1063
5. Sattb orf, ®rjiefjungganftatt, neues

ßetjrgebftube IV, 1041
6. Slarwangen, @rjiet)ungêartftalt,

neneë ßefyrgebaube IV, 1038
7. ©onbilter, ©rjietjungêanftalt,

©etonomiegebäube, ^Reparaturen IV, 1052
8. Sanborf,@r3ie^ungêanftaït, 2Baf=

ferberforgung IV, 1059

K. Unterbau »er «trafen.
1. SBegmeifterbefotbuttgeu IV, 1082
2. iStrajjemmtertjalt IV, 1166
3. 3öafferfc£)abett u. Sdpueïtenbauten IV, 1178
4. S3erfc£)iebette Höften .IV, 1186
5. @rlö§ bort Strapengras, ßanb=

ab) cpnitten k IV, 1187

F SWeue Straftenbanten.
1. 23er(c£)tebette ©trafjenbauten :

1. £>oub£brücte gu SRontmeton. .IV, 1189
2. 6ourct)abott=9!Rormont, Neubau .IV, 1189
3. 2lartuangett=9iieberbtpp, Harr. .IV, 1190
4. SRm(ütbmgert=@tiit|ct), Harr. .IV, 1190
5. 2t)un=®oIbhr>it, Verlegung .IV, 1191
6. @$üpbact)=@ggttt)it, fiorr. .IV, 1191
7. ®orbad)=SPfaffettmooè, SReubau .IV, 1192
8. SBiembad)=@tr., Äorr IV, 1192
9. @umi§lratb=@ct)tmegg, SReubau IV, 1193

10. ßangent()at=.5uttii)il, itorr. .IV, 1193
11. §inbetbant Surgborf, Stalben=

brücte IV, 1194
12. Vom^Ictebermuptern, Vorr. .IV, 1194
13. Söilerolttgen^erisberg, Iceubait. IV, 1195
14. sRibau=@afneren, Itürrettion .IV, 1195
15. SDetêberg ßourrenblin, $rottoir,

Skalen rc IV, 1196
16. 2>efeberg=@ot)f)ièreë, frottoir unb

(Skalen IV, 1196
17. ©elêberg, Saubourg bu yjtoutin=

llfjrettfabrif IV, 1197
18. Sourfaibre=@outce, Iteubau .IV, 1197

liebertrag

Sr.

166,818

30,989

7,500

9,900

13,506

15,753

2,454

330

SR.

55

80

30

50

70

25

3*-

416,818

30,989

7,500

9,900

13,506

15,753

2,454

330

SR.

55

80

30

50

70

25

gr. SR. Sr.

250,000

SR.

250,000 — 250,000 — 247,258 10 497,253 10 — — 250,000 —

429,885
415,810

79,736
5,286
1,797

10
48
60
71

50

430,000
415,000

80,000
5,000
2,500

—

980
13,412
3,376

225

1,786

75
65
05
65

20

436,962
423,502
101,401

3,647

90
10
15
47

1,786 20

435,982
410,089

98,025
3,421

15
45
10
82

928,921 39 927,500 — 19,781 30 965,513 62 — — 945,732 32

413,731 60 215,000

200

—

4,000
8,375

100
4,102
8,259
8,511

274
2,036

475
40

2,667
15,000
9,365
7,958

1,098

630

1,800
17,214

35
55
10
95
50
30

30

80
30

25

30

—
—

4,000
8,375

100
3,902
8,259
8,511

274
2,036

475
40

2,667
15,000
9,365
7,958

1,098

630

1,800
17,214

35
55
10
95
50
30

30

80
30

25

30

413,731 60 215,000 200 91,908 70 •— — 91,708 70



(47) J\s 15 — 159

Sïaat#-teaming îrm ûanïnn# Bern für trae- Jafjr 1906.

1905.

Soranfdjlaß

1906.
Junten mti> Ikdjttmtgsnilirito.

91 o 0

dtmtalintcn. Wuößnhcn.

et«:
dinnnfjiiten. Sllusgulicn.

Sr.

413,731

SR. Sr. SR

60 215,000

413,731

Sr. SR.

60 215,000

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.

Saufettfee ^erUmliitufl.

X. iaittuefett.

F. 9Utte Straßenbauten.

8e§ Sprélatê=le S8oéd)et, ßorr
tßruntrut=2llle, Äorreftion IV
èornbacfHRiebbab, SBrüden IV
Sßrmttrut=3)ambattt, frottoir uttb
Skalen IV
$rügg=S8üetigen, Süarebrüde IV
|)erï)ligett=$8rertiitfofett • • -IV
£of=Suften, Neubau IV
Äallftetten ©uggerëbad), Senfe
brülle IV
Suemtigtalftraffe, ßorreltion IV
lletenborf 2teracl)ern, Äorreftion IV
$rittettbact)=Straf5e, Neubau IV
Ätrd)berg, imntenbrücle IV
3Jîerltgen=Unterfeen .IV
Sßt)nigen=§of^Dlä, Jîorreltion IV
Säuffeien @eroIfhtgen, Stranb=
bobentueg IV
Dlerltgett=Unterfeen,8ombad)brüdeIV
Sülabretfc§=33rügg, Vorreltion IV
SdjUiar^enburg^Riffettmatt IV
Suberg=2BiIer=Seeborf.... IV
Sottcebo^la ©bourg IV
St. 93ratê=S0oEmann=SanIrt). IV
©tI£arë=3QrîDntanc't) IV
ßajouj=Ia Sombe IV
fpa§leberg=Str., S8rüntg=|)ol)ftul) IV
Sf)un=lmfolbingen, Vorreftion IV
Ofdftnattb^bertjüftoetb, Borrel!. IV
S8üf)I=sJtibau, Starelaualbrüde IV
@rünenberg=Saumtueg .IV
smebtlnil=3öäcferfd)U>änb IV
211te $ruttgen=21belboben=Strafje IV
üebbad)=©berbottigen=9Kcd3enrieb IV
Sd)loaub=Sd)legelt, 2tbeIboben IV
8inbend)ibtl)enbadj, ßorreltton IV
@rlad)=St. joljamtfeu, ßorrellton IV
8eujigen=3?ibern, fiorreftion IV
_ - - - - " .iv

.IV

.IV

.IV

.IV

llebertrag
IV,1198

1198
1199

200

Srub, $anll)auêgrabett=Strafte
S!lef(^au=9Ieuenfc^luanb.
,3n0=2'öüj)i)tl, SJteubau.

Väneltal^öäustenbari)
(Srofje Si|etbegg, Äorreftion
fpofftetten SJiteb fpünibad) unb
3îieb=@olbttoil IV
33tglen=@netbad) IV
@ranbfontatne=©lat) .IV
Socfjbad^SSufjunl, Jîorreftion. IV

1199
1200
1200
1201

1201
1202
1203
1204
1205
1205
1206

1207
1207
1208
1208
1209
1209
1210
1210
1210
1211
1211
1212
1212
1213
1213
1214
1214
1214
1215
1215
1215
1216
1216
1217
1217
1218

1218
1219
1219
1220

liebertrag 200

Sr. SR.

91,908
3.100

600
449

2,345
1,418

231
4,542

13,088
54

12,312
105

79
3,234

344

1,960
2,407

717
5,194

123
128

10,000
10,213
8,859

15,Q00
382
221

1,260
482
381
229
210
733

1,967
10

189
3.101

593
1,300
1,373
4,000

516
299
318
105

206,092

Sr. SR.

25

Sr.

91,708
3.100

600
449

2,345
1,418

231
4,542

13,088
54

12,312
105

79
3,234

344

1,960
2,407

717
5,194

123
128

10,000
10,213
8,859

15,000
382
221

1,260
482
381
229
210
733

1,967
10

189
3.101

593
1,300
1,373
4,000

516
299
318
105

205,892



160 — JYs 15 (48)

Staats-îlrtlimmg très Bantnns Barn fur fräs Jafrr 1906.

fftedjttttitfl

1905.

Saranfdjfaß

1906.
unî> fUrijmmgsiMtrrikcn.

9t

dinnaljijten.

Ij s

9luößabcn.

9te

dimtaiimcit.

t«s
9lu8ßabeit.

rfV.

413,761

i

31.

60

Sr-

215,000

SR.

Sttufeitbe

X. ittumcfcn.

F. Wette mvaftettbautett.
Uebertrag

63. Oftermunbtgert=9Sec^tqert,Sötfajen=
Bac£)£>rü(Je IV, 1220

64. ©cbönbruntt4fyf3=äöorben, Vanal. IV, 1220
65. 3rtteriafen=3tt,etliitfi^men. IV, 1221
66. Vientat=©}nggengruttb. IV, 1221
67. ßangenttjat ëuttiuil, Vorreition

in iHetnbietteil IV, 1221
68. Sangentt)at=|>ntta)il, üErottoir in

Songentt)al IV, 1222
69. 8aUpett=S8öfingen, ©enfebrücte IV, 1222
70. @igriêttiI=20iler,§aufenbaiprncfeIV, 1222
71. U!iünfter=pd)Our, Vorrettinn IV, 1223
72. ©tfjnmrgwafferbrücfe, 9tnftridj .IV, 1223
73. .®ern=0(^tBaräenburg, Vorreftion IV, 1223
74. £t)un=©teffiêburg, Vanalifation IV, 1224
75. Ûiiieggisberg^aêle, Vorreition .IV, 1224
76. 5)iubigen-9eitiioit=äöorb .IV, 1224

77. Sorfctjüffe für ©trafeenbauten
78. SImortifation berfelben

2. Srücfemutterfudjungen IV, 1231

<w äSaffevfcauten.
1. .Serffieberte Söafferbauten :

1. @cE)Ieitfen in ïtjun unb Unterfeen IV, 1232
2. Ülare, 23)un=llttigen .IV, 1180
3. Sammbact) ja Srienj IV, 1237
4. Ijaêletljctlentfuntyfung, nact)trag=

licÉje Arbeiten '. IV, 1238
5. Sombact) §u fpablern IV, 1240
6. Sombact) p. Unterfeen. IV, 1242
7. Söilbbädfe ju Söengi bei grutigen IV, 1245
8. ïf^er^iêba^ -ju ©aanen. IV, 1246
9. ©rubenbact) jn ©aanen IV, 1247

10. ^ngeligroben ju ©aanen IV, 1248
11. ëinune, Oberrieb=8ent .IV, 1249
12. ©acme u. ßanenenbact) ju ©ftaab IV, 1250
13. ©imme bet ©roboet), ©t. ©te^t)an IV, 1251
14. .Qetgbact) §u ©t. Stefan IV, 1252
15. SettelriebbacE) ju 3®eifintmen IV, 1253
16. Ärattiggraben=Serbauung. .IV, 1254
17. fyeifjebact) ju 'Jcieberftocien IV, 1256
18. ©untenbact) unb .ffufiüffe IV, 1256
19. @mme, @mmenmatt=@ggirtiil IV, 1257
20. Srubbad) itnb Sufiüffe .IV, 1258

Uebertrag

Sv.

200

160

600

SR.

206,092

452
150

1,000
149

14

52
27
60
21

7,878
565

2,002
45

161

SR.

25

25

60

10

95
50

25
50

45

3fr.

35

SR.

205,892

292
150

1,000
149

14

52
27
60
21

7,878

2,002
45

161

SR.

25

25

60

10

95
50

25
50

45

I 413,781
188,731

60
60

215,000 960 218,671 85 217,711 85

85225,000 z 215,000
10,000 z 960 — 218,671

415
85 z — 217,711

415

225,000 — 225,000 — 960 — 219,086 85 — — 218,126 85

203,928 94 320,000

70

10,772

15,000
5,000
3,800
1,200

1,000
3,100

8,000

1,800
18,300
2,115

13,500

55

35

75

1,314
73

66,551

411
22,421
23,579

6,238
2,202

349
1,622
5,695

752
8,320

755
2,700

52,878
2,582

322
20,416

2,576

93
10
70

05
70
15
90

40

35
55
90
80
10

—

—

1,244
73

55,779

411
7,421

18,579
2,438
1,002

349
622

2,595
752
320
755
900

34,578
466
322

6,916
2,576

93
10
15

05
70
15
55

40

35
80
90
80
10

203,928 94 320,000 — 83,658 65 221,762 63 — — 138,103 98



(49) m 15 — 161

Staats-Hrrfinmtg très Hantuns lern fur bas Jatjr 1906»

1905.

$oranfdjfa{i
1906.

ftflitien uttî) iUdjmmgsrubnhm
9t0$: : e t II

(ftitnaljmen. Stttlflttben. (Siitnaljttten. 5lu8ßttkit.

gr. Sr. St. gr. m. Sr. St.

83,658 65 221,762 63 138,103 98
9,400 — 1,719 15 7,680 85 — —

15,000 — 33,612 76 — 18,612 76
10,000 — 12,359 85 — 2,359 85
7,900 — 16,226 50 — 8,326 50

101,975 54 125,683 25 — 23,707 71
16,240 85 20,701 25 — 4,460 40

603 80 911 20 — 307 40
1,696 30 1,586 65 109 65 — —

— — 21 90 — — 21 90
— — 1,425 10 — — 1,425 10
3,840 — 3,840 — — — — —

74,419 44 40,847 90 33,571 54 —- —
— — 507 30 — — 507 30
2,300 — 3,781 85 — — 1,481 85
9,737 80 17,042 10 — — 7,304 30
3,895 10 6,559 90 — — 2,664 80

18,200 — 16,495 30 1,704 70 — —~

1,800 — 7,668 45 •— 5,868 45
380 — 815 50 -— — 435 50

— — 2,802 90 — — 2,802 90
— — 11,465 85 — — 11,465 85
— — 2,658 25 — — 2,658 25
— — 242 30 — — 242 30
— — 159 95 — — 159 95
4,881 — 6,738 05 — — 1,857 05

— — 6,412 65 — — 6,412 65
— — 463 85 — — 463 85
3,462 70 6,289 05 — — 2,826 35
4,635 55 8,396 70 — — 3,761 15
— — 346 30 — — 346 30
— — 22 50 — — 22 50
— — 894 — — — 894 —
3,262 70 12,705 25 — — 9,442 55
7,000 — 11,247 10 — — 4,247 10

— 460 — — — 460 —
4,877 20 461 55 4,415 65 -— —

10,764 36 15,084 50 — — 4,320 14
— — 2,648 85 — — 2,648 85
— — 472 — — — 472 —
1,893 40 3,067 35 — — 1,173 95

— — 87 — — — 87 —
10,000 — 16,999 75 — — 6,999 75

— 1,000 — — 1,000
— — 5,000 — — — 5,000 —
— — 180 — — — 180 —
— — 1,560 — — — 1,560 —
— — 9,760 — — — 9,760 —

411,824 39 661,194 24 249,369

42

85

g*- st.

203,928

gv.

94 320,000

203,928 94 320,000

St.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.

Saitfettbe ^crnmltuttfl.
X. Pöuwcfen.

Gr. SSafferbauten.

llebertrag
(Sumte, @mmenmatt=$urgborf .IV, 1259
fpornbad)=3îerbauung .IV, 1260
étembad) 311 fpaêle IV, 1261
SDorfbad) 31t dttiêtml. .IV, 1262

«e, Guellgebtet=33elfi .IV, 1265

„ 23eIf>©todmatte IV, 1269
3Mr§ gu ^lüirtgeit IV, 1271
Süffel, .ftantonsgretge=33ire .IV, 1271
53irê ju Steêberg IV, 1272
:£rad)tbad) 311 tPrienj IV, 1272
®Ietenbad)mooê4§ntfumf>fimg IV, 1273
.fîanber, ,f?tett=@tegtr>eib IV, 1275
Pittenbach ju .gollbrüd .IV, 1276
Srüggbad) ju âôtebliêbad) IV, 1277
©enfe, deuenegg SBärettllnue .IV, 1278
2Bï>fd)bad) ju defdji .IV, 1279
dare, £)ltigen=darberg .IV, 1280
.ffaufïiêbacf) 31t ©aanen IV, 1281
©enfe, Saufiert=@aane. .IV, 1281
2)orfbäd)e 3U dieberlinchtrad) IV, 1282
Sötlbenetgraben j$u SBoiutt IV
©imme 31t Wolligen .IV
Jîurgenetgraben 311 ©umiêiûalb IV
®orfbod) 3U ©aftteren IV
deti|enbad) lut ©fdjtoanbenmaab IV
dare, Sd; tiijenfaI;r=CsIfena it IV
Sorfbad) 3U ÏJhirtftrtgen .IV
dare bet ber ©ürbemünbung IV
©ürbe 31t ©elhofen .IV
Slftê, III. ©eftion IV
yjlufdjerenfenfe, .ftorreftion IV
dare jn Dberamtigen, Ifarte IV
dare, ®fenau=58ern .IV
©rüne 31t ©ttmiêîDalb IV
941attenbac£) 31t 6t. ©tenait IV
Ëmme uttb $lfiê 3U Smmemuatt IV
Strê ttt ber ©entetnbe ßourt IV
©ettfe, 2l)brtê^auë=sJleuettegg IV
©djmittengraben ju dbelboben IV
ïurbad) 31t ©aattett IV
©eeligrabett 3a ditti IV
SeintbacÊ) 311 grutigert IV
dare unterhalb £l)un, ®tautoef)r=
unterhalt IV
dare ju^nterlaten, dttdbaggeritng IV
Denj 31t ïoïlobtngen, .fîanal IV
dare 3U ottnertfirdjett .IV
©aanc, Saitf)en=©lttgen IV

1283
1284
1285
1286
1288
1288
1289
1289
1290
1290
1291
1291
1292
1292
1293
1294
1295
1295
1296
1296
1297

1297
1297
1318
1318
1319

Uebertrag

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.



162 — Ai 15 (50)

Staateür* Hauten# Brrn für bas Jafjr 1906,

9lcd)uunn

1905.

SBönutfdjtoß

1906.
ginnten unî> ftetljnungsrubriken.

fftt
($tttitaf)inett.

»Hs

WuSgabeit.

9te

(viuimfjiucit.

tns
SKuSgabeit.

Sv.

203,928

SR.

94

»

320,000

SR.

gaufettbe ©ertualtniifl.

X. Pautuefen.

G. SÔrtfîcrbaMten.

llebertraq
68. Saarte, iti bet ©emetnbe Sicfi IV, 1319
69. Stämpbad) uttb SBorblen, @r=

gcmpngêarbeiten IV, 1319
70. ©enggigraben ju ©t. ©tepfjan IV, 1320
71. SRütigraben iîrbfctjenbrunnen IV, 1320
72. (Siitbe tm ïljal, ©djioeltemmterl). IV, 1320
73. ®er)d)iebene Voftert IV, 1234

74. 3öafferbau=S3orfc^ltffe
75. Slmortifation berfelben .VI, 1180

2. Skfolbuttgett ber ®d)Ieufert= uttb
©cflttiellettmeifter IV, 1299

3. 2öaffertuerJgebüt)rett IV, 1301

| 4. ^uragetoäfferforreftton,Unterhalt IV, 1306

5. §aêlet£)alentfum|)furtg, nad)träg=
licier SBeitraq IV, 1307

6. 333affertx)erï=35er^etcÉ)ntë IV, 1308

H. SKmncffutifléfofiten.

1. âtermeffungâfoften IV, 1312
2. Äoften für Sßrobebermeffungen IV, 1314
3. Hatitonëîarte IV, 1.316
4. SJtietjinfe (Vntafterbur. Spruntrut) IV, 1317

J. (stfeitbalmtoefcn.

1. SProjeftborftubien, .fîoften .IV, 1317

Sc-

411,824
231

1,387

4,191

SR.

39
25

80

50

661,194
401

16
2,139

179
377

9,893

SR.

24
25

25
35
05

10

Sr. SR. Sr.

249,369
170

16
751
179
377

5,701

SR.

85

25
55
05

60

203,928

116,071

94

06

320,000 417,634 94 674,200

63,434

24

70
— —

256,565

63,434

30

70

320,000
4,990

45
32,836
33,836
20,000

15

60
60

320,000
7,400

30,000
30,000
20,000

—

417,634

1,189
5,209

49,472

94

35

737,634

7,365

49,472

20,000
1,309

94

35

35

95

5,209
—

320,000

6,176

20,000
1,309

35

95

344,945 15 347,400 473,505 29 815,782 59 — — 342,277 30

11,927
4,641

11
810

43
85
10

12,000
7,000

500
810

1,817

336

10 13,063
6,786

351
810

70
80
60

—
— 11,246

6,786
15

810

60
80
60

17,368 18 19,310 2,153 10 21,012 10 — — 18,859 —

7,590 50 7,590 50

— — — — — — 7,590 50 — — 7,590 50

68,723

51,146
191,452
250,000
928,921
225,000
344,945

17,368

35

80
75

39

15
18

68,610

48,950
232,000
250,000
927,500
225,000
347,400

19,310

—

A. (Bertoaltungâïofteit bet- centralen Sauber«
maltung

B. Sejtrfêtie|iirben
C. Unterhalt ber ©tautsgebiiube
D. ffteue §odjbauten
E. Unterhalt ber ©trafen
F. 9lene ©trafeen« uitb Sriitfenbaatcn
G. äSafferbauten
H. Sermeffanggfaftcn
J. dtfettbaljntocfcn

SOteljr Stegaben at? Deranfdjtagt Sr- 14,193. 0'2

35

766
247,253

19,781
960

473,505
2,153

50

95
10
30

29
10

69,721
50,551

230,906
497,253
965,513
219,086
815,782

21,012
7,590

80

70
10
62
85
59
10
50

—
— 69,686

50,551
230,139
250,000
945,732
218,126
342,277

18,859
7,590

30

75

32
85
30

50

2,077,557 62 2,118,770 — 744,455 24 2,877,418 26 — — 2,132,963 02



(51) Ni 15 — 163

Sfaafe-toftram# to# Hantaan Brrrt für te Safjr 1906,

Stemming

1905.

$oranfdjlaß
1906.

$0itten unî» ikrtjntmgsrubrittEtt.
9to

Ctiitnafjmcit. Ausgabe».

Ot c i

(Çirtnaljitten.

n s

Üluögabcit.

Sr-

486,000

1,406,730

700,000

81. 5v-

500,500

1,392,150

700,000

81.

Sattfenfce liernmltiim].

XI. Jtnleiljen.

A. iHüifiabluiui uni» »erjiMfuufl.
1. Sîiiifgafyïung :

2ïnletl)en bon 1895,
gfc. 46,405,000, 3 %. V, 1321

2. SSerjirtfuttg :

a. Stnleifjen bort 1895,
3t. 46,405,000, 3 °/o V, 1321

b. îlttldljett bon 1900,
3t. 20,000,000, 3 Va % V, 1321

B. Slnleibcuêfof»««.

1. SprobtftDrten, Srcmêportïoftett itnb
Slgio V, 1322

2. SrucHofiett, Spublifattonêloften V, 1324
3. ffoftett beê Slrtïeiljettë bort 1900,

3lmortifatton V, 1324

A. >4tü(fjaljlunfl una SBcriiitjung
B. 9tnïei(jcit§ïflflett

SBentger ïïuêgaktt ats »ei'anfdjtagt gr. 4,532. 83

Xll. fiitanjniefen.
A. ïlertt»altuna$foftcn ï>tr ^innuittireïtion

uni» Stomänenititefiion.

1. 33efolbuttg beê ©elretârê V, 1326
2. 93e)olbuttgett ber Slngeftellten V, 1327
3. S8ureau= unb tReifeloftert V, 1331
4. SJltetjinfe V, 1332

Si. gr.

500,500

1,392,150

700,000

3Î. 3». 81. &

500,500

1,392,150

700,000

81.

2,592,730 — 2,592,650 — — — 2,592,650 — — — 2,592,650 —

11,264

618
202,000

30

85

14,000

1,000
202,000

—
—

—
9,864

602

202,000

90
27

— — 9,864
602

202,000

90
27

213,883 15 217,000 — — — 212,467 17 — — 212,467 17

2,592,730
213,883 15

15

2,592,650
217,000

—
—

— 2,592,650
212,467 17

— — 2,592,650
212,467 17

2,806,613 2,809,650 — 2,805,117 17 — — 2,805,117 17

4,500
5,900
4,434
1,310

13

4,500
7,200
4,500
1,310

489 80

4,500
7,944
4,433
1,310

28
4,500
7,944
3,943
1,310

28
20

16,144 13 17,510 — 489 80 18,187 28 — — 17,697 48



164 — Ni 15 (52)

Staate-Hutïimmg te Hauten« Burn flir te Saïjr 1906»

9tetf)nu«g

1905.

SBoranidjfaß

1906.
Routen unï» iltrijiuutgsntbnlmt.

91

<§tnniilj«ien.

l)f)5

dluëflabeit.

91 c

dinitaljuteit.

i il »

9luSpben.

S*- 91. gr. SR.

gattfettbe &ertua(tititg.

XII. finanjnicfeit.

It. M<uinui«t>»id)lt<iUcrci.

Sv. SR. 5v. SR. S*- SR. 3-v. SR.

18,583
23,381
2,030
3,668
1,010

35
30
95
05

19,500
24,800

2,500
3,500
1,010

—

1. S3efoïbungert ber Beamten V, 1333
2. Sefülbuttgen ber SKngefteïlten V, 1334
3. »ureaufoften

'
V, 1336

4. 2)rucffoften itttb 93ud)btnberfoften V, 1339
5. yjîiet^irife Y, 1339

280
237

65
25

19,200
24,315

2,287
3,392
1,010

80
20

—
—

19,200
24,315

2,007
3,154
1,010

15
95

48,673 65 51,310 — 517 90 50,205 — — — 49,687 10

<J. 3lmtêfd)<iffnmien.

51,600
3,317
1,130

08
53,000

4,000
1,130

—
1. Sefolbuttgen ber Initöfdjaffrter V, 1342
2. SBureaufoftett V, 1345
3. aJMetjlnfe V, 1346

1,000 —
51,800
2,944
1,130

80
51,800

1,944
1,130

80

56,047 08 58,130 — 1,000 — 55,874 80 — — 54,874 80

16,144

48,673
56,047

13

65
08

17,510

51,310
58,130

— A. JiBerltmltunpfoftcn îicr gfimutjbmftion nitïi
îomiineitairefttoit

B. àaittoirêbudjljaltem
C. 9(mt3fdjuffnercieii

489
517

1,000

80
90

18,187
50,205
55,874

28

80

— — 17,697
49,687
54,874

481

10
80

120,864 86 126,950 —
SBentgev 9tu«ga6en al« »evanfdjtagt g1'- 4,690. 62

2,007 70 124,267 08 — — 122,259 38

Xlll. fanbttJirtfdjaft.
A. Stkrtvaltung&foftm öer SirrfÜo«.

3,900
4,441
1,786

5,000
1,004

480

07

95

3,900
4,500
2,100

5,000
1,500

480

—

1. 23e|ülbung beè ©efretarê V, 1348
2. 33efolburtgert ber 9lrtgefteïlten V, 1349
3. SBitreaitfoften V, 1351
4. Ifantortstierarjt :

a. Sejolbung V, 1352
b. $ureau= uttb 31ei)eloften V, 1353

5. mietûinê V, 1354

— —

3,900
4,500
1,992

5,000
968
480

15

80

—

3,900
4,500
1,992

5,000
968
480

15

80

i 16,612 02 17,480 — — — 16,840 95 16,840 95



(53) JV? 15 - 165

Staate-$rd|ramg hm Tanten# Burn fur îras Jaljt 1906,

fftedjmutß ®oritttfdjlaß
uitîi §tedjmmgsrubrilicn.

91 O(M 9te in«
iyu5. iyu6. (fiunapteit. Sluößaben. (Siiuialjmcit. 9lu8plien.

S*- 91. 3*- ai. gr. 3t. 3t. gv. 9t. Se- 9t.

Saufettfce sBertoaltung.

XIII. fanöimrtfdjaft.

B. Vrtubinivtfdtrtft.
1. prberitug ber Sattbmirtfc^aft :

18,238 75 19,000 — a. fförberuug im allgemeinen V, 1356 7,792 02 28,657 43 —- — 20,865 41
1,933 38 3,000 — b. Verfuctje mit arnerif. Weben V, 1358 3,000 — 6,000 — — — 3,000 —

— — 20,000 — c. Vîaiïâferprctmien V, 1359 — — 4,417 60 — — 4,417 60
2. 8aubmirtfd)aftlid)e VMiorationen :

2,100 — 2,100 — a. Vefolbung beê !Mturtecï)ttiterë V, 1362 2,100 — 4,200 — — — 2,100 —
1,403 47 1,500 — b. 8urcait= unb Weifetoften V, 1363 — — 1,497 25 — — 1,497 25
4,510 10 5,000 — c. VobenberBefferungen im $Iacf)=

lanb V, 1364 4,704 35 7,821 75 — — 3,117 40
14,567 50 20,000 — d. 91lpberbefjeruugen V, 1365 28,697 37 46,405 09 — — 17,707 72

3. tpferbepdit :

27,946 85 28,000 — a. grämten unb Soften V, 1374 54,760 50 82,976 60 — — 28,216 10
1,241 75 2,200 — b. .èengfteftationen V, 1378 — — 1,351 28 — — 1,351 28

— — 1,000 — c. Spferbeauëfteïïitngêmârfte .V, 1379 — — 1,000 — — — 1,000 —
4. ÏÏÛnbbieffôuefjt :

99,601 20 105,000 — a. ©njelprämien unb often V, 1415 76,320 — 182,291 85 — — 105,971 85
6,998 45 12,000 — b. Veftcinbeprämten unb Soften V, 1417 19,219 — 31,218 45 — — 11,999 45

c. SSie^auêfteïïungêmârlte unb Gfcport;
3,000 — 3,150 — aa. âudjtftierauëîteKungëmartt V, 1419 — — 3,150 — — — 3,150 —
2,000 — 2,000 — bb. 9Dia[tbie|auêfteïïungêmartt V, 1420 — — 2,000 — — — 2,000 —
2,000 — 2,000 -— ec. Su^tbiebejport V, 1421 — — 2,000 — — — 2,000 —

17,496 85 18,500 — 5. ,ffleinbiet)äuc§t, tßrämien it. Yoftett V, 1422 3,998 — 22,456 20 — — 18,458 20
10,896 10 15,000 — 6. tßrämienrucEerftattungen V, 1425 16,071 50 227 -- 15,844 50 — —
18,000 2,000 — 7. guderrubentultur V, 1428 — — 11,100 — — — 11,100 —
29,160 |78 32,000 — 8. Çagelberfidjerung V, 1429 29,642 92 59,285 84 — — 29,642 92

25,607 50 63,000 — 9. Viefjberficperung V, 1435 215,078 40 287,659 80 — — 72,581 40

442 60 2,000 — 10. Beiträge an Dbftbaumfftanjungen
(tings Staatsftrafeit V, 1436 — — 194 — — — 194 —

265,353 08 328,450 — 461,384 06 785,910 14 _ — 324,526 08

C. ifanMuiitftbaftlidu' ®<f»ule.

1. Sanbmirtfcfjaftttdie Stfjute :

31,620 18 32,300 — a. llnterridjt 2,774 10 32,693 19 — — 29,919 09
1,362 73 2,000 — b. Sanbroirtfctiaftlictje Verfuge — — 1,481 81 — — 1,481 81

12,258 76 11,500 — c. Verwaltung 946 25 13,113 87 — — 12,167 62
12,601 01 9,800 — d. Vaprung 34,098 55 48,477 62 — — 14,379 07
8,981 39 10,000 — e. Verpflegung 8,708 35 21,370 90 — — 12,662 55
4,450 — 4,450 — f. gjîietginê — — 4,450 — — — 4,450 —
5,409 53 4,500 — g-. Arbeiten ber göglinge 4,806 48 — — 4,806 48 — —

65,864 54 65,550 — Vetriebëergebniô 51,333 73 121,587 39 — — 70,253 66
1,091 70 — — h. Snbentarberärtberung 7,049 60 6,443 50 606 10 — —

13,675 12,500 — i. fioftgelber 16,510 — 1,290 — 15,220 — — —
14,928 43 14,650 — k. Vunbeêbeitrag 14,480 — — — 14,480 — — —

38,352 81 38,400 — 89,373 33 129,320 89 — — 39,947 56

•

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 43*



166 — -YÎ 15 (54)

Btaatu-Kerfjiuuui fce# laaittints Bevit fur bas Jaïjr 1906.

»Jledjnuitfl

1905.

äloranfdjfoß

1906.
^bitten unî» itürijmmgsnibrilien.

91

(Einnahmen.

hs

SHuöpben.

9te

Einnahmen.

in«
Wuöpbcn.

&•

8,066

sr.

13

Sr.

5,000

SR.

ëaufettbe *>einmlt»ui«v

XIII. fanöroirtfdjaft.

C. 2anött>ittfd)ttftUd)e îdntle.
2. ©ittén»rtfd)aft

1. Sanbwiitfdjaftlidje Schule
2. ©utèuiirtfdjaft
3. SJteue Hiichenanlage

V, 1437

1>. 3Rolfcrtifd)ulc.

1. Mereifchule:
a. Unterricht
b. 33ertoaltung
c. SJtaljrung
d. SBerpflegung
e. SDlietjto
f. Arbeiten ber Zöglinge

SBetriebêergebniê

g. anbentaröeränberung
h. $oftgelber
i. Stipenbien

k. SBunbeëbeitraq

2. Merei:
a. SBlietjinfe unb Steuern
b. Unterhalt ber ©ebäube
c. Oierate unb SDtafchinen
d. ^Brennmaterial unb ^Beleuchtung
e. SBefolbungen unb 9lrbeitêlôl)ne
f. 23erf<hiebene SBetriebëîoften

g. 2JliIchan!auf
h. iprobuïte
i. Sdjtoeine

1. 991 olîereifd^ule
2. Völlerei

V, 1438

Sr.

91,927

SR.

40

Sr.

73,744

sit.

53

Sr-

18,182

SR.

87

Sr. SR.

8,066 13 5,000 — 91,927 40 73,744 53 18,182 87 — —

38,352
8,066

81
13

38,400
5,000

— 89,373
91,927

33
40

129,320
73,744
8,500

89
53 18,182 87

39,947

8,500

56

30,286 68 33,400 — 181,300 73 211,565 42 — — 30,264 69

24,742
4,907
9,466
3,438
2,020
1,200

84
03
63
93

25,700
4,800
9,900
3,800
2,020
1,200

— 1,502
85

3,042
2,636

1,200

24
50
10
60

25,937
5,171

15,924
8,760
2,020

73
51

72
93

1,200

— 24,435
5,086

12,882
6,124
2,020

49
01
62
33

43,375
1,385
8,800
1,200

12,642

43
75

02

45,020

9,000
1,600

12,850

—

8,466
602

11,220

12,699

44
50

44

57,814
3,832

1,800

89
35

24

11,220

12,699 44

49,348
3,229

1,800

45
85

24,519 16 24,770 — 32,988 38 • 63,447 — — 30,458 86

5,192
2,103
3,324
5,214
2,219
4,564

162,045
183,015

4,935

94
90
90
35

04
19
64
20

4,000
1,500
2,000
3,500
1,900
4,500

140,000
157,100

2,000

—

1,160
181

1,849
809

15
74

221,534
41,915

50
20
40

60
04
92
56

5,264
1,015
2,309
4,611
2,260
4,088

159,221
33,743
34,902

42
10
35
48
50
54
02
40
76

187,791
7,012

52
80

4,104
833
460

3,802
2,260
4,072

159,146

42
60
15
08
50
94
98

3,286 52 1,700 — 267,540 22 247,416 57 20,123 65 — —

24,519
3,286

16
52

24,770
1,700

— 32,988
267,540

38
22

63,447
247,416

24
57 20,123 65

30,458 86

21,232 64 23,070 — 300,528 60 310,863 81 — •— 10,335 21



(55) JMs 15 — 167

Staat#-teJjmmg te# Eantrnt# Bent fur te# Mfyc 1906.

iHcrfjn uiift
1905.

SBorcutfiljtoö

1906.
ganten unît l^tijtiungsrubnltcn.

9t

dinnatjuten.

D h *

Uluöguticu.

9t e

dirnttttjuten.

in«
Muëflaben.

Sr.

16,678
2,123

15,297
4,786
4,000

31.

15
80
80
55

Sr.

20,300
2,000

15,100
5,000
4,000

3t.

Saufettbe sBerhmltiitti).
XIII. fanbroirtfdjaft.

E. Söintcvf<J»uWn.

1. Sanbtnirtfchaftliche ÏÔinterfctjuIe ûîiitti :

a. Unterricht
b. SSertoattung
c. îta^rung
d. 33erhftegung
e. Ude^ttte

Setriebêergebniâ
f. ^nbentorberänberung
g. ÄDftgelber
h. tBunbeêbeitrag

V, 1439

2. filiale in Sangenttjal :

a. Unterricht
b. 33ertt>ctltung
c. Nahrung
d. SSerhftequng

Setriebëergebnië
e. ,3nt)entaröeränbernng
f. «ßoftgetber

g. Sunbeëbeitrag

V,1439

3. 8anbn>irtf<haftli<he äöinterfchnle ^runtrut :

a. Unterricht
b. Skrlnaltnnq
c. Nahrung
d. Jßerhftegunq
e. ÎJlietjinë

Q3etriebêergebnië
f. ^nöentarberänbernng

g. ßoftqetber
h. Sunbeèbeitraq

V, 1440

1. £attbtt»rtf<haftti<he SBinterfchule ïïtiitti
2. filiale in 8angentf)al
3. ßanbtt>irtfd)aftli<he SBinterfchnle ißrnntrut

Sr.

275

17

3t.

20

20

Sr-

19,935
2,569

14,289
5,403
4,000

8t.

64
85
80
95

Sr. 8t. Sr

19,660
2,569

14,289
5,386
4,000

3Î.

44
85
80
75

42,886

13,528
8,010

30

80
88

46,400

13,500
10,000

—

292

13,605
9,543

40

12

46,199

93

24

60 13,511
9,543

40
12

45,906 84

21,346 62 22,900 23,440 52 46,292 84 •— — 22,852 32

1,452
151

2,615
490

95
89
70
25

6,600
200

5,400
1,200

562 — 6,279
200

6,223
1,154

32
60
11
68

—
—

5,717
200

6,223
1,154

32
60
11

68

4,710

2,070
821

79

88

13,400

4,500
3,200

—

562

5,175
2,779 52

13,857 71

5,175
2,779 52

13,295 71

191,818 91 5,700 — 8,516 52 13,857 71 — — 5,341

8,002
1,741
3,339
1,380

590

87
17
60
82

8,550
1,900
3,600
1,350

500

—
2 35

7,707
1,656
3,114
1,352

500

14,329

35

42
— —

7,707
1,653
3,114
1,352

500

35
65

42

15,054

3,339
3,706

46

60
16

15,900

3,600
4,000 —

2

3,114
3,559

35

87

77

3,114
3,559 87

14,327 42

8,008 70 8,300 6,676 22 14,329 77 — — 7,653 55

21,346
1,818
8,008

62
91
70

22,900
5,700
8,300

—
23,440

8,516
6,676

52
52
22

46,292
13,857
14,329

84
71
77

— —
22,852

5,341
7,653

32
19
55

0631,174 23 36,900 — 38,633 26 74,480 32 — — 35,847

16,612
265,353
30,286
21,232
31,174

02
08
68
64
23

17,480
328,450

33,400
23,070
36,900

—

A. SBcrttioltttitflèïoften ber îirettient
B. öonbtmrtf^ttft
C. 8anbtoirt|djttftlid)e ©chute
D. SÎMferafcIjute
E. 8ttttï»mrtf<1)iiftltd)e 2ßiitter|'^ulen....
äBeuigev Ausgaben als öeranfdjlagt S1'- 21,486.01

461,384
181,300
300,528
38,633

06
73
60
26

16,840
785,910
211,565
310,863

74,480

95
14
42
81
32

— —
16,840

324,526
30,264
10,335
35,847

95
08
69
21

06

364,658 65 439,300 — 981,846 65 1,399,660 64 — — 417,813 99



168 — JVs 15 (56)

Staats-Ewtpumg très Eantans Bern pir tras Saljr 1906.

Utedjnunß

1905.

Sforanfdjlnß

1906.
ftotilett «itî> ltdjmmgsntbriken.

(fiunaf)meii. Ausgaben.

t ut s

(5nnnal)men. Muißuben.

gv. 91.

4,200
9,800
3,011

_
1,380

18,391

55

55

16,800

1,274
2,247

270

83,400
2,981

16,490
3,020

15,994

37,638
54,000

75
35

30
40

15

50,839 65

2,889

50,000

52,889

40

40

18,391
50,839
52,889

55
65
40

». 91.

4,200
9,800
3,000
1,380

18,380

16,800

1,200
3,600

270

83,400
3,000

18,000
3,300

17,400

35,800
54,000

57,170

5,000

50,000

55,000

18,380
57,170
55,000

122,120 60 130,550

gaufettbe ©enttmJttuiß.

XIV. IForftrocfcn.

A. 'licmaltungëfoftett »er centralen gorftc
ÜtcrtwaUttttfl.

1. Sefolbung beë Sefretârê V, 1442
2. Sefolbungen ber iHngeftellten V, 1443
3. Shtream uttb Uteifeîoften V, 1446
4. ÏJHetjiufe V, 1447

B. g-orftyolijei.
1. gurftinfpettoren :

a. öefolbungen ber ?ïorfttnfBef=
toren .' V, 1448

b. ähtreaufoften V, 1449
c. 37eifefoften V, 1451
d. SJlietjinê V, 1451

2. Sreiëfbrfter :

a. Sefotbungen ber Srelëfbrfter V, 1453
b. Stureautoften V, 1456
c. Seifetuften V, 1458
d. OJciet^infe V, 1460

3. Oberbanmoarte unb ilüalbauf=
feiger V, 1463

4. SBeitrag beë iôunbeë V, 1463
5. Slnteil ber ©taatêloalbungen an

ben Soften ber fforftinffjettoren
nnb Sreiêforfter V, 1463

C. göröoruufl bee gorfttocfeuè.
1. Beiträge an SBalbloirtfctiaftöfitäne

unb fförberung beê gorftioefenê
im allgemeinen V, 1466

2. Sterbauungen Don Söilbbäc^en nnb
lufforftungen int Hochgebirge V, 1466

A. Sleruinltunßöfdften
B. ^arftyolijet
C. g-öröcrititß beb S-orftiuefenö

50ic()r Ausgaben at« oer'attjd)(agt gv. 1,452. 78

Sv.

11,969
500

12,469 80

38,945

91.

80

55

54,000 —
92,945

21,498

21,498

12,469
92,945
21,498

126,913

55

60

60

95

4,200
9,800

14,977
1,880

30,857

15,250
1,182
3,724

270

86,600
3,338

18,304
3,113

20,574

152,358

25,700

50,000

75,700

30,857
152,358

75,700

258,916

91. Wv. 91.

60

60

38,945

54,000

16

97

97

73

55

& 91.

4,200
9,800
3,007
1,380

18,387

15,250
1,182
3,724

270

86,600
3,338

18,304
3,113

20,574

59,412

4,202

50,000

54,202

18,387
59,412
54,202

132,002

80

80

85
20

85
75
35

16

61

37

37

80
61
37

78



(57) JMs 15 — 169

Btaafe-Brrfiramg to Bantmt# Bern für to laftr 1906.

1905.

Sot-anfiJjfoß

1906.
ganten uitî) gîcdjmwgsruttribbn.

Sttof):

fêtitnaljmen. Stuêpben.

Steins
@tnnn|ntett. 9tu§p6en.

gv.

829,917
165,186

995,103

826
621

20,621

22,070

12,021
50,000
38,486

196,249
2,373
4,426

279
5,573
2,649
2,746

609,312

6,798
33,106
43,290

1,757

84,953

9t. gi.

770,000
150,000

920,000

Saufettbe *>crum 1 tuni).

XV. Statttsnittlbungcn.

A. .£>aubt» unn ^wifdjeimu^uttnen.
1. •5aitptttitijutt(]cti V, 1468
2. 3tot1"(^enmt^ungen V, 1468

95
80
78

1,000
800

17,000

53 13,800

02

90
65
80
05
60

49
90

20,000
50,000
38,800

170,000
1,500
6,000
1,000
5,600
3,000
3,300

61 292,600

8,000
36,000
48,000

3,000

28 95,000

877,888
164,560

1,042,448

B. i>lct>cumtt;uuaeu.

1. Stocfloftmgett V, 1469
2. ©rubeulofungen, îorf V, 1471
3. 2öeib= unb Sefjettjtrtfe, ©raê= utib

8ifd)euraub V, 1474

2,019
622

23,256

25,897

1. äßalbfulturen
2. Söegattlagen
3. |>utlb])tte (Samtroartenlbljne)
4. fRüftlö^ne
5. 901ard)Mtgett, 33ermeffungen
6. @teigerungê= uttb SSerîaufêfofleit
7. 91ed)töfoften
8. ÜXufforftung im großen 9Jioos
9. ©eMubereparaturat

10. Sunbeebeitrag au •£>ut£ö£)rte

V, 1489
V, 1494
V, 1498
V, 1499
V, 1500
V, 1502
V, 1504
V, 1505
V, 1507
V, 1508

62,154

3,091

65,246

D. »eftfjwer&m.

1. Sieferungeu an 93ered)tigte uttb Irate V, 1509
2. Staatéfteuern V, 1510
3. ©emeinbefteuem V, 1521
4. ©djmeïïenmaterial V, 1530

196
911

1,107

327

496 55

35 823 55

90

65

80,695
50,000
39,214

185,723
2,476
4,777

349
5,268
1,986

55 370,492

7,605
34,025
51,766

730

95 94,127

9t. gr.

877,888
164,560

1,042,448

1,692
622

22,759

25,073

10

65
80
90
77
75
15
60

3,091

72

50
42
78

70

gr.

30

50

80

65

18,540
50,000
39,214

185,723
2,476
4,777

349
5,268
1,986

305,246

7,605
33,829
50,854

730

93,019

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 44



170 — jY» 15 (58)

Staat#-tot|mmg fre# üartttm# Bern für tra# Jaïjr 1906.

9tcrf)uitnft

1905.

$oranfdjfaß

1906.
Ritten unî» Itccijmmgôrubriiu'tt.

n
(ftnttaljnten.

g (j s

Ülnößttbeit.

9tc

(Snnmtjjmcn.

i it s

Witößabcit.

gv-

54,000

3,500

SR. gï.

54,000

3,500

m.

Sdufettbe üBerHmltuitß.

XV. StaatsroaUmnoen.

E. SBertoaltimgStoften.

1. Anteil ber <Staat§tt>aIbungen att
ben Soften ber gorftlnfpeftoren
unb Sretéfôrfter V, 1531

2. Beitrag an bte llrtfa(I= nnb Sran=
îenlaffe ber SöalbarBeiter V, 1531

A. §au)its uitb giuiirfjennuliitngcn
B. Diel)cititul}«itgeit
G. 2Birtfdjaft§fofteit
D. Sefibttierïien
E. ÛBertoaltttttpïoften

ÏReljr ©htttafymett a(ê oeranfdjtagt gv. 118,055.88

XVI. Pomancti.

A. ertrag.
1. Sßac£)tginfe bon ßibilbomänen V, 1534
2. Sßac^tginfe bon pritnbbontanen V, 1538
3. ÎRtetjinfe bon Strcfjengebäuben V, 1539
4. ^Jîietginfe bon 2Imtêgebâuben V, 1540
5. SJÎiet^tnfe bon SJUIitärgebäuben V, 1539
6. (Mité bon iprobuften V, 1541
7. 33erfd)iebene ©nna^men V, 1543

g*- 9t. gr.

54,000

3,500

9t. gv. 9t. gr-

54,000

3,500

9t.

57,500 — 57,500 — — — 57,500 — — — 57,500 —

995,103
22,070

309,312
84,953
57,500

53
61
28

920,000
18,800

292,600
95,000
57,500

— 1,042,448
25,897
65,246

1,107

35
55
95

823
370,492
94,127
57,500

55
72
70

1,042,448
25,073 80

305,246
93,019
57,500

17

75

565,407 64 493,700 — 1,184,699 85 522,943 97 611,755 88 — —

168,770
12,121
14,565

663,150
127,450
16,929

278

90
45

93
35

159,000
12,000
14,250

680,965
127,450

10,200
200

—
168,090

12,391
14,250

680,875
127,450

16,235
5

90
20

54

206
140

378

50
25

44

167,884
12,250
14,250

680,875
127,450

15,857
5

40
95

10

—

1,003,265 63 1,004,065 — 1,019,297 64 725 19 1,018,572 45 —



(59) JV« 15 — 171

Staats-Hrüjmmg très Eantims Brrn für tras Saïjr 1906,

gtcdjnunß

1905.

SONUlfdjfaß

1906.
Quitten tmî> §lcd)tmm}srafcrilten.

9ti
diitmiljmeit.

Ij «

Wityplien.

9te

dtnnaïjmen.

i n s

Sluëflabeti

St-

t

SR. St- SR.

Saufettbe ®ettt>altmtß«

XVI. Pomänen.

B. 2öirtfdx*ft£fofte».

»r- SR. St- SR. St- SR. S*- SR.

12,016
1,080
1,368
2,790

45,978

77
30
49
75
88

15,000
500

1,000
4,000

47,000

—

1. Kulturarbeiten uttb S3erbefferungen V, 1544
2. 9Jiard)imgett, 33ermeffuttgett V, 1545
3. 2luffi(pïoften V, 1546
4. Kaufê= u. Sîerpndjtungëfoften V, 1548
5. $rattbberftd)eruttg§foften V, 1551

70
19

89
47

14,729
2,578

624
3,289

44,166

53
46
60
10
25

— —

14,729
2,578

624
3,218

44,146

53
46
60
21
78

63,235 19 67,500 — 90 36 65,387 94 — — 65,297 58

SBcfdiiocrbcti.

15,248
14,000

29
63

19,000
17,000

1. ©taatëfteuern V, 1553
2. ©emeinbefteuern V, 1560

278
5,798

42
84

18,534
23,310

41
18

— — 18,255
17,511

99
34

29,248 92 36,000 — 6,077 26 41,844 59 — — 35,767 33

1,003,265
63,235
29,248

63
19
92

1,004,065
67,500
36,000

A. (grtmfl
B. 26trtfd)aft8foften
C. ©efdjiuerbeit

1,019,297
90

6,077

64
36
26

725
65,387
41,844

19
94
59

1,018,572 45
65,297
35,767

58
33

910,781 52 900,565 —
SKetit Stmtaljmeu ots tiernnfdjfagt gr. 16,942. 54

1,025,465 26 107,957 72 917,507 54 — -

—~ ;



172 — JN6 15 (60)

Maate-Mtifymng. te Manium Bmt für te Jafyx 1906.

Stedjnunfl

1905.

Soranfdjlaß

1906.
fUntett unît flcdjnunprubrikcn.

ïH

(fittnaljmen.

>1»

(kubgakit.

9te

(finita!)men.

ins
Muôpbcit.

gv-

74,893
89,592

31.

78
95

gï-

76,500
89,300

SU.

Saufewbe üKevUmltuttg.

XVII. PomfluenHoflTe.

A. ginfc »oit ©utfjakn • V, 1562
B. ginje für .ftaufi'rfjttlûcit.... V, 1562

SBenigev ïïuégaben aU »evattfcfpagt gi\ 7,3'14. 30

XVIII. IpoHjekarkoflTc.

A. îtlolKvtrrtfl.

1. ^ittfe bon ^>^otï)eïar=S)arïe^rt
2. 3m|e bon ©artepn an ©etneinben
3. 3in|e bon jeitlneiligen ©elbanlagen
4. ÏJ3robtfionen
5. SJfietginê boni Slnftattêgebâube
6.a Üins bes îlnleUjenë, gr. 50,000,000, 3 %
6.b|)inë bes ïlnletljens, $r. 30,000,000, 3 72%
7. .fîoften ber (Souponëeinlôfung
8. 31mo;ti]ation ber 2Meil)enëfoften
9. $infe ber 2>epotë auf Kaffafcfjeine

10. 3tnfe ber 5Depotë in Kontokorrent.
11. ginje ber Spareinlagen
12. Momentane ©etbaufnapmen
13.a33erlufte unb 21bfc|retbungen
13.bKurëberluft= unb iReferbekonto
14. ©nfonnrtensfteuern
15. ,3tttè bes Starnmfapitalë

B. iBertvaUungêfoften.

1. ïaggelber ber Skrioaltungëbeljbrben
2. Sefolbitngen ber Seamten
3. 93efotbungen ber Slngeftettten
4. iDiietjinfe
5. Sureaufoften
6. 9iect)tè= unb îktreibungëtoften
7. (Smolumente

C. 7{tnê ôcé StttWWfabitrtlô

gr.

84,609

3Î.

75

gï-

90,085

8Î.

45

gï-

84,609

3t.

75

gï-

90,085

3t.

45

14,699 17 12,800 — 84,609 75 90,085 45 — — 5,475 70

7,033,533
322,516
440,924
26,152

5,734
1,500,000

287,500
6,402

212,663
2,540,408

606,451
1,068,786

36,499

30,000
159,231
800,000

58

58
75
23

05

75
57
80
65

25

07

7,180,000
328,000
159,500
17,000
14,000

1,500,000

12,000
192,700

2,622,500
637,500

1,087,000
39,300
3,500

30,000
170,000
800,000

—

7,477,151
332,007

1,012,868
42,317
17,190

412
2,989

130

45
95
75
10

50
60
05

974

19,103
4,754
5,352

1,500,000
1,050,000

9,088
273,015

2,613,128
621,654

1,061,219
78,942
6,500

50,000
167,406
800,000

55

90
10
64

40
90
65
60
75
55

25

7,476,176
332,007
993,764

37,563
11,837

90
95
85

36
1,500,000
1,050,000

9,088
273,015

2,612,716
618,665

1,061,089
78,942
6,500

50,000
167,406
800,000

40
90
15

70
55

25

580,918 604,000 — 8,885,067 40 8,261,141 29 623,926 11 — —

7,705
38,000
54,648

7,000
10,706

294
3,727

70

05
95
65

7,000
41,000
57,000

7,000
12,500

500
3,000

—

5,092
5,667
2,277

95
35
50

8,796
38,300
56,853

7,000
15,398
5,144

20
10

27
81 522

2,277
54
50

8,796
38,300
56,853

7,000
10,305

20
10

32

114,627 05 122,000 — 13,037 80 131,492 38 — — 118,454 58

800,000 800,000 800,000 800,000

800,000 — 800,000 — 800,000 - — — 800,000 — — —



(61) Ni 15 — 173

Staat«-Betfimmg fre« üanftm« Bern pir foa« Saf|r 1906.

9le(^itung

1905.

Sorattfdjtog

1906.
gUiitcn aitîi ilcdjmmgsrubtikcn.

!)io(M
(ytnnuljmcit. SluSgaben.

91 e i it s

dinnafinten. îluspben.

Sr.

580,918
114,627
800,000

1,266,291

3t.

02

789,423

525,000

1,980
75,000

1,179,389
479,273
129,890

15,167
116,233
142,532

21,125
569,658
36,562

1,100,000

92

90

40
58
35
54
54
86
65
93
85

S*-

604,000
122,000
800,000

1,282,000

800,000

525,000

5,000
75,000

1,255,000
365,000
130,000

12,000
23,000

550,000

1,100,000

Sftttfettbe ^erhmltmiß.

XVIII. BijpotJjckarHaflTc.

A. îJtojjertraft
B. Sertomltiinpîoften
C. 3itt§ ûcS gtiunmfafùtiilô

V,1563

aite^r (ätunal)ineu a(8 acraiti'djfarjt gr. 23,471. 53

XIX. larttonalbank.

A. »«tricbêertrafl.
1. 2öecf)felertrag
2. .ginfe:

a. ^tttlbeê3lttleiï)enêb. 1899, $r. 15,000,000,
31/. %

b. Soften ber 6ouf)onê=@ittIbfung
c. Slmortifation ber 31ritei£)enëfoftert b. 1899
d. SSerffieberte ginfe

3. sprobifiortett unb 2luf6eti>af)ruttgêgeMl)rett
4. Snrtfnotenfteuer
5. Cantonale uttb ©emetttbefteuern
6. Slbfdjreibuttgen uttb Skrlufte
7. l'htregeiutrtn auf Söertfdjriften.
8. ©elbbefdjaffung bout Sluêlaitb
9. StertDaltungêïoften

10. llebertragung in bte ©pejialreferben.

V,1564

gr. ».

8,885,067
13,037

800,000

9,698,105

1,329,114

3,457,021
445,046

6,940
65,467

5,803,589

gr. 3t. gr. 3t.

8,261,141
131,492

20 8,392,633 67

55

13

525,000
1,744

150,000
2,356,078

6,732
136,047

17,444
190,785

20,345
672,988
126,423

4,203,589

20

11
60
70
23
78

10
04
37

13

623,926

800,000

1,305,471

1,329,114

1,100,943
438,313

65,467

1,100,000

Se¬

ll
118,454

53

58

55

15

525,000
1,744

150,000

136,047
17,444

183,845

20,345
672,988
126,423

20

70
23
69

10
04
37

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 45*



174 — Xi 15 (62)

Bfaafe-Berfjmmu bm lantmt# Bmt fitr tia# Jafjr 1906.

9tedjnu«8

1905.

$oranfdjlnß

1906.
ftoirtctt unï> |lcd)nun0sritbritTfn.

91

Einnahmen.

o h

«MSßabctt.

9t c

Einnahmen.

in«
Witögubeit.

gr-

86,694
133,068
59,924

92,364
28,071

4,613

23,725

9t.

90
45
80

55
95
87

06

58

Sr.

133,000
50,000

90,000
10,000
5,000

9t.

Saufetttoe 9$ettt>altung.

XX. Stafttskaffc.

A. Sinfe bon tôutftaben.

1. 3inîe Uott ©elbanlagen:
a. tBanïbeJnit
b. Obligationen V, 1566
c. Illicit V, 1567
d. ©oltf)arbbal)tt ©ubbention V, 1575

2. ginfe bon 33orf<hüffen :

a. ©hezialbermaltungen V, 1568
b. Deffentlidje Unternehmen V, 1569

3. ginfe bon betriebenen ©ntljaben
unb SSerfpâtunçgêginfe V, 1573

4. tBerftfjiebene ©nnaljmen V, 1690

B. gtufe fût- «cbulbcu.

1. .Qinfe für Oepotö:
a. ©he^ialbermaltungen V, 1577
b. ©erid)tlic£)c @elbl)interlagen V, 1580
c. Ibminiftratibe ©elbtjinterlagen V, 1583
d. ©hejialfonbë V, 1584
e. !Ber)d)iebene 3)e|>utê.... Y, 1586

2. ginfe für borübergel)enbe ©elbauf=
nahmen V, 1587

3. ©conti für ^Barzahlungen V, 1591

A. ginfc non ©Htljabeit
B. ginfe für ©djttlöen

2Ret)r @tmtal)men at« t>eranfd)(agt gr. 2,113.88

Sr-

98,802
138,345

3,457

124,447
11,435

5,918
33,987

9t.

50
15

43
22

20
05

Sr-

171
1

230

84

660

9t.

70
25

86

Sr-

98,630
138,343

3,227

124,447
11,350

5,918
33,327

9t.

80
90

43
36

20
05

Sr- 9t.

428,463 288,000 416,392 55 1,147 81 415,244 74 —

68,848
17,454
1,160
4,276
5,760

52,552

5,172

23
49
02
33
57
50

02

50,000
12,000

1,000

7,000
50,000

5,000

—
4,094 14

163,436
17,756

1,725
1,162
7,254

55,060
7,829

03
28
46
61

55

50
57

2,931 53

163,436
17,756

1,725

7,254

55,060
7,829

03
28
46

55

50
57

146,671 50 125,000 — 4,094 14 254,225 — — — 250,130 86

428,463
146,671

58
50

288,000
125,000

416,392
4,094

55
14

1,147
254,225

81 415,244 74
250,130 86

281,792 08 163,000 — 420,486 69 255,372 81 165,113 88 — —



(63) JMs 15 — 175

Staats-Heiïimmg tes Hantons Bmt für iras Jaf|r 1906.

Otedjmmfl

1905.

Sloranfdjliig

1906.
gtfltttflt uni» Jlctijmtngsrubriltütt.

dtnnabittcn.

»ft*

Slusgalien.

9te

(Sinitttfjmcn.

ins
SlttSguben.

Sr-

129,487
26,332
5,812

836
135

81.

77
31
65
60
83

Sr.

130,000
30,000

6,500
500

1,000

9Î.

ëattfettbe dermal tu it ç),

XXI. $ußen uitb fionftekationen.

4. 'Bufien.

1. ®efprocf)ette Sufeen V, 1597
2. Umgetnanbelte Sinken V, 1600
3. Serjettjrte bufien Y, 1603
4. Slbminiftratibbuken V, 1605
5. Sittteile an eibgenb|fi!ct)en Sujjen V, 1606

B. 'Bufteitnerlt'ct^ttttfl.
1. Segngêtoften V, 1610
2. Selotjnmtgen an ©emeinbekolijei^

biener tmb tßribate V, 1611
3.. Seitrag an bie Sejolbung bee

Spolijeilorpg V, 1612
4. Seitrag att bie Snbalibenfafje bee=

felben V, 1612
5. Slnteit bee Oleiunbtjeiteiuetene V, 1612
6. Slnteil ber ©emeinben V, 1613
7. Ser)d)iebene Snjjenanteile V, 1617
8. Sortrag jn berteitenber einteile V, 1617

C. Ifirfat$ ui»t> ftoufiefationcn.
1. ©rfa| V, 1622
2. .tîonfiêfationen V, 1624

A. Stiften
B. Suftentocrtoeitiiuitfl
C. (frfitft unît $oitfiëfiittanctt

SOÎdjv @innal)inen at8 »eranfcfjtagt gr. 2,324. 50

gr.

127,939

1,711
1,516

9t.

80

60
72

gr.

27,524
5,794

8t.

55

5Y-

127,939

1,711
1,516

9t.

80

60
72

gr.

27,524
5,794

9t.

55

98,315 21 95,000 — 131,168 12 33,318 55 97,849 57 — —

4,699
1,899

20,000

17,000

29,471
29,471

2,253
6,481

30
95

65
65
70
Ol

5,000
3,000

20,000

17,000

23,000
23,000
4,000

—

16
55,761

65
99

4,767

1,671

20,000

17,000
23,577
23,577
4,372

58,662

50

70

32
32
05
32

—

— 4,767

1,671

20,000

17,000
23,577
23,577
4,355
2,900

50

70

32
32
40
33

98,315 24 95,000 — 55,778 64 153,628 21 — — 97,849 57

3,605
20

30 3,000
100

31,470
26

12 26,071 62 5,398
26

50 —

3,625 30 3,100 — 31,496 12 26,071 62 5,424 50 —

98,315
98,315
3,625

24
24
30

95,000
95,000
3,100

— 131,168
55,778
31,496

12
64
12

33,318
153,628
26,071

55
21
62

97,849

5,424

57

50
97,849 57

3,625 30 3,100 — 218,442 88 213,018 38 5,424 50 —

•



176 — Ks 15 (64)

Staafe-Hetfiramg très fantmt$ Bern für ïra# Hafjr 1906,

iHcifjnung

1905.

äloranfdjlas

1906.
gtontftt mtb $tcdjmntgsrubrikbn.

91

(Çtunuljmcu.

9 h «

Mtrëflakit.

9te

©innaljuten.

i it s

Ausgaben.

St-

61,653
11,560
9,766

343
1,992

sr.

10

40
35
78

St.

58,000
12,000
9,900
1,500
2,000

SR.

Saufenbe SSerUmltung.

XXII. Jagi), lifdjetet utti) Bergbau.

A.

1. Sagbpatentgebütjren V, 1626
2. Stnteil ber ©enteinben, 20 % • V, 1627
3. 3lufficf)tê= unb SSejugêfoften V, 1629
4. Hebung ber $aqb V, 1631
5. Vergütung ber ©ibgenoffenfetjaft V, 1631

B. ftiWevtU

1. gifc^ejettjinfe u. Sßatentgebüfjren V, 1632
2. îtuffid)té= unb SBejugötoften V, 1635
3. Hebung ber gifchjudjt.... V, 1637
4. Vergütung ber ©ibgenoffenfcfiaft V, 1639
5. $tfcf);$ud)tattftalt V, 1640
6. StedjtêlDften V, 1640

C. »erflbau.
1. SBefolbuttg bee ïfttnen=$nf:)>eltorê V, 1642
2. ©iiener^gebiiljren V, 1642
3. (Steinbrüche:

a. Âonjejfiottêgebûhren V, 1643
b. Stocïernftembrud), Stuêbeutung V, 1644

4. ôebung bee SBergbaueë V, 1645

A. 3«8&
B. $tfi!)em
C. Söergbntt

SDÎetjv (Siuuafjmen al« »eranfcfylagt gr. 11,094. 34

St-

65,197
10

210

2,079

SR.

95

50

83

St-

4
12,770
9,356
1,026

SR.

60

90
60

10

St.

65,193

2,079

SR.

35

83

St-

12,760
9,146
1,026

SR.

40
60

41,976 13 36,600 — 67,498 28 23,158 44,340 18 —

8,291
7,480

879
3,519

340
780

20
03
20
49
25
50

8,000
7,000
1,000
3,000

200
500

—

8,617

4,480
3,590
1,285

03

435
7,905
4,847

757

40
20

60

8,182

3,590
527

03
40

7,905
367

40
20

3,011 21 2,700 — 17,972 03 13,945 20 4,026 83 -— —

1,200
3,694

173
38

76

92
40

1,200
2,500

175
200

1,000

— 3,418

173
2,279

32

92
15

1,200

1,620
348

56
50

3,418

173
658

32

92
59

1,200

348 50

2,630 28 675 — 5,871 39 3,169 06 2,702 33 — —

41,976
3,011
2,630

13
21
28

36,600
2,700

675

— 67,498
17,972
5,871

28
03
39

23,158
13,945
3,169

10
20
06

44,340
4,026
2,702

18
83
33

— —

47,617 62 39,975 — 91,341 70 40,272 36 51,069 34 — —

•



(65) .TV« 15 — 177

Staat*-Berfimmg îre* Bantnn* Bern für fra* la^r 1906.

iHcf^nitttn

1905.

$oranfd)Iaß

1906.
ganten uuî» Itedornngsrnbriken.

dinnafjnien.

>fj*

Sluëpben.

ffte

®inttttl)jjten.

i n «

SHitöpbcit.

gr.

56,303
1,078,042

565
455

14,290
1,603

57,650

SR.

47
50

05
50
68

Sfr-

1,057,600
600
700

15,000

SR.

Sattfettbe S&ethmtttmfl,

XXIII. M?l)üttiiluttf(.

A. 2alit>cvf<tut.

1. ©algborräte auf 1. farmer
2. Äodjfalg
3. ^afeifaig
4. SJJÎeerfalg

5. ©etuerbefalg
6. ffetnfalg
7. ©algborrate auf 31. Segember

B. ©etriebêïoften.

1. ginê beê SBetriebêlafittalê
2. ïranepûrtfûften
3. îtuêlcâgerlbljne
4. îlîagaginlb^ne
5. SSergütungen für SBargaljlunq
6. S3erfd)tebette SBetriebêloften
7. Skrfcfytebeue @innal)tuen
8. ©conti unb DineOergiituttgctt

C. iBcrttmUttttflêfoftCtt.

1. SSefolbungen ber Seaniten
2. SBureaufoften
3. SUÎtetginfe

A. ©aljberfauf
B. ©etriebêfoften
C. aierttmltttitflëïofleit

V,1649

SReljv dmnafymen alê Beranfcfylagt gr. 47,272. 95

5r.

1,533,000
3,600
1,140

33,260
3,201

60,590

SR.

85

07

57,650
436,088

2,170

18,442
997

SR.

68
80

85
50

3r.

1,096,911
1,430
1,140

14,818
2,203

60,590

SR.

20

50
07

SÏ-

57,650

SR.

68

1,096,303 26 1,073,900 — 1,634,791 92 515,349 83 1,119,442 09 — —

16,000
74,422

105,338
6,115

11,622
693

2,270
2,441

68
57
85
22
60
90
15

16,000
80,100

105,100
8,100

11,500
800
400

2,100

— 670

158
2,381

75

43
30

16,000
76,578

107,465
8,174

11,869
989

26
55
60
99
60

158
2,381

43
30

16,000
75,907

107,465
8,174

11,869
989

51
55
60
99
60

209,480 87 219,100 — 3,210 48 221,078 — — 217,867 52

9,193
2,015
7,300

30
62

10,100
1,500
7,300

— — — 10,160
941

7,300
62

— — 10,160
941

7,300
62

6218,508 92 18,900 — — 18,401 62 — — 18,401

1,096,303
209,480

18,508

26
87
92

1,073,900
219,100

18,900

1,634,791
3,210

92
48

515,349
221,078

18,401

83

62

1,119,442 09
217,867

18,401
52
62

868,313 47 835,900 1,638,002 40 754,829 45 883,172 95 —

Beilageu zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 46



178 — JVs 15 (66)

Staats-ürtljmmg; très Bantmts Bern für ïras laftr 1906.

fltedjnung

1905.

Sîoranfdjtofl

1906.
Konten uni» itîdjmmgsnibrifccn.

91

Einnahmen.

j|j
«ttögaben.

9t c

(üttitnafmeit.

ins
Wttëgaben.

gr-

62,529
486,794

37,169

9t.

50
60
50

Sr.

55,000
425,000
30,000

St.

Saufettbe

XXIV. $tempel= nub Hanknotcit=Stcucr.

A. etfjnprlftfUfr.
1. ©tempetpapier
2. ©tempelmarten
3. ©piel£arten=©tem|)el

V,1692

B. ©«mfnotenftcuev.

1. .ttantonalbant V, 1689

C. ©etriebiSfoftcn.

1. ^Rohmaterial unb Unterhalt her
©eräte V, 1683

2. iproüi|tonett ber ©tempetberfäufer V, 1683
3. Sejugêtoften V, 1684

D. ©erhxtltuttaéfoften.

1. Sefolbung beê iBorfteherê V, 1685
2. 33efoIbunqen ber 31nge[tellten V, 1686
3. Sureautoften V, 1688
4. ÎJJietâinê V,1689

A. ©tentpdfteuer
B. iOiintnotenfteuer
C. SBctricûêfoftett
D. $erttmltttnpfojïcn

SRefjr einnahmen ate öcvaitfdjlagt S1'- 140,746. 18

Sr.

98,979
514,867

36,137

9t.

80

Sr.

2,857

9t.

90

Sr-

98,979
512,009

36,137

9t.

10
80

Sr. 9t.

586,493 30 510,000 — 649,983 80 2,857 90 647,125 90 — —

111,334 60 110,000 116,612 30 116,612 30

111,334 60 110,000 — 116,612 30 — — 116,612 30 —

13,427

28,636
155

65

92
75

14,000

27,000
300

—
328 50 14,218

30,087
191

30
97
25

— — 13,889
30,087

191

80
97
25

42,220 32 41,300 — 328 50 44,497 52 — — 44,169 02

3,800
4,200
3,092

525
15

3,800
4,200
3,000

525

—
— —

3,800
4,200
3,123

525

— — —
3,800
4,200
3,123

525

—

11,617 15 11,525 — — 11,648 — — — 11,648 —

586,493
111,334
42,220
11,617

50
60
32
15

510,000
110,000
41,300
11,525

— 649,983
116,612

328

80
30
50

2,857

44,497
11,648

90

52

647,125
116,612

90
30

44,169
11,648

02

643,990 43 567,175 — 766,924 60 59,003 42 707,921 18 —



(67) Ni 15 — 179

Staats-Itrrfiramg tos Hantmts Bern für üas laljr 1906.

SRerfjitimft

1905.

SBoranfdjlnß

1906.
$timten mtî> ilßdjmtngsrubrilicii.

(sunn«f)mcit.

» 1)

SiuSpben. dtmtaljnttn.

ins
Muößabcn.

gr-

840,160
133,598
412,354

1,197

8i.

58
60
05

gi-

700,000
120,000
370,000

1,200

81.

Suufettbe 33ertt>altttttg.

XXV. ©ebüljrcn.

A. «mtS. uttö (Sert<f)tS?<J)reit»er
uttö ©ct*cit»unflé= uuö »onfuieämtcr.

1. ^ojeutgebuljren ber ^mtëfdjreiber VI, 1709
2. gtje ©ebidfreu ber 2lmtêfd)reiber VI, 1730
3. ©ebüljren ber ©eridjtöfdjreiber unb

ber 23etreibung§= u. Jîonfurëâmter VI, 1754
4. Sejugsfoften VI, 1757

K. @taat«fa»îtci.
1. ©molumeute, Sfktentgebüftreu unb

3iaturali(attortêgebûl)ren VI, 1760

Wcrid)t0fantlcien.

1. Cbergeridjt, ©ebüfjren itt@Mfad)ett,
J?cmjlei= uttb ^ßatentgebüfjreu VI, 1761
(®ebüf)ren itt ëtraffadjert, fiel;e IIIb, G, 2.)

D. utU> tßolijei.
1. ®ebüf)ren ber gufti^biretttün unb ber

Spolijeibireltion VI, 1764
2. ©ebüfjren für sJJiarft= unb |>au[ier=

patente VI, 1765
3. ^ntenttaren ber ^anbelêreifenben VI, 1765
4. ©ebütjrenfürffabrrabberoilüguttgetiVI, 1767

gi-

937,333
264,975

419,895

81.

20

gi-

64
124,658

4,502
1,053

130,278

81.

95
10

65

gi-

937,268
140,316

415,392

81.

25
90

35

gi-

i

1,053

8t.

1,384,916 23 1,188,800 — 1,622,203 20 70 1,491.924 50 -—

37,786 70 35,000
51,785 85 51,700

37,786 70 35,000 — 51,785 — 85 — 51,700 — —

8,200 — 7,000 —
12,500 12,500

8,200 — 7,000 — 12,500 — — — 12,500 — — —

17,359

84,237

75,350
36,868

85

95

70
41

14,000

76,000

60,000
40,000

—
17,355

85,055
73,883
51,248

85
05
10

186

50
12,425

75

08

17,168

85,055
73,833
38,823

25

85
05
02

— —

213,816 91 190,000 — 227,542 — 12,661 83 214,880 17 — —



180 — JNTo 15 (68)

Staats-Evrfpuuut ixe# Baitftm* Bern pit ^as Jaïjr 1906.

gtedjnunß

1905.

Söoranfdjlttfl

1906.
unît Jtcctjmutgsrutmfctn.

9t

dinnaljitttn.

a t) «

Slttëflafien.

9t e

(finitttljmen.

t it

Wuöp&cn.

Di. ». 91

Saufeitbc &ernmltung.

XXV. (*5cbUJjren.

E. Sireftton öess futtern.

5v. 9t. Si- 9t. gr. 9t. »•. 9t.

3,606
11,821

39
09

3,000
7,000 —

1. .fJottgefftottögebüfirett VI, 1768
2. Qcniolumente itttb äteruf§patentge=

büt;rert VI, 1768

3,593

10,665

25

67 57

3,593

10,608

25

67 : :
15,427 48 10,000 — 14,258 92 57 — 14,201 92 — —

F. f$inatt}*ivettion.
142 80 100 — 1. gmolnmente unb 3al^aitövt>äger=

patente VI, 1771 3 60 3 60

142 80 100 — 3 60 3 60

1,384,916

37,786
8,200

213,816
15,427

142

23

70

91
48
80

1,188,800

35,000
7,000

190,000
10,000

100

— A. üfottö« uitt)(9ert^ts}ri)rei(ier «itöSetrettiunps
unïi ftonfursüittter

B. ©taotlïaitalet
C. ©eri^tgfanjteien
D. uttö ^ottjei
E. Sireftion öe§ Innern
F. ^iitanjöircftion

1,622,203
51,785
12,500

227,542
14,258

20

92

130,278
85

12,661
57

3

70

83

60

1,491,924
51,700
12,500

214,880
14,201

50

17

92
3 60

1,660,290 12 1,480,900 —
ätieijr (Shutafjmcit at« ueraitfd)(agt 354,302. 99

1,928,289 12 148,086 13 1,785,202 99 — —

"



(69) Nt 15 — 181

Staats-Hrtïtramg très Cantons Bern für bas Saffr 1906,

îHcdjnnng

1905.

$oranfdjlnß

1906.
ginnten unîi ftedjnnngsrnbnlwn.

tu

(ginnnljnten.

otjs

Ausgaben.

9t e

(mnutjmcii.

in«
Ausgaben.

Sr.

581,791
57,779

1,674

04

53
68
54

Sr.

400,000
40,000
2,000

9i.

8a«fe»»be iteinmltniifl.

XXVI. ®rbfd|ttfts= unö S&djenkungs-

Stcucr.

A. Grttofl ber <?rbfd)«ftS= unb S<f>cnfmt0b=
Steuer.

1. Orbentliäje Abgaben VI, 1774
2. 3Itttetl ber ©emetnben, 10 °/o VI, 1775
3. SBu&en VI, 1775

B. ©cjunöfofteu.

1. SejnqêpoOtftonett VI, 1776
2. 33erf<|tebene Sepgêfoften VI, 1777

A. (frbjdjnftös «ab ©djentnnpsSteuer
B. ©epgöfoften

SKc^v (Siuttafjmen a(« öeranfcfytagt gr. 141,266. 01

des Grossen Rates. 1907.

8*-

561,838
322

2,063

94

23
28
88

Sr.

3,230
56,180

91.

05
45

558,608

2,063

91.

18

88

Sv.

55,858

94

17

525,686 39 362,000 — 564,224 39 59,410 50 504,813 89 — —

9,571
479

23
75

8,000
500

9,589
458

48
40

9,589
458

48
40

10,050 98 8,500 — — — 10,047 88 — — 10,047 88

525,686
10,050

39
98

362,000
8,500

564,224 39 59,410
10,047

50
88

504,813 89
10,047 88

515,635 él 353,500 564,224 39 69,458 38 494,766 01 — —

Beilag en zum Tagbkitt 47*



182 — Xi 15 (TO)

Staat«-Brrfpnmg trr« t^antim« Berti für fräs Jafrr 1906.

SRcdjituitfl

1905.

SBoraitfdjfoß

1906.
Lünten uni» Utedjmmgsnibriknt.

SR

dtnitaljttten.

Oljs

SMuSßiibcn.

9te

dtnnajjmeit.

ins
SKitößaben.

gr. SR. St- 9Î.

gaufettbe S&erhmliutiß.

XXVII. Pirtfdjaft0= nub Bleintierkaufs=
patentgebiiljren.

A. üiOrtfd)afU^>atf»lflcl»t«l»rcu.

gr. SR. St- SR. S»- SR. St- SR.

1,094,876
109,046

50
33

1,070,000
107,000 z 1. Sßatentgebübren VI, 1803

2. Anteil ber ©emeinben, 10 % VI, 1806
1,143,880 50 34,807

109,046 33
1,109,073 50

109,046 33

985,830 17 963,000 — 1,143,880 50 143,853 33 1,000,027 17 — —

Ii. !Berf<mfôfleH>«l)reii,

35,477
18,129

60
75

35,000
17,500

1. Sßateritgebü^reit VI, 1809
2. älnteil ber ©emeinben, 50% VI, 1811

36,018 40 483
17,729

60
50

35,534 80
17,729 50

17,34:7 85 17,500 — 36,018 40 18,213 10 17,805 30 — —

C. Sejuafttoften.

290 85 2,000 1. Snfpeîtionê^, 2ajatiottê=, 33e=

uttb $)rucffoften VI, 1812 1,985 90 _ _ 1,985 90

290 85 2,000 — — 1,985 90 — — 1,985 90



(71) Ni 15 — 183

Staat#trr# ïianttm# Bern für fca# Saïjr 1906»

üftedjmtitß

1905.

!8uruu)rf)luß

1906.
mtî> llcdjmmgsmbrilien.

91

(ftnitaf)meit.

of)t
Witößubcn.

9te

(fciitnafjmcn.

ta«
Mßalien.

g*. 31. gt. 31.

Saufettbe ^ertualtung.

XXVII. uttb tleint>erkaufs=
patcntgebUljren.

Sv. 31. gt- 31. gr. 91. gf- 31.

985,830
17,347

290

17
85
85

963,000
17,500
2,000

— A. SBirtf^ttftöptttctttßcöü^ren
B. SKerïaufôfletmliren
C. ©eiußgfoffeit

1,143,880
36,018

50
40

143,853
18,213

1,985

33
10
90

1,000,027
17,805

17

30
1,985 90

1,002,887 17 978,500
3Ke^v @ittna()ntett at« ocvanfdjtagt gv. 37,346. 57

1,179,898 90 164,052 33 1,015,846 57 — —

XXVIII. Anteil am frtrage bcs ^Ikoljol-
monopols.

1,105,009

36,600

40,963
32,941

4

18

87

55

51

1,063,650

34,340
1,500

39,400
35,760

4,350

—

1. @rtroß§s5l«teil VI, 1816
2. Söctamlifunfl Ses tMlfofjolistnuö :

a. ^oliaethireftion .VI, 1816
b. Unteracfjtôtûefert .VI, 1816
c. tttrmettbtreftiott VI, 1817
d. Sireïtion beë $mtem .VI, 1817

-*"{£££.: :

1,122,736 60

34,427
1,500

39,335
35,760

1,250

75

80

10

1,122,736 60

34,427
1,500

39,335
35,760

1,250

75

80

10

994,508 27 957,000
tWeljv @imtal)men at« »eranfdjtagt gr. 53,462. 95

1,122,736 60 112,273 65 1,010,462 95 — —



184 — Ki 15 (72)

Staats-Herfjmmg trm Hantmt* Bern für te Jaljr 1906.

9tedjnung

1905.

(Boranfdjlag

1906.
Ritten ittti» Itedjmingsi-ubrilmt.

911

6uiutul)ntcu.

f)s

»ausgaben.

9t e

dêtmtnOmen.

t 1t S

»KuSgaben.

gr.

642,724
74,105
13,272

365,051

SR.

75
75

25

25

».

620,000
45,000
3,000

334,000

SR.

Saitfeitbe 3$e?to<t(tttttß.

XXIX. fHilitorftcuer.

A. ©HUtÄtfiettet.
1. £artbcsanroe|enbe @r)ai#fltcf)tige .VI, 1830
2. Sattbeêabtuejeitbe @rfa|]pflid)ttge VI, 1837
3. @rfai$flicf)ttge 2M)rmärtrter .VI, 1853
4. SRüclftänbe VI, 1855
5. l'lntcil ber ©ibgetioffenfc^aft, 50% VI, 1857

B. înraliotie» uni» ©ejuaëroflcn.

1. Sefolbuttgert ber Sürtgeftettten .VI, 1858
2. Sajationéloften VI, 1860
3. Sgejugsloften, ©rucHoflett, 9iedite=

loften VI, 1869

A. 9Rilttürfteiter
B. îajationSs unb SBepgSfoften

SDÎeljr Qsinnafjnicu at« »evanfdjlagt gr. 39,837.87

St-

677,190
70,705
16,205

22

SR.

75
25
10
50

gr.

5,882

10,241
4,661

371,669

SR.

20

55
50
17

5t'

671,308
70,705
5,963

SR.

55
25
55

5r-

4,639
371,669

SR.

17

365,051 334,000 \— 764,123 60 392,454 42 371,669 18 — —

5,900
5,935

44,010
50
96

6,000
6,000

43,000

—

5,077 95

6,145
5,441

46,322

55

71

— 6,145
5,441

41,244

55

76

55,846 46 55,000 5,077 95 57,909 26 — — 52,831 31

365,051
55,846

25
46

79

334,000
55,000

764,123
5,077

60
95

392,454
57,909

42
26

371,669 18
52,831 31

309,204 279,000 — 769,201 55 450,363 68 318,837 87 — —



(73) m 15 — 185

Staafë-Urrfîramg to Hanfmt# Bern für to Jaïjr 1906.

Steif) mtttß

1905.

fBoraitfdjlaß

1906.
Junten unîi itedjmntgsrntrritten.

fêtiutafjmeit. Sluip&en.

etn«
©tnnafjuten. 9liiöp6cn.

Sr. Sr.

1,932,677
566,775

1,347,116
175,762
39,450
22,088

4,033,870

27
26

33
40
17
87

2,250,000
583,000

1,275,000
171,600
25,000
15,000

30 4,319,600

8t.

2,052,279
594,579

24,721
4,627

668,215
43,948
58,816
19,563

32
86

30
40

98
68
24
53

3,466,752 31

13,148

86,256
104,572

5,163
15,652
25,373

250,166

1,575,000
520,000

22,000
4,000

630,000
40,000
25,000
10,000

2,826,000

25

41

48

14,000

89,600
83,730
15,000
25,000
13,000
25,000

265,330

B. (SinfotttmensSftcuer.

1. Stnfommenêfteuer I. Waffe:
a. 3m alten Äantan, 3,75 % •

b. 3m 3ura, 3,3 % • • •

2. (ïinfoiunienôfteuer II.,Waffe :

a. 3m alten Danton, 5 %
b ^ura 4 4 °/o

3. ënfommenëfteuer III. Waffe :

a. 3m alten Danton, 6,25 % •

b. 3m 3ura, 5,5 %
4. fRadfbejüge
5. @teuerbu|en

Sr.

Saufettbe &evhraltitttß.

XXX. lirekte Steuern.

A. ©ertndaenôftcucr.

1. ©runbfteuer:
a. 3m ölten Wrnton, 2,5 %o VI, 1873
b. 3m 3uta, 2,2 %o .VI, 1875

2. Vafntalfteuer :

a. 3m alten Wintern, 2,5 %o VI, 1877
b. 3m Suva, 2,2 °/oo .VI, 1878

3. «Rad&bejüge VI, 1879
4. @teuerbu|en VI, 1881

2,434,975
644,964

1,396,451
177,805
34,184
18,709

4,707,090

VI, 1885
VI, 1890

VI, 1893
VI, 1895

VI, 1897
VI, 1898
VI, 1903
VI, 1906

2,233,972
692,095

27,780
4,369

699,375
42,586
39,257
23,461

3,762,897

C. X(U'rttions= uuö IBeiuaéfoften.

1. Voften her @inlommenêfteuevïr)m=
mifftonen VI, 1910

2. Sejuggfrnmifionen :

a. SSermbgenëftener VI, 1913
b. Sinlommenëfteuer VI, 1914

3. .fîoften ber @teuergefe|rebifion VI, 1915
4. Sntfdfabignngen an bie ©emeinben VI, 1916
5. tBerfdjiebene Sejugêfoften VI, 1922
6. Wften ber ©runbfteuerfd)a|ungë=

rebifion VI, 1925

176

176

3t. Sr-

81

20

50
38
05

43

85

85

3,810
45

615
612

5,083 82

49,031
53,700

158
283

3,853
4,684

111,711

12,885

97,811
110,955

8

20,237
12,822

8,391

263,109

9t. Sr-

2,431,165
644,919

1,395,835
177,192
34,184
18,709

4,702,006

2,184,941
638,394

27,621
4,086

695,521
37,902
39,257
23,461

98 3,651,185

81

9t.

60
29

77
15
52
66

99

31
82

30
15

06
38
38
05

45

Beilagen zum Tagblatt îles Grossen Rates. 1907. 48



186 — JY° 15 (74)

Staate-%t^xmng. très lantoitô Bern für ïms laïjr 1906.

9ledjnung

1905.

$oranfdjlag
1906.

gtunten uni» ftettynrntgsnibriken.
dtnnaljuten.

0f)>

'Ausgaben.

9tc

(finnaluicn.

t lt s

'Ausgaben.

gr-

8,300
29,583
13,347

1,695

9Î.

25
45

gr-

8,300
32,500
14,000

1,695

91.

Sattfettfee ^evUmttiutfl.

XXX. Pirekte Steuern.

D. UlettoaUungêfofien.

1. Sejolbtmgett ber Seamlen. VI, 1930
2. 23efolbimgett ber 3litgefteïUen VI, 1931
3. 58ureau= uttb fReifefoftert VI, 1936
4. ÏJlietâittîe VI, 1938

A. SßermägenSfteuer
B. étufontutenSfleuer
C. Îa|ati«n0= uuïi ©eptgsfafku
D. Slertooltunggfoften

ällefji- Qsinnaljmett al« »eranfcfylagt gr. 1.214,128. 96

XXXI. Ilnuorljergefeljenes.

1. Srblofer -Ilad)Iafj VI, 1949
2. ïtnomjrue Mücferftatturtqen
3. ülefertoe VI, 1949

9Jîeljï îtuêgaben al« oeranftfylagt gr. 599,501. 37

gv. 9î. gv-

8,800
28,884
12,975
1,695

9Î.

70
82

gï- 91. g»-

8,800
28,884
12,975

1,695

9Î.

70
82

52,925 70 56,495 — — — 52,355 52 — — 52,355 52

4,083,870
3,466,752

250,166
52,925

30
31
48
70

4,319,600
2,826,000

265,330
56,495

— 4,707,090
3,762,897

176

81
43
85

5,083
111,711
263,109
52,355

82
98
81
52

4,702,006
3,651,185

99
45

262,932
52,355

96
52

7,247,530 43 6,823,775 — 8,470,165 09 432,261 13 8,037,903 96 —

1,353
316

80
60

557 63 62

600,000

—

495 63

600,000

1,670 40 — — 557 63 600,062 — — 599,504 37



(75) N« 15 — 187

Zweite Jlßfeifung.

llrd)Bnnij

ber

ermögen£ßeftcm6fet£e
(2Utfiufn unit papîtirn).

I. Helming bis Stammuermögena.

II. iedjtmttg be® pftriebsoermögens.

1906.



188 — JVÎ 15 (76)

Staate-1niimni0 te Hantmt# Bern für te Saïjr 1906.

®tanî> ï>e§ 3tnot*t>evmö<Kn* am 31. Sejeîtt&er 1905. ^ermôgcnëî

SoU. .$abett. «onten un» !Hect)mt«flérul>ttfcu. Sod.

gr- 8t. gi'- 9t.

1. Stamtmiermögen.

A. Sönlöttttfle«.

gr. 9t.

14,580,232 Okimbfteuericljafmng $r. 14,580,232. —. SBalbcmläufe
SJlebrerlbs
Scfjatjungëertjôtjungen

49,090
6,138

1,031,460

30
50

14,580,232 — — — Summe ber Slttiben. VII, 2001 Summe ber Sermetjrungen 1,086,688 80

B. Fontänen.

©runbfteuerfcfja^ung ffr. 32,267,817. —.

*) StDtlbontänen gr. 27,393.019.—
ißfntttbbontäiten gr. 4,874,198.—

29,267,817 " 2>omänenanläufe
Sîetjrerliië
Sc()atjungëerf)ût)ungen
Stiltberloften

141,426
16,439

7,579,525
190

10
72

gr. 32,267,817.- äöafferberlauf 1,250
Serlauf Don Sedften
llebertragung boit beu 3öal=

bttngen

750

23,170

40

29,267,817 — — — Summe ber Sllltben. VII, 2002 Summe ber Sermetjrungen 7,762,751 22

C. Xotttäiteitfaffe.

1,453,839 05 1. ©utljaben für Verläufe VII, 2004 Seite ©utpaben :

Sott äöalbberläufen
Son SotnänettOerläufett

11,248
136,650

50
12

— — 2,274,847 55 2. Sdjulben für Sittläufe VII, 2004 9lbjat)lung bon Kaufftpulben 127,423 95

681,049 01 3. fpfyfmtljelarlaffe, Kontokorrent
VII, 2005 ©nnaljtnen für Kaufgutifaben

Sunbesbeitrag für Snlauf
bon Slufforftungêterrain

384,717

43,760

15

2,134,888
139,959

06
49

2,274,847 55 Summen ber Slltioen uub ber Spaffiben.
Seine Spaffiben.

Summe ber Sermefyrungen 703,799 72



(77) J\s 15 - 189

Staatefrc* Hattfmt* 3trn fîtr ïra# lain* 1906.

ï>eê @taat#t»crtttö0ett§ am 31. Se^em&er 1906.

#at>eit. Konten uttb !Re<Ji»uuflövu6rifen. Soll. 4>a6ett.

SÏ- 91.

1. ^tamimjcrmötjcn.

A. SBaliuutgen.

Sr. 91. gr. 9t.

11,248
33,320
90,980
23,170

50
30

Söalbberfäufe ((Mos),
yjccljrfoften.
Sdjatjungërebuftionen.
tlebertragung 31t bett

£>omänen.

©runbfieuerfäjatsung ffr. 15,508,202. —. 15,508,202

158,718
927,970

80 Summe ber 33erminberungen.
"Heine 33ermef)iung.

Summe ber Sittiben VII, 2001 15,508,202 -— —

B. Romanen.
*)

©runbfteuerfd)a|ung ffr. 39,639,172. —.

*) Stoilbomänen Sr- 33,884,159. —
ïpfvuttbbomiinen Sr- 5,755,013. —

Sr. 39,639,172. -

136,650
70,180
24,500
42,300

7,115,000

12

40

Somänenbertäufe (Srtös).
ilKmbcrertüö.
Abtretung Hott Virdjeitdjurert.
SKetjrfoften.
Sdfaijungërebuttionen.

29,639,172

•

2,565
200

70 Söafferanfauf.
Slnlouf bon Stcbfjten.

7,391,396
371,355

22 Summe ber SSerminberungen.
"Keine iöermetjrung.

Summe ber SIftiben VII, 2002 29,639,172 — —

C. Îîomiincittaffe.
'

384,717 15 (tingang bon Oiutijaben. 1. ©uttjaben für Verläufe VII, 2004 1,217,020 52 —

49,090
141,426

127,423

30
10

95

Sieue Scffulben :

Söalbanfäufe.
Somchtenanfftufe.

Sluêgaben :

3lbja£)lungen.

j-2. Selben für Slntäufe. VII, 2004

3. |>t)()ott)etartaffe, Kontokorrent.
VII, 2005 982,102 21

2,337,940

702,657
1,142

50
22

Summe ber SSerminberungen.
Steine tBermefjrung.

Summen ber Sittiben unb ber ifiaffiben
Steine ^affiben

2,199,122
138,817

73
27

2,337,940

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.



190 — Xi 15 (78)

Staats-üriftmmg ürs Kantons Bern fiir îras Saljr 1906.

«tant» be# 8trtrtt*ycrmöflcuc< am 31. Sejentber 1905.

8oa. Oabeit. ftmtJen unî> iKccJinunfleruttriff».

^eemögen^s

8oU.
3r-

176,024,995
8,102,304

306,500
236,248

6,341,316
23,001,271

1,014,931

5,406,996

2,535,817

222,970,382

10,780,544
22,932,359
4,313,741
2,275,839

10,118,500
25,340,558
22,486,914
19,938,485
4,979,637
2,016,033

2,664,690
1

375,000

364,446

128,586,753

91.

15
30

18
65
75
60

50

90

03

11

06
25
85
90
75
41
55
45
77

50

95

55

Sr. SR.

681,049
50,000,000
30,000,000

477,382
70,040,230
17,320,514
31,608,709

2,054,412
466,291

321,792

202,970,382
20,000,000

10,118,500
1,647,807
4,632,945

15,000,000

20,000,000
1,000,000

276,037
5,000

44,013,426
6,839,000
3,264,629

689,406
1,100,000

108,586,753
20,000,000

01

50

80
85

45
02

40

03

90
30
56

89

55

1. Stammuermögen.

D. §Wfl%farfaffe.
1. SDarlepn auf ©rmtbpfanb.
2. ©arlepn an ©emeinben.
3. Immobilien.
4. Kaffe unb ©egenrecpnung.
5. Kantonalbanl.
6. SBertfcpriften.
7. Staatslaffe, Kontokorrent.
8. iDomänentaffe, Kontokorrent.

9a Slnleipen bon 1897, 3%.
9b ïlrtleiljen bon 1905, 3'/a °/o.

10. Slnleipenêginfe.
11. 2>epot§ gegen n 1 bfct)eirte.
12. Sepot# in Kontokorrent.
13. Sparlaffe=@inlagen.
14. fjinfe bott ©utpaben, Sßrobifionen
15. |)mfe bon Scpulben, Abgaben ic.
16. Srtragëkonto.
17. Slnleipenëfoften.
18. Kurëbertuft= unb Steferbekonto.
19. 3nfel=Spital.
Summen ber Slttiben unb ber Sßaffiben.
Steine Slltiben (Stammfapital). VII, 2006

E. fantaitnlban!.
Kaffe.
Scpweijermecpfel.
grembwecpfel.
Innterlagenwedpfel.
fiauptban! unb Filialen.
Krebitrectjnungen.
Korrefponbenten.
3Bertfd)riften.
Sarlepn.
.&ppotpefar=Stnlagen.
Iipfrntpelarftpulben.
Immobilien (irttl. Sanlgebäube).
^Mobiliar.
Slnleipen.
Koften beê Slnleipens.
Stotenemiffibn.
Steferbefonb#.
Spejialreferbe für ebent. Kureberlufte.
Spe^ialreferbe für gorberungen.
Spejialreferbe für Slbfcpreibung auf beut

Sanfgebäube.
Sepotrecpnungen.
Kaffafcpeine.
SKccepiationen.

^infenbortr. u. Stiictbietonto auf Sßecpfeln.
©eioinm unb Sierluftkonten.
Summen ber SIftiben unb ber Sßaffibett.
Steine Slïtiben (Stammïapital). VII, 2006

Steue Sarlepn.
Steue Sarlepn

fëimtapmen
2)epot in Konto=Korrent
@rWerbungen
©injaplmtgen
Steue 33orfcpüffe

iingelbête Sonpoitë

2>epot=ütücfjaplungett

©nlagemStücpjaplungen
Steue Slttibjinfe ic. (Seite 60)
Slbgaplung bon Bmfen rc.
@rtrag#=9tblieferung
•Sine, Kurêbifferenj u. Koften
@ntnapme
Stücfjaplungen

Summe ber tßermeprungen

Steue ©utpaben unb Stücf=

gaplungen bon Scpulben

Summe ber ®ermepruttgen

21,222,793
643,700

58,337,241
8,382,949
1,508,825
3,049,031

217,509

2,878,877
2,239,700
4,097,406

10,667,538
8,898,105
8,332,641
1,266,291

45,545

195,637

131,983,794

326,995,436
345,136,623
150,095,645

7,386,822
167,606,033
120,900,208

1,032,415,247
40,352,280

1,470,103
117,588

5,663
2,039,774

21,834

3,620,000

429,984,675
778,500

6,495,670
1,248,382

16,308,612

2,652,979,102



(79) Ki 15 — 191

Staafë-tafenmt£ te Maxtivm Bmt für te Safer 1906.

23eräirt>evuttgen. Statt» bcê Staatafcertttoaetta «ttt 31. Se^etttfcer 1906.

$at>ett. Konten uitö îKediuungorubritcit. @0«. $abett.
gv- 91. gr. 8t. 3t.

l. S&tamtmiermögen.

D. fwotÇetarïaffe.

9,360,847 40 $arlel)n=9tüct;5af)luttgen. 1. Sarlefyn auf ©runbpfanö 187,886,941 10 — —
344,289 10 $ar(el)n4[iicf^al)lungert. 2. S)arlet)n an ©emeinben 8,401,715 20 — —

6,500 — Slbfdjreibung. 3. fymmobilien 300,000 — — —
58,300,502 62 Ausgaben. 4. Haffe unb ©egenredjnung 272,986 98 — —
13,461,421 50 Sepr^Stüctgüge. 5. Hantonalbant 1,262,845 10 — —
6,619,179 70 Stüdgaiflungen uttb 33ertauf. 6. SßertfTriften 17,890,918 — — —
5,302,013 96 Stbctjafylungen. 7. Staatêïaffe, Honto=Horrent — — 1,238,051 14

518,562 60 Stdctjafjlungen. 8. Xontärtentaffe, Honto=Horrent —• — 982,102 21

— — — 9.a3lnleif)en bon 1897, 3 % — — 50,000,000 —
— — — 9.'1 Slnleifjen bort 1905, 3 Va % — —- 30,000,000 —

2,550,000 —- fällig getoorbene (Soufums. 10. Slnleifjenêjinfe — — 148,505 —
3,403,000
3,704,367 52

| ©e))ot=<Stttj$ctf)lurtgett.
11. £>e)>ot§ gegen Sd)ulbfc£)etne
12. ©ejmtd in Honto=Horrent z 71,203,530

16,927,475 35
9,533,577 75 Steue (Einlagen. 13. Sfmrtaffe-Snlagen — 30,474,749 15
8,671,510 70 (Eingang bon .ginfen ic. 14. ginfe Don ©uttjaben, ißrobifionen k. 5,633,591 — — —
8,372,633 67 ytcue ic. (Seite 60). 15. ginfe bon Scfjitlben, Abgaben k. — — 2,094,404 90
1,305,471 53 Steuer (Ertrag. 16. @rtragë=@onto — — 505,471 53

273,015 90 Slmortifation. 17. 31nIeit)enêloften 2,308,347 — — —
61,262 70 (Einlage. 18. Hurêberluft unb 9teferbe=Honto — — 383,055 10

195,637 76 ®epotê. 19. 3nfet=Sf>itaI — — — —
131,983,794 41 Summe ber SSerminberungen. Summen ber Sittiben unb ber SÇaffiben 223,957,344 38 203,957,344 38

Steine Sittiben (Stammtafjital) VII, 2006 20,000,000 —

E. ^antonalbant.
324,406,047 85 Haffe 13,369,932 40 — —
345,140,209 48 Sdjtoefjertoedifel 22,928,772 84. — —
147,816,299 54 grembtoeclffel 6,593,087 69 — —

7,504,376 35 Dinterlagentbedjfel 2,158,285 80 — —
167,606,033 27 fjauptbant unb Filialen 12,360,823 55 12,360,823 55
116,235,207 32 Hrebitrect)nungen 30,466,272 70 2,108,519 70

1,006,118,304 12 Horreffwnbenten 47,111,241 77 2,960,329 17

41,739,367 60 äöertfcfyriften 18,551,398 25 — —
1,242,824 25 SDarletjn 5,206,916 45 — —

200,872 09 fOt)f)ott)etar-Slrtlagen 1,932,750 47 — —
104,701 90 §t)f)ot^etarf(^uIben — -— 99,038 80

1,881,134 38
lUeuc Sctjulben unb @itt=

Immobilien (intl. S3anfgebäube) 2,823,331 07 — -—
21,834 05 ïlîobiliar 1 — — —

-— — gauge bon ®utt)aben. Slnleil)en — — 15,000,000 —
150,000 — Höften bes Slnleitjenê 225,000 — — —

3,620,000 — Stotenemiffion — — 20,000,000 —
— — Steferbefonbê — — 1,000,000 —

26,423 37 Spejialreferbe für ebent. Hurêberlufte — — 302,461 26
60,000 — Spejialreferbe für gorberungen — — 65,000 —

225,000 — Spejialreferbe für Slbfcf)reibung auf bem

Santgebäube 225,000
462,763,868 95 Sepotredjnungen — — 76,792,619 76

1,838,000 -—- Haffafdjeine — — 7,898,500 —
6,791,040 70 Slccefrtationen — — 3,560,000 —
1,178,945 01 ^infenbortr. u. Stücfbistonto auf Sßedjfeln 360,516 80 616,038 55

16,308,612 48 ©e)oinn= unb SSerluft=Honten " — — 1,100,000 —

2,652,979,102 71 Summe ber Sierminberungen. Summen ber Sittiben unb ber Sßaffiben 164,088,330 79 144,088,330 79
Steine Sittiben (Stammtapital) VII, 2006 20,000,000



192 — JVs 15 (80)

Staate-Bntjmmg üt# Bantett* Bmt für îra^ Jafjr 1906.

Staub i»cê Staai^bemöflenä «ttt 31. Sejeutber 1905. 58cr»töfleuö=

@0«. «outen uuK IHedtnunflêrubrifen. @oa.

Sr. m. Sr. 3Î.

1. Stammuermöfltett,

F. îlnleiljen.

Sr. 91.

— — 46,402,500 —

1. Sïrtïeifjert boit 1895, gr. 46,405,000,
3 °/o.
Slttteil be« @tatnmöer=

mögeng S1'- 46,402,500. —
îtnteit ber ©taatêfaffe

(@ieijeH,@taatgfaffe) „ 2,500. —

llebertrogung put Slnleifyen
ber Staatëtaffe.... 498,000 —

Sr. 46,405,000. —

— — 171,260 —

2. ginleifjen bon 1897, gr. 50,000,000,
3 °/o. @ief)e D, Çtypotfyeïarfaffe.

3. s31rtletf)ett bon 1899, gr. 15,000,000,
3l/a °/o ©iefje E, tantonalban!.

4. Slnlei^en bon 1900, 20,000,000,
3'/a °/o.
îlnteit beg Stammtoer*

mögeng Sr- 171,260.—
9lntet( ber ©taatêfaffe

(@iebeH,@taatêfaffe) „ 19,828,740.—

-

Sr. 20,000,000. —

5. 31nleif)en bon 1905, $r. 30,000,000,
3'/a °/o ©ielje D, Çbpotljef'arfaffe.

— — 46,573,760 — Summe ber Ißafftben. VII, 2007 SSerntinberung ber Scfiulb
Steine SSermefyrung ber Sdjulb

498,000
2,050,000

—

G. ($ifenkj)nfa))itfllteit.

Subbentionen :

160,000
2,151,500

480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,980,000
1,724,500

215,000
3,120,000
1,800,000

807,200

—

1
11
1
1
1
1
II
I1
1

1.. .ôutt)bil=2Bo£)l()U|en=îla()rt.
2. .öa«le=,flonolfingen=2:[)itn=!öül)n.
3. Spie^@rlenbacl)=5kil)n.
4. Sern=57eitenburg=$a^n.
5. $ern=9Jlurt=2Borb=33a£)n.
6. Satgnelégier=Sf)aujbefottbê=S!aï)tt.
7. ipruntrut=Sonfol=Sal)n.
8. @pteä=3rutigen=33af)n.
9. ®iirbet£)aI48al)tt.

10. $reiburg=ÏJîurten=Snb=33at)n.
11. @rlenboc§=^tbetfimmen=18a()n.
12. SaigneIégter=®lobeIier=3taï)n.
13. Senfetf)al=3Iaf)n.
14. 4J1 outreuj=$erner Cberlanb=iBal)tt. Uebertragnng botn 33etriebê=

tapital ber Staatêtaffe 2,050,000

—

16,700,200 — — •— Summe ber îlftiben. VII, 2008 Summe ber ïlenneljrungen. 2,050,000 —



(81) Ni 15 — 193

Biaafe-Bri^ramg to Banftm# Bern für to lafjr 1906

3§e¥<mbe¥it!tfjett. Staub beê StaatSbeemögeuS aut 31. Sejentber 1906.

gaben. Ronten un» iHedmuuflerubrifrn. So«. gaben.
Sr. 9t.

I. Stammoermögen.

F. Slitïetljen.

Sr. 9t. Sr. 9t.

1. 9Meif)en bon 1895, ffr. 45,904,500,
3 %.
îtnteil be« ©tammoer»

mögen« Sr- 45,904,500. —
Stnteit ber @taatë£'affe

(@ielje H, @taat«laffe) „

— — 45,904,500 —

Sr. 45,904,500. —

2,548,000 llebertragung bout 5Met()en
ber Staatêïaffe.

2. Inletten bon 1897, ffr. 50,000,000,
3 %. ©ie£>e D, Çtjpotfjetarfaffe.

3. Slnlei^en bon 1899, ffr. 15,000,000,
3Vs °/o. @iéï)e E, tantouatbanf.

4. Slnleitjen bon 1900, ffr. 20,000,000,
31/. °/o.
Stuteil be« ©tammber«

mögen« Sr- 2,719,260. —
Inlett ber @taat«laffe

(@iel)e H, ©taatëfaffe) „ 17,280,740.—

2,719,260

Sr. 20,000,000. —

5. 91nleil;en bon 1905, ffr. 30,000,000,
3Vs °/o. ©telje D, §tjtJotï)eïarïaffe.

2,548,000 3SermeI)rung ber Sdjulb. Summe ber ^affinen VII, 2007 — — 48,623,760 —

G. <§tfeitlmjjnfrttittalten.
•

Subbentionen :

—

1. §uttmiI=35ßo£)l()ufett=Sa()n
2. .5aete=Vonotfingen=3:tjun=l8ai)n
3. @(3teg=@rIen£)adj=i8o^n
4. Sern=Steuenburg=Saf)n
5. $ern=ÏRuri=2Sorb=3ktf)n
6. Saignetégier=(5(jaiu'be}onbô=33aI)u
7. ipruntrut=3SonfoI=33af)n
8. $l)iei5=fvruttgen=S3at)n
9. ©ürbet£)al=33af)tt

10. ffreiburg=3Jîurtett=$në=i8cif)tt
11. ®rIenbad)=3weifil1lmGt=9frf)n
12. Saignelégter=©IobeIter=33a£)n
13. Sen[eti)ai=33a(m
14. yjiontrenr=Serner Dberlanb=33al)n

160,000
2,151,500

480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,980,000
1,724,500

215,000
3,120,000
1,800,000

807,200
2,050,000

—

—

2,050,000
Summe ber 33erminberungen.
Steine Stermefjrung.

Summe ber SMtiben VII, 2008 18,750,200 — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 50



194 — M 15 (82)

Staatrfterfjramg ixe* iâanimt* Pent für üa* laf|r 1906,

©tanb i>eê ©tnatênermogenê ant 81, ®cjcnt&er 1905,

©Ott. Ratten. Äontcn «Hb SRed)nuttflêntbrife«.

^erntâflcnês

©all.

rvv.

51,500
38,800

351
30,806

712,298
850,679

6,454
150,200

1,443,000
5,000

3,524,593
2,152,442

36,755
304,761

9,307,645

5,411,106

7,433,801

12,844,907

25
71
56
36
82

60

35
83
91
79

18

18

15

33

3fr-

1,445

476
88,230

1,775
83,021

16,374

4,551,344
35,470

1,424,307
6,486

6,208,932
3,098,712

5,988

5,988
12,838,918

SR.

90

02
60
45

38

92
60
67
40

94
24

38

38
95

II. $etriebötjermögen.

H. ©etwbëïapital Her ©taatëïaffe.

A. âpcitalgmotltungeu.

(SBorfdjttffe ber ©taatbfaffe uub ®epot8
bei berfelbeit.)

TOgemeine Vermaltung. VII, 2031
b. ©erichtêbermaltung.
c. (yilftij.
d. Spolijei.
e. Vtilitärberlualtung.
f. llttteracfjteroetert.
g. Vrmentoefen.
h.l.SSolïêtDtrtf(^aft.
h,2.©efunbheitêmefen.
i. Vautuefen.

k. @tfen0af)ttu>efert.
1.

VII, 2035
VII, 2042
VII, 2073
VII, 2137
VII, 2161
VII, 2172
VII, 2176
VII, 2182
VII, 2187
VII, 2195
VII, 2213ginanjwefem

m. SanbiDirti^aft. VII, 2221
n. gorftberlualtung. VII, 2475
o. Stempelberloaltung. VII, 2279
p. ©erneinbemeîen. VII, 2467

Summen ber Vitiben unb ber ^affiben.
steine Vttiben.

B. ffielboniBBcn.

1. Äantonalbanf, Sepot. VII, 2316

2. ôppotljeïarfaffe,.ffontolorr. VII, 2347
3. SBertf^rifien. VII, 2359

Summen ber Vttiben uub ber ißaffiben.
IReirte Vftiben.

51eue Söoricpüffe unb Vücl=

Ölungen bon Sepots

Summe ber Vermehrungen

Veue Sep o te- unb Voricpufp
riitfjaplungen

yieue Sepotê
Vnfauf unb Jîurêgeminn

Summe ber Vermehrungen
Veine Verminberung.

ÎSr-

44,300
4,100

13,893
359,513

1,132,449
966,737
124,524
86,981

810,428
14,453

5,066,849
6,386,240

351,105
2,527,552

154,099
813

18,044,043

24,414,632
5,859,542
3,230,586

33,504,761
6,168,547



(83) Ni 15 — 195

Staafe-teïiratng to Mantom Bern für to lafjr 1906.

^eränbcvuttjicu.

#<*bett.

Staub beê StaatêUermôflenê an» 31. Sejeutbev 1906.

Montât unb SHedntmtgérubritctt. $0«. #abett.
5r-

45,251
4,700

13,093
383,368

1,051,154
856,433
128,468
112,839
864,078

172
2,060,654
4,765,251

328,814
2,050,525

155,319

12,820,125
5,223,918

34,725,091

3,654,866
1,293,350

39,673,308

SR.

80

70
48
05
37
61
37
78
60
05
41
76
10

08
29

Pleue Depots unb 2ior|c£)uf3=

POid^aplungen.

Summe ber SSerminberungen.
Pleine 33ermef)rung.

2)epöt=Ülüdjüge unb PSorfcpiiffe.

2)epot=Ptüc£3iige.
POidjafjlung unb PSerlauf.

Summe ber SSerminberuitgen.

II. Petrieböüetrmögen.

H. Setrieböfnpital ber Stanlôfuîfe.

A. SgejialBcramltuiigt».

(aSorfdpiiffc ber ©taatêfaffe uttb Sepots
bet berfeïben.)

a. PlUgemeine Siermaltung VII
b. ©ericptëbermaltunq VII
c. 3ufHj VII
d. ^oltgei VII
e. PlUlitarbermaltung VII
f. llnterricptêtoefen VII
g. Plrmenmefen VII
h.1.33oIïëttnrtfd)aft .VII
h,2.©efunbpeitsmeien VII
i. SBaumefen VII
k. ©fenbapnmefen VII

1. ginanjmefen VII
m. Sanbmirtfdjaft

' VII
n. gorftbermaltung VII
o. Stempelbertoaltung VII
p. ©emeinberoefen VII

2031
2035
2042
2073
2137
2161
2172
2176
2182
2187
2195
2213
2221
2475
2279
2467

Summen ber Plftiben unb ber ißaffiben
Pleine Iftibcn

B. ©elbaitlasctt.

1. .Uaittoualbartf, Piortdjitfs
berfelben

2. .öi)potpe!arla|fe,VüntoEorr. VII, 2347
3. Pöertfcpriften VII, 2359

Summen ber Plftiben unb ber Sßaifiüeit
Pleine Pötiben

VII, 21316

gr. SR.

51,500
38,200

1,152
23,748

791,817
957,188

3,295
126,200

1,387,469
19,280

6,530,788
1,957,098

58,264
161,637

813

12,108,454

2,198,687
9,371,037

11,569,725

75
45
99
04
89

60
33
10
30
61

25

31

61
5öj!

16

gr.

2,397

477
105,026

79,226
785

1,857
14,492

2,735,010
34,687

804,155
7,705

3,785,823
8,322,630

4,899,353

4,899,353
6,670,371



196 — Jfc 15 (84)

Staafë-llrrfimmg to Mmtom Brrn für to Jafjr 1906»

«tau» fce# «taatsoermögene ant 81. Sesentfeev 1905. ®erntögen#s

@ott. fatten. Konten unt> îHedimmaerubrifc«. Soll.
S*- 91. gr- 91.

II. ictnebsoermögen.

H. $etrteli8fajutal kr Staiitëfaffc.

C. Srntfenkt Perraaltong.

gr- 91.

63,085 80 1. .Kontokorrent. VII, 2361
(Sielje Seite 9 unb 88.)

Steue 35orfct)üffe :

sJItet)r=91u§gaben ber 8au=
fenben Sßerloaltung

486,781 71 — — 2. ïtmortifationêtonto. VII, 2361 —
486,781 71 63,085

423,695
80
91

Summen her Slftiben unb ber ipnffioon.
Steine Slftiben.

Summe ber SSermeprungen

D. ®efFcnttiit|e Unternehmungen, Jtotfdiiiffe unb

Pept».

•

364,570

854,261
1,028,419

237,792
350,273

09

12
79
65
04

138,159

375

33

78

1. Katafterborfc|üffe. VII, 2368
2. SranbOerfictjerungëanftatt. VII, 2425
3. 83auborfd)üffe:

a. Hochbauten. VII, 2431
b. Strafjenbauten. VII, 2431
c. äöafferbauten. VII, 2431

4. S3erfdf)iebene S3orfcf)üffe. VII, 2462
5. ftorftpolijeil.Slufforftungen. VII, 2463

Steue 33orfcf)iiffe unb S)epot=

Stü^atjlungen

130,291
2,409,408

152,308

77,868
190,483

40
72

25

52
81

2,835,316 69 138,535
2,696,781

11
58

(Summen ber Sittiben unb ber s-paffiben.
Steine Slttiben.

Summe ber tßermeprungen
Steine SSerminberuitg.

2,960,360
710,695

70
63

E. Jepts bei Her Stantokaffc.

275 66

258,808

74,942

383,456
471,881

449,513

46

26

71
60

77

1. fjhtterlaqen bet ben ©ericbten.

VIII, 2535
2. Hinterlagen bei ben Stegieritngs=

ftattfjaltern. VIII, 2567
3. Sbepotë b. tSetreibungMmt. VIII, 2611
4. Hhl>btt)efartafje,3)epotêfiir

2)arlel)n. VIII, 2733
5. Spejialfonbê, Kontokorrent.

VIII, 2873
6. SSerfdjiebene SDepotê. VIII, 2915

Sepot=)RücE^at)Iitngen.

223,625

196,207
838,839

11,295,081

922,939
812,015

37

79
29

15

09
03

275 66 1,638,602 80 Summe ber Slftiben unb ber tßaffiben.
Summe ber SSermtnberimgen

ber Sepotê 14,288,707 72

1,638,327 14 Steine ipaffiben.

•



(85)) JY; 15 — 197

Staat#4Eteäptwtg te# Hatttxm# Bmt für te# Jaljr 1906»

2§eväiti>eritttgen. Statu» ï»c# Staatët>evmôftcnô atn 31, Seseutbev 1906,

Haben. Konten unb tRecbnuugerubrifen. So«. Haben.
8t.

IL $etriebst>ermögen.

H. 8etrieb8fa|>itat ber Staatöfaffe.

Öt- 91. gr. 9t.

2,042

486,781

62

71

VorfchufHRMjahtungen :

9Jîehr=@innahmen ber fiau=
fertbett Vertoaltung.

Vmortifation.

C. faufettite Ptrmaltaitj.

1. Kontokorrent .VII, 2361
(@telje ©ette 9 unb 89.)

2. Vmortifationëtonto. .VII, 2361

— — 65,128 42

488,824 33 Summe ber Vermittberungen. Summe ber Sßaffiben — — 65,128 42

75,175
2,656,547

152,308
121,404
63,434

214,794
387,390

41
82

25
58
70
95
62

VorfdiuftkucEaahtungen unb
neue ©epotê.

D. (Btfratliite llntertieliramigtH, llorfdjiiffe unb
Pepat».

1. Katafierborfdhüffe .VII, 2368
2. 23ranbber|"ic[)erungsanftatt. VII, 2425
3. Vauborfchüffe :

a. Hochbauten .VII, 2431
b. Strafjenbauten .VII, 2431
c. 2öafferbauten .VII, 2431

4. Ver)d)tebene Vorfäjüffe .VII, 2462
5. gorftfpolijeil. Wufforftungen VIT, 2463

419,686

732,856
964,985
100,866
169,817

08

54
09
22
82

385,298

16,827

43

37

3,671,056 33 Summe ber Verminberungen. Summen ber -Vftiben itnb ber Spaffiben
Veine Slftiben

2,388,211 75 402,125
1,986,085

80
95

183,804

178,177

1,047,485
11,083,879

922,939

854,108

79

93

07
25

09

70

9teue jDefjotë.

E. -Depots bei bet ätantskafft.

1. Hinterlagen bei ben ©erid)ten

VIII, 2535
2. Hintertagen bei ben Vegierunqs=

ftatthattern VIII, 2567
3. Depots b. Vetreibungsämt. VIII, 2611
4. nhh^ebKMfe, Réfuté für

Sarlehn VIII, 2733
5. Spejiatfonbë, Kontokorrent

VIII, 2873
6. Verfd)iebene SDepotê VIII, 2915

— — 218,987

56,912
592,102

260,679

491,331

88

40
49

70

78

14,270,394

18,312

83

89

Summe ber Vermehrungen ber

Se^otë.
VeineVerminberung berfelben.

Summe ber 5|3affü>en — — 1,620,014 25

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 51*



198 — JNÎ 15 (86)

Staate-Berffmmg tœ* Hantant Bmt fiir ha« Jafjr 1906.

Stonb be# @taat#bert»ti>(ieu# oitt 31. $ejetttber 1905. ^crtttöflctt#s

@0». $a*>ett. Konten uni» îHctbitunflôrubrifen. Soll.

gï- SR. 3r. SR.

II. ISetriebsnermögen.

H. !öetrteMKa|»tal ber Stantsfafie.

F. Ittleiljett.

Sr. SR.

—

2,500

19,828,740

1. 3lnletf)en Dort 1895, 3 %. VIII, 2916
(Sieije aucf) Seite 80.)

2. »niesen 0. 1900, 37* %. VIII, 2916
(Sielje aitd) Seite 80.)

SRiicfjatjtung

Uebertrngititg p bem3lnleil)en
beë Stammbermogenê

500,500

2,548,000 —

~~ " 19,831,240 " Summe ber ^affiben. Sßerminberung ber Sctjulb 3,048,500

O. lafft.

1,358,372 36 154,871 27 1. 91mlêf(^afftteretïaffen. VIII, 2917
2. ©egettred)ttuttgêïajfe. VIII, 2917

,<faifa=Shmaf)tuen
©nnatjmen buret) 3tbred)ttgn.

36,047,081
2,882,561,861

60
71

1,358,372 36 154,871
1,203,501

27
09

Summen ber Slftiben unb ber Sßaffiben.
Steine 31£tiben.

Summe ber ginnatjmen
Steine Söerminberung

2,918,608,943
584,258

31
86

H. ^Lueftititbe (giiüigc ®utl)a6en unb Sdjutben).

2,706,130

51,151

31

75

3,635

1,433,120

15

74

a. 31 £ t i b a u ë ft a u b e (fäEige ©utfjaben)
'VIII, 2918

b. ißaffibau#ftänbe (faßtqe Sdjulben)
'VIII, 2919

Steue Stttibauêftcinbe (S8epgê=
anmeifungett)

3lbj$at)I. b.' Spaffibauêftftnben
(3tuëgaben)

2,918,767,769

2,919,193,202

41

17

2,757,282 06 1,436,755
1,320,526

89
17

Summen ber 3l£tiben unb ber spaffiben.
Steine Sittiben.

Summe ber 33ermef)rungen 5,837,960,971 58



(87) % 15 — 199

Sïaa te Mantnm %txn für te Jaïjr 1906.

SSetrftnbetrttugett. «t«uï> î>eô StaatsOevmogeus am 31. Sejem&e? 1906.

4>a6ett. Konten uttö îHcdiittuttiëvubrifctt. @0«. #aöen.
Sr. IK.

II. Mriebsoermögen.

H. äktriefrälalutal ber Stautötuffe.

F. MeiljNi.

Sr. SR. Sr- 9i.

498,000

—

Uebertragimg Dom 9lnïei£)en
beë Stammbermögens.

1. tünleiljen tum 1895, 3°/o VIII, 2916
(©telie aucl) ©eitc 81.)

2. 2tnleit)en bonl900,3 V« % VIII, 2916
(©ielje aucf) ©eitc 81.)

— — i 17,280,740 —

498,000
2,550,500 —

3SermeI)rung ber Scfjulb.
fRetrte SSerminberung ber

Stfjulb.

Summe ber tßaffiben " " 17,280,740 "

0. Ml.

36,681,340
2,882,561,861

46
71

J?affa=9luêgaben.
Sluêgabert buret) Slbredjngn.

1. Vtmtë)cfiaffnereiïafjen. VIII, 2917
2. ©egenreefjnungëïajfe VIII, 2917

889,331 07 270,088 84

2,919,193,202 17 Summe ber 9luëgaben. Summen ber Vlftiuert unb ber tpaffiben
Dleine sit£tiüen

889,331 07 270,088
619,242

84
23

H. Juaftäniie (Sättige ©utfjaben unb ©cfjulbett).

2,918,608,943

2,919,178,715

31

26

Eingang b. Slfttbaitëftânben
((?tttttaf)mett).

yterte tpaffibauëftânbe (3alj=
h trtgsart i uei f itttgen).

a. Slïtibauêftônbe (fällige ©utfyaben).

VIII, 2918
b. tßafftbau§ftänbe (faEiqe Sd)ulben).'

VIII, 2918

2,984,952

16,146

50 123,631

1,383,628

24

08

5,837,787,658
173,313

57
01

Summe ber tBerminberungen.
Nettie 33ermet)rung.

Summen ber 3Mtibeit unb ber ^afjtben
ffteine sIftiben

3,001,098 50 1,507,259
1,493,839

32
18



200 — Ni 15 (88)

Staat#-Brifimmg ür# Bantxm# Bern für üa# Jafyr 1906.

«trtiiï» ï>eê <staat#t>erittööeu3 <*m 31. Scjcittöef 1905. &evitt3genës

3oU. Ratten. »outet« und }Red)nuttflérubri(en. 3o».
gr- st. gv. 31. g*- 31.

II. letriebsoermögen.

H. ©ttrteb8la|»tal öer Staatifafic.

9,307,645 18 6,208,932 94 A. Spejinlnermaltnitgett. «Seite 82 18,044,043 37
12,844,907 33 5,988 38 B. (Selbnnlagen. „ 82 33,504,761 11

486,781 71 63,085 80 C. faufeube Hernmltunj, fattto'Sorrntt. „ 84 sJteue ©utfyabett nnb 35epot= — —
2,835,316 69 138,535 11 D. JlDtfttjiiffc an öffentlidie flnlernrhinett. „ 84 rûfEja^tnngen 2,960,360 70

275 66 1,638,602 80 E. Ptjal0 bei bet Staabbaffc. „ 84 14,288,707 72
— — 19,831,240 — F. |nlei|)en. „ 86 3,048,500 —

25,474,926 57 27,886,385 03 71,846,372 90
1,358,372 36 154,871 27 G. »ift. „ 86 @innal)men 2,918,608,943 31
2,706,130 31 3,635 15 H. a. Ikiioiutaftäube. „ 86 9leue ^orbernngen 2,918,767,769 41

51,151 75 1,433,120 74 b. ünfbnansftiinbe. „ 86 3Inêgaben 2,919,193,202 17

29,590,580 99 29,478,012 19 Summen ber Slttiben urtb ber ^affibeit. Summe ber töermetjrungen 8,828,416,287 79
112,568 80 9ïetne îlttioen.

J. !Hc(f)ituit[iwiulbü ber öaufenöeit

ileriottltunfl.

63,085 80 — — 1. ©taatèïaffe, Kontokorrent VIII, 2920 Ueberîcfjufi ber fêtnnatjmen
(@tel)e ©eite 84.) ber Saufenben SSerloaltnng 2,042 62

63,085 80 — — Summe ber ^Iftiueit. Summe ber 35ermef)rungen 2,042 62

K. 3Wobiliens$ntieittar.

1,333,379 25 1. ^noentar ber 2lïïgemetnen SSermaltung

VIII, 2921
2,920,783 08 — — 2. ^nbentor ber Staatêanfialten $nt>entart>ermeï)rung

VIII, 2922 147,233 57
1,001,767 55 — — 3. Kriegëinbentar VIII, 2923 2,040 75

5,255,929 88 — — Summe ber lïtiben. Summe ber^ubentarberme^r. 149,274 32



(89) m 15 — 201

Staatsordnung ür# Hantrnt# Brrrt für üa# Safer 1906.

Skvanberuttgen. Strtitï» beë Staatêôerntôôcttê am 31. $ejemt»er 1906.

#abett. Honten nnt> btedmunflêrubeiïen. Sott.
Sr. SR. Sr. SR. Sr. 9t.

II. ISetricbötiermögcn.

H. $etwb8ïi0>ital Der Staatbfaife.

12,820,125 08 A. Sttejtalnrrnialtnnaen Seite 83 12,108,454 31 3,785,823 78
39,673,308 19 B. ©elbanlajcn „83 11,569,725 16 4,899,353 29

488,824 33 9leue jDepotê itrtb SRücfjaf^ C. faufenbe ilermaltuua, Kontokorrent „ 85 — — 65,128 42
3,671,056 33 lungen bort ©utfjaben. D. Porfitinffe an äffenttidje Itnterneijutcn „ 85 2,388,211 75 402,125 80

14,270,394 83 E. Peirato bei ber Staatahffc • • „85 — — 1,620,014 25
498,000 — F. Wethen 87 — — 17,280,740 —

71,421,708 76 26,066,391 22 28,053,185 54
2,919,193,202 17 2luëgaben. G. Me „87 889,331 07 270,088 84

12,918,608,943 31 Sinnatjmen. H. a. JbHnnnafiinbe „87 2,984,952 50 123,631 24
2,919,178,715 26 SReue ©Bulben. b. Unfltnanallnnbe „87 16,146 — 1,383,628 08

8,828,402,569 50 Summe ber 33ermtnberunqen. Summen ber ïlEtiuert itnb ber spaffiöen 29,956,820 79 29,830,533 70
13,718 29 SReine SSermetjrung. SReine Sttttiben 126,287 09

J. 9lt<Jjttuit8§falbo ber Sattfenben

Serhmltttnß.

— — Uebetidjujj ber Ausgaben ber 1. Staatëïaffe, Kontokorrent VIII, 2920 65,128 42 — —
Saufenben tßertoaltung. (©ie|e Seite 85.)

— — Summe ber tßerminberungen. Summe ber Slttiben 65,128 42 — —

K. ailobtliens^ttbentar.

13 30 1. Sttbentar ber SRltgemeinen SJertoaltung
VIII, 2921 1,333,365 95 — —

11,339 65 Snbentarberminberung. 2. .jnOentar ber Staatêanftalten
VIII, 2922 3,056,677 — — —-

124,393 75 3. Kriegêinbentar VIII, 2923 879,414 55 — —

135,746 70 Summe ber$nt>entart>ermmb. Summe ber SJIItiOen 5,269,457 50 — —
13,527 62 fReine Sernieljruug.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 52





(91) Ni 15 — 203

3(!tl)<tnçv

^c((nutigcii

ber

§pe3iaf=gfon6ô be$ Jtanfom» JSern

fiit? 5**1*

1906.

Die SpejiaH^oitbê gehören nirtjt junt ©taatëbermôgen uttb firtb in bemfelben tticljt inbegriffen ; hingegen ift bie îîenuattung
berfelben bem ©taate unterteilt, nnb e§ ift in ber Staatërectjmmg barüber Segnung ju legen. OSefeti bom 31. (fitli 1872, § 33.



204 — JVs 15 (92)

Eignungen ta Bprfialftmfc« ta Eattfom Brrrt für ta Jaïfr 1906,

Staub be# ^eruiößen# ant 31, Sejentbe* 1905, ^ctrmbôenês

?tftiben ^Saftiben, Spegiat^onbä. (Stnttabmen.

». 31. gi'. 3Î. ge- 9Î.

1,442,540 54 — —
.fphpothefarfaffe gr. 1,442,540. 54

âtnfe
Su^ert

53,330
792

07
15

Summe ber Vermehrungen
Petite Verminberung.

54,122
16,402

22
93

138,676 05 2. ^ferüefdjetnfajfe.
,g>t)pot^e£arfaffe 3r. 138,676. 05 (Mö§ bon üßferbefcheinen

5,122
5,355

50

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung.

10,477
246

50
30

702,417 55 3,852 20 3.a$iftdriafitiftttit8
Viïtoriaqut gr. 208,250. —
SJlobtUen „ 63,030. —
.gOjpotfjeïarîaffe „ 407,559. 95
Söertfc£)riften „ 23,200. —
3lu§ftänbe „ 377. 60

gr. 702,417. 55
.Raffe, SßaffitjfaCbo „ 3,852. 20

gr. 698,565. 35

.Roftgelber
Beiträge
©efc^enfe

^tnfe

15,099
2,000

242
18,228 60

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung.

85,569
1,270

60
23

2,283,634 14 3,852 20 itebertrag 100,169 32



(93) JVs 15 — 205

Hedimmgßtt ter Sprfialfimte teö Eantrnt« Bern für te Jafir 1906,

«evrtitbcrttitflcn. ©taitb beê ^crmdôcnè am 81, Ssejcrnber 1906,

Ausgaben. ©pe^ial^onbê. «tïtiben t^affibctt.
Sv- 91. St. 9t. 3Ï- 9t.

23,309
47,210

5

85

30

33te0g e f un b0ei o ligei.
Vergütungen für Vietjberluft.
Veriuattungsfüftett.

1. Vie^cntf^iibtBungôtiiffc.
^tgjottjetarlaffe Sr. 1,426,137.61

1,426,137 61 — —

70,525 15 ©imune ber Verminberuttgen.

173
10,550

80 Soften ber Sßferbefi^eirte.

(Sntidjäbigung f. Vferbeberlitft.
Vermaltungôtoften.

2. tpferbefdjeinïaffe.
§lg)30tt)efartaffe fyr. 138,429. 75

138,429 75

10,723 80 ©itntme ber Verminberungen.

32,495
856

275

96

86
19

11

98

Soften ber grjiefjunglanftatt.
3inëanteil beê @rjiet)ungê=

fonbs.
.gtnëanteit bee Unterftü|ungö=

fonbê.
äineanteil beê Vaufonbê.

3.aVtïtorioftiftMnfl.
Vittoriagui $r. 208,250. —
Vtobitien „ 64,927. —
fptgjotljelarlaffe „ 405,175. 08
3Bertf(|riften „ 23,200. —
îtuëftânbe „ 507. 35

702,059 43 4,764 .'51

1,101

14
2,000

19

50

^insanteil j beê Slife ßber=

fotbfonbê.
Abgaben.
âutoetfung an ben Vaufonbê.

gr. 702,059. 43
.fïaffe, ipaffibfalbo „ 4,764. 31

3r. 697,295. 12

36,839 83 ©umme ber Verminberungen.

118,088 78 llebertrag 2,266,626 79 4,764 31

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 53*



206 — JVs 15 (94)

Hetfimmgen her Speftalftmh« he« Nantir«« Bern fxir ha« Jafir 1906.

3tanö be# ^erntögen# ont 31. Sesetnber 1905. «evtttögeu#

îlïtibett. ^afftbett* Shejial^onbê. <*iuiml)iiicit.

Sr. 3d. Sr- 9Î. Sr. 3d.

2,283,634 14 3,852 20 Uebertrag 100,169 32

22,831 74 — — 3.b drjteljunBSfonW Her gHttariaftiftitttß.
^t)()Dtf)efarfaffe fa. 22,831. 74

Sinfe
(gintrittëgelber
ttüftgetbanteile
Seiträge

856
340
940
975

19

Summe ber Vermehrungen
Steine Sermhtberung

3,111
533

19
36

7,336 38 — — 3.cUttterftöljuttß8fo«ü§ her Siftoriaftiftiutg.
t)po11)e£ar£affe gr. 7,336. 38

Stufe
©aben

275
50

11

Summe ber Sermehrungen 325 11

1,063 02 — — 3.dSaufonb8 Her SBiltarinftiftunB.
Ôi)potljeEar!aîfe fa. 1,063. 02

Suweifung auê bem Stif=
tungêfonbè

Strife
2,000

96 98

Summe ber Vermehrungen 2,096 98

29,365 21 — — 3.e(gftfe <$berfolb*gonb§ i»cr tBiftorins
ftiftung.
.§t)potf)elar!a)fe fa. 29,365. 21

Sitrfe
Seiträqe

1,101
520

19

Summe ber Sermehrungen
Steine Sermiitberung.

1,621
78

19
46

15,677 75 821 67 4. (grjie^unflSfonW Her fêrjiefjuitBëanjtalt
ötmborf.
^hpotheïarîaffe gr. 15,677. 75
Saffibfalbo „ 821. 67

Strife
Âoftgelbanteite
Seiträge

587
1,235

90

fa. 14,856. 08
Summe ber Sermehrungen 1,822 90

22,256 11 — — 5. (grjieljimpfünliö ber drjieljunßSattftalt
5lartmmaen.
.Öt)poU)efarlaf|e fa. 22,196. 05
SIfttofalbo „ 60. 06

Stnfe
Äoftgetbanteite
Seiträge

832
1,250
1,450

35

fa. 22,256. 11

Summe ber Sermehrungen 3,532 35

2,382,164 35 4,673 87 liebertrag 112,679 04



(95) As 15 — 207

Eetfptmtgen ber Spefialfmtb« be« Tanten« Bern für ba« lal|r 1906,

^eväubmutgc». Stauî» ï»ee SBermôgeité «m 81, Sejettt&er 1906.

îlMëfirtÔCIt. Sfie-sial ff oub§. SWtifcew

5v. ». Sfr- SR. St. ».

118,088 78 Uebertrag 2,266,626 79 4,764 31

3,644 55 luêftattungen u. Seljrgelber.
Sermaltungêtofien.

3.b ©rpliintgefonb* ber Syiltoriufltftung.
|>t)|50tl)etartaffe ffr. 22,298. 38

22,298 38 — —

3,644 55 ©umme ber Skrtuinberungeit.

211 30 Unterftütjungen. 3.c Unterftöijuttftgfottbb ber üfiftariaftiftuitg.
fpljpotlfetartaffe ffr. 7,450. 19

7,450 19 — —

211
113

30
81

Summe ber SSerminberungeit.
leine SBermeljrung.

— — — 3.d SBaufoitbô ber ÎUttomftiftimg.
§tj))Dtf)eïar!affe ffr. 3,160. —

3,160 — — —

2,096 98
Summe ber Serminberungeu.
Pleine Skrmefjruttg.

1,689

10

55

10

ïHlbungêtoften für bret Se=

minariftinnen.
Oirabunterljalt.

3.efêltfe (Çbcriûlbîfyonbô ber Sltftorin«
jJifttti»«.
§t)fiDti)e!arlaffe ffr. 29,286. 75

29,286 75 — —

1,699 65 Summe ber SSermiuberungeu.

300
813 25

ße^rgelber.

llnterftü^ungeu.
4. (IrjieljMitßgfoitbS ber drjieljungganftalt

öanborf.
§t)f)Ot^e£arlaffe ffr. 15,565. 65
Iftiüfalbo „ —. 08

ffr. 15,565. 73

15,565 73 — —

1,118
709

25
65

Summe ber äterminberungen.
fReme 33erme£)rung.

1,250
1,955 26

Sefyrgelber.
Unterftiiljungert.

5. (grjteliwnflSfonbä ber (£rjieljunß§attjitalt
8lartoannen.
.Ötlpotfjefarfaffe ffr. 23,028. 40
Spaffibfalbo „ 445.20

ffr. 22,583. 20

23,028 40 445 20

3,205
327

26
09

Summe ber SSerminberungen.
lerne SSerme^rung.

127,962 79 Uebertrag 2,367,416 24 5,209 51



208 — JVs 15 (96)

Rttj^ptrntgen te Sprjialfurtfrs te Haitians Berit für Iras Mir 1906.

Staub beê Vermögen! ant 81. Sejembev 1905. ®evm5gcnè.

Stïtiben ^afttbeu. @)?egiaI fyottbê. (Sinnatymen.

gï- 9t. gr- 91. gr- 9t.

2,382,164 35 4,673 87 tlebertrag 112,679 04

12,907 58 — — 6. (grçtdjunpfdnirê öer (fr}iel)mtßSanftalt
«•rluit).
^t))3Dt()efar!affe gr. 12,240. 20
SBtibfalbo „ 667. 38

Sinfe
^oftgelbanteile
Setträge

459
1,150

250

25

3r. 12,907. 58 Summe ber Vermehrungen 1,859 25

6,648 90 — — 7. @rjte(jun80ftmö§ öer drjteljMttpanftolt
Sriittelert.
§t»)otf)e!arfaffe $r. 6,600. 10
ttttofalbo „ 48. 80

3rt. 6,648. 90

Stttfe
fioftgelbanteile
Seiträge

248
1,245

—

Summe ber Vermehrungen 1,493 —

49,928 25 2,692 83 S. («rjteljuitflsfonös öer (Sraiejjuttpanjtolt
Äefrfafc.
Dhpothetartaffe gr. 49,928. 25
fktffiöfalbo „ 2,692. 83

Sinfe
ßoftgelbanteite
Seiträge

1,778
890

55

3fr. 47,235. 42
Summe ber Sermehrungen 2,668 55

8,239 80 — — 9. (SrjteljmtßSfottbS öer (^rjieljunßSanjitalt
Sottöilier.
^pot^efarlaffe gr. 7,923. 65
Ifttofalbo „ 316. 15

Sittfe
ßoftgelbanteite
Seiträge

297
1,375

10

3r. 8,239. 80
Summe ber Sermehrungen 1,672 10

307,440 88 — — 10. ^nöaltöenlnffe öeö 5ßalijeilorö8.
•ëtipotijefarfaffe gr. 307,440. 88

'

Settrag bes Staates
Seiträge ber Sanbjäger
©efchente
Serfdhiebene Einnahmen

12,637
17,000
57,524

65

67

25

05

Summe ber Sermehrungen 87,226 97

2,767,329 76 7,366 70 liebertrag 207,598 91



(97) JV° 15 — 209

Hrrfjmmgrtt tria* Sprfialftmtr# très Eattûms Bmt für tra# Jaftr 1906.

%§eränberuttgen. Staub bcê Vermöge«# am 31. Sejeittber 1906.

îluôflaben. Spe^iaUgonbê. «Iftibeit
Sv. 3Î. ». 9i. gr. 9Î.

127,962 79 llebertrag 2,367,416 24 5,209 51

500
593 45

Sefjrgelber.
Urtterftüijungett.

6. (§rjiel)unßSfottbg Der drjtdjunßSttttftnlt
drlad).
^>t))3otf)eîarïaffe îyr. 13,199. 45
«tibfalbo „ 473. 93

13,673 38 — —

1,093
765

45
80

Summe ber SSermtttberungett.
ffteirte ätermetjruttg.

3r. 13,673. 38

30
942 40

Setjrgelber.
Unterftiitjungen.

7. ($rjtel)mtß§fonö§ ïier Cériiefjungênnjtolt
Srittteleit.
|>t)|50tf)elarfaffe ^r. 7,148. 10

«ftibfalbo „ 21. 40

7,169 50 — —

ftr. 7,169. 50
972
520

40
60

Summe ber Stermittberungett.
Dieine SSermetjrung.

2,161 62
fieljrgelber.
llnterfiü^ungen.

8. dnteljmtßlfoiM ber (grjieljuttßSattjtttlt
tejjrfal?.
|)t)f>ot£)etarfaffe $r. 49,206. 80
Faffibfalbo „ 1,464. 45

gr. 47,742. 35

49,206 80 1,464 45

2,161
506

62
93

Summe ber Sßerntinberuttgen.
Dietne tBermetjrung.

936 07
Üe^rgelber.
llnterftütjungen.

9. (SraieljunßgfonbS ber drçiefjunflëattftolt
Sanuilier.
^l)|3Dtt)darfaffe 3fr. 8,220. 75
DHtiöfalbo „ 755. 08

fyr. 8,975. 83

8,975 83 — —

936
736

07
03

Summe ber SSermtuberungen.
fReitte SSermefjruitg.

40,341
605
827
500

274

65

85

5)3enfionen.

ilrtterftü^ungen.
Diürferftatturtgen.
Beitrag art bie ^nbalibenlaffe

beö Onftrufttouefurpö.
Djeriualhmgsfoftert.

10. Sitbatibenfaffe beö Fo'Ôeifarbô.
^pot^eïarfaffe gr. 352,119. 35

352,119 35 — —

42,548
44,678

50
47

Summe ber ißermirtberuttgen.
Dietrte SSermefiritug.

175,674 83 llebertrag 2,798,561 10 6,673 96

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 54



210 — As*15.(98)

fetfymmgen ta Spefialfmtfr# ta Canton» Bern fttr ta Jafjr 1906»

Strtitï» ï>eë œermôgetrê attt 31» Sejerofcer 1905. »erntôgenê:

Mftiben ^aîîitteu. @pe;$iaI 3onbë. (Sinnoljmeit.

3v. 91. 3v. 91. 3v. 91.

2,767,329 76 7,366 70 Uebertrcig 207,598 91

832,328 10 — — 11. S!)luôl)afenïJyoitîiô.
§l$oti)eïarfaffe <yr. 832,328. 10 Stipenbten^Mjaliluttg

30,944
900

90

©umme ber SSermeljrimgen 31,844 90

142,638 75 — 12. ©d)ttlfctfe(^ottM.
fttypotljefarfajje §r. 142,638. 75

Sinfe
Settrag aus bent sUhts(.)afett=

fonbë
©tipenbten=3U'tcfja[)(urtg

5,247

4,500

—

©umme ber SSermeljrungen 9,747 —

96,216 84 13. $anton§fd)Mlsgottïië.
.gjfypotfyefarfaffe gr. 96,216. 84

Bntfe 3,608 16

Summe ber SSermefjrungen 3,608 16

3,838,513 45 7,366 70 Uebertrag 252,798 97



(99) JMs 15 — 211

Bterfjnunfiim tier Sptffialfmte bt$ Hantirn# Bern tlir tra* Jaftr 1906»

fSeritttbevwngeit. @ianî> bcê ^erittiigc«^ <*w 31» $ejemöe* 1906.

?(uê<iabeit. Spejiat^onbg. StWifcet»

gv- 9t. 3*- at. gr- 9t.

175,674 83 ilebertrag 2,798,561 10 6,673 96

24,480
1,050
4,500

60 Stipenbien.
Scpulgelbbeitrage.
Seitrag an ben S<$ulfe<îel=

fonbê.
Serwaltimgstoften.

11. 3Kttipttfen«gfdnbö.
ftppotpetarfage gr. 834,142. 40

834,142 40 — —

30,030
1,814

60
30

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermeprung.

4,823
1,750
1,100

10

80

85

Sieifeftipenbien.
ffteifegelber.
Sßreife.

gäbmingerftipenbium.

12. Sdjttlfetfe!s$fl«bö.
^ppotpefarfaffe $r- 144,701. 10

144,701 10 — —

7,684
2,062

65
35

Summe ber Serminberungen.
Sieine Sermeprmtg.

1,804 08 Seitrag an bie Siittelfct)ul=
Stipenbien.

13. ^antonôfdjttHÇoitïiS.
£>ppotpetartaffe gr. 98,020. 92

98,020 92

1,804
1,804

08
08

Summe ber Serminberungen.
Sieine Sermeprung.

215,194 16 Ilebertrag 3,875,425 52 6,673 96



212 — JNs 15 (100)

Ketfjmntiten ta Sprfialfmtim ta Kan!nm %txn für ta Jaljr 1906,

3trtuï) i>e§ üevmößen* <*wt 31. Sejeitt&er 1905. ^ertttößen^s

Wittiben. © p e % i a I $ D rt b §. ©imwfjitteit.
Sr. 31. Sr. 31. 3v. 3t.

3,838,513 45 7,366 70 liebertrag 252,798 97

14. ^ntmliïienîajfc öcs 3ufttiittionöfor)Jö. Beitrag ber Snbalibettlaffe
beê ^otijetforpè

Beitrag ber SRilitärbu^entaffe
500

2,938 25

©unune ber ffiermetjrungen 3,438 25

19,748 09 — — 15. Mlitärbujjeitfajfe.
^t)pot^efarfaffe gr. 19,748. 09

aililitärbugen
3infe

7,622
756

55
66

©imune ber SSermefjrimgett 8,379 21

62,707 25 16. raubfhtmmens@ubftitution8s$onM.
.Ç)t)ÇiDt£)efar£affe gr. 62,707. 25

Sinfe
Öegat

2,351 50

©umme ber ißerme^rungen 2,351 50

70,956 07 — — 17. UnterftitfeunBêfoitïiê ötr ïiutbftumuteus
anjtolt 9J1 it n ri) e it bu rf) f e e.

|)t))>otf)efarlaffe gr. 70,843. 50
Slftibfalbo „ 112. 57

Stnfe
dintrittègelber
©ejdjenfe

2,656
180

60

Sr. 70,956. 07 ©imune ber SSerme^rungen 2,836 60

3,991,924 86 7,366 70 Uebertrag 269,804 53



(101) JVs 15 — 213

Meinungen te Spesialfnnü# te J&antim* Bern für te Jnljr 1906.

SSevättbevuitaett. Staub be# SSetnuogeu# am 31. Sejembe* 190«.

tHuSgafcett. Spejial^onb#. Stttibeu ^afftben.
gr. SR. «Ï- SR. Sr. SR.

215,194 16 tlebertrag 3,875,425 52 6,673 96

3,400
38 25

spettfiönett.
ämfe.

14. ^nbaltbenfaffe beb ^nftru!tion§tor)ib. _ _

8,438 25 Summe ber Serminberungett.

2,938

2,000

25 Beitrag an bie Snbaltbenfaffe
beS jnftruEtioneforps.

Settrag an bie 3öintetrieb=
ftiftung.

15. SRilitärbufeenfaffe.
f>ty|50tt)etarfaffe gr. 23,189. 05

23,189 05 — —

4,938
3,440

25
96

Summe ber Serminberuugen.
leine Sermefyrung.

2,351 50 Seitrag an bie Soften ber

îaubftummenanftalten.
16. îaubftummen=Sutiftitutiûnô=<vottbô.

§i)pott)eïarïaffe Sr. 62,707. 25
62,707 25

2,351 50 Summe ber Serutinberungen.

2,288 45 Unterftü^ungen.
Sermaltungêfoften.

17. linterftiiljttngbfonbS ber Saubjtummen=
nnftatt 3Wiindje«6ud)fee.
§t)|)ot£)etartafje gr. 71,400. 10

Ittibfalbo „ 104. 12

71,504 22 — —

2,288
548

45
15

Summe ber Serminberungen.
leine Sermefjrung.

gr. 71,504. 22

228,210 61 Uebertrag 4,032,826 04 6,673 96

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 55*



214 — JYs 15 (102)

Itedjmmgm ta talfmto ta ïtartfmt# Bern für ta Jaïjr 1906»

Stcuiî» beê Vermögens «m 31» Se^em&er 1905» SSertuôgettë S

sMtttucrt. ^aftibett» Sfjejial^onb^. Csutttafjmeu.

SÏ- SR. gr. SR. SR.

3,991,924 86 7,366 70 Uebertrag 269,804 53

42,855 60 — 18. 3RiiSlin'f(l)c0 Sept.
^^ot£)eïarïaffe. §r. 42,855. 60

Stnfe 1,606 20

Summe ber Vermehrungen 1,606 20

9,196 26 — 19.attnterftiihuitpfonï>ë für arme SBiidjs
iterinnen beö ftruueitfbitals.
•fphhothelarïaffe gr. 8,500. —
Vuêftehenbeë Segat „ 500. —
Vïttofalbo „ 196. 26

Sinfe
©efcfjettle
Veitrciqe

440
5,000

109

60

41

§r. 9,196. 26

Summe ber Vermehrungen 5,550 01

4,737 75 _ 19.bttitfaUfottïi0 ûes S-raucn|>ituls.
,g)>5lpotl)e!arlûffe gr. 4,737. 75

Stufe
Beitrag ber Vnftalt

195
500

10

Summe ber Vermehrungen 695 10

8,283 05 20. ftaller'f^c ^reistttebatUe.
|>t)pot£)efarïaffe $r. 8,283. 05

Stnfe 310 60

Summe ber Vermehrungen
Veine Verminberung.

310
71

60
90

6,305 65 21. ôiWesSttyeitïmtm.
^tjpot^efarfaffe fyr. 6,305. 65

Stnfe 234 20

Summe ber Vermehrungen 234 20

4,063,303 17 7,366 70 liebertrag 278,200 64



(103) JV» 15 — 215

IMjmmgrn îrrr Bprfialfnnü« fcu# Manim% Burn für te Jnïjr 1906,

^erttttberungett. Statt» i>e# ®ermôgettê am 31. Se^embe* 1906.

Ausgaben. SpeâiaI 3onbë. SWtibe« ^affibett.
3v. at. %x. at. 5r- 9t.

228,210 61 liebertrag 4,032,826 04 6,673 96

150 — greife. 18. 39lti8(ttt'f^e8 Sept.
t^ijpot^eïarîaffe gr. 44,311. 80

44,311 80 — —

150
1,456 20

Summe ber Sßerminberungen.
fReitte ätermetjruug.

344 40 Unterftütiuttg armer 3öbc£)=

nertnnen.
19.allnterftiitjungöfonbö für arme äöö

nerittttett beS îyraucitfbitals.
£t#ott)eïarïaffe îyv. 13,728. 25
Sluêftetjenbeê Segat „ 500. —
Sdtibfalbo „ 173. 62

14,401 87 — —

g?r. 14,401. 87

344
5,205

40
61

Summe ber äkrminberungen.
fReirte 3krmef)rung.

19.bUnfttdfdttïië Ses fÇrauenjbitalë.
§t)|)Ott)eïarfaffe gr. 5,432. 85

5,432 85

695 10
Summe ber äkrminberungen.
Steine SSermet)rung.

382 50 SJtebailten. 20. §alïer'fdje ^retëmeïmitte.
pfypttjeïartaffe ?yr. 8,211. 15

8,211 15

382 50 Summe ber äkrmtnberungen.

150 Stipenbien. 21. SütfesSttyenimtttt.
£typotI)eïarîaffe 5}r. 6,389. 85

6,389 85

150
84 20

Summe ber äkrminberungen.
Steine äkrmet)rung.

229,237 51 llebertrag 4,111,573 56 6,673 96



216 — JVs 15 (104)

Eedimtmtert her Bpeftalfmth# he« ftanfmt# Berit für ha# Mir 1906.

Stnuö ï»co Vermögens aitt 31. Sejemfcer 1905. ^evmi>9cit*=

9tftiben. SpejtaI §onbë. (*tmtnO»tett.

5v. 81. Sr. 81. 81.

4,063,303 17 7,366 70 llebertrag 278,200 64

5,201 20 22. yapruSs^rctö.
|>hpothetarlaffe $r. 5,201. 20

Stnfe 195 05

Summe ber Vermehrungen 195 05

4,195 11 — — 23. 0)ut|ttirf«$tiftunfl.
•dtypotljefarfafje Jr. 4,000. —
Vedjnungsiatbo „ 195. 11

Sinfe 150 —

gr. 4,195. 11

Summe ber Vermehrungen 150 —

35,449 03 •— — 24. rvädjfelsSttftuttfl.
§ppotpe!arïaffe gr. 35,449. 03

Btttfe 1,315 37

Summe ber Vermehrungen 1,315 37

20,184 75 — — 25. g>aHers©tiftunfl.
|)t)potpe!arfaffe gr. 20,184. 75

3tnfe 756 90

Summe ber Vermehrungen 756 90

— — 1,430,633 40 26. (fvtaieiterwnB Her Smnpflefle.
©taatêloffe, Vorîdjufj $r. 1,430,633.40

(Sjtrafteuer 329,513 14

Summe ber Vermehrungen 329,513 14

4,128,333 26 1,438,000 10 liebertrag 610,131 10



(105) % 15 — 217

Innungen ter Sprfialfmtte tes Haitians Brrit für üas Jaljr 1906.

^eränberuugeu. Staub be# ^evinägen# aut 31. Sejentbet* 1906.

$lu§gabeu. S)»eätat=3onb§. ^tftiben. ^afftbeit.
5v. 91. Sv. 9t. 9t.

229,237 51 ilebertrag 4,111,573 56 6,673 96

greife. 22. Sajoru8#ret8.
§t)pot^etarfaffe gr. 5,396. 25

5,396 25

195 05
Summe ber S3erminbernngett.
Petite SSermefjruttg.

63 64 DteOtfion uttb (Srgänjung ber

botanischen Sammlungen.
23. ©ittljitilfsSttftuttß.

^^ot^efartafje Sfr- 4,000. —
^edjnungëfalbo „ 281. 47

Sr. 4,281. 47

4,281 47 — —

63
86

64
36

Summe ber äierintttberitttgen.
Steine 3SermeI)rung.

1,238 80 Leibrenten. 24. rradjfelsSttftttnft.
£t)|>otbefartaffe $r. 35,525. 60

35,525 60 — —

1,238
76

80
57

Summe ber SSerminberungen.
Steine Sßernieijritng.

— — — 25. $ii((ersStiftuttfl.
ISfypotbetartaffe gr. 20,941. 65

20,941 65 — —

756 90
Summe ber tßerminberungen.
Steine Sterinetjrung.

177,872

17,400

30,989

45,278

70

80

30

^nfelf|)ital,Steubau berlugen=
Hin«.

Srrenanftalt äöalbau, $au=
toften.

,3rrenan(ialt SJtünfingen,
S3autoften.

Sinfe, 3 °/o.

26. (frtoeiteniitß ber ^rrcnbflegc.
Staatêïaffe, Sorfd&ufj gr. 1,372,661.06

— — 1,372,661 06

271,540
57,972

80
34

Summe ber tBerminberungen.
Steine Sterntebrung.

*

502,080 75 ilebertrag 4,177,718 53 1,379,335 02

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 56



218 — JYs 15 (106)

Brimingen ïrrr Sprfiatfmtïm ürs Bantom Bern für ïra# Saïjr 1906.

Staitï» ï»eo Vermögens am 31. Sejcmftetr 1905. Vermögens

«fttocn ^affitoeit. S|>ejtal ff anbê. CHmtaljmett.

ftr. SR. SR. §v. SR.

4,128,333 26 1,438,000 10 llebertrag 610,131 10

1,850,532 15 10,988 73 27. 2ßalöau=ffonöS.
Siegenfdfaften ffr. 935,540. —
ffnöentar „ 425,438. 20
.Öhhothefartaffc „ 476,263. —
StaatëEaffe „ 4,978. 14
Saufenbe ©uthaben „ 7,121. 69
SSorft^üffe „ 440. 50
Äaffa, 311tiU=Saibo „ 750. 62

spachtjinfe
ßafjüaljirtfe
Segate unb Schentungen

34,865
17,906 —

ïtïtiben ffr. 1,850,532. 15

Saufenbe ©Fulbert ffr. 10,988. 73

ffr. 1,839,543. 42
Summe ber Vermehrungen 52,771 —

23,042 40 — — 28. öcgat Viül)lcutnun.
.f)l)pütl)e!nrfn|fe ffr. 23,042. 40

3tnfe 864 05

Summe ber Vermehrungen 864 05

366,368 35 — — 29. 9Jlofers@tiftung.
®}ptheïarfaffe ffr. 266,368. 35
!Kapitalanlagen auf

©runbfjfanb „ 100,000. —

3infe 14,025 80

ffr. 366,368. 35

Summe ber Vermehrungen 14,025 80

1,982 65 80. öegat Flügel. âittfe 74 35
^tjfiotljdarlaffc ffr. 1,982. 65 Summe ber Vermehrungen 74 35

— — — — 31. öegat SBagner. Segat
8"tfe

5,500
185 35

Summe ber Vermehrungen 5,685 35

30,398 95 — — 32. UnfiilOfyonöö Her ^rrenanftalt Sßnlöatt.
f?hi>otheEar!affe ffr. 30,398. 95

Veitraq ber SHnftalt
Stnfe

2,000
1,210 80

*r

Summe ber Vermehrungen 3,210 80

26,833 50 — — 33. ItnfalHÇontii bet ffmiuinftalt 9Kün«
fingen.

Veitrag ber Vnftalt
Stnfe

2,000
1,060 25

.Ç)l)potl)e!arfaffe ffr. 26,833. 50 Summe ber Vermehrungen 3,060 25

6,427,491 26 1,448,988 83 llebertrag 689,822 70



(107) té 15 — 219

Hrrf|mtmïim te Sprfiaïfmte te laantmt# Bern für te Safjr 1906.

3§erätti>eritttgetu Statt» »eo ^ertttößettS am 31. Sejeutbcv 1906.

?tttÖßObett. Spejial^onbê. SÜtiöeit tJSafftoett

gi- SR. gi- 9t. gr. 9t.

502,080 75 llebertrag 4,177,718 53 1,379,335 02

32,685

16,673
—

Beitrag att bie ,floften ber

$rrenanftalt.
Abgaben.
$nt>entaröerminbernng.

27. Üßalötttts^dtibb.
Siegenfdjaften gr. 934,441. 50
Onüentar „ 408,765. 20
^ijpotljeïarïaffe „ 495,717. 50.
Staatêfafje „ 7,878. 98
Saufenbe ©utfyaben „ 1,245. 85
SSor^üffe „ 1,441. 85
.tîaffa, 3iftib=SaIbc „ 3,277. —

1,852,767 88 9,811 46

Iftiöen $r. 1,852,767. 88

Saufenbe Scfjulben „ 9,811. 46

3r. 1,842,956. 42
49,358

3,413
— ©imune ber äterntinberungen.

fReirte lermetjrung.

— — — 28. ûîegat SWiüfjlentann.

£l#ot$eïarïaffe gr. 23,906. 45
23,906 45 — —

864 05
Summe ber S3erminberungen.
leine Sßermetjrung.

450 Abgaben. 29. 3Jtdfer«©tiftnng.
fcWotÇefarfaffe gr. 277,944. 15
Üapitalanlagen auf

©runbptnnb „ 100,000. —
.yinêauêftanb „ 2,000. —

379,944 15 — —

450
13,575 80

Summe ber Serminberungen.
leine tOermefjrung.

3r. 379,944. 15

30. Öegut Sflügel. 2,057 —

74 35
Summe ber iöerminberungen.
leine lermetjrung.

|)t))mtf)efar!affe gr. 2,057. —

— — — 31. Öegat SBagner.
,§t)pott)e!arfajfe Jyr. 5,685. 35

5,685 35 — —

5,685 35
Summe ber iöerminberungen.
leine Söermeijrung.

— — — 32. llnfallsfÇonïië ber $rrenanjtalt äßafoau.
i>t)pDt()efar£affe gr. 33,609. 75

33,609 75 — —

3,210 80
Summe ber Üerutinberungen.
leine S3ermel)ruttg.

— — — 33. Uttfall=$onö9 iter 3rreitiutftaft ft)liin=
fingen.

29,893 75 — —

3,060 25
Summe ber SSerminberungen.
leine Sennefyrung.

.£)t)()ut£)e£ar£affe gr. 29,893. 75

551,888 75 liebertrag 6,505,582 86 1,389,146 48



220 — J\s 15 (108)

lierfpuutgim ta Sptffialfantr# ta Hanfom Bern fiir ïras Jaïjr 1906.

«tutti» beë ®erntâgenê aitt 31. Sejember 1905. Vermögen#:

Slfttben. ^affiben. © p e j i a l =$ o n b 8. (StnitaJ)nteit.

«r. m. SR. 3*- 9t.

6,427,491 26 1,448,988 83 Uebertrag 689,822 70

16,142 35 200 — *34. UnfallsSoitiiS tier .yrreminftiüt VelleliUj.
.£t)jpotî)efarfafje gr. 16,142. 35
5paffito=@aIbo „ 200. —

Beitrag ber Stnftatt
3tnfe

2,000
669 25

gr. 15,942. 35 Summe ber Vermehrungen 2,669 25

6,500 — — — 35. 3mns$ottö8 ber ^rrettattfïalt SOiitn=

fingen.
@efc£)enfe

£tnfe 243 70
.£>hpothetarfaffe gr. 6,500. — Summe ber Vermehrungen 243 70

3,420 45 — — 36. 3rren«$onb8 öer $rrenanflalt Vellelat).
fippothetarfajje $r. 3,420. 45

©efdjettÉe

Stnfe 116 20

Summe ber Vermehrungen
Veine Verminbernng

116
50

20

1,232 95 — — 37. 26etl)nn<!jtês§ottbê ber ^rreitanftaït
VeMaj).

®efd)enfe
3tnfe 42 10

•fpppothefarïaffe gr. 1,232. 95 Summe ber Vermehrungen 42 10

52,022 15 — — 38. ©tipeitbienfonbS ber rf)riftfatl)fl(if^en
fyafultttt.
•^tjpDtljeïarfaffe gr. 52,022. 15

Stnfe
StipenbiemVücfgahtungen

1,930 60

Summe ber Vermehrungen 1,930 60

56,003 15 — — 39. ©tnmmfonbâ (8en3sg>etpanns©ttftuttfl)
ber il)riftfnt()dli)(l)cn ftatultiit.

3tnfe
©efetjenfe

4,019
52,508

70
10

£>tjpothefarfafje gr. 56,003. 15 Summe ber Vermehrungen 56,527 80

6,562,812 31 1,449,188 83 Uebertrag 751,352 35



(109) J\i> 15 — 221

îr^r Sprfialftmü# tir* Hanfmt# Bmt für üas Jaljr 190(1

%$eräit}>erttngen. Staui» beê Vermögens ont 31. Sejetitfcev 1906.

?(u6flrt0cn. Spe^ial^onbê. ?lttinen
Sr- 3Î. Se- 8Î. Sr. 31.

551,888 75 liebertrag 6,505,582 86 1,389,146 48

100 — (Sntfcffäbigungen. 34. Itnfalb^oitbb ber ^rrenonftoït ÜMe(ai).
§t)f)otf)c!ariafie gr. 18,511. 60

%i. 18,511. 60

18,511 60 — —

100
2,569 25

Summe ber ißerminberungen.
ïlîeirte SSermeîjtung.

243 70 @ef(ï)ertïe für arme Patienten. 35. $rrens$onbö ber ^rreimnftiUt 8Wün«

fingen.
6,500 — — —

243 70 Summe ber ÎSermtnberungen. £t)f)otf)elar!affe §r. 6,500. —

166 20 Sôeifjnadjtêgefdjenîe. 36. 3rren«$onb§ ber Srrenaitftatt iöeßelal).
§^f)ot()efarlaffe $r. 3,370. 45

3,370 45 —

166 20 Summe ber SSerminberungen.

42 10 3öei£)nac£)tögefc[)ert£e. 37. 3Bei(j«orf)tö fyonbs ber $rrena«jtaït
Sßeße(al).

1,232 95 — —

42 10 Summe ber 33ermtnberungen. £)t)fjot()efarlaffe Jr. 1,232. 95

1,900 — Stipenbien. 38. ©ttyenbteitfoitbi ber djriftïatljolifdjen
gafultnt.
Öt)f)üti)e!ar!affe gr. 52,052. 75

52,052 75 .— —

1,900
30 60

Summe ber SSermirtberuttgen.
Dîeine 3Serme()rung.

2,000 — Beitrag an bie djrifHatf).
gafultät.

39. StttintnfanbS (äcn^§et)mann«Stiftung)
ber djrijtftttljolifdien »yafultiit.
•ipt)f)üti)eiartaf)e ?yr. 110,530. 95

110,530 95 —

2,000
54,527 80

Summe ber S3erminberungen.
Seine ätermefjrung.

556,340 75 tlebertrag 6,697,781 56 1,389,146 4.8

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.



222 — JVs 15 (110)

Rainungen üer Bprpalfnnü# üe« Ranüm# Bern für üas Jal|r 1906.

Stand del Vermögen! ant 31. Sejetndev 1905. SSertnägenl

«Widen ^affinen. Spejtal^ottbê. <§inna()tnen.

51'- 81. Sv. 81. gf. 81.

6,562,812 31 1,449,188 83 liebertrag 751,352 35

136,625 85 — — 40. üenjs§et)tttanits@tttiettbienfott&0.
^patletartaffe $r. 136,625. 85

Stitfe 5,123 45

Summe ber Vermehrungen 5,123 45

1,000,000 — — — 41.* Äiitttonal(iant:SRefertic.
5fatitottal6ait£ §r. 1,000,000. —

—

281,037 89 41." Miuitoimlliunf, SfiejiaMfttfemn.
Äantonalban! gr. 281,037. 89

Veue Sinlagert 311,423 37

Summe ber Vermehrungen 311,423 37

17,148 45 42. §«lfs« und ^ntronutöfondö.
.phpotheïarfafje $r. 17,148. 45

3infe 643 05

Summe ber Vermehrungen 643 05

13,632 99 — — 43. 8llfo^olje^ntel««eferbe.
.ÖQbotfjefarfaffe gr. 13,632. 99
ïnnïevljeilflâtte SRiidjtern, 2tn=

teilfdjeitt, gr. 40,000. —.

5teue Stnlage
3infe

1,250
511

10
21

Summe ber Vermehrungen 1,761 31

8,011,257 49

:

1,449,188 83 Uebertrag 1,070,303 53



(Ill) JVs 15 — 223

Hetfinmtgen to Bpeftalfto# to Bantnns Bern für to Jaffr 1906.

^erimbevrntflett. ©taitb be<3 ^evmöflctt© aw 31. Sejetttber 1906.

Çlttêflûbeit. ©)iesiaï gonbê. îlïtibett. Mfibett.
Sv. 31. 3*- 91. »•. 91.

556,340 75 liebertrag 6,697,781 56 1,389,146 48

— — — 40. 8eitjs#e^inanns©ti))enïiienfottîi8.
$tj))otf)etarfaffe gr. 141,749. 30

141,749 30 — —

5,123 45
©intime ber Skrininberungett.
Steine SSermefyrmtg.

— — — 41.a ftantonuftniufsStcieriic.
.ffantonalban! ftr. 1,000,000. —

1,000,000 — —

41.b Äantunatlianl, @)iejtals9tefemn.
.itantonatbant $r. 592,461. 26

592,461 26

311,423 37
©umme ber SSerntittberungen.
Steine SSermetjrung.

42. §iilfgs it lib HktronntSfonbS.
^pDtbetartaffe gr. 17,791. 50

17,791 50

643 05
©umme ber SSerminbermtgen.
Steine 33ermet)rung.

----- — 43. 3tlïo|olje^nteïs9leferbe.
^>tj)30t£)e£arïaffe gr. 15,394. 30

Ïïinferfjeitftâtte 3îiid)tent, 2tn=

tetlfc^ein, îyr. 40,000. —.

15,394 30 — —

1,761 31
©ntitme ber SSerminberungen.
Steine SSermefjrung.

556,340 75 llebertrag 8,465,177 92 1,389,146 48



224 — Ni 15 (112)

Hortungen îrrr Sprfialfimü# üw Hanfmts Brrrt für üas Jaljr 1906,

Stanï» ï>eë Sßevuiögcitö ant 31. Sejem&er 1905. ^evroogenê

?(ttit»en. ^affinen. @)>e<5taI goitbê. Zinnat)tnett.

S*- 3t. S*- 3t. Sr. 9t.

8,011,257 49 1,449,188 83 ilebertrag 1,070,303 53

1,000,558 40 — — 44. $d)tuelienfonas für Sic ^urugctmiifcr;
forreïtton.

Sittfe 37,520 90

^tlpot^efarlaffe $r. 1,000,558. 40 Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung.

37,520
7,953

90
35

3,445 — — — 45. .Uriutfenfafic öer ^urugciuiiifcrforreftioit.
.Öt)püt£)elarfaife §r. 2,729. 95
(Irfparniêfaffe IRibau „ 686. 35
.ftajjc „ 28. 70

Beiträge ber Slrbeiter
3tnfe

'
140
140

60
75

3*. 3,445. —
Summe ber Vermehrungen 281 35

8,145,633 77 416,962 12 46. Sttfelfüital.
a. $nfelfonbê.

§t)|3Dtf)eîar=®utt)aben gr. 3,936,951. 64
|t)potf)eïarïaffe „ 420,067. 50
Siegenfchaften „ 3,056,894. —
Sauïonto „ 397,891.37
^nbentar „ 212,192. —
3nfeIa)>otf)ele „ 27,588. 40
33aut)orftf)üffe „ 72,983. 12
Saufenbe ©uttjaben „ 13,847. 85

.flaffe, 3ïïtib=6albo „ 7,217.89
SHtiben gr. 8,145,633. 77

©peâialfortbê §fr. 263,204. 75
SDepotêberSpatienten „ 857. 94
Saufenbe ©Bulben „ 2,899. 43
$t))>otf)elar=<Sd)uIb „ 150,000. —

.(îapitaljittfe
!pad)t= unb Vtietjinfe
Segate unb ©efdfenfe
Beiträge
Snfelapothefe

166,609
9,639

26,748
2,519
1,902

84

95
40
Ol

Spaffiben gr. 416,962. 12

3r. 7,728,671. 65 Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung.

207,419
60,865

20
82

62,530 — — — b. Sabefteuerfonbê.
Snfelfortbë 3r. 62,530. —

âittfe
Segate unb ®efcf)enïe
Seiträge

2,345

5,024

10

55

Summe ber Vermehrungen 7,369 65

15,000 — — — c. Vit;iu§fottbë.
$nfe!fonb§ 3r. 15,000. —

3ittfe
Seiträge

562 50

Summe ber Vermehrungen. 562 50

17,238,424 66 1,866,150 95 Ilebertrag 1,323,457 13



(113) JVi 15 — 225

Hrrfimtmmt trer Bprfialfmte to Banftm« Brrn für to la^r 1906.

^eröttbevungeit. Stand deë SBerutöfleitö am 31. Sesemder 1906.

$IuSgaf>en. Sf>eäiat ff onbê. «Ittiöen. ^affitoett.
gv. 9t. gl". 9t. gf. 9Î.

556,340 75 Uebertrag 8,465,177 92 1,389,146 48

45,474 25 Unterhaltung ber Kanäle. 44. SdjtoeKeitfoitdS für die Surugettmffers
forreftion.

992,605 05 — —

45,474 25 Summe ber Verminberungen. ^)t)4)othe£arfaffe ffr. 992,605 05

28 20 SranEengelber, Verpftegungê-
unb ïrjttoften.

45. Ärantenfuffe der Surageumfferîorrefttoit.
^>tjpotôe£ar£affe ffr. 3,245. —
érfharniëîaffe Stibau „ 412. 05
flaffe „ 41. 10

3,698 15 — —

ffr. 3,698. 15
28

253
20
15

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

194,488
2,784

10,237
3,774

57,000

44
50
66
42

Snfelfpital, .Soften.
Vefchmerben.
Abgaben.
Vermaltungêïoften.
Slbfchretbung amSiegenfct)aft§=

tonto.

46. $ttfelfj)ital.
a. $nfe!fonbê.

§hf>otheïar=@utÇaben ffr. 4,029,311. 98
|)hi>otheEarfaffe „ 103,050. 40
Siegenfehaften „ 3,058,041. 55
Vauïonto „ 445,838. 63
ffnbentar „ 238,663. —
^nfelapothete „ 26,943.06
Vauborfchüffe „ 206,333.49
Saufenbe ©uttjaben „ 10,148. 55

8,118,330 66 450,524 83

Slftiben ffr. 8,118,330. 66

Spe^ialfonbê ffr. 278,109.95
$>ef)otê ber ^Patienten „ 1,364.94
Saufenbe Schulben „ 16,482. 95
^>t)pot£)eïar=(S(jh)utb „ 150,000. —
.Saffe, 5ßaffib=SaIbo „ 4,566. 99

Spaffiöett ffr. 450,524.83

268,285 02 Summe ber Verminberungen. ffr. 7,667,805. 83

7,369 65 Beiträge für Vabeïuren. b. Vabefteuerf onbê.
3nfetfonbë ffr. 62,530. —

62,530 — — —

7,369 65 Summe ber Verminberungen.

406
155

90
60

Srinfturen.
Veiträge

c. Vifst uêf on b§.
ffnfetfonbs ffr. 15,000. —

15,000 —

562 50 Summe ber Verminberungen.

878,060 37 Uebertrag 17,657,341 78 1,839,671 31

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 58



226 — JV» 15 (114)

Betfimmgen te Sp££ialfute te Bantim# Bern fur te Jafjr 1906,

Staub beê ^eïiuôgeuê oui 31, Sejetuber 1905. ^evmdgeuê

?(fÜ9Ctt. Spejial^ottbê. ©imtaOmen.
31. gr. 31. Sr. St.

17,238,424 66 1,866,150 95 liebertrag 1,323,457 13

8,041 95 — —
46.

d. 3Seif)ttac()têfonbë.
Snfetfonbë Sr. 8,041. 95

Stufe
Veiträge
Segate uttb ©efdjentc

301

1,316

50

40

Summe ber Vermehrungen. 1,617 90

22,253 70 — — e. ^eerleberftiftxtng.
3nfeIfonb3 Sr. 22,253. 70

Surfe 834 50

Summe ber Vermehrungen. 834 50

100,820 — — — f. Vetfegelberfonbê.
Snfelfonbë Sr. 100,820. —

Stufe 3,780 75

Summe ber Vermehrungen. 3,780 75

10,773 90 — — g. Sfenfthmibftiftung.
Snîelfotibê Sr. 10,773. 90

Stufe 404 —

Summe ber Vermehrungen. 404 —

42,402 80 — — h. @iboltet= u. Smhoofftiftung.
Snfelfonbë Sr. 42,402. 80

Stufe
Veiträge
Segate unb ©efdjente

1,590
2,480

10
35

Summe ber Vermehrungen. 4,070 45

819 95 — — i. Âapetlenbaufottbê.
Snfetfonbë Sr. 819. 95

Stufe
Segate unb ©efcffente

30
45

75

Summe ber Vermehrungen 75 75

562 45 — — k. Drgetbaufonbë.
Snfetfonbë Sr- 562. 45

Stufe 21 05

Summe ber Vermehrungen 21 05

1,476,074 16 6,870 86 47. Wufferfranfenhaitö.
§l5pot^etar=@ut=

haben Sr. 983,752. 90
^^ôt^eïarïaffe „ 79,752.40
Siegenfdfaften „ 356,911. 11
Snbentar „ 54,173.95
Saufenbe ©utfjaben „ 1,403. 80
Vorjchiiffe art $a=

tierttert „ 80. —
3tïtiben Sr. 1,476,074. 16

Saufenbe Sctjutben Sr. —.70
Jîaffe, 5ßaffib=Satbo „ 6,870. 16

5ßaffit>en Sr. 6,870. 86

Stufe
Segate uttb ©efdjente

41,840 45

Sr. 1,469,203. 30 Summe ber Vermehrungen. 41,840 45

18,900,173 57 1,873,021 81 llebertrag 1,376,101 98



(115) JVs 15 — 227

ïtrrfjnmtgrtt te ^prfialte Hantait* Brrn für tras Jafjr 1906.

3$evättberiutgen. Staitb bcê ^crmôgettê am 31. Sejem&er 1906.

?luégafcen. Sf>e;ital ff onbë. Stftitoett ^aftfrett.
8*-

878,060

SR.

37 llebertrag 17,657,341

3t.

78

Sv.

1,839,671

3t.

31

167 — 2Bei[)uad)t0ge|d)ente.
46. Snfetfoital.

d. 2Beif)nad)tëfunbê.
Snfelfonbë ffr. 9,492. 85

9,492 85 — —

167
1,450 90.

Summe ber Serminberungen.
IReine Sermet)rung.

148 — Unterftütjungen. e. ^eerleberftiftuitq.
Snfelfunbê ffr. 22,940. 20

22,940 20 — —

148
686 *50

Summe ber Serminberitngen.
Steine Serme£)rung.

862
2,918

40
35

Unterftü|ungen.
Setträge.

f. Steifegelberfonbê.
Snfelfonbë ffr. 100,820. —

100,820 — — —

8,780 75 Summe ber Serminberungen.

400 — Söärterprämien. g. $fenfd>mibftifiung.
Snfelfonbê ffr. 10,777. 90

10,777 90 '

— —

400
4

Summe ber Serntinberungen.
Steine Sermetjrmtg.

3,768 75 Stéarate für unbemittelte
Patienten.

h. ®ibollet= u. Smbooffiiftung.
Snfelfonbê ffr. 42,704. 50

42,704 50 — —

3,768
301

75
70

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung.

— — — i. ^afiellenbaufonb§.
^nfelfonbë ffr. 895. 70

895 70 — —

75 75
Summe ber Seriutttberungett.
steine Sermetjrung.

— — — k. Or g elbauf onbê.
Snfelfonbê ffr. 583. 50

583 50 — —

21 05
Summe' ber Serminberungen.
Steine Sermelfrimg.

34,697
100

2,258
503

50

30
50

firanfenfjauê, fioften.
Sefcfgnerben.
Abgaben.
Sermaltungetüften.

47. StufjerfraufenfjauS.
§t)f)ütbetar=@ut=

baben ffr. 972,620. 20
£t)ï>otl)elarlaffe „ 86,633. 15
Siegenfdfaften „ 358,031.46
SnUentar „ 54,730. —
Saufenbe ©uttjaben „ 1,616. 80
Äaffe, 3lftit)=SaIbo „ 1,555. 74

Iftiöen ffr. 1,475,187. 35

Saufenbe Sdjutben ffr. 1,382. 90
Seftotö uott Sßa=

iienten „ 320. —-

1,475,187 35 1,702 90

spaffitoert ffr. 1,702. 90

37,559
4,281

30
15

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermet)rung.

ffr. 1,473,484. 45

923,884 17 llebertrag 19,320,743 78 1,841,374 21



228 — Ni 15 (116)

Raïjmtriiunt ürr Sprftalftmïrg ües Rantnns Bern für üas 3altr 1906,

StaitH Heb Vermögens am 31, SejemHer 1905, ^ermögett©

^afttoett. @)jeätal gonb§. einnahmen.
%t. SR. Sv- SR. SR.

18,900,173 57 1,873,021 81 llebertrag 1,376,101 98

63,816 87 — — 48. SBnlbarlietterstlnfalls uitö .ftrnitfenfnffe
Her ^orfHiemaltititfi.
§^üt^e£arlaffe gr. 63,816. 87

Beiträge bor Arbeiter
3tnfe
Staatëbeitrag

6,139
2,418
3,500

49
14

Summe ber Serntetjrungeu 12,057 63

20,691 23 49. 9tu)»))nnersStWiot§el=gonli8.
^»tjpottjeïarïaffe gr. 20,691. 23

^infe 767 82

©umtue ber Sermefyruugen 767 82

5,842 35 50. #iilf8fonï>ë Her StoauflaerçteljunftSsSlns
finit 2rnd)ifltt)nlb.
§t)potf)eïûr!affe gr. 5,842. 35

8tttfe 219 05

Summe ber Sermetjruugen 219 05

27,653 40 51. ttitfallfonbö Her Strnfanftalt Sßitjtuil.
|)t)potfje!arfaffe gr. 27,653. 40

^infe
Seitrag ber 2lnftalt

1,138
3,000

10

Summe ber Sernietjrungen 4,138 10

19,018,177 42 1,873,021 81 liebertrag 1,393,284 58
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Hrrfimmgrn to Bjrciialfunü« to Harriott* Bern für to laljv 1906,

«Serättbernngen. «tant» ï>cô Vermögens am 31, Sejember 1906.

«luêgaben. S$>e jUï 3onbê. «Hüben ^affiben
gr. 81. SÏ- 91. gr. 91.

923,884 17 lleöertrag 19,320,743 78 1,841,374 21

9,928 50 6nt|d)äbu]unt]ctt. 48. SBoIbarBeitersUnfttlls unb Ürunfenfaffe
ber ^drjtberuittltunß.
^t)))Dt^elorïaffe gr. 65,946. —

65,946 — — —

9,928
2,129

50
13

Summe ber Sterminberungeu.
fReirte 33erntef)rmtg.

553 25 Unterhalt ber 93ibïiotf>eï. 49. 9tnM«Hers$i6lidtljefs3rdttb8.
|>t))mtfyeïarïaffe gr. 20,905. 80

20,905 80

553
214

25
57

Summe ber SSerminberungen.
Steine 3Serme^rung.

50. £ülf§fdttb0 ber StoattßgerjielfwttßgsiKns
fiait tradjfeliaalb.
§t))»)t|efûrïaffe gr. 6,061. 40

6,061 40

219 05
Summe ber SSermittberungen.
IReirte 33erme()rung.

51. llitfadfdttbg ber StrafnnftaO SBiljiutl.
i>dpotl)elarïaffe §r. 31,791. 50

31,791 50

4,138 10
Summe ber Sermtnberungen.
Steine 5ßermel)rung.

934,365 92 Uebertrag 19,445,448 48 1,841,374 21

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.
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Hafjmmgm te Spefiaffimiiö frt& Hanfom Ba*n für te laïjr 1906»

Sfoitî» bc§ SBetrtttööcnö am 31» Sejeittöe* 1905»

îWtibeit ^affi&eit» Sfsejtal^ouba. eitttttttuiicn.
gv. 81. Sr. SR. gr. SR.

19,018,177 42 1,873,021 81 Uebertrag 1,393,284 58

990,775 73 52. ttnterftüüunpfonba für iraniens unö
5lvmenanftoïteit.
^pot^darïûffe gr. 990,775. 73

SCrinferljeUftätte SRiidjtern, Slnteüfdiem,
gr. 6,000. —

@itt§af)lurtg aitô bem .fïrebite

für bas Sïrmetttuefert
3tnfe

20,943
34,377 62

Summe ber SSerme^ruitgen.
Steine Sîerminberung

55,320
239,458

62
33

36,978 55 53. 8e|jenötr=©i6Iiotf)efs$oitöa.
îjtypotljefarïaffe gr. 36,978. 55

Sinfe 1,364 20

Summe ber 33ermeï)rungen.
üieitte ïiermtnberitng

1,364
135

20
80

20,045,931 70 1,873,021 81 Uebertrag 1,449,969 40
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Betonungen free Spefialftmïr* to Banfnns Bern für to Jaljr 1906,

SSernitberungen. Stdttï) bel Vermögen* attt 31. SejetnOer 1906.

2Cttêgaï>eu. Spe3ial=ff ottbê. Sttttoen.
gv. 91. Sv. 9t. Sr. 9(.

934,365 92 Uebertrag 19,445,448 48 1,841,374 21

5,100
60,000
39,000
4,975

28,000

75,000
7,611

12,716

330

15,753

2,454

27,000

2,572
5,730
5,560
2,975

55

30

25

50

70

65

^Beiträge att folgertbe 9ln=

ftalten :

©reifenaftjl St. llrfanne.
©retfenaflgl St. (fiumer.
Orphelinat Selëberg.
SSerpflegungêanftatt 9tiggiê=

berg.
Serpfiegungëanftatt ffrieniê=

berg.
aSerpftegungêanftalt Sßorben.
S3erpftegungêanjtalt 5Detten=

biipt.
Srjiepungëûttftaït Sanborf

(ïteubau).
grjiepungganftatt Sanborf

(Söafferberforgung).
®rjiepungêanftaït 9tariuangen

(Neubau).
Srjtetjungganftalt Sonbitier

(üteparaturen ant Defono=
miegebäube).

3ln[tatt für fdpoachfimtige
,timber in tBitrgborf.

tBejirfefpital £f)un.
Se^irtêfpital Saanen.
tBejirtëfpital fünfter.
Orphelinat « La Ruche » in

àieconbilier.

52. ttnterptjunpfottlig für llntitfem uttb
»llrmenanftatteu.
§hpothetartaffe ffr. 751,317. 40

Srinfevfjeitftätte 9iitd)tern, 9(nteilfdietttf
gr. 6,000. —

751,317 40

294,778 95 Summe ber îierntinberungen.

1,500 Leibrente.
Unterhalt ber Stbliothel.

53. 8ehettbers$ibliothef#inli8.
^hpoiheiartaffe ffr. 36,842. 75

36,842 75

1,500 — Summe ber aSerutinberungen.

1,230,644 87 Uebertrag 20,233,608 63 1,841,374 21
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ÜErfjramgen brr Sprftalftmbs bra ïtattfmts Berit fitr bas Hatjr 1906»

Stnnb ï»eo Skvmogeuo rtut 81. Scjcntbct 1905. tSerutôgeno

2ltti0cit ©peâiol 3onbê. (iiititalniteit.

3v. 91. Sr. 9Î. 5v. 9i.

20,045,931 70 1,873,021 81 llebertrag 1,449,969 40

515,788 80 — — 54. $trf)ti(rfidjtntn(iSfonM.
£n)pot()etarfaffe gr. 515,788. 80

3inîe
@rlbê non SSieljffeinen

19,924
55,995

65

Summe bei- Sermehrungen 75,919 65

845,693 95 — — 55. Sernifdje öe^rcrUcrfi^crunftSfaffe.
a. III. Abteilung.

.Öljpotljelnrlaffe gr. 845,693. 95

Staatêbeitrag
Staatêbeitrag on bte @tn=

faufëloften alter fierier
Stitglieberbeiträge, Eintritte-

gelber nnb 9tad)jat)Iungen
3in|e

100,000

30,000

203,762
35,509

10
50

Summe ber Vermehrungen 369,271 60

271,487 10 — — b. II. Abteilung.
^potljefarlaffe ftr. 271,487. 10

Prämien
3infe

2,993
10,180

50
75

Summe ber Vermehrungen
Steine Serminbentng

13,174
8,225

25
75

c. I. Abteilung. Seitrag ber II. Abteilung 6,000

Summe bcr Vermehrungen 6,000 —

26,013 15 — — d. §iilfêfottbê.
§l)pot§elaïlolfe 3r. 26,013. 15

©efdOenïe

•Sinfe
21

975 50

Summe ber Vermehrungen 996 50

— — — — 56. «touarb Wbolf Steitt=$onb§. ©efcf)enî
3infe

10,000
220 70

Summe ber Vermehrungen 10,220 70

— — — — 57. Johann tebHÇonlrê. Segat
3infe

105,000
1,233 40

Summe ber Sermehrungen 106,233 40

21,704,914 70 1,873,021
19,831,892

81
89

totale Summen bcr SHtiben unb ber Spaffiben.
Steine SWtiben.

Sotale Summe b. Sermehruug. 2,031,785 50
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ta Spriialfuta ta Mantvm Brrtt für ta Jaljr 1906,

^etmtfccrttitgeu. @tani> ï>eê SBerittôaetrô am 31. $ejetttï»et? 1906.

?tuëôol»ett. Spejial^onbë. Slftibett Mibeu.
3*- ))l 5v. 3t. 3Î.

1,230,644 87 liebertrag 20,233,608 63 1,841,374 21

3,039
71,334

70 Soften ber Siefifdjeine.
Seitrag an bie Steijöerfidjerung.

54. SicOberfidjerunggfoubS.
fptpiottjetartaffe gr. 517,334. 75

517,334 75 — —

74,373
1,545

70
95

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefyrung.

10,071
11,362
8,208

85
85
10

Spenfionen.
31bgangêent[d)âbigungcn.
Serwaltungëïoften.

55. Seritifdje &Ijrertoerfi(!jeriutg§faffc.
a. III. 31 bteilun'g.

§l)f)ott)etar!affe fyr. 1,185,322. 75

1,185,322 75 — —

29,642
339,628

80
80

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefyrung.

15,400
6,000 —

j?apitalabjaf)tungett.
Seitrag an bie I. Slbteitung.

b. II. Slbteilung.
.f)t)f)ott)etarlaffe $r. 263,261. 35

263,261 35 — —

21,400 — Summe ber Serminberungen.

6,000 SPeitfionen. c. I. 3lbteilung.
6,000 — Summe ber Serminberungen.

930 — Unterftii|ungen. d. ^iilfëfonbê.
|>t)f)ott)elartaffe fyr. 26,079. 65

26,079 65 — —

930
66 50

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefyrung.

— — — 56. (vîntnrD 31bolf Steiit=|Çoiiïi3.
.ÔtjpotijefarEafje 3E- 10,220. 70

10,220 70 — —

10,220 70
Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefjrung.

590 — SitrèOertufte. 57. ^fl^amt 31ebis^oitb§.
|)t)f>otf)efarfaffe 3*. 57,643. 40

.105,643 40 — —

590
105,643 40

Summe ber Serminberungen.
Steitte Sermeprung.

Söertfcfjriften „ 48,000. —

3r. 105,643. 40

1,363,581
668,204

37
13

Rotate Summe b. Sermirtb.
Steine Sermefjrung.

totale Summen ber Slttiben nnb ber ipaffiben
Steine Slftibcn

22,341,471 23 1,841,374
20,500,097

21
02

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 60
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Sorliegenbc Staatsredjmmg beë Canton» Sern für baS 9ïed)mmgêj;at)r üom 1. Januar bis 31. Sejember 1906

ift übereinftimmenb mit ben paffierten Ütedjnungen ber Sermaltungen uitb Äaffeit unb mit ben Sifoïontroïten ber ,tïantonê=

bud^fjalterei bargeftettt.

Sem, ben 26. Stärj 1907.

SD e v ,tî n tt t o n S b il d) t) a 11 e r :

©. |U110.
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über bie

g>taatsrec(mung öes gantons "gâew

für fra# Jafyr 1906.

.fperr ff inangbireftor!
Sie ßantonSbud)f)aIterei l;at bie tëtjre, litten fjiermit bte

StaatSred)nung bee ÄantonS Sem für bas ^atjr 1906 bor=

zulegen.

SaS reine Staatëbermbgen beë Cantons 33ern,
meldjeë ont Anfang bee i)iect)nungejal)ree ffr. 59,266,113. 99
betrug, t)ot fid) im Saufe beë fjatjree um ffr. 1,329,755. 75
b er m et)r t ttnb beträgt am ®nbe beSfelben ffr. 60,595,869. 74.

Siefem Üteinberntogen entfpredjen fotgeitbe 33ermbgenS
beftanbteile:
«ïtiben ffr. 489,433,778.61
^affinen 428,837,908.87
Ûteineë Staatëbermbgen, mie oben ffr. 60,595,869. 74

$n biefen (Summen finb fämtlictje Stftiben ttnb ^affiben
beë Staates, aud) bie ber |jt)|mtf)e!ar!affe ttnb ber Äantonat=
ban!, enthalten.

I. |ir itedjttuttg über bat» «ine üermijgctt.
@eite 7—74.

A. Qkftrimt- mtti $txlu$vtxiimn$.
Sie 33erntbgenSbermet)rung bon ffr. 1,329,755. 75 gef)t

aus folgenben 33eränberungen beS reinen 33erntbgen8 tjerbor:

33er m errungen.
Saufenbe 33eriualtung, ©innatjmen
31 itteit)ett, üiüdjaljtung auS ber Sau=

fenben Serioattung
3SaIbungen:

tDletjrerlbS
SctjätjungSertjötjungen

S o m ä n e n :

3M)rerlb8
ÏJlinbertoften
33er!auf bon Queltmaffer
Sd)ä£ungSert)bt)Uttgen
33er!attf bon 3ted)ten

Somänenfaffe, 33imbe8beitrag für
Slnfauf bon 3lufforftungSterrain

33ermaltungSinbentar, 33erme§=

rttngen
Summe ber 33ermet)ritngen

33 e r nt i n b e r u tt g e n.

ffr. 42,117,356.37

„ 500,500. —

6,138. 50

„ 1,031,460.—

16,439. 72
190. -

„ 1,250. —
„ 7,579,525. —

„ 750.40

„ 43,760. —

„ 149,274.32

Saufenbe 33ertoaItung, Ausgaben
3lniortifationS!onto, 31mortifation
3B a 1 b u n g e n :

3Jie|r!often
SdjäijiutgSrebitttionen

Soutanen:
JttinbererlöS
3Uîe£>rïoften

31nïattf bon Queltmaffer
Abtretung bon Äirdjendforen
Sd)ä|ungSrebu!tionen
3lnïauf bon Stedten

33ermaltungSinbentar, 33erntin=

berungen

Summe ber 33ermtnberungen

3teine 33erme|rung, mie oben

Sie großen Sd)äi3ungSert)bt)ungett boit ffr. 1,031,460. —
für Söatbmtgen unb ffr. 7,579,525.— für Sorna nett
finb burd) bie allgemeine ®rnnbfteuerfc^a|ungSrebifion t)erbor=

gerufen morben. Sen @r£)öl;nngett fteljen IRebuttionen gegen=

ffr. 42,115,313.75
486,781.71

33,320. 30
90,980. —

70,180.—
42,300. 40

2,565. 70
24,500. —

„ 7,115,000. —
200. -

„ 135,746. 70

ffr. 50,116,888.56

ffr. 1,329,755.75

ffr. 51,446,644.31 über bon ffr. 90,980.— für SBalbmtgen unb ffr. 115,000.-
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für Soutanen, fo bafj fid) eine reine Sd)ä4)uttgSerf)öt)uitg er=

gibt bon ffr. 940,480. — für Sßalbuttgen unb bon ffr.
7,464,525. — für Soutanen. Ilm biefe beiben Summen
mürbe fiel) bas Staatsbermbgen berntefjrt tjaben. Sa eS fid)
tjierbei jebod) nidjt um eine mirftidfe Serm'ôgenëbermetjrung
getjanbett tfeitte, mürbe einzig bie 3d)Ctt)ungöerf)i)t)Urtg ber

SOatbungen unberänbert in fttecfjnung gebracht, bagegen bie=

jenige ber Somänen burd) einen 3lb3ug bon ffr. 7,000,000. —
bis auf ffr. 464,525. — ausgeglichen, b. t). ungefähr auf bie

0cf)ät)ungSerf)of)ung rebugiert, bie auf ben ßanbbefit) im
grofjen StooS fällt, ffür biefeë Sorgetjett mar mafjgebenb,
baft bie Söalbungen ein probuftibeS SermögettSobjeft bilben,
beffen @rtragëfat)tgfeit unb Serfaufsmcrt burd) bie beftänbigen
Serbefferungen etjer nod) gunefjmcn tonnen, mätjrenb bie So=
mätten, bie faft auSfdjliegiicf) /fmedett ber StaatSbermaltung
bienen, nur jum geringen Seil einen Ertrag abmerfen, unb,
meil fie uttberäufjertid) ftttb unb i()retn fftuede erhalten merben

müffen, an Söert tticljt gemimten, ausgenommen etma bie

ßiegcnfdjaftett im grofîen Stooë, bie burd) bie ftjftematifdje
Ihtltibierung unjmeifel£)aft bon ffaffr ju ffatjr eine 3öertber=

mefjrung erfahren.

B. telptitmi tier Xaufentien
BerUialtunir

9tad) bem erften 3lbfd)luffe ber iRedfmtttg ber ßaufenben
Sermaltung für bas ffatfr 1906 maren bie Srgebniffe ber=

felben folgenbe:

einnahmen ffr. 42,117,356.37
«uêgaben „ 41,515,313.75
ober menn nur bie Slettofummen ber einzelnen SermaltungS=
jtoeige in Setradjt gebogen merben:

®inttat)iuen ffr. 18,410,457.15
31 usg ab en „ 17,808,414.53

llebcrfd)ttf) ber Sinn at) m en ffr. 602,042.62

Seranfdjlagt maren im Sorattfcfflage für bas ffat)r 1906:
bie S inn ahnten 31t ffr. 16,208,090.—
bie SluSgaben gu „ 17,539,518.—

Il c b e r f d) u ff ber SluSgaben ffr. 1,831,428. -
SaS angegebene IRedjmtngSrefultat ergab gegenüber bem

Suranfdflage folgenbe 3lbmei(|ungen :

Sfetjr einnahmen ffr. 2,202,367.15
3JI e l) r a u S g a b e tt „ 268,896.53

SeffereS ülechnungSergebntS ffr. 1,933,470. 62

3lm 9. SJfärj 1907 befdjlofj ber 3legierungSrat, bon bem

Sinnafjmenüberfdjuffe bon ffr. 602,042. 62 eine Summe bon
ffr. 600,000. — in bie tReferbe ber StaatSfaffe 3a übertragen.
Samit fliegen bie 3titSgaben um ffr. 600,000.—, bott
ffr. 17,808,414. 53 auf ffr. 18,408,414. 53, unb ber lieb er
f d) u fî ber Sin nahmen rebit^iert fiel) auf ffr. 2,042. 62.

Surd) bie ermähnte llebertragitttg erf)öt)tc fid) bie Dîeferbe ber

StaatSfaffe, bie am 3tnfange beë ffahreS ffr. 500,000. — be=

trug, auf ffr. 1,100,000. — ttttb mit ber it)r itberbieS auS
beut ©uttjaben ber ßaitfeitben Sermaltung im ßontoforrent
ber StaatSmatbungen für bie SöirtfdjaftSfteriobe 1896/1905
übermiefenett ffr. 371,723. 94 auf ffr. 1,471,723. 94. ,§ierauS
tourben borab bie unertjätttid) gemorbetten SteuerauSftänbe
an ber ffura=Simf)ton=Sa^n, ber fpülfSfaffe berfelbett unb an
einer 3ln^at)l bott Seamten ber internationalen Sitreauï mit
ffr. 273,011.11 abgetrieben, ^ttbent ffr. 273,712.83 auf
ben Sauborfd)itffen ttttb ber reftanjlid)e Seitrag an bett Sau

ber ÄorntjauSbrücEe in Sern mit ffr. 125,000. — getilgt.
Sad) biefen Sermenbungen tjat bie Seferbe am Snbe beS

,ffat)re§ einen Seftanb bon ffr. 800,000. —.
ffn 1906 ift ber Salbo beë StmortifationSfontoS im Se=

trage bon ffr. 486,781. 71 auS ber 3lnleit)enSrücf^at)tung antor=
tifiert morbett unb bantit berfd)toinben cnbtid) bie bor 1880
entftanbenen Sefijite auS ber Sedfnung. Stuf 31. Sejember
1906 t)at nun bie ßaufenbe Sermaltung ait ber StaatSfaffe
ein @utt)aben bott ffr. 65,128. 42, bem ber reine Sinnat)itten=
überfc^uj) berfelbett für bie fleriobe 1881—1906 entff>rid)t.

Sttrd) bie berfdjtebenen berührten Slbfcbretbititgett tjat fid)
bie Situation ber ßaufenben Sermaltung roenigftenS ^infid)t=
tief) ber Serf)ftict)tiutgen attS frühem ,ffal)ren gebeffert. SaS
günftige Sed)nungêergebniS bon 1906 täf)t für bie .ffufuuft
auf eine beffere ©eftattung ber Sert)ättniffe fd)Iiefjen, als
bis jetjt angett ontitten tourbe, menn eS attd) nid)t benfbar
ift, baff Sefijite bermieben toerben fönttett. Senn 31t bett

SJMjrauogabett, tueldje bie SefotbungSrebifion ittt ©efolge t)at,
ermäctjft ber ßaufenben Sermaltung eittgig burd) baS am 26.
Sobember 1906 befdftoffene Slnteitjen bon ffr. 20,000,000. —
eine meitere ert)ebtid)e 4Jiet)rbetaftung, ber nur bttrcl) bie Sr=

fd)lief)ung neuer SimtatjmSquellen entgegengetreten merben fann.
Sie 9Ibmetd)ungert bottt Soranfcfjlage Verteilen fid) fot=

gettbermafjett auf bie einzelnen SermattitngSjmeige :

3JÎ e t) r e i n n a f) 11t e tt :

XXX. Sirefte Steuern
XXV. ©ebütjren

XXVI. Srbfd)aftS- unb Sd)enf
ungS Steuer

XXIV. Stempel» unb Sattf
n 01 c n S t e u e r

XV. StaatSmatbungen
XXVIII. 3tnteit am Srtrage beS

3t I f 0 g 01 m onopols
XXIII. S a 13 £) a n b t u tt g

XXIX. Slititärfteuer
XXVII. Söirtfd)afts= unb Ätein=

berfaufspatent gebühren
XVIII. $gpott)efarfaffe

XVI. Sontänett
XXII. Sagb, fftfdferei ttttb

Sergbatt
XXI. S u g e n unb Ä 0 n f i S *

fationen
XX. StaatSfaffe

Summe ber Slefjreinnatjtnen

Sï e t) r a u S g a b e tt.

XXXI. Ilnbort)ergefe^etteS
VIII. 3t r m e tt m e f e n

VI. Unterrid)tsmefen
I. Stttgemeine Sermaltung

III*». 5)3 0113 e i '.

IXb. ©efunbtjeitSmefen
X. Saumefen
II. ©erid)tëbermattung

XIV. ff 0 r ft tu e f e n .'
VII. ©eut eiit berne fett
iiia- Zvuftia

Summe ber Stet)rauSgaben

SîinberauSgabet
IV. Stilitctr

XIII. ßanbmirtfdfaft.

ffr. 1,214,128.96
„ 354,302.99

„ 141,266.01

140,746. 18

118,055.88

53,462. 95
47,272. 95
39,837. 87

37,346. 57
23,471.53
16,942. 54

11,094. 34

2,324. 50
2,113. 88

ffr. 2,202,367.15

ffr. 599,504. 37
106,455. 41

92,873. 63
52,269. 05
38,646. 79

28,101. 18

14,193. 02
8,436. 71

1,452. 78
466. 95

Uebertrag ffr.

108. 35

ffr. 942,508. 24

ffr. 21,731.91
ff 21,486. Ol

ffr. 43,217.92
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liebertrag ffr. 43,217.92
V. Hi rd)e nine fett .• „ 13,203.65

XVII. Somänettlaffe. „ 7,324.30
XII. ffinanjmefen „ 4,690.62
XI. Slnleihen „ 4,532.83

IX*. VoltSwirtfdjaft „ 642.39
Summe ber MinberauSgaben ffr. 73,611. 71

M e l) r e i tt tt a h m e rt ffr. 2,202,367. 15
M e f)r a itê g ab ett ffr. 942,508. 24

MinberauSgaben „ 73,611.71
„ 868,896.53

leine M e h r e i it nahmen ffr. 1,333,470. 62

lieber bie 3lbweid)ungett ber Rechnung Dom Voranfd)lage
werben bie Jahresberichte ber Verwaltungen nähere eingaben
enthalten, lleberbieS wirb bem ©rofjett late betreffend bie

Mehrausgaben eine fpe^ielte Vorlage gttgehen, ba Hrebitüber=
tragungen unb ladjirebite nur nott biefer Veljbrbe bewilligt
werben tonnen.

©egenüber ber ledjnung für 1905 geigt bie led)=
nung für 1906 folgenbe Ibweidjitngen :

Mehrausgaben.
XXXI. llnborhergefehetteS ffr. 601,174.77

VIII. Irmenwefen „ 109,738.89
VI. Unterrir^tSwefen „ 95,107.92
X. VattWefen „ 55,405.40

XIII. Sanb Wirtf djaf t „ 53,155.34
I. Slllgemeine Verwaltung „ 37,744.70

IX». VolfSwirtfdiaft .'
„ 25,534.76

XIV. fforftwefen „ 9,882.18
V. Hirdjenwefen „ 7,816.—
II. ©eridjtSberwaltung „ 7,356.05

IIP. ^oltjei '. „ 5,007.40
IXb. ©efunbljeitSWefen „ 4,336.24
IV. Militär „ 1,522.82

XII. ffinattjwefen „ 1,394.52
Summe ber Mehrausgaben ffr. 1,015,176. 99

MinberauSgabe it.
XVII. ©omänentaffe. ffr. 9,223.47

III«. Suflij „ 1,713.37
XL Anleihen „ 1,495.98
VII. ©emeinbetoefen „ 907.45

Summe ber MinberauSgaben ffr. 18,340. 27

Mehreinnahmen.
XXX. Sirette Steuern ffr. 790,373.53
XXV. ©ebühren „ 124,912.87

XXIV. Stempel» unb Vanfnotett=
Steuer „ 63,930.75

XV. Staats Walbungen „ 46,348.24
XVIII. §hh»thetartaffe „ 39,180.51

XXVIII. in teil am grtrage beS

UtaholmottopoIS. „ 15,954.68
XXIII. Saljhanblung „ 14,859.48

XXVII. SöirtfTaftS» unbHleinber--
l aufSpatentgebü hren „ 12,959.40

XXIX. Mititärfteuer „ 9,633.08
XVI. Söinänen „ 6,726.02

XXII. Jagb, ffifdjerei unb Verg»
bau „ 3,451.72

XXI. Vufjett unb HonfiSla»
tionen „ 1,799.20

Summe ber Mehreinnahmen ffr. 1,180,129. 48

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

M inberein it ahmen.
XX. Staatêïaffe ffr. 116,678.20

XXVI. grbfchaftS- unb Sdjent-
ungS Steuer „ 20,869.40
Summe ber 3Jtinbereinnahmen ffr. 137,547. 60

Mehrausgaben ffr. 1,015,176.99
MinberauSgaben „ 13,340.27

ffr. 1,001,836.72
Mehreinnahmen ffr. 1,130,129.48

Minbereinnahmen „ 137,547.60
„ 992,581.88

hi e i it e Minbereinnahmen ffr. 9,254- 84

3ieht man aber bie aufjerorbentlidje 3luSgabe beS Jahres 1906
in Vetradjt bon ffr. 600,000. — für (Sittlage in bie hieferbe,
fo ift baS Ergebnis in 1906 nicht um ffr. 9,254. 84 ungünf=
tiger, fonbern um ffr. 590,745. 16 günftiger als baSjenige
bon 1905, nämlich :

llrtterfdjiebe gugunften bon 1906:
lleberfd)ufj ber ginnahmen 1906 ffr. 2,042.62
gintage in bie hieferbe „ 600,000. —

Jufammen ffr. 002,042. 62

Il n t e r f ch i e b 3 u g it it ft e it bon 1 9 0 5 :

lieberfdjitft ber ginnahmen 1905 ffr. 11,297.46
VeffereS grgebniS in 1906 ffr. 590,745.16

I. ^llgcmetite Derumltmtg.

2)ie reitteit Hüften ber Slllgemeinen Verwaltung überfteigeu
ben Voranfdjlag um ffr. 52,269. 05 unb bie Höften bon 1905
um ffr. 37,744. 70. 2>ie Mehrausgaben betreffen borpgS=
Weife bie Hoften beS ©rojjen ÜtateS, bie ffr. 33,531.60
mehr erforberieit als ber ausgefegte Hrebit unb ffr. 31,225. 05
mehr als im Vorjahre, ©rötere Hrebitûberfdjreitungen weifen
nebftbein auf bie Staats £ a n 31 e i, ffr. 10,509.51, ttttb
bie ïlnttSfdjreibereien, ffr. 6,977.30, erftere in ber

-Öauptfadje für V e f 01 b it n g e n ber 31 n g e ft e 11 i e n unb für
SDrudloften, letztere faft auSfdjlieglich für Vefolbuitgen ber
Sing eft eilt en. Hleinere Mehrausgaben finb ju bezeichnen
für bie hiegierungSftatthalterämter, ffr. 72. 50, unb
ben hi a t S f r e b i t, ffr. 35. 74. grfpamiffe jeigen bie hîubrtfcit
Hommiffäre, ffr. 274. 70, unb Diebifion ber ©efet}=
fammlung, ffr. 5,827. 35. S)er grtrag ber beibett 31 m 10=

blätter blieb hinter bem Voranfd)lage juriid, berjenige beS

b e u t f d) e n 31 nt t S b l a 11 e S um ffr. 6,769. 55, berjenige beS

franjöfifchen 31 m t S b latte S um ffr. 474. 90.

II. ©eridjtsberttmlfung.

Sie reinen Hoften ber ©erid)tSberwaltung finb um ffr. 8,436.71
gröfjer, aïs fie berechnet waren nnb um ffr. 7,356. 05 gröfjer
als im borhergehenben Jahre. gs finb gegenüber bein

Voranfchlage Mehrausgaben ju bezeichnen bon pfammen
ffr. 11,270. 75, bagegen MinberauSgaben im ©efamtbetrage
bon ffr. 2,834.04. grftere berteilen fich auf bie £>ber=

gerichtöfanglei mit ffr. 929.40, bie 3lmtSgerid)te
mit ffr. 1,980.80, bie ©erid)tSfTreibereien mit
ffr. 5,499. 35 uitb bie V e t r e i b u n g S= unb H 0 n u r S=

ämter mit ffr. 2,861.20, leidere auf baS ©bergeridjt
mit ffr. 500. —, bie StaatSanwaltfd)aft mit ffr. 5. 96,
bie ©efchtbornengerichte mit ffr. 2,087.65 uitb bie

©emerbegerid)te mit ffr. 240. 43.
61*
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iiia. iufitj.
Sie ftoften biefer iliubrif firtb ^luar um ffr. 1,713. 37

geringer nie in 1905, überfteigen aber ben 33oianfc£;lag um
ffr. 108. 35. Siefe Summe getjt ßerbor aus SfteßrauSgaben

für Sefolbung beS 2lngeftllten unb 9tuSßülfe,
ffr. 270.—, unb Sureauf oft en, ffr. 144.80, unb aus
SlinberauSgaben für ÎR e dj t S f o ft e n, ffr. 156, © e f e ß f a m m

lung unb ©efeßrebifion, ffr. 23. 05, unb Sureau»
unbiReifeïo ft e n beô (fufpeltors für bie 2lnttS= itttb ©ericßtS-
Treibereien, ffr. 127. 40.

IIP.
Sie totalen SluSgaben beS SfMiyimefenS überfteigen bie-

jenigen beS SorjaßreS um ffr. 5,007. 40. (gegenüber 1905
finb größer bic 2luSgaben für SermaltungSloften ber
Sirettion um ffr. 886.06, unb für baS i]SolijeiforßS
um ffr. 26,774. 81, ^ufam inen ffr. 27,660. 87. Sagegen finb
prüdgegangen bie Soften ber ff rem benp o I i 3 ei uitb beS

ffaßnbungSmefenS um ffr. 1,849.56, ber ©efäng-
niffe um ffr. 1,055.95, ber Strafan ft alten um
ffr. 6,314.90, bieSuftij-unb^olijeif often um ffr. 13,112.41
unb bie 2IitSgaben für 3 i b i I ft a n b um ffr. 320. 65, p=
fammen ffr. 22,653.47. Ärebitüberfcßreitungen ßaben auf
16 Siubriten ftattgefunben für einen ©efamtbetrag öon
ffr. 59,621. 30. Sie bebeutenbften babon betreffen ben S 01 b

ber Sanbjäger mit ffr. 18,503.20, bie Strafanftalt
Sßorberg mit ffr. 4,073. 42, bie 3man g Serbie ßungS-
anftalt Sradßfelmalb mit ffr. 2,258.13, bie ß oft en
in St raff ad) eit mit ffr. 17,120.34 unb bie ißolijei-
to ft en mit ffr. 6,498. 30. Seit ÏMjrauSgaben fteljen .flrebit-
erfparniffe gegenüber bon ffr. 8,340.94 auf 11 fRubrilen unb
Sleßreinttaßmen an floftenrüderftattungen unb ®e
b ii ß r e n unb £) b e r g e r i <ß 1S g e b ü ß r e n i n ff u ft i 3 f a d) e n
bon pfammen ffr. 12,633. 57, fo baß ber Soranfcßlag netto
um ffr. 38,646.79 überfeßritten mürbe. Sie Strafanftalt
Sßorberg feßloß um ffr. 5,108. 54 günftiger ab als in 1905.
ffiir bie Soften, bie bureß Streits heranlaßt mürben unb
bie fid) auf ffr. 2,620. 10 belaufen, ftanb im Soranfcßlag fein
Ärebit pr Serfügung.

IV. pilitär.
Sie IJUlitärbermaltuug geigt auf bem ©efamtlrcbit eine

(frfßarniS bon ffr. 21,731. 91, bod) im Sergleid) pm Sor-
jaf)re eine SießrauSgabe bon ffr. 1,522. 82. Sie (SrfßarniS
betrifft im mefentließen bie 5lufbemaßrung unb ben
Unterhalt beS ,fîriegêmaterials, mofür bie .ffoften
um ffr. 15,618.41 unter ben Soranfcßlag geßen, unb bie

berfeßiebenen 5Jtil itär ausgab en, mo ber ßrebit für
(Srftellung neuer ßorßSf on trollen für eine Summe
bon ffr. 4,776. 93 unoermenbet blieb, ffmnterßin finb ber-
eingelte Sacßfrebite auSpmirlen für ffr. 4,215.72, unter
anberm für bie Äonfeftion ber Sefleibitng unb
2luSrüftung, bereit diedjnurtg mit einem .fIoftenüberfd)uß
bon ffr. 2,753. 85 abfeßließt, ftatt baß fid) ffioften unb (fr-
träge auSgleicßen, mie bieS im Soranfd)lag angenommen mar.

V. ftirttrennKfen.

ffiir baS Vird)enmefen finb bie Äoften um ffr. 7,816.—
größer als in 1905, jebod) um ffr. 13,203. 65 geringer, als
fie ber Soranfcßlag borfaß, obmoßl in biefent für ben Sei-
trag an benJ?ircßenbauin@riSmil boit ffr. 6,063. —
fein .fhebit ausgefeßt mar. Sie .ffrebiterfparnis betrifft
meiftenteils bie Sefolbungen unb bie S e i b g e b i n g e

ber reformierten ©ei ft ließen, bie pfammen ffr.
15,581.20 meniger erforberten, als fie beranfeßlagt maren.

@S ift außer für ben Seitrag an bett ermäßnten fiircßenbau
nod) ein Sacßtrebit-bon ffr. 240.— auSpmirlen für Söoß-
nitngSentfcßäbigungen an r ö m i f cß l a t ß 01 i f d) e

©eiftlicße.

VI. Ilnterritßtstttefen.

ffür baS UnterricßtSmefen finb ffr. 95,107. 92 meßr als
in 1905 unb ffr. 92,873. 63 meßr, als im Sorattfcßlage be-

retßnet mar, ausgegeben morben. UießrauSgabett gegenüber
1905 meifeit auf : bie fp 0 cß f cß u l e unbSierarjneifcßitte
mit ffr. 46,829. 92, bie Slittelfcßulen mit ffr. 39,937. 78,
bie Sprimarfcßulen mit ffr. 22,107. 40 unb bie Saub-
ft um m en ait ft a I ten mit ffr. 957.—, mogegen ÏRinber-
ausgaben bergigen bie SermaltungSïoften ber Sire

ft i on unb ber Sßnobe, ffr. 1,866.80, bie Seßrer-
bilbitngSanftalten, ffr. 1,690.98, unb bie .ftunft,
ffr. 11,166.40. Sie SleßrauSgabeit gegenüber bem Soran-
feßlage bon inSgefaint ffr. 116,957.62 berteilen fid) auf bie

fpaußtrubrilen SermaltungSïoften, fpocßfdjule ititb
Sierarjneifcßule, Slittelfcßulen, Sßrimarfdßulen,
SeßrerbilbungSan ft alten unb it n ft. ©ne Jlrebit-
erfßarniS befteßt bloS für bie Sau bftummenan ft alten
bon ffr. 547. 70. ffnbemnität ift bom ©roßen 9îat p ber-
langen für bie auf folgenben S^ejialrubrifcn borgelommeneit
.ürebitüberfeßreitungen :

A. 3, Süreauloften ffr. 2,748.70
A. 6, Sßnobalfoften „ 601.30
II. 1, Sefolbungen ber ißrofef-

f 0 r e n unb Honorare ber
S 0 i e n t e n „ 5,260. —

B. 8, Se ßrmittel- unb Subfibiar-
anftalt en „ 412.52

B. 13d, 31 m ortif a ti on ber Saubor-
f d) ü f f e „ 7,693.60

B. 13e, Sergütung für ©ebäube-
un t er ß alt „ 570. 10

B. 15, fpßgienifcß-baftcrioIogifcßeS
ff tt ft i t it t, Seßrmittelan-
fcßaffungeit „ 2,248. —

C. 3, Staatsbeiträge an©ßmna
fienunbiprogßmnafien „ 844.95

C. 4, Staatsbeiträge an Sefun-
barfcßulen „ 15,568.40

D. 1, Orbentlicße StaatSjulagen
an Seßrerbef olbungen „ 19,461.85

D. 2, Slitßerorbentlicße StaatS-
l u lag en an arme ©enteinben „ 200.—

D. 3, Seibgebiitge „ 1,997.25
D. 7, SläbcßenarbeitSfcßulen „ 4,114.20
D. 9, Sißulinfpeltoreu „ 166.65

D. 12, Seiträge an Seßrmittel für
Scßüler „ 8,040.10

D. 13, ffortbilbungSfcßule „ 6,927.75
D. 14, Stellbertretung f ran ter

Seß r er „ 3,271.—
E. 1. B, Dberfeminar Sern „ 1,994.65

G. la, Seitrag an bie SetriebSfoften „ 1,500.—
G. 3, 3llabemifcße .(îunftfantmlung „ 1,500.—

G. 11, UllßineS Shtfeum, Seitrag „ 500.—
3ufammeit ffr. 85,621.02

i)lid)t borgefeßen maren im Soranfißlage bie Ausgaben
sub IKubril VI. B 5b, SotanifcßeSffnftitut, Neubau,
«Köblierung, ffr. 17,576.70, unb VI. E 1 Be, Ober-
feminar, SinridßtungStoften, ffr. 13,759. 90. ffeboeß
finb bie ^rebite bafür bom ©roßen ittate bereits betoilligt. Ser
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ßel)r mitte Itter la g fc^ïofî mit einem VetriebSertrag Don
5a-. 21,519. 60 ab ftatt ffr. 13,920. —, mie bübgetiert mar. Der
Srtrag beë Sehrmittelberlageë faßt nidjt in bie Saufenbe Ver=

maltung, foitberit eë mirb barauë eine SRcferbe gebilbet, bie

anf 31. Dezember 1906 einen Veftanb boit ffr. 47,878. 77
hat. Vott ber Vunbeëfubbention an bie ^rimar
f d; n ï e fittb iit Ibmeidjung nom Voranfdjlage für 93 e i
träge an bie ©emeittben à raison Oon 80 Ift. anf
ben tßrimarfdjüler ffr. 3,773.55 meniger Oerabfolgt
morben, bafnr murbeit ffr. 2,536. 70 meljr für {) it f d) et f j e

an Seibgebinge Oermenbet îtnb ein left bon ffr. 1,896. 65
ift als Beitrag an bie H oft en ber nciten 93erner
S c£) u l m a n b f a r t e ausgegeben morben.

VIL (Oemeiubrmel'cit.

|tier tjaben bie Vüreaufoften eine Hrebitüberfdjreitung
Don ffr. 466.95 oerantafjt.

VIII. JlrnKttmefrit.

Die Soften bes îtrmenmefens tjaben gegen 1905 um ffr.
109,738. 89 zugenommen uttb überfteigen ben Voranfdjlag urn
ffr. 106,455.41. Die 2M)rauëgabe fomofjt gegenüber bem 93or=

jafjre als gegenüber bem Voranfd)tage berührt größtenteils
bie Irmenftflege, für meldje ffr. 83,906 62 meßr als in
1905 unb ffr. 94,577. 75 meljr, als beregnet mar, ausgegeben
mürben, (Sinzig bie Soften ber auS m artigen 91 r m e it
fj f I e g e fittb geringer als im tiorfjergeljenben .3'af)re nnb jmar
um §r. 15,475. 99, getjen aber um ffr. 6,852. 52 über beit

93übgettrebit IjinauS. ©emadjfen fittb ferner gegen 1905 bie

Vermaltungêfoften ber Direftion um ffr. 1,920. 95,
bie Soften ber fantonalen (SrziehungSaitftalten um
ffr. 22,449.12 unb bie tterf djiebetten linterftüßu ng en
um ffr. 4,775. 30. fjurüctgegangen fittb bagegen bie Soften
ber H otn miff ion unb pufftet toreit um ffr. 588. 10
unb bie Beiträge an bie tBejirïëberf)flegungëan
ftalten um ffr. 2,725.—. Die SMjrauSgaben, meldje fid)
im Vergleid) jntu Voranfcßlage ergeben, faden (abgefetjen non
ber Armenpflege) auf bie 93ermaltungS!often ber Di
rettion mit ffr. 1,974.60, bie tantonalen © r g i e

hungëanftalten mit ffr. 11,568. 61 unb bie öerfd)ie
benen Unter ft Übungen mit ffr. 2,428.60. 3« ben

Vïehrauêgabeit ber @rjief)uitgëanftaltétt fittb bie Voften ber

neuen Anftalt in So De reffe mit ffr. 8,740.05 enthalten,
für meldje lein Hrebit Oorgefeljett mar. 9luS bent lint er
ftitßungSf onbë für Hranten unb 9lrmenanftalten
fittb an 15 9lnftalten jitfammen ffr. 294,778. 95 ausgerichtet
morben. 9luf beut ffonbS laften (Snbe 1906 bis 1911 er=

füßbare Verpflidßttngen im ©efamtbelaufe bon ffr. 332,000.—
unb fein Veftanb ift auf ben gleichen geitßunft ffr. 751,317. 40.
Die 9lrmenfteuer toarf ffr. 1,483,607. 43 ab, im alten
Hanton ffr. 1,347,017.—, im 3ura ffr. 136,590.43. 33on
ben burd) baS neue Slrmettgefeß berurfad)ten UieljrauSgabeit
bon ffr. 1,649,345. 35 (ffr. 2,415,095. 40 Soften in 1906,
ffr. 765,750.05 Höften in 1897) bleiben fomit ffr. 165,737.92
ungebedt.

IXa. îJolksnjirtrdjaft.

Diefer VermaltungSzmeig jeigt gegen 1905 eine 9luS=

gabertOerntehruttg bon ffr. 25,534. 76, bie burd) bie itt
1906 neu auftretenben Hoften für baë SeljrlingSmefen
berattlafjt ift unb im meitern bie Beiträge an ffad)=, Hunft=
unb ©emerbef chuleit betrifft. 3m SSergleic^e zum 33or=

attfdjlage ergeben fid) 9JM)raitSgabeit, für toeldje lad) frebitc
auSznmirlett fittb, auf folgenben Aubriten: 33 ü r e a tt unb

Dructfoften beS ftatiftif djen SüreauS, ffr. 416. 72,
$ u f b e f d) I a g a n ft a 11 unb ôuffcfyntiebefurfe, ffr.
531.40, SetjrlingSmefen, $r. 5,968.99 (Hrebit ffr.
15,000), uttb 3nfpeltionS!often ber (Sidjineifte r,
ffr. 483. 25. Da bie 9Jtet)rauSgaben burd) berfd)iebeite Hre=

biterfparniffe mefjr als ausgeglitten merben, bleiben bie ®e=

famtauëgaben für Volfëmirtfdjaft um ffr. 642. 39 unter bent

5öorattfd)lage.

IXb. (Oelimbljfitjjuteleu.

|üer ift bei ber Vergleidjung beS AedjttuttgSergebuiffeS mit
bemfenigen beS Vorjahres in 33etrad)t zu ziehen, baß in 1906
bie Hrebite für bie 3rrenanftalten Söalbau nnb Veßelat) ge=

genüber 1905 um ffr. 38,000.—, b. t). bem Vetrage, ben

biefe 9lnftalten fonft für ©ebäubeunterljalt aufmenbeten, rebtt=

Ziert morben fittb, unb letzterer ber Vaubirettion unter gleid)=
Zeitiger @r£)öf)ung ihrer bezüglidjen Hrebite überbunben mürbe.
(SS betragen bemttad) bie Mehrausgaben beS ©efunbljeitSmefenS
im 33ergleiCh Zuin SSorjahre in äöirtlidjteit ffr. 42,336.24
mehr unb nicht nur ffr. 4,336. 24. Die Vermehrung betrifft
nahezu üollftäitbig baS ©efunbljeitSmefen int a II g e

meinen, im befonbern bie 33eiträge ait bie 33egirtS
tr ante nan ft alten mit ffr. 12,464.33 unb bie (Sinlage
in ben ffonbS für (Srmeiteruitg ber 3ïrenftflege
mit ffr. 32,218. 86. Die 9Ibmeid)ungen üom Voranfdjlage
nach .öauptrubriten fittb folgettbe : Mehrausgaben : © e f u n b

heitSmefen im allgemeinen, ffr. 30,451. 47, 3ï*en
an ft alt SBalbau, ffr. 3,523.61, unb 3rrenaitftalt
Vellelat), ffr. 1,652.09, zufammert 35,627.17;
ItinberauSgabeit : 33ermaltung, ffr. 1,086.25, ffrauen
fpital, ffr. 159.89, ^ebammettturfe, ffr. 1,318.50, uttb
3 r r e n a n ft a 11307 ünfingen, ffr. 4,961. 35, zufammen ffr.
7,525. 99. Die SJlehraitSgaben für baS ©efunbheitSmefen im
allgemeinen faßen auf bie 33 ei trag e an bie ÖezirtSfrantcn=
anftalten uttb bie (Sittlage itt ben ffonbS für (SrrneU
ternit g ber 3ïïcnf)flege. (Srftere überfteigen ben 33or=

anfcßlag um ffr. 5,992.68 unb letztere geht um ffr. 29,513. 14
über benfelben hinaus.

X. gmtnmfm

Die SluSgabett für baS töaumefen betragen ffr. 55,405. 40
mehr als in 1905 uttb überfteigen ben 3Soranfd)lag unt
ffr. 14,193.02. 93erüdfid)tigt titan, mie im üorhergehenben
Slbfdjnitte, bie llebernal)tite beS ©ebäubeunterhalteS in ben

3rrenanftalten äöalbatt unb 3Ießclat), fo betragen bie 4Jief)r=

ausgaben gegen 1905 nicht ffr. 55,405.40, fottbern ffr. 38,000.—
meniger ober ffr. 17,405.40, unb biefe Summe berührt faft
aßein ben Straßenunterhalt. @S finb Hrebitüberfcf)rei=
tungen üorgetommen auf ben Hubrifen )8urean= unb
le if et often ber zentralen 33 er maltung, ffr. 1,014.90,
Sureau= unb leifetoften ber StezirtSbel)orben,
3r. 1,727.—, Söegmeifterbef olbuttgen, ffr. 5,982.15,
3föafferfdhabett= unb ©(^melleitbauten, ffr. 18,025.10,
unb neue ©traßenbauten, ffr. 2,711. 85. dlebftbem
fittb Ausgaben zur Verrechnung gelangt, für melcE)e feine
Hrebite tiorhanben maren, ltämlid): äöafferreihtstafafter,
ffr. 1,309.95, uttb tprojettftubien, Hoffen, ffr. 7,590.50.
2lß' biefen ViehraitSgaben ftehen eine leihe üon UtinberauS=
gaben gegenüber, morunter bie nennenSloertefte biejenige auf
lubrit Vrücteitunterfu^ungen, gr. 9,585.—, unb
@innal)meit ait Söaf fer toerf gebühr en Oon ffr. 5,209.—,
bie nicht bübgetiert maren. Die VtefjrauSgaben für §od)
bauten, betragenb ffr. 152,308.25, merben niajt zu ben

Hrebitüberfchreitungen gerechnet, ittbern fie burd) eine lleber=

tragung zu ben VauOorfd)itffen ausgeglichen unb übrigens
bort burd) eine @ntnat)me auS ber Sßezialreferbe ber 8taatS=
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faffe getilgt würben. Ser Srebit für n e it e S t r o fj e n
Bauten ift fais ait eine lleberfchreititng lion ffr. 2,711. 85,
bie nidjt wohl ^u umgehen war, eingehalten warben. Ser
Sorbehalt, ben ber ©rojje Sat an bie Sewilligung bed Strafjen-
baufrebited tnüpfte, tat mithin feine gute äöirfung. Suf bent

Sorfchufjtonto für Strajjenbauten fanb ebenfalls eine Stnor-
tifation aud ber Sftejialreferbe ftatt Dutt ffr. 121,404.58
unb and letzterer ift enblicfj ber reftanjliche Seitrag au bie

Sornhaudbrücfe in Sern tum ffr. 125,000—, amortifiert
warben, wobitrcl) bie Sanfenbe Serwaltung, bie orbentlither-
weife für biefe Sntortifation aufjitlammen hatte, entlüftet würbe.
Ser Srebit für 20 äff erbauten laut nicht bollftänbig §ur
Serwenbttttg unb ed fannten baher baraud ffr. 63,434. 70
auf beit Saitborfcf)üffeit abgetrieben werben. Ser Stanb ber

leiteten ift auf Silbe 190è folgenber:

tpodjbauten iStrafjenbauten iöafjer&auten
ftr. gr. 3fr.

@tanb ®nbe 1905 — — 854,261.12 1,028,419.79
3ittuad)S in 1906 152,308.25 — — — —

152,308.25 854,261,12 1,028,419.79
Smortifation in 1906 152,308.25 121,404.58

_
63,434.70

©taub Gsnbe 1906 — — 732,856.54 961,985.09

XI. Anleihen.

Ser Suleihendbienft crforberte ffr. 1,495.98 weniger aid
itt 1905 unb ffr. 4,532. 83 weniger, aid im Sorattfdjlage
angenommen war.

XII. ^tnnnjttiefeit.

Sie Soften für bad ffittanjwefen fittb gegenüber beut Sor-
fahre um ffr. 1,394. 52 gröfjer. ift eine Srebitüberfdjrei-
tung git berjcigett oan ffr. 744.28 auf Subrif Sefolbungen
b e r 31 n g e ft e 111 e n ber Sirettiondtanjlei- Sagegen finb auf
berfd)iebenen aubern Subriten Srfparniffe eingetreten Dan

ffr. 5,434. 90, fo baff im ganzen bie Sudgaben um ffr. 4,690. 62
niebriger finb aid ber Soranfd)lag.

XIII. gmtttarirtfdjnft.

Sie Sudgaben betragen gegenüber beut ffahre 1905
ffr. 53,155.34 mehr; bagegen finb fie um ffr. 21,486.01
unter bem Sorattfdjlage geblieben. Sie Slehraudgabett gegenüber

beut Sorjatjre betreffen aorwiegenb bie Sieljberfiche-
rung, bereu Soften Don ffr. 25,607. 50 auf ffr. 72,581. 40
geftiegeit finb, ferner bie lanbwirtfdjaftlidjenSBinter-
fetjuien mit ffr. 4,672. 83. Sie Serwaltungdt often ber
SireJtion unb bie Soften ber I a tt b w i r t f d) a f 11 i ch e n
SdjuleSütti haben fid) wenig üeränbert; hingegen enthält bie
Segnung ber lectern in 1906 eine aufferorbcntlidje Sudgabe bon
ffr. 8,500. — für Seitrag an bie neue Südjenanlage,
ben au leiften ihr baitf bem überattd guten Srtrag ber ©utd-
w i r t f à) a f t möglich mar. Sie Soften ber St o l f e r e i f d) u l e

finb in 1906 um ffr. 10,897.43 geringer aid in 1905 unb
bied nanteiitlid), Weil bie 3ÜJiol terei infolge fjoljer Säfeftreife unb
fonftiger günftiger Serumftänbuitgen einen um ffr. 16,837. 13
beffent Srtrag abwarf, Srebitüberfdjreitungeit haben fid)
ergeben auf ben Subriten fförberung ber ßanbwirt-
fdjaft im allgemeinen, ffr. 1,865. 41, ipferbejucht,
^Prämien unb Soften, ffr. 216.10, 3î i tt b 0 i e I) 3 u d) t,
Sinjelprämien unb Soften, ffr. 971.85, .guefer-
rübenlultur, pr. 9,100.— (oont ©rofjen Sate bereitd
genehmigt), unb S i e h b e r f i d) e r u n g, ffr. 9,581. 40. Siefen
ÜJlehraudgaben flehen ^Mehreinnahmen bon ffr. 844.50 für
tprä mienrüder ft attungen gegenüber, fowie Srebiterfftar-
niffe auf 16 Subriten im ©efamtbetrage bon ffr. 42,376. 27,
fo baf) bie ©efamtfofteit ffr. 21,486. Ol weniger erreichen aid

ber Soranfd)lag. Son beit Srebiterfftamiffen finb bie bebett-

tenbften biejettigen auf ben Subriten SMaitäferprämien,
ffr. 15,582.40, unb SMoItereifdjule, ffr. 12,734.79.

XIV. farftutefett.

Sie ffoften für bad fforftwefeu finb um ffr. 9,882.18
gröfjer aid in 1905 unb überfteigen ben Soranfdjlag um
ffr. 1,452. 78. Sn ber Sudgabenuerntehruitg gegenüber bem

Sorjahre finb beteiligt bie ff or ft poli jet mit ffr. 8,572.96
unb bie ff örberung bed ff orftwefend mit ffr 1,312.97,
währenb bie Serwaltungdloften um ffr. 3. 75 geringer
finb. Srebitüberfdjreitungen finb ju bezeichnen auf folgenben
Subriten: Seifefoften ber fforftiufpeÉtoren, ffr. 124. 20,
Sefolbungen ber Sreidförfter, ffr. 3,200. —, Sureau-
f often ber Sreidförfter, gr. 338. 85, Seifetoften ber-
felben, ffr.304. 75, unb Oberbannwarte unb Söalb-
auf feher, ffr. 3,174.16. Siefe jMeljraudgaben finb burdj
bad neue fforftgefetj beranlajjt worbeu. Ser Seitrag bed
S un bed an bie Soften ber fforftpolijei ift entfpredjenb ber

Zunahme biefer Soften um ffr. 3,145. 55 f)bt)er, aid er ber-
anfdjlagt luar.

XV. $taatsnmlbmtgett.

Ser Srtrag ber fpaupt- unb 3mifd)ennuljungen
ift um ffr. 122,448.— gröfjer, aid er im Sorattfdjlage be-

rechnet war unb überfteigt bettjenigeit bed Sorjaljred um
ffr. 47,345. —. Siefe Summe ift ^ufammengefeid aud
ffr. 15,403. — jMeljrerlöd infolge gefteigerter fpoljftreife unb
ffr. 31,942. — jMefjrerlöd infolge Srtjötjung bed Sbgabefatjed.
Sie Sebennufsung en brachten ffr. 6,273. 80 mehr ein,
aid im Soranfdjlage angenommen war unb ffr. 3,003.27
mehr aid in 1905. Sie äöirtfdjaftdtofien gehen um
ffr. 12,646.17 über ben Soranfdjlag fjmaud, finb ittbeffen
um ffr. 4,066.44 geringer aid im üorhergehettben fialjre.
Ilmgelehrt finb bie SefdjWerben um ffr. 1,980.25 unter
beut Soranfchlage geblieben, überfteigen aber bie Sudgaben
in 1905 um ffr. 8,066. 47. Sie Ser Walt ung dl often
entfftredjen genau bem Soranfdjlage Wie bent Sorjahre. jjtu
ganzen ift ber Cirtrag ber Staatdioalbungen um ffr. 118,055.88
gröfjer, aid erwartet unb um ffr. 46,348. 24 gröfjer aid in
1905. ffn bem gemäfj bem ©rofjratdbefdjluffe Oottt 16. So-
öentber 1896 geführten Sontolorrente ber Staatdioalbungen
hatte bie Saufenbe SerWalturtg twit ber Sbrcd)nuttg für bie

Söirtfdjnftdfteriobe bon 1896 bid 1905 nod» einen Salbo
bon ffr. 1,001,312. 99 jugut. Sott biefer Summe finb
ffr. 400,000. — auf neue Sedjmmg öorgetragen werben,
währenb für bie übrigen ffr. 601,312. 99 ber Segierungdrat
atn 9. 2Jlär;$ 1907 uadjftehenbe Serloenbnng befchlop:

1. Sbfdjreibttng ber aid Sorfcljüffe Oer-

rechneten Soften für Sitfforftungen auf
Staatdareal unb Seiträge an
Sufforftungen ttttb Serbauuttgen ffr. 199,589. 05

2. Seftreitung ber Sauloften für bie Oottt

©rofjen Sate am 9. Sejember 1906
befdjloffene SrfteKung eined Sab- unb
SÜirtichaftdgebäubes im 8ängenet)=Sab „ 30,000. —

3. Suweifung an bie 3ieferOe ber Staatd-
taffe

_ „ 371,723.94

Sufaiitiiten ffr. 601,312. 99

XVI. famätteit.

Ser drtrag ber Somänen überfteigt fowoljl bad Srgebnis
bon 1905 aid audh ben Soranfchlag, erftered um ffr. 6,726. 02,
lehteren uni ffr. 16,942. 54. Ser Sichrertrag betrifft gegen-
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über 1995 bte ietginf e 0on 9tmtSgebäuben, gegen=
über bem Soranfcplage bie jp a cp t j i n f e Don ,3 i b i t
bomanen unb benÜrlöS 0on ^robitlten. Sie 3Birt=
fcpaftSf often uttb Sefcp tu erben fittb jttfammen um
ffr. 8,580. 80 geftiegen, galten fid) abet im ganzen im fJîal;mert
beS SübgetS; jebocp mürben bte fpejiellen Hrebite für Slar
jungen, Sermeffungen unb © e m e i it b e ft e it e r n
überfc£)rittert um ffr. 2,078.46 unb ffr. 511.34.

XVII. fotitättettkaffe.

Sie reinen Hoften ber Somänenlaffe, luette ju ffr. 12,800. —
beranfciyiagt maren, erteilen bie Summe oon ffr. 5,475. 70.
Sie 3irtfe Oon ©utpaben ergaben ffr. 8,109. 75 met)r
alë ber Soranfcplag; aber aud) bie 3 i " f e für Hauf
f cp n i b e n gepen um ffr. 785. 45 barüber pinaite. ©egenüber
bem Soranfcplage beftept eine reine SltnberauSgabe Oon

ffr. 7,324. 30.

XVIII. ^upttjekarkaffe.

SerRopertrag ift gegenüber 1905 um ffr. 43,008. 04
gemaepfett unb um ffr. 19,926.11 grbfjer, ate er beredinet
mar. Sie ®innapmen überfteigen ben Soranfcplag um
ffr. 1,186,567.40 unb bte 9luSgaben gefeit um ffr. 1,166,641.29
über benfelben pittauS. Sie 9lbmeicpmtgen paben beiberortS
i£)re llrfadje OorjugSmeife in ber 9ltticipenSaufnapme Oon

1905, beren Söirfungen auf bie Srträge unb Höften im Siibget
niept berüdfidjtigt toaren, unb betreffen batjer größtenteils
bie 3infe, mit ffr. 1,134,449. 70 bie 9l!tiOjinfe, mit
ffr. 1,035,113. 40 bie Sßaffitjjinfe. Saiteben meidpen Oom

Soranfcplage unter anbentt nod) ab bie iß* ob if i on en mit
einer Stepreinnaßme Oon ffr. 20,563. —, bte 91 m o r t i f a

tiott ber 9lnleipenS!often unb bie Sintage in baS

HurSOerluft unb ReferOe Honto mit SteprauSgaben
Ooit ffr. 80,315. 90 unb ffr. 20,000. —. Sie 93 e r to a 1

tungSloften paben gegenüber 1905 um ffr. 3,827.53
jitgenontmen, bleiben aber um ffr. 3,545. 42 unter beut Sübget.
Ser Reinertrag ber .S31)fj o t£)etar Éa ffe ift um ffr. 39,180.51
i)öl)er ate in 1905 unb um ffr. 23,471. 53 grbfjer, ate i£)it
ber Soranfcplag oorfap.

XIX. Itaittottnlbauk.

Ser SetriebSertrag ber Hantonalban! entfprkpt genau
bemjenigen beS SorjapreS toie aud) bem Soranfcplage. Se=

rücfficptigt man aber, bafj für 9lmortifation ber 91 n
lei£)enëïoften bon 1899 unb llebertragung in bie
Spejialteferoett ffr. 164,860.52 mef)r ate in 1905
unb ffr. 201,423.37 mel)r, ate im Soranfd)tage berechnet

mar, bermenbet mürben, fo ift bas RecpnungSergebttiS bon
1906 in 3Birtlid)£eit tint ffr. 164,860.52 günftiger ate im
Oorpergepenben 3apre uttb um ffr. 201,423. 37 beffer ate baS

Sübgci.

XX. gluaMaflc.
Ser irtrag ber StaatSfaffe überfteigt ben Soranfcplag um

ffr. 2,113.88, ftet)t aber um ffr. 116,678.20 pinter bem=

fettigen beS SorjapreS jurücl. Sie (Sittuapmett überfteigen

jmar ben Soranfd)lag um ffr. 127,244. 74, bie 9litSgabett
gel)en aber gleichzeitig um ffr. 125,130.86 über benfelben
i)ittatte. Sie Sinfe üon Obligationen fittb infolge beS

SertaufS bon 3 % Serner Staateobligationen um ffr. 34,369.20
geringer, ate fie berechnet maren; bafür ergaben bie Binfe
bon 91 t i e n ffr. 88,343.90 ttttb bte ginfe bon S o r f cp ü f f e n
att Sftejialbermaltungen ffr. 34,447.43 mel)r aïs
ber Soranfcplag. Srftere Slepreinnapme rührt gröfjtenteite
bout (Eingang einer erften Sibibenbe attf ben 9l!tien ber

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

Spiej=@rlenbad)=Sal)n ttttb ber £puiterfee=Saßn per, letztere

bom 3infe beS Hoitto=Horrent=@utpabeite ber Staatefaffe an
ber hW°t()^arfaîïe- berfd)iebetten Sinnapmen
floffen ffr. 33,327. 05 (itt ber hauptfaeße aus HurSgemittnen
auf bett belauften 3% Serner StaatSobligationen uttb auf
Ziirüc£bezat)lteu Obligationen) unb ffr. 3,227. — gingen für
Sibibenbe auf ber © ottparb Sapn SnbOention eilt.
Seibe @imtaßme:poftett maren im Soranfcplage iticpt borge=
fepen. Ser Slepraufmanb für Scpttlbenjinfe tommt namettt=
lic§ auf Subri! Stufe für SepotS bon Spejial
bermaltungen mit ffr. 113,436.03 gegenüber bem Süb=
get unb ffr. 94,587. 80 gegenüber 1905 juin 9luSbrude unb
betrifft bie Serjittfung ber Sorfcpüffe, toeldje fid) bie Staate=
taffe bon ber Hantottalban! gemäl)ren laffen mußte.

XXI. gttfjcu uttb futuftsltnluitum.

Ser Srtrag ber Sufjett unb bie bentfelbett entfprecpenbe

SußenOermenbung fittb etroaS geringer als in 1905,
gehen jebod) tun ffr. 2,849. 57 über ben Soranfcplag pittauS.
9ltt © r f a h unb HonfiSîationen gingen ffr. 2,324. 50
mepr ein, als beredjnet mar.

XXII. ffugb, ftftpmi ttttb Bergbau.

Siefe gimtaßmen finb um ffr. 3,451. 72 l)öl)er als in
1905 unb überfteigen ben Soranfcplag um ffr. 11,094.34.
Severe Summe berteilt fid) auf bie Sag b mit ffr. 7,740.18,
bie ffifeperei mit ffr. 1,326.83 unb ben Ser g bau mit
ffr. 2,027. 33. Sie Hrebite für 91 n t e i I ber © e ut e i n b e n
unb 9lufficptS uttb SejugS!often ber ffifd)erei finb
um ffr. 760.— unb ffr. 905. 40 überfepritten toorben; ba=

gegen befteljen Hrebiterfparniffe bon jufammen ffr. 2,511.30
auf anbern Rubrüen.

XXIII. jguljpmtïiltmg.

Ser Saljberfauf ift etmaS grbfjer als im Sorjat)re. @S

mürben im ganjen Hilo 10,650,900 Salj abgegeben, in 1905
Hilo 10,414,900. Ser Slepröerbraucp betrifft baS Hocpfalj
mit Hilo 196,900. Surd) ben großem Honfurn flieg ber

Ropertrag ber Saljpanblung gegen 1905 um ffr. 23,138.83
unb überfteigt ben Soranfcplag um ffr. 45,542.09. Sie
SetriebStoften uttb bie SermaltungSfoften finb ju=
famnten um ffr. 8,279. 35 pöper im Sorjakre, bagegen

um ffr. 1,730. 86 geringer, als fie berechnet marett. (gegenüber
bem Soranfd)lage ftellt fith baS RecpnungSergebniS beS Salj=
regalS um ffr. 47,272. 95 günftiger unb gegenüber bem Sor=
fahre ift eS um ffr. 14,859. 48 beffer.

XXIV. Stempel- uttb gttuktujtcn|ieuer.

Ser Rokertrag ber Stempelfteiter ift um ffr. 60,632. 60
grbfjer als in 1905 unb überfteigt ben 33oranfd)Iag um ffr.
*137,125. 90. 3m Sieprertrag finb ffr. 40,000. — entpalten
für bie Stempelung Oon 9lftien unb Obligationen, alfo aufjer=
orbentlidje (Sinnaptuen. Sie Saninoten ft euer beträgt
ffr. 5,277.70 mepr als in 1905 unb ffr. 6,612.30 tnepr
als ber Sorattfcklag. Sott ben Se trieb SI often gepett bie

üßrobifiotten ber StempelOerfäufer um ffr. 3,087.97
über bett Sitbgetanfap pütauS unb üon bett S er mal tun gS
foften überfepreiten bie Süreaufoften ben aitegefepten
Hrebit um ffr. 123. —.

XXV. ©cküijrcit.

Sie ©ebüprett ergaben ffr. 124,912. 87 tttepr als in 1905
unb ffr. 354,302. 99 tttepr, als im Sorattfd)lage Berechnet

62
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War. Sie Dîef)reinnaf)men fatten gr'ôfjtenteilê auf bie $ro
3 e n t g e 6 ii t) r e it ber 21 m t ê f d) r e i b e r, welche ben (Srtrag
beë borfjergeljenbeit 3aï)reë um fit. 97,107.67 tutb ben Sor=
anfdjlag um ffr. 237,268. 25 überfteigen.

XXVI. ©rbl'tijafta- tutb SrtljeultungG-^Jfitrt".

Ser Srtrag biefer ©teuer ift unt ffr. 20,869. 40 geringer
alë in 1905, übersteigt inbeffen ben Sorattfdflag unt ffï-
141,266. 01.

XXVII. pirt|rfjafts- itttb £Ueinberkmtföpateittgeküljren.

2luê biefer (Sinnaljmëquette floffett ffr. 12,959.40 ntefjr
atë itt 1905 nub fit. 37,346.57 rneljr, atë im Soranfdjlage
berechnet war.

XXVIII. Anteil mu (iBrtntge bes Alkolniluttmoimls.

Ser 2lnteil am Srtrage beê 2Ufol)oItitoitofmlê beträgt
ffr. 17,727.42 uiet)r alë in 1905 unb ffr. 59,086. 60 metjr
atë ber Soranfdjlag. Sie 2luëgabeit für Sefämftfung
beê 2t t f 01) o I i ê m it ê waren 31t $r. 111,000. — üerattftfjlagi,
betragen aber ffr. 111,023.55. Sie bleiben um ffr. 1,250.10
unter beut 2ttfol)ol3et)ntel, welche Summe in bie 2ttfot)ol=
3et)ntetreferbe gelegt würbe. Dad) 2tbiug ber 2lttêgaben er=

gibt fid) gegenüber ber Dedjmtng bon 1905 eine Oitet;rei 11 tta £) m a

bon ffr. 15,954.68 unb gegenüber beut Soranfdjlage eine

fotcfje bon ffr. 53,462. 95.
'

XXIX. pUitürlkner.

Ser Doljertrag ber Diititärfteuer beträgt ttad) Vlbjttg ber
beut Sunbe 3utommenben Hälfte ffr. 6,617. 93 nteljr atë in
1905 unb ffr. 37,669. 18 nietjr atë ber Soranfdjlag. Sie
Dücfftänbe erfcfjeittett im ©egeitfak 3U früher in einer be=

fonbern Ütubrif. Sie Sajationê= unb 1803ttgêfoften
finb um ffr. 3,015. 15 geringer atë itt 1905 unb bleiben um
ffr. 2,168. 69 unter bent Sorattfd)lage. Saê Dettoertrâgnië
ber ©teuer überfteigt legieren um ffr. 39,837. 87 unb baë=

jenige bon 1905 um ffr. 9,633. 08.

XXX. J)irekfe steuern.

9m (Virage ber biretten Steuern ergeben fid) gegenüber
ber 3ied)ttung boit 1905 folgettbe Unterfcljiebe :

A. Sermbgenêfteuer.

Dtef)reinnaf) 11t en.

©run b ft euer im alten Danton fit. 498,488.33
©runbfteuer im 9ura „ 78,144.03
Ä agitai ft euer im alten St ait ton „ 48,719.44
fïaftitalfteuer int 9uïu „ 1,429.75

©umtue ber Dlet)reiitital)inen ffr. 626,781. 55

Diinbereinnaf) men.

2t a d) b e 3 ü g e fit. 5,265. 65
©teuer buken „ 3,379.21

Summe ber Diiitbereinnot)men fit. 8,644. 86

D e i n e sJJt e l) r e i tt n a f) tu e n ffr. 618,136. 69

B. Sin font mené ft euer.

Dt e t) r e i n n a ut e n.

I. Vtaffc im alten Canton fit. 132,661.99
I. „ ,,3ura „ 43,814.96

II. „ „ a I ten ft a itt on „ 2,900.—
111. „ „ „ „ „ 27,305.08
©teuerbuken „ 3,897,52

Summe ber Dteljteimtaljmeit fit. 210,579. 55

Dî i n b e r e i 11 it a l) itt e n.

II. .Sîlaffe im Sura fit. 541.25
m- „ „ „ „ 6,046.30
sJt a cf) b e 3 ü g e „ 19,558.86

Summe ber 2Jiiitbereiitnal)iueit ffr. 26,146. 41

lit e i it e Dt e l) r e i n it a f) ut c n ffr. 184,433.14

Saë l)bl)ere drtrâgnië ber Dermbgcnëfteuer ift 3UIU weit=
anê größten Seil bttrd) bie allgemeine Debifion ber ©ritttb=
fteuerfdjatjungen fjerbeigefttffrt worbeit.

Sic Sajationê= itnb 58 e 3 u g S f often finb nut ffr.
12,766.48 größer, bie Serwaltitttgëf often um ffr.
570. 18 geringer alë leijteë Saßt-

9m Sergleid) 311m Soraitfcßlage hefteten Dtel)reinnal)meit
bon ffr. 382,406. 99 für bie Sermôgenëfleuer unb bon
ffr. 825,185. 45 für bie @ i n 10 tu m e n ê ft e n e r. Sie S a j a

t i 0 it ë unb Se3ugëtoften bleiben um ffr. 2,397.04
unter bem 2Soraitfd)Iage, beëgleidjett bie Serwaltuitgëfofteu
unt ffr. 4,139. 48. 9m totalen ift baê ©rgebniê ber birefteit
Steuern um ffr. 790,373.53 güitftiger alë in 1905 ititb um
ffr. 1,214,128. 96 beffer alë ber Doranfdjlag. Dîefjrauëgaben
finb auf ben Dubrifett 33 e 3 tt g ê fj r 0 b i f i 0 it e tt mit ffr.
35,436.27 unb 23efolbitttgen ber 23eamteit mit ffr.
500. — borgetomntett, werben aber burd) Dtittberauëgabeit
bon ffr. 42,472. 79 ntel)r atë auêgeglid)cn.

XXXI. Itnuurlirrgefelieurs.

ffitr biefe Dubrif fat) ber 23oranfd)lag Weber ©nitaljmen
nod) 2Iuêgaben bor. Sa inbeffen bem Staate ffr. 557. 63
an erblofen Dadjläßeu eingingen, woboit ffr. 62. — 3ttrücf=
erftattet wurbeit unb l)ier bie Sittlage in bie Deferbe ber

©taatëfaffe mit ffr. 600,000. — 3m* Derred)ttuitg gelangte,
fo beftel)t eine reine Dieljrausgabe boit ffr. 599,504. 37.

II. pe llfdiuitug über
Seite 4 unb 5

Saê in ber Dedjtumg über baë reine Sermögett nad)=

gewiefette Staatëbermbgen beê .ftantonë Sent im Selaitfe bon

ffr. 60,595,869. '74 fetjt fid) ttad) ber Dedjnung über bie

bie |jemuuteitske|ljntî>tetle.
unb Seite 75—89.

Serinbgenêbeftanbteile, Weldfe fid) itt bie 3ioei 2lbteilungen
© tarn 111 berntö geit unb Setriebêber mögen gliebern,
auë folgenben 2lftibeit itttb ißaffibeit 3ufantmen (Seite 5):
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31 f 1ib e it :

3Balbungen.
S o m ci n e n
Somftnenfaffe
|)t)potf)etartaffe
Äantonalbant
©ifenbatjntapitalien
©taatêtaffe
Stectinungêfalbo ber Saufen

ben 33ertuaititng
sJJtobilien gnbentar

gr. 15,508,202. —
„ 29,639,172. —

2,199,122.73
„ 223,957,344.38

„ 164,088,330. 79

„ 18,750,200. —
„ 29,956,820. 79

65,128. 42
5,269,457. 50

©umme ber Slttiben 3*. 489,433,778. 61

5J3affiben:

2) o nt ci n e n f a f f e

§ t) f) a 1f) e 1 a r f a f f e :

Slnletpett
llebrige Ißaffiben

llantonalbant:
3lnlei£)en
llebrige ^affibett

Inletten:
©tammbermögen
©taatstaffe

© t a a t ê I a f f e : llebrtge Spaffiben

©umme ber ißaffiben gr. 428,837,908-87

91 e t n e ë 33 e r nt b g e n, mie oben gr. 60,595,869. 74

2ie 33emegung ber 33ermôgenêbefianbteile beträgt und)
Seite 4 nnb 5:

©oïl:
33erntel)rungen ber Slftiben uitb

33erminberungen ber ißaffibett gr. 11,625,631,741.59

§ a b e n :

33ermiubentngen ber îtttiben ttnb
33ermet)rungen ber Sßaffiben

Steine 33ermogenëbermet)rung gr.

11,624,301,985. 84

1,329,755. 75

Stefer 33erfef)r betrifft ?,um größten 2eit baë 33etriebëta=

pitat ber ©taaiêîaffe. ©obamt finb baratt mit ben erbeblid)=
ften ©ummen bie .fîantonatbant ttnb bie £>t)potf)etarfaffe
beteiligt.

2ie Slttiben tjaben fief) um gr. 40,283,909. 30, bie $af=
fiben uin gr. 38,954,153.55 bermetjrt. 2ie SSermcprung
ber erftern mie ber leptern fftftt pauptfftdflid) auf bie Slttiben
uub Sßaffiben ber Äantonalbanl.

I. Mammümw&m.
2)ie aSerftnberungen bee ©tamutberinôgenê betragen nacf)

eeite 4 uttb 5 :

gr. 2,797,064,136. 86
2,795,763,669.64

33erntel)rungen
33erminberungen

Steine 33ernt etjruitg

Stefe reine SSermeïjruitg beftefjt laut Seite 8 auë folgettben
33erftnberungett :

gr. 1,300,467. 22

gr. 2,337,940. —

80,000,000.—
„ 123,957,344.38

„ 15,000,000. —
„ 129,088,330.79

„ 48,623,760. —

„ 17,280,740. —

„ 12,549,793. 70

S3 e r m e t) r u tt g e n :

iDïeprerlbê bon SBalbungen
©ct)ft^ungëerpopungen bon Söalbungen
SJtefirerlôê bon 2omftnen
iDiittbertofteit angetaufter Somftnen
33erfauf bon Ouellmaffer
@d)ft^ungëerl)ûf)ungen bon 2omftneu
SSerïauf bon Stedten
33itnbeêbeitrag für Slntauf bon 3luf=

forftungsterraiu

©umme ber 33ermel)ruugen

S3 e r m i n b e r u n g e n :

33teprfoften angefaitfter ÏBaïbungett
©djftpungërebuftionen bon Söalbungen
SJlittbererlbê bertaufter 2omftnen
ÏReprtoften angetaufter 2omftnen
Slnfauf bon Ouellmaffer
Ibtretung bon ßircfjenctjoren
©djcipungerebuttiorten bon Somftnen
Slnfauf bon Steckten

©umme ber 33erminberungen

Steine 33erntet)rung, mie oben

gr. 6,138.50
„ 1,031,460.—

16,439. 72
190. -1,250. -

„ 7,579,525.—
750.40

43,760. —

gr. 8,679,513. 62

gr. 33,320.30
90,980. —
70,180. —
42,300. 40

2,565. 70
24,500. —

„ 7,115,000.—
„ 200. -

gr. 7,379,046.40

gr. 1,300,467.22

A. Salbungen,
SerSdjfttjungêmert ber Söalbungen patfid) um ?gr. 927,970.—

bermeprt uttb beträgt auf @nbe beê $al)reê gr. 15,508,202. —.
(Sr entfpridjt genau ber ©umme ber ©ritnbfteuerfdjapungen.
Sie SSermeprung gept auë folgenben S3erftnberttttgen perbor :

33 e r nt e f) r u n g e u :

Slttfauf :

Äauffummen
SJteprtofteu

©runbfteuerfdjatjung
@d)ft|uttgêer£)i)i)ungen

gr. 49,090.30
„ 33,320.30

gr. 15,770.
940,480. —

Sufamnten gr. 956,250.

33erminberungen:
33erfaitf :

.fîauffuntmen
SJteprerloë

©runbfteuerfdjätjung
llebertragung 311 ben Somftnen

gr. 11,248. 50
6,138.50

gr. 5,110.
23,170.

gufammen gr. 28,280. -

St e i n e 33 e r m e l) r it n g, mie oben gr. 927,970.

B. Somättcm
Ser ©djftpuitgémert ber Somftnen fjat ttut gr. 371,355. —

ptgenornmen ttnb beträgt auf 31. Sej. 1906 gr. 29,639,172. —,
uftinlid) ©rurtbfteuerfc|a^ungen gr. 39,639,172.—, fumma=
rifeper Slb^ttg gr. 10,000,000. —. Sie Sßermetjrung ergibt
fid) attS folgenben 33erftttberungen :

33er m errungen:
Slntauf :

Äauffumnten
sIRet)rtoften, Söafferantauf uttb Slnfauf

bon Stedten

©runbfteuerfd)a$ung

gr. 141,426. 10

„ 44,876. 10

gr. 96,550. —
liebertrag gr. 96,550. —
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liebertrag gr. 96,550. —
Sepâpungêerpbpungen „ 464,525. —
Uebertragung Doit ben Söalbungen „ 23,170.—

•Sufammen gr. 584,245. -
Slerminberungen:

Slertauf :

ffauffummen gr. 136,650.12
SJiittbererloe, Söafferbertauf unb 51er£auf

bon Stedten „ 51,739.88
©ritnbfteuerfdjaßung gr. 188,390. —

Abtretung bon ffircpendjoren „ 24,500. —
Sufanimen gr. 212,890. -

51t eine 51er m et) rung, lote oben gr. 371,355. —

C. Somänettfaffie.
Sie Slttiben ber Somänentaffe fjabcn fiep um gr. 64,234. 67,

bie tßaffiben um gr. 63,092. 45 oermet)rt, luoburcp bie reine
Scputb ber Somänentaffe um gr. 1,142. 22 abgenommen t)at.
Siefelbe beträgt am ®nbe beê gapreë gr. 138,817. 27. Sie
©cpulbberminberung ift buret) fotgenbe SSetänberuttgett ber
reinen Scputb ber Somänentaffe entftanben:

51erminberungen:
Steue ©utpaben :

für Sßalbbertäufe gr. 11,248.50
für Somänenberfäufe „ 136,650. 12

Stunbeêbeitrag für Slttfauf bon Slufforftunge=
terrain gr. 43,760. —

gufantmeti gr. 191,658. 62

Sfertneprungen:
9teue S^ulben:

für Sßatbantäufe gr. 49,090.30
für Somänenantäufe „ 141,426. 10

gufatitinen gr. 190,516. 40
Steine 51ermiitberuitg ber ©dpulb,

loie oben .' gr. 1,142.22

i>.
Saê ©runbfapital ber fpßpotpetartaffe boit gr. 20,000,000

ift unberänbert geblieben. Sagegen paben fict) bie Sittiben
loie bie tjlaffiben berfelben um gr. 986,962.35 bermeprt,
nämtict) :

5t 11 i b e n :

Slermeßrungen:
Sarlepn auf ©runbpfanb gr. 11,861,945.95
Sarlepn an ©emeinben „ 299,410.90
Stnfe bon ©utpaben, Sluëftanb „ 226,594. 50
ffaffabeftanb 36,738.80

3ufammen gr. 12,424,690.15

Slerminberungen:
2B ertfcljriften gr. 5,110,353.75
ff a tt t o n a t b a n I, ffontotorrent „ 5,078,471.55
©taatêtaffe, ffontotorrent „ 1,014,931.60
Slnleipenêtoften „ 227,470.90
g m m o b i 11 e n „ 6,500. —

^ufammen gr. 11,437,727.80
5)t e i it e 51 e r nt e t) r u n g gr. 986,962. 35

Iß affib'en:
51 er m errungen:

Staatêtaffe, ffontotorrent gr. 1,238,051.14
Sep o t ë gegen <Scputbf epeitte „ 1,163,300.—
Somänentaffe, ffontotorrent. „ 301,053.20
Steferben „ 61,262.70
3 i n f e bon ©cpulben, Stuéftanb „ 39,992.45
©rtragëtonto „ 39,180.51

gufammen gr. 2,842,840. -
51 e r m t n b e r u n g e it :

@par£affe ®inlagen gr. 1,133,960.70
Sepotê iit ffontotorrent „ 393,039.45
Slnleipenêginfe, Sluëftanb „ 328,877.50

Dufammen gr. 1,855,877. 65

Steine 55ermet)rung gr. 986,962. 35

Ser Umfaß ber |)ppotpe£arfaffe belief fiep, einfaep geredjnet,
auf gr. 131,983,794.41. Stuf 31. Sejember 1906 berfügt fie über
gr. 223,957,344. 38 an Sittiben, toelcpen gr. 203,957,344. 38
tßaffiben gegenüberftepen.

E.
Slucp baë ©runbtapitat ber ffantonatbant im Sietrage bon

gr. 20,000,000. — pat teine 55eränberung erlitten. Sie 3lt=
üben ber 53ant, mie ipre tßaffiben paben fid) um gr. 35,501,577.24
bernteprt. Sie Stermeprung ber Sittiben betrifft größtenteils
bie fforrefponbenten ttnb ffrebitrecpnnngen, diejenige ber t)3af=

fiben faft auäfdjtießlicp bie Sepotrecpnungen. Ser ®efamt=
bertepr ber Slant beziffert fiip in Sott tuie fpaben auf gr.
2,652,979,102.71. Stuf @nbe beê gapreê betragen bie 3l£=

tiben gr. 164,088,330. 79, bie tßaffiben gr. 144,088,330. 79.

F. StutciOcu.

Ser Slnteit beê Stammbermbgenê an ben Staatêanteipen
pat fiep burcp Uebertragung bon nnb jum Slnteil ber ®taatê=
taffe an ben ©taatêanteipen um gr. 2,050,000. — bernteprt.
Stefe Slermeprung ber tpaffiben beê ©tammbermogenë gleiept
bie bnrd) eine Uebertragung bom Sletriebêtapital ber ©taatê=
taffe auf ben (îifenbapntapitatien (Litt. G pienad)) eingetretene
Slermeprung ber Slttiben beê ©tammbermôgenê anê.

Slont 3 °/o Slnleipett bon 1895 finb gemäß Slmortifationê=
plan gr. 500,500. — ^urüdbejaplt morbeit uitb eê ift ber
SHeftanb ber ©taatêanteipen auf (Snbe 1906 gr. 65,904,500. —,
nämtiep :

©tainmbermbgen :

3 % Slnteipen b. 1895 gr. 45,904,500. —
3V20/o „ b. 1900 „ 2,719,260.—

gr. 48,623,760. —
©taatëtaffe :

3 72% Slnteipen bon 1900 gr. 17,280,740.—

.gufammen gr. 65,904,500. —

.(Meruit finb bie Slnteipen ber fpppotpetartaffe, gr. 80,000,000,
unb ber ffantonatbant, gr. 15,000,000, 31t redjnen, toeld)e
in ben ïpaffibcn biefer gnftitnte erfcpeinen.

(*ifc»6a()itfapitalieu,
Sie ©fenbapntapitalien beê Stammbermogenê bermeprten

fid) bttrcp Uebertragung nom Sletriebêtapitat "ber Staatstaffe
um bie an bie SDîontreuj^Sfenter Dbertanb=Sfapn geleiftete
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Sr.

Subvention Don Sr. 2,050,000. -
December 1906 Sr. 18,750,200. -
.Ç") it 111D it=20 o 11) it fe tt=93a t) tt
ÔaëIe=.ÇÎonûlftttgen=ïf)un=®a()n
Spieg=@rIenbad)=Bahn
Bern=9teuenburg=Bal)n
Bern=Bturi=2öorb=Bahn
SatgneIégter=S^auj=be=Sottbs=®al)tt
Sßruntrut=Bonfol=Bahn
Spieg=Srutigen=Baf)tt
©ürbet£)aI=Bahn
Sreiburg=9Jturten=3në=Bahn
(vrlenbncf)=3mei|tmmett=Sa[ju
©atgneIégier=(5}IoOeIter=33a£)n
$crtîett)nl=®a[)U
BtontreupBemer ßberlanb=Bahn

Mammen
3u bett betuiltigten Subventionen fam in 1906 biejenige

an bie Bern=£ötfd)berg=Bahtt mit Sr. 17,500,000.— pingu.
Ser ©efamtbeftanb ber @ifenbat)nfapitalien ift auf 31.

Segetnber 1906 folgenber:

unb betragen auf 31.
näntlid) :

160,000. —
2,151,500. —

480,000. -
3,155,000. —

207,000. -
350,000. —
550,000. —

1,980,000. —
1,724,500. —

215,000. —
3,120,000. —
1,800,000. —

807,200. —
2,050,000. —

Sr. 18,750,200.

Kapitalien b e S Stamm Vermögend
Kapitalien ber Staatdlaffe:

Subventionen: gr.
Solott)urn=K)Jiünfter=Sat)n 948,000. —
Stent=Sdpoar jenburg=Sapn 761,600. —
£angentfjal=3ura=t8al)n. 201,600.—
9tamfei> SumiStoalb putt=

wil=Bal)n 707,400,

».
18,750,200.

Bern=8ötfd)berg=Bahn

B o r f d) ii f f e :

Sßrutttrut=Bonfol=Baf)tt
Bern=Bturi=2Borb=Baf)n
SaigneIégier-@loVeIier-Bal)n
Senfett)al=93at)n

tßrojeltborftubien:
2llpenburd)ftid)
Slnbere Bahnen

SB ertfct)riften:
BeraerJ©berlanb=Baf)nen
2K()unerfee=33atjit
Spiej=@rlenbad)=©at)tt
(SmmenthaI=Baf)n
£angentt)al=putttotI=33at)n
Sramlinqett SadjSfelben

Baljn
Satgnelégier £a ßt)aitf=be=

SonbS=Bat)n
Surgborf=ïf)un=33al)n
Siverfe Siltien

3,500,000. —
6,118,600. —

85,000. —
20,000. —
45,557. —
70,184. —

164,319. 83
27,127. 50

220,741.

191,447. 33

94,077. 85
2,000,582. 20

61,208. —
790,000. —
400,000. -

50,000. —

200.—
3,250. —

87,164. 50
3,486,482. 55

Mammen 28,767,470.88
33 e ft a n b ant 1. Januar 23,654,709.50

Bermeljrung in 1906 5,112,761.38

Siefer ffuiuadjö ge£;t aus folgenben Beränberungen t)erVor :

2lftieneingahlungen Sr- 4,910,361.75
31nfauf Von Stftien „ 56,566.40
9teue Borfcpüffe „ 145,833.23

âufammen, wie oben Sr- 5,112,761. 38

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

2luf 31. Segember 1906 bleiben folgenbe Subventionen
gu leiften :

Solotpurn=sjJtiinfterbapn Sr- 237,000.—
Bern=Scf)margenburg=Bahn
£angentbal=3ura=Bahn • •

9tamfei=SumiSwalb=|>nttwil=Bahn
33ern=£ötfcpberg=33apn

Mammen

190,400. —
302,400. —

„ 1,061,100. —
„ 14,000,000. -

Sr. 15,790,900. -
II.

Sad reine Betriebsvermögen Vermehrte fid) um Sr. 29,288.53
uub eS beträgt am @nbe bed (Jat)reS Sr. 5,460,873. Ol (Seite 5).
Sie Bermefiruitg beSfetben beftetjt aus folgenben Beränberungen
(Seite 8):

Bermel)run gen:
Blepreinnahmen ber Saufenben

Berwaltung Sr- 2,042.62
3lnIeil)enSrüdgal)Iung atts ber

f e l b e n „ 500,500. —
B e r m e f) r u n g b e S BerwaltungS

inVentard „ 13,527.62

3ufammen Sr. 516,070.24

Berminberung:
StmortifationSfonto, Slmortifation

bed SalboS Sr. 486,781. 71

Steine Bermel)rung, wie oben Sr- 29,288. 58

SaS reine Berntögen beftet)t auf @nbe bed ^yapree aitS

folgenben SlïtiVen unb SfßaffiVen :

21 f t i V e n :

©uthaben ber StaatSlaffe Sr. 29,956,820.79
9ted)nungêfalbo ber Saufenben

Berwaltung „ 65,128.42
Biobilien SnVentar „ 5,269,457.50

Summe ber 3X£tiVeu Sr. 85,291,406. 71

SßaffiVen:
Scpulbeit ber StaatSlaffe Sr- 29,830,533.70

9teines Betriebsvermögen, wie
oben Sr. 5,460,873-01

H. tôetrie&ôïapitnl ï>er ©taotêfaffe.
SaS Betriebëïapital ber StaatSlaffe hade ant Infang beS

^ahreS folgenben Beftanb (Seite 88):
lïtiven Sr- 29,590,580.99
tßaffiöen „ 29,478,012. 19

9teineS Betriebëïapital Sr. 112,568.80

Sagegen war ber Seftanb am (Snbe beS SapreS (Seite 89) :

SlltiVen Sr- 29,956,820.79
tp a f f t V e n „ 29,830,533. 70

üteineS Betriebëïapital Sr- 126,287.09

9t e i n e B e r m e h r u n g S1- 13,718. 29

Siefe Bermehrung entfpricpt ber 9tüdgal)Iung auf bem

3% Anleihen Von 1895, Sr. 500,500.—, weniger bie

ïtmortifation beS SlmortifationSfontoS, Sr- 486,781. 71.
63*
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Die Bewegung beS SetriebSfapitalS ber StaatSfaffe mar
folgettbe (Seite 88 uttb 89):

Soll (Sermeprungen):

Spejialbermaltungen, neue

Sorfcpüffe itnb IRücCgatjIuttgen art
biefelben ffr. 18,044,043.37

©elbanlagen, treue ©elbanlagen „ 33,504,761.11
£) e f f e tt 11 i cp e 11 rt t e r n e p ni e tt,

treue 35orfd^iiffe utrb Süct^aplungen
an biefelben „ 2,960,360.70

Depots bei ber StaatSfaffe,
Süctjaplungen „ 14,288,707. 72

A n 1 e i p e tt, Aücf^aplung utrb Ueber=

tragung „ 3,048,500. —
.lî a f f e, Sinnapttten uttb ©egenreip^

nung „ 2,918,608,943.31
AftibauSftänbe, neue SejugS=

amueifungen „ 2,918,767,769.41
ip a f I i b a tt S ft ä tt b e, Sinlbfung ban

.SaplungSantoeifungen (Ausgaben) „ 2,919,193,202.17

3ufamtnen ffr. 8,828,416,287. 79

a b e n (Sermiitberungett) :

Spejiatbermaltungen, Sor=
fcpufjrücpjaplungen unb neue De=

pots berfelben ffr. 12,820,125.08
©elbanlagen, Aücfjuge „ 39,673,308.19
Saufen be Sermaltung, treues

Depot unb Amortifation „ 488,824.33
£) e f f e n 11 i cp e 11 n t e r n e l) m e n,

SorfcpuBrücfjapluttgett unb neue

Depots berfelben „ 3,671,056.33
Depots bei ber StaatSfaffe,

neue Depots „ 14,270,394.83
21 n Ieipen, llebertragung „ 498,000.—
fîaffe, Ausgaben unb ©egettred)=

nung ffr. 2,919,193,202. 17
21 f t i b a u S ft ä n b e, Siquibation bon

Se^ugSamoeifungeit (©nnapmen) ffr. 2,918,608,943.31
!p a f f i b a u S ft ft n b e, treue ,3ap=

lungSantoeifungen „ 2,919,178,715.26

3ufammen ffr. 8,828,402,569. 50

DaS Setricbsfapital ber StaatSfaffe ift am Snbe beS

ffapreS aus folgenben Aftiben unb -paffiben jufanunengefept :

2111 i b e n :

S o r f cf) it f f e :

Spegialbermaltuttgen ffr. 12,108,454.31
Deffentlicpe Unternepmen „ 2,388,211. 75

©elbanlagen „ 11,569,725.16
flaffe, 2lïtibfalbi „ 889,331.07
21tribauSftänbe, unerlebigteSepgS=

antoeifungen „ 2,984,952.50
gaplungen für Secpuung bon 1907 „ 16,146.—

Summe ber 2tftiben ffr. 29,956,820. 79

sp a f f i b e tr :

Depots:
Spejialberioaltungetr ffr. 3,785,823.78
.ftantonalbant, jîontotorrent. „ 4,899,353.29
Saufenbe Sermaltung, ßontotorrent „ 65,128.42

llebertrag ffr. 8,750,305.49

liebertrag ffr. 8,750,305.49
Ceffentlicpe llnternepmen.... „ 402,125.80
Depots bei ber StaatSfaffc „ 1,620,014.25

Anleipen „ 17,280,740.—
•ffäffe, paffibfalbi „ 270,088.84
SinnapmenfürAecpnttng bott 1907 „ 123,631.24
SpaffibauSftänbe, unerlebigte $ap=

lungSantoeifungen „ 1,383,628.08
Summe ber ißaffiben ffr. 29,830,533. 70

Seines SetriebSfapital, lote oben ffr. 126,287.09

A. $peîitiloertualtiiitgeit.
Die neuen Sorfcpüffe utrb bie Depotrüct^aplungeir an bie Spe=

jialbermaltungen betragen ffr. 18,044.043. 37f bie S3orfc£)rxfî=

rücfjaplungen unb bie neuen Depots ber Spejialberloaltungen
ffr. 12,820,125. 08. Dem llnterfcpiebe bon ffr. 5,223,918. 29
entfpricpi eine Semteprung ber 2lttiben bon ffr. 2,800,809. 13
utrb eine Serntinberung iter pafftbeit bon ffr. 2,423,109.16.
Am @nbe beS fyapreS belaufen fiep bie So r f cp ü f f e auf
ffr. 12,108,454.31, bie Depots auf ffr. 3,785,823. 78,
nämlicp :

S o r f cp ü f f e (31 t i b e n) :

Allgemeine S e r to a 11 u tt g :

AmtSfcpreiber, ©ebüpreitmarfen ffr. 51,500.—

©ericptSberroaltung:
©erieptsftpreiber, ©ebüprenmarfen „ 20,300. —
SetreibungSbeamte, ©ebüprennrarten „ 17,900.—

u ft i 3 :

«fpaftpflicptftreitigfeiten „ 1,152.75

Spoligei:
Strafanftalten, Äontoforreitt „ 12,163.46
Soften in Streitfacpen „ 430. 70
Spatentbureau „ 2,000. —
PatrotratSfommiffiotr „ 201.03
Automobil unb Seloberfepr „ 8,953.26

Sit l i t ci r :

ÄantonS=ßriegStomnriffariat, ,ffaffa=
borfepuff „ 10,000. —

.fiotrfeftion bon Stilitärfleibern, Se=

triebSborfcpuj) „ 740,960.30
3eugpauSbermaltung, .Raffaborftpufj „ 17,693.69
3eugpauSbermaltung,SetriebSborfcpup „ 4,355.65
Depots in DacpSfelbetr uttb Sangtrau,

Sorfcpüffe für Auslagen „ 6,400. —
Sibg. Cberfricgsfommtffariat, ,(îonto=

torrent „ 14,846.25
SlobilifationSfoften, .Çfontoforrcnt „ 562. 10

Il n t e r r i cp t S m e f e n :

llttterricptSanftalten, $ontoforrent „ 20,641.64
Seprmittelberlag, flontoforrent „ 256,790.80
SernifcpeS ßiftorifcpeS Shtfeum, Sei=

trag „ 50,797.80
•Öaller=Derttinal, Sorfcpitfj „ 25,000. —
ScpulatlaS, fcptoeij „ 20,000. —
Scputpauôbauten, Sorfcpu^ „ 230,248. —
SunbeSfubbention für bie primarfcpitle,

Seitrag beS SuttbeS fur 1906 „ 353,659. 80
Sorfcpüffe in Streitfacpen „ 50. —

Armen m e f en:
SrjiepungSanftalten, .fîontotorrent „ 3,295.89

llebertrag ffr. 1,866,903. 12
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riebertrag ffr. 1,866,903. 12
33 o I f 8 m i r t f d) a f t :

Dedjnifum 33urgborf, Itontoforrent „ 1,200.—
Ded)nifum Siel, Beitrag ait beit Aeubau „ 125,000.—

©efunbheitëwefen:
Äranfenanftalten, Äontoforrent „ 14,807.94
ßrmeiteruttg ber cyrrettpflege „ 1,372,661.06

5 a it le ef en:
Semeralpen=Aeltef bon Simon „ 10,000. —
s4trbeiter=llnfatttierftc£jeriing „ 7,705. 60
93orfct)i'tffe iit Streitfällen „ 1,575. —

6 i f e tt b a I) n m e f e n :

(Sifenbahnfubbentionen „ 6,118,600. —
iProfeftftubien „ 191,447.33
SetriebSborfdjüffe an bier ©efedfdjafteit „ 220,741.—

g i n a n s lo e f e n :

Inteitjenêtoften „ 808,178.—
«orfct)üffe für Auslagen „ 1,500. —
«orfdjüffe in Streitfadjen „ 137.50
Domäne ÜJlüntfctjemier „ 6,000. —
Satjtjanbtung, Setriebsborfet; ufi „ 400,000. —
(Stebüfjrenmartenborfctjüffe „ 7,783.20
«remterei Söifjwil „ 41,524.55
©ibg. Alfoholberwaltung „ 413,736.60
«ernifdjes piftorifcheë «tufeum, Dar=

tetjn. : „ 274,788.25
@rbfd)aft Ojj, Aew=9)orf „ 3,450. —

S n it b m i r t f d) a f t :

Sanbmirtfdjaftlidje Anftatten, ,f?onto=

torrent „ 58,264.30

ff o r ft lo e f e n :

«eue SBirtfdjaftSrechnung (1907) „ 148,604.86
©ebühremnartenborfdjufj „ 5,705.80
Unfaltberfictjerung „ 405.95
äöirtfd)aftSpläne „ 6,921.—

03 e m e i n b e lo e f e it :

Sorfdjüffe in Streitfällen „ 813. 25

Summe ber «orfd)üffe ffr. 12,108,454. 31

Siepotë (ipafftben):

Allgemeine 33 e r lo a 11 u it g :

StaatSfatglei, .flontotorrent ffr. 2,397.70

5 u ft i 3 :

AuSlänbifdjer ©rbfdjaftöfaU „ 477.50

«oligei:
Strafanftalten, Äoittoforrent 46,363.95
«itffenanteile „ 58,662.32

llnterrid)têwefen:
«erfd)iebene ©emeinben „ 79,226.45

31 r m e n to e f e n :

@rjiet)ungSanftalten, .ßontoforrent „ 785.09
S) ire ft ion beS Innern:

33rennereientfd)äbigungen „ 1,857.95

©efunbheitëwefen:
Äranfeitanftalten, Äontoforrent „ 14,492.71

liebertrag ffr. 204,263.67

liebertrag ffr. 204,263.67
ffinanjwefen:

Staatsanleihen, 3(iitortifatioii „ 335,560. —
Staatsanleihen, ^infe „ 1,008,398.75
Saphanblung, .ftontoforrent „ 209,201.22
«Hlitärfteueranteil beë Sunbeë „ 372,542.75
Saljinagajin «era „ 8,501. 15

Spejialreferbe 800,000. —
•paSlethaLGmtfumpfung „ 806.85

S a n b lo i r t f d) a f t :

Soben= unb Slipberb effer itng e it. „ 34,687. 90

5 o r ft lu e f e it :

StaatSwalbungen, .ftontoforrent „ 468,806. 17
Ocette 2öirtfcf)a'ftsred)ttung (1907) „ 305,349.52
Sängenepbab, Aeubau „ 30,000. —

S t e m p e t b e r to a 11 n n g :

©ebüf)ren= unb Stempelmarken „ 7,705.80
Summe ber Depots ffr. 3,785,823. 78

B. (Oelöattlageit.

Die ©elbanlagen haben fid) um ffr. 6,168,547. 08 bcr=
minbert itub haben am @nbe beë $al)reë folgenben «eftanb :

fphpotfjefarfaffe, .ftontotorrent ffr. 2,198,687.61
äöertfdjriften „ 9,371,037. 55

ffr. 11,569,725. 16

ab^üglid) S d) u tb anbicÄantoital
baut ,,_ 4,899,353. 29

«leiben ffr. 6,670,371.87

«ei ber ttant onalbanf finb ffr. 24,414,632. 34 etn=

befahlt loorbeit ; bagegen würben boit it;r ffr. 34,725,091.81 er=

hoben. DaS ©uthaben ber StaatSfaffe an berfelben, auf 1. Santtar
ffr. 5,411,106. 18 betragenb, berwanbelte fiep infolge ber

Abzahlung beS Anlegens an beit Crédit Lyonnais bon
ffr. 2,000,000. —, ber (Sinjahtung auf ©ifenbahnfubbentiotiett,
worunter ffr. 3,500,000. — für bie Sern=£ötfd)berg=Sabu,
ber (Srwerbttng bon 4800 Attien ber «ereiitigteiv Äanber=
ttnb •pagnef=3öer!e, ber (Bewährung bon «orfefüffen ait bie

Ôhpothefarfaffe unb ber A£tien=«etetligung bei ber Sdjweip
Aationalbanf, in eine Sdfulb, bie auf 31. December ffr.
4,899,353. 29 erreichte. DaS SchulbberpältniS ift jeboep nur
ein borübergehenbeS, baS fiep buret) ben Singang beS am 26.
Aobember 1906 bitrep ben ©rofjen Aat beicijtoffencn 3 '/s %
AnleihenS bon ffr. 20,000,000. — wieber umtet)ren wirb.
Daher tourbe bie Sdfutb nicht ^u belt Spepatberwaltnngen
übertragen, fonbent bei ben ©elbanlagen belaffen, obwohl fie
ftreng genommen nicht higher gehört. Die ^5ppotpeiar
faffe, welche am Anfange beS SapreS für ffr. 5,988.38
©länbigerin ber StaatSfaffe war, ift am Snbe beS ^fapreS
Scpulbnerin berfelben für ffr. 2,198,687. 61. Der «erfepr
auf ben Söertfdjriften betrifft auper ber oben erwähnten
(Erwerbung bon 4800 Attien ber «ereinigten ,fïattber= unb
pagne£=3ßer£e unb ber .ffeidjnung bon Attien ber Scptoeip
Aationalbanf ben Anfauf tteinerer Soften 3lftien ber Dpuner=
fee=«ahtt, ber Spiep@rtenbach=«ahn ttitb ber «urgborf=Dh,m=
«ahn. «on ben 3% «erner Staatsobligationen finb ffr.
1,355,500.— beräu^ert Worben ju Surfen bon 90.50%
bis 92.60% Önbentarmert 90%) unb ffr. 75,000.— ge=

langten jur Aüdjahluitg.

«eftanb unb Scpäpitng ber Söertfchriften ber StaatSfaffe
finb auf 31. Dezember 1906 folgenbe:
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(Obligationen

Hanton Sem
.Hant oit ffreiburg
(Sibg. Diente 19ÖU

Suttbedbahnen 1901

„ 1903
Semer Cberlanb=Sal)tten

1895
©emeinbe Sernier 1894
|)t)pott)efarïaffe

Stbtieu

Sf)utierfee=Sal)rt
@pie3=(Srlenbad)=Sat)tt
Semer Oberlattb-Saljnen
(£'inmentl)at=Sat)rt, 5|kto=

rität
@mmentt)aI=Sot)n, ©ub=

bention
Sangenthal -£wttwil-Sal)n
2ramltttgett=Sad)dfelbett -

Saf)tt
©aignelégier Sa 6fyau;r=

be=ffonbd=Sal)n
Surgborf=ït)un=Sal)n
^Bereinigte ,Hanber= uttb

|jagnef=2Serte
Siar^infe
©chwe^er. Dlationalbaut
Siberfe Dlftieit

Bins
o/o

3
3
4
3'/a
3 Va

llotniiteU $jtjctt)um)

gr. % gr.

1,950,500 90 1,755,450. —

189,000 87 164,430.—
30,000 100 30,000.—
20,000 97 V* 19,450.—

100 637,000. —637,000

3 Va 73,000 92
38A 69,500 95
33A 28,700 100

Hlomtall per Stürft

2,188,800 274. 20
81,000 377.82
19,000 708.36

390,000 500. -
400,000 500.-
400,000 500. —

150,000 66.66

2,000 20. —
5,000 325.—

2,400,000 500. —

3,555,500 100.-*)
152,500 —

67,160.
66,025.
28,700.

2,000,582. 20
61,208. —
26,917. 85

390,000.

400,000. —
400,000. —

50,000. —

200.—
3,250. —

2,400,000. —
62,400. —

711,100. —
97,164. 50

âufammen 9,371,037.55

Sie ©cfyäijung ift bet ben gegenwärtigen .Hurfen für bie
einen äöertfdjriften etmad tjoct), für anbete wieber 31t niebrig.
Sie ©cfjätjitng 31t ben Sagedturfen würbe jebocf) auf betn

©efamtbeftanb einen Sietjrwert ergeben.

C. fttttfeitbe IJerwaUuug.

Sad ©nttjaben ber Saufenben Serwaltnng bei ber ©taatd-
faffe bat fid) um ben Ueberfctjufj ber ßinnatjmen ber Saufenben
Serwaltitag bon ffr. 2,042.62 bermetjrt unb beträgt am
Snbe bed ffaljred ffr. 65,128. 42. Ser ©alba bed Dlmorti-
fationdtontod im Setaufe bon ffr. 486,781.71 ift aud ber

OtnleiVensriicf3a£; 111rte; gan3 getilgt würben. Samit fittb bie
bor 1880 entftanbenen Seffjite bollftänbig amortifiert.

D. ©efentlirtje llntertieljmeit.

Sie netten S 0 r f d) ü f e an öffentliche Unternehmen betragen
ffr. 2,960,360. 70, bte 9i ü et 3 a £) I tr it g e n ffr. 3,671,056. 33.
Sattach hn* fifh ^ reine ©uthaben ber ©taatdtaffe um
ffr. 710,695.63 berminbert unb beträgt am @nbe bed

fjatjred ffr. 1,986,085. 95. Siefe ©ttntttte feüt fict) 3ttfamnten
aud Sorfchiiffen bon ffr. 2,388,211.75 unb ©uthaben ber

öffentlichen Unternehmen bott ffr. 402,125. 80. 3ln ®ata
fterborfchüffen würben ffr. 130,291.40 anzahlt; ba=

gegen gingen ffr. 75,175.41 ein. ©ie bermehrten fict» bem=

nad) ltm ffr. 55,115.99. Sie Sranbberfidjerungd
a nftalt hat ffr. 2,656,547.82 einbe3ahlt unb ffr. 2,409,408.72
3itrücfge3ogen. (fhr ©uthaben nahm fomit um ffr. 247,139.10
31t unb beträgt auf 31. Se3entber 1906 ffr. 385,298.43.
Sie Sauborfchüffe, toeldje atn Dlnfang bed 3al)red ffr.
1,882,680.91 betrugen, bermehrten fid) um bie Sîet)raue=
gaben für $ od) bau ten boit ffr. 152,308.25, berminberten

*) (Srfte (Singatilunfl Boit 20%.

fid) bagegen um ffr. 337,147.53 unb haben am @nbe bed

.ffahreë einen Seftanb bon ffr. 1,697,841.63, nämlich:

©traf) en bauten ffr. 732,856.54
SB äff erbauten „ 964,985.09

Uitfammen ffr. 1,697,841-63

Sie Silguttg bon ffr. 337,147.53 erfolgte für ffr. 63,434.70
aud ber Saufenben Sermattung (DSafferbautrebit), für ffr.
273,712.83 aud ber Dieferbe ber ©taatdtaffe. Sie berfdjiebenen
Sorfdjüffe rebu3ierten fict) um ffr. 136,926.43. Sie Ser=

minberung betrifft roeferttlict) ben reftattjlidjen Seitrag an ben

UortthausbrücEettbau in Sern bon ffr. 125,000.—, ber nod)
itt jtuei Diäten and ber Saufenben Serwaltung ju amortifieren
war, aber aud ber Dieferbe ber ©taatdtaffe abgeschrieben tourbe,

fftt ben Sorfchitffett für forftpüli^eilirf)e Stuff or ftungen
war 31t Dlttfang bed ffal)red eine ©umme bon ffr. 199,589. 05
enthalten betreffenb Höften für Dlufforftungen bon ©taatd-
areal unb Seiträge an Dlitfforftungen unb Serbauungen. Siefe
©umtue bilbete ebenfalld eine ©cljulb ber Saufenben Ser=

Waltung unb wttrbe aud bem ©uthaben ber lectern im ,Honto=
torrente ber ©taatdmalbungeit abgefd)rieben.

E. Depots bei bor $taatsha|)"e

Sie netten Sepotd betragen ffr. 14,270,394.83, bie
Di ü cf 3 a 1) l u tt g e tt ffr. 14,288,707.72. Sie Sepotê
berminberten fid) betitnad) um ffr. 18,312. 89. Dim (Snbe bed

ffal)red erreid)en fie bie ©umme bon ffr. 1,620,014.25.

F. JUtletljen.

Sie 9lnleihendfd)itlb ber ©taatdtaffe berminberte fiih burch
Diücljahlung ttnb (Übertragung 311m Dtnleifjen bed @tamnt=
bermögettd um ffr. 3,048,500.—, bermehrte fid) bagegen
bttrd) llebertragung bom Dtnleihen bed ©tamntbermögend um
ffr. 498,000. — unb beträgt am Snbe bed Saljred ffr.
17,280,740.—.

G.

Sie (Sin it ahmen ber Dlmtdfdjaffnereien betragen ffr.
36,047,081.60, bie Dl ttdg ab en berfelben ffr. 36,631,340.46.
Sa3U fomntett Zahlungen bon Sritten an Sritte für Died)-

nttng bed ©taated unb 9lbred)mtngen 3toifd)en ben berfdjie-
betten Serwaltungd3iueigen, in ®innal)men wie itt Dludgaben
ffr. 2,882,561,861.71 audmadjenb, Womit bie Sinnahmen
auf ffr. 2,918,608,943.31 unb bie Dludgaben auf ffr.
2,919,193,202. 17 anfteigen.

H. JUtsflünöe.

a) DTttibaudftänbe.
Sie bon ben Serwaltungen für bad "Sähe 1906 attsge-

ftellten S e 3 tt g d a n w e i f 11 n g e tt betragen :

@eite

A. Söalbungen. 77
B. Somänen 77
C. Sontättenfaffe 77
D. fphhotl)efarfaffe 79
E. ~

F.
H.
K.
L.

ffr.

HantonaIbanl 79
Dlnt ei h en 81

©taatdtaffe (A—F) 89
Siobiliett $nbentar 89
©e lui ttn unb Sert it ft. 8

©umme ber neuen Dlftibaudftänbe
Sludftänbe ant 1. Januar

ffufammeu

158,718. 80
7,391,396. 22

702,657. 50
131,983,794. 41

„ 2,652,979,102.71
2,548,000. —

71,421,708.76
135,746. 70

„ 51,446,644. 31

ffr. 2,918,767,769.41
2,706,130. 31

ffr. 2,921,473,899. 72
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Sie Siquibation ift folgenbe:

@ittttof)mett itt 1905 ffr. 3,635.15
Êinnalpen irt 1906 ffr. 2,918,608,943.31

Sabon für 1907 „ 123,631.24

„ 2,918,485,312.07

„ 2,984,952.50
Aftiöaugftänbe (unerlebigte 33ejugê=

anmeifmtgen) am 31. Serein ber

3ufammen, mie oben ffr. 2,921,473,899. 72

b) ïpafftbauêftârtbe.
Sie bon ben töermaltungen auggefteïïten 3 a t) I it tt g >3

anmeifnngen betragen :

A. 2B a I bung en
B. S ont an en
C. Sotnänenfaffe
D. £)t)f)otl)efarfaffe
E. ,tï a n t o n a I b a n I
F. Anleihen
G. @ifenbaf)ttlaf>italiett
H. ©taatêïaffe
J. Aedjnunggfalbo ber

Saufenben tßermaltung
K. ÏRobilien $nöentar
L. © e m i n n u n b 58 e r I n ft.
Summe ber neuen 5ßaffibau§ftänbe.
tßaffiöaugftänbe am 1. Januar

gufammen

(Seite

76 ffr.
76 ff
76 ff
78 ft
78 ff
80 ff
80
OD

ff
88 ff

88 ff
88 ff

8 ff

Sie Siquibation ftellt fiel) loie folgt:

Auggaben in 1905 ffr. 51,151.75
Auggaben in 1906 ffr. 2,919,193,202.17

Sabon für 1907 „ 16,146.—

„ 2,919,177,056.17
ißaffiüaugftänbe (unerlebigte 3<d)=

lungêanioeifungen am 31. Sejember 1,383,628. 08

3ufammcn, toie oben ffr. 2,920,611,836. -

1,086,688. 80
7,762,751.22

703,799. 72
131,983,794.41

2,652,979,102. 71

498,000. —
2,050,000. —

71,846,372. 90

2,042. 62
149,274. 32

50,116,888. 56

ffr. 2,919,178,715.26
1,433,120. 74

ffr. 2,920,611,836. -

J. ;)ied)ttunfl©falï>0 fcev Saufenben Simtmltung.
Sag Oiutljaben ber Saufenben töermaltung bei ber ©taats=

faffe betrug am 1. ffanuar ffr. 63,085. 80. Surd) ben lleber=
fd)ufj ber @innaf)men berfelben t)at es fid) um ffr. 2,042. 62
berntel)rt unb beläuft fid) am @nbe bes ^yafjreê auf ffr.
65,128. 42 (SSergl. H. C. 1).

K. iOioOitien^nucntav.

Sag (fnbentar ber ©taatg'anftalten bermetjrte
fid) um ffr. 135,893.92; bagegen berminberte fid) bag $n
ben tar ber Allgemeinen ÎBermaltung um ffr. 13. 30
unb baê Uriegêinbentar um ffr. 122,353.—. Sie
33ermet)rung betrifft größtenteils bie ©traf an ft alt 30 i bt

mil, bie lanbmirtfdjaftlidje Söinterfdjule 5prun
trut, bie neue fêr-jiefjungëanftalt Sobereffe, ben

58otanifd) entarten unb bag £> b e r f e m i n a r intern.
Sie SSerminberung beg Äriegginbentarg ift jum Seil auf
ißreigrebultionen jurüdjufüljren. Ser ©djätjunggmert beg

sjJiobitien<fnbentarg beträgt auf @nbe 1906 ffr. 5,2*69,457.50.

III. ßilmtj.
(Seite 4 unb 5.

Sie 58ilanj, tueldje ben einzelnen Abteilungen ber Aed)= ©oll:
nung auf ©eite 4 unb 5 borangeftellt ift, melgt bie lleber= A ecf) nun g en ber 38er m al
einftimmung ber 9t edjnung beg reinen 38ermögeng tnngen an 5ßaffibaug
unb ber9ted)nung ber 33ermögengbeftanbteile burd) ftänben-
folgenbe ©leidigen nad):

3at)lunggan)oeifungen.

a. 35erteßrSbilang. Waffen an Altiöaugftänbe:
ig o 11 : .Oaffaeiitnat)mcn unb @egenred)=

33ermef)rungen ber 58ermögengbe= nun^ ' ' '

ftanbteile ffr. 11,625,631,741.59 Altiöaugftänbe an Aecfmungen
tßerminberungen beg reinen S3er= 33ermaltungen:

mögeng „ 50,116,888.56 Sejugganmeifungen

ffufammen ffr. 11,675,748,630.15 ißaffibaugftänbe an Waffen:
$ a b e n : Itaffaausgaben unb ©egenred)=

tßerminberungen ber 38ermögeng= nun9
beftanbteile ffr. 11,624,301,985.84

SSermetjrungen beg reinen 38er=
es n b e n •

mögeng „ 51,446,644.31 _ „
VuweK-

Segnungen ber 38ertual
3ufanuncn ffr. 11,675,748,630.15 tungen q e r A t t i ü a it s

Siefe grofjen ©ummen ertlären fid) baburd), bafj fie ben flä^be:
SSerleßr gemiffermafjen öierfad) angeben, loie aug folgenber -cejugganmetfungen

Sarftellung l;eröorge£)t : llebertrag
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

ffr. 2,919,178,715.26

„ 2,918,608,943.31

„ 2,918,767,769.41

2,919,193,202. 17

ffr. 11,675,748,630.15

ffr. 2,918,767,769.41

ffr. 2,918,767,769.41
64



250 — Ni 15 (138)

Uebertrag ffr. 2,918,767,769.41
•Waffen per Spaffibaudftänbe:

éaffaaitdgaben unb ©egenrecp=

itung „ 2,919,193,202. 17

Sltibaudftänbe p e r $ a f f e n :

Äaffaeinnapmen unb ©egenrecp=

rtung „ 2,918,608,943.31
ipaf fioaudftänbe per Ute=

ttungett ber33ertoal
turtgert:

^aplungeamoeifungeit.... „ 2,919,178,715.26

ffr. 11,675,748,630.15

b. Sludgangdbilanj.

©oll:
©umme ber Sltiben ffr. 489,433,778. 61

§aben:
Summe ber ^affiben ffr. 428,837,908. 87
Seined Sermbgen „ 60,595,869. 74

gufammen, gteicÉ) bert Sftiben ffr. 489,433,778.61

IV. fyftfiaIfottK
Seite 91—121.

$u bett 54 am Anfange bed Sapred beftefjenben Special»
fonbd finb bret rteue pinjugelommen : Sad Segat Söagner,
ber ®bnarb Sbolf Stein ffonbd nnb ber Sopann
SebUff onbd.

Sie @ i n n a p m e n ber Special ffonbd betragen ffr.
2,031,785.50, bie «udg ab en ffr. 1,363,581.37 ùnb bad

©eîamtbermbgen berfelbeit pat fiep um ffr. 668,204. 13
0 e r m e p r t.

Serminbert pat ficp bas Sermögen folgenber ffonbd :

Unterftüpungdfonbd für Äranten=
unb Srmenanftalten ffr. 239,458.33

Snfelfpital „ 60,865.82
Siepentfcpäbigungdtaffe. „ 16,402.93
II. Abteilung ber ßepreruerfidie

rungdlaffe „ 8,225.75
Scpmellenfonbd ber Suragewäffer=

ïorreftion „ 7,953.35
Siftoria ftiftung „ 1,270.23
(Srjiepungdfonbd ber ïôi£toria

ftiftung „ 533.36
tßferbefdpeinlaffe „ 246.30
3epenber Sibliotpel ff onbd „ 135.80
©life @berfolb=ff onbd ber Siftoria=

ftiftung „ 78.46
fpaller'ftpeißreidmebaille „ 71. 90

Uebertrag ffr. 335,242.23

Uebertrag ffr. 335,242.23
Srren ffonbd ber Srrenanftalt

Sellelap 50. —

3ufammen ffr. 335,292.23

Sagegen pat fiep bad Sermbgen ber übrigen ffonbd um
ffr. 1,003,496. 36 bermeprt. Son ben erpeblid)ften Sermep=

rangen finb ju nennen:

Seprerberficperungdfaffe, III.31 b

teilung ffr. 339,628.80
.Uantonalbanf, Spejialreferben. „ 311,423.37
©rtoeiterung ber Srrenpflege „ 57,972.34
Stantmfonbd (Senj fpepmanu

Stiftung) ber cpriftfatpolifcpen
ff alultät „ 54,527.80

Snbalibenfaffe bed ^olijeilorpd „ 44,678.47
$u ber Serminberung bed Snfelfpitalfonbd ift j$u

bemerfen, bafj barin eine Sbfcpreibung auf bem Siegenfcpaftd=
tonto oon ffr. 57,000. — entpalten ift.

Sie mitgeteilten Secpnmtgdergebniffe für bad ^nfelfpital
unb bad Ülufjerlranfenpaud finb bie bed Sapred 1905.
Siefenigen pro 1906 maren bid jur Srudlegung ber Staats=
reepnung noep niept erpältlicp.

Sad reine Sermögen ber Spe^ialfonbd beträgt am (Snbe
bed Sapred ffr. 20,500,097. 02, ober naep Sbjug ber Scpulb
bed ffonbd für ©rweiterung ber Srrenpflege ffr. 21,872,758.08

|>err ffinanjbireltor

Sie Äantondbucppalterei einpfieplt Spnen bie borliegenbe Staatdredpnung bed Kantons Sern für bad Sapr 1906 ju
Rauben bed Segierungdrated unb bed ©raffen Sated jur ©enepmigung.

Dîit fpoepaeptung

©er«, ben 15. Sprit 1907.

Ser Äantondbucppalter :

lung.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat AbaudernnasahtriV^e der Grossratskommission

vom 21. März 1907. vom 24. April 1907.

Gesetz
betreffend

Schutz des Weinbaues gegen die Reblaus.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

I. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Beim Auftreten der Reblaus im Kantonsgebiet
trifft der Regierungsrat, beziehungsweise die Direktion

der Landwirtschaft, die erforderlichen Vorkehren
zur Bekämpfung derselben.

Art. 2. Der Direktion der Landwirtschaft wird als
beratende Behörde eine kantonale Kommission für
Weinbau beigeordnet, welche in allen wichtigen Fragen

ihr Gutachten abzugeben hat.

Art. 3. Für die Leitung und Beaufsichtigung aller mit
der Bekämpfung der Reblaus zusammenhängenden
Arbeiten wird ein kantonaler Reblauskommissär ernannt,
dem nötigenfalls ein oder mehrere Adjunkte beigegeben
werden können. Die Wahl dieses Kommissärs, sowie
der Adjunkte, und die Festsetzung ihrer Amtsdauer
und Besoldung ist Sache des Regierungsrates.

Art. 4. In jeder weinbautreibenden Gemeinde wird
vom Gemeinderat eine aus Sachverständigen
bestehende Rebkommission von 3 bis 7 Mitgliedern
gewählt. Diese Kommission ist ein Organ der Ortspolizeibehörde

und deren Mitglieder sind Polizeiangestellte
im Sinne des Gesetzes vom 6. Dezember 1852 über
das Gemeindewesen.

Art. 5. Den Rebkommissionen liegt ob, die Reben
ihrer Gemeindebezirke alljährlich in der Zeit vom 1.
Juli bis 15. August auf das Vorhandensein der Reblaus

zu untersuchen. Für die Ausführung dieser
Untersuchungen erhalten sie durch den kantonalen
Reblauskommissär die nötigen Weisungen, denen sie
gewissenhaft nachzuleben haben. Von jedem entdeckten
Reblausherd, sowie bei Verdacht eines solchen, haben
sie den Kommissär unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
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Abänderungsanträge.
Art. 6. Die in den Art. 3 und 4 bezeichneten Beamten

(sofern eine Kommission in Betracht fällt, deren
einzelne Mitglieder) haben bei Ausübung der ihnen durch
dieses Gesetz übertragenen Aufsicht die Eigenschaft
von Beamten der gerichtlichen Polizei (Gesetzbuch
über das Verfahren in Strafsachen, Art. 38 u. ff.).

Art. 7. Die Grundeigentümer, Pächter und Rebleute
sind gehalten, bei Krankheitserscheinungen in ihren
Reben, die auf das Vorhandensein der Reblaus schlies-
sen lassen, dem Reblauskommissär unverzüglich An- lassen, der Rebkommission zu Händen des

Rebzeige zu machen. lauskommissärs

Art. 8. Die durch dieses Gesetz eingesetzten
Aufsichtsorgane sind berechtigt, die Reben zu jeder Zeit
zu betreten.

II. Bekämpfung der Reblaus und Rekonstitution
der Reben.

Art. 9. 1st, das Vorhandensein der Reblaus an irgend
einem Orte des Kantons festgestellt, so hat der
kantonale Reblauskommissär unter Anzeige an die Direktion

der Landwirtschaft die Vorkehren zur Bekämpfung
sofort zu treffen.

Art. 10. Die Bekämpfungsarbeiten werden nach Massgabe

der jeweilen geltenden eidgenössischen und
kantonalen Vorschriften durchgeführt.

Aus den infizierten Rebparzellen dürfen keine
Gegenstände entfernt, die Rebstöcke samt Wurzelwerk
und die Stickel müssen auf Ort und Stelle vernichtet
werden.

Art. 11. Die Kosten der Bekämpfung trägt der Staat,
dem auch der bezügliche Bundesbeitrag zufällt.

Art. 12. Die Bekämpfung der Reblaus hat vorläufig
bei allen Bestockungsarten stattzufinden. Der
Regierungsrat wird indessen ermächtigt, nach Anhörung
der Weinbaukommission und des kantonalen
Reblauskommissärs, durch spezielle Verordnung die Bekämpfung

für das ganze Rebgebiet, oder für einzelne
Gemeindebezirke, oder für bestimmte abgegrenzte Teile
von solchen bei Reben mit widerstandsfähigen Unterlagen

einzustellen.

Art. 13. Der Staat unterstützt die Wiederanpflanzung
der phylloxerierten Rebparzellcn mit widerstandsfähigen

Unterlagen.
Zu diesem Zwecke hat der Regierungsrat

insbesondere dafür zu sorgen, dass für die Wiederanpflan-
zung der gerodeten Grundstücke rechtzeitig die
genügende Anzahl veredelter widerstandsfähiger Stecklinge
entweder aus vom Staate kontrollierten einheimischen
oder durch Bezug von auswärtigen Pflanzschulen zu
möglichst billigem Preise an die Rebbesitzer, in erster
Linie an solche von phylloxerierten Reben abgegeben
werden.

Für jede Bepflanzung einer Rebparzelle mit
widerstandsfähigen Reben bedarf es einer Bewilligung des
Regierungsrates.

widerstandsfähiger Setzlinge entweder aus vom
Staate kontrollierten einheimischen, oder — wenn diese
nicht genügen — durch Bezug von auswärtigen, ebenfalls

unter Kontrolle stehenden Pflanzschulen zu
möglichst billigem Preise an die Rebbesitzer abgegeben
werden.

Die Beschaffung und Abgabe widerstandsfähiger
Stecklinge für die Bepflanzung nicht phylloxerierter
Reben geschieht ebenfalls unter staatlicher Kontrolle
und zwar zum Selbstkostenpreis.
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Abändernngsanträge.
Die Beschaffung und Abgabe widerstandsfähiger Für jede Bepflanzung einer Rebparzelle mit

widerStecklinge für die Bepflanzung nicht phylloxerierter standsfähigen Reben bedarf es einer Bewilligung des
Reben geschieht ebenfalls unter staatlicher Kontrolle Regierungsrates,
und zwar zum Selbstkostenpreis.

III. Entschädigungen.

Art. 14. Wenn beim Auftreten der Reblaus infolge der
Anwendung von eidgenössischen oder kantonalen
Gesetzesvorschriften Reben zerstört werden, so ist hiefür
dem Eigentümer zu vergüten

a. der Ausfall der hängenden Ernte;
b. ein Beitrag bis zu 50% der Kosten der

Wiederanpflanzung.

Sofern der Stand des Rebfonds es gestattet, kann
in Fällen besonderer Hilfsbedürftigkeit der Beitrag bis
auf 60% bemessen werden.

Art. 15. Die Vergütung des Ausfalles der hängenden
Ernte übernimmt der Staat, dem auch der bezügliche
Bundesbeitrag zufällt.

Der Beitrag an die Kosten der Wiederanpflanzung
wird aus dem kantonalen Rebfonds bestritten.

Art. 16. Wenn alte Reben in einer durch die Reblaus
bedrohten Lage, anlässlich der normalen Erneuerung,
mit widerstandsfähigen Setzlingen bepflanzt werden, so
erhält der Eigentümer an die durch diese Bepflanzung
verursachten Mehrkosten einen Beitrag bis auf 15 Fr.,
in Fällen besonderer Hilfsbedürftigkeit bis auf 20 Fr.
per Are aus dem kantonalen Rebfonds.

Ueber die Frage, ob die Voraussetzungen zur
Ausrichtung des Beitrages vorhanden sind, sowie über die
Höhe desselben entscheidet der Regierungsrat. Die
Auszahlungen sollen, soweit möglich, Ende Jahres
erfolgen.

Art. 17. Der kantonale Rebfonds wird gegründet und
geäuffnet

a. aus den Beiträgen der Gesamtheit der Rebbesitzer ;
b. aus dem Bundesbeitrag an die gemäss Art. 15,

Abs. 2, und Art. 16 verabfolgten Entschädigungen;
c. aus einem Staatsbeitrag, welcher jährlich vom

Grossen Rat festgesetzt wird.
Der Grosse Rat wird über die Organisation dieses

Fonds in einem Dekret die erforderlichen Bestimmungen

aufstellen; er wird auch die Höhe der von den
Eigentümern auf Grundlage der Grundsteuerschatzung
des Rebareals zu leistenden Beiträge für jedes Jahr
festsetzen, wobei als Maximum 1 %0 der Grundsteuer-
schatzung gelten soll.

IV. Straf- und Schlussbestimmungen.

Art. 18. Wer den Bestimmungen dieses Gesetzes
absichtlich oder fahrlässigerweise zuwiderhandelt, wer
die vollziehenden Organe an der Ausübung der ihnen
gesetzlich zustehenden Verrichtungen stört oder
hindert, oder ihren Anordnungen sich nicht fügt, ist,
sofern nicht 'schärfere Bestimmungen des Strafgesetzbuches

zutreffen, mit einer Busse von 5 Fr. bis
500 Fr. zu belegen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 65*
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Der Fehlbare kann überdies zum Ersätze des
verursachten Schadens verurteilt werden. Für denjenigen
eigenen Schaden, den er selbst verschuldet, hat er
keinen Anspruch auf Ersatz.

Art. 19. Gegen säumige oder nachlässige Organe
kann vom Regierungsrat auf dem Disziplinarweg
eingeschritten und eine Busse bis 50 Fr. verhängt werden.

Art. 20. Die Vorschriften des Bundes betreffend die
Bekämpfung der Reblaus bleiben vorbehalten.

Art. 21. Der Regierungsrat wird die zur Vollziehung
dieses Gesetzes nötigen Verordnungen erlassen,
insbesondere eine solche betreffend die Obliegenheiten
der vorgesehenen Organe, sowie das Verfahren,
welches dieselben bei Ausübung der ihnen übertragenen
Funktionen einzuschlagen haben.

Art. 22. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk am in Kraft.

Dasselbe ist in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

I

Bern, den 21. März 1907.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
Steiger,

der Staatsschreiber
Kistler.

Abänderungaantr&ge.

Bern, den 24. April 1907.

Im Namen der Grossratskommission

der Präsident
Gyger.



AÏ 17

Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat

vom 25. März 1907.

Revision
des

§ 18, Ziffer 3 und 4, des Gesetzes vom 18. Juli 1894

betreffend die Aufstellung von Alignementsplänen und

von baupolizeilichen Vorschriften durch die Gemeinden.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 18, Ziffer 3 und 4, des Gesetzes vom 18. Juli
1894 betreffend die Aufstellung von Alignementsplänen

und von baupolizeilichen Vorschriften durch die
Gemeinden wird folgendermassen ergänzt und erweitert:

3. Ueber die Anlage von Strassen, Trottoirs,
Brücken, Viadukten, Plätzen, Abzugskanälen, Beleuch-
tungs- und Wasserleitungsanlagen und Aehnliches,
sowie über die Beiträge der Gebäude- und Grundeigentümer

an die Erstellung und den Unterhalt solcher
Anlagen ;

4

Die auf Grundlage dieses Artikels von den
Gemeinden erlassenen Vorschriften unterliegen der
Genehmigung des Regierungsrates. Ist dieselbe erteilt,
so geniesst die Gemeinde für die auf Grund dieser
Vorschriften entstehenden Forderungen, soweit es sich
um Erstellung solcher Anlagen handelt, ein gesetzliches

Pfandrecht an den betreffenden Liegenschaften,
das jedoch allen bereits bestehenden Pfandrechten im
Range nachgeht.

Dieser Beschluss tritt nach dessen Annahme durch
das Volk in Kraft.

Bern, den 25. März 1907.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
Steiger,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat

vom 25. April 1907.

Gfesetz
betreffend

den bedingten Straferlass.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Wenn auf Grund strafrechtlicher Bestimmungen
des bernischen Rechtes jemand zu einer die Dauer

eines Jahres nicht erreichenden Freiheitsstrafe
verurteilt wird, so kann der urteilende Richter den
bedingten Erlass des Strafvollzuges aussprechen, wenn
die folgenden Voraussetzungen zusammentreffen :

1. wenn der Täter nach seinem Vorleben, nach sei¬

nem Charakter und seiner Tat als der Vergünstigung

würdig erscheint, insbesondere wenn er zum
ersten Mal wegen einer strafbaren Handlung
verurteilt wird;

2. wenn er den Schaden, soweit seine Mittel dazu
ausreichten, ersetzt hat;

3. wenn er bisher weder in der Schweiz noch im
Auslande wegen einer in bernischen Gesetzen mit
Zuchthaus bedrohten Handlung verurteilt worden
ist;

4. wenn er nicht innerhalb der letzten 5 Jahre vor
Begehung der Tat in der Schweiz oder im Ausland
wegen der nämlichen oder einer gleichartigen
Handlung verurteilt worden ist.

Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Richter

bei einer Verurteilung zu Geldbusse den bedingten
Erlass des Strafvollzuges aussprechen für den Fall,
dass gemäss den gesetzlichen Bestimmungen wegen
Armut des Verurteilten eine Umwandlung der Busse
in Gefängnis oder öffentliche Arbeiten eintritt.

Art. 2. Wird der bedingte Erlass des Strafvollzuges
ausgesprochen, so ist dem Verurteilten im Urteil eine
Probezeit aufzuerlegen.

Die Probezeit beträgt zwei bis fünf Jahre und wird
innerhalb dieser Grenzen, unter Würdigung der
Umstände des Falles und des Charakters des Täters, im
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Urteil bestimmt. Der Richter kann den Verurteilten
unter Schutzaufsicht stellen.

Ausserdem kann der Richter, je nach den
Umständen, dem Verurteilten die Weisung erteilen, während

der Probezeit sich von geistigen Getränken zu
enthalten oder den Schaden innerhalb bestimmter Frist
zu ersetzen.

Art. 3. Der bedingt ausgesprochene Straferlass muss
widerrufen werden, wenn der Verurteilte wegen einer
während der Probezeit im Kanton Bern oder auswärts
begangenen, in bernischen Strafgesetzen mit Freiheitsstrafe

bedrohten vorsätzlichen Handlung verurteilt
wird. Ausnahmsweise ist jedoch der Richter befugt,
den Widerruf nicht zu verfügen, wenn die letzte strafbare

Handlung geringfügiger Art ist.
Der Straferlass kann auch widerrufen werden, wenn

der Verurteilte einer ihm vom Richter erteilten
Weisung zuwiderhandelt.

Art. 4. Während der Probezeit ruht die Verjährung
derjenigen ausgesprochenen Strafen, welche während
der richterlich bestimmten Probezeit verjähren würden ;

sie beginnt aber mit dem Widerruf des Straferlasses.

1. über die Organisation und die Aufgaben der
Schutzaufsicht und die Stellung des Staates zu
privaten Bestrebungen dieser Art,

2. über die bedingte Entlassung von Sträflingen,
3. über die Führung und Benutzung der Strafregister.

Art. 12. Dieses Gesetz tritt nach Annahme durch
das Volk sofort in Kraft.

Es findet Anwendung auf alle Strafprozesse, in
welchen im Zeitpunkte seines Inkrafttretens ein
rechtskräftiges Endurteil noch nicht gefällt ist.

Bern, den 25. April 1907.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
Steiger,

der Staatsschreiber
Kistler.

Art. 5. Der bedingte Straferlass umfasst auch die
Nebenstrafe mit Ausnahme der Geldbusse (siehe Art.
1, letztes Alinea, oben), der Konfiskation einzelner
Gegenstände und des Wirtshausverbotes. Ebenso wird
die Verurteilung zu Zivilentschädigung, Interventions-
und Staatskosten durch den bedingten Straferlass nicht
berührt.

Art. 6. Der Richter kann den bedingten Straferlass
auf einen dahinzielenden Antrag des Angeklagten oder
der Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen
aussprechen.

Art. 7. Der Widerruf erfolgt auf den Antrag der
Staatsanwaltschaft oder von Amtes wegen durch Urteil
desjenigen Gerichts, das den bedingten Erlass ausgesprochen

hat. Das Gericht entscheidet zuvor darüber, ob
eine kontradiktorische Verhandlung stattzufinden hat.

Art. 8. In Fällen, die von den Assisen oder der
Kriminalkammer ohne Zuziehung der Geschwornen
beurteilt werden, steht die Entscheidung über Gewährung

und Widerruf des bedingten Straferlasses der
Kriminalkammer zu.

Art. 9. Auf die Urteile über Erteilung oder Abschlag
und über Widerruf des bedingten Straferlasses finden
die Bestimmungen des Strafverfahrens über die Rechtsmittel

entsprechende Anwendung. Die Appellation ist
zulässig, wenn die Hauptsache appellabel ist.

Art. 10. Die Verurteilung, der bedingte Straferlass,
dessen Widerruf und das Dahinfallen der Strafe werden
in das Strafregister eingetragen; jedoch dürfen diese
Eintragungen nur bei einer neuen Strafuntersuchung
mitgeteilt und nur bei einer Strafverurteilung verwertet
werden.

Art. 11. Der Grosse Rat wird auf dem Dekretswege
Bestimmungen erlassen



As 19 — 257

Bericht und Antrag der Finanzdirektion

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend die

Errichtung von Filialen der Kantonalbank in Münster und Interlaken.

(Mai 1907.)

Mit dem Herannahen des Zeitpunktes, an welchem
die nunmehr organisierte Schweizerische Nationalbank

ihre Tätigkeit eröffnen wird, erwächst den
Behörden des Kantons die Aufgabe, in Erwägung zu
ziehen, in welcher Weise für den Entgang des Nutzens,
welcher der Kantonalbank durch den sukzessiven Hinfall

ihrer Noten-Emission erwachsen mag, Ersatz
geschaffen werden kann.

Nicht als ob dieser Nutzen besonders hoch zu
veranschlagen wäre, denn es ist nicht zu bestreiten, dass
wenigstens in den letzten Jahren, während welcher eine
Erhöhung der durchaus ungenügenden Emissionsziffer
der Kantonalbank durch die Verhältnisse ausgeschlossen

war, die aus der Banknoten-Ausgabe sich ergebenden

Vorteile durch die Lasten und Verpflichtungen,
welche ihr aus der Stellung als einzige Emissionsbank
des Kantons erwuchsen, zum guten Teil, wenn nicht
ganz, aufgewogen wurden.

Die erwähnte Frage ist im Bankrate bei verschiedenen

Anlässen zur vorläufigen Erörterung gelangt.
Eine einlässliche Behandlung mit eingreifenden
Beschlüssen zu Vorschlägen an die obéra Behörden wird
sie aber wohl erst anlässlich der Vorberatungen zu
einer Revision des Bankgesetzes erfahren können, die
infolge der Aufhebung des Rechtes zur Banknoten-
Emission notwendig wird.

Immerhin hat sich schon jetzt im Bankrate die
Ueberzeugung ausgebildet, dass eines der Mittel, um
der Kantonalbank nicht nur die bevorstehende Ein-
busse an Einfluss und Geschäftsverkehr zu ersetzen,
sondern ihr überhaupt zu einer intensiveren Entwicklung

und zur Behauptung der ihr als Staatsinstitut
zukommenden Stellung zu verhelfen, die Gründung
neuer Zweiganstalten im Kantonsgebiete sei.

In der Entwicklung der Bank nach dieser Richtung
ist seit einer langen Reihe von Jahren ein Stillstand
eingetreten, datiert doch die Gründung der letzten
Filiale vom Jahre 1867. Es mag zugegeben werden,
dass das Bedürfnis nach Errichtung weiterer
Niederlassungen während dieser Zeit nicht in ausgeprägter
Weise zum Ausdrucke kam. Zudem haben in meh-
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reren grössern Ortschaften des Kantons lokale Institute

vermöge ihrer Anpassung an die dortigen
Bedürfnisse den letztern zu genügen vermocht.

Doch kann man sich der Beobachtung nicht
entziehen, dass durch die seit einigen Jahren in unserm
Kanton stattfindende industrielle Entwicklung, welche
durch den Bau und die Eröffnung einer Anzahl
Nebenbahnen und die Ausbeutung unserer Wasserkräfte
vermittelst Elektrizität mächtig gefördert wurde, auch für
die Banktätigkeit das Feld in bedeutendem Masse
erweitert worden ist; einen Beweis dafür liefert die
zunehmende Prosperität und Ausdehnung einzelner Banken

auf Nebenplätzen des Kantons, verbunden mit der
Wahrnehmung, dass auch ausserkantonale Banken in
unserm Gebiete ein erspriessliches Feld für ihre Tätigkeit

finden.
Es erscheint deshalb den Bankbehörden als eine

Pflicht, auch ihrerseits die Tätigkeit unseres Institutes
zu steigern und seine Organisation auszubilden.

Ein Ansporn dazu liegt unter anderm auch in der
alle Erwartungen weit übersteigenden Ausdehnung,
welche die Annahme von Gelddepositen gegen Büchlein

(Spareinlagen) seit ihrer im Jahre 1895 stattgehabten

Einführung angenommen hat. Am letzten 30.
September war die Gesamtsumme solcher Einlagen
bei der Kantonalbank auf 18,829,676 Fr. 36
angestiegen, ein Beweis, dass die Aufnahme dieses
Geschäftszweiges einem wirklichen Bedürfnisse entsprach,
trotzdem eine grosse Zahl von Sparkassen im ganzen
Kanton ihre Tätigkeit entfaltet. Diesen Kassen ist
übrigens eine Benachteiligung infolge der Betätigung
der Kantonalbank in diesem Geschäftszweige nicht
erwachsen, denn unseres Wissens war eine Abnahme
des Bestandes an Sparkassa-Geldern nirgends zu
konstatieren.

Dagegen darf es auch als eine Aufgabe des Staates
bezeichnet werden, durch die Gewährung seiner
Garantie für solche Einlagen nicht nur den Sparsinn
zu fördern, sondern ihn auch da zu wecken, wo
vielleicht unbegründete Bedenken diejenigen, die Geld
erübrigen, abhalten mögen, das letztere einer Kasse

66
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anzuvertrauen, die eine derartige Garantie nicht be- Betreffend Münster,
sitzt.

Die Vermehrung der Geldeinlagen bringt anderseits Wir gehen von der Voraussetzung aus, dass dieser
der Bank die Verpflichtung, für eine angemessene Ver- Zweiganstalt die Amtsbezirke Münster, Laufen und der

wendung dieser Summen zu sorgen und wenn auch westlich einer Linie Pleigne-Courfaivre-Soulce liegende
ein gewisser Teil der letztern in Bankwechseln und Teil des Bezirkes Oelsberg als Arbeitsfeld zugewiesen
leicht realisierbaren Wertschriften angelegt werden würde.
muss, so darf gewiss auch ein anderer Teil dem Handel Auf Grundlage der Volkszählung vom 1. Dezember
und Gewerbefleiss zu fruchtbringender Verwendung 1900 würden sich nun folgende Ziffern ergeben :

zur Verfügung gestellt werden. Amt Münster 19,378
Beide Geschäftszweige, die Annahme zinstragender » Laufen 7,491

Gelder und die Verwertung derselben in Form von » Dulsberg 11,471
Darlehen und Krediten müssen einander ergänzen. Gesamt-Seelenzahl 38,340
Den Behörden der Kantonalbank erwachst deshalb die
Aufgabe, solche Punkte im Kanton aufzusuchen, wo Zur Vergleichung führen wir an die Bevölkerungs-
die Bedürfnisse nach beiden Richtungen zu Tage tre- zahlen der Gebiete

ten, ohne dass denselben auf anderem Wege in ge- der Filiale St. Immer mit 38,049
nügendem Umfange entsprochen werden kann. des Comptoir Pruntrut mit 31,083

Ihre Aufmerksamkeit lenkten die Behörden der Kan- wie sie sich nach Zuteilung der obigen Bezirke an
tonalbank zunächst auf das Münstertal, indem unterm Münster gestalten würden.
L Mai 1906 Herr Paul Gobai. Notar und Amtsschreiber Dabei igt allerdi zu beachten, dass das Amt
in Munster namens von 122 Industriellen, Handels- Laufen jedenfalls nur unwesentlich mit unserm Institut
und Gewerbetreibenden und andern Bürgern eine Pe- verkchl£n dürfLe, weil es zu sehr in geschäftlicher
Betition einreichte, mit dem Begehren. ziehung von Basel in Anspruch genommen wird, das

« Es möchte in Münster innert kürzester Frist eine vermöge seiner Lage und geschäftlichen Bedeutung
« Filiale der Kantonalbank von Bern errichtet werden. » jm Laufentale einen grossen Einfluss ausübt.

Diese Eingabe enthielt die Namen von 80 Personen Anderseits soll aber nach den gemachten Angaben
aus Munster 20 aus Bölsberg, die übrigen aus um- die Bevölkerung des Bezirkes Münster seit der letzten
liegenden Urtscbatten. Zählung von 19,000 auf rund 25,000 Seelen angewach-

Sodann trat in zweiter Linie in den Vordergrund sen sein. Entsprechend mögen zum Teil auch die an-
diejemge Gegend unseres Kantons, welche m der wei- dern Bezirke eine Vermehrung erfahren haben. Aus
ten Welt vermöge ihrer Naturschönheiten am meisten Aug diegen Zahlen erhellt dass die Bevölkerungsbekannt

und infolgedessen der Schauplatz eines inten- zaW gg igt um di(J jn Aussicht genommenesiven Fremdenverkehrs geworden ist. Wir meinen das Zweig5anstaft alimentären zu können, da sie sich, nach
eigentliche Oberland mit seinem geschäftlichen Haupt- VolJz^g der notwendig werdenden Neueinteilung auf
sitz tntei iaken. ähnliche Höhe wie diejenige im Bezirke der beiden

andern Zweiganstalten stellen wird. Wenn auch
gegenwärtig der Bezirk einer künftigen Filiale Münster

Bezüglich der für die Errichtung von Zweiganstal- noch den beiden andern Zweiganstalten St. Immer
teil in Interlaken und Münster in Betracht kommenden und Pruntrut zugeteilt ist, so darf betont werden,
Verhältnisse hat der Bankrat eine gründliche Unter- dass die Bevölkerung dieses Bezirks bisher wenig mit
suchung vornehmen lassen und gelangt auf Grund der den Zweiganstalten verkehrte und sie von der neuen
Ergebnisse derselben zum Schlüsse, der Finanzdirek- Niederlassung nach und nach in weit ausgiebigerem
tion zuhanden der obern Behörden die Errichtung von Masse an die Bank wird herangezogen werden können.
Zweiganstalten in Interlaken und Münster vorzuschla- Kach den veröffentlichten Resultaten der eidgenös-
£en' sischen Betriebszählung vom 9. Augusi 1905 weisen

Wir entnehmen der einlässlichen Begründung dieses die in Frage kommenden Amtsbezirke folgende Betriebe
Vorschlages folgendes: auf:

Betriebe Hievon Motorbetriebe

Landwirt- Gewerbe, Industrie, Heim- Beschäftigte Pferdeschaft

Handel arbeit a Personen Anzahl kräfte
Amt Münster 1579 1120 505 3204 11486 142 2781,4

» Laufen 826 479 35 1340 4699 56 4266,3
« Delsberg 925 671 312 1908 5847 51 1266,6

Total Rayon Münster 3330 2270 852 6452 22032 249 8314,6

Amt Courtelary 1251 1581 1126 3958 13975 257 5018,3
» Freibergen 1007 678 287 1972 5464 68 4175,2

Total Rayon St. Immer 2258 2259 1413 5930 19436 325 9193,5

Amt Pruntrut 2614 1651 749 5014 13718 113 1030,7
» Delsberg 652 248 88 988 2697 31 667

Total Rayon Pruntrut 3266 1899 837 6002 16415 144 1697,7
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1. Fabriken in Dittingen, Duggingen, Grellingen und
Laufen.

2. Elektrizitätswerk la Goule mit zirka 4000 HP.

Hieraus geht hervor, dass der Rayon Münster in
6452 Betrieben 22,032 Personen beschäftigt und damit
die entsprechenden Ziffern der Rayons St. Immer und
Pruntrut, noch etwas übersteigt. Auch die Zahl und
der Umfang der Motorbetriebe bezeugen, dass die weitere

Grundbedingung für eine genügende Alimentation
einer neuen Filiale, rege Industrie, vorhanden ist, aus
der sich in Verbindung mit Handel, Gewerbe und
Landwirtschaft ein lebhafter Bankverkehr entwickeln kann.

Eine weitere Bestätigung, dass es im Rayon Münster
an Industrie und Handel nicht gebricht, finden wir im
Schweizerischen Handelsregister, nach welchem

der Rayon Münster 517,
» » Pruntrut 514,
» » St. Immer 577

eingetragene Firmen umfasst.
Die bereits erwähnte, im Jahre 1907 zu erwartende

Eröffnung der Bahnlinie Solothurn-Münster dürfte eine
bedeutende Hebung des Platzes Münster zur Folge
haben. Schon in den letzten Jahren hat sich die
Ortschaft bedeutend entwickelt; neue Fabriken, zahlreiche
Bauten sind erstanden und wenn auch Manches heute
den Eindruck einer mangelnden Fertigkeit tragen mag,
so hindert dies durchaus nicht, dass eine nach
richtigen Grundsätzen arbeitende Bank unter Beobachtung
der nötigen Vorsicht ihren Zweck erfüllen und dem
soliden Teil der Bevölkerung dienen kann; es wäre
ihr sogar eher noch Gelegenheit gegeben, ungesunden
Spekulanten mit Erfolg entgegentreten zu können.

Der Platz Münster ist bis zur Stunde nur mit zwei
Finanzinstituten versehen :

a. die Caisse d'Epargne du district de Montier, die
mit einem Aktienkapital von 20,000 Fr. und einem
Reservefonds von 278,000 Fr. arbeitet und ihre
Spareinlagen von 5,340,428 Fr. meistens in Hypotheken
angelegt hat. Ihr Umsatz in 1905 bezifferte sich auf
26 Millionen Franken. In den letzten Jahren hat sie
sich auch mit Bankgeschäften befasst.

b. die Banque Populaire du district de Montier
arbeitet mit einem Aktienkapital Von 200,000 Fr.,
besitzt Reserven für 105,271 Fr. und erzielte in 1905
einen Umsatz von 281/2 Millionen. Ihre Depositen

(Spareinlagen, Dépôts und sonstige Gelder) von rund
2,000,000 Fr. sind zu zirka 1/4 in festen Darlehen, zu
i/4 in Wechseln und zu 1/2 in Krediten angelegt. Sie
zahlte von 1897 bis 1904 6—7 % Dividende aus, pro
1905 nur 5 %.

Die Kasse wurde 1856, die Bank 1864 gegründet.
Nach allgemeiner Ansicht genügen die 2 Institute für
den modernen Bankverkehr nicht mehr.

Weitere in Betracht kommende Institute sind:
Aktienkapital

in Laufen : Fr. 50,000

in Delsberg :

in Malleray :

» 30,000
» 1,000,000

» 50,000
Privatbank

Fr. 1,000,000

» 14.000

100,000

Bezirkskasse Laufen
Spar- und Leihkasse

des Amtsbezirks Laufen

Banque du Jura
Caisse d'Epargne et de

Crédit du district de
Delémont

Arthur Gouvernon
Senn & Cie
Comptoir der Gewerbebank

Basel
in Courrendlin : Caisse d'Epargne de la

paroisse
Caisse d'Epargne de la
vallée de Tavannes

Zuzugeben ist, dass sich die Mehrzahl der
Bevölkerung in dem in Frage kommenden Rayon mit der
Uhrenfabrikation befasst, die momentan in hoher Blüte
steht, deren Schwankungen jedoch ein grosses Risiko
bieten. Es ist dies um so mehr zu beachten, als die
Kantonalbank naturgemäss sowohl in St. Immer, als
auch in Pruntrut und Biel schon jetzt bedeutende
Engagements in dieser Branche verzeichnet.

Immerhin bestehen auch grössere Unternehmungen
anderer Branchen : Tuilerie mécanique de Moutier,
Vannerie de Moutier, Fonderie de laiton Boillat Reoon-
vilier, Verreries de Moutier, Brasserie de Delémont,
Fabrique jurassienne de meubles Delémont, Fabrique
suisse de Coutellerie Delémont, etc. etc., und die
Landwirtschaft zählt laut anderseitiger Tabelle die erhebliche

Zahl von 3330 Betrieben. Eine rege Bautätigkeit
und in Verbindung mit allem ein namhafter Kleinhandel

sind ebenfalls vorhanden.
Dass es in dem in Frage kommenden Gebiet auch

an Spareinlagen nicht fehlt, ergibt sich aus nachstehender

Tabelle :

Spareinlagen

Laufen : Spar und Leihkasse des Amtsbezirks
» Bezirkskasse Laufen, zirka

Delsberg : Banque du Jura
» Caisse d'Epargne et de Crédit

Courrendlin : Caisse d'Epargne de la paroisse
Münster: Banque Populaire du district

» Caisse d'Epargne du district
Malleray : Caisse d'Epargne de la vallée de Tavannes

Total Rayon Munster

St. Immer: Banque cantonale de Berne
» Banque Populaire Suisse

Courtelary: Caisse d'Epargne
Tramelan : Banque Populaire Suisse
Saignelégier :

Fr.

Ende 1905

1,313,000
775,000

3,345,000
2,966,000
3,323,000
1,568,000
5,340,000

425.000

Ende 1903

Fr. 1,170,000
» 691,000
» 3,691,000
» 2,845,000
» 3,164,000
» 1,429,000
» 5,274,000
» 433,000

Fr. 19,055,000 Fr. 18,697,000

Fr. 1,307,000
1,043,000

11,955,000
1,444,000
1,449,000

Caisse d'Epargne et de Crédit des Franches Montagnes » 3,1.28,000

Total Rayon St. Immer Fr. 20,326,000

Fr. 1,164,000
883,000

11,793,000
1,212,000
1,158,000
3,518,000

Fr. 19,728,000
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Spareinlagen Ende 1905 Ende 1903

Pruntrut: Banque cantonale de Berne Fr. 5,146,000 Fr. 2,854,000
» Banque Populaire Suisse » 3,180,000 » 2,881,000

Bassecourt : Caisse d'Epargne » 3,699,000 » 3,449,000

Total Rayon Pruntrut Fr. 12,025,000 Fr. 9,184,000

Speziell für viele dieser Spareinleger dürfte eine spricht, dass die Bewegung in Münster vom eigent-

Niederlassung unseres Staatsinstitutes sehr willkom- liehen Handels- und Gewerbestande getragen wird,
men sein. während in Dulsberg sich lediglich der Gemeinderat

Wir haben auch die Frage untersucht, welchen Ein- zu einem Schritte veranlasst sah, als die Zeitungen

fluss die Errichtung einer Filiale in Münster auf die von den Bemühungen von Munster Nachricht brach-

beiden Niederlassungen der Bank in St. Immer und ten. Sodann erscheint es uns zweifellos dass gegen-

Pruntrut haben könnte. Die bezüglichen Erhebungen wärtig m industrieller Beziehung Munster mit den

ergaben, dass die genannten Zweiganstalten infolge näher m Betracht kommenden Ortschaften Mal eray,
der nicht unerheblichen Entfernungen in dem in Frage Tavannes und Reconvilier grossere Bedeutung hat a s

kommenden Landesteil einen nur geringen Verkehr Delsberg. Die von der Eröffnung der Linie Solothurn-

unterhalten und dass das betreffende Gebiet durch die Münster zu gewartigende Hebung des Verkehrs und der

Kantonal bank viel zu wenig bearbeitet worden ist. gewerblichen Entwicklung durfte auch wohl in o e-

Durch die Einschiebung einer günstig gelegenen neuen rem Masse Münster als Delsberg zu statten kommen.

Filiale könnte diesem Mangel begegnet werden, ohne "ie nähere Umgebung des letztern Platzes lebt vorwie-
eine nennenswerte Schädigung für die bisherigen von Ackerbau und das Laufental kommt, wie

Zweiganstalten befürchten zu müssen. bereits früher erwähnt wegen seiner Nahe von Base

-,v. und des finanziellen Einllusses dieser Stadt m der
gleichnamigen ^rrishezirkbiegen ^nd d^e^für des- fif* Angelegenheit weniger in Betracht

sen gesamte Bevölkerung wesentliche Vorteile bieten, M n betrachten übrigens die Frage einer Nieder

sondern auch die Kundschaft der beiden Endpunkte lassung m Delsberg keineswegs als abgetan; im Ge-

Delsberg und Dachsfelden würde der Kantonalbank genteil werden wir dieselbe im Auge behalten und

um 13 bis 30 Minuten näher gebracht wie aus fol- wenn sich das Bedürfnis danach in grösseiem Masse

genden Ziffern ersichtlich ist: g^end machen sollte, sie neuerdings, sei es im Sinne

Fahrzeit der Errichtung einer selbständigen Zweiganstalt oder
einer Angliederung zum Beispiel an Pruntrut, in Be-

gewöhnl. Züge Schnellzüge handlung ziehen.
Minuten Minuten

Delsberg-Pruntrut 50—60 35 (nur nachts)
Delsberg-Münster 23—30 16 Betreffend Interlaken.
Titimiws+pvi IVtw/n/^7—,^0 1 Q

Dachsfelden - St. Immer 48—55 36*) Es steht für uns ausser Zweifel, dass dieser Ort,
Dachsfelden-Münster 33—38 23 mit den in seinem Gebiete liegenden nicht weniger
Zugunsten Münsters 15—17 13. berühmten Fremdenplätzen St. Beatenberg, Lauter-

Es würde diese Zeitersparnis einen Vorteil für den brunnen, Wengen, Grindelwald, Brienz und Meiringèn,
direkt verkehrenden Teil des Publikums bedeuten der seine Anziehungskraft auf den sich stets verjüngenden
in manchen Fällen einer eventuellen neuen Filiale zu uru' deshalb nie versiegenden Strom erbolungsbedürf-
eute kommen drüfte tiger Menschen auch m Zukunft ausüben wird. Das

immer intensiver und aufregender werdende Geschäfts-
Wir haben auch die Frage einer sorgfältigen Prü- und Gesellschaftsleben in den grossen Städten und

fung unterworfen, ob nicht eine in dieser Gegend des Industrie-Zentren sowie andere Schattenseiten der mo-
Jura zu begründende Niederlassung zweckmässiger demen Kultur veranlassen eine jährlich grössere Zahl
nach Delsberg zu verlegen wäre, welche Ortschaft ver- von Menschen Erholung und Wiederherstellung
gemöge ihrer Bevölkerungszahl, sowie ihrer Lage am schwächter Lebenskraft in der Berührung mit der Na-
Punkte der Vereinigung zweier Eisenbahnlinien offen- tur zu g^en. Und in immer tiefere Schichten breitet
bar gewisse Vorzüge bieten würde. sjcji dieses Bedürfnis aus, dessen Befriedigung nach-

Die Frage war schon im Bankrate zugunsten von gerade einen Ausgabeposten in dem Jahresbudget jeder
Münster entschieden, als unterm 25. Juli 1906 dem besser situierten Familie, aber auch jedes kleinen
Behohen Regierungsrate eine Eingabe des Gemeinderates amten und Angestellten zur Folge hat. Nach dieser
von Delsberg im Sinne der Errichtung einer Zweig- Richtung ist besonders bemerkenswert die enorme Zu-
anstalt auf diesem Platze zukam, welche Eingabe uns nähme des Winterverkehrs in einzelnen Ortschaften,
von der genannten obern Behörde überwiesen wurde der aus bescheidenen Anfängen vom Beginn der Neun-
und eine neue Behandlung des Gegenstandes veran- ziger Jahre sich entwickelnd, nach allgemeiner An-
lasste. sieht noch weitere, ganz bedeutende Dimensionen an-

Das Ergebnis der letztern war jedoch ein Fest- nehmen wird. Die bisherige schwache Seite der
Hotelhalten des Bankrates an seinem frühern Beschlüsse. Industrie in unsern Gegenden, die Kürze der Saison,

Zur Motivierung dieser Bestätigung mag darauf hin- erhält durch das prosperierende Wintergeschäft ein
gewiesen werden, dass uns das Bedürfnis nach einer eigentliches Korrektiv, das manchem Unternehmen zu
neuen Bankniederlassung für Münster ausgeprägter er- neuen Elementen des Gedeihens und einer gesicherten
scheint, als für Delsberg, wofür schon der Umstand Grundlage verhilft.

Die stetige Verbesserung der Verkehrswege wird
*) Mit jeweiligem Umsteigen in Sonceboz. ebenfalls ihre vorteilhaften Folgen haben. In dieser
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Richtung hat bereits die Montreux-Oberland-Bahn ihr
beträchtliches Kontigent neuer Verkehrselemente
gebracht und wird die in absehbarer Zeit zu erwartende
Erstellung der Brienzerseebahn einen weitern
Ausgangspunkt zu einem allgemeinen Aufschwünge im
Oberhasle und im Bezirk Interlaken bilden.

Vor allem jedoch darf eine mächtige Förderung des
Fremdenverkehrs im gesamten Oberland von der
Eröffnung der Lötschbergbahn erwartet werden, durch
welche diese Gegend unmittelbar an eine
Hauptverkehrslinie gelegt wird, in ähnlicher Weise wie dies
mit Luzern bezüglich der Gotthardlinie der Fall war.
Es ist wohl jedermann gegenwärtig, in welch hohem
Masse der letztgenannte Fremdenplatz von diesen
Verhältnissen Nutzen gezogen hat und zu welcher
Entwicklung er gelangt ist. Die Vorteile, welche das Oberland

von der neuen Linie zu gewärtigen hat, dürften
sich indessen nicht nur auf die Mehrung des Fremdenverkehrs

beschränken, sondern auf andern Erwerbsgebieten

ebenfalls zur Geltung kommen.
Bis jetzt hängt das Gedeihen dieser Gegenden fast

ausschliesslich von der Hotel-Industrie ab, mit
welcher der gesamte Kleinhandel und das Kleingewerbe
eng verknüpft sind. Je besser erstere arbeitet, desto
günstiger ist die Rückwirkung auf die übrigen
Gewerbe. Auch die andere Hauptindustrie, die Schnitz-
lerei, sowie die verschiedenen Bergbahnen stehen mit
dem guten Gange des Hotelgewerbes in engem
Zusammenhang und einzig eine weit ausgiebigere
Ausnützung der Wasserkräfte dürfte möglicherweise in
spätem Jahren andere Industrien heranziehen und
damit für die Banktätigkeit ein weiteres Feld eröffnen,
eine Perspektive, welche übrigens im Interesse der
Erhaltung der eigentlichen Lebensader des Oberlandes
nicht einmal als eine sehr wünschenswerte erscheint,
da Fabrikanlagen und was damit zusammenhängt,
gewöhnlich nicht zur Vermehrung der Schönheit und
Annehmlichkeit einer Gegend beiträgt.

Freilich ist nicht zu verkennen, dass die allzu
einseitige Entwicklung der Erwerbsfähigkeit einer Landesgegend

auch ihre Schattenseiten hat, besonders wenn
es sich um einen Geschäftszweig handelt, der sich
seiner Natur nach nur während eines Teiles des Jahres

ausüben lässt und ohnehin von der Einwirkung
mehrfacher Faktoren abhängig ist, die zu beeinflussen
sich der menschlichen Macht entzieht. Eine solche
Entwicklung veranlasst öfters nach einer erspriess-
lichen Periode (von einiger Dauer die Gründung schwach
fundierter Unternehmungen, welche zu einer empfindlichen

Gefahr werden kann. Hier liegt es wieder in der

Aufgabe der verkehrsvermittelnden Banken, nicht nur
fördernd, sondern auch mässigend und klärend auf
den Unternehmungsgeist der Bevölkerung einzuwirken.

Werfen wir einen Blick auf die Sachlage, wie sie
sich vom Standpunkte des erwähnten Vorhabens
darstellt, so kommen wir zu folgenden Wahrnehmungen:

Bekanntlich war das gesamte Oberland unserer
Filiale Thun zugeteilt. Infolge der geographischen Lage
dieses Platzes an der Peripherie des in Frage
kommenden Landesteiles konnte das sogenannte engere
Oberland von Interlaken aufwärts von jeher nicht in
dem Masse bedient werden, wie es sowohl für die
Kantonalbank selbst, als auch für die Bevölkerimg dieser
Gegend wünschbar gewiesen wäre. Die grosse Distanz
zwischen Thun und dem Oberhasle und einzelnen
Gemeinden des Amtes Interlaken lässt es zum Vorneherein

als erklärlich finden, dass der Bankverkehr
sich nur in beschränktem Masse dem Platze Thun, in
der Hauptsache jedoch Interlaken zuwandte. Unsere
Filiale in Thun und ihre Beamten lagen eben zu weit
ab, um mit der Bevölkerung der östlichen Bezirke in
engem Kontakt zu kommen, so dass es der
Bankleitung bisher nicht möglich war, der Bevölkerung
in diesem Gebiete die erwarteten Dienste in der
gewünschten Ausdehnung zü leisten.

Ausser verschiedenen Instituten, denen sich noch
einige Geldwechselgeschäfte und teure Geldverleiher
beigesellen, fanden aber auch andere, ausserhalb des
Oberlandes ansässige Banken dort eben ein dankbares
Arbeitsfeld, indem sie speziell den Hotelbesitzern zu
relativ mässigen Konditionen Hypotheken gewährten
und sich dadurch auch den übrigen Bankverkehr dieser
Kunden sicherten, der allerdings in manchen Fällen
ein erhebliches Risiko in sich schliesst.

Auf diesem Boden konnte nun aber unsere Filiale
Thun nicht folgen, weil die Gewährung von festen
Darlehen gegen Hypothek bisher nicht zu unsern
Geschäftszweigen gehörte und Vorschüsse in Kreditform
durchaus nicht jedermann passten.

Mit der allmähligen Einführung auch dieses
Geschäftszweiges würde es voraussichtlich der Filiale
Thun gelangen, nach und nach im engern Oberland
ebenfalls festen Fuss zu fassen. Doch bildet die grosse
Entfernung in verschiedenen Beziehungen einen
erheblichen Uebelstand, der durch die ungünstigen Zugsund

Schiffsanschlüsse in Interlaken noch verschärft
wird.

Es bedarf nämlich für die grössern Ortschaften der
in Betracht kommenden Gegenden folgender
Fahrzeiten :

ab Meiringen
» Brienz
» Lauterbrunnen
» Grindelwald

bis Thun
3 St. 12 M. bis 4 St. 36 M.
2 » 42 » » 4 » 4 »

1 » 56 » »3» 2»
2 » 24 » » 3 » 32 »

bis Interlaken - Ost
1 St. 33 M. bis 2 St. 22 M.
1 » 22 » » 1 » 29 »

45 » » 50 »
1 » 12 » » 1 » 22 »

ab Thun

nach Meiringen 3 St. 6 M. bis 4 St. 8 M.
» Brienz 2 » 38 » » 3 » 57 »

» Lauterbrunnen 2 » 1 » » 3 » 47 »

» Grindelwald 2 » 36 » » 4 » 19 »

Es ergibt sich für das direkt verkehrende Publikum :

von Meiringen eine Zeitdifferenz von 1 St. 39 M. bis 2 St.
» Brienz » » » 1 » 20 » » 2 »

» Lauterbrunnen » » »1»11»»2»
» Grindelwald » » »1»12»»2»

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

1 St.
ab Interlaken

40 M. bis 2
13 » » 1

43 » »

18 » » 1

Ost
St. 19

» 27
48

» 22

M.

14 M.
35 »

13 »

10 »

bezw. 1 St. 26 M. bis 1 St.
25
18
18

9

2
2

49 M.
30
59 »

57 »

67*
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zugunsten des Platzes Interlaken, mit andern Worten :

bei Berücksichtigung der Hin- und Rückfahrt würde
die Bevölkerung der genannten Ortschaften im Falle
der Errichtung einer Zweiganstalt in Interlaken
unserer Bank um wenigstens 21/2 bis 3 Stunden näher
gebracht.

Dass sich auch der Postverkehr mit entsprechendem

Zeitgewinne zugunsten von Interlaken abwickeln
würde, liegt auf der Hand. Her Platz Interlaken selbst
verlor im Verkehr mit Thun für Hin- und Herreise
reichlich 2 Stunden Zeit. Diese bedeutenden Zeitverluste

taten dem Bankverkehr mit Thun empfindlichen
Abbruch und bildeten bis dahin unzweifelhaft einen
sehr ins Gewicht fallenden Uebelstand.

Was die Frage anbetrifft, ob genügende Vorbedingungen

für eine befriedigende Entwicklung einer neuen
Zweiganstalt vorhanden seien, so ist folgendes zu
bemerken :

Der bisherige Rayon Thun umfasste die Amtsbezirke

: Wohnbevölkerung
p:

Oberhasle
Interlaken
Frutigen
Ober - Simmenthai
Saanen
Nieder-Simmenthai
Thun
11 Gemeinden des Amtes Seftigen
9 Gemeinden d. Amtes Konolfingen
2 Gemeinden des Amtes Signau

o 1. Dezember 1900

t 7,008 Seelen
26,990
11,166
7,156
5,019

11,222
33,473

6,283
4,617
2.515

Total 115,449 Seelen.

Hievon müssten nun die Aernter Oberhasle und
Interlaken abgetrennt und der neuen Filiale zugewiesen

werden, welche alsdann eine Bevölkerung von
33,998 Seelen umfassen würde, während Thun noch
81,451 verblieben.

Vergleichsweise bemerken wir, dass die Geschäfts¬

rayons unserer übrigen Anstalten folgende
Bevölkerungsziffern aufweisen :

St. Immer 42,767,
Biel 70,257,
Burgdorf 52,986,
Langenthal 52,233,
Pruntrut 64,705,
und die Hauptbank 191,036.

Thun würde also die Amtsbezirke Frutigen, Ober-
und Niedersimmenthal, Saanen und Thun, sowie die
verschiedenen Gemeinden der Aemter Seftigen, Konolfingen

und Signau behalten, während Interlaken die
Bezirke Oberhasle und Interlaken zu bedienen hätte.

Die Ausscheidung gegenüber Thun würde der
Amtsgrenze auf der Linie Hogant-Gemmenalphorn-Nieder-
horn - See-Krattigen-Morgenberghorn-Schwalmern - Bütt -

lassen-Tschingelhorn folgen.
Wenn auch die auf Grund dieser Einteilung

resultierende Bevölkerungszahl gegenüber derjenigen der
übrigen Filialbezirke etwas zurücksteht, so dürfte dies
mit bezug auf den Geschäftsumfang kaum der Fall
sein und der letztere erscheint bedeutend genug, um
eine Zweiganstalt in genügender Weise a'imentieren
zu können.

Nach dem Regionenbuch stellt sich das Verhältnis
der pro Ende 1905 im Handelsregister eingetragenen
Firmen wie folgt dar :

Neuer Rayon Thun 745

» » Interlaken 489 (worunter 157 Hotels)
Zum Vergleich:

Rayon Pruntrut. 964
» St. Immer 844.

Nach den veröffentlichten Resultaten der
eidgenössischen Betriebszählung vom 9. August 1905 weisen

die in Frage kommenden Bezirke folgende
Betriebe auf:

Betriebe Hievon Motorbetriebe

Landwirt- Gewerbe, Industrie, Heim- T Beschäftigte Pferdeschaft

Handel arheit iotal Personen Anzam kräfte

Frutigen 1499 703 8 2210 6340 49 563,4
Nieder-Simmenthal 1386 757 7 2150 5977 75 3269,2
Ober-Simmenthal 1022 517 3 1542 3827 20 358
Saanen 867 380 — 1247 3035 6 117
Thun 2830 2213 21 5064 16968 163 2272

Partiell :

Seftigen 773 338 2 1113 3293 53 156,5
Konolfingen 447 364 2 813 2307 73 332,8
Signau 303 133 — 436 1322 11 36

Total Kreis Thun 9127 5405 43 14575 43069 450 7104,9

Oberhasli 872 502 211 1585 4338 41 551,1
Interlaken 2552 2347 465 5364 16598 108 1857,8

Total Kreis Interlaken 3424 2849 676 6949 20936 149 2408,9

Zum Vergleich:
St. Immer 2531 2572 1553 6659 22295 361 10095,1
Pruntrut 6323 3856 1549 11728 35588 357 9110,4

Im Rayon Interlaken waren also in 6949 Betrieben steht sie in bezug auf die Motorbetriebe da, weil letz-
20,936 Personen beschäftigt. Die neue Zweiganstalt tere mangels Industrie in der Hauptsache nur Licht
könnte somit auch hier auf ungefähr gleiche Zahlen für die Hotels, nicht aber Kraft für Maschinen und
basieren wie Pruntrut und St. Immer. Weniger günstig industrielle Betriebe liefern müssen.
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Was den Einfluss auf unsere Filiale Thun
anbelangt, so würden dieser Filiale allerdings eine
Anzahl guter Kunden entzogen.

Thun hatte nach der letzten Kreditstatistik per Ende
1905 im ganzen 481 Kredite für eine Gesamtsumme
von 5,511,200 Fr. eröffnet.

Hievon entfallen nun
51 auf das Amt Interlaken mit Fr. 793,200

und 30 auf das Amt Oberhasle mit » 297,500

zusammen 81 Kredite für Fr. 1,090,700
welche voraussichtlich zum weitaus grössten Teil auf
Interlaken übertragen werden müssten, so dass Thun
noch 400 Kredite für 4,420,500 Fr. verbleiben würden.

Auch von den in Thun eröffneten 222 Diskontolimiten

entfallen 44 l/5 auf den Rayon Interlaken,
worunter sich verschiedene gute Kunden befinden.

Zuzugeben ist nun, dass unsere Filiale Thun
vorübergehend eine Abschwächung ihrer Ergebnisse zu

Ersparniskasse Interlaken
Volksbank Interlaken
Amtsersparniskasse Meiringen
Spar- und Leihkasse Oberhasli, Meiringen
Ersparniskasse Brienz

Ueberdies arbeiten in Interlaken einige Privat-Ban-
quiers und Change-Bureaux.

Es wird also in Interlaken auch an Spareinlegern
nicht fehlen.

Die spezielle Pflege des Geldwechselgeschäftes, in
dem allerdings nicht viel zu verdienen ist, dürfte den
Ausgangspunkt bilden zur sukzessiven Heranziehung
der Kreditbriefe und der Auszahlungen an Fremde,
in welcher Branche sich für uns, Dank des guten
Ansehens, das die Kantonalbank im Auslände geniesst,
wohl bald ein nutzbringendes Geschäft erzielen liesse.

Die vorgenannten lokalen Institute haben bisher
ganz anständige Resultate ergeben, die auch uns sicher
nicht ausbleiben werden, wenn wir durch ein Nähertreten

der einheimischen Bevölkerung und den fremden

Besuchern den direkten Verkehr mit uns erleichtern

und uns ihren Bedürfnissen in weitgehender Weise,
besser als bisher, anzupassen vermögen.

Aus vorstehenden Angaben geht hervor, dass der
Platz Interlaken zur Errichtung einer Zweiganstalt
durchaus geeignet erscheint, sowohl im Hinblick auf
seine geographische Lage, seinen Geschäftsverkehr und
seine Bedeutung als Fremdenstation, als auch in
Bezug auf das Verkehrsleben seiner engern und weitern
Umgebung und auf die zukünftige Entwicklung, die für
alle diese Kurorte zu erwarten ist. Die Errichtung einer
Zweiganstalt darf deshalb aus voller Ueberzeugung
befürwortet werden, um so mehr als der Kantonalbank

dadurch im Sinne ihres Gesetzes einerseits die
Förderung von Handel, Gewerbe und Landwirtschaft
in einem ausgedehnten Landesteil ermöglicht und
anderseits eine weitere Gelegenheit zur fruchtbringenden
Anlage ihrer Gelder geschaffen wird.

Dass ein bejahender Entscheid unserer Behörden
von namhaften Kreisen der betreffenden Landesgegend

gewärtigen hätte. Die dortige Leitung wird aber
sicherlich mit allen Kräften diesen Abgang durch Her-
Heranziehung weiteren Geschäftsverkehrs und neuer
Kundschaft auszugleichen suchen, was ihr speziell
durch die Gewährung fester Darlehn auf Hypothek
wesentlich erleichtert würde. Da zudem ihre Arbeitslast

infolge des eventueller/ Wegfalls der Interlakener-
und Oberhasler-Geschäfte nicht unerheblich vermindert
werden dürfte, so wird sie die dadurch erübrigte Zeit
teilweise zur Gewinnung neuer Kunden verwenden
können.

Anderseits ist zu erwarten, dass auch die neue
Zweiganstalt ihr Möglichstes zur eigenen Entwicklung
tun wird, so dass für die Kantonalbank als Ganzes
wohl nur für kurze Zeit eine kleine Einbusse infolge
vermehrter Verwaltungskosten zu befürchten sein
dürfte, die sich aber später reichlich bezahlt machen
wird.

In dem in Betracht kommenden neuen Rayon
Interlaken bestehen zurzeit folgende Finanzinstitute :

Spareinlagen per Ende 1903

Anzahl Summe

4863 Fr. 6,380,643
1397 » 1,899,920
1249 » 1,743,021
656 » 760,611
245 » 77,070

8410 Fr. 10,861,265

lebhaft begrüsst würde, steht ausser Zweifel. Haben
sich doch schon seit Jahren Bestrebungen in diesem
Sinne in Interlaken geltend gemacht, die jedoch aus
verschiedenen Gründen resultatlos geblieben sind.

Was die Gestalt anbetrifft, die den beiden
Niederlassungen zu geben ist, so bemerkt der Bankrat, dass
sich die Frage aufwerfen liesse, ob selbständige
Zweiganstalten oder blosse von einer Filiale (Pruntrut
beziehungsweise Thun) abhängige Agenturen den Vorzug
verdienen. Neben der Wahrscheinlichkeit eines für
Filialen genügenden selbständigen Geschäftsverkehrs gab
jedoch die Erwägung den Ausschlag, dass durch die
Abhängigkeit von einer Filiale die Behandlung der
Geschäfte eine unliebsame Verzögerung erleiden könnte.
Nebstdem fielen auch die Komplikation infolge der
Einschaltung eines neuartigen Organes in Form einer
Agentur und der dadurch erschwerte direkte Einfluss
der Zentralorgane der Bank zugunsten selbständiger
Filialen ins Gewicht. Für Interlaken im speziellen
bestehen noch zwischen dieser Ortschaft und Thun
verschiedene Abgrenzungen zumeist wirtschaftlicher Art,
die es wünschbar erscheinen lassen, die dortige
Niederlassung auf eigene Füsse zu stellen.

Wir pflichten den Ausführungen des Bankrates und
seinem Vorschlage voll und ganz bei. Wir halten ebenfalls

dafür, dass die infolge der Schaffung einer
Schweizerischen Nationalbank etwas veränderte Stellung der
Kantonalbank nach einem Ausbaue derselben ruft. Aber
schon die hohe Entwicklung, die Handel und Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft erfahren haben, seitdem
vor bald 40 Jahren die letzte Bankfiliale eröffnet wurde,
und noch viel mehr der weitere wirtschaftliche Auf¬

Genossenschaft
»

»

»

Aktienkapital Fr. 20,000

Zusammen per Ende 1903
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schwung, den der Kanton von dem Ausbau seines
Eisenbahnnetzes, namentlich von der Lötschbergbahn
zu erwarten hat, rechtfertigen ein solches Vorgehen.
Wir sind auch überzeugt, dass dies nicht nur im
volkswirtschaftlichen Interesse der betreffenden Gegenden
liege, sondern dass auch der Staat finanziell zu seiner
Rechnung kommen werde.

Welchen Einfluss die Schweizerische Nationalbank
auf das Erträgnis der Kantonalbank haben wird, ist
mit Sicherheit nicht vorauszusehen. Das Bundesgesetz
beireffend die Schweizerische Nationalbank hat freilich
dafür gesorgt, dass die Kantone für die in Wegfall
kommende Banknotensteuer und den Entzug des
Gewinnes aus dem Emissionsgeschäft entschädigt werden.

Ob der gebotene Ersatz hiefür ausreichen wird,
steht unseres Erachtens durchaus nicht so fest wie man
es annimmt. Die Kantonalbank bildet, nebst ihrer
vornehmsten Aufgabe, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft

zu fördern, für den Staat eine wichtige
Einnahmsquelle, die in ihrem gegenwärtigen Ertrage unter
allen Umständen erhalten bleiben muss. Ein Mittel hie-
zu ist die Errichtung von Zweiganstalten in Gegenden
des Kantons, wo nachgewiesen ermassen, wie im
Münstertal und im engern Oberland, die Vorbedingungen
vorhanden sind.

Wir unterbreiten und empfehljn Ihnen zuhanden
des Grossen Rates folgenden

Beschlusses-Entwurf:

Auf den Antrag des Regierungsrates und in Gemäss-
heit von § 13, Ziffer 3, des Bankgesetzes vom 1. Mai
1898

beschliesst der Grosse Rat :

1. In Münster und interlaken werden Zweiganstalten
der Kantonal bank errichtet.

2. Den beiden Zweiganstalten wird der Charakter
von Filialen mit selbständigen Komitees von 3—5
Mitgliedern zuerkannt.

3. Beide Filialen sind zur Vornahme der nämlichen
Geschäfte ermächtigt, wie sie das Bankgesetz vom
1. Mai 1898 in § 5 der Hauptbank und den übrigen
Zweiganstalten zuweist.

4. Der Bankrat ist ermächtigt, die erforderlichen
organisatorischen Vorkehren zu treffen, um die neuen
Filialen in kürzester Frist eröffnen zu können.

5. Dieser Beschluss ist in die Gesetzessammlung
aufzunehmen.

Bern, Mai 1907.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und mit Empfehlung
an den Grossen Rat gewiesen.

Bern, den 11. Mai 1907.

Im Namen des Regierungsr ates

der Präsident
Kunz,

der Staatsschreiber
Kistler.



Ni 20 — 26h

Bericht der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

Art. III des Entwurfes einer Revision der verfassungsrechtlichen

Bestimmungen über die Gerichtsorganisation.

(März 1907.)

I.

In der Fassung, wie er in erster Lesung vom Grossen
Rate in seiner Sitzung vom 28. November 1906
angenommen wurde, modifiziert bezw. ergänzt der
Entwurf Volksbeschluss vom 14./17. gleichen Monats
betreffend Revision der verfassungsrechtlichen
Bestimmungen über die Gerichtsorganisation den Art. 111 der
Staatsverfassung durch Hinzufügen der die Absätze 3, 4
und 5 bildenden Neubestimmungen dieser Verfassungsvorschrift.

Letztere hätte demnach folgenden Wortlaut :

« Art. 111. Die Verfassung ist das oberste Gesetz
« des Staates.

« Keine Gesetze, Dekrete, Verordnungen und Be-
« Schlüsse, welche mit ihr in Widerspruch stehen, dürfen
« erlassen werden.

« Die Gesetze und Dekrete, sowie die Beschlüsse des
« Grossen Rates sind jedoch ohne eine Prüfung ihrer
« Verfassungsmässigkeit von allen Verwaltungs- und Ge-
« richtsbehörden anzuwenden.

« Will eine Gerichtsbehörde die Verfassungsmässig-
« keit einer Verordnung oder eines Beschlusses des Re-
« gierungsrates nicht anerkennen, so ist die Frage auf
« dem Wege des Kompetenzstreites dem Grossen Rate
« (Art. 26, Ziff. 16) zur Entscheidung vorzulegen. Die
« Ausführung dieses Grundsatzes erfolgt durch Dekret
« des Grossen Rates.

« Art. 113, Ziff. 3, der Bundesverfassung wird vor-
« behalten. »

Die neuen Zusatzbestimmungen zu Art. 111, welche
mit erdrückendem Mehr — 111 gegen 25 Stimmen —
vom Grossen Rate angenommen worden sind, gaben

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

Veranlassung zu einer lebhaften Diskussion im Schosse
des Grossen Rates.

In seiner Sitzung vom 28. November 1906 hat der
Grosse Rat auf Grund der in Sachen gepflogenen
Beratung gemäss einem aus seiner Mitte gefallenen
Antrage folgenden Beschluss gefasst:

« Der Grosse Rat beauftragt hiemit die vorberatenden
«Behörden, bei Anlass der zweiten Beratung der Vor-
« läge betreffend die Revision der Staatsverfassung Be-
« rieht einzubringen, ob nicht im Art. 111 auch eine
« kantonale Behörde zum Entscheid über die Verfassungs-
« mässigkeit vorzusehen sei. »

Diesem Auftrage beehrt sich der Regierungsrat hiemit

nachzukommen.

II.
Wie bereits in Vorstehendem dargetan, sieht der

Entwurf eine kantonale Instanz — den Grossen Rat —
zur Prüfung der Verfassungsmässigkeit gesetzlicher
Erlasse nur insoweit vor, als Verordnungen oder Beschlüsse
des Regierungsrates in Frage stehen. Dagegen entzieht
er sowohl den Administrativ- als den Gerichtsbehörden
des Kantons die Kompetenz, die Gesetze und Dekrete
oder Beschlüsse des Grossen Rates auf ihr verfassungsmässiges

Zustandekommen zu prüfen, indem er
ausdrücklich das in Art. 113, Ziff. 3, der Bundesverfassung
jedem Schweizerbürger verliehene Recht, die Verfassungsmässigkeit

derartiger Erlasse auf dem Wege der
staatsrechtlichen Beschwerde zu bestreiten, vorbehält.

Nun ist der Regierungsrat nach reiflicher Überlegung
und auf Grund langer Beratungen zu der Überzeugung

68
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und dem Schlüsse gelangt, dass kein hinlänglicher Grund
vorhanden sei, die von ihm erlassenen Verordnungen
und getroffenen Schlussnahmen hinsichtlich der Prüfung
ihrer Verfassungsmässigkeit anders zu behandeln, als
die Gesetze, Dekrete und Beschlüsse des Grossen Rates.

Infolgedessen hat der Regierungsrat in seiner Sitzung
vom 18. Februar abbin beschlossen, dem Grossen Rate
bei Anlass der zweiten Beratung des in Frage stehenden
Gesetzesentwurfes zu beantragen, Alinea 3 und 4 des
hievor erwähnten Art. 111 der Staatsverfassung durch
eine Bestimmung bezw. einen Zusatz des Inhalts zu
ersetzen, dass den kantonalen Gerichts- oder Verwaltungsbehörden

überhaupt die Befugnis abgehe, die Gesetze,
Dekrete, Verordnungen und Beschlüsse auf ihre
Verfassungsmässigkeit zu prüfen.

Art. 111 würde demnach folgende Fassung erhalten:
« Die Verfassung ist das oberste Gesetz des Staates.
« Keine Gesetze, Dekrete, Verordnungen und Be-

« Schlüsse, welche mit ihr in Widerspruch stehen, dürfen
« erlassen werden. Die im vorgehenden Alinea bezeich-
« neten Erlasse sind jedoch ohne eine Prüfung ihrer Ver-
« fassungsmässigkeit von allen Verwaltungs- und Gerichts-
« behörden anzuwenden.

«Art. 113, Ziff. 3, der Bundesverfassung wird vor-
« behalten. »

Zur Begründung seines Abänderungsantrages
hinsichtlich der Fassung des zu revidierenden Art. 111 der
Staatsverfassung beruft sich der Regierungsrat in erster
Linie auf den dem Revisions-Entwurf beigedruckten
Bericht der Justizdirektion vom 5. September 1906
sowie dessen sachbezügliche Berichterstattung in der Sitzung
des Grossen Rates vom 27. November 1906 (siehe
Grossratsverhandlungen), woraus mit aller Deutlichkeit
hervorgeht, dass nach Massgabe unserer Staatsverfassung,
welche in Art. 10 den Grundsatz der Gewaltentrennung
aufstellt und die hierarchischen Beziehungen der
verschiedenen Gewalten genau bestimmt, die Gerichte nicht
berufen sind, die Gesetze, Dekrete und Beschlüsse des
Grossen Rates oder die Verordnungen und Schlussnahmen

des Regierungsrates auf ihre Verfassungsmässigkeit
zu prüfen.

Angesichts des dem Regierungsrat seitens des Grossen
Rates in der Sitzung vom 28. November 1906 erteilten
Auftrages muss jedoch die Frage aufgeworfen und
geprüft werden, ob es angemessen erscheine, in der
Verfassung die Kreierung einer kantonalen Instanz vorzusehen,

welche die Verfassungsmässigkeit der
gesetzgeberischen und administrativen Erlasse zu prüfen hätte.

Diese Frage ist, wenigstens soweit die Gesetze
betreffend, ohne weiteres zu verneinen. Die Gesetze werden,
wie die Verfassung selbst, vom Volke erlassen und letztere
kann durch Volksbeschlüsse abgeändert werden, welche
in gleicherweise wie die Gesetzeserlasse beraten werden,
mit dem einzigen Unterschiede, dass die zweite Beratung
durch den Grossen Rat nicht vor Ablauf von drei
Monaten nach Schluss der ersten stattfinden darf und für
die Annahme des Revisionsentwurfes eine Mehrheit von
zwei Dritteln der stimmenden Mitglieder erforderlich ist.
Der materielle Unterschied zwischen den
Verfassungsbestimmungen und den ebenfalls vom Volke erlassenen
Gesetzen ist demnach so geringfügig, dass die
Abänderung der Verfassung durch ein Gesetz kaum mehr
als ein so schwerwiegender Eingriff in die Wesenheit
des Staates betrachtet werden könnte, dass die Schaffung
einer kantonalen Behörde zur Aufhebung derartiger
Erlasse als eine absolute Notwendigkeit erschiene.

Wie ein Mitglied des Grossen Rates in der Sitzung
vom 28. November 1906 mit Recht bemerkt hat, ist übrigens

unser Gesetzgebungsverfahren in einer Weise
organisiert, die kaum ernstlich befürchten lässt, dass der
Grosse Rat bezw. das Volk im Widerspruch mit Art. 111,
Absatz 2, der Verfassung eine Gesetzesvorlage annähme,
die mit den konstitutionellen Grundsätzen nicht im
Einklang stünde ; dies umsoweniger, als die Gesetzes-Ent-
würfe zuerst einer gründlichen Prüfung durch den
Regierungsrat, hernach durch eine vorberatende Spezial-
kommission des Grossen Rates unterworfen sind und
sodann den Gegenstand einer zweimaligen Beratung
im Schosse des Grossen Rates bilden, in deren Zwischenraum

sie noch veröffentlicht werden. Bemerkt sei noch,
dass die vom Grossen Rate angenommenen Entwürfe
vor der Volksabstimmung in der Presse und öffentlichen
Versammlungen eine lebhafte Erörterung erfahren, alles
Gelegenheiten genug, allfällig denselben anhaftende
Verfassungswidrigkeiten aufzudecken.

Endlich mag noch darauf hingewiesen werden, dass,
wenn sich der sehr unwahrscheinliche Fall der
Verfassungswidrigkeit eines vom Volke erlassenen Gesetzes
darbieten würde, jeder Bürger das Recht und die
Möglichkeit hätte, auf dem Wege des staatsrechtlichen
Rekurses beim Bundesgericht die Aufhebung des betreffenden

Erlasses bezw. der verfassungswidrigen Bestimmungen
desselben zu erwirken (vgl. Art. 113, Ziff. 3, der
Bundesverfassung und Art. 175 des B. G. über die Organisation
der Bundesrechtspflege vom 22. März 1893).

Soweit die Dekrete und Beschlüsse des Grossen Rates
betreffend, so ist allerdings richtig, dass die Art und
Form ihrer Entstehung hinsichtlich ihrer Uebereinstim-
mung mit den Verfassungsprinzipien nicht die nämlichen
Garantien wie die Gesetzeserlasse bieten, indem sie nur
einer einmaligen Beratung im Schosse dieser Behörde
unterzogen werden. Die Gefahr liegt daher auch näher,
dass sie mit der Verfassung nicht im Einklang stehen.
Immerhin inuss aus den gemachten Erfahrungen
geschlossen werden, dass dieser Fall sich nur äusserst
selten präsentieren wird. Für derartige Ausnahmefälle
scheint uns das Rechtsmittel der staatsrechtlichen
Beschwerde an das Bundesgericht zu genügen.

Von dieser Ueberlegung Hess sich — soweit die
Gesetze und die von ihm ausgehenden Dekrete und
Beschlüsse betreffend — übrigens auch der Grosse Rat
leiten, als er mit überwältigendem Mehr (117 gegen 6
Stimmen) in erster Beratung des Entwurfes einer Revision

der Verfassungsbestimmungen über die Gerichtsorganisation

dem Art. 111 der Staatsverfassung eine
Fassung im Sinne vorstehender Ausführungen gab.

Was endlich die Verordnungen und Beschlüsse des

Regierungsrates anbelangt, so ist allerdings zuzugeben,
dass dieselben eher als die andern Erlasse Gefahr laufen,
gegen einen verfassungsmässigen Grundsatz zu Verstössen,
indem sie nur im Schosse der Regierung zur Erörterung
gelangen. Es ist aber zu bemerken, dass eine daherige
Verfassungsverletzung auch bei diesen Verordnungen und
Schlussnahmen des Regierungsrates nur selten vorkommt,
indem sich diese Behörde der in Art. 111 der
Staatsverfassung statuierten Pflicht, keine mit diesem Grundgesetz

in Widerspruch stehenden Akte zu erlassen, wohl
bewusst ist.

Lohnt es sich nun wirklich der Mühe für die —
wie wir fest überzeugt sind — in Zukunft nicht
häufiger als bisher sich darbietenden Fälle einer möglichen
Verfassungswidrigkeit eines Regierungserlasses eine be-
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sondere kantonale Instanz einzusetzen Erscheint es
nicht viel vorteilhafter, die Aufhebung solcher Erlasse
direkt auf dem Wege der staatsrechtlichen Beschwerde
beim Bundesgericht zu erwirken?

Dass letzteres System sich schon aus praktischen
Gründen wegen der ihm innewohnenden Ersparnis an
Zeit und Geld empfiehlt, steht ausser allem Zweifel.
Es erscheint doch bedeutend einfacher die Verfassungsmässigkeit

eines Regierungserlasses ohne weiteres beim
Bundesgericht, als obersten Staatsgerichtshof, anzufechten,
anstatt zuerst in diesem Sinne eine kantonale Behörde
in Anspruch nehmen zu müssen, gegen deren abschlägigen

Bescheid ja doch das Rechtsmittel der
staatsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht in den
allermeisten Fällen ergriffen würde.

Im weitern würde der Regierungsrat, bei Schaffung
eines kantonalen Staatsgerichtshofes, schlechter gestellt
als jeder Private, welcher einen Regierungserlass als

verfassungswidrig anfechten zu können glaubte ; denn
im Falle der Aufhebung des betreffenden Erlasses durch
die kantonale Instanz wäre dem Regierungsrat der Weg
der Beschwerdeführung beim Bundesgericht verschlossen,
während der gewöhnliche Bürger gegen einen abweisenden

Entscheid der kantonalen Behörde an das Bundesgericht

rekurrieren könnte (vgl. Art. 113, Ziff. 3, der
Bundesverfassung und Art. 175, Ziff. 3, sowie Art. 178,
Ziff. 2, des B. G. über die Organisation der
Bundesrechtspflege vom 22. März 1893).

Vom Standpunkt des öffentlichen Rechts betrachtet,
kann andererseits nicht bestritten werden, dass die dem
Bürger durch die letzterwähnten Erlasse gewährte
Möglichkeit, die Frage der Verfassungsmässigkeit der
kantonalen Gesetze, Dekrete, Verordnungen und Beschlüsse
durch die oberste Gerichtsbehörde der Eidgenossenschaft
beurteilen zu lassen, so wirksame Garantien schafft,
dass es überflüssig erscheint, die Letztern durch
Einschaltung einer kantonalen Instanz zu verstärken.

Dem Bundesgerichte kommt es, abgesehen von seinen
andern Kompetenzen, ja gerade zu, die dem Schweizerbürger

durch die kantonale Verfassung gewährten Rechte
zu schützen. Es erscheint daher überflüssig, mit der
nämlichen Mission eine kantonale Behörde zu betrauen,
welcher doch nur die Bedeutung einer Vorinstanz gegenüber

dem Bundesgericht zukäme.

III.
In Zusammenfassung des Gesagten kommt der

Regierungsrat zu dem Schlüsse, dass das von ihm
befürwortete System der Umgehung jeglicher kantonalen
Instanz für die Prüfung der Verfassungsmässigkeit der
Gesetze, Dekrete, Verordnungen und Beschlüsse nicht
nur mit der Bundesverfassung im Einklänge steht,
sondern auch der Auffassung des Verfassungsrates von 1893
zu entsprechen scheint, welcher aus dem als Art. 111

in die neue Verfassung herübergenommenen Art. 96 der

alten Verfassung von 1846 in dem Passus « Keine Ge-
« setze, Verordnungen und Beschlüsse, welche mit der
« Verfassung im Widerspruch stehen, dürfen angewendet
« oder erlassen werden » den Ausdruck « angewendet »

absichtlich eliminiert hat.
Durch die Annahme des hievor in Vorschlag

gebrachten Systems wird auch dem in den bekannten
Motionen bezw. Postulaten zum Ausdruck gelangten
Volkswunsche betreffend Reformierung der
Gerichtsorganisation und Revision der Prozessgesetze im Sinne
der Vereinfachung des Verfahrens und Verminderung der
Gerichtskosten Rechnung getragen.

Auf Grund vorstehender Ausführungen stellt der
Regierungsrat beim Grossen Rat den Antrag:

Es möchte davon abgesehen werden, in dem zu
revidierenden Art. 111 der Staatsverfassung eine Jcantonale
Instanz zur Prüfung der Verfassungsmässigkeit vorzusehen,

sondern diesem Artikel folgende Fassung gegeben
werden :

«Art. 111. Die Verfassung ist das oberste Gesetz
« des Staates.

« Keine Gesetze, Dekrete, Verordnungen und Be-
« Schlüsse, welche mit ihr in Widerspruch stehen, dürfen
« erlassen werden.

« Die im vorhergehenden Alinea bezeichneten Erlasse
« sind jedoch ohne eine Prüfung ihrer Verfassungsmäs-
« sigkeit von allen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden
« anzuwenden.

«Art. 113, Ziff. 3, der Bundesverfassung wird vor-
« behalten. »

Bern, 28. Februar 1907.

Der Justizdirektor:

Simonin.

Vom Regierangsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 2. März 1907.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat Gemeinsame Abänderungsanträge des Regierungsrates

vom 28. November 1906. «nd der GrossratsKommission

vom 11./13. März 1907.

Volksbeschluss I_

Volksbeschluss
betreffend

betreffend

Revision der Artikel 50—52, 56—62 Revision der Artikel 50 — 52 und 56 — 62

und ltl der Staatsverfassung,
der S,aatsver,assi"19'

Das Volk des Kantons Bern, Das Volk des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 93, 101 und 102, Alinea 1 in Anwendung von Art. 93, 101 und 102, Alinea 1

und 2 der Staatsverfassung, und 2 der Staatsverfassung,

beschliesst : beschliesst :

Die Artikel 50 bis 52, 56 bis 62 und 111 der Die Artikel 50—52 und 56—62 der Staatsverfas-
Staatsverfassung vom 4. Juni 1893 werden aufgehoben sung
und durch folgende Artikel ersetzt: (Gemeinsamer Antrag.)

Art. 50. Für die Verhandlungen vor den Gerichten
wird als Regel der Grundsatz der Oeffentlichkeit und
der Mündlichkeit aufgestellt. Ausnahmen gestattet die
Gesetzgebung.

Alle Urteile sollen motiviert werden.

Art. 51. Kein richterliches Urteil darf von der
gesetzgebenden oder einer Verwaltungsbehörde
aufgehoben oder abgeändert werden, vorbehaltlich Art. 26,
Ziffer 17.

Art. 52. Für das ganze Staatsgebiet wird ein
Obergericht eingesetzt.

Art. 56. In den Amtsbezirken wird die Gerichtsbarkeit

durch die Gerichtspräsidenten und die
Amtsgerichte ausgeübt.

Das Gesetz kann bestimmen, in welchen verschie- Streichung von Alinea 2. (Antrag der Kommission.)
denen Amtsbezirken der nämliche Gerichtspräsident
zu amten hat.

Art. 57. Der Präsident, sowie die Mitglieder und Mitglieder und die ordentlichen Ersatzmänner
Ersatzmänner des Amtsgerichtes werden von den (Gemeinsamer Antrag.)
stimmberechtigten Bürgern des Amtsbezirkes gewählt.
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Abänderungsanträge.
Die Amtsbezirke, in welchen der nämliche Gerichts- Streichung von Alinea 2. (Antrag der Kommission.)

Präsident zu amten hat, bilden für die Wahl desselben
einen gemeinsamen Wahlkreis.

Die Amtsdauer ist vier Jahre.
Ersatzwahlen, welche in der Zwischenzeit notwendig

werden, finden für den Rest der laufenden
Amtsdauer statt.

Art. 58. Die Mitglieder und Ersatzmänner des
Amtsgerichtes erhalten für ihre Verrichtungen eine
Entschädigung, welche durch Dekret des Grossen Rates
bestimmt wird.

Art. 59. Die Mitglieder und Ersatzmänner des
Obergerichtes sollen beide Landessprachen kennen und
sowohl sie als die Gerichtspräsidenten ein bernisches
Fürsprecher- oder Notariatspatent besitzen.

Art. 60. Der Gesetzgebung steht es zu, Gewerbe-
und Handelsgerichte einzuführen.

Art. 61. Für die Verwaltung der Strafrechtspflege
werden neben den übrigen Gerichten Geschwornen-
gerichte eingesetzt. eingesetzt.

Alle politischen Straffälle und namentlich auch alle Alle politischen Straffälle und die vom Gesetz be-
Pressdelikte irgendwie politischen Charakters sollen zeichneten Pressdelikte sollen von den Geschwornen-
von den Geschwornengerichten beurteilt werden. gerichten beurteilt werden. (Gemeinsamer Antrag.)

Art. 62. Die nähere Organisation und die Kompetenzen

der Gerichte werden durch das Gesetz
bestimmt.

In denjenigen Amtsbezirken, in denen die ordentliche

Organisation der Gerichtsbehörden nicht
ausreicht, kann dieselbe durch Dekret des Grossen Rates
besonders gestaltet werden.

Uebergangsbestimmung.

Die gegenwärtigen Gerichtspräsidenten, welche kein
bernisches Fürsprecher- oder Notariatspatent besitzen,
bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtsperiode in Funktion.
(Gemeinsamer Antrag.)

XX.

Volksbeschluss
betreffend

Revision des Artikels III der Staatsverfassung.

Das Volk des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 93, 101 und 102, Alinea 1

und 2 der Staatsverfassung,

beschliesst :

Der Artikel 111 der Staatsverfassung vom 4. Juni
1903 wird aufgehoben und durch folgenden Artikel
ersetzt :

(Gemeinsamer Antrag.)
Beüagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1907. 69*
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Art. 111. Die Verfassung ist das oberste Gesetz
des Staates.

Keine Gesetze, Dekrete, Verordnungen und
Beschlüsse, welche mit ihr in Widerspruch stehen, dürfen

erlassen werden.
Die Gesetze und Dekrete, sowie die Beschlüsse des

Grossen Rates sind jedoch ohne eine Prüfung ihrer
Verfassungsmässigkeit von allen Verwaltungs- und
Gerichtsbehörden anzuwenden.

Will eine Gerichtsbehörde die Verfassungsmässigkeit
einer Verordnung oder eines Beschlusses des

Regierungsrates nicht anerkennen, so ist die Frage auf
dem Wege des Kompetenzstreites dem Grossen Rate
(Art. 26, Ziff. 16) zur Entscheidung vorzulegen. Die
Ausführung dieses Grundsatzes erfolgt durch Dekret
des Grossen Rates.

Art. 113, Ziffer 3, der Bundesverfassung wird
vorbehalten.

Abänderungsanträge.

erlassen werden.
Die im vorhergehenden Alinea bezeichneten

Erlasse sind jedoch ohne eine Prüfung ihrer Verfassungsmässigkeit

von allen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden
anzuwenden.

Art. 118, Ziffer 3, der Bundesverfassung wird
vorbehalten. (Antrag des Regierungsrates.)

Wird vor einer Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde
oder von derselben die Verfassungsmässigkeit einer
der im vorhergehenden Alinea bezeichneten Erlasse
bestritten, so ist die Frage dem Obergericht zur
Entscheidung vorzulegen. Das weitere Verfahren ist durch
Dekret des Grossen Rates zu regeln.

Art. 113, Ziffer 3, der Bundesverfassung wird
vorbehalten. (Antrag der Kommission.)

Uebergangsbestimmung. Streichung der Uebergangsbestimmung.
(Gemeinsamer Antrag.)

Der Grosse Rat wird den Zeitpunkt des Inkrafttretens

der revidierten Verfassungsartikel und der
Ausführungsgesetze festsetzen.

Bern, 28. November 1906. Bern, den 13. März 1907.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
Steiger,

der Staatsschreiber
Kistler.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Bern, den 11. März 1907.

Im Namen der Grossratskommission

deren Präsident
Grieb.
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Vortrag der Kirchendirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

zum

Dekretsentwurf betreffend einige Abänderungen an der (gegenwärtig bestehenden) Einteilung der

römisch-katholischen Kirchgemeinden des Jura und die Revision der Besoldungsverhältnisse

der römisch-katholischen Geistlichen.

(April 1907.)

Unterm 18. Mai 1892 hat der Grosse Rat folgende
von den Herren Folletête und Genossen eingereichte
Motion erheblich erklärt und an die Regierung
gewiesen :

«Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
« prüfen und darüber Bericht zu erstatten, ob und in
«welchem Umfange das Dekret betreffend die neue
« Einteilung der katholischen Kirchgemeinden des Jura,
«vom 9. April 1874, einer Revision zu unterwerfen
« sei. »

Der Regierungsrat hat die Motion der Kirchendirektion

zur Antragstellung überwiesen und am 16. Juli
1897 folgenden Beschluss gefasst:

«Der Regierungsrat in Behandlung und in Erwägung :

« dass dem von den Motionsstellern geltend gemachten
« Bedürfnis der katholischen Bevölkerung des Jura
« durch Vermehrung der Vikariate Und durch die Tren-
« nung einzelner Kirchgemeinden Genüge geleistet wer-
« den kann und deshalb die Tiotalrevision des genannten
«Dekretes nicht notwendig erscheint, beschliesst:

« Dem Grossen Rat wird beantragt, auf eine Total-
« revision des Dekretes betreffend die Einteilung der
«katholischen Kirchgemeinden des Jura zurzeit nicht
« einzutreten. »

Die Kirchendirektion nahm die Sache an die Hand
und legte dem Regierungsrat mit einlässlicher
Motivierung im Dezember 1897 einen Dekretsentwurf vor,
der auf Errichtung von 16 neuen Kirchgemeinden
hinzielte. Am 22. März 1898 wies jedoch: der Regierungsrat

diese Vorlage ab und beauftragte die Kirchendirektion
mit einer neuen, in welcher die Wiederherstellung

von höchstens 6 katholischen Pfarreien in Aussicht
zu nehmen sei. Auch diesem Auftrage wurde Folge
geleistet durch Vorlage eines Dekretsentwurfs vom 7.

April 1898. Von dort an ruhte jedoch diese Angelegenheit
bis zum 20. Februar 1901, an welchem Tage der

Regierungsrat die Kirchendirektion neuerdings mit der
Ausarbeitung und Vorlage eines sachbezüglichen
Dekretsentwurfs beauftragte. Angesichts der inzwischen
anhand genommenen allgemeinen Besoldungsrevision
für Staatsbeamte, Geistliche etc., fasste der Regierungsrat

weiterhin betreffend die Beratung des Dekretes
über die Einteilung der römisch-katholischen
Kirchgemeinden des Jura und die Besoldung der römisch-
katholischen Geistlichen am 15. Mai 1905, auf den
Antrag der Kirchendirektion, folgenden Beschluss :

« 1. Die Kirchendirektion wird eingeladen, eine Re-
« vision auch der übrigen Besoldungsdekrete für die
« Geistlichen im Sinne einer zeitgemässen Erhöhung
« der Besoldungen dem Regierungsrat zuhanden des
«Grossen Rates vorzulegen.

« 2. Die Behandlung des Dekretes betreffend die
«Einteilung der römisch-katholischen Kirchgemeinden
« des Jura und die Besoldung der römisch-katholi-
« sehen Geistlichen wird verschoben behufs gleichzei-
« tiger Behandlung mit den hievor erwähnten Dekreten. »

Daraufhin, am 11. November 1905, legte die
Kirchendirektion dem Regierungsrat einen neuen Dekretsentwurf

mit zudienendem schriftlichem Bericht vor,
der die Wiederherstellung sämtlicher vor 1874
bestandenen römisch-katholischen Kirchgemeinden des
Jura und die Errichtung von 3 weitern — Reclère,
Rooourt und Zwingen — somit eine Vermehrung von
43 auf 80 Kirchgemeinden, in Aussicht nahm. In
seiner Sitzung vom 15. Februar 1906 fasste der
Regierungsrat folgenden Beschluss :

«Der Dekretsentwurf der Kirchendirektion vom 31.
« Oktober 1905 betreffend die Einteilung der römisch-
« katholischen Kirchgemeinden des Jura und die Be-
«soldung der römisch-katholischen Geistlichen wird in
« Beratung gezogen. Mit fünf Stimmen gegen eine be-
«schliesst der Regierungsrat jedoch Rückweisung des
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«Entwurfes an die Kirchendirektion mit dem Auftrag
«zur Ausarbeitung eines neuen Entwurfes auf Grund-
«lage des Beschlusses vom 22. März 1898, gefasst bei
« Beratung des Dekretsentwurfes vom 26. November
« 1897.»

In der Sitzung des Regierungsrates vom 24. März
1906 lagen der Beratung zu Grunde: 1. ein Entwurf
der Kirchendirektion vom 26. Februar 1906, in
Ausführung des letzterhaltenen Auftrags auf 6 neue
Kirchgemeinden sich beschränkend, 2. Abänderungsanträge
der Justizdirektion vom 7. März 1906. Der
Regierungsrat beschloss Eintreten auf Grundlage der
Abänderungsanträge sub 2. In der Beratung wurden
sodann die Kirchgemeinden Soyhières, Vieques, Rebeu-
velier, Les Pommerats und Zwingen gestrichen, so
dass auf dieser Vorlage verblieben 59 Kirchgemeinden,
und im fernem die Besoldungen in 6 Klassen eingeteilt

mit. dem Anfangsbetrag von 1800 Fr. und dem
Höchstbetrag von 2800 Fr.

Nach diesem Projekt des Regierungsrates würden
die Besoldungen der römisch-katholischen Geistlichen
ungefähr betragen:
für 10 Geistliche in Klasse 1 à Fr. 1800 Fr. 18,000

» 9 » » » II à » 2000 » 18,000
» 9 » » » III à » 2200 » 19,800
» 8 » » » IV à » 2400 — » 19,200
» 13 » » » V à » 2600 » 33,800
» 10 » » » VI à » 2800 » 28,000

Summa Fr. 136,800
Iliezu kommt noch das Honorar für

einige Vikarien von zirka » 18,000

Total Fr. 154,800
was gegenüber der Gesamtbesoldung des Jahres 1906
von rund 128,000 Fr. eine Erhöhung um 21 °/0 bedeutet,

während der Prozentsatz für die protestantischen
Geistlichen etwas unter dieser Höhe bleibt.

Die zur Beratung des regierungsrätlichen
Dekretsentwurfes niedergesetzte grossrätliche Kommission
konnte sich mit diesem Entwürfe nicht befreunden.
Aus dem Votum ihres Präsidenten, Herrn Bigler,
anlässlich der Traktandenbereinigung des Grossen Rates
vom 2. April 1906 geht hervor, dass ihr nebst dem
Entwurf des Regierungsrates vom 24. März 1906 auch
der von ihm zurückgewiesene Dekretsentwurf der
Kirchendirektion vom Dezember 1905 unterbreitet worden

und die Kommission zur Ueberzeugung gekommen

war, dass der regierungsrätliche Entwurf den
gehegten Erwartungen nicht entspreche und es sich
empfehle, auf die Vorlage der Kirchendirektion,
allerdings mit einigen Modifikationen, abzustellen. — Ob
die Ursache des Verhaltens der Kommission zum guten
Teil in der ungenügenden Verteidigung der regierungsrätlichen

Vorlage zu suchen ist? — Der Regierungsrat
kann sich dieses Gefühls nicht erwehren. Es darf

hier wohl bemerkt werden, dass, indem der abtretende
Kirchendirekter mit der Begründung des Regierungsantrags

vor der grossrätlichen Kommission beauftragt
wurde, er, als Urheber des vom Regierungsrat
abgelehnten Entwurfes, in eine schwierige Stellung
gebracht wurde. Deshalb sind wir genötigt, nicht
nur den letztern näher zu begründen, sondern
hauptsächlich die Gründe zu widerlegen, die Herrn
Ritschard als früheren Kirchendirektor bewogen
haben, entgegen dem Beschlüsse des Regierungsrats vom
16. Juli 1897 und ohne Vorwissen dieser Behörde, die

Wiederherstellung (und sogar die Vermehrung) der
sämtlichen vor der Kirchengesetzgebung vom Jahre
1874 bestandenen römisch-katholischen Gemeinden
anzuordnen.

Nachdem das Dekret vom 9. April 1874, wodurch
die damals bestehenden 76 katholischen Kirchgemeinden

auf 42 reduziert worden sind, zwanzig Jahre lang
in Kraft gestanden, zeigte es sich, dass jenes mit etwas
zu grosser Hast abgefertigte Dekret in bezug auf die
Einteilung der Kirchgemeinden einige Mängel hat.
Einerseits wurde damals den Verbindungswegen
zwischen Dörfern nicht genügende Aufmerksamkeit
geschenkt, anderseits verband man auch mitunter zu
grosse Gemeindewesen mit einander. Daher war der
Regierungsrat schon in den 90er Jahren der Ansicht,
dass das Dekret von 1874 revisionsbedürftig sei. Wenn
nicht bereits vor zehn Jahren diese Behörde einen
bezüglichen Antrag vorgelegt hat, so ist dieser Umstand
lediglich der Finanzlage des Kantons zuzuschreiben,
und wenn damals die obenangeführten Dekretsentwürfe
dem Grossen Rat wären vorgelegt worden, so ist es

ganz sicher, dass man sich katholischerseits mit 16,

sogar auch mit 6 neuen Kirchgemeinden zufriedengestellt

hätte.
Nun beantragen wir, 16 neue Kirchgemeinden zu

errichten. Hiebei haben wir allen Verhältnissen, die
zugunsten der Errichtung neuer Kirchgemeinden
angerufen werden, Rechnung getragen; man könnte uns
sogar den Vorwurf machen, wir seien zu weit
gegangen. Zum Beweise dafür, dass wir der katholischen
Bevölkerung sehr weit entgegengekommen sind, führen

wir nur an, dass es unter der Herrschaft des neuen
Dekrets im Verhältnis zur Bevölkerungszahl viel mehr
katholische Kirchgemeinden geben wird, nicht nur als
reformierte in unserm Kanton, sondern auch als
katholische im Kanton Freiburg. Die katholische
Bevölkerung kann sich daher nicht beklagen, dass der
Staat nicht in genügender Weise für ihre religiösen
Bedürfnisse sorge.

Welche Gründe werden zugunsten der Wiederherstellung

des vor 1874 bestehenden Zustandes
angeführt? Die katholische Bevölkerung habe sich an die
früheren Zustände so sehr gewöhnt, dass sie davon
nicht ablassen könne. So reden alle, die überhaupt
keinen Fortschritt wollen. Würde man solchen Gründen

Gehör schenken, so käme man dazu, den
Stillstand zum höchsten Staatsgedanken zu erheben. Dass
die Katholiken nicht überall imstande seien, wie weiter

behauptet wird, der kirchlichen Vorschrift zum
allsonntäglichen Besuch der Messe Genüge zu leisten,
ist unrichtig. Schon bei der jetzigen Einteilung haben
es die bernischen Katholiken besser als die freiburgi-
schen. Unrichtig ist auch, dass die Verschmelzung
des Kirchenvermögens der verschiedenen zu einer
Kirchgemeinde vereinigten Gemeinden zu unüberwindlichen

Streitigkeiten Anlass gebe. Hätte man sich,
wo Schwierigkeiten entstanden, an die obern Behörden

gewandt, so wären sie sofort beseitigt worden.
Das Hauptargument, das zugunsten der Wiederherstellung

der vor 1874 bestandenen Kirchgemeinden
angeführt wird, lautet: «Es existiert im Jura in
bezug auf den römisch-katholischen Kultus und die kirchliche

Verwaltung ein ganz ungesetzlicher Zustand»,
und diese Ungesetzlichkeit beseitigt man am besten,
wenn alle frühern Kirchgemeinden wiederhergestellt
werden. Diese Ungesetzlichkeit soll darin bestehen,
dass an den aufgehobenen Sitzen von Kirchgemein-
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den Geistliche wirken, die nicht von der Gemeinde
gewählt und vom Staate nicht bezahlt sind.

Die Behauptung, dieser Zustand sei ungesetzlich,
ist vollständig aus der Luft gegriffen. Es steht nirgends
geschrieben, dass nur durch Staatsgeistliche die
religiösen Bedürfnisse befriedigt werden können, auch
nicht, dass die offizielle Kirchgemeinde die nötige
Voraussetzung jedes religiösen Lebens sei; wir haben
im ganzen Kanton, nicht nur im Jura, Geistliche, die
von keiner Kirchgemeinde gewählt sind und die nicht
vom Staate bezahlt werden. So zum Beispiel die freien
sogenannten evangelischen Gemeinden, deren es in
vielen Städten und Dörfern gibt, so die römisch-katholischen

Gemeinden in Bern, Thun und so weiter. Die
stehengebliebenen kirchlichen Gebilde an Sitzen von
im Jahre 1874 aufgehobenen Kirchgemeinden, sind
nichts anderes als solche freie Gemeinden. Sie sind
nicht nur nicht ungesetzlich, sondern unbeschränkt
existenzberechtigt, allerdings unter dem Vorbehalt, dass
dass sie den Bestimmungen des Gesetzes betreffend
Störung des religiösen Friedens nachleben.

Wenn die vorgeschützte Ungesetzlichkeit darin
erblickt werden sollte, dass die kirchlichen Gebilde im
Jura als ein Mittel zur Umgehung des Gesetzes
anzusehen sind, so möchten wir bemerken, dass die
Aufhebung des bezüglichen Dekretes von 1874 zum
mindesten eine unrühmliche Nachgiebigkeit bedeuten
würde und ein sehr unkluges Manöver wäre.

Es gibt also keinen Grund, alle früheren
Kirchgemeinden wiederherzustellen und die Errichtung von
16 neuen Kirchgemeinden entspricht allen vernünftigen
Anforderungen.

Nach dem Entwurf der grossrätlichen Kommission
würden die Besoldungen der römisch-katholischen
Geistlichen ungefähr betragen:

für 15 Geistliche in Klasse I à Fr. 1800 Fr. 27,000
I à
II à
II à

III à
III à

1600
2000
1800 —-
2200
2000

» 11,200
24,000
23,400
41,800
28,000

Fr. 155,400

4,600

7
12
13
19
14

für 80 Geistliche
und mit Hinzurechnung des Honorars für
einige Hülfsgeistliche (§ 6 des Dekretsentwurfs)

von zirka
Total Fr. 160,000

gleich einer Erhöhung um 25 °/0, welche gegenüber
den Erhöhungen für die protestantische und
christkatholische Geistlichkeit entschieden zu hoch erscheint.

Zum Schlüsse dürfen wir nicht vergessen, dass
sowohl das Kirchengesetz vom 18. Januar 1874 als das
heute zu revidierende Dekret eine Massregel waren,
um die Hoheitsrechte des Staates gegen die Uebergriffe
der römisch-katholischen Hierarchie zu schützen und
dass es Pflicht der Behörden ist, diese Rechte auch
fernerhin zu bewahren und in Ehren zu halten.

Gestützt auf diese Ausführungen empfehlen wir
dem Grossen Rat die Annahme des regierungsrätlichen
Dekretsentwurfes vom 19. März 1907.

Bern, April 1907.

Der Direktor des Kirchenwesens:

J. Minder.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 70
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Entwurf des Regierungsrates Entwurf der grossrätlichen Kommission
vom 24. März 1906/11. Mai 1907. vom 12. Februar 1907.

Dekret Dekret
betreffend betreffend

die Einteilung der römisch-katholischen Kirchgemeinden die Einteilung der römisch-katholischen Kirchgemeinden
des Jura und die Besoldung der römisch-katholischen des Jura und die Besoldung der römisch-katholischen

Geistlichen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern, Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Abänderung des Dekretes vom 9. April 1874
betreffend die Einteilung der katholischen Kirchgemeinden
des Jura und des Dekretes vom 6. Wintermonat 1879
betreffend die Besoldung der katholischen Geistlichen,

auf den Antrag des Begierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Der neue Kantonsteil (inklusive die Amtsbezirke
Neuenstadt, Biel und Nidau) wird in bezug auf die mit
dem römisch-katholischen Kultus zusammenhängenden
Angelegenheiten in die nachstehend bezeichneten
Kirchgemeinden eingeteilt, zu welchen die folgenden Filialen
und Einwohnergemeinden gehören:

Kirchgemeinden

1. Pruntrut
2. Fontenais
3. Bressaucowt*)
4. Chevenez
ö. Courtedoux *)

6. Grandfontaine

7. Fahy *)

8. Damvant

9. Courtemaîche

10. Bure *)
11. Buix
12. Boncourt*)

13. Damphreux

14. Ccmve*)

Amtsbezirk Pruntrut.

Filialen

II:

II:
Ii
J i.
I 2.

Grandfontaine
Rocourt

Damvant
Réclère
Courtemaîche
Courchavon

Damphreux

Montignez

Kintvolinergemeinden
Kathol.

Bevölkerung

1. Pruntrut 5515
1. Fontenais 1102
1. Bressaucourt 473
1. Chevenez 869
1. Courtedoux 726

1 L Grandfontaine 417
2.

1 3.
Roche d'Or 79
Rocourt 229

1. Fahy 485
1. Damvant 340
2. Réclère 361
1. Courtemaîche 674
2. Courchavon 292
1. Bure 591
1. Buix 547
1. Boncourt 860

[ h Damphreux 290
1 2. Lugnez 263

3. Montignez 316
1. Cceuve 761

in Erwägung, dass die Verhältnisse des Jura und
die religiösen Bedürfnisse und Gebräuche der römisch-
katholischen Bevölkerung eine umfassende Aenderung
in der Gebietseinteilung der römisch-katholischen
Kirchgemeinden (Kirchspiele) erfordern und dadurch
auch eine Neuordnung der Besoldung der
römischkatholischen Geistlichen notwendig wird,

in Ausführung der §§ 6, litt, a, und 50 des
Gesetzes vom 18. Januar 1874 über die Organisation
des Kirchenwesens im Kanton Bern ;

auf den Antrag des Regierungsrates und nach
eingeholtem Gutachten der römisch-katholischen
Kommission,

§ 1. Der neue Kantonsteil (inklusive die Amtsbezirke

Neuenstadt, Biel und Nidau) wird in bezug auf
die mit dem römisch-katholischen Kultus zusammenhängenden

Angelegenheiten in die nachstehend
bezeichneten 80 Kirchgemeinden (Kirchspiele) eingeteilt,
zu welchen die folgenden Einwohnergemeinden
gehören :

Kirchgemeinden Einwohnergemeinden

Amtsbezirk Pruntrut.

Kathol.
Bevölkerung

*) Neue Kirchgemeinde.

1. Pruntrut 1. Pruntrut 5515
2. Fontenais 1. Fontenais 1102
3. Bressaucourt 1. Bressaucourt 473
4. Chevenez 1. Chevenez 869
5. Courtedoux 1. Courtedoux 726

6. Grandfontaine | 1. Grandfontaine
2. Roche d'Or

417
79

7. Rocourt 1. Rocourt 229
8. Fahy 1. Fahy 485
9. Damvant 1. Damvant 340

10. Réclère 1. Réclère 361
11. Courtemaîche 1. Courtemaîche 674
12. Courchavon 1. Courchavon 292
13. Bure 1. Büro 591
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Kirchgemeinden Filialen Einwohnergemeinden
Kathol.

Bevölkerung

15. Bonfol J

[ 1. Bonfol 1. Bonfol 1246
1 2. Beurnevésin 2. Beurnevésin 238

16. Vendelincourt*) — 1. Vendelincourt 734

17. Charmoille Ii Charmoille
Miécourt

1.
2.

Charmoille
Miécourt

477
314

18. Asuel *) i. Asuel G Asuel
Pleujouse

360
131

1
1 2. Fregiécourt 3. Fregiécourt 200

19. Aile*) — 1. Aile 1167
20. Courgenay — 1. Courgenay 1455
21. Cornol*) — 1. Cornol 1079

f 1
1> St-Ursanne 776

j

22. St-Ursanne j

[
1.

-,

St-Ursanne

Ocourt

1 2.

)l
5.

Montenol
Montmelon
Seleute
Ocourt

58
214
106
223

23. Delémont

24. Courroux

25. Vermes

26. Courfaivre
27. Pevelier*)
28. Courtételle*)
29. Boécourt
30. Bassecourt*)

31. Glovelier

32. Undervelier

33. Pleigne

34. Movelier*)

35. Roggenburg

36. Mervelier

37. Corban

38. Courrendlin

39. Lajoux
40. Les Qenevex.*)

Amtsbezirk Delsberg.

1. Delémont
2. Soyhières
1. Courroux
2. Vieques

1. Vermes
2. Rebeuvelier

1. Glovelier
2. Saulcy

1. Undervelier

2. Soulce
1. Pleigne
2. Bourrignon

Amtsbezirk Munster.

1. Mervelier

1. Delémont 3266
2. Soyhières 448
1. Courroux 1078
2. Vieques 441
.1. Vermes 411
2. Blay 64
3. Rebeuvelier 345
1. Courfaivre 587
1. Develier 533
1. Courtételle 919
1. Boécourt 599
1. Bassecourt 948
1. Glovelier 552
2. Saulcy 253
1. Undervelier 414
2. Rebévelier 45
3. Souboz 6
4. Sornetan 10
5. Châtelat fi
6. Monible 3
7. Soulce 381
1. Pleigne 350
2. Bourrignon 292
1. Movelier 262
2. Mettemberg 102
1. Roggenburg 216
2. Ederschwiler 110

I 2. Montsevelier
I 1. Corban
I 2. Courchapoix

41. Moutier

1. Mervelier 416
2. Schelten 52
3. Montsevelier f) 364
1. Corban 311
2. Courchapoix 203
1. Courrendlin 1354
2. Châtillon 209
3. Rossemaison 166
4. Vellerat 105
1. Lajoux 550
1. Les Genevez 700
2. Saicourt 84

'
1. Moutier 857
2. Béprahon 25
3. Perrefitte 63
4. Roches 49
5. Grandval 43
6. Corcelles 73
7. Crémines 65
8. Eschert 49
9. Court 136

10. Sorvilier 42
11. Bévi lard 75
12. Champoz 6

13. Malleray 131
14. Pontenet 28
15. Tavannes 233
16. Loveresse 27
17. Reconvilier 247
18. Saules 4

Kirchgemeinden Einwohnergemeinden Kathol. Be¬
völkerung

14. Buix 1. Buix 547
15. Boncourt 1. Boncourt 860
16. Montignez 1. Montignez 316

17. Damphreux 2-
Damphreux
Lugnez

290
263

18. Cœuve 1. Cœuve 761
19. Bonfol 1. Bonfol 1246
20. Beurnevésin 1. Beurnevésin 238
21. Vendelincourt 1. Vendelincourt 734

22. Charmoille
1-

2.
Charmoille
Fregiécourt

477
200

23. Asuel
1.

2.
Asuel
Pleujouse

360
131

24. Miécourt 1. Miécourt 314
25. Aile 1. Aile 1167
26. Courgenay 1. Courgenay 1455
27. Cornol 1. Cornol 1079

1. St-Ursanne 776

28. St-Ursanne
2.
3.

Montenol
Montmelon

58
214

4. Seleute 106
29. Ocourt 1. Ocourt 223

Amtsbezirk Delsberg.

30. Delémont 1. Delémont
31. Soyhières 1. Soyhières
32. Courroux 1. Courroux
33. Vieques 1. Vieques

34. Vermes 2.
Vermes
Elay

35. Rebeuvelier 1. Rebeuvelier
36. Courfaivre 1. Courfaivre
37. Courtételle 1. Courtételle
38. Develier 1. Develier
39. Boécourt 1. Boécourt
40. Bassecourt 1. Bassecourt
41. Glovelier 1. Glovelier
42. Saulcy 1. Saulcy

1.

2.
Undervelier
Rebévelier

43. Undervelier
3.
4.
5.
6.

Souboz
Sornetan
Châtelat
Monible

44. Soulce 1. Soulce
45. Pleigne 1. Pleigne
46. Bourrignon 1. Bourrignon

47. Movelier 2.
Movelier
Mettemberg

48. Roggenburg à: Roggenburg
Ederschwiler

49. Montsevelier i. Montsevelier

*) Neue Kirchgemeinde,
-j-) Amtsbezirk Delsberg.

50. Mervelier

51. Corban
52. Courchapoix

53. Courrendlin

54. Lajoux
55. Les Genevez

Amtsbezirk Münster.

1. Mervelier
2. Schelten
1. Corban
1. Courchapoix
1. Courrendlin
2. Châtillon
3. Rossemaison
4. Vellerat
1. Lajoux
1. Les Genevez
2. Saicourt

3266
448

1078
441
411
64

345
587
019
533
599
948
552
253
414

45
6

10
6
3

381
350
292
262
102
216
110
364

416
52

311
203

1354
209
166
105
550
700

84
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Kirchgemeinden

42. Les Bois

43. Le Noirmont

44. Les Breulcux

45. Saignelégier

46. Montfaucon

47. St-Brais

48. Soubey

49. Liesberg

50. Röschenz

51. Laufen

52. Brislach
53. Wahlen*)
54. Dittingen

55. Grellingen

56. Duggingen")

57. St. Immer

58. Tramelan

Filialen Kinwohnergemeinden
Kath°1'

Bevölkerung

Amtsbezirk Freibergen.

1. Saignelégier

2. Les Pommerats

j 1. Soubey

j 2. Epauvillers

1. Les Bois 1356
1. Le Noirmont 1591
2. Le Peuchapatte 78
1. Les Breuleux 1349
2. La Chaux 203
3. VonMuriaux die

Sektion Cerneux-
Veusil und Le
Roselet.

/ 1. Saignelégier 1236
2. Le Bémont 624

' 3. Muriaux (ohne
Cerneux - Veusil

' und Le Roselet)
4. Les Pommerats
5. Goumois
1. Montfaucon

\ 2. Les Enfers
I 1. St-Brais
I 2. Monfavergier

1. Soubey
I 2. Epauvillers
\ 3. Epiquerez

785
320
217
563
183
395
126
346
248
175

Amtsbezirk Laufen.

1. Röschenz
1. Liesberg
1. Röschenz

646
551

2. Burg
1. Laufen

2. Burg
1. Laufen

165
1750

2. Zwingen 2. Zwingen
1. Brislach

491
391

— 1. Wahlen 411
1. Dittingen
2. Blauen

1. Dittingen
2. Blauen

339
292

1. Grellingen
2. Nenzlingen

1. Grellingen
2. Nenzlingen
1. Duggingen

902
219
470

Amtsbezirk Courtelary.
Das ganze Amt

Courtelary mit
Ausnahme der 3
Gemeinden
Tramelan 2237

1. Mont-Tramelan 16
2. Tramelan-dessus 560
3. Tramelan-dessous 201

Amtsbezirke Neuenstadt, Biel und Nidau.

59. Biel
I Die ganzen Aemter
: Biel, Nidau und
I Neuenstadt 5252

§ 2. Die Kirchgenössigkeit einzelner Teile von
Einwohnergemeinden (Höfe, Weiler u. dgl.) nach einer
benachbarten Kirchgemeinde ist, soweit sie in der
vorstehenden Einteilung nicht berücksichtigt wird,
aufgehoben.

§ 3. Die in Rubrik 1 des vorstehenden Tableaus
bezeichneten 59 kirchlichen Bezirke bilden mit den Filialen
und Einwohnergemeinden (Rubrik 2 und 3), welche von
ihnen umfasst werden, einheitliche Kirchgemeinden im
Sinne der §§ 5—7 des Kirchengesetzes ; die neugebildeten
Kirchgemeinden haben sich als solche gemäss den
Bestimmungen dieses Gesetzes neu zu organisieren und
daraufhin mit den bisherigen Kirchgemeindeverbänden
die notwendig werdenden Vermögensausscheidungen
vorzunehmen.

Kirchgemeinden Einwohnergemeinden Halterung"

1. Moutier 857
2. Bélprahon 25
3. Perrefitte 63
4. Roches 49
5. Grandval 43
6. Corcelles 73
7. Crémines 65
8. Eschert 49

56. Moutier
9. Court

10. Sorvilier
11. Bévilard
12. Champoz
13. Malleray
14. Pontenet
15. Tavannes
16. Loveresse
17. Reconvilier
18. Saules

136
42
75

6
131

28
233

27
247

4

Amtsbezirk Freibergen.
57. Les Bois 1. Les Bois 1356

58. Le Noirmont 1. Le Noirmont
2. Le Peuchapatte
1. Les Breuleux
2. La Chaux

1591
78

1349
203

59. Les Breuleux 3. Von Muriaux die Sek¬
tion Cerneux - Veusil
und Le Roselet.

• 1. Saignelégier 1236

60. Saignelégier
2. Le Bémont
3. Muriaux (ohne Cerneux-Veusil

und Le Roselet)

624

785

61. Les Pommerats 1. Les Pommerats
2. Goumois

320
217

62. Montfaucon
1. Montfaucon
2. Les Enfers

563
183

63. St-Brais 1. St-Brais
2. Montfavergier

395
126

64. Soubey 1. Soubey 346

65. Epauvillers
1. Epauvillers
2. Epiquerez

248
175

Amtsbezirk Laufen.
66. Liesberg 1. Liesberg 646
67. Röschenz 1. Röschenz 551
68. Burg 1. Burg 165
69. Laufen 1. Laufen 1750
70. Zwingen 1. Zwingen 491
71. Brislach 1. Brislach 391
72. Wahlen 1. Wahlen 411
73. Dittingen 1. Dittingen 339
74. Blauen 1. Blauen 292
75. Nenzlingen 1. Nenzlingen 219
76. Grellingen 1. Grellingen 902
77. Duggingen 1. Duggingen 470

Amtsbezirk Courtelary.

IDas
ganze Amt Courte¬

lary mit Ausnahme der
3 Gemeinden Tramelan 2237

I 1. Mont-Tramelan 16
79. Tramelan j 2. Tramelan-dessus 560

I 3. Tramelan-dessous 201

*) Neue Kirchgemeinde.
80.

Amtsbezirke Neuenstadt, Biel und Nidau.

o- i | Die ganzen Aemter Biel,
' '

1 Nidau und Neuenstadt 5252
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In analoger Weise sind auch die organisatorischen
und vermögensrechtlichen Verhältnisse der Filialen Mon-
tignez und Miécourt, sowie eventuell auch der Gemeinden

Fregiécourt und Pleujouse zu ordnen.
Die daherigen Ausscheidungsverträge unterliegen der

regierungsrätlichen Genehmigung.

§ 4. Die neu gebildeten Kirchgemeinden gehören
zur römisch-katholischen Landeskirche (Dekret betreffend
Ausscheidung der katholischen Kirchgemeinden, vom
23. Februar 1898).

§ 5. Der Sitz des Pfarrers ist ordentlicherweise an
dem Orte, von welchem die Kirchgemeinde ihren
Namen erhält. Für die Kirchgemeinde Tramlingen wird
Obei'-Tramlingen als Pfarrsitz bezeichnet (vide Dekret
betreffend die Errichtung einer römisch-katholischen
Kirchgemeinde Tramelan, vom 11. Oktober 1905).

Der Pfarrer ist verpflichtet, da, wo die Kirchgemeinde
aus Abteilungen besteht, die im römisch-katholischen
Kultus begriffenen gottesdienstlichen Verrichtungen
abwechslungsweise nach einem durch das Kirchgemeindereglement

näher zu bezeichnenden Turnus in allen zur
Kirchgemeinde gehörenden Filialkirchen zu versehen,
sowie auch die Seelsorge im ganzen Gebiet der
Kirchgemeinde gleichmässig auszuüben.

Da wo die Verhältnisse es erfordern, kann dem
Kirchgemeindepfarrer durch den Kirchgemeinderat, im
Einverständnis mit der Kirchendirektion, ein Hülfs-
geistlicher (Vikar) beigegeben werden (§ 29, Alinea 3

Kirchengesetz).

§ 6. Am Pfarrsitz und an Orten, wo ein Filialgeistlicher

residiert, sind durch die für die betreffende
Ortschaft verpflichtete Gemeinde dem Geistlichen das Pfarrhaus

samt Zubehörden und zudienenden Naturalleistungen
in ihrem ganzen bisherigen oder frühern Umfange
einzuräumen, und in den zur Kirchgemeinde gehörenden
Abteilungen, deren Hauptorte nicht ständiger Sitz des
Pfarrers oder eines Filialgeistlichen sind, ist demselben
zu jeder Zeit wenigstens ein anständiges Zimmer des

bisherigen Pfarrhauses, in der entsprechenden Jahreszeit
gehörig geheizt, zur Verfügung zu stellen.

§ 7. In solchen Filialen, welche nicht ständiger Sitz
des Pfarrers oder eines Filialgeistlichen sind, fallen die
übrigen bisher üblichen Naturalleistungen der Gemeinden
an den Pfarrer auf so lange dahin, als die betreffende
Filiale nicht ständiger Sitz eines Pfarrers oder eines
Filialgeistlichen ist, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt,

dass bei einer allfälligen Wiederbesetzung dieser
Stellen die Pflicht zu den erwähnten Leistungen gegenüber

den bisherigen Pflichtigen und in bisherigem
Umfang wieder aufleben wird (Art. 68 St. V.).

Vorbehalten bleiben überdies und werden durch
dieses Dekret nicht berührt solche Naturalleistungen
zu gunsten des Pfarrers oder der Kirchgemeinde, welche
auf besonderem Rechtstitel (Stiftung, Dienstbarkeit,
Ausscheidungsvertrag und dergleichen) beruhen.

§ 8. Bei Erledigung einer Pfarrstelle infolge
Demission oder Todesfall etc. hat bis zu deren definitiven
Wiederbesetzung ein Pfarrverweser zu amtieren (§ 29,
Alinea 3 Kirchengesetz).

Die Bestimmungen des § 6 dieses Dekretes finden
auch Anwendung auf die Pfarrverweser.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

§ 2. Die Kirchgenössigkeit einzelner Teile von
Einwohnergemeinden (Höfe, Weiler und dergleichen)
nach einer benachbarten Kirchgemeinde ist, soweit
sie in der vorstehenden Einteilung nicht berücksichtigt

wird, aufgehoben.

§ 3. Die in Rubrik 1 des vorstehenden Tableaus
bezeichneten 80 kirchlichen Bezirke bilden mit den
Einwohnergemeinden (Rubrik 2), welche von ihnen
umfasst werden, einheitliche Kirchgemeinden im
Sinne der §§ 5—7 des Kirchengesetzes. Die neugebildeten

Kirchgemeinden sind gesetzlich zu organisieren.

§ 4. Der Sitz des Pfarrers ist ordentlicherweise
an dem Orte, von welchem die Kirchgemeinde ihren
Namen erhält. Für die Kirchgemeinde Tramelan wird
Tramelan-Dessus als Pfarrsitz bezeichnet und für die
Kirchgemeinde Ocourt La Motte.

§ 5. Die zurzeit als Kirchgemeindepfarrer
amtierenden Geistlichen werden als Pfarrer derjenigen
Gemeinden betrachtet, in welchen sie gegenwärtig ihren
Sitz haben; ihre Amtsdauer erfährt durch gegenwärtiges

Dekret keine Aenderung.
Die Pfarrstellen der neugeschaffenen Kirchgemeinden
sind in gesetzlicher Weise zu besetzen.

§ 6. In grösseren Kirchgemeinden und da wo die
Verhältnisse es erfordern, können dem Kirchgemeindepfarrer

durch den Regierungsrat die nötigen Hülfs-
geistlichen (Vikarien) beigegeben werden.

Ebenso kann durch die Kirchendirektion im
Einverständnis mit dem Kirchgemeinderat einem Pfarrer,
der aus irgend einem Grunde seinem Dienste nicht
mehr vollständig zu genügen vermag, zu seiner
persönlichen Aushülfe ein Vikar beigeordnet werden.

Bei Erledigung einer Pfarrstelle infolge Demission
oder Todesfall etc. hat bis zu deren definitiven
Wiederbesetzung ein Pfarrverweser zu amtieren.

Die Vikariats- und Pfarrverweserstellen werden
gemäss § 29, Alinea 3, Kirchengesetz durch den
Kirchgemeinderat im Einverständnis mit der Kirchendirektion

besetzt.

§ 7. An Orten, wo durch gegenwärtiges Dekret
eine Aenderung in der Gebietseinteilung erfolgt, hat
zwischen der alten und der neugeschaffenen
Kirchgemeinde über das denselben gemeinsam angehörende
Vermögen eine Ausscheidung oder ein Auskauf
stattzufinden. Hiebei wird als Grundsatz aufgestellt, dass
soweit möglich jeder Kirchgemeinde dasjenige
Vermögen wieder zufallen soll, das sie vor Erlass des
Dekretes vom 9. April 1874 betreffend die neue
Einteilung der katholischen Kirchgemeinden des Jura
besessen hat.

Zwecks Ausscheidung des Vermögens werden die
beteiligten Gemeinden in erster Linie an eine
gütliche Verständigung gewiesen.

Der Ausscheidungs- oder Auskaufsvertrag unterliegt

der Sanktion des Regierungsrates.
Können sich die beteiligten Gemeinden über die

Güterausscheidung nicht verständigen, so werden die
daherigen Anstände durch die Verwaltungsbehörden
entschieden. (Art. 63 St. V.)

§ 8. Die Verwaltung der Kirchengüter und
Stiftungen zu kirchlich-religiösen Zwecken, sowie die Ver-



§ 9. Da, wo die Kirchgemeinde aus Abteilungen
(Filialen) besteht, wird aus den bisherigen Kirchengütern
(bien curiaux oder fonds de fabrique), soweit es nicht
bereits geschehen ist, ein Gesamtkirchengut gebildet.

Mit demselben sind auch die sogenannten
Bruderschaftenfonds (fonds de confréries) und die Fonds für
die sogenannten gestifteten Messen und Jahrzeiten (messes
fondées et messes anniversaires) zu vereinigen.

Die Verwaltung dieser Kirchengüter und Stiftungen
zu kirchlich-religiösen Zwecken, sowie die Verwendung
ihres Ertrages hat jedoch ausschliesslich ihrer Bestimmung

gemäss stattzufinden (§ 40 Gemeindegesetz und
§ 51 Kirchengesetz).

§ 10. Für die neugeschaffenen Kirchgemeinden ist
behufs genauer Feststellung des Zweckes der Kirchengüter

innerhalb Jahresfrist, auf Grundlage der bereits
vorhandenen Gemeindegüterausscheidungen und Inven-
tarien, ein allgemeines Verzeichnis (Inventar) sämtlicher
vorhandener Kirchengüter (§ 9) aufzunehmen, welches
von jedem Bestandteil derselben die nähere Bezeichnung,
den Kapitalwert und die Zweckbestimmung genau angibt.

Diese Kirchengutsinventarien unterliegen der regie-
rungsrätlichen Genehmigung.

Ein Doppel dieser Inventarien verbleibt im Archiv
des Regierungsstatthalteramtes, ein zweites Doppel im
Archiv der Kirchgemeinde.

In den bisher bestandenen Kirchgemeinden, bei
welchen durch dieses Dekret eine Aenderung in der
Gebietseinteilung stattfindet und gemäss § 3 hievor eine
Vermögensausscheidung stattzufinden hat, sind die
bisherigen Inventarien entsprechend zu bereinigen. In den
übrigen Kirchgemeinden bleiben die bisherigen Inventarien

fortbestehen.

Kommission.

waltung ihres Ertrages ist einzig Sache der gesetzlichen

Organe der Kirchgemeinde (Kirchgemeindeversammlung

und Kirchgemeinderat) und hat ausschliesslich

ihrer Bestimmung gemäss stattzufinden (§ 40
Gemeindegesetz und § 51 Kirchengesetz).

§ 9. Reicht der Ertrag des Kirchengutes zur
Bestreitung der Kultusbedürfnisse und der allgemeinen
Kirchgemeindeausgaben nicht hin, so ist das Fehlende
durch eine allgemeine Kirchensteuer zu decken (§ 11,
Ziffer 7, des Kirchengesetzes).

§ 10. Die alljährlich abzulegenden Kirchenguts-
Rechnungen sind durch die Kirchgemeindeversammlung

zu genehmigen und unterliegen der Passation
durch den Regierungsstatthalter (§ 11, Ziffer 7,
Kirchengesetz).

§ 11. Behufs genauer Feststellung des Zwecks der
Kirchengüter ist in jeder Kirchgemeinde innerhalb
sechs Monaten nach stattgefundener Vermögensausscheidung

(§ 7) auf Grundlage der bereits vorhanden
nen Inventarien und Gemeindegüter-Ausscheidungen,
ein allgemeines Verzeichnis (Inventar) sämtlicher
vorhandener Kirchengüter aufzunehmen, welches von
jedem Bestandteil derselben die nähere Bezeichnung,
den Kapitalwert und die Zweckbestimmung genau
angibt.

Diese Kirchenguts-Inventarien unterliegen der
Genehmigung durch den Regierungsrat. Ein Doppel dieser

Inventarien verbleibt im Archiv des
Regierungsstatthalteramtes und ein Doppel derselben ist der
Kirchgemeinde zur Aufbewahrung zuzustellen.

§ 11. Die Verwaltung der Kirefiengüter und «die
Verwendung ihres Ertrages (§ 9) ist einzig Sache der
gesetzlichen Organe der Kirchgemeinde (Kirchgemeindeversammlung

und Kirchgemeinderat), und es sind die
Kirchgemeindeabteilungen (Filialen) an die daherigen
Schlussnahmen gebunden, vorbehaltlich des Rechtes der
Beschwerdeführung gemäss § 24 des Kirchengesetzes.

Insbesondere gelten hierüber die in den folgenden
Paragraphen niedergelegten Grundsätze.

§ 12. In Kirchgemeinden, welche aus Abteilungen
bestehen, ist jede Abteilung (Filiale) im Kirchgemeinderat

durch wenigstens 3 Mitglieder zu vertreten.

§ 13. Aus dem Ertrag des Kirchepgutes sind sowohl
die lokalen Kultusbedürfnisse der Abteilungen (Filialen),
als auch die allgemeinen Kirchgemeindeausgaben zu
bestreiten. Reicht dieser Ertrag nicht hin, so ist das
Fehlende durch eine allgemeine Kirchensteuer zu decken
(§ 11, Ziffer 7 Kirchengesetz).

§ 14. Die jährlich abzulegenden Kirchengutrech-
nungen sind durch die Kirchgemeindeversammlung zu
genehmigen und regierungsstatthalteramtlich zu passieren
(§ 11, Ziffer 7 Kirchengesetz.)

§ 15. Die vom Staate auszurichtende Barbesoldung
an die römisch-katholischen Geistlichen richtet sich nach
deren Dienstalter, gemäss der in § 16 festgestellten
Klasseneinteilung.

§ 12. Am Pfarrsitze und an Orten, wo nur ein
Hülfsgeistlicher (Vikar) residiert, sind durch die für
die betreffende Ortschaft verpflichtete Gemeinde, den
Geistlichen unentgeltlich das Pfarrhaus, oder wo dieses

fehlt, eine eigene Wohnung nebst Garten
anzuweisen, und ihnen das zu ihrem Gebrauche nötige
Brennholz zu liefern; die Kosten der Unterhaltung
dieser Gebäude, sowie der Garteneinfriedungen und
der Zurüstung des Brennholzes liegen den Gemeinden
ob. In den zurzeit bestehenden Kirchgemeinden sind
diese Naturalleistungen bisheriger Uebung gemäss
auszurichten und in den durch gegenwärtiges Dekret zu
eigenen Kirchgemeinden umgewandelten bisherigen
Filialgemeinden haben dieselben in ihrem ganzen
frühern Umfange wieder aufzuleben.

Anstände, welche aus der Bestimmung des Alinea
1 zwischen einem Pfarrer und der Gemeinde
entstehen könnten, entscheidet der Regierungsstatthalter,
wobei die Weiterziehung an den Regierungsrat
stattfinden kann. Für diese letztere kommen die in § 58
des Gemeindegesetzes vorgeschriebenen Fristen zur
Anwendung.

Die Bestimmungen von Alinea 1 und 2 finden auch
Anwendung auf die Pfarrverweser.

An Pfarrsitzen, wo nebst dem Kirchgemeinde-Pfarrer
noch Hülfsgeistliche (§ 6, Alinea 1, hievor)

amtieren, hat der erstere den letzteren die nötige Wohnung

im Pfarrhause zur Verfügung zu stellen und für
Beheizung zu sorgen. Da wo dies nicht möglich ist,
haben die Gemeinden im Sinne von Alinea 1 für Wohnung

und Brennholz aufzukommen.
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Tritt im Laufe eines Jahres die Berechtigung zum
Bezug einer höhern Besoldung ein, so wird letztere
vom Beginn des nächstfolgenden Kalenderhalbjahres an
ausgerichtet.

Für diejenige Zeit, welche ein Geistlicher ausserhalb
des Kirchendienstes zubringt, ohne nach § 35 des

Kirchengesetzes Urlaub erlangt zu haben, wird weder
Besoldung ausgerichtet, noch findet ein Vorrücken im
Dienstalter statt.

§ 16. Die Besoldungen der Geistlichen betragen :

Klasse

I
II
III
IV
V

VI

Dienstjahre
1 bis und mit 4
5 » » » 8
9 » » » 12

13 » » » 16
17 » » » 20
21 und darüber

Staatsbesoldung

Fr. 1800
» 2000
» 2200
» 2400
» 2600
» 2800

Die Staatsbesoldung wird jedoch den Pfarrstellen
nur insoweit zugesichert und ausgerichtet, als sich die
betreffenden Kirchgemeinden in allen Teilen den
Bestimmungen des Kirchengesetzes und der dasselbe
ausführenden Erlasse unterwerfen (§ 6 Kirchengesetz).

In den Gemeinden Biel, Münster, St. Immer und
Tramlingen leistet der Staat den Geistlichen eine
angemessene, durch den Regierungsrat festzusetzende
Wohnungsentschädigung.

§ 17. Den Pfarrverwesern kommt eine Besoldung
im Verhältnis von 1800 Franken per Jahr zu.

Im Falle der Ernennung eines angestellten Pfarrers
zum Pfarrverweser einer benachbarten Kirchgemeinde
ist die Pfarrverweserbesoldung durch Beschluss des

Regierungsrates festzustellen.

§ 18. Bezüglich der Besoldung der Vikarien (Hülfs-
geistlichen) gelten folgende nähere Bestimmungen:

1. Wenn dem Kirchgemeindepfarrer ein ständiger
Filial-Geistlicher mit selbstständigem Sitz am Orte der
Filialkirche beigegeben wird, so erhält derselbe vom
Staate eine Jahresbesoldung von 1600 Franken, und es

gelten für denselben im übrigen die Bestimmungen des
§ 6 hievor.

2. Wenn dem Kirchgemeindepfarrer ein Vikar zu
direkter Aushülfe am Sitze des Pfarrortes beigeordnet
wird, so erhält derselbe vom Pfarrer freie Station und
400 Franken in bar und vom Staate eine Jahresbesoldung

von 300 Franken. Sollte jedoch der Vikar nicht
im Pfarrhause wohnen können, oder erfordern sonst die
Umstände eine höhere Besoldung, so ist dieselbe vom
Regierungsrat der Billigkeit gemäss zu bestimmen.

§ 19. Sämtlichen römisch-katholischen Geistlichen
ist untersagt, irgend welche Gebühren für geistliche
Verrichtungen (Stolgebühren, Akzidenzien, Gebühren
für Taufen, Ehen, Begräbnisse u. dgl.), unter was immer
für einem Titel es sei, zu fordern.

Opfer fallen in die Kirchenkasse.

§ 20. Im Falle der NichtWiederwahl eines Pfarrers
bezieht derselbe die Besoldung noch bis zum Tage
seines Abzugs (§ 32 Kirchengesetz). Auf Pfarrverweser

und Vikarien, sowie auf Geistliche, welche ihre

Vorbehalten bleiben überdies und werden durch
dieses Dekret nicht berührt, solche Naturalleistungen
zugunsten des Pfarrers oder der Kirchgemeinde,
welche auf besonderem Rechtstitel (Stiftung,
Dienstbarkeit, Ausscheidungsvertrag und dergleichen)
beruhen.

Der Regierungsrat wird ermächtigt, im Sinne der
Bestimmungen von Alinea 1 über die Naturalleistungen

der Gemeinden zu Kultuszwecken eine Verordnung

zu erlassen.

§ 13. Die vom Staat auszurichtende Barbesoldung
der römisch-katholischen Pfarrstellen der in § 1

umschriebenen 80 Kirchgemeinden richtet sich nach deren
Dienstalter, gemäss der in § 15 festgestellten
Klasseneinteilung. Die Staatsbesoldung wird jedoch allen
diesen Pfarrstellen nur insoweit zugesichert und
ausgerichtet, als sich die betreffenden Kirchgemeinden
in allen Teilen den Bestimmungen des Kirchengesetzes
und der dasselbe ausführenden Erlasse unterwerfen
(§ 6 Kirchengesetz).

§ 14. Die Dienstzeit an Filialkirchen der bisherigen
Kirchgemeinden des Jura nach der Aufnahme des betreffenden

Geistlichen in den bernischen Kirchendienst
wird ebenfalls in Anrechnung gebracht, auch wenn
der Betreffende hiebei nicht vom Staate besoldet worden

ist.
Tritt im Laufe eines Jahres die Berechtigung zum

Bezug einer höhern Besoldung ein, so wird letztere
vom Beginn des nächstfolgenden Kalenderhalbjahres
an ausgerichtet.

Für diejenige Zeit, welche ein Geistlicher ausserhalb

des Kirchendienstes zubringt, ohne nach § 35
des Kirchengesetzes Urlaub erlangt zu haben, wird
weder Besoldung 'ausgerichtet, noch findet ein
Vorrücken im Dienstalter statt.

§ 15. Die Pfarrstellen zerfallen hinsichtlich der
Staatsbesoldung in 3 Besoldungsklassen :

Klasse Dienstjahre Staatsbesoldung
I. 1 bis und mit 8 Fr. 1800

II. 9 » » » 16 » 2000
III. 17 und darüber » 2200
Die Besoldung der Geistlichen, welche in

Kirchgemeinden mit weniger als 500 Seelen amtieren, soll
1600 Fr. in der 1., 1800 Fr. in der II. und 2000 Fr.
in der III. Klasse nicht übersteigen.

Der Regierungsrat ist ermächtigt, an Geistliche in
abgelegenen oder weitausgedehnten Kirchgemeinden,
namentlich da, wo an mehreren Orten Gottesdienst,
Unterweisung oder Kinderlehre abgehalten werden
muss, angemessene Besoldungszulagen auszurichten.

Die Pfarrer der Kirchgemeinden Biel, St. Immer,
Tramelan und Münster haben Anspruch auf eine
Besoldungszulage, die bis auf 400 Fr. per Jahr festgesetzt

werden kann.

§ 16. In den Gemeinden Biel, Münster, St. Immer,
Tramelan und Zwingen leistet der Staat den Geistlichen

eine angemessene durch den Regierungsrat
festzusetzende Wohnungsentschädigung und der Gemeinde
Laufen einen den gegebenen Verhältnissen
entsprechenden Beitrag an dieselbe.

Ausserdem richtet der Staat den Kirchgemeinden
Biel und St. Immer für die Geistlichen eine Holzent-



Entlassung nehmen, findet diese Bestimmung keine
Anwendung.

§ 21. Durch das gegenwärtige Dekret wird an der
Einteilung des Staatsgebietes in Abstimmungs- und
Zivilstandskreise nichts geändert.

§ 22. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1908 in
Kraft und ist in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Der Regierungsrat ist mit dessen Vollziehung
beauftragt.

Durch dieses Dekret werden aufgehoben :

1. das Dekret vom 9. April 1874 betreffend die neue
Einteilung der katholischen Kirchgemeinden des Jura,

2. das Dekret vom 6. November 1879, soweit die
Besoldung der römisch-katholischen Geistlichen betreffend,

3. die Verordnung vom 3. November 1877 über die
Naturalleistungen zu Kultuszwecken, soweit die
römischkatholischen Kirchgemeinden des Jura betreffend.

Kommission.

Schädigung aus, deren Höhe ebenfalls vorn Regierungsrat
zu bestimmen ist.

§ 17. Den Pfarrverwesern kommt eine Besoldung
im Verhältnis von 1400 Fr. per Jahr zu.

Im Falle der Ernennung eines angestellten Pfarrers
zum Pfarrverweser einer benachbarten Kirchgemeinde
ist die Pfarrverweserbesoldung durch Beschluss des
Regierungsrates festzusetzen.

§ 18. Die Hülfsgeistlichen (Vikarien, § 6, al. 1)
beziehen vom Staate eine Jahresbesoldung von 1400 Fr.

Der einem Kirchgemeindepfarrer zu persönlicher
Aushülfe beigeordnete Vikar (§ 6, al. 2) erhält vom
Pfarrer 400 Fr. per Jahr und freie Station und vom
Staate eine Jahresbesoldung von 300 Fr. Sollte
jedoch der Vikar nicht im Pfarrhause wohnen können,
oder erfordern sonst die Umstände eine höhere
Besoldung, so ist dieselbe vom Regierungsrat der Billigkeit

gemäss zu bestimmen.

Bern, 24. März 1906/11. Mai 1907.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

§ 19. Sämtlichen römisch-katholischen Geistlichen
ist untersagt, irgend welche Gebühren für geistliche
Verrichtungen (Stolgebühren, Accidenzien, Gebühren
für Taufen, Ehen, Begräbnisse und dergleichen), unter
was immer für einem Titel es sei, zu fordern.

Opfer fallen in die Kirchenkasse.

§ 20. Im Falle der Nichtwiederwahl eines Pfarrers
bezieht derselbe die Besoldung noch bis zum Tage
seines Abzugs (§ 32 Kirchengesetz). Auf Pfarrverweser
und Vikarien, sowie auf Geistliche, welche ihre
Entlassung nehmen, findet diese Bestimmung keine
Anwendung.

§ 21. Durch das gegenwärtige Dekret wird an der
Einteilung des Staatsgebietes in Abstimmungs- und
Zivilstandskreise nichts geändert.

§ 22. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1908 in
Kraft.

§ 23. Der Regierungsrat ist mit der Vollziehung
dieses Dekretes beauftragt.

Durch dasselbe werden aufgehoben :

1. Das Dekret vom 9. April 1874 betreffend die
neue Einteilung der katholischen Kirchgemeinden des
Jura;

2. das Dekret vom 6. November 1879 betreffend
die Besoldung der katholischen Geistlichen, soweit
die römisch-katholischen Geistlichen betreffend;

3. die noch zu kraft bestehenden §§ 2 und 3 der
Verordnung über die Bezahlung der katholischen
Geistlichen, d. d. 14. März 1816;

4. die Verordnung vom 3. November 1877 betreffend

die Naturalleistungen zu Kultuszwecken in den
katholischen Kirchgemeinden des Jura.

Bern, den 12. Februar 1907.

Namens der grossrätlichen Kommission

deren Präsident
Michel.
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Strafnachlassgesuche.

(Mai 1907.)

1. Friedli, Johann, geboren 1864, Hafermüller, von
Lützelflüh, nun wohnhaft in Kirchberg, wurde am
19. Januar 1907 von der Polizeikammer des Kantons
Bern wegen Diebstahls in zwei Fällen zu 2 Monaten

Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft,

und 93 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Friedli
stand seit einigen Jahren als Hafermüller bei W. im S.
in Dienst. Er hatte die Befugnis zum Verkauf des
fabrizierten Futtermehls und war jederzeit im
Besitze eines Schlüssels zu den Lagerräumen. Am 23.
August 1906 wurde Fabrikant W. darauf aufmerksam
gemacht, dass Friedli in der vorhergehenden Nacht
zwischen 3 und 4 Uhr einen Transport Mehl auf
einem Karren zu Bäcker S. im S. verbracht hatte. W.
verfügte sich zur Feststellung des Sachverhaltes zu S.
Letzterer gab ihm nun an, Friedli habe ihm einige
Zeit vorher mitgeteilt, man habe irrtümlicherweise
eine Anzahl Säcke Mais, die für Landwirt W. im
Kappelisacher bestimmt gewesen seien, in ihre Mühle
verbracht; er werde sie demnächst zu ihm transportieren,

wo sie alsdann von Landwirt W. abgeholt
würden. Wie sich herausstellte, befand sich in den
Säcken in der Mühle fabriziertes Futtermehl. W.
erhob nun Strafanzeige. Friedli musste den Sachverhalt

zugeben; dagegen behauptete er, nichts unerlaubtes

im Sinne gehabt zu haben. Landwirt W. habe
das Futtermehl bei ihm bestellt; er habe ihm solches
versprochen und ihn eingeladen, es bei der Mühle
abzuholen und alsdann gleichzeitig auf dem Bureau
zu bezahlen. W. sei indes zur festgesetzten Zeit nicht
erschienen. Er habe deshalb das Mehl zu Bäcker S.
verbracht und Landwirt W. hievon in Kenntnis
gesetzt. Die Aussagen des Bäcker S. suchte er zu
desavouieren. Vor 3 bis 4 Jahren habe er Landwirt W.
in ganz gleicher Weise Futtermehl geliefert und
damals das Geld Herrn W. abgegeben. Allerdings habe
er sich damals Landwirt W. gegenüber dahin geäussert,

er beziehe das Mehl auf eigene Rechnung von
Müller Sch. in B. Er habe dies nur gesagt, damit
ihm W. eher etwas abkaufe. Landwirt VV. bestätigte
die Aussagen Friediis. Dagegen konnte sich Fabrikant
W. an den Vorfall vor 3 Jahren nicht erinnern und
fand auch keine bezügliche Bucheintragung. Der Wert
des entwendeten Mehles belief sich in beiden Fällen
auf zirka 70 Fr. Friedli wurde wegen beiden Fällen
dem korrektionellen Gericht überwiesen, das ihn
jedoch freisprach mit der Begründung, ein Beweis für

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

die diebische Absicht des Angeschuldigten sei nicht
zu erbringen. Die Polizeikammer als obere Instanz
gelangte zum gegenteiligen Ergebnis. Friedli ist nicht
vorbestraft und genoss sonst keinen ungünstigen
Leumund. Sein Dienstherr konnte ihm ein günstiges Zeugnis

indes nicht ausstellen, da er ihn mehrfach als
Lügner erkannt und somit das Vertrauen auf ihn
verloren hatte. Friedli besitzt eine grosse Familie,
welcher Umstand durch das Gericht hei der Strafausmessung

in weitgehendem Masse in Betracht gezogen
wurde. Es wurde ihm trotz der Mehrzahl der Fälle
und des keineswegs ganz leichten Tatbestandes das
Minimum der Strafe zugebilligt. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuche behauptet er neuerdings, er habe
keine deliktische Absichten gehabt und beruft sich
im weitern auf seine Familienverhältnisse. Das
Gesuch wird vom Gemeinderate von Kirchberg empfohlen.

Dagegen beantragt der Regierungsstatthalter
Abweisung. Der Regierungsrat hält dafür, das Urteil habe
allen zugunsten Friediis sprechenden Umständen voll
und ganz Rechnung getragen. Die Stellung, die
letzterer heute noch einnimmt, lässt eine weitergehende
Milderung der Strafe nicht als angebracht erscheinen.
In die Begründetheit des Urteils können Zweifel nicht
gesetzt werden. Es wird demnach Abweisung des
Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

2. Gäumann geb. Messerli, Anna Elise, Friedrichs
Ehefrau, von Häutligen, früher auf dem Ursellenmoos,
Gemeinde Gysenstein, nunmehr in Ufingen, wurde am
3. Oktober 1906 von der Polizeikammer wegen
Verleumdung und Ehrverletzung zu 3 Tagen Gefängnis
und zu zwei Bussen von je 15 Fr., sowie 85 Fr. 20
Staatskosten verurteilt. Frau Gäumann belästigte in
fortgesetzter Weise ihre Nachbarn durch Schimpfereien

und verleumderische Auslassungen in unerträglicher

Weise, so dass sich letztere schliesslich
gezwungen sahen, auf strafrechtlichem Wege vorzugehen.
Vor Gericht suchte Frau Gäumann die geführten
Reden rundweg abzuleugnen und verlangte ein
Beweisverfahren, welches dann allerdings ohne Mühe durch-

72
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geführt werden konnte. So hatte sie eine Ehefrau
auf offener Strasse in den gemeinsten Ausdrücken des
Ehebruchs bezichtigt, eine unbescholtene Tochter
bezichtigte sie öffentlich der Unzucht und einen Bürger,
der vormals Bannwart gewesen war, suchte sie in
seiner Ehre zu verunglimpfen, indem sie ihm mehrfach

öffentlich folgenden Spruch hachrief : « Fraueli
häb 's Chitteli uf oder gib äs Zwänzgi für 's Tannli ».

Soviel aus den Akten ersichtlich ist, ist der Grund
für dieses Benehmen auf die Trunk- und Zanksucht der
Frau Gäumann zurückzuführen. Frau Gäumann ist
nicht gut .beleumdet. Ihr Ehemann stellt nun das
Gesuch, es möchten ihr die 30 Fr. Busse erlassen
werden; er bezeichnet seine Ehefrau als unschuldig und
findet das Urteil ungerecht, ohne indes diese
Ansicht des nähern zu begründen. Dagegen werden eine
Reihe von Anbringen gemacht, die mit der vorliegenden

Sache nichts zu tun haben und als irrelevant
bezeichnet werden müssen. Es liegen denn auch keine
Begnadigungsgründe vor. Seitens des Gesuchstellers
wird nicht behauptet, dass er die Busse nicht zu
bezahlen vermöchte, ganz abgesehen von dem Umstande-
dass sie angesichts der Intensität des an Tag gelegten
deliktischen Verhaltens der Frau Gäumann keineswegs
als zu hoch erscheint. Der Regierungsrat beantragt
demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

3. Anderegg, Eduard, geboren 1872, Landwirt,
von und zu Schoren, Gemeinde Rumisberg, wurde
am 5. Februar 1907 vom Polizeirichter von Wangen
wegen Widerhandlung gegen die VollziehungsVerordnung

vom 26. Juli 1905 zum Bundesgesetz über Jagd
und Vogelschutz zu 75 Fr. Busse und 34 Fr. 25
Staatskosten verurteilt. Anderegg wohnt in der
unmittelbaren Nähe eines Waldes, in dem sich bekannter-
massen Raubwild aufhält. Den Sommer und das Spätjahr

1906 hindurch machte sich ein Marder unliebsam
bemerkbar, indem er wiederholt in den Hühnerhof
Andereggs eindrang, mehrere Hühner tötete und eine
grosse Zahl von Eiern plünderte. Nach eingetretenem
Schneefalle gelang es Anderegg, die Spur des Tieres
zu verfolgen und er legte nun an der Stelle, wo es
sich verkrochen haben musste, eine Falle. Beim
Nachsehen war indes die Falle beseitigt und offenbar von
Drittpersonen entwendet worden. Der Vorfall wurde
in der Folge der Polizei bekannt und Anderegg
gestützt auf die angegebenen Gesetzesvorschriften
denunziert. Vor dem Richter nahm er den Standpunkt
ein, er habe sich in Notwehr befunden. Es gelang
ihm nachzuweisen, dass er tatsächlich in fortgesetzter
Weise durch das Tier geschädigt wurde. Der Richter
erklärte indes, dass es ihm mit Rücksicht auf die
enge Begrenzung des Notwehrbegriffes im Strafgesetzbuch

nicht möglich sei, ihn von der Strafe zu befreien,
trotzdem dieser Entscheid seinem eigenen Billigkeitsgefühl

widerspreche. Es wäre Anderegg immerhin möglich

gewesen, zur Erlegung des schädlichen Tieres
einen hiezu befugten Jäger beizuziehen. Anderegg stellt
nun an den Grossen Rat das Gesuch um Erlass der
Busse. Er beruft sich auf die Umstände des Falles.
Der Polizeirichter von Wangen, sowie auch der Re¬

gierungsstatthalter empfehlen das Gesuch. Der
Regierungsrat hält dafür, dass die ausgesprochene Strafe
in casu namentlich mit Rücksicht auf das
Beweisergebnis des Verfahrens den Verurteilten zu hart trifft.
Dagegen ist doch darauf hinzuweisen, dass Anderegg
nicht wegen der Verfolgung des Marders an sich
verurteilt worden ist, sondern in Anwendung des
Verbotes des Falleniegens, welche Fangart das Gesetz
aus guten Gründen für nicht Jagdberechtigte unter
allen Umständen verpönt. Der Regierungsrat beantragt
mit Rücksicht auf die besondern Verhältnisse des
vorliegenden Falles, die Busse auf 5 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 5 Fr.

4. Vögeli, Johann, geboren 1870, früher Wagner,
nun Reisender, von und zu Wilderswil, wurde am 12.
Juli 1906 vom korrektionellen Richter von tnterlaken
wegen Missliandlung zu 8 Tagen Gefängnis und 63
Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Vögeli lebte mit seinem
Vater, J. Vögeli, Wirt in Wilderswil, im Unfrieden.
Am Abend des 28. Mai 1906 befanden sich beide in
Interlaken. Vater Vögeli kam mit dem letzten Zug
von Thun her, wo er Geschäfte besorgt hatte, der Sohn
hatte in Interlaken ebenfalls Geschäftliches zu tun
und trieb sich sodann den Abend hindurch in
dortigen Wirtschaften herum. In der Wirtschaft H., wo
Vater Vögeli noch einkehrte, trafen sie zufällig
zusammen. Gegen 1/2H Uhr machte sich letzterer auf
den Heimweg. Etwas später folgte ihm der Sohn nach.
Obenher Matten trafen sie zusammen und es kam nun
zu einer Szene, in deren Verlauf Vögeli seinen Vater
über den Strassenzaun warf und alsdann mit dem
geschlossenen Sackmesser über den Kopf schlug. Vater
Vögeli schrie um Hülfe; da Häuser in der Nähe
waren, fanden sich bald Personen auf dem Tatorte ein,
bei deren Herannahen der Sohn Vögeli die Flucht
ergriff. Vater Vögeli behauptete sofort, er sei von
seinem Sohne überfallen worden; er hatte mehrere
tiefe Hautwunden am Kopfe erlitten und blieb 2 bis
3 Tage arbeitsunfähig. Im folgenden Strafverfahren
suchte der Sohn Vögeli die Sache so darzustellen,
als wäre er zuerst angegriffen worden und hätte sich
bloss verteidigt. Seine Angaben erschienen indes
schon an sich völlig unglaubwürdig; zudem war er
seinem 62-jährigen Vater an Körperkraft bei weitem
überlegen und hätte sich seiner in jeder andern Weise
erwehren können. Der innere Grund des Zerwürfnisses

zwischen den beiden ist aus den Akten nicht
klar ersichtlich ; indes scheint er finanzieller Natur zu
sein, indem der Sohn Konkurs gemacht hatte. Vögeli
ist nicht vorbestraft. Er stellt nun das Gesuch um
Erlass der Gefängnisstrafe. Er weist, neuerdings die
Hauptschuld an dem Vorfalle seinem Vater zu und
findet die Strafe zu hart. Der Richter habe das Ver-
wandtschaftsverhältnis zwischen ihm und dem
Verletzten bei der Strafausmessung zu sehr herangezogen.
Im weitern verweist er auf seine Familienverhältnisse
und seine bisherige Unbescholtenheit. Der Gemeinderat

von Wilderswil empfiehlt das Gesuch. Der
Regierungsrat hält dafür, es liegen eigentlich triftige
Begnadigungsgründe nicht vor. Die am Urteil ausgeübte
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Kritik ist nicht wohl angebracht. Die seitens des
Gesuchstellers gegenüber seinem betagten Vater an
den Tag gelegte Brutalität forderte billigerweise eine
strengere Ähndung als eine etwa in einer gewöhnlichen

Rauferei zugefügte Verletzung. Zudem musste
der Richter im Minimum auf eine Gefängnisstrafe
erkennen. Immerhin in Berücksichtigung der Verhältnisse

des Gesuchstellers und der Empfehlung des
Gemeinderates beantragt der Regierungsrat Herabsetzung
der Strafe auf 5 Tage.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Strafe
auf 5 Tage Gefängnis.

5—12. Schletti, Peter, geboren 1849, von St.
Stephan, Freydig, Fritz, geboren 1864, von Lenk, Marggi,
Christian, geboren 1853, von Lenk, Buchs, Peter,
geboren 1831, von Lenk, Zeller, Johann, geboren 1869,
von Lenk, Bratschi, Gottlieb, geboren 1867, von Lenk,
Schläppi, Hans Peter, geboren 1854, von Lenk, Tracli-
sel, Jakob, geboren 1880, von Lenk, sämtliche Landwirte

in Pöschenried, der letztgenannte in Oey bei
Lenk wohnhaft, wurden vom Polizeirichter von
Obersimmental wegen Widerhandlung gegen das Gesetz
vom 25. Oktober 1896 betreffend Förderung und
Veredlung der Viehzucht verurteilt, Schletti. zu 7 mal
10 Fr. Busse und 4 Fr. Staatskosten, die übrigen zu
je 5 Fr. Busse und je 4 Fr. Staatskosten. Im
Dezember 1906 verwendete Schletti einen nicht
anerkannten Stier zur öffentlichen Zucht. Wie in Erfahrung

gebracht wurde, Hessen die obgenannten Landwirte

weibliche Tiere bei ihm decken. Vor dem Richter

unterzogen sich sämtliche dem Urteil ohne
weiteres. Heute stellen sie nun das Gesuch an den Grossen
Rat, es möchten ihnen die Bussen erlassen werden.
Es wird ausgeführt, dass im vergangenen Winter in
Pöschenried sich kein öffentlich anerkannter Zuchtstier

befunden habe ; infolge des ausserordentlich
hohen Schnees seien sie verhindert gewesen, ihre Tiere
während der Sprungperiode nach Lenk zu führen ;

sie seien infolgedessen genötigt gewesen, den Stier
Schlettis, dessen Anerkennung bevorstand, zu benutzen!
Der fragliche Stier sei denn auch bereits am 18.
Januar 1907 anerkannt worden. Ein bezügliches Zeugnis
der Experten wird tatsächlich beigebracht. Letztere
bezeugen auch, dass der Stier einer der bessern war.
Die Ausführungen werden auch vom Regierungsstatthalter

bestätigt und das Gesuch empfohlen. Die
Landwirtschaftsdirektion kann sich lediglich mit einer
Herabsetzung der Busse auf die Hälfte einverstanden
erklären. Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass die
Gesuchsteller durch die Witterungsverhältnisse zur
Uebertretung des Gesetzes gedrängt worden sind.. Aber
gerade die Rücksicht auf solche Eventualitäten sollte
die Züchter veranlassen, beizeiten für die Beschaffung
des nötigen Zuchtstiermaterials besorgt zu sein und
nicht den Export der prämierten Stiere derart zu
betreiben, dass in einzelnen Ortschaften des Zuchtgebietes

weder prämierte noch anerkannte Stiere zur
Verfügung gehalten werden. Der Regierungsrat bean¬

tragt in Uebereinstimmung mit der Landwirtschaftsdirektion,

die Bussen auf die Hälfte herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Bussen
auf die Hälfte.

13. Bichsei, Ulrich, geboren 1851, von Lützelflüh,
Hausierer in Biel, Untergasse 78, wurde am 23.
November 1906 vom Polizeirichter von Courtelary
wegen Widerhandlung gegen das Hausiergesetz zu 10 Fr.
Busse, 5 Fr. Patentgebühr und zu den Staatskosten
verurteilt. Am 9. November 1906 hausierte Bichsei
in Péry mit Schabziger, ohne im Besitze eines
bezüglichen Patentes zu sein. Er wurde durch die
Polizei betroffen und dem Richter verzeigt. Die Anzeige
gab er ohne weiteres zu und unterzog sich dem Urteil.
Heute wendet er sich nun an den Grossen Rat mit
dem Gesuch um Erlass der Busse. Er behauptet, er
habe nicht gewusst, dass seine Handlungsweise strafbar

sei; die Busse vermöge er nicht, zu bezahlen. Der
Gemeinderat von Biel bescheinigt, dass Bichsei mittellos

ist. Der Regierungsrat hält dafür, es liegen triftige
Begnadigungsgründe nicht vor. Die Busse kann nicht
als eine hohe bezeichnet werden. Ob Bichsei tatsächlich

nicht im Bewusstsein der Strafbarkeit sich
vergangen hat, ist nicht zu entscheiden. Nach den Akten
hat er eine bezügliche Erklärung vor dem Richter
nicht angebracht. Der Regierungsrat beantragt, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

14. Brahier, August, geboren 1855, von Lajoux, in
St. Immer, wurde am 1. Dezember 1906 vom
korrektioneilen Gericht von Moutier wegen leichtsinnigen
Konkurses zu 15 Tagen Gefängnis und 81 Fr. 85 Staatskosten

verurteilt. Brahier betrieb in Lajoux seit einer
Reihe von Jahren eine Schalenfabrik. Zu Beginn des
Jahres 1906 vermochte er seinen Zahlungsverpflichtungen

nicht mehr nachzukommen. Nachdem verschiedene

Stündigungen fruchtlos geblieben waren, sah er
sich genötigt, am 5. April den Konkurs anzurufen.
Im Verlaufe des Verfahrens stellte es sich heraus,
dass Brahier eine Komptabilität nicht geführt hatte,
trotzdem er im Handelsregister eingetragen war und
auch die Natur Und Grösse seines Betriebes eine solche
durchaus erforderte. Die zweite Gläubigerversammlung

sah sich deshalb veranlasst, Strafklage zu erheben.

Die gerichtliche Bücherexpertise führte zum
gleichen Schlüsse wie die Anklage. Es fanden sich buch-
mässige Aufzeichnungen lediglich aus der allerletzten
Zeit vor, so ein Debitoren- und Kreditorenbuch, das
Aufzeichnungen aus dem Jahr 1905 enthielt, indes
offensichtlich pour le besoin de la cause nachgeführt
worden war. Immerhin war nicht nachzuweisen, dass
es wahrheitswidrige Eintragungen enthielt. Ein Kassabuch,

dessen erste Eintragung vom 5. Januar 1905 da-
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tierte, war äusserst mangelhaft geführt. Daneben fand
sich noch vor ein Fakturenregister aus den Jahren
1902 bis 1905 und ein Lohnrodel aus den Jahren 1903
bis 1905. Eine richtige, auch nur bescheidene
Buchführung war demnach nicht vorhanden und es war
Brahier somit unmöglich, sich über den Stand seiner
Finanzen Klarheit zu verschaffen. Bücherabschlüsse
konnten dementsprechend nicht gemacht werden. Der
Tatbestand des leichtsinnigen Konkurses war damit
erfüllt. Dagegen musste Brahier von der Anschuldigung

auf betrügerischen Konkurs freigesprochen werden,

da ihm bezügliche Handlungen nicht nachzuweisen

waren. Der Konkurs Brahiers wuchs sich zu
einer Katastrophe aus. Nach einer vorläufigen
Zusammenstellung des Konkursverwalters belaufen sich
die Passiven auf 224,350 Fr. 23 und die Aktiven auf
79,658 Fr. 50. Die Provenienz dieses ausserordentlichen

Mankos ist aus den Strafakten nicht des nähern
ersichtlich. Brahier behauptete, er habe in den 90er
Jahren grosse Bürgschaftsverluste erlitten. Zudem sah
er sich im Laufe der Jahre zu grossen Anschaffungen
von Werkzeug und Erstellung von Werkstätten
genötigt, zu denen ihm eigenes Geld fehlte. Allem nach
scheinen der Mangel an eigenem Betriebskapital, seine
mangelhafte kaufmännische Bildung und das Fehlen
jeder einigermassen zulänglichen Buchhaltung die
Hauptursachen zu seinem Ruine gewesen zu sein.
Dass er persönlich einen zu grossen Aufwand getrieben

hätte, wurde nicht behauptet noch erwiesen. Das
Gericht sah sich mit Rücksicht hierauf und das sonst
tadellose Vorleben des Angeschuldigten, trotz der
gravierenden Natur des Falles zu einer milden Bestrafung
veranlasst. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch
verweist Brahier neuerdings auf die bereits angeführten,
zu seinen Gunsten sprechenden Umstände. Er nimmt
Bezug auf die von ihm in verschiedenen Aemtern und
Mandaten dem öffentlichen Interesse geleisteten Dienste.
Schliesslich weist er auf seine damaligen Verhältnisse
hin. Er arbeitet gegenwärtig als Schalenmacher in
St. Immer, woselbst seine Schwiegermutter, die ihm
an die Hand ging, eine Wirtschaft betreibt und
bemüht sich, redlich für seine Familie, bestehend aus
seiner Frau und 6 unerzogenen Kindern, zu sorgen.
Das Gesuch wird vom Regierungsstatthalter empfohlen.

Der Regierungsrat hält zwar dafür, es könne die
Strafe angesichts der gravierenden Natur des Falles
und der grossen Tragweite des Verhaltens Brahiers
keineswegs als eine scharfe bezeichnet werden. Von
einer gänzlichen Begnadigung des Gesuchstellers kann
daher nicht die Rede sein. Dagegen beantragt der
Regierungsrat, in Erwägung aller Umstände des Falles,
des Vorlebens Brahiers, und der gegenwärtigen Lage
seiner Familie, die Strafe auf 7 Tage herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf 7 Tage.

15. Ballier, Samuel, geboren 1885, Wagnergeselle,
von Wattenwil, in Oberburg, wurde am 22. September
1906 vom korrektionellen Gericht von Seftigen wegen
fahrlässiger Tötung zu zwei Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, 200 Fr.
Zivilentschädigung und 67 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Am

Abend des 3. Juni 1906 befanden sich mehrere
Burschen bei Bähler, der damals in der Rüti bei Riggis-
berg wohnte, in der Werkstatt. Es wurde unter anderem

von Schusswaffen gesprochen. Bähler nahm nun
eine alte Flinte von der W and, die er seinen Kameraden
vorwies; er bemerkte, sie sei noch geladen, es sei
jedoch wahrscheinlich kein Käpsli darauf. 'Die Sache
musste immerhin untersucht werden. Er hielt den
Lauf gegen den Boden gerichtet und zog den Hahn auf.
Zwei seiner Besucher befanden sich dabei hinter, der
dritte, ein gewisser Aeschbacher, neben ihm; Aesch-
bacher, der etwas angetrunken war, wandte sich in
diesem Momente zum Gehen nach der Türe und
geriet dabei mit dem einen Fuss in die Schusslinie. Im
gleichen Momente schnappte der Hahn der Flinte,
die nicht mehr richtig funktionierte, zu und
Aeschbacher erhielt eine volle Schrotladung in den Fuss.
Er wurde sofort in das Inselspital nach Bern
überführt. 11 Tage später zeigten sich Starrkrampferscheinungen

und trotz aller angewandten Gegenmittel
und der Amputation des Fusses verstarb Aeschbacher
am 18. Juni daraufhin an einem sehr starken
Starrkrampfanfall. Der Vater Aeschbachers erhob
Strafanzeige und stellte sich als Zivilpartei. Da Bähler
gewusst hatte, dass die Flinte geladen war, und bei
seinen Manipulationen doch zu wenig vorsichtig
gewesen -war, musste er verurteilt werden. Das Gericht
erklärte, mit Rücksicht auf die angegebenen Umstände,
die Fahrlässigkeit als eine leichte und billigte ihm
das Minimum der Strafe zu. Bähler ist nicht vorbestraft

und genoss einen guten Leumund. Heute stellt
er nun das Gesuch an den Grossen Rat, es möchte
ihm die Strafe erlassen werden. Er verweist auf die
Umstände des Falles und sein Vorleben. Die Entschädigung

und die Staatskosten hat er bezahlt, trotzdem
er noch eine verwitwete Mutter und Geschwister zu
unterstützen hat. Das Gesuch wird vorn Gemeinderat
von Rüti und vom Regierungsstatthalter von Seftigen
empfohlen. Es ist zuzugeben, dass die schweren Folgen

der Unvorsichtigkeit Bählers durch gewisse vom
Willen des letztern unabhängige Zufälligkeiten
ausserordentlich begünstigt worden sind. Zugunsten des
Gesuchstellers sprechen auch sein Vorleben, sein
seitheriges Verhalten und die vorliegenden Empfehlungen.
Eine wesentliche Reduktion der Strafe mag daher
am Platze sein. Dagegen lässt sich eine gänzliche
Begnadigung mit Rücksicht auf die Konsequenz nicht
empfehlen. Der Regierungsrat beantragt, die Strafe
auf 8 Tage Gefängnis herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf 8 Tage Gefängnis.

16. Wyttenbach, Margaritha Julie Rosa, geboren
1880, von Bern, Zunft zu Schmieden, Ladentochter,
in Bern wohnhaft gewesen, zurzeit in der Strafanstalt
St. Johannsen, wurde am 24. September 1906 von
der Kriminalkammer des Kantons Bern wegen
Unterschlagung einkassierter Gelder im Betrag von über
300 Fr., begangen zum Nachteil ihres Dienstherrn,
nach Abzug von 2 Monaten Untersuchungshaft zu 10
Monaten Korrektionshaus und 247 Fr. 60 Staatskosten
verurteilt. Margaritha Wyttenbach war im Sanitäts-



geschäft S. in Bern anfänglich als Lehrtochter, seit
Januar 1905 als Ladentochter angestellt. Als solche
bezog sie einen Lohn von 70 Fr., zuletzt 90 Fr.
monatlich. Sie wohnte mit ihrer Mutter zusammen und
hatte die Haushaltungskosten und den Mietzins zu
bestreiten. Da sie mit ihrem Erwerb nicht auszukommen

vermochte, fing sie bereits im Februar 1905 an,
einkassierte Geschäftsgelder zu unterschlagen und
betrieb dies in fortgesetzter Weise bis im Juni 1906.
Schliesslich denunzierte sie sich selbst bei ihrem
Dienstherrn. Wie sie in der Strafuntersuchung zugeben
musste, hatte sie nach und nach über 800 Fr.
unterschlagen, in der Weise zwar, dass sie eingegangene
Mandatsbeträge, Zahlungen, die im Geschäft direkt für
bezogene Waren gemacht wurden und für die sie zu
quittieren hatte und schliesslich auch Einnahmen aus
dem Detailverkauf zurückbehielt und zu buchen unter-
liess. Seitens ihres Vorgesetzten wurde ihr das Zeugnis

einer intelligenten Angestellten und sehr gewandten
Verkäuferin ausgestellt, der volles Vertrauen

entgegengebracht wurde. Mit Rücksicht darauf, dass mehrere

Geschwister der Angeschuldigten körperlich und
geistig nicht normal waren, wurde letztere einer
psychiatrischen Untersuchung unterstellt. Das Gutachten
gelangte indes zum Schlüsse, Margaritha Wyttenbach
sei geistig als normal zu betrachten, immerhin wurde
auf ihre körperliche Schwächlichkeit und verschiedene
Leiden, denen sie unterworfen war, hingewiesen und
sie zu einer schonenden Behandlung während des
Strafvollzuges empfohlen. Margaritha Wyttenbach ist
nicht vorbestraft und genoss einen guten Leumund.
Das Gericht hat die zu ihren Gunsten sprechenden
Umstände des Falles, das abgelegte freiwillige Geständnis,

ihr Vorleben und die Tatsache, dass sie die
unterschlagenen Gelder im wesentlichen für ihren Unterhalt
und denjenigen ihrer Mutter verwendete, durch
Ausmessung des Strafminimums und Anrechnung der
Untersuchungshaft gewürdigt. Heute stellt sie nun ein
Begnadigungsgesuch, in dem sie um den Erlass des
Restes der Strafe einkommt. Das Gesuch wird von
ihrer Mutter unterstützt. Zu dessen Begründung macht
sie die oben erwähnten Momente neuerdings geltend
und verweist auf ihren ungünstigen Gesundheitszustand.

Der Regierungsrat ist nicht in der Lage, einen
Antrag auf Begnadigung zu stellen. Die vorhandenen
Milderungsgründe hat das Gericht bei der Ausmessung
der Strafe bereits herangezogen. Der Gesundheitszustand

der Gesuchstellerin hat sich bei einer
entsprechenden Behandlung in der Anstalt, wenn auch
nicht gebessert, so doch nicht verschlimmert, wie dies
aus einem Bericht des Anstaltsarztes hervorgeht. Wenn
die Gesuchstellerin heute, wie auch bereits anlässlich
der Strafuntersuchung geltend macht, sie habe sich
aus Not verfehlt, so entspricht dies den Tatsachen nicht
wohl. Zwar hatte sie allerdings zum Unterhalt ihrer
Mutter beizutragen, letztere wurde indes, wie sich aus
den Akten ergibt, auch von anderer Seite erheblich
unterstützt; von einer Notlage kann nicht gesprochen
werden. Dagegen müssen die geistigen Fähigkeiten der
Gesuchstellerin, die sich ihrer Handlungsweise und
deren Folgen in vollem Masse bewusstwar, der schwere,
ihrem Dienstherrn gegenüber begangene Vertrauensbruch,

sowie auch die nicht geringe Höhe der
unterschlagenen Beträge als erschwerende Momente des
Tatbestandes nicht unerheblich ins Gewicht fallen.
Durch den Erlass des letzten Zwölftels kann immerhin
des bisher unbescholtenen Vorlebens der Petentin

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1907.
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Rechnung getragen werden. Der Regierungsrat beantragt,,

das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

17. Schnegg, Heinrich David, geboren 1867, von
Zäziwil, Uhrmacher in Bözingen, wurde als Präsident
des Abstinentenbundes Bözingen am 12. September
1906 vom Polizeirichter von Nidau wegen Widerhandlung

gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse,
zur Nachbezahlung einer Gebühr von 10 Fr. und zu
3 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Sonntags den 29.
Juli 1906 veranstalteten die Guttemplerloge A. Bö-
zingen-Mett und der Abstinentenbund Bözingen im
Wald zwischen Mett und Orpund ein Volksfest. Vom
Abstinentenbund wurde eine Festwirtschaft betrieben,
in der alkoholfreie Getränke zum Ausschank kamen.
Das Betriebsergebnis der Festwirtschaft floss in die
Kasse dieses Vereines. Der Abstinentenbund befand
sich im Besitze eines Wirtschaftspatentes, hatte indes
unterlassen, eine spezielle Bewilligung zum Wirten
ausserhalb der Wirtschaftslokalitäten einzuholen.
Diese Unterlassung zog dem Präsidenten Schnegg des
genannten Vereins eine Anzeige zu und Schnegg musste
sich dem Urteil unterziehen. Schnegg stellt nunmehr
das Gesuch an den Grossen Bat, es möchte ihm die
Busse erlassen werden. Der Abstinentenbund habe
sich im guten Glauben befunden und unbewusst gegen
das Gesetz gehandelt. Im weitern wird hingewiesen
auf die gemeinnützigen Bestrebungen dieses Vereines,
dem sehr bescheidene Mittel zur Verfügung stünden.
Die Staatskosten sind bezahlt. Die Direktion des
Innern kann das Gesuch empfehlen. Mit Rücksicht darauf,

dass das Gesetz nicht absichtlich übertreten worden

zu sein scheint, und eine eigennützige Absicht
nicht zu Grunde gelegen hat, beantragt der Regierungsrat,

die Busse auf 20 Fr. zu reduzieren. Ein
gänzlicher Erlass würde sich nicht rechtfertigen lassen,
da von Seiten des Gesuchstellers eine bedrängte
ökonomische Lage nicht nachgewiesen worden ist.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
20 Fr.

18. Lang geborne Howald, Emma, Gottliebs Witwe,
geboren 1857, von Graben Herzogenbuchsee, in Bern,
wurde am 7. Januar 1907 vom korrektionellen Gericht
von Bern wegen Begünstigung bei Diebstahl zu 1 Tag
Gefängnis und 50 Fr. Staatskosten verurteilt. Ein
Sohn der Frau Lang wurde im Jahr 1906 wegen eines
Diebstahls an verschiedenen Effekten, namentlich Ser-
vicen, den er zum Nachteil der Herrschaft seiner
Geliebten begangen hatte, strafrechtlich verfolgt. Er hatte
sich der Verhaftung durch die Flucht entziehen können
und sich nach Deutschland gewandt. Von dort aus
trat er mit, seiner Mutter in Korrespondenz. Am 6.
März gleichen Jahres schrieb sie ihm einen Brief an
die Adresse Lehmann, posterestante Stuttgart, worin
sie ihm mitteilte, dass er von der Polizei gesucht werde

73*
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und nicht nach der Schweiz zurückkehren solle. Im
weitern erteilte sie ihm einige Ratschläge, wie er sich
bei einer allfälligen Verhaftung zu verhalten habe.
Der Brief gelangte zufällig in Besitz eines Buchhändlers

Lehmann in Stuttgart, wurde der deutschen
Polizei übergeben und kam nach Bern zurück. Frau
Lang musste zugeben, ihn geschrieben zu haben. Der
Sohn Lang wurde im Juni in Thun aufgegriffen. Er
gestand, die Servicen gestohlen zu haben. Er habe
seiner Geliebten unter zwei Malen nächtlicherweile
einen Besuch abstatten wollen, sei durch das
Abortfenster in das Haus ihrer Herrschaft eingedrungen,
jedoch durch die geschlossene Gangstüre verhindert
worden, bis zu ihr zu gelangen. Bei diesem Anlasse
bemächtigte er sich alsdann einiger Servicen. Er wollte
aus Rache dafür gehandelt haben, dass der Sohn der
Herrschaft seiner Geliebten mehrfach nachgestellt
hatte. Der Betreffende musste letzteres zugeben;
inwieweit indes darin das Motiv des Diebstahls des Sohnes

Lang wirklich zu suchen ist, entzieht sich der
genauen Feststellung. Soviel steht fest, dass die Mutter
Lang offenbar um die Vorfälle zwischen der Geliebten
Langs und dem Sohne ihrer Herrschaft wusste und
in jenem Briefe nach Deutschland Lang unter anderem
mitteilte, er solle sagen, er habe die Sachen aus Rache
genommen. Das Gericht erblickte im Verhalten der
Mutter Lang eine strafbare Begünstigung ihres Sohnes,
erkannte ihr indes das Minimum der Strafe zu. Der
Sohn wurde zu 45 Tagen Einzelhaft, getilgt durch die
ausgestandene Untersuchungshaft, verurteilt. Frau
Laug wendet sich nun mit einem Begnadigungsgesuch
an den Grossen Rat, indem sie auf das Motiv ihrer
Tat und ihre Stellung als Mutter des Begünstigten
verweist. Die städtische Polizeidirektion empfiehlt das
Gesuch. Die Gesuchstellerin, welche im Jahr 1887
wegen Konkubinates zu einigen Tagen Gefängnis
verurteilt worden ist, hat seither zu keinen Klagen mehr
Anlass gegeben. Das Gesuch wird auch vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Die Staatskosten sind
bezahlt. Der Begierungsrat beantragt, die Gesuchstellerin

zu begnadigen. Obschon das Gericht auf die heute
ihrerseits geltend gemachten Umstände bei der
Strafausmessung bereits Rücksicht genommen hat, sind
dieselben auch von der Begnadigungsinstanz in
Erwägung zu ziehen. Der Fall charakterisiert sich denn
auch nicht als ein gravierender. Im weitern ist zu
verweisen auf das Vorleben der Petentin und die
vorliegenden übereinstimmenden Empfehlungen.

Antrag des Begierungsrates : Erlass der Strafe.

19. Brandmann, Ignaz, geboren 1876, Kaufmann,
von Boyan, Oesterreich, wohnhaft Gerechtigkeitsgasse
41 Bern, wurde am 19. Januar 1907 von der Polizei-
kammer des Kantons Bern wegen leichtsinnigen
Konkurses zu 20 Tagen Gefängnis und "160 Fr. 15 Staatskosten

verurteilt. Brandmann kam im November 1903
nach Bern und gründete bald darauf an der Waghausgasse

ein Geschäft für Damenmodeartikel. Er hatte
einen Geschäftsfonds von 500 Fr. Mit seinen Waren,
die er von den verschiedensten Häusern des In- und
des Auslandes bezog, besuchte er die Märkte. Wie
dies bei dem mangelhaften Einsätze nicht anders zu

erwarten war, geriet er bald in Zahlungsschwierigkeiten.
Im November unterschlug ihm überdies sein

Schwager und Angestellter Waren im Gesamtwert von
3000 Fr. Eine bezügliche Strafuntersuchung musste
eingestellt werden, da der Täter flüchtig war und nicht
ergriffen werden konnte. In der Folge sah1 sich Brandmann

genötigt, zunächst von seinen Gläubigern ein
Moratorium zu verlangen und sodann den Konkurs
anzurufen. Es wurden in demselben für 24,000 Fr.
Forderungen zugelassen. Die Gläubiger der V. Klasse
erhielten 6 %. Die Konkursverwaltung sah sich durch
das unreelle Geschäftsgebahren und den Umstand, dass
Brandmann keine Bücher geführt hatte, veranlasst,
Strafklage wegen leichtsinnigen Konkurses einzureichen.

Im Verfahren stellte sich heraus, dass der
Genannte nicht die geringsten buchmässigen Aufzeichnungen

über seinen Geschäftsverkehr gemacht hatte.
Er musste zugeben, ein Warenlager im Wert von über
2000 Fr. besessen zu haben. Dagegen bestritt er,
einen Umsatz von 10,000 Fr. gehabt zu haben. Gegen
1904 war er durch den Handelsregisterführer
aufgefordert worden, sich im Handelsregister einzutragen.
Auf seine Weigerung entschied der Regierungsrat am
17. April, nachdem eine Expertise angeordnet worden
war, dass er der Eintragspflicht unterworfen sei. Das
Gericht kam zum gleichen Ergebnis. Abgesehen von
dem Entscheide der Administrativbehörde lagen eine
Reihe von Momenten vor, welche einen solchen Schluss
sehr wohl zuliessen. In Betracht fielen die kurze Zeit
des Geschäftsbetriebes, die Höhe der geltend gemachten
Forderungen der Lieferanten einerseits, zu welchen
die von Brandmann gemachten Zahlungen noch
hinzuzurechnen waren und der geringe Betrag der zur
Zeit der Konkurseröffnung noch vorhandenen Waren.
Hiezu kam das eigene Geständnis des Angeschuldigten,

welcher in einer Phase der Untersuchung erklärte,
er könne nicht bestreiten, dass er einen Umsatz von
10,000 Fr. gehabt habe. Er suchte allerdings dieses
Zugeständnis wieder zurückzunehmen. Der Tatbestand

des leichtsinnigen Konkurses war demnach
vorhanden. Dagegen waren ihm direkt betrügerische
Handlungen nicht nachzuweisen. Das erstinstanzliche
Urteil wurde von der Polizeikammer bestätigt. Brandmann

ist, wenigstens im Kanton Bern, nicht vorbestraft.
Im vorliegenden Begnadigungsgesuch wird sowohl das
Verfahren als das Urteil kritisiert. Namentlich wird
neuerdings bestritten, dass Brandmann eintragspflich-
tig war. Ein Umsatz von 10,000 Fr. sei nicht
vorhanden gewesen; aber auch ohnehin wäre er nicht
in der Lage gewesen, Bücher zu führen, da er immer
auf Reisen gewesen sei; jedenfalls habe sich Brandmann

im guten Glauben befunden. Es sind dies alles
Einwände und Anbringen, welche die Gerichte bei der
Prüfung des Beweisergebnisses erörtert haben und der
Regierungsrat ist nicht in der Lage, im vorliegenden
Stadium der Angelegenheit neuerdings darauf
einzutreten. Es besteht übrigens absolut kein Grund, in die
Richtigkeit des Urteils Zweifel zu setzen. Im übrigen
wirft die leichtfertige Art, wie Brandmann sein
Geschäft in Betrieb setzte und binnen Jahresfrist seine
Gläubiger um ganz bedeutende Summen schädigte,
kein günstiges Licht auf denselben. Die städtische
Polizeidirektion weist hin auf seine Familie — er besitzt
eine Frau und ein Kind — und seine bisherige
Unbescholtenheit und empfiehlt das Gesuch zur teilweisen
Berücksichtigung. Dagegen beantragt der Regierungsstatthalter,

das Gesuch abzuweisen. An und für sich
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kann zwar die Strafe nicht als zu scharf bezeichnet
werden; dagegen sind doch die bisherige Unbescholtenheit

des Gesuchstellers und seine Familienverhältnisse,
sowie die vorliegende Empfehlung der städtischen

Polizeidirektion einigermassen in Betracht zu
ziehen. Der Regierungsrat beantragt, die Strafe auf
5 Tage Gefängnis herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf 5 Tage Gefängnis.

20 u. 21. Zalind, Christian, geboren 1859,
Landarbeiter, von Rüschegg, und Gasser, Margaritha,
nunmehr Ehefrau des erstem, geboren 1870, beide wohnhaft

im Eygrund daselbst, wurden am 11. Februar
1907 vom korrektioneilen Richter von Schwarzenburg
wegen Konkubinates zu 1 Tag Gefängnis und
solidarisch zu den 5 Fr. 35 betragenden Staatskosten
verurteilt. Die beiden lebten seit längerer Zeit wie
Mann und Frau zusammen, allerdings in der
Absicht zu heiraten. Am 30. Januar 1907, in einem
Zeitpunkt, als die Ehe bereits verkündet war, wurde
eine Anzeige gegen sie eingereicht. Am 2. Februar
wurde die Ehe vor Zivilstandsamt Rüschegg
abgeschlossen. Vor dem Richter mussten die Angeschuldigten

die Richtigkeit der Anzeige zugeben und
demnach war ein verurteilendes Erkenntnis nicht zu
umgehen. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch wird auf
den Sachverhalt verwiesen. Zahnd behauptet, er sei
längere Zeit durch die Folgen eines Unfalles verhindert

gewesen, die Verkündangabe zu besorgen. Der
Gemeinderat bestätigt diese Angabe und empfiehlt das
Gesuch. Die Staatskosten sind bezahlt. Der
Regierungsrat beantragt in Würdigung aller Umstände des
Falles, den Gesuchstellern die Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

22 u. 23. Courvoiserat, Jacques, geboren 1841,
von Courroux, vormals wohnhaft in Develier und Ma-
vallot, und dessen Tochter Courvoiserat, Marie,
geboren 1887, wurden am 25. April 1906 von den Assisen

des V. Bezirkes wegen Brandstiftung zu je iy2
Jahren Zuchthaus und solidarisch mit Marguerite und
Jules Courvoiserat ziu 1259 Fr. 65 Staatskosten, Jacques
Courvoiserat solidarisch mit den zwei letztgenannten
zu 5300 Fr. Entschädigung an die kantonale Brandver-
sicherungsanstalt und 13,400 Fr. an die Schweizerische
Mobiliarversicherungsanstalt verurteilt. Am 19. Juli
1904, morgens zwischen 8 und 9 Uhr, brannte in
Develier das der Familie Courvoiserat gehörige, für 5300
Fr. brandversicherte Wohnhaus mit Scheune vollständig

nieder. Das sämtliche Mobiliar, sowie ein Kaval-
lerieipferd, 3 Kälber und ein Schwein verbrannten
mit. Trotzdem im Momente des Brandes von der
Familie Courvoiserat niemand zu Hause war, richtete
sich sofort der Verdacht der Brandstiftung gegen sie.
Die Familie Courvoiserat hatte sich in Develier
missbeliebt gemacht und suchte ihre Liegenschaft zu ver¬

äussern, um sich anderwärts niederzulassen. Bezügliche

Inserate in deutschen Zeitungen hatten nicht den
gewünschten Erfolg. Am Tag vor dem Brande hatten
die Ehegatten ihre sämtliche Habe an ihre Kinder durch
notarialischen Akt abgetreten unter Vorbehalt einer
Jahresrente von 720 Fr. Das Mobiliar war anfangs
1904 in der Versicherung von 7000 Fr. auf 18,422 Fr.
erhöht worden, ohne dass wesentliche Neuanschaffungen

vorgekommen waren. Am Morgen des Brandtages
hatte sich die ganze Familie, mit Ausnahme der 13-
jährigen Tochter Lina, um Uhr mit einer Kuh
von Hause entfernt und den Weg nach Delsberg
eingeschlagen, woselbst Markt war. Die Tochter Lina
dagegen trieb um die gleiche Zeit die Viehware auf
die in einiger Entfernung gelegene Gemeindeweide,
ein Umstand, der besonders auffiel, weil um jene Zeit
die Leute in Develier und sonst auch die Courvoiserat,
der herrschenden Hitze wegen, ihr Vieh jeweilen am
Abend zur Weide führten, die Nacht über daselbst
beliessen und am Morgen heimholten. Im weitern
wurde bemerkt, dass, als der Brand um 9 Uhr in
Delsberg bekannt wurde und die Familie Courvoiserat

darauf aufmerksam gemacht wurde, namentlich der
Vater Jacques durchaus keine Zeichen des Erstaunens
zeigte und sich sehr lässig auf den Heimweg machte.
Unterwegs hielt er sich über Stunde in einer
Wirtschaft auf und gab auf Fragen des Personals hin
gleichgültigen, zum Teil unverständlichen Bescheid.
Es wurde gegen die Eltern, den Sohn Jules und die
Tochter Marie eine Untersuchung eingeleitet und
dieselben in Haft genommen. Sämtliche leugneten indes
konsequent jede Schuld Und Kenntnis von der Ursache
des Brandes ab. Wesentliche weitere Indizien konnten

vorerst nicht beigebracht werden und die
Anklagekammer sah sich veranlasst, durch Beschluss vom
28. September 1904 das Verfahren einzustellen. Ein
Versuch, dasselbe wieder aufzunehmen, endigte mit
demselben Resultate. Inzwischen wurden die
Versicherungssummen mit 5300 Fr. für das Gebäude am
14. Dezember 1904 und für das Mobiliar mit 13,000 Fr.
am selben Tage an die Courvoiserat ausbezahlt und die
Familie siedelte nach Mavallot über. Die Sache schien
vorerst erledigt, als im November 1905 die Untersuchung

durch einen Rapport von Polizist Jeanottat in
Delsberg neuerdings in Gang kam. Danach hatte eine
gewisse Frau R., Wirtin in Develier, welche nach dem
Brand das Kind Lina einige Zeit in Pension gehabt
hatte, verlauten lassen, letzteres habe für die
Courvoiserat ausserordentlich belastende Aussagen
gemacht. Die Anklagekammer verfügte hierauf mit
Beschluss vom 23. Dezember 1905 die Wiederaufnahme
der Untersuchung. Frau R. bestätigte den Rapport
Jeanottat. Das Mädchen Lina hatte ihr im August
1904 in einem Momente des Zornes über ihre
Geschwister, welche sie zu einer Gelegenheit nicht
mitnehmen wollten, erklärt, die Brandlegung sei in der
Familie verabredet und dann auch an jenem Tage
ausgeführt worden. Zur Erhärtung ihrer Aussage hätte
sie eine Zuckerdose und ein Senfgeschirr beigebracht
mit der Bemerkung, die Mutter habe diese mit Kleidern

in einem Loch versteckt. Die beiden Stücke waren

wirklich noch vorhanden, trotzdem die Courvoiserat

beim Brande kein Geschirr gerettet hatten. Auch
Spuren des Loches wurden noch entdeckt. Lina
Courvoiserat verweigerte vor dem Richter jede Auskunft
und auch die neuerdings inhaftierten übrigen Glieder
der Familie bestritten konsequent die Täterschaft. In-
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des hatte die Lina Courvoiserat der Frau R. eine
schriftliche Erklärung ausgestellt, worin sie ihre
Angaben bestätigte. Schliesslich fielen eine Reihe von
Zetteln, welche die Mutter Marguerite ihrer Tochter
Marie und dem Sohne Jules im Gefängnis durch
Vermittlung eines Mittgefangenen zuzustellen suchte und
die einzelne stark belastende Bemerkungen enthielten,
dem Untersuchungsrichter in die Hände; desgleichen
ein Zettel der Marie Courvoiserat an ihre Mutter. Das
Beweismaterial liess nunmehr eine Ueberweisung an
die Geschwornen zu und sämtliche 4 Angeschuldigten

wurden denn auch der Brandstiftung schuldig
erklärt. Die Teilnahme der einzelnen Glieder der
Familie am Delikte war infolge der konstanten Bestreitung

der Täterschaft seitens derselben nicht genau
festzustellen. Indes muss nach dem Ergebnis der
Hauptverhandlung, wie es sich aus den Urteilsmotiven
ergibt, die Brandstiftung von langer Hand vorbereitet
und in raffinierter Weise ausgeführt worden sein. Aktiv

beteiligten sich daran vor allem aus die Mutter
Marguerite und der Sohn Emil, währenddem der Vater
und die Tochter ein mehr passives Verhal ten beobachteten.

Man hatte offenbar eine Untersuchung ohne
weiteres erwartet, indes verabredet, dieselbe durch
ein konsequentes Leugnen zu vereiteln. Kurze Zeit
vorher hatte nämlich eine analoge Untersuchung
aufgehoben werden müssen, trotzdem das Gerücht die
Besitzer des betreffenden, in der gleichen Gegend
gelegenen Brandobjektes hartnäckig als Brandstifter
bezeichnete. Mutter und Sohn wurden zu je 3 Jahren
Zuchthaus verurteilt. Im Juli 1906 suchte die Familie
Courvoiserat, mit Ausnahme der Mutter Marguerite,
um die Revision des Prozesses nach; sie stützte sich
dabei auf eine neue vor Notar und Zeugen abgelegte
Erklärung der Lina Courvoiserat, wonach diese nun
ihrerseits den Brand auf Anstiftung ihrer Mutter
gelegt haben wollte, und die Deposition der Mutter selbst,
welche dies bestätigte. Der Appellations- und
Kassationshof verfügte die Einvernahme der Lina, sowie
der Mutter Courvoiserat. Vor dem Richter nahm die
Lina Courvoiserat die Erklärung wieder zurück; einige
Stunden später sprach sie dann wieder vor, um nun
doch an ihrer Version festzuhalten, mit der Begründung,

sie werde von Gewissensbissen geplagt. Die
Mutter Courvoiserat indes erklärte tatsächlich, sie habe
allein ihre Tochter Lina zur Legung des Brandes
angestiftet. Der Appellhof wies eine Revision des
Prozesses mit Rücksicht auf die höchst zweifelhafte
Glaubwürdigkeit dieser Aussagen und den Umstand, dass
diesen neuen Beweismitteln der Charakter von neuen
Tatsachen, die geeignet wären, eine Freisprechung der
Gesuchsteller überhaupt fehle, von der Hand. Heute
stellen nun Jacques und Marie Courvoiserat das
Gesuch um Erlass des Restes der Strafe an den Grossen
Rat. Es wird neuerdings geltend gemacht, die Schuld
der Gesuchsteller könne nicht als erwiesen betrachtet
werden. Es wird diesbezüglich auf die Straf- und
Revisionsakten verwiesen. Beide Gesuchsteller sind nicht
vorbestraft und sonst nicht übel beleumdet. Der
Regierungsrat sieht sich nicht veranlasst, auf die Kritik

des Urteils einzutreten. Es muss in der Schuldfrage

auf das Ergebnis der Hauptverhandlung abgestellt

werden. Wenn die Gesuchsteller, wie bereits
ausgeführt, weniger stark belastet erscheinen als ihre
Mitverurteilten, so ist dies bei der Strafausmessung in
vollem Umfange gewürdigt worden. Im übrigen lässt
sich eine Begnadigung im Hinblick auf die gravie¬

rende Natur*des Deliktes überhaupt und des vorliegenden
Falles im besondern nicht empfehlen. Durch den

Erlass des letzten Zwölftels der Strafe kann der
bisherigen Unbescholtenheit der Gesuchsteller seinerzeit
genügend Rechnung getragen werden. Der Regierungsrat

beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

24. Grindat geborne Auer, Caroline, Witwe,
Inhaberin eines Spezereiladens, Badhausstrasse 35 in
Biel, wurde am 9. Oktober 1906 vom Polizeirichter
von Biel wegen Widerhandlung gegen das Gesetz über
das Wirtschaftswesen zu 50 Fr. Busse, 10 Fr.
Patentgebühr und 12 Fr. Staatskosten verurteilt. Witwe Grindat

hielt in ihrem Spezereiladen ein Depot von
Flaschenbier. Am 27. August 1906 wurde eine Anzeige
wegen Widerhandlung gegen das Verbot des Verkaufes
in Quantitäten unter zwei Liter gegen sie eingereicht.
In der Verhandlung musste sie zugeben, dass ihr Knabe
in ihrer Abwesenheit unter zwei Malen je einen Liter
Bier verkauft hatte. Gestützt auf dieses Geständnis
wurde sie verurteilt. Heute ersucht sie um Erlass der
Busse und beruft sich auf ihre Mittellosigkeit. Der
Gemeinderat von Biel bescheinigt, dass Witwe Grindat
nicht in der Lage sei, ohne Einschränkung ihres
notwendigen Lebensunterhaltes die Busse zu bezahlen
und empfiehlt das Gesuch. Der Regierungsstatthalter
spricht sich für eine Reduktion der Busse aus, ebenso
die Direktion des Innern. Patentgebühr und Staatskosten

sind bezahlt. Gestützt hierauf, die vorliegenden
Empfehlungen und die Erklärung des Gemeinderates
von Biel beantragt der Regierungsrat, die Busse auf
10 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 10 Fr.

25. Lauber, Peter, geboren 1882, Wirt, von und
zu Adelboden, wurde am 28. Januar 1907 vom Polizeirichter

von Frutigen wegen Widerhandlang gegen das
Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, Nachbezahlung von
10 Fr. Bewilligungsgebühr und 2 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Auf den 20. Januar 1907 veranstaltete der
Skiklub Adelboden ein Sportfest. Wirt Lauber wurde
ersucht, die Wirtschaft beim Sprunghügel im
sogenannten Eselmoos daselbst zu übernehmen. Er
erklärte sich damit einverstanden unter der Bedingung,
dass eine Bewilligung beim Regierungsstatthalteramt
für ihn ausgewirkt werde, was ihm zugesagt wurde.
Der Präsident und der Sekretär des Klub richtete indes
erst am Tage des Festes selber ein bezügliches
Gesuch an die Gemeindebehörden von Adelboden
zuhanden des Regierungsstatthalters. Letzterer erhielt
es erst am 25. Januar und war nicht mehr in der Lage,
demselben zu entsprechen. Lauber wurde in der Folge
dem Richter verzeigt und musste sich dem Urteil
unterziehen. Heute sucht er um Erlass der Busse nach
unter Verweisung auf den Sachverhalt; die Busse treffe
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ihn zu hart; er verfüge nur über geringe Mittel. Das
Gesuch wird vom Gemeinderate von Adelboden und
vom Regierungsstatthalter empfohlen. Die Direktion
des Innern beantragt Reduktion der Busse auf 25 Fr.
Der Regierungsrat schliesst sich diesem Antrage in
Würdigung aller Verhältnisse an.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
25 Fr.

26. Stucki, Jakob Ernst, geboren 1877, Maurer,
von Röthenbach, in Bern, wurde am 19. Dezember
1906 von der Polizeikammer des Kantons Bern wegen
Wirtshausskandals und Aergernis erregenden Benehmens

zu 3 Tagen Gefangenschaft, 15 Fr. Busse, 6
Monaten Wirtshausverbot und zu 32 Fr. 95 Staatskosten

verurteilt. Am Abend des 21. August 1906
verfügte sich Stucki in die Wirtschaft S. an der
Gerechtigkeitsgasse in Bern und bestellte ein Bier. Nach
einiger Zeit fing er an, das Personal zu belästigen. Er
trug, angeblich zum Spasse, der Kellnerin ein Körbchen

Bohnen in ein anderes Zimmer. Als er zurückkehrte,

war sein Bier abgeräumt und die Wirtschaft
weigerte sich, ein neues zu bringen. Stucki reklamierte
und verliess schliesslich das Lokal, kehrte aber bald
mit einem Glas Bier, das er in einer benachbarten
Wirtschaft geholt hatte, zurück und setzte sich neuerdings

an einen Tisch. Von der Wirtin zum Verlassen
des Lokales aufgefordert, weigerte er sich, der Weisung
nachzukommen, so dass schliesslich polizeiliche Hülfe
in Anspruch genommen werden musste. Es erschienen
zwei Polizisten, welche Stuck: neuerdings zum
Weggehen einluden und ihn sodann, als er sich nicht an
ihren Befehl kehrte, abführten. Durch sein Verhalten
machte sich Stucki zugleich der Widerhandlung gegen
Artikel 25613 des Strafgesetzbuches und gegen das
Wirtschaftsgesetz schuldig. Da er sich im Rückfall
befand und 'sonst ein vielfach vorbestraftes Individuum
war, sah das Gericht sich veranlasst, auf Gefängnis
zu erkennen. Stucki hat in der_ Jahren 1894—1906
wegen Holzfrevel, Nachtlärm, Aergernis, Verbotsübertretung,

Drohung, Skandals, Widersetzlichkeit, Diebstahls,
Wirtshausverbotsübertretung, Unterschlagung, Bettel,
Widerhandlung gegen das Niederlassungs- und das
Hundetaxegesetz und wegen Nichtbezahlung der
Militärsteuer nicht weniger als 28 Gefängnis- und
Geldstrafen erlitten. Eine Versetzung in die Arbeitsanstalt
hatte nicht den gewünschten Erfolg. Heute sucht er
um den Erlass der Gefängnisstrafe nach und beruft
sich auf seine Gesundheitsverhältnisse. Es wird ärztlich

bescheinigt, dass er vom 10. Februar bis 16. März
1907 im Zieglerspital an Hüftgelenkentzündung behandelt

und am genannten Tage gebessert entlassen wurde ;

indes könne er infolge seiner nicht vollständig
heilbaren Krankheit, die seit 1887 besteht, seinen Beruf
als Maurer nicht mehr ausüben und sei in seiner
Erwerbsfähigkeit beschränkt. Die städtische Polizeidirektion

und der Regierungsstatthalter beantragen, das
Gesuch abzuweisen. Aus dem Arztzeugnis geht nicht
hervor, dass Stucki nicht fähig wäre, seine Strafe
abzusitzen; im übrigen erscheint der Gesuchsteller
durchaus nicht als empfehlenswerte Persönlichkeit.
Der Regierungsrat beantragt, im Hinblick auf sein

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1907.

Vorleben und die vorliegenden Anträge der Gemeinde-
und Bezirksbehörden sein Gesuch abzuweisen,

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

27. Luginbühl, Emil, geboren 1878, Bäcker, von
Oberthal, Seestrasse in Biel, wurde am 17. März 1906
von der Polizeikammer des Kantons Bern wegen
Missbrauch des Züchtigungsrechtes zu 14 Tagen Gefangenschaft

und zu 146 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Lugin-
bühl wurde von Hausbewohnern der fortwährenden
grausamen Misshandlung seines 5-jährigen Stiefkindes
Anna Eichenberger bezichtigt. Im Laufe des Jahres
1905 war es wiederholt mit Zeichen erlittener -Schläge
gesehen worden, so wies es öfters im Gesicht
Verfärbungen auf, einmal wies es verschiedenen Zeugen
ein aufgeschwollenes und schwarz verfärbtes Händchen

vor und sagte, der Vater sei ihm mit dem Fusse
darauf getreten, ein andermal wurde eine Risswunde
im Ohr konstatiert. Sodann wurde auch bemerkt, dass
Luginbühl zur Züchtigung des Kindes einen Gummi-
schlaucli von ansehnlicher Dicke verwendete. Das
Jammern und Wehklagen des Kindes wurde häufig von
den Anwohnern gehört. Eine polizeiliche Verwarnung
hatte nicht den gewünschten Erfolg. Vor dem Richter
musste Luginbühl zugeben, das Kind mit dem
Gummischlauch und auch sonst geschlagen zu haben. Das
Kind müsse einfach geprügelt werden, da es sich
nicht ordentlich aufführe. Im weitern bestritt er die
Anklage, wurde indes überwiesen. Das Kind musste
durch die Vormundschaftsbehörde anderwärts
untergebracht. werden. Luginbühl ist nicht vorbestraft. Im
November 1906 wurde er mit einem Begnadigungsgesuch

vom Grossen Rat abgewiesen. Heute stellt er
neuerdings das Gesuch, es möchte ihm die Gefängnisstrafe

erlassen werden. Er kritisiert neuerdings das
Urteil auf seine Begründetheit und empfindet die Strafe
auf alle Fälle als eine zu harte. Im übrigen verweist
er auf seine Familienverhältnisse und behauptet, er
müsste durch den Vollzug der Strafe seine jetzige
Stelle als Heizer in der Brasserie S. in Biel verlieren.
Die letztere stellt ihm ein gutes Zeugnis aus. Der
Gemeinderat von Biel empfiehlt das Gesuch. Dagegen
beantragt der Regierungsstatthalter lediglich eine
Reduktion der Strafe. Die Staatskosten hat Luginbühl
bezahlt. Der Regierungsrat hält auch heute die Kritik
des Urteils für durchaus unbegründet. Eine gänzliche
Begnadigung lässt sich trotz der nunmehr vorliegenden
Empfehlungen, angesichts der seitens des Gesuchstellers

an den Tag gelegten Brutalität und Roheit
keineswegs empfehlen. Dagegen beantragt der Regierungsrat

mit Rücksicht auf das seitherige Verhalten Lugin-
bühls und namentlich mit Rücksicht auf sieine Familien-
und Verdienstverhältnisse, die Strafe auf 2 Tage
Gefängnis herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Strafe auf
2 Tage Gefängnis.
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28. Maurer, Ernst, geboren 1872, von Bolligen,
Giesser in Biel, wurde am 5. April 1906 von den
Assisen des IV. Bezirkes wegen gewaltsamen Angriffes
gegen die Schamhaftigkeit und öffentlichen Aerger-
nisses zu 3 Monaten Korrektionshaus, abzüglich 1

Monat Untersuchungshaft, der Rest umgewandelt in
30 Tage Einzelhaft, 20 Fr. Geldbusse und 65 Fr. 58
Staatskosten verurteilt. In den letzten Jahren kamen
in der Stadt Biel wiederholt unsittliche Angriffe auf
allein ausgehende Frauenspersonen vor; entweder morgens

früh oder abends nach Einbruch der Nacht. Im
Winter 1905/1906 häuften sich diese Attentate in
beunruhigendem Masse; die intensivsten polizeilichen
Nachforschungen nach dem Täter führten zu keinem
Ergebnisse. Am 12. Januar 1906, morgens um 7 Uhr,
kam ein Angestellter S. des Polizeibureaus in Biel
vom Bahnhof her durch die Bahnhofstrasse stadtwärts,
um sich auf das Bureau zu begeben. Vor dem
Geschäft H. wischte ein Frauenzimmer das Trottoir, sonst
war die Strasse, soweit er sie überblicken konnte, leer.
Dagegen kam von der Kanalbrücke her ein Bursche
in entgegengesetzter Richtung wie S. Das Benehmen
des Burschen fiel S. sofort auf, er ging nur langsam
und wandte sich öfters um. Als die beiden sich kreuzten,

drehte sich jener nach der Strasse zu, so dass S.
sein Gesicht nicht zu erkennen vermochte. S. behielt
ihn indes im Auge und bemerkte, als er bereits etwas
weiter weg war, wie er in auffälliger Weise auf das
wischende Frauenzimmer zuging und wie dieses im
Hausgang verschwand. S. kehrte nun zurück und als
das Frauenzimmer wieder aus dem Gange hervortrat,
erkundigte er sich, was jener beabsichtigt habe. Es
ergab sich denn, dass sich der Bursche mit entblössten
Geschlechtsteilen vor sie hingestellt hatte. S. nahm
nun, in der Hoffnung, den längst gesuchten Attentäter
zu erwischen, sofort die Verfolgung auf. Der
Verfolgte war in der Richtung nach der Spitalstrasse
davongegangen. Da, wo das Waffengässli in diese
einmündet, kam S. eine Frau und ein Mann entgegen;
erstere behauptete, es habe sie soeben im Waffengässli

ein Bursche anfallen wollen. Die beiden Männer

verfügten sich nun ins Waffengässli und
entdeckten den Täter daselbst in einem Hofe hinter einem
Zügelwagen versteckt. Sowie sie ihn aber fassen wollten,

entzog er sich in der noch starken Dunkelheit
neuerdings ihren Blicken; in der Annahme, er habe
sich durch das Portal des Hofes davon gemacht, setzte
ihm S. mit dem lauten Rufe heit ne! heit ne! nach.
Die Jagd ging quer über die Bahnhöfstrasse in die
Winkelstrasse und zurück nach dem Bahnhofplatze.
Der Flüchtling war S. bedeutend voraus. Als dieser
auf dem Bahnhofplatz eintraf, kam er dazu, wie eine
Anzahl Arbeiter den obgenannten Maurer gefasst hatten.

Maurer bestritt S. gegenüber sofort die ihm
vorgehaltenen Anschuldigungen. Er gab zu, gesprungen
zu sein, gab aber vor, dies aus Bestürzung getan zu
haben und weil er nicht in eine Sache habe verwickelt
werden wollen, die ihn nichts anging. Er habe sich
in jenem Momente, wo von der Spitalstrasse her der
Ruf « heit ne » erschollen sei, zur Stelle befunden und
nun in der Verlegenheit Pech gegeben. In der folgenden
Strafuntersuchung stellten sich über 30 Frauen, die
in den Jahren 1903 bis 1906 in unsittlicher Absicht
angegriffen worden waren. Der Täter war dabei in
der verschiedensten Weise zu Werke gegangen und
die Attentate hatten in verschiedenen Teilen der Stadt
stattgefunden. Den einen hatte er lediglich den ent¬

blössten Geschlechtsteil demonstriert, die andern hatte
er zumeist von hinten angefallen und ihnen in der
Absicht, ihre Schamteile zu betasten, unter die Röcke
gegriffen, die dritten suchte er zu vergewaltigen. Maurer

wurde von der Anklagekammer wegen Versuchs
Notzucht in zwei Fällen, wegen gewaltsamen Angriffs
auf die Schamhaftigkeit in zwei Fällen und wegen
öffentlicher Verletzung der Schamhaftigkeit in fünf
Fällen den Assisen überwiesen. Die zwei Fälle, wegen
denen er verurteilt wurde, spielten sich folgendermas-
sen ab. Die 51jährige Krankenwärterin St. kam eines
Tages Ende Oktober 1905, des Abends um 9 Uhr
von einem Krankenbesuch im Pasquart her durch die
Spitalstrasse. In der Nähe der Pasquartbrücke fiel sie

plötzlich ein Bursche von hinten an, indem er einen
Griff an ihr Gesäss tat; als ihn die St. fragte, was
das geben sollte, ersuchte er sie um die Erlaubnis,
mitgehen zu dürfen; sie wies ihn jedoch barsch ab
und beschleunigte ihren Gang; er blieb ihr indes zur
Seite und suchte ein Gespräch mit ihr anzuknüpfen.
Im Waffengässchen griff er sie neuerdings an, langte
ihr unter den Rock und klemmte sie in den Schoss;
sodann versuchte er sie zu Boden zu machen, was
ihm misslang; mit Mühe konnte sich die St. seinen
Griffen entziehen und nach dem Hotel G. entfliehen.
Den Vorfall hatte niemand beobachtet. Zum zweiten,
weniger gravierenden Deliktstatbestand sagte die
Geschäftsangestellte N. anlässlich der Hauptverhandlung
folgendes aus : Mittwoch den 10. Januar 1906, morgens
uni 7 Uhr sei sie an der Wiesengasse von einem
Burschen von hinten überfallen worden, derselbe habe
sie um den Leib gepackt und sie in die Schenkel
geklemmt. Sie habe sich durch eine Wendung des
Körpers aus seinen Griffen befreit und um Hülfe gerufen,
worauf der Bursche gesagt habe « taisez-vous » und
davongesprungen sei. Sie sei ihm noch eine Strecke
weit nachgegangen und habe bemerkt, wie er in die
Dufourstrasse geflüchtet sei. Anlässlich der Voruntersuchung

hatte sie behauptet, der Bursche habe die
Hosen geöffnet und das Glied herausgehängt gehabt;
indes vermochte sie in der Hauptverhandlung diese
Angabe nicht aufrecht zu erhalten. Auch hier waren
Zeugen des Vorfalles nicht vorhanden. Die beiden
Frauen behaupteten jedoch mit aller Bestimmtheit, in
Maurer den fraglichen Burschen wiederzuerkennen.
In allen übrigen Fällen wurde Maurer freigesprochen.
Maurer bestritt während der ganzen Untersuchung
konsequent jede Schuld. Ueber den Grund seiner
Anwesenheit an der Bahnhofstrasse am Morgen seiner
Verhaftung befragt, gab er an, er habe in einer dortigen

Wirtschaft seinen Morgenschnaps trinken wollen;
die Wirtschaft sei aber noch nicht offen gewesen; er
sei daher auf dem Trottoir auf- und abgebummelt, um
die Eröffnung der Wirtschaft zu erwarten. Demgegenüber

behauptete die Kellnerin des fraglichen Cafés, sie
habe den Ruf heit ne, heit ne, gehört; im Momente,
wo er erschollen sei, sei die Wirtschaft offen gewesen.
Wenn Maurer trotz seines äusserst verdächtigen
Benehmens am Morgen seiner Verhaftung auch in diesem
Falle freigesprochen wurde, so muss dies wohl dem
Umstände zugeschrieben werden, dass jene Frauensperson,

welche an der Bahnhofstrasse wischte, ihn
nicht mit Bestimmtheit als den Täter zu bezeichnen
vermochte. Maurer ist nicht vorbestraft und sonst
gut beleumdet. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch
behauptet er neuerdings seine Unschuld und ersucht
um den Erlass der Freiheitsstrafe. In längeren Aus-
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führungen wird auf die Prozessgeschichte Bezug
genommen und versucht die Unrichtigkeit des Urteils
nachzuweisen. "Nieben einer Reihe von Tatsachen,
welche die Verteidigung bereits anlässlich der
Gerichtsverhandlung geltend zu machen in der Lage war,
wird nun auch die Glaubwürdigkeit und Urteilsfähigkeit

der Hauptzeugin E. St. angefochten. Es sei Maurer
erst nachträglich bekannt geworden, dass dieselbe
bereits wegen Geistesgestörtheit in die Anstalt
Münsingen verbracht werden musste. Erhebungen haben
ergeben, dass diese Behauptung nicht unbegründet ist.
Frau St. wurde im Jahr 1896 tatsächlich während 4
Monaten in der Irrenanstalt Münsingen behandelt; sie
litt an Delirium tremens infolge chronischen Alkoho-
lismus', ein Umstand, der zur Zeit der Verhandlung
allerdings nicht bekannt war. Schliesslich wird
verwiesen auf das Vorleben und die sonst in jeder
Beziehung geordneten Familienverhältnisse Maurers. Das
Begnadigungsgesuch wurde der Kriminalkammer in der
gleichen Zusammensetzung, wie sie anlässlich der
Gerichtsverhandlung funktionierte, zur Ansichtsäusse-
rung vorgelegt, kann aber von derselben nicht empfohlen

werden. Das Verhalten der Zeugin St. in der
Hauptverhandlung sei ein durchaus korrektes gewesen. Das
Begnadigungsgesuch sei einseitig gefärbt und decke
sich in manchem Punkte mit dem Ergebnis der
Hauptverhandlung nicht. Der Regierungsrat ist nicht in der
Lage, auf die Kritik des Urteils einzutreten. Das Bild
der Hauptverhandlung ist aus den Akten nicht
vollständig zu rekonstruieren und gerade in den wesentlichen

Punkten musste der Gesamteindruck "desselben
von ausschlaggebender Bedeutung sein. Die Geschwor-
nen haben offenbar den Eindruck erhalten, dass Maurer
keinesfalls in jeder Beziehung sauber sein könne.
Inwieweit hier die einzelnen belastenden Momente zur
Bildung dieses Urteils mitgewirkt haben, ist
nachträglich nicht zu ermessen. Es ist daher auch nicht
abzusehen, ob die beute gegen die Hauptzeugin St.
vorgebrachten Aussetzungen, falls sie den Geschwor-
nen bekannt gewesen wären, auf deren Entschliessung
einen entscheidenden Einfluss ausgeübt hätten. Jedenfalls

kann aus dem gesamten vorliegenden Aktenmaterial
die Ueberzeugung, dass dies der Fall gewesen

wäre, nicht geschöpft werden, noch viel weniger aber
die Ueberzeugung von der Unschuld Maurers
überhaupt. Der Regierungsrat beantragt, das Gesuch Maurers

mit Rücksicht auf die Natur des Deliktes und die
Umstände des Falles abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

29. Villemin, Albert, geboren 1872, Wirt, von und
zu Bressaucourt, wurde am 8. November 1906 vom
Polizeirichter von Pruntrut wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, 10 Fr.
Bewilligungsgebühr und 7 Fr. 80 Staatskosten
verurteilt. Am 27. August 1906 wurde auf der Farm
Mavaloz bei Bressaucourt eine Mobiliarsteigerung
abgehalten. Da die Farm nicht bewohnt und von den
umliegenden Dörfern ziemlich weit entfernt lag, die
Steigerung anderseits einen grössern Umfang anneh
men sollte, verfügte sich Villemin mit Nahrungsmit
teln und geistigen Getränken an Ort und Stelle. Er war

indes nicht im Besitze einer notwendigen amtlichen
Bewilligung zum Wirten, weshalb in der Folge eine
Anzeige gegen ihn eingereicht wurde. Vor dem Richter

produzierte Villemin eine Erklärung des
Regierungsstatthalteramtes, woraus hervorging, dass er sich
am Morgen der Steigerung telephonisch um eine
Bewilligung bemüht hatte, dass ihm indes geantwortet
wurde, er habe ein schriftliches Gesuch zu stellen. Die
Bescheinung sagte weiter, dass ein solches Gesuch
alsdann nicht gestellt worden war. Diese Erklärung
vermochte selbstverständlich eine Freisprechung nicht
zu bewirken. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch
macht Villemin geltend, er sei bei der fraglichen
Gelegenheit durch das Betreibungsamt ersucht worden,
zu wirten, um das Publikum zum Ausharren zu
veranlassen. Im Interesse seines Mündels, welcher bei
der Steigerung beteiligt war — es handelte sich um
eine Teilungssteigerung — sei er dem Auftrage
nachgekommen. Dass hiezu eine besondere Bewilligung
nötig sei, habe er nicht gewusst. Erst nachträglich
sei er darauf aufmerksam gemacht worden. Er habe
hierauf vom Platze der Steigerung weg einen Boten
nach Bressaucourt gesandt, 'um die Förmlichkeit
telephonisch erledigen zu lassen. Dieser habe alsdann die
Antwort gebracht, die Bewilligung koste 10 Fr. Er
habe hierauf angenommen, diese Gebühr werde per
Nachnahme auf ihn erhoben werden. Im weitern nimmt
er Bezug auf seine grosse Familie Und Erwerbsver-
hältnisse, die nicht gerade günstige seien. Dagegen
wird nicht direkt geltend gemacht, dass die Busse
nicht bezahlt werden könnte. Der Gemeinderat von
Bressaucourt bestätigt obige Ausführungen Villemins
soweit seine Cognition reicht und empfiehlt das
Gesuch. Villemin geniesse einen guten Leumund. Die
Direktion des Innern schliesst sich der Empfehlung an.
Inwiefern die heutigen Darstellungen des Gesuchstellers

auf Richtigkeit beruhen, vermag nicht festgestellt
zu werden. Soweit sich Villemin, der Mitglied des
Gemeinderates ist, auf Unkenntnis der gesetzlichen
Vorschriften beruft, erscheinen seine Ausführungen kaum
als glaubwürdig. 'Eine Nachlässigkeit seinerseits lag
jedenfalls vor, da er sich bei der geringen Entfernung
zwischen der Farm Mavaloz und Pruntrut wohl rechtzeitig

in Besitz einer Bewilligung hätte bringen können.

Der Regierungsrat hält deshalb dafür, eine gänzliche

Begnadigung wäre nicht am Platze ; dagegen mag
sich mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Gesuchstellers,

die Umstände des Falles und die vorliegenden
Empfehlungen eine Reduktion der Busse rechtfertigen
lassen. Der Regierungsrat beanlragt Herabsetzung auf
20 Fr.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 20 Fr.

30. Ziehli, Alfred, geboren 1883, Knecht, von Wehlen,

zurzeit in der Strafanstalt Witzwil, wurde am
21. November 1906 von den Assisen des IV. Bezirkes
wegen Notzucht und unzüchtiger Handlungen nach
Abzug von aV2 Monaten Untersuchungshaft zu ll1/2
Monaten Korrektionshaus, zwei Jahren Einstellung in
der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und zu 399 Fr. 25
Staatskosten verurteilt. Ziehli stand bei Landwirt S.
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in Buch in Dienst. Im Juni 1906 nahm die Meistersfrau
die etwas über 15 Jahre alte, geistig zurückgebliebene
Marie M. zur Aushülfe ins Haus. In der Nacht vom
21./22. Juli drang Ziehli in das Zimmer der M. ein,
legte sich zu ihr in das Bett und vollzog mit
derselben den Beischlaf, nachdem er ihren Widerstand
mit Drohungen und physischer Gewalt gebrochen hatte.
Ziehli gab den Sachverbalt im wesentlichen zu,
dagegen behauptete er, es sei ihm nicht gelungen, sein
Glied in die Schamteile des Mädchens einzuführen.
Durch ärztliche Expertise wurde indes festgestellt, dass
die M. defloriert war. Im Laufe der Untersuchung
stellte es sich im weitern heraus, dass Ziehli bereits
früher das Mädchen, welches sich offensichtlich von
den geschlechtlichen Vorgängen einen richtigen
Begriff nicht zu machen vermochte, unter zwei Malen
zur Unzucht zu verleiten gesucht hatte. Indes iiess er
es damals bei unzüchtigen Handgriffen bewenden.
Ziehli ist nicht vorbestraft. Er stellt nun das Gesuch
um Erlass eines Teiles der Strafe. In der Strafanstalt
hat er sich gut aufgeführt. Der Regierungsrat beantragt,

das Gesuch mit Rücksicht auf die Natur und die
Schwere des Deliktes, abzuweisen. Das Gericht hat
die Ziehli zugebilligten mildernden Umstände bei der
Strafausmessung in vollem Umfange gewürdigt. Ein
Grund zur Herabsetzung der Strafe liegt nicht vor.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

31. Ducommun, Alfred, geboren 1.836, Remonteur,
Diamantstrasse 7 in Biel, wurde am 28. Dezember
1906 vom Polizeirichter von Biel wegen Widerhandlung

gegen das Rundetaxgesetz zu 40 Fr. Busse und
2 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Ducommun befand
sich im Sommer 1906 im Besitze eines Hundes, der
angeblich einem abwesenden Sohne gehörte. Der
üblichen Aufforderung, die Hundetaxe zu bezahlen, wurde
nicht Folge geleistet. Vor dem Richter behauptete
Ducommun, sein Sohn habe es übernommen, die Taxe
zu entrichten, sei aber abwesend und seiner Verpflichtung

nicht nachgekommen. Er musste indes zugeben,
dass sich der Hund bei ihm befand und unterzog sich
dem Urteil. Heute stellt er nun ein Begnadigungsgesuch,

indem er sich auf sein hohes Alter und seine
Bedürftigkeit, sowie die Umstände des Falles beruft.
Die Busse müsste er im Gefängnis absitzen. Der
Gemeinderat von Biel empfiehlt das Gesuch; desgleichen
der Regierungsstatthalter. Die Gerichtskosten sind
bezahlt. Der Regierungsrat beantragt, die Busse mit
Rücksicht auf das hohe Alter und die Bedürftigkeit
des Gesuchstellers auf 10 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
10 Fr.

32. Dorendinger, Fritz, geboren 1876, von Lüter-
kofen, Landwirt in Convers, Gemeinde Renan, wurde
am 30. November 1906 vom korrektionellen Richter
von Courtelary wegen Misshandlung zu 8 Tagen Ge¬

fängnis, 30 Fr. Busse und 47 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Am 4. Oktober 1906 misshandelte Derendinger
seinen 4-jährigen Knaben in unerhörter Weise. Dieser
und seine 5-jährige Schwester waren beauftragt, die
um den Hof herum weidenden Kühe zu hüten. Die
Kinder gaben, wie es scheint, zu wenig Acht auf das
Vieh. Derendinger, der, wie dies öfters vorkam,
angetrunken war, geriet hierüber in Zorn, stürzte sich auf
den Knaben, schlug und trat ihn mit Händen und
Füssen in abscheulicher Weise und schleifte ihn
schliesslich an einem Beinchen durch die Hofstatt
ins Haus. Der Vorfall war beobachtet worden; kurz
darauf verfügten sich 2 Gemeinderäte und der Landjäger

des Ortes zu Derendinger. Das Kind wurde
vollständig nackt in seinem Bettchen vorgefunden. Halb
gelähmt vermochte es weder zu sprechen noch sich
zu erheben; währenddem es angezogen wurde,
erbrach es sich fortwährend. Der Kopf war mit
Schürfungen, Beulen, Geschwülsten und Rissen bedeckt,
am Hals fanden sich Strangulationsspuren vor, der
Rücken, die Arme und Beine wiesen zahlreiche
Kontusionen auf. Das Kind blieb während 8 Tagen
apathisch und vermochte beinahe nicht zu essen. Innerliche

Verletzungen fanden sich indes nicht vor. Die
eingetretene vollständige Arbeitsunfähigkeit hätte bei
einem Erwachsenen laut dem Bericht des Arztes 6
bis 10 Tage betragen. Derendinger musste die gegen
ihn eingereichte Anzeige ohne weiteres zugeben. Er
berief sich indes auf seine Trunkenheit. Derendinger
ist nicht vorbestraft. Dagegen genoss er nicht den
besten Leumund. Er trank zu viel und es war seit
längerer Zeit bekannt, dass er seine Kinder schlecht
behandelte. Heute wendet er sich mit dem Gesuch um
Erlass der Gefängnisstrafe an den Grossen Rat. Er
beruft sich auf seine bisherige Unbescholtenheit und
bereut die Tat. Das deutsche Pfarramt in St. Immer,
welches das Gesuch unterstützt, führt aus, Derendinger

habe mit seiner finanziellen Lage schwer zu
kämpfen, er sei melancholisch veranlagt und es sei
deshalb, falls die Strafe vollzogen würde, für seine
geistige Gesundheit zu fürchten. Ein Strafnachlass
sei namentlich auch mit Rücksicht auf die Familie
des Gesuchstellers zu empfehlen. Der Regierungsstatthalter

schliesst sich diesen Ausführungen an und.
empfiehlt das Gesuch ebenfalls. Derendinger wurde
einer ärztlichen Untersuchung unterworfen. Das
bezügliche Gutachten des Arztes spricht sich dahin aus,
dass bei Derendinger deutliche Symptome ausgesprochener

Melancholie erkennbar seien. Es sei Tatsache,
dass Melancholiker sehr leicht zu Selbstmord
hinneigen, besonders da, wo finanzielle Not, Kummer um
die Existenz für sich und die Familie sich zur Psychose
hinzugesellten, wie dies in casu der Fall sei. Diese
Gefahr würde durch die Vollstreckung der Strafe
gesteigert. Der Arzt empfiehlt Derendinger auch im
Interesse seiner Familie angelegentlich zur Begnadigung.
Angesichts dieser obwaltenden Umstände und
vorliegenden übereinstimmenden Empfehlungen kann der
Regierungsrat nicht umhin, einen Antrag auf Erlass
der Strafe zu stellen, obschon die ausserordentlich
gravierenden Umstände der Tat an sich keinen Raum zur
Milde gewähren würden. Die Schlüsse des Arztberichtes

in Verbindung mit den übrigen vorliegenden
Berichten lauten so entschieden, dass über die Natur
der psychischen Erkrankung des Gesuchstellers und
die eventuellen schweren Folgen des Strafvollzugs ein
Zweifel nicht bestehen kann. Andererseits geht aus
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dem ärztlichen Gutachten hervor, dass ein Straferlass
für die Wiederherstellung Derendingers unter Umständen

von ausschlaggebender Bedeutung sein muss. Ein
blosser Aufschub der Strafe dürfte daher den Verhältnissen

nicht entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnisstrafe.

33. Schneiter, Anna Barbara, Ludwigs Witwe,
geboren 1850, von Amsoldingen, Wirtin zum Sternen
in Worb, wurde am 11. März 1907 vom Polizeirichter
von Ronolfingen wegen Widerhandlung gegen das
Wirtshausgesetz zu 60 Fr. Busse und 4 Fr. 90
Staatskosten verurteilt. Am 25. Februar 1907 fand auf der
Wislen in Worb eine Mobiliarsteigerung statt, bei
welcher Gelegenheit Witwe Schneiter durch ihren Sohn
auf Ort und Stelle geistige Getränke auswirten Hess,
ohne im Besitze einer bezüglichen amtlichen Bewilligung

zu sein. Vor dem Richter wurde die Richtigkeit
der erfolgten Anzeige ohne weiteres zugegeben und
das Urteil angenommen. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch behauptet Frau Schneiter, sie habe sich in
Unkenntnis des Gesetzes vergangen. Im übrigen habe
es sich um einen geringfügigen Fall gehandelt. Das
Gesuch wird vom Gemeinderat von Worb, in
Bestätigung der letztern Darstellung, und vom Regierungsstatthalter

empfohlen; auch die Direktion des Innern
kann sich mit einer Begnadigung einverstanden
erklären. Die Staatskosten sind bezahlt. Es ist
festzustellen, dass Frau Schneiter sehr wohl in der Lage
wäre, die Busse zu bezahlen; sie hat denn auch das
Gegenteil nicht behauptet. Ihre Ausführungen, sie habe
das Gesetz nicht gekannt, können wenn sie auch nicht
direkt als unglaubwürdig erscheinen, doch nicht auf
ihre Richtigkeit nachgeprüft werden. Es muss zudem
von einem Wirt verlangt werden, dass er das
Wirtschaftsgesetz kenne. Eine gänzliche Begnadigung liesse
sich nach dem Gesagten nicht rechtfertigen. Dagegen
beantragt der Regierungsrat, die Busse mit Rücksicht
auf die vorliegenden übereinstimmenden Empfehlungen

und das bisherige klaglose Verhalten der Gesuch-
stellerin auf die Hälfte zu reduzieren.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Hälfte der
Busse.

34. Zimmermann, Alfred, geboren 1888, Schreinerlehrling,

von Habkern, in Unterseen wohnhaft, wurde
am 23, Dezember 1906 vom korrektioneilen Gericht
von Interlaken wegen Schändung zu 30 Tagen
Gefängnis und 74 Fr. 50 Staatskosten verurteilt..
Zugestandenermassen missbrauchte Zimmermann im
August 1906 unter zwei Malen die ebenfalls in Unterseen
wohnhafte schwachsinnige A. G. Letztere wurde in
der Folge schwanger. Die Expertise bezeichnet die
A. G. als nicht gerade blödsinnig, aber doch auf einer
sehr niedrigen Stufe stehend. Zimmermann wohnte in
einem Nachbarhause und kannte deren Zustand
bestens. Die Geschwängerte vermochte über die beiden
Vorfälle deutliche Auskunft nicht zu geben. Dagegen

Beilagen zum Tagblatt des Grossen",Rates. 1907.

behauptete Zimmermann, sie habe ihn zum geschlechtlichen

Umgange angemacht; immerhin sei er sich dessen

bewusst gewesen, dass der Verkehr mit. solchen
Geschöpfen nicht erlaubt sei. In der Hauptverhandlung
schlössen Zimmermann und dessen Mutter mit dem
Vater G. bezüglich der Unterhaltskosten des zu
erwartenden Kindes einen Vergleich ab. Zimmermann
ist nicht vorbestraft und genoss sonst einen guten
Leumund. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch wird
neuerdings behauptet, Zimmermann sei von der G.
verführt worden; im weitern wird verwiesen auf die
finanziellen Einbussen, welche Zimmermann und dessen

nicht begüterte Mutter durch den abgeschlossenen
Vergleich und den Prozess erleiden und auf das
Vorleben und das jugendliche Alter des Gesuchstellers.
Das Gesuch wird vom Gemeinderat von Unterseen zur
gänzlichen und vom Regierungsstatthalter und dem
urteilenden Gericht zur teilweisen Berücksichtigung
empfohlen. Der Regierungsrat beantragt, dasselbe mit
Rücksicht auf die Natur und Schwere des Deliktes,
abzuwenden. Das Urteil hat den zugunsten Zimmermanns

sprechenden Momenten, durch Anwendung des
Minimums der angedrohten Strafe allseitig Rechnung
getragen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

35. Kocher, .Tules, geboren 1890, von und zu Aeger-
ten, wurde am 14. Februar 1907 vom korrektioneilen
Richter von Biel wegen Betrugsversuches zu 8 Tagen
Gefängnis und 16 Fr. Staatskosten verurteilt. Kocher
stand bei der Firma B. S. & Cie., Drahtfabrik in Bö-
zingen in Arbeit und war gegen Unfall versichert. Am
8. Oktober 1906 schoss er sich zu Hause mit einem
alten Revolver unvorsichtigerweise eine Kugel in die
linke Hand. Er verfügte sich zu einem Arzt in Biel
und Hess sich die Kugel entfernen, alsdann sprach
er beim Unfallsarzt der Fabrik vor und gab an, er habe
sich in der Fabrik beim Heben einer Drahtrolle mit
dem Ende verletzt. Der Arzt schenkte seinen
Angaben Glauben, behandelte ihn vom 9. bis 17. Oktober
und stellte ihm schliesslich ein Zeugnis über die
erlittene Arbeitsunfähigkeit aus. Die gleichen Angaben
machte Kocher in der Fabrik und Hess sich ein
Unfallsanzeigeformular aushändigen, das er ausgefüllt
zurückstellte. Die Manipulationen Kochers zielten
daraufhin, die Auszahlung des Lohnes für die Zeit der
Arbeitsunfähigkeit und die Tragung der Arztkosten
durch die Unfallversicherungsanstalt zu bewirken.
Durch eine Zufälligkeit Wurde der Betrugsversuch
indes von der Fabrik entdeckt, bevor ein Schaden
entstanden war. Der beabsichtigte Schaden belief sich
auf 39 Fr. 90. Kocher behauptete vor dem Richter,
er habe sich, gescheut, die Tatsachen wahrheitsgemäss
darzustellen, aus Furcht, für seine Manipulationen mit
dem Revolver strafrechtlich verantwortlich gemacht
zu werden. Er ist nicht vorbestraft und sonst gut
beleumdet. Sein Vater stellt nun ein Begnadigungsgesuch.

Zur Begründung verweist er auf das jugendliche

Alter seines Sohnes und dessen bisherige Un-
bescholtenheit. Er hält dafür, sein Sohn sei sich der
Tragweite seiner Handlungsweise nicht bewusst
gewesen. Ein Schaden sei nicht entstanden. Das Ge-

75*
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such wird vom Gemeinderate von Aegerten, dem
urteilenden Richter und dem Regierungsstatthalter von
Biel zur Berücksichtigung empfohlen. Die Staatskosten
sind bezahlt. Der Regierungsrat beantragt, dem
Gesuche zu entsprechen. Kocher hatte im Momente das
sechszehnte Altersjahr kaum überschritten und
vermochte sich vielleicht von den schweren Folgen
seines Verhaltens bei der Begehung der Tat einen
richtigen Begriff nicht zp machen. Die Urteilsmotive sprechen

sich entschieden in diesem Sinne aus. Zugunsten
des Delinquenten sind im weitern sein bisheriges
tadelfreies Verhalten und die vorliegenden, allseitig
übereinstimmenden Empfehlungen in Erwägung zu ziehen.
Angesichts seines jugendlichen Alters könnte der Vollzug

der Gefängnisstrafe unter Umständen auf seinen
Charakter eher einen ungünstigen denn einen bessernden

Einfluss ausüben.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnisstrafe.

36. Niederhäuser, Maria, geborne Haldimann,
Friedrichs Ehefrau, geboren 1874, von Wattenwil,
wohnhaft im Mettlenweyer daselbst, wurde am 16.
Februar 1906 von den Assisen des II. Bezirkes wegen
qualifizierten Diebstahls zu 22 Monaten Zuchthaus,
solidarisch mit ihrem Ehemanne zu 585 Fr. 15
Staatskosten, 150 Fr. Zivilentschädigung und 65 Fr.
Interventionskosten verurteilt. In der Nacht vom 29. auf
den 30. November 1905 wurde bei der Krämerin N.
in der Mettlen bei Wattenwil mittelst Nachschlüssels
in deren Magazin eingebrochen und eine ganze Reihe
von Tuchballen und -Stücken im Wert von über 100 Fr.
gestohlen. Eine am 5. Dezember bei den Eheleuten
Niederhäuser vorgenommene Haussuchung förderte das
entwendete Gut, sowie eine Anzahl weiterer, der
Krämerin N. gehöriger, allem nach bereits früher gestohlener

Stoffe zu Tage. Ein Teil des Tuches war bereits
verschnitten und verarbeitet. Es befand sich in der
Scheune unter dem Hep versteckt. Weiter wurde im
Besitze der Eheleute Niederhäuser ein zu dem Laden
der Bestohlenen gehöriger Schlüssel gefunden. Trotz
dieser flagranten Beweismittel leugneten beide
Angeschuldigte mit der grössten Unverfrorenheit; sie
verwickelten sich indes dermassen in Widersprüche, dass
an ihrer Schuld nicht der geringste Zweifel überblieb.
Der Ehemann wurde ausserdem wegen einer Reihe
anderer Diebstähle, die bei diesem Anlasse auskamen,
überwiesen und verurteilt. Beide Eheleute waren nicht
vorbestraft, genossen indes einen ungünstigen
Leumund. Sie huldigten dem Schnapsgenusse. Ihr
Verhalten während der Gerichtsverhandlungen machte den
denkbar ungünstigsten Eindruck. Die Geschwornen
sprachen ihnen denn auch die mildernden Umstände
ab. Die Ehefrau wendet sich nun mit einem
Begnadigungsgesuch an den Grossen Rat. Sie verweist auf
den Umstand, dass- sie Mutter zweier nunmehr
verlassener Kinder sei und noch einen alten Vater zu
unterstützen hätte. Sie behauptet heute, ihr Mann
habe die Tat allein begangen, allerdings habe sie darum

gewusst. In der Strafanstalt hat sie zu Klagen
nicht Anlass gegeben. Der Grosse Rat hat bereits in
der Septembersession 1906 ein gleiches Gesuch weil
verfrüht und zudem Unbegründet, abgewiesen. Die

Verhältnisse haben sich seither nicht geändert.
Zuungunsten der Gesuchstellerin sprechen die Schwere
des begangenen Deliktes, ihre an den Tag gelegte
Verdorbenheit und ihr schlechter Leumund. Dem
Umstände, dass sie nicht vorbestraft ist, kann seinerzeit
bei weiterm guten Verhalten in der Strafanstalt durch
den Erlass des letzten Zwölftels der Strafe zur Genüge
Rechnung getragen werden. Der Regierungsrat beantragt

auch heute, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

37. Lüscher, Jakob, geboren 1869, von Zofingen,
Bureaulist, zuletzt in Bern wohnhaft gewesen, zurzeit
in der Strafanstalt Witzwil, wurde am 22. Februar
1906 von den Assisen des I. Bezirkes wegen Anstiftung
zur Fälschung von Privaturkunden und Unterschlagungen

zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt als Zusatzstrafe

zu den durch Urteile der Polizeikammer des
Kantons Bern vom 9. Juli 1904 und 18. November
1905 wegen gewerbsmässiger Begünstigung der
Unzucht und wegen Betruges über ihn verhängten Strafen
von 20 Tagen Gefängnis und 8 Monaten Korrektionshaus,

abzüglich 3 Monate Untersuchungshaft. Im weitern

wurden ihm die Kosten des Verfahrens, betragend
275 Fr. 80 Und weitere 551 Fr. 60, solidarisch ihm und
seiner Ehefrau auferlegt. Lüscher war ursprünglich
Bureauangestellter in Bern, später betätigte er sich als
Versicherungsagent. Im Jahr 1894 verheiratete er sich
mit Lina Werthmüller von Niederösch. Die beiden lebten

über ihren Verhältnissen und gerieten in Schulden.
Im Jahr 1904 wurde gegen sie eine Untersuchung
wegen gewerbsmässiger Unzucht, beziehungsweise
Begünstigung derselben durchgeführt, die zu einer
Verurteilung führte. Es wurde hiebei festgestellt, dass
Lüscher der Unzucht seiner Ehefrau Vorschub leistete
und zeitweise lediglich aus deren Einkünften lebte. Im
Mai 1905 langten neuerdings verschiedene Anzeigen
gegen 'sie ein wegen Betrügereien, die sie zuungunsten
verschiedener Hoteliers in Bern begangen hatten. Der
Boden war ihnen damals in Bern zu heiss geworden
und sie waren nach Genf übergesiedelt, wurden indes
ausgeliefert. Um dieselbe Zeit sah sich der Gemeinde-
rat von Zofingen veranlasst, wegen Vernachlässigung
der Elternpflichten gegen sie Strafklage zu erheben;
zudem wurde den Behörden zur Kenntnis gebracht,
dass die Eheleute Lüscher eine Tante, die in den
Jahren 1901 und 1902 bei ihnen in Untermiete
gewohnt hatte, um ihr ganzes, etwa 4000 Fr.
betragendes Vermögen gebracht hätten, so dass dieselbe
von Mitteln völlig entblösst, auf fremde Hilfe
angewiesen sei. Die letztere Denunziation gab Anlass
zu einer Strafuntersuchung, in deren Verlauf Lüscher
der Anstiftung zur Urkundenfälschung und der
Unterschlagung überwiesen wurde. Im Februar 1901
veranlassten die Eheleute Lüscher ihre Tante Anna
Lüscher, die sich damals im Kanton Aargau aufhielt,
nach Bern zu kommen, um der Ehefrau Lüscher bei
einer bevorstehenden Niederkunft abzuwarten. Anna
Lüscher bezog alsdann bei ihrem Neffen ein Zimmer
in der Absicht, in Bern zu bleiben, um daselbst eine
Stelle zu suchen. Sie löste ihre im Kanton Aargau
angelegten Kapitalien in der Höhe von ungefähr 4000
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Fr. ab und beauftragte Lüscher, sie auf einer Bank
in Bern zu deponieren. Am 18. März und 13. Juli
1901 wurden insgesamt 3900 Fr. auf ein Sparheft
angelegt. Davon Hess Anna Lüscher durch ihren Neffen
verschiedene kleinere Beträge ablösen, die sie dem
letztern, der sich stetsfort in Geldverlegenheit befand,
zukommen Hess. Schliesslich veranlasste sie Lüscher,
ihr Büchlein auf der Bank zu deponieren mit dem
Hinweis darauf, dass es im Hause nicht sicher sei; Anna
Lüscher Hess sich hiezu bestimmen und in der Folge
erhob denn Lüscher binnen weniger Monate die ganze
Restanz von über 3000 Fr., indem er sich hiezu
verschiedener durch seine Ehefrau fälschlich mit Anna
Lüscher unterzeichneter Vollmachten bediente. Das
Geld verwendete er in eigenem Nutzen. Vor Gericht
behauptete er, die Vollmachten seien acht und das
Geld ihm von seiner Tante geliehen worden. Ebenso
bestritt seine Ehefrau, die Fälschungen begangen zu
haben. Erst im Hauptverhandlungstermin Hess sich
der Ehemann herbei, seine Frau der Fälschung zu
bezichtigen. Durch eine Schriftexpertise wurde festgestellt,

dass die Unterschriften der Vollmachten
tatsächlich von Frau Lüscher herrührten. Das Verbrechen

war in der skrupellosesten Weise durchgeführt
worden. Eine der Vollmachten Hessen die Täter durch
einen Notar legalisieren, indem sich Frau Lüscher
kurzerhand als Anna Lüscher vorstellte. Ihr Opfer
wussten sie durch Versprechungen hinzuhalten, bis
sich schliesslich die Armenbehörden einmischten. Im
gleichen Verfahren wurde noch eine Strafklage einer
Maschinenhandlung in Bern gegen die Eheleute
Lüscher erledigt. Die fragliche Firma hatte nämlich an
Lüscher eine Nähmaschine verkauft mit Vorbehalt des
Eigentumsrechtes bis nach erfolgter Bezahlung. Trotz
dieses Vorbehaltes veräusserte Lüscher die Maschine
in einem Momente, wo er noch ein grosser Teil des

Kaufpreises schuldete. Er wurde auch in diesem Falle
der Unterschlagung schuldig erklärt. Lüscher genoss
einen äusserst schlechten Leumund. Heute stellt er
nun das Gesuch, es möchten ihm von der 18-monat-
lichen Zuchthausstrafe 4 Monate erlassen werden. Er
beruft sich auf seine Familienverhältnisse und seine
gute Aufführung in der Anstalt. Im weitern behauptet
er, die Staatsanwaltschaft habe lediglich eine Zusatzstrafe

von 15 Monaten beantragt; das Urteil sei
demnach zu hart ausgefallen. Letztere Behauptung ist
unrichtig, indem das Gericht bei der Ausmessung der
Strafe lediglich den Antrag der Staatsanwaltschaft
akzeptiert hat. In der Strafanstalt hat sich Lüscher
allerdings gut gehalten. Dessenungeachtet erweist sich sein
Gesuch als unbegründet. Lüscher hat sich als ein
moralisch durchaus verkommener Mensch erwiesen,
der auf dem besten Wege ist, ein Gewohnheitsverbrecher

zu werden. Nur die Anwendung der vollen
Strenge des Gesetzes ist unter Umständen noch in
der Lage, bei ihm eine Besserung zu bewirken. Es
ist daher kein Grund vorhanden, die Strafe, welche
das Gericht selbst, angesichts der Mehrzahl und
gravierenden Natur der vorliegenden Vergehen und des
schlechten Leumundes des Täters, als eine milde
bezeichnet hat, abzukürzen. Der Regierungsrat beantragt,

das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

38. Lapaire, François, geboren 1861, Uhrmacher,
von und zu Fontenais, wurde am 8. November 1906
vom Pölizeirichter von Pruntrut wegen Widerhandlung
gegen das bernische Jagdgesetz vom 29. Juni 1832 zu
40 Fr. Busse und:, 6 pp. 40 Staatsfcoisten verurteilt. Am
17. September 1906 beobachtete Polizist Wuillaume
wiederholt, dass Lapaire, der patentierter Jäger ist,
sich auf der Jagd nach Rebhühnern eines Treibers
bediente, der ihm mit einem langen Stocke die Büsche
abklopfte, währenddem er selbst sich auf dem Anstand
befand. Wuillaume stellte fest, dass der betreffende,
ein gewisser Rérat von Chevenez, ein Jagdpatent nicht
besass und reichte, als einer erstmaligen Mahnung
keine Folge gegeben wurde, eine Strafanzeige ein. Vor
dem Richter legten sich beide, aufs Leugnen. Rérat
behauptete, er habe Haselnüsse gesucht. Die Deposition

des Anzeigers genügte indes zum Beweis. Der
Richter glaubte, Rérat mangels einer Strafbestimmung
freisprechen zu müssen mit der Begründung, das
Wildtreiben werde weder durch eine kantonale noch eine
eidgenössische Strafbestimmung bedroht. Dagegen
verurteilte er Lapaire wegen Widerhandlung gegen Art. 2
und 6 des Jagdgesetzes von 1832. Lapaire stellt nun
das Gesuch um Erlass der Busse. Er bestreitet auch
heute, sich Rérat's als Treiber bedient zu haben. Im
weitern behauptet er, er sei vollständig mittellos und
besitze eine grosse Familie. Der Gemeinderat von
Fontenais bestätigt diese Angaben und stellt Lapaire
ein gutes Leumundszeugnis aus. Desgleichen wird das
Gesuch vom Regierungsstatthalter empfohlen. Die
Forstdirektion führt aus, dass sowohl Lapaire als Rérat
wegen unbefugter Teilnahme an einer Treibjagd in
Anwendung der Strafvorschriften des Bundesgesetzes
vom 24. Juni 1904 hätten bestraft werden sollen. Das
Bussenminimnm der bezüglichen Strafvorschrift
beträgt 40 Fr., so dass die gegenüber Lapaire ausgesprochene

Strafe jedenfalls nicht zu hoch ausgefallen ist.
Die Forstdirektion kann das Gesuch mit Rücksicht
auf den Umstand, dass der Trieb trotz erfolgter
Mahnung fortgesetzt wurde und Lapaire die Tat heute noch
leugnet, nicht empfehlen. Der Regierungsrat schliesst
sich dieser Ansichtsäusserung an und beantragt, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

39. Lachat, Alice, geboren 1884, von Montsevelier,
Wirtin in Delsberg, wurde am 13. März 1907 vom
Pölizeirichter von Delsberg wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, 10 Fr.
Gebühr und 4 Fr. Staatskosten verurteilt. Alice Lachat
übernahm am 4. März 1907 das Café de la Poste in
Delsberg. Ein Patentübertragungsgesuch wurde am
gleichen Tage an die Gemeindebehörden von Delsberg
gerichtet und die Patentübertragung am 12. März durch
die Direktion des Innern bewilligt. Inzwischen wurde
die Wirtschaft betrieben. Es zog dies der Wirtin
Lachat eine Anzeige zu. Dem Urteil musste sie sich
unterziehen, da sie die Tatsachen nicht zu bestreiten
vermochte. Heute führt Alice Lachat aus, sie habe alles
getan, um die Patentübertragung möglichst zu
fördern; ihre Vorgängerin habe indes das Patent bis zum
letzten Tage nicht aus den Händen lassen wollen und
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habe es ihr so verunmöglicht, den gesetzlichen
Vorschriften in jeder Beziehung nachzukommen ; die Strafe

treffe sie angesichts dieser Verums tändungen zu hart.
Sie ersucht um den Erlass oder eine erhebliche
Reduktion der Busse. Dagegen wird nicht behauptet, dass
sie die Busse nicht zu bezahlen vermöchte. Der
Gemeinderat von Delsberg bestätigt ihre Ausführungen
und empfiehlt das Gesuch ; desgleichen der Regierungsstatthalter.

Die Staatskosten sind bezahlt. Die Direktion

des Innern kann sich mit der Begnadigung ebenfalls

einverstanden erklären. Gestützt auf diese
übereinstimmenden Empfehlungen und die besondern
Umstände des Falles beantragt der Regierungsrat, die
Busse auf 10 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 10 Fr.

40. Rohrbach, Marie, geborne Hubacher, Albrechts
Ehefrau, geboren 1880, von Rüeggisberg, wohnhaft in
Rattenholz zu Niedermuhlern, zurzeit in der
Strafanstalt St. Johannsen, wurde am 24. Mai 1902 von
den Assisen des 11. Bezirkes wegen Misshandlung mit
tötlichem Ausgang zu G Jahren Zuchthaus und 415 Fr.
55 Staatskosten verurteilt. Am 7. März 1902 verstarb
das zweijährige Mädchen Frieda der Eheleute Rohrbach.

Arzt Z. in Riggisberg veranlasste das
Regierungsstatthalteramt Seftigen, eine Sektion der Leiche
anzuordnen. Es fanden sich denn am ganzen Körper
des Mädchens die Spuren grausamer Misshandlungen
vor. Der Tod war infolge einer Gehirnblutung
eingetreten. Der Kopf war über und über bedeckt mit
Hautabschürfungen, Risswunden, die zum Teil bis auf die
Knochen drangen, sowie grössern und kleinern
blutunterlaufenen Stellen. Rücken und Gesäss wiesen in
gleicher Weise eine grosse Zahl von meist striemen-
förmigen Quetschwunden auf. Das Gesäss trug zwei
lange, ziemlich tiefe Schnittwunden. Der Körper
befand sich in einem ausserordentlich schlechten
Ernährungszustand. Frau Rohrbach, die sofort in Haft
genommen wurde, musste ohne weiteres zugeben, dass
sie das Kind seit längerer Zeit misshandelt hatte. Sie
gab an, sich hiezu des öftern einer Mehlbürste bedient
zu haben, mit der sie das Mädchen über den Kopf und
den Rücken schlug, noch einige1 Tage vor dem Tode
derart, dass die Bürste entzweibrach. Die
Schnittwunden am Gesäss sollte sich das Kind am Nachtgeschirr

zugezogen haben. Im weitern gab sie auch zu,
dem Kinde die geeignete Nahrung entzogen zu haben.
Die Tötungsabsicht bestritt sie. Als Grund ihres
Verhaltens gab sie an, sie habe das Kind einfach nicht
leiden mögen, ihr Mann habe dasselbe immer
abgeleugnet. Durch Zeugen wurde festgestellt, dass das
Kind in früherer Zeit normal entwickelt war und
blühend ausgesehen hatte. Es war dies zu einer Zeit, wo
sich dasselbe in Abwesenheit seiner Mutter bei fremden

Leuten in Pflege befand. Dagegen war es in der
Zeit vor seinem Tode in einem traurigen Zustande und
hatte auch das Gehen wieder verlernt. Die Halbschwester

der Frau Rohrbach, welche einige Tage bei dieser
zu Besuch war, berichtete, in wie unglaublich roher
Weise die Mutter ihr Kind behandelte. Dasselbe schrie
vor Angst, wenn sich die Mutter nur seiner näherte.

Das Bettchen des Kindes sei ein förmlicher Mist
gewesen. Dem Ehemanne, der viel von Hause abwesend
war, vermochte ein strafbares Verhalten nicht
nachgewiesen zu werden. Frau Rohrbach ist nicht
vorbestraft. In Vorderfultigen bei ihren Eltern aufgewachsen,

verheiratete sie sich im Jahr 1898. Zwei Monate
später gebar sie ihr erstes Kind; die ehelichen
Verhältnisse waren keine glücklichen und Hausstreit an
der Tagesordnung. Rohrbach warf seiner Frau vor,
sie habe mit ihrem eigenen Bruder und mit dem Bruder

ihres Stiefvaters vor und nach der Ehe geschlechtlichen

Verkehr unterhalten; er reichte auch wegen
Blutschande und Ehebruchs Klage gegen sie ein, später
zog er die Klage wegen Ehebruchs zurück, von der
Anschuldigung auf Blutschande musste sie mangels
genügender Schuldbeweise freigesprochen werden.
Frau Rohrbach verliess unter zwei Malen während
längerer Zeit die eheliche Wohnung, um als Magd in
Stellung zu gehen. Das Kind Frieda gebar sie ausserhalb

derselben und ihr Ehemann hielt ihr des öftern
vor, es stamme nicht von ihm. Es scheint dies der
Grund für das widernatürliche Verhalten der Mutter
ihrem Kinde gegenüber gewesen zu sein. Die Ge-
schwornen erklärten sie schuldig der Misshandlung mit
tötlichem Ausgange, wobei ein bedeutend geringerer
als der eingetretene Erfolg wahrscheinlich war. Im
weitern wurden ihr mildernde Umstände zugebilligt,
allem nach mit Rücksicht auf die zerrütteten
Familienverhältnisse, in denen sie gelebt hatte. Trotzdem
gelangte die Kriminalkammer angesichts der äusserst
gravierenden Verumständungen des Falles zu einer
strengen Strafe. Heute stellt nun Frau Rohrbach das
Gesuch um Erlass des Restes der Strafe. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen. Das Urteil
kann nicht als zu scharf bezeichnet werden,
angesichts der aussergewöhnlichen Brutalität, mit der die
Gesuchstellerin, in Verletzung ihrer heiligsten Pflichten,

ihr Kind während 4 vollen Monaten misshandelt
und, man darf wohl sagen, zu Tode gemartert hat.
Wenn sich die Gesuchstellerin heute neuerdings auf
ihre Familienverhältnisse und das Verhalten ihres
Ehemannes beruft, so ist dem entgegenzuhalten, dass die
Aussetzungen ihres Ehemannes wohl nicht ganz
unbegründete waren, musste sie doch anlässlich der
Gerichtsverhandlung zugeben, dass sie sich tatsächlich
des Ehebruchs schuldig gemacht hatte. Die Frage,
ob ihr mit Rücksicht darauf, dass sie nicht vorbestraft

ist, der letzte Zwölftel der Strafe erlassen werden

kann, wird seinerzeit noch zu prüfen sein.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

41. Zutter geborne Nydegger, Lisette, geboren 1870,
von Wahlern, in Bern wohnhaft, zurzeit im
Bezirksgefängnis in Bern, wurde vom korrektionellen Gericht
von Bern am 17. Januar, 4. März und 21. März 1907
wegen Unterschlagung zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft, wegen Betruges
und Diebstahls zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft und wegen Diebstahls
zu 10 Tagen Korrektionshaus, umgewandelt in 5 Tage
Einzelhaft als Zusatzstrafe zu den beiden vorigen und
insgesamt 118 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Frau



Zutter war vom 24. Juli bis 15. September 1906 bei
einer Kioskbesitzerin der Stadt Bern als Kartenverkäuferin

angestellt. Unter letzterm Datum musste der
bezügliche Stand aufgehoben werden. Bei der
Abrechnung stellte es sich heraus, dass Frau Zutter
ungefähr 100 Fr. an Erlös für verkaufte Waren für
sich verbraucht hatte. Eine Frist zur Abzahlung des
Betrages Hess sie unbenützt verstreichen, worauf denn
die Sache beim Strafrichter hängig gemacht wurde. —
Im August gleichen Jahres mietete Frau Zutter an der
Scliauplatzgasse ein Mansardenzimmer zu 12 Fr. per
Monat. Die ersten 14 Tage bezahlte sie den Mietzins,
alsdann blieb sie ihn schuldig. Als im Oktober der
Vermieter auf Bezahlung drang, gab die Zutter an, sie
besitze bei der Spar- und Leihkasse ein Guthaben von
2400 Fr. Es sei ihr indes momentan nicht möglich,
Geld abzulösen, da ihr Ehemann, mit dem sie im Schei-
dungsprozess liege, das Kassabüchlein mit Beschlag
belegt habe. Später musste der Vermieter feststellen,
dass diese Angaben unwahr waren und Ende Januar
1907 wurde die Zutter genötigt, das Zimmer zu
räumen; den Zins mit 60 Fr. blieb sie schuldig; dagegen
Hess sie einen Bettanzug, einen Kopfkissenanzug und
eine Wolldecke, alles im Wert von unter 30 Fr.,
mitlaufen. Die genannten Effekten trug sie in die Pfandleihe.

Vor Gericht musste sie den Sachverhalt ohne
weiteres zugeben. Bei den beschlagnahmten
Pfandscheinen fand sich einer aus früherer Zeit, lautend auf
einen Bettanzug. Die Polizei hegte die Vermutung, es
möchte auch dieses Objekt seinerzeit gestohlen worden.

sein. Nachforschungen ergaben die Richtigkeit
dieser Annahme. Die Zutter hatte den Bettanzug im
Juni 1906 ihrer frühern Logisgeberin entwendet und
für 2 Fr. versetzt. Auch dieses Vergehen musste sie
zugestehen. Es zog ihr die letztgenannte Zusatzstrafe
zu. Frau Zutter wollte sich jeweilen aus Not vergangen
haben. Sie befand sich mit ihrem Ehemann im Schei-
durxgsprozess. Ihr kränklicher Zustand bewog das
Gericht, die Strafe jeweilen in Einzelhaft umzuwandeln.
Frau Zutter ist wegen Unterschlagung, Diebstahls,
Fälschung von Privaturkunden korrektioneil und peinlich

vorbestraft und wird von der städtischen
Polizeidirektion als arbeitsscheue und leichtsinnige Person
geschildert, die auch in sittlicher Beziehung keinen
guten Ruf geniesse. Heute stellt sie nun an den Grossen

Rat das Gesuch um Reduktion der Strafe und
beruft sich auf ihren Gesundheitszustand. Die städtische
Polizeidirektion und der Regienmgsstatthalter
beantragen, das Gesuch mit Rücksicht auf das Vorleben und
den Leumund der Petentin, abzuweisen. Der
Gefangenschaftsarzt bescheinigt, dass Frau Zutter an leichtem
Brustkatarrh und ausserdem an einem Nabelbruche
leidet, dass diese Krankheiten indes ihre Freilassung
nicht erfordern. Es bestehen demnach keine
Begnadigungsgründe. Der Regierungsrat beantragt daher
ebenfalls, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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Strafnachlassg-esuche.

(Mai 1907.)

Abänderungsanträge der Justizkoinmission.

15. Biihler, Samuel: Herabsetzung der Strafe auf
3 Tage Gefängnis.

16. Wyttenbaeli, Margaritha Julie Rosa: Erlass des
Restes der Strafe.

34. Zimmermann, Alfred: Herabsetzung der Gefäng¬
nisstrafe auf 14 Tage.

In allen übrigen Fällen Zustimmung zu den
Anträgen des Regierungsrates.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. (6
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Vortrag der Sanitätsdirektion

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

zum

Gesetzes-Entwurf betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose und

Erweiterung der Irrenpflege.

(Juni 1906.)

Am 26. November 1903 hat der Grosse Rat im
Einverständnis mit dem Regierungsrat folgende
Motion des Herrn Dr. Gross und Konsorten erheblich
erklärt :

«Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und
« Antrag einzubringen über prophylaktische Massregeln
« gegen die Tuberkulose. »

In Folgegebung dieser Motion hat die Sanitätsdirektion
die nötigen Erhebungen und Vorarbeiten gemacht;

es wurde auch die verdankenswerte fachmännische
Hülfe des kantonalen Sanitäts-Kollegiums in Anspruch
genommen, und es ist nunmehr die Sanitätsdirektion in
der Lage, Ihnen, Herr Präsident, Herren Regierungsräte,

einen Gesetzes-Entwurf betreffend Massnahmen
gegen die Tuberkulose zu unterbreiten.

Wir begleiten diesen Entwurf mit folgenden
Bemerkungen :

Die einzigen Kantone, welche spezielle gesetzliche
Bestimmungen gegen die Tuberkulose besitzen, sind
Graubünden, in welchem unterm 16. November 1902
ein Gesetz betreffend Massnahmen gegen die
Tuberkulose vom Volke angenommen worden ist, und Waadt,
welcher Kanton in sein Wohnungs-Polizeigesetz vom
12. Mai 1898 Bestimmungen über die Desinfektion
nach Tuberkulose-Todesfällen aufgenommen hat.

Im Kanton Bern sind über die Zahl der Todesfälle
infolge von Tuberkulose, welche in den Jahren 1881
bis 1904 eintraten, Erhebungen gemacht worden.

Es starben an dieser Krankheit von 10,000
Einwohnern

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

in den Jahren 1881—1885 28,3
» » » 1886—1890 30,2
» » » 1891—1895 28,6
» » » 1896—1900 27,1
» » » 1901—1904 27,9

In der ganzen Schweiz starben auf 10,000 Personen
zirka 2 bis 3 Personen weniger als im Kanton Bern
allein. Die grösste Zahl von Todesfällen weist die
Zeit vom 25. bis zum 60. Altersjahr auf, also gerade
die Periode des Lebens, in welcher der Mensch sonst
seine grösste Arbeitsfähigkeit besitzt. Der Einfiuss dieser

Sterblichkeit auf die Volkswohlfahrt, sowie auf die
Militärtüchtigkeit ist für jedermann einleuchtend. Die
Tuberkulose ist demnach als die verderblichste aller
Krankheiten anzusehen. Mit Rücksicht darauf, dass zirka
80 % aller Fälle von Tuberkulose auf Lungentuberkulose

entfallen, haben sich die Bestrebungen zur
Bekämpfung dieser Seuche hauptsächlich gegen die letztere

Lokalisation gerichtet. Zu diesem Behufe wurde
auch in unserm Kanton durch die Initiative des
verstorbenen Herrn Dr. Sam. Schwab ein Sanatorium
gestiftet, in welchem zirka 650—700 (1905: 739) Kranke
per Jahr verpflegt werden; allein diese Sanatorien
nehmen nur solche Kranke auf, bei denen das Leiden
noch wenig vorgerückt ist. Die Schwerkranken finden
bloss zu einem kleinen Teile Aufnahme in den
Bezirksspitälern (zirka 500—550) oder in der Insel (1904 :

102). Nach einer ungefähren Schätzung mögen im
Kanton Bern 6000 Lungentuberkulöse existieren,
darunter 1200 schwer Kranke.
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Es ist durch zahllose Beobachtungen erwiesen, dass
die Lungentuberkulose ansteckend ist, und dass der
Träger der Ansteckung sich hauptsächlich im
Auswurf der Kranken befindet. Die grosse1 Zahl von
Tuberkulösen zu Stadt und Land, die in unhygienischen
Verhältnissen, namentlich in schlechten Wohnungen
leben, die ihren Auswurf in und ausserhalb des Hauses

sorglos auf den Boden entleeren, statt ihn unschädlich

zu machen, deren Bettstücke und Leibwäsche
weder während der Dauer ihrer Krankheit, noch nach
ihrem Tode desinfiziert werden, sondern mit dem
Ansteckungsstoff imprägniert in den Gebrauch anderer
Personen übergehen, bildet eine beständige Gefahr
für einen grossen Teil der noch gesunden Bevölkerung.
Deshalb ist es die Pflicht des Staates, die' Bestrebungen
nach Kräften zu unterstützen, welche sich in unserm
Volke für die Versetzung auch solcher Kranker in
bessere Verhältnisse in erfreulicher Weise geltend
machen.

Unser Kanton besitzt kein Gesetz, auf welches
gestützt Bestimmungen zur wirksamen Bekämpfung der
Tuberkulose erlassen werden könnten. Um diese
Volkskrankheit erfolgreich eindämmen zu können, bedarf
es daher grundlegender gesetzlicher Vorschriften.

Deshalb haben wir im Gesetzesentwurf folgende
Hauptpunkte niedergelegt:

Finanzielle Beteiligung des Staates an der Errichtung

von öffentlichen Krankenanstalten oder Instituten,
welche die Verpflegung tuberkulöser Personen zum
besondern Zwecke haben, sowie Unterstützung derartiger
Etablissemente durch jährliche Beiträge an die
Betriebskosten.

Zu diesen öffentlichen Krankenanstalten sind zu
rechnen :

a. Tuberkulose-Sanatorien zur Aufnahme von leicht
Kranken,

b. Tuberkulose-Spitäler zur Aufnahme schwererkrankter

Personen,
c. besondere Abteilungen für Tuberkulöse in

allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten.
Der Staat soll auch andern öffentlichen Instituten

finanziell beistehen, welche die Pflege der Tuberkulosekranken

zu Hause und die Bekämpfung einer
Weiterverbreitung der Krankheit auf ihre Umgebung
bezwecken durch Verbesserung der häuslichen Verhältnisse

hinsichtliehWohnung, Nahrung, Kleidung und so
weiter.

Dahin gehören die Tuberkulose-Fürsorgestellen, die
Erholungsstätten, Ferienkolonien, ländliche Kolonien
und Arbeitsvermittlungsslellen für Tuberkulose.

Ebenso soll in Seminarien und Schulen über das
Wesen der Tuberkulose1, die Art und Weise ihrer
Ansteckung und über die wichtigsten Massnahmen zu
ihrer Verhütung und Bekämpfung Unterricht erteilt
werden.

Es ist überhaupt durch geeignete Mittel auf eine
möglichst ausgedehnte Aufklärung des Publikums über
diese Krankheit und deren Verhütung, sowie über die
Notwendigkeit, einer gesundheitsgemässen Lebensführung

hinzuarbeiten.
Die nähern Vorschriften zu einer wirksamen

Bekämpfung der Tuberkulose sollen in einem Dekret
des Grossen Rates aufgestellt werden, da diese Kampfmittel

dem Wechsel unterworfen sind.

Soweit es die Beschaffung der Geldmittel anbetrifft,
welche die Verhütung und Bekämpfung dieser Krankheit

erfordern wird, so sieht der Gesetzesentwurf die
Aeufnung eines eigenen Fonds vor, zu welchem Be-
hufe im jährlichen Voranschlag des Grossen Rates eine
Summe von 100,000 Fr. einzustellen wäre.

Der Staat wirft mit Recht hohe Summen aus für
Herstellung von Verkehrsmitteln (Eisenbahnen und
Strassen), für die Veredlung der Pferde- und Rindviehzucht,

demnächst auch für die Bekämpfung der Reblaus

und so weiter. Vergesse er darob nicht dasjenige,
was zunächst liegt, nämlich die physische Erhaltung
des Menschen selbst. Sei der Staat auch hier
gebührend freigebig in der Bewilligung der nötigen Mittel
für die Bekämpfung derjenigen Krankheit, welche, wie
keine andere, so grausam und staatsgefährlich am
Marke des Volkes saugt!

Der vorliegende Gesetzesentwurf will aber seine
Aufmerksamkeit nicht nur den Tuberkulose-Kranken,
sondern auch den bedauernswertesten aller Kranken,
den Geisteskranken, schenken; er bezweckt nämlich
auch eine möglichst wirksame Erweiterung der
Irrenpflege im Kanton Bern. Trotz der ganz bedeutenden
Opfer, welche der Kanton Bern in den letzten
Jahrzehnten für die Irrenpflege gebracht hat, vermögen
unsere drei kantonalen Irrenanstalten (Waldau,
Münsingen und Bellelay) den stets wachsenden Bedürfnissen

bei weitem nicht mehr zu genügen. Alle drei Anstalten
sind stark und anhaltend mit Kranken überfüllt. Die

Waldau, welche für höchstens 450 Kranke berechnet ist,
beherbergt gegenwärtig deren 624. In Münsingen ist die
Zahl der Patienten auf 775 angestiegen, während die
Normalzahl dieser Anstalt 570 beträgt. Beide Anstalten

beherbergen also zusammen bei 400 Kranke1 mehr,
als sie haben sollten In Bellelay befinden sich 313
Pfleglinge, womit auch diese Anstalt ganz besetzt ist.

Dass eine solche arge Ueberfüllung unserer Anstalten

nicht im Interesse einer richtigen Behandlung der
Patienten liegt, und sanitarisch verwerflich ist, liegt
auf der Hand. Diese Ueberfüllung, hervorgerufen einerseits

durch die stetige Zunahme der Kranken und
andrerseits durch die Tätsache, dass eine grosse
Anzahl von Patienten entweder als unheilbar in den
Anstalten verbleibt oder doch längere Zeit, — Monate,
Jahre, ja Jahrzehnte — der Anstaltsbehandlung bedarf,
bewirkt es aber, dass die Aufnahmsfähigkeit der
Anstalten für neue Kranke entsprechend abnimmt, und
infolgedessen vielen Geisteskranken die Aufnahme in
eine Anstalt versagt oder auf lange Zeit verschoben
werden muss. Hierin liegt, nun ein Uebelstand, der
ganz unhaltbar geworden ist und der dringend nach
Abhülfe ruft. Dutzende von angemeldeten Kranken
warten Wochen, ja Monate auf die Aufnahme in eine
Anstalt; sie können nur zum Eintritt einberufen werden

im Verhältnis wie Pfleglinge sterben oder entlassen

werden. Tobsüchtige oder selbstmordsüchtige
Kranke werden auf Fuhrwerken vor eine Irrenanstalt
gebracht und die Anstaltsbeamten — zu ihrem eigenen
tiefen Bedauern — müssen sie zurückweisen mit dem
Bescheid, es sei kein Platz vorhanden. In welch' arge
Verlegenheit Familien und Gemeindebehörden durch
solche Abweisungen versetzt werden, lässt sich leicht
vorstellen. Es kommt sogar vor, dass gefährliche
Geisteskranke in Gefangenschaften untergebracht werden
müssen, bis sich in einer Anstalt Platz für sie zeigt.
Es muss dies als ein ganz unwürdiger Zustand bezeichnet

werden.
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Diese Uebelstände werden leider in nächster Zeit
eher noch zunehmen,, nachdem es unsern Irrenanstalten
nicht mehr möglich ist, der Platznot durch Aufstellung
neuer Betten in den bisherigen Räumen wenigstens
einigermassen zu steuern, wie es bisher immer noch
geschah, mangels Raum jetzt aber nicht mehr geschehen

kann. Die Zahl der Aufnahmen in die Anstalten
wird also sinken, während die Zahl der Kranken
entsprechend der Bevölkerungszunahme steigt; einer stets
wachsenden Zahl Hülfesuchender wird eine verminderte

Gelegenheit zu deren Aufnahme in die Anstalten
gegenüberstehen.

Wie soll diesem überaus bedenklichen Zustand
abgeholfen werden? Die einzige wirksame Hülfe für
diese Platznot wird die Errichtung einer fernem
Irrenanstalt sein, und zwar einer Anstalt, welche für
mindestens 500 Kranke Raum bieten würde. Aus diesem
Grunde ist im vorliegenden Gesetzesentwurfe die Er¬

richtung einer solchen Anstalt ausdrücklich vorgesehen.
Die Mittel hiezu sollen auch, wie diejenigen für die
Bekämpfung der Tuberkulose, beschafft werden durch
Einstellen eines bezüglichen Kredites im jährlichen
Voranschlag.

Mit diesen Bemerkungen stellen wir bei Ihnen,
Herr Präsident, Herren Regierungsräte den Antrag,
Sie möchten auf die Beratung dieses Gesetzesentwurfes
eintreten, denselben genehmigen und an den Grossen
Rat weiter leiten.

Bern, im Juni 1906.

Der Sanitätsdirektor :

Kläy.
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
Grossratskommission

vom 2./3. Oktober 1907.

Gesetzes - Entwurf

betreffend

Massnahmen gegen die Tuberkulose

und Erweiterung der Irrenpflege.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Der Staat beteiligt sich an der Errichtung von
öffentlichen Krankenanstalten oder Instituten, welche
die Verpflegung tuberkulöser Personen zum besondern
Zwecke haben, durch angemessene Geldbeiträge. Er
unterstützt ferner derartige öffentliche Krankenanstalten

und Institute zur Pflege und Behandlung
tuberkulöser Personen durch jährliche Beiträge an die
Betriebskosten nach Massgabe von Art. 3 des Gesetzes
vom 29. Oktober 1899.

Zu diesen öffentlichen Krankenanstalten sind zu
rechnen

a) Tuberkulose-Sanatorien zur Aufnahme von leicht
Kranken,

b) Tuberkulose-Spitäler zur Aufnahme schwerer¬
krankter Personen,

c) besondere Abteilungen für Tuberkulöse in allge¬
meinen öffentlichen Krankenanstalten.

Art. 2. Der Staat unterstützt anderweitige öffentliche

Institute und Vereinigungen, welche die Pflege
der Tuberkulosekranken zu Hause und die Bekämpfung
einer Weiterverbreitung der Krankheit auf ihre
Umgebung bezwecken durch Verbesserung der häuslichen
und sozialen Verhältnisse hinsichtlich Wohnung,
Nahrung, Kleidung, Reinlichkeit, Beschäftigung, Belehrung
des Kranken und seiner Umgebung über das Wesen
der Krankheit und Notwendigkeit einer richtigen
Lebensweise.

Dahin gehören die Tuberkulose-Fürsorgestellen,
die Erholungsstätten, Ferienkolonien, ländliche Kolonien

und Arbeitsvermittlungsstellen für Tuberkulöse.

Art. 3. Der Staat sorgt durch angemessenen Unterricht

in Lehrerseminarien und Schulen für eine
allseitige Verbreitung der Kenntnisse über das Wesen
der Tuberkulose, die Art und Weis© ihrer Uebertra-
gung und die wichtigsten Massnahmen zu ihrer
Verhütung und Bekämpfung.

Er sorgt auch durch weitere Mittel für eine
möglichst ausgedehnte Aufklärung des Publikums über
die Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose und
die Notwendigkeit einer gesundheitsgemässen
Lebensführung.

Art. 4. Der Staat unterstützt nur solche öffentliche

Anstalten und Institute, deren Baupläne und
Betriebsstatuten die Genehmigung der staatlichen
Aufsichtsbehörde erhalten haben und wahrt sich das Recht
einer ständigen Kontrolle dieser Anstalten und
Institute.

Art. 5. Der Grosse Rat wird auf dem Wege des
Dekretes die nähern Vorschriften zur wirksamen
Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose aufstellen.

Art. 6. Der Grosse Rat wird ermächtigt, die
Errichtung einer ferneren Irrenanstalt zu beschliessen
und die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Art. 7. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

jBern, 2. Oktober 1907.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.

Bern, 3. Oktober 1907.

Im Namen der Grossraiskommission
deren Präsident

Gross.
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Kaufvertrag
abgeschlossen zwischen der

Aktiengesellschaft Spiez-Frutigen-Bahn
und der

Berner-Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon
betreffend die

Spiez-Frutigen-Bahn.

Grundlagen.

Durch Bundesbeschluss vom 20. Dezember 1890
wurde den Herren Nationalrat Bühler in Frutigen und
Grossrat Hofstetter im Heustrich-Bad die Konzession
für den Bau und Betrieb der normalspurigen Eisenbahn
von Spiez nach Frutigen erteilt. Am 23. Dezember
1891 erhielten die Herren Oberst Des Gouttes, Ingenieur
Lommel, Pümpin und Herzog und Nationalrat Bühler
die Konzession für die sogenannte Lötschbergbahn von
Frutigen bis Visp, welche Konzession durch
Bundesbeschluss vom 26. März 1897 im Sinne der Verlegung
des Endpunktes der Bahn von Visp nach Brig erweitert
wurde.

Bereits im Dezember 1890 schlössen die Konzessionäre

der Spiez-Frutigen-Bahn mit den Konzessionären

der Lötschbergbahn einen Vertrag ab, durch
welchen den letztern das Recht eingeräumt wurde, « die
Konzession für den Bau und Betrieb des Teilstückes
Spiez-Frutigen zu erwerben, sobald die Ausführung der
Lötschbergbahn absolut gesichert und der Finanzausweis

für dieses Unternehmen bei zuständiger Stelle
geleistet worden ist. » Die Konzessionäre der
Lötschbergbahn verpflichteten sich dagegen, für die Ueber-
tragung der Konzession und für die eigentümliche
Ueberlassung der Spiez-Frutigen-Bahn das gesamte
Anlagekapital für den Bau und für die Inbetriebsetzung
dieses Teilstückes als Kaufsumme zu bezahlen.

An der konstituierenden Generalversammlung der
Spiez-Frutigen-Bahn vom 26. September 1898 erwarb
die A.-G. Spiez-Frutigen-Bahn die Konzession vom 20.
Dezember 1890; ferner übernahm sie zur Erfüllung den
Vertrag vom 20. Dezember 1890 betreffend den Ueber-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

gang der Spiez-Frutigen-Bahn an die Lötschbergbahn.
Die wesentlichen Bestimmungen dieses Vertrages wur-
ten in die Gesellschaftsstatuten vom 26. September
1893 aufgenommen.

Am 13. März 1899 bewilligte der Grosse Rat des
Kantons Bern an die Spiez-Frutigen-Bahn eine
Subvention in Aktien von 1,980,000 Fr. Er genehmigte
gleichzeitig den Finanzausweis und die Gesellschaftsstatuten,

behielt sich dabei aber vor, über die der-
einstige Uebertragung der Konzession der
Spiez-Frutigen-Bahn an die Lötschbergbahn frei zu beschliessen
und alle daherigen Modalitäten nach eigenem Ermessen
festzusetzen. Gemäss Beschluss des Grossen Rates
wurde folgende Bestimmung in die Statuten der Spiez-
Frutigen-Bahn aufgenommen:

« Ohne Einwilligung der kompetenten Bundesbehörde

und des Grossen Rates darf die Aktiengesellschaft

eine Fusion mit einer andern Gesellschaft nicht
eingehen und die Konzession an eine andere Gesellschaft.

nicht abtreten. Von dieser Bestimmung ist die
in Art. 2 der Statuten vorgesehene Abtretung einer
Konzession an eine Lötschbergbahngesellschaft,
sowie der Fusionsvertrag mit derselben nicht ausgenommen.

» (Vergl. Beschluss der Generalversammlung vom
10. April 1899.)

Durch Beschluss des Grossen Rates vom 23.
November 1899 erwarb der Staat Bern für sich oder
zuhanden einer zu bildenden Aktiengesellschaft die
Konzession für die Lötschbergbahn ; gleichzeitig übernahm
er den Vertrag vom Dezember 1890 zur Erfüllung.

Am 27. Juni 1906 bewilligte der Grosse Rat,
gestützt auf das Gesetz vom 4. Mai 1902, für die
Lötschbergbahn eine Subvention von 171/2 Millionen Franken ;
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er genehmigte die Statuten der Berner-Alpenbahn Bern-
Lötschberg-Simplon und erklärte sich dadurch auch
grundsätzlich mit dem Uebergang der Spiez-Frutigen-
Bahn an die Berner-Alpenbahngesellschaft B. L. S.
einverstanden.

Nachdem auf Grund dieses Grossratsbeschlusses am •

27. Juni 1906 die Konstituierung der A.-G. ßerner-
Alpenbahn B.L.S. erfolgt war, gingen die Konzession
für die Lötschbergbahn und der Vertrag vom Dezember

1890 mit Rechten und Pflichten auf die Gesellschaft

über.
Auf Grund der in den Statuten der B. L. S. enthaltenen

Bestimmung, wonach die Erwerbung der Linie
Spiez-Frutigen einen Teil des Gesellschaftszweckes
bildet, beschloss die Generalversammlung am 29. Juni
1907, von dem durch den Vertrag vom Dezember 1890
begründeten Rechte Gebrauch zu machen und die
Sp iez-Fruligen-Bah'n käuflich zu erwerben. In
Vorbereitung dieses Beschlusses hatte die Direktion der
B. L. S. im Einverständnis mit dem Regierungsrat
bereits den Verwaltungsbehörden der Spiez-Frutigen-
Bahn den Ankauf der Bahn, respektive die
Geltendmachung des vertraglich begründeten Rechtes zum
Ankauf der Bahn angekündet (vide p. 17, 18 und 19
des Geschäftsberichtes der Spiez-Frutigen-Bahn pro
1906).

Der Verwaltungsrat der Spiez-Frutigen-Bahn legte
infolge dessen und gestützt auf die eingeleiteten
Verhandlungen der auf 15. Juni 1907 einberufenen ordentlichen

Generalversammlung einen Vertragsentwurf
betreffend den Uebergang der Spiez-Frutigen-Bahn an
die B. L. S. vor, welcher Vertragsentwurf sich im
Geschäftsbericht der Spiez-Frutigen-Bahn pro 1906 (p. 19,
20 und 21) abgedruckt findet. Die Generalversammlung

ermächtigte den Verwaltungsrat durch einstimmigen

Beschluss, auf Grund dieses Vertragsentwurfes
den Kaufvertrag mit der B. L. S. abzuschliessen. In
analoger Weise wurde der Verwaltungsrat der B. L. S.
durch einstimmigen Beschluss der ordentlichen
Generalversammlung vom 29. Juni 1907 zum Kaufsabschluss
ermächtigt.

In Ausführung des erhaltenen Auftrages schliessen
die Verwaltungsräte der beiden beteiligten Aktiengesellschaften

ab folgenden

Oberbau, die erstellten Hochbauten, Telegraphen,
Kabel, Wasserleitungen, Brunnen und sonstigen
Einrichtungen aller Art.

Das Bahneigentum beginnt im Gemeinschaftsbahnhof

Spiez und erstreckt sich bis zur Engstligen

und bis an den Leimbach in Frutigen.
Die gesamte ßaulänge beträgt 13,4 km.
Das Eigentum der Bahn ist durch Marksteine

abgegrenzt; es wird in dieser Beziehung auf den
durch Herrn Konkordatsgeometer Arni aufgenommenen

Katasterplan verwiesen ;

3. die mit dem Bahngebiet zusammenhängenden
Landabschnitte mit allen darauf befindlichen
baulichen Anlagen;

4. die auf dem Bahnhof Spiez durch die Spiez-
Frutigen-Bahn erstellten Anlagen gemäss dem
Ausführungsplan und der aufgestellten, von der Thu-
nerseebahn anerkannten Bauabrechnung, nach
welcher das Anlagekapital der Spiez-Frutigen-Bahn
im Gemeinschaftsbahnhof Spiez eine Summe von
368,526 Fr. 85 ausmacht;

5. das gesamte Betriebsinventar, bestehend in
a. zwei Tendermaschinen, Typ E 1, 4, mit 4

Triebachsen samt Ausrüstungsgegenständen
und Reservestücken,

b. sieben Personenwagen samt
Ausrüstungsgegenständen und Reservestücken,

c. 1 Gepäckwagen,
d. 22 gedeckte Güterwagen,
e. 6 offene Güterwagen,
/. 4 Schotterwagen,
g. Zugsdienstinventar,
h. Stationsinventar,
i. Bahndienstinventar,
Ic. Bureauinventar;

6. die Materialvorräte : in dieser Beziehung verzichtet
die Verkäuferin auf die Rückerstattung des Restes
des am 1. Januar 1907 vorhanden gewesenen
Materials ;

7. die weitern verfügbaren Mittel (Bankguthaben,
Wertschriften etc.) gemäss Bilanz pro 31. Dezember

1906;
8. das Archiv der Spiez-Frutigen-Bahngeselischaft.

Kaufvertrag :

Art. 1. Die Spiez-Frutigen-Bahn A.-G. verkauft auf
Grund der Konzession vom 20. Dezember 1890 der
Berner-Alpenbahngesellschaft Bern-Lütschberg-Simplon
die in den Jahren 1898/1901 erstellte Spiez-Frutigen-
Bahn mit allen damit verknüpften Rechten und Pflichten.

Art. 2. Das Kaufsobjekt begreift in sich :

1. die Konzession vom 20. Dezember 1890;
2. die Bahnlinie, welche vom Gemeinschaftsbahnhof

Spiez hinweg sich durch den Hondrich-Tunnel
hinzieht und zu den Stationen Heus I rieh-Aeschi,
Aeschi-Mülenen, Reichenbach bis zur Endstation
Frutigen führt, umfassend : den sämtlichen von der
Spiez-Frutigen-Bahn erworbenen Grund und
Boden mit Inbegriff des Terrains in und bei dem
Gemeinschaftsbahnhof Spiez, den Unterbau, den

Art. 3. Auf die Berner-Alpenbalmgesellschaft B.L. S.
gehen alle Rechte über, welche die Spiez-Frutigen-Bahn
erworben hat; andrerseits übernimmt die
Berner-Alpenbahngesellschaft B. L. S. zur Erfüllung alle von der
Spiez-Frutigen-Bahngesellschaft eingegangenen
Verpflichtungen.

Es ist dies namentlich der Fall bezüglich folgender
Verträge :

1. Vertrag über die Einführung der Spiez-Frutigen-
Bahn in den Bahnhof Spiez und die gemeinschaftliche

Benutzung des Bahnhofes Spiez vom 16.
Mai/19. September und 2. Oktober 1900, mit Nachtrag

vom 5./16. Februar 1905.
Bemerkung. Gemäss diesem Vertrag hat die

Spiez-Frutigen-Bahn alljährlich den Zins ä3V2°/o
von. einem Kapital von 368,526 Fr. 85 zu
beanspruchen; überdies ist sie von. einer Beitragsleistung

an die Gemeinschaftskosten (Verzinsung
und Betriebskosten) des Bahnhofes Spiez entbunden.
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2. Betriebsvertrag mit der Thunerseebahngesellschaft
vom 26. Dezember 1906, abgeschlossen bis 31.
Dezember 1911.

3. Vertrag mit der Thunerseebahngesellschaft vom
22. Juni 1899 betreffend Beschaffung und gemeinsame

Verwendung von 2 Lokomotiven der Type
E 1, 4.

Bemerkung. Nach diesem Vertrag hat die T'hu-
nerseebahn alljährlich auf 31. Dezember von einer
Summe von 42,000 Fr. den Zins à 7 °/0 2940
Franken zu vergüten.

4. Pachtvertrag mit der eidgenössischen Oberpostdirektion

betreffend Postremise in Frutigen vom
30. März 1901.

5. Vertrag mit der schweizerischen Telegraphenverwaltung

betreffend Telegraphenleitung und Kabel
im TIondrich-Tunnel vom Februar 1901.

6. Die sämtlichen Landkauf- und Dienstbarkeitsverträge.

7. Die Verträge mit den Einwohnergemeinden Spiez,
Wimmis, Aeschi und Reichenbach betreffend
Ausführung und Unterhalt der Kanderkorrektion.

8. Die Verträge mit den Schwellengemeinden an der
Suld, dem Reichenbach, dem Wöschbach, dem
Schlund-, Heiti und Gunggbach betreffend
Verteilung der Lasten für die Korrektion dieser Bäche
und den spätem Unterhalt dieser Korrektionen.

9. Vertrag vom Dezember 1890, soweit derselbe
nicht durch den gegenwärtigen Vertrag seine
Erledigung gefunden hat.

Auf die Berner-Alpenbahngesellschaft B.L. S. gehen
auch unverändert über alle Rechte und Verpflichtungen,

welche die Spiez-Frutigen-Bahn seit dem 1. Januar
1907 erworben oder übernommen hat.

Art. 4. Abgesehen von dem im I. Range grundpfänd-
lich versicherten Anleihen von 800,000 Fr., welches
die Käuferin auf Abrechnung vom Kaufpreis zur
Verzinsung und Abbezahlung übernimmt, werden sämtliche

Kaufsobjekte pfandirei übergeben.

Art. 5. Der Kaufpreis wird festgesetzt:
auf den. Betrag des Anlage- und Baukonto, gemäss
Bilanz pro 31. Dezember 1906 Fr. 3,497,213. 08
zuzüglich der Summe der verfügbaren

Mittel, ebenfalls gemäss
Bilanz pro 31. Dezember 1906 (nach
Abzug eines Passivpostens von 270
Franken) » 171,741.25

Fr. 3,668,954. 33
wovon aber abzurechnen ist:

a. der Erneuerungs-
fonds mit .Fr. 97,393. 66

b. Uferschutz und
S chwellen. -

Unterhaltungsfonds
(berechnet auf 31.
Dez. 1906) mit » 12,880.—~

_» 110,273.66

Auf Rechnung der restierenden Fr. 3,558,680.67
übernimmt die Berner-Alpenbahn-

gesellschaft B.L. S. das Anleihen von Fr. 800,000.—
nach Rechten der Titel zum Verzinsen

ab 1. Januar 1907 und zum
Abbezahlen.

Sodann händigt die
Berner-Alpenbahngesellschaft B. L. S. der Spiez-
Frutigen-Bahn aus:
560 Stammaktien der Berner-Alpenbahn

Bern-I_,ötschberg-Simplon à
500 Fr. (Zuhanden der Einwohnergemeinden

F rutigen, Reichenbach,
Adelboden, Kandergrund und
Aeschi) Fr. 280,000. —

4640 Prioritätsaktien
à 500 Fr. der

Berner-Alpenbahp
B. L. S.zuhanden
der übrigen Aktionäre

u. zwar mit
statutengemässer
D ivid endenberech-
tigung ab 1.
Januar 1907 ...» 2,320,000. —

ferner in bar die
Summe von » 4,500. —
Endlich bezahlt

die Berner - Alpenbahn

B.L.S. an die
Spiez-Frutigen-Bahn
in bar, Wert. 1.

Januar 1907, den
Aktivsaldo d. Gewinn-
u. Verlustrechnung,
der sich aus der
Bilanz pro 31. Dezember

1906 ergibt, mit » 154,180. 67

» 2,758,680.67
Gibt zusammen obige Fr. 3,558,680.67

Art. 6. Der Aktivsaldo der Gewinn- und Veriust-
rechnung pro 31. Dezember 1906, im Betrage von
154,180 Fr. 67 ist als « Schwellenfonds für die Ränder
und die Wildbäche im Gebiete der Spiez-Frutigen-Bahn»
besonders zinstragend anzulegen und unter
Oberaufsicht des Regierungsrates getrennt zu verwalten.
Aus diesem Fonds sollen Beiträge verabfolgt werden
an Verbauungs- und Aufforstungsarbeiten in den obern
Gebieten der Wildbäche (Leimbach, Gungg-, Heiti- und
Schlundbach, Reichenbach und Suldbach) und für
Korrektionsarbeiten an der Kander als Fortsetzung der
Kanderkorrektion von Kien aufwärts bis zur Engstligen

und von der Reudienbrücke abwärts bis zur
Heustrich-Bad-Brücke.

Unter keinen Umständen darf dieser Schwellenfonds
aber herangezogen werden zur Deckung von Schwellenlasten,

welche der Berner-Alpenbahngesellschaft B. L. S.
als Rechtsnachfolgerin der Spiez-Frutigen-Bahn gemäss
gesetzlichen Bestimmungen und abgeschlossenen
Verträgen bereits obliegen.

Art. 7. Die Berner-Alpenbahngesellschaft B. L. S.

geht die Verpflichtung ein, die bestehenden Bahnstationen,

als Heustrich (in der Gemeinde Aeschi), Müle-
nen-Aeschi in Mülenen, Reichenbach und Frutigen (bei
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der Ortschaft Frutigen) beizubehalten und solche auch
in Zukunft wenigstens in bisherigem Masse zu bedienen,

sowie den begründeten Begehren der Bevölkerung
des Frutigtales bezüglich Aufstellung der Fahrpläne
und Einführung von Verbesserungen im Betrieb zu
allen Zeiten Rechnung zu tragen.

Art. 8. Im Verwaltungsrat der Berner-Alpenbahngesellschaft

B. L. S. soll der Amtsbezirk Frutigen
stets durch wenigstens ein im Amtsbezirk Frutigen
wohnendes Mitglied vertreten sein.

Art. 9. Das Inkrafttreten dieses Kaufvertrages wird
auf den 1. Januar 1907 zurückbezogen, auf welchen
Zeitpunkt der Uebergang von Eigentum, Nutzen und
Gefahr festgesetzt wird.

Bern, den 20. September 1907.

Spiez-Frutigen-Bahn
der Präsident der Direktion :

Bühler.

Berner-Alpenbahngesellschaf t
Bern-Lötschberg-Simplon

Könitzer. Hirter.

Durch den Verwaltungsrat der Spiez-Frutigen-Bahn
genehmigt.

Frutigen, den 26. September 1907.

Namens des Verwaltungsrates
der Präsident

Bühler,
der Sekretär

Michel.

Durch den Verwaltungsrat der Berner-Alpenbahngesellschaft

B.L. S. genehmigt.

Bern, den 28. September 1907.

Namens des Verwaltungsrates
der Präsident

Hirter,
der Sekretär

Steck.

Dem Grossen Rat zur Genehmigung empfohlen.

Bern, den 30. September 1907.

Namens des Begierungsrates
der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.

Durch den Grossen Rat des Kantons Bern genehmigt.

Bern, den 30. September 1907.

Namens des Grossen Bates

der Präsident

Burren,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht und Anträge
der

StaatsWirtschaftskommission
zum

Bericht über die Staatsverwaltung, die Staatsrechnung

und die Nachkreditbegehren

pro IO()(>.

(August 1907.)

Im Mitgliederbestande der Staatswirtschaftskommission
sind im Berichtsjahre keine Veränderungen

eingetreten.
Die Verwaltungsberiehte der Direktionen sind den

Mitgliedern der Staatswirtschaftskommission, nachdem
sie die Genehmigung des Regierungsrates erhalten
haben, in der Zeit vom 12. April bis zum 5. August
1907 zugekommen.

Zur Prüfung des Staatsverwaltungsberichtes, der
Staatsrechnung und der Nachkredite teilte sich die
Staatswirtschaftskommission in ihrer Sitzung vom
28. Mai 1907 in folgende Subkommissionen ein:
Präsidialbericht und

Staatskanzlei : Herren Preiburghaus undHadorn.
Armendirektion: » Marti und Jobin.
Justizdirektion: » Steiger und Hadorn.
Kirchendirektion : » Leuch und Marti.
Gemeindedirektion: » Jacot und Leuch.
Finanzdirektion : » Hadorn und Marti.
Direktion der Bauten

und Eisenbahnen: » v. Erlach und Leuch.
Direktion der Sanität: » Jobin und v. Erlach.
Polizeidirektion : » Jacot und Reimann.
Forstdirektion: » Freiburghaus und Hadorn.
Direktion des Innern: » Reimann und Jacot.
Militärdirektion : » v. Erlach und Steiger.
Landwirtschaftsdirektion:

» Freiburghaus und Hadorn.
Unterrichtsdirektion: » Jobin und Reimann.
Staatsrechnung und

Nachkredite: » Steiger und Freiburghaus.
Die definitive Bereinigung des Berichts der

Staatswirtschaftskommission erfolgte am 28. August 1907.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

Regierungspräsidium.

1. Die Staatswirtschaftskommission sieht sich leider
auch dieses Jahr genötigt festzustellen, dass ihr
entgegen den Vorschriften des Grossratsreglements die
Geschäftsberichte einzelner Direktionen sehr verspätet
eingereicht wurden ; so waren anlässlich unserer
offiziellen Besuche Ende Juni die Berichte der Direktionen

der Landwirtschaft und des Unterrichtswesens
und derjenige des Generalprokurators noch nicht
erhältlich. Die Berichte der beiden erwähnten Direktionen

sind uns erst anfangs August zugegangen.
Durch diese Saumseligkeit wird nicht nur die
Behandlung der Geschäfte verschleppt, sondern es
entstehen ausserdem dem Staat infolge der besondern
Termine nicht unbedeutende Kosten, die bei gutem
Willen leicht vermieden werden könnten.

2. Entgegen den vom Regierungspräsidenten letztes
Jahr abgegebenen Erklärungen, dass nunmehr die
Mitteilungen der Zentralbehörden und der Direktionen
den Adressaten nicht mehr durch den Landjäger,
sondern durch die Post zugestellt würden, können
wir aus eigener Wahrnehmung feststellen, dass sich
die Regierungsstatthalter immer noch für ihre
Eröffnungen mit Vorliebe der Landjäger bedienen. Der
Kampf gegen diesen alten Zopf wird also fortgesetzt
werden müssen und es will uns auch scheinen, dass
Zentralbehörden und Direktionen mit den Gemeindebehörden

direkt verkehren könnten, ohne sich der
Vermittlung der Regierungsstatthalterämter zu
bedienen.

3. Auch die Revision der französischen
Gesetzessammlung ist nun beendigt bis auf den Band, der

79
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das Zivilgesetzbuch enthält, welches gegenwärtig
übersetzt wird.

4. Der Bericht des Regierungsrates auf unser im
letzten Jahr erheblich erklärtes Postulat betreffend
Erzielung von Ersparnissen auf den Papierbezügen
und Reduktion der Druckarbeiten steht noch aus ;

wir sind nach wie vor der Meinung, dass sich namentlich

auf den Druckarbeiten wesentliche Ersparnisse
erzielen lassen würden.

5. Mit Befriedigung anerkennen wir, dass der
Regierungsrat die meisten in unserem letzten Bericht
gewünschten Gesetzesvorlagen vorberaten hat und
steht zu hoffen, dass der Grosse Rat die nötige
Ausdauer besitzen werde, um seinerseits die fertig
gestellten Entwürfe durchzuberaten.

6. Eine Neuerung hinsichtlich der Redaktion des
Staatskalenders erscheint angezeigt: Diejenigen
Partien, welche den französischen Teil des Kantons
angehen, sind in französischer Sprache abzufassen.
Dadurch würde einer oft gehörten Klage Rechnung
getragen.

Anträge :

1. Angesichts der vielfachen Beschwerden, zu
welchen die verspätete Herausgabe des Tagblattes des
Grossen Rates Anlass gibt, und in der Ueberzeugung,
dass dadurch, dass diese Publikation sich um ein halbes
Jahr im Rückstand befindet, ihr Wert für die
Behandlung der Geschäfte im Grossen Rat geradezu
illusorisch gemacht wird, ohne Verkennung der
Tatsache, dass die Arbeit des Redaktors infolge der
zahlreichen Sitzungen des Rates zugenommen hat, wird
der Regierungsrat eingeladen, in geeigneter Weise
dafür zu sorgen, dass das Tagblatt des Grossen Rates
in Zukunft wieder so rechtzeitig herausgegeben wird,
dass es seinem Zweck voll und ganz genügen kann.

2. Ebenso wird der Regierungsrat — im Hinblick
auf die fortwährenden und mehr als berechtigten
Klagen der jurassischen Deputierten über die
verspätete Uebersetzung der Vorlagen und gesetzlichen
Erlasse — eingeladen, die notwendigen Massnahmen
zur Sanierung dieses Uebelstandes zu ergreifen,
indem es auf die Dauer nicht angeht, dass die
Verhandlungen von Kommissionen und Behörden immer
wieder verschoben werden müssen, weil die
Uebersetzung der Vorlagen ins Französische noch nicht
erfolgt ist.

Armendirektion.

Es ist zu konstatieren, dass im Berichtsjahre die
kantonalen Behörden ziemlich Arbeit hatten. Die
kantonale Armenkommission und der Vorstand für
Naturalverpflegung hielten ihre Sitzungen ab zur
Erledigung der ihnen zugewiesenen Geschäfte.

Nach einem vorliegenden Projekte sollen die
Stationen für Naturalverpflegung vermindert werden,
was zu begrüssen ist.

Zu den schon mehrmals gewünschten Verbesserungen

der Wohngebäude der Knabenerziehungsanstalt
in Erlach sind die Pläne in Arbeit.

Die Revision des Armenpolizeigesetzes ist noch
im gleichen Stadium wie letztes Jahr; dagegen ist
dem Grossen Rate eine Vorlage zugegangen betreffend
die Vertretung des Staates in der Verwaltung der
von ihm unterstützten Armenanstalten.

Zu wünschen ist, dass in nächster Zeit der Motion
Demme bezüglich Errichtung einer Anstalt für
böswillige Insassen der Verpflegungsanstalten Folge
gegeben werde, um letztere zu entlasten.

Eine grosse Arbeit bewältigt die Armendirektion
durch die Prüfung der Armenrechnungen aller
Gemeinden. Zu rügen ist, dass es noch immer eine
Menge Gemeinden gibt, die in den Armen- und
Spendkassenrechnungen Ausgaben unterbringen, die nicht
dahin gehören, wie z. B. Kosten der Beerdigung
verstorbener Unterstützter; solche Missachtungen gesetzlicher

Vorschriften sollten endlich verschwinden.
Die Arbeiten für die auswärtige Armenpflege haben

stark zugenommen und belasten das Sekretariat ganz
ungewöhnlich. Es wird deshalb gewünscht, es möchte
für Entlastung gesorgt werden dadurch, dass die
Funktionen eines Sekretärs der Direktion des Kirchenwesens

jemand anders übertragen werden.

Justizdirektion.

Sobald die vom Grossen Rate festgesetzten
Bestimmungen der Verfassung bezüglich der
Gerichtsorganisation durch das Volk angenommen sein werden,
kann und soll ein weiterer Schritt in der Reform des
bernischen Justiz- und Gerichtswesens unternommen
werden. Es wird in erster Linie ein neues Gesetz über
die Gerichtsorganisation erlassen werden müssen,
welchem die überaus notwendige und dringliche
Reform der Zivilprozessordnung sofort folgen wird. Die
daherigen Gesetzesentwürfe der Justizdirektion liegen
vor.

Der dem Grossen Rate übermittelte Entwurf eines
Gesetzes über das Notariat sieht unter anderm den
Erlass einer Verordnung des Regierungsrates vor, durch
welche die Anforderungen an die Vorbildung der
Notariatskandidaten geregelt werden sollen. Die
Staatswirtschaftskommission hält dafür, es sollten solche
Vorschriften sofort aufgestellt werden und das zur Zeit
bestehende sehr rückständige Regulativ in dem Sinne
einer Revision unterzogen werden, dass sowohl im
Interesse des Notariatsstandes als auch insbesondere
im Interesse der bei den Notarien Rat und Hülfe
suchenden Bevölkerung höhere Anforderungen an die
allgemeine Vorbildung gestellt werden. Durch
Aufstellung von Uebergangsbestimmungen kann dafür
Vorsorge getroffen werden, dass die gegenwärtigen
Notariatsstudenten von der Neuordnung nicht betroffen
werden.

Der Archivierung der Akten auf den Amts- und
Gerichtsschreibereien muss entschieden vermehrte
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es darf nicht
vorkommen, dass wichtige Akten und Dokumente in
Gebäuden aufbewahrt werden, welche gegen Feuersgefahr

nicht genügende Sicherheit bieten. Hier muss
unbedingt Abhülfe geschaffen werden, damit der Staat
vor grossem, nicht leicht zu ersetzendem Schaden
bewahrt wird. Im weitern erscheint eine Sichtung der
in den Archiven befindlichen Akten, wobei die wertlosen

Sachen zu entfernen sind, als sehr angezeigt,
damit einerseits eine Ueberfüllung der Archive
vermieden und andererseits das Aufsuchen und Auffinden
von Akten erleichtert wird.

Der Staatswirtschaftskommission ist die Tatsache
aufgefallen, dass in einzelnen Amtsbezirken die
Erledigung der Strafsachen in ungebührlicher Weise
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verzögert und verschleppt wird. Sie ladet daher den
Regierungsrat ein, die Bezirksprokuratoren aufzufordern,

beständig und mit allem Nachdruck darüber
zu wachen, dass alle Strafgeschäfte mit möglichster
Beschleunigung beurteilt werden.

Die in den Satzungen 149 und 150 des Zivilgesetzbuches

vorgesehenen Verfügungen der Regierungsstatthalter

gegenüber Eltern, welche die Pflichten
gegen ihre Kinder nicht erfüllen, sollten.nach Ansicht
der Staatswirtschaftskommission in allen Fällen, in
welchen die Erziehung der Kinder aus irgend einem
Grunde als eine gefährdete erscheint, darin bestehen,
dass den Eltern die elterliche Gewalt über die
sämtlichen Kinder entzogen wird. Die auf verschiedenen
Regierungsstatthalterämtern geübte Praxis, wonach
der Entzug der elterlichen Gewalt nur gegenüber
einem Teile der Kinder ausgesprochen wird, erfüllt
den Zweck des Gesetzes nicht, der darin besteht, dass
die Kinder dem unheilvollen Einflüsse ihrer Eltern
entzogen werden und eine sittliche und rechtschaffene
Erziehung geniessen können. Die Staatswirtschaftskommission

ersucht daher den Regierungsrat, den
Regierungsstatthalterämtern in diesem Sinne Weisung
zu erteilen.

Kirchendirektion.

Der Bericht gibt zu keinen Bemerkungen Anlass
und wird zur Genehmigung empfohlen. Die letztes
Jahr verlangte Vorlage des «Dekretes über die
Neueinteilung der römischkatholischen Kirchgemeinden
des Jura» ist erfolgt und liegt das bezügliche Dekret
beim Grossen Rat zur Behandlung.

Direction des affaires communales.

Nous demandons que le projet de loi concernant
les communes — dont la commission d'économie
publique s'est déjà préoccupée souvent — soit pourtant

maintenant présenté au Grand Conseil.
La Direction voudra bien donner quelques

renseignements au sujet de la décision du gouvernement
tendant à obliger les communes à reconstituer leur
fortune, lorsque celle-ci est diminuée par l'acquisition
d'actions de chemins de fer. Cette décision pourrait
avoir quelques inconvénients pour les communes. Le
rapport ne donne lieu à aucune autre observation.

Finanzdirektion.

Wie der Staatsrechnung zu entnehmen, ist es,
dank verschiedener mitwirkender Faktoren, auch im
Berichtsjahre noch möglich geworden, nicht nur das
budgetierte Defizit im Staatshaushalt zu vermeiden,
sondern noch eine schöne Reserve für kommende
«magere» Jahre zurückzulegen. Mit Bezug auf diese
erfreuliche Tatsache wollen wir aber nicht unterlassen
darauf hinzuweisen, dass deshalb kein Grund
vorhanden ist, vom bis dahin beschrittenen Wege
vorsichtiger Sparsamkeit abzuweichen, weil die vermehrten
grossen Anforderungen an die Staatskasse sich erst
im Laufe der nächsten Jahre geltend machen werden.

Mit Rücksicht auf die vermehrten Bedürfnisse der
kommenden Jahre halten wir es für angezeigt, recht¬

zeitig nach weitern Finanzquellen Umschau zu halten
und gestatten uns, wie in frühern Jahren schon, neuerdings

die Anregung:
Es möchte unverzüglich ein Gesetzesentwurf

betreffend die Besteuerung der Plakate im Kanton Bern
vorgelegt und die Revision des Erbschaftssteuergesetzes
wieder an die Hand genommen werden. Die Plakatsteuer

ist in den meisten benachbarten Kantonen
bereits eingeführt ; sie wird nicht nur dem Staat erhebliche

Einnahmen verschaffen, sondern auch der lästigen
Reklameseuche Einhalt gebieten.

Die von der Staatswirtschaftskommission angeregte
Erhöhung der Mietzinse der Zivildomänen ist im
Berichtsjahre vorgenommen worden, macht jedoch für
den Staat keine bedeutende Mehreiimahme aus.

Mit Befriedigung haben wir dem Bericht der
Finanzdirektion entnommen, dass sie die Amtsschaffner
angewiesen habe, sich für den Vollzug der Ausgaben des
Staates der Postchecks und Mandate zu bedienen, waren
aber enttäuscht die Wahrnehmung machen zu müssen,
dass nach wie vor Wegmeister, Staatsbannwarte und
andere Angestellte des Staates gezwungen werden,
ihre Quartalsbesoldungen mit unverhältnismässigem
Aufwand von Zeit und Geld persönlich auf der Amts-
schaffnerei zu holen. Es bedarf ganz energischen
Einschreitens der Finanzdirektion, um diesen alten Zopf
einmal abzuschneiden.

Die Betriebsmittel der Staatskasse haben durch
das im Berichtsjahre aufgenommene Anleihen von
20 Millionen eine genügende Vermehrung erfahren;
der vorübergehende Ueberfluss wird aber wieder
verschwinden in dem Masse, wie die Aktieneinzahlungen
für die Lötschbergbahn zu machen sind.

Im Hinblik auf die hohen Erträgnisse, welche alle
Privatbankinstitute im letzten Jahre aufwiesen, scheint
uns der von der Kantonalbank abgelieferte
Reingewinn ein sehr mässiger zu sein; wir sind sehr
einverstanden, dass dieses Staatsinstitut darauf Bedacht
nimmt, seine Reserven zu äuffnen, halten aber doch
dafür, dass unter gleich bleibenden Verhältnissen der
Ertrag für die Staatskasse ein grösserer werden
dürfte.

Steuerverwaltung : Anlässlich unseres Besuches auf
der Steuerverwaltung mussten wir die Wahrnehmung
machen, dass die Verifikation der Steuerverschlagnis-
kontrollen sich leider immer noch im Rückstände
befindet, einzelne Amtsbezirke bis auf 8 und 9 Jahre
zurück ; unsere Kommission hat wiederholt darauf
hingewiesen, wie viel Unwillen mit diesen verspäteten
Steuerreklamationen erregt wird und welchen Verlust

der Staat durch die Zinseinbusse erleide.
Bei den Einkommensteuerrekursen befinden sich

die Bücheruntersuchungen im Rückstand, was von
den Rekurrenten auch wieder beklagt wird ; im übrigen
enthält der bezügliche Bericht der Steuerverwaltung
folgende Angaben:

Unerledigte Einkommensteuerrekurse pro 1906 sind
noch 76 auf 1. Juli 1907 angemerkt. In 73 von
diesen Fällen wurden Bücheruntersuchungen
angeordnet, deren Ergebnis noch aussteht.

Es würde uns auf der Steuerverwaltung selber
angenehm sein, wenn eine Beschleunigung der
Erledigung dieser Rekursfälle ermöglicht werden könnte,
nicht sowohl für die Ausstände pro 1906 als für die
Zukunft überhaupt.
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Bau- und Eisenbahndirektion.

I. Organisation. Die Reorganisation der Baudirektion
konnte im Berichtsjahr verschiedener Umstände

halber noch nicht durchgeführt werden. Es ist aber
zu hoffen, dass die einschlägigen Studien bald soweit
gediehen sind, dass die im Interesse der Geschäftsführung

liegende Neuorganisation bald zur Tatsache
werden kann.

II. Gesetzgebung. Der Entwurf eines neuen
Flurgesetzes ist ausgearbeitet und dem Regierungsrat zur
Beratung vorgelegt worden.

III. Strassenbau und Unterhalt. Die neue
Besoldungsskala sollte es nun ermöglichen, bei
Neubesetzung von Oberwegmeisterstellen die Vorbildung
an einem Technikum zu verlangen. Die im Strassen-
polizeigesetz vorgesehene Vollziehungsverordnung ist
entworfen und dürfte in nächster Zeit nach Beratung
durch den Regierungsrat in Kraft erwachsen.

Begrüssenswert ist die Anschaffung einer
Kiesbrechmaschine, mittelst welcher Flusskiesel zuStrassen-
schotter verkleinert werden soll. Es wird so einerseits

ein viel besseres Material zur Strassenbekiesung
gewonnen, anderseits ist es möglich, dank unserm
dichten Eisenbahnnetz dasselbe in diejenigen Gegenden
zu mässigen Preisen zu befördern, wo der Ankauf
von geeigneten Kiesgruben sehr teuer ist oder
geeigneter Kies überhaupt fehlt.

Der Kredit für neue Strassen- und Brückenbauten
von 215,000 Fr. pro Jahr reicht bei weitem nicht
aus, um auch nur die ailernotwendigsten Neubauten
oder Korrektionen auszuführen. Die Folge davon ist,
dass bereits Bewilligungen erteilt werden mussten,
welche die erst zu beschliessenden Budgetkredite der
folgenden Jahre bis 1910 und weiter hinaus belasten.
Dies sind Verhältnisse, die einer Abänderung rufen.
Es kann sich deshalb nur darum handeln, die Strassen-
bauten solange einzustellen, bis die Kredite wieder
frei sind oder durch wenigstens momentane
Erhöhungen der Budgetkredite wieder normale Verhältnisse

herzustellen. Wir halten nur letzteres für möglich,

da notwendige Strassenbauten nicht unterbleiben
können, dies um so weniger, als seinerzeit bei
Beratung des Eisenbahnsubventionsgesetzes den Gegenden,

welche nicht das Glück haben, von einer Bahn
durchzogen zu werden, die Zusicherung gegeben
wurde, dass durch Verbesserung ihrer Strassen
Verhältnisse die nötigen Verkehrserleichterungen
geschaffen werden. Die vielfach vorhandene Meinung,
dass durch den Bau der Eisenbahnen die Strassen
entlastet werden, trifft in den wenigsten Fällen zu ;

im Gegenteil ruft die Bahn sehr oft neuen Strassen-
anlagen.

Gleicherweise wie für die Strassenbauten ist auch
der Kredit für den Strassenunterhalt zu klein und
muss notwendigerweise erhöht werden. Es rührt dies
daher, dass Jahr für Jahr mehr Strassenlänge zu
unterhalten ist und daher auch immer mehr
Wegmeister eingestellt werden, deren Besoldungen nun
auch entsprechend erhöht werden mussten.

IV. Hochbauten. Auch hier stehen wir vor der
Tatsache, dass der Kredit für den Unterhalt der
Staatsgebäude nicht ausreicht. Es ist dies leicht begreiflich,
wenn man weiss, dass er schon eine Reihe von Jahren
auf der gleichen Höhe gehalten wurde, während die
Arbeiten und Lieferungen in den letzten Jahren sehr

fühlbar sich verteuert haben. Im fernem nimmt die
Zahl der Staatsgebäude nicht ab, sondern zu. Zur
Innehaltung der Kredite musste daher in den letzten
Jahren am Unterhalt viel zu viel gespart werden,
was sich mit den Jahren rächt. Unsere Staatsgebäude
können dann auch nicht, wie es sein sollte, der
Bevölkerung als Muster gut erhaltener Bauwerke dienen.
Es ist auch hier unvermeidlich, anlässlich der nächsten
Budgetberatung den Kredit zu erhöhen.

V. Eisenbahnwesen. Die durch bessere Einführung
der Weissensteinbahn in den Bahnhof Alt-Solothurn
bedingte Steigungsvermehrung von 25 %o auf 28 °/oo

im Maximum verlangt eine teilweise Abänderung des
Grossratsbeschlusses vom 7. Oktober 1903. Die
Regierung wird eingeladen, einen diesbezüglichen
Antrag dem Grossen Rate vorzulegen.

Die Saignelégier-Glovelier-Bahn, über die der
Konkurs verhängt wurde, steht vor der Versteigerung.
Um den Weiterbetrieb dieser Linie in bernischem
Interesse sicher zu stellen, wird sich der Staat bei
der Neubildung der Gesellschaft voraussichtlich namhaft

beteiligen, eventuell sogar die ganze Bahnanlage
auf eigene Rechnung erwerben müssen. Diesbezügliche

Anträge dürfte der Regierungsrat in nächster
Zeit vorzulegen im Falle sein.

Affaires sanitaires.

Pendant l'exercice 1906 la Direction des affaires
sanitaires a élaboré un projet de loi relatif aux
mesures à prendre contre la tuberculose. Ce projet est
présentement soumis à la délibération du Conseil-
exécutif et le Grand Conseil pourra en être saisi
incessamment.

Le caractère particulièrement grave de la méningite

infectieuse, dont plusieurs cas se sont manifestés
dans le canton, a engagé la Direction à ajouter cette
maladie à la nomenclature de celles dont les médecins
sont tenus de faire la déclaration.

Une revision du tarif médical est à l'étude. Cette
revision se justifie amplement par la seule date du
tarif actuel, qui remonte à 1876.

Le manque de place se fait grandement sentir à
la Maternité ; le projet d'agrandissement prévoit
l'adjonction d'une aile au bâtiment actuel. De ce fait,
environ 200 patients pourront être admis en plus.
La question de l'internement des aliénés devient
chaque année plus pressante et plus urgente; nos
établissements sont absolument insuffisants et il
importe de remédier sans plus tarder à une situation
devenue en quelque sorte intenable. Faut-il agrandir
les instituts ou en construire un quatrième? La
commission d'économie publique est d'avis de construire
un nouvel établissement; elle se demande dès lors
s'il n'y aurait pas lieu de provoquer dès maintenant
une consultation du corps électoral en vue de
prolonger pour une nouvelle période de dix ans l'impôt
de l'Etat en faveur de l'extension des secours hopi-
taliers pour les aliénés, bien que la période décennale
actuelle ne doit échoir qu'en 1909. De cette manière
les ressources nécessaires à cette dépense considérable
seraient fournies au gouvernement.

Il importerait aussi de réduire l'afflux excessif des
malades à l'hôpital cantonal, car les constructions
nouvelles sont déjà insuffisantes. Une initiative heu-
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reuse des administrations des hôpitaux de district, en
1906, destinée à étudier les moyens de retenir davantage

les malades dans leurs établissements respectifs,
mérite l'attention, et éventuellement l'appui du
gouvernement.

Polizeidirektion.

Dieser Verwaltungszweig gibt der Staatswirtschaftskommission

nur zu wenigen Bemerkungen Anlass.
Die bereits in einem frühern Bericht angeregte

Regelung der Niederlassungsverhältnisse der Zigeuner
beschäftigt gegenwärtig auch die eidgenössischen
Behörden, allerdings ohne dass bis heute bestimmte
Beschlüsse gefasst worden wären. Wenn wir auch
begreifen, dass unter diesen Umständen die Regierung
die Ordnung der nicht ganz einfachen Angelegenheit
gerne den Bundesbehörtlen überlässt, müssen wir doch
wünschen, dass in Sachen dieses nomadisierenden
Volkes etwas geschehe. Unsere Regierung sollte
gegebenen Ortes vorstellig werden.

Die Revision des Dekretes betreffend die Fremdenpolizei

lässt immer noch auf sich warten; über den
Stand der Vorarbeiten sollte bei der Beratung des
Verwaltungsberichtes Auskunft gegeben werden.

Die Armenbehörden kommen hie und da in die
Lage, für bedürftige Gemeindegenossen, die ihren
Unterhalt schlecht und recht mit dem Verhausieren
kleiner Bedarfsartikel zu verdienen suchen, die Patenttaxe

bezahlen zu müssen. Wäre eine Reduktion oder

gar Aufhebung der Patenttaxe in solchen Fällen nicht
angezeigt

Einen Besuch statteten wir auch dem anthropome-
trischen Bureau ab. Beim Fahndungswesen leistet
dasselbe sehr gute Dienste ; es ist nur schade, dass dessen
Unterkunftslokale nur ungenügend sind und durch
die weite Entfernung von den Gefangenenzellen allerlei
Unzukömmlichkeiten entstehen. Bei einem
Brandausbruch könnten die sorgfältig geführten
Verbrecherbiographien, so wie sie in den Messungen zutage
treten, unmöglich gerettet werden. Im Gefängnishofe
liesse sich die anthropometrische Station mit Leichtigkeit

unterbringen. Wir empfehlen diese Anregung zur
Prüfung.

Forstdirektion.

Mit dem 1. Januar 1906 ist neben dem neuen
Forstgesetz auch das Dekret über die Ausscheidung
von Schutzwaldungen vom 21. November 1905, die
Verordnung über die Organisation des Forstdienstes
vom 2. Dezember 1905 und die Verordnung über
Errichtung und Revision von Wirtschaftsplänen in öffentlichen

Waldungen vom 2. Dezember 1905 in Kraft
getreten.

Nach Art. 17 des obenerwähnten Gesetzes sowohl,
wie nach den daherigen Bestimmungen der
letztgenannten Verordnung ist der Staat, sowie die
Gemeinden und Korporationen verpflichtet, über ihre
Waldungen Wirtschaftspläne aufstellen zu lassen,
welche die Benutzung derselben nach dem Grundsatz
der Nachhaltigkeit und mit Berücksichtigung allfäl-
pger Schutzzwecke regelt.

Für die Staatswaldungen wurde im Berichtsjahr
ein neuer Wirtschaftsplan für die Periode 1906—1915

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1907.

aufgestellt und vom Grossen Rate genehmigt. Aus
der abgelaufenen Wirtschaftsperiode der Jahre 1896
bis 1905 resultierte in der Abrechnung der
geführten Kontokorrent-Rechnung noch ein Saldo von
1,001,312 Fr. 99.

Von dieser Summe sind 400,000 Fr. auf neue
Rechnung vorgetragen worden, rund 200,000 Fr. dienten
zur Abschreibung der als Vorschüsse verrechneten
Kosten für Aufforstungen und Verbauungen, 30,000 Fr.
für die vom Grossen Rate beschlossene Erstellung
eines Wirtschaftsgebäudes im Längeneybad und der
Rest mit 371,723 Fr. 94 wurde an die Reserve der
Staatskasse zugewiesen.

In Art. 23 des Gesetzes ist für jede waldbesitzende
Gemeinde oder Korporation die Aufstellung eines
Waldreglementes vorgesehen, und man hat aus den
daherigen Unterhandlungen mit dem Forstpersonal
das Gefühl erhalten, es solle in Ausführung der
bezüglichen gesetzlichen Vorschriften die Holzabgabe
in natura an die Berechtigten abgeschafft und
unterdrückt werden.

Unseres Erachtens wäre dies volkswirtschaftlich
ein grosser Missgriff, und wir sprechen deshalb den
bestimmten Wunsch aus, es möchten die zuständigen
Organe der Forstverwaltung gegenüber Gemeinden
und Korporationen möglichst schonend vorgehen und
im Sinne des Bundesgesetzes besondern Verhältnissen
und althergebrachten Rechten gebührend Rechnung
tragen.

Direktion des Innern.

Im Jahresbericht der Handels-und Gewerbekammer,
der dem Bericht der Direktion des Innern einverleibt
ist, wird bemerkt, dass sie sich mit einer Reihe von
Ausstellungen habe beschäftigen müssen, so mit
denjenigen in Mailand, Lüttich, der maritimen Ausstellung
in Bordeaux, der internationalen Sportausstellung in
Berlin, der Ausstellung der neuesten Erfindungen in
Olmütz und der kunstgewerblichen Ausstellung in
London.

Wir fragen uns, ob in puncto Ausstellung nicht
zuviel getan werde, ob es denn so notwendig sei, dass
der Kanton Bern mit seinen Erzeugnissen gewisser-
massen den « Hans Dampf in allen Gassen » machen
müsse, oder ob er seine Anstrengungen in dieser
Richtung nicht etwas besser konzentrieren sollte. Es
ist bekanntlich die Anregung gemacht, anlässlich der
Eröffnung der Lötschbergbahn in Bern eine schweizerische

Landesausstellung zu veranstalten, an welcher
der Kanton Bern notwendigerweise würdig und seiner
Bedeutung angemessen vertreten sein soll. Engagiert
man aber die Aussteller jetzt schon für alle möglichen
Bestrebungen, die ja jede für sich sehr berechtigt sein
mögen, so zersplittert man die Kräfte. Es genügt
uns, auf diese Gefahr aufmerksam zu machen.

Im Jahre 1905 hatte die Handels- und Gewerbekammer

ein Werk «Bern 1905» veröffentlicht, das
den Zweck verfolgte und wohl auch erreichte,
Landwirtschaft, Industrie und Handel in ihrer besondern,
einander ebenbürtigen Entwicklung aufzuzeigen und
zwar nicht nur textlich und mit Tabellenmaterial,
sondern auch mit guten Abbildungen aller Art. Von
diesem Werk sind noch etwa 200 Exemplare
vorhanden, die nun liquidiert werden sollten, wäre es
auch nur, um die Handels- und Gewerbekammer von

80*
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diesem Conto zu entlasten. Nachdem schon im Grossen
Rat die Anregung gemacht worden war, es solle
diese Publikation nicht nur den Mitgliedern der
Bundesversammlung gratis zugestellt, sondern auch den
Mitgliedern des Grossen Rates zu einem Vorzugspreise
zugänglich gemacht werden, hatte die Kammer den
Regierungsrat gebeten, eine Anzahl Exemplare zu
erwerben zu diesem Zwecke. Es ist das bis heute noch
nicht geschehen, weshalb wir den Antrag stellen, essolle
diese Angelegenheit beförderlichst liquidiert werden.

In der Berichterstattung der Direktion des Innern
nimmt das Lehrlingswesen einen breiten Raum ein,
ein Beweis, dass das Gesetz über die gewerbliche und
kaufmännische Berufslehre zahlreiche Interessen
berührt und da und dort auf Widerstand stösst. Den
Gemeinden brachte es bedeutende Mehrlasten. Durch
die Obligatorischerklärung der Lehrlingsprüfungen
steigerte sich die Frequenz bei den gewerblichen
Fortbildungsschulen, deren Lehrprogramm erweitert und
die Zahl der an ihnen wirkenden Lehrkräfte ver-
grössert werden musste. Den kaufmännischen Schulen
brachte das Gesetz die fernere Neuerung, dass der
Unterricht und die allgemeinen Unterrichtsmittel für
Lehrlinge unentgeltlich sind, während sie bis zum
Inkrafttreten des Gesetzes Kursgelder bezogen hatten.

Der Grundsatz des Gesetzes ist zweifellos ein
richtiger, und wenn die bis jetzt bewilligten Mittel
nicht ausreichten zu seiner richtigen Durchführung,
wird man eben weitere Summen bewilligen müssen.

Verschiedene Klagen wegen ungerechter Verteilung
des Staatsbeitrages an die bernischen Verkehrsvereine
lassen die Frage aufwerfen, ob der Grundsatz,
denjenigen Verkehrsvereinen, die bereits über grosse
Mittel verfügen oder denen die Naturschönheiten der
Gegend die wirksamste Reklame besorgen, den weitaus

grössern Teil der Staatsmittel zuzuwenden, richtig
sei, oder ob nicht Landesteile, deren Schönheiten dem
Besucher erst erschlossen werden müssen, besser
berücksichtigt werden sollten.

Im Wirtschaftswesen scheint mit der neuen Direktion

ein anderer Kurs eingeschlagen werden zu wollen.
Die Zahl der Wirtschaften soll vermindert, eine
Patentzusicherung nicht mehr erteilt werden. Das Vorhaben
der Direktion des Innern ist lobenswert, wir wünschen
ihm besten Erfolg, auch wenn das fiskalische Interesse

des Staates etwas in Mitleidenschaft gezogen
werden sollte. Auf jeden Fall wird es gut sein, wenn
bei Erteilung eines Wirtschaftspatentes den Anträgen
der Gemeindebehörden etwas mehr Rechnung
getragen wird, als es bisher der Fall war.

Die Motion Jacot und Mithafte betreffend
Unterbringung von Trinkern in besondern Heilanstalten
ist immer noch nicht erledigt, und doch erheischt diese
Frage dringend eine Lösung. In unsere so wie so
überfüllten Armen- und Irrenanstalten werden fortwährend
Leute überbracht, die nicht dorthin gehören, Leute,
die zwangsweise dem Alkoholgenuss entwöhnt werden
sollten, und die einer andern Behandlungsweise
bedürfen als die Insassen der andern Anstalten.

Militärdirektion.

Die Hauptarbeit unserer Militärdirektion besteht
in der Ausführung der durch die eidgenössischen Be¬

hörden erlassenen Vorschriften, worüber hierorts nicht
viel zu berichten ist.

Erfreulicherweise kann konstatiert werden, dass
die einlangenden Dispensationsgesuche nach gleich-
mässigen Grundsätzen erledigt werden, was zur Folge
hat, dass bedeutend weniger Dispensationsgesuche
eingereicht werden, als dies früher der Fall war.

Bei der Rekrutierung pro 1907 wurden von 6453
Untersuchten 3293 oder 51 °/o diensttauglich erklärt.
Dieser geringe Prozentsatz ist aber vielmehr auf strengere

sanitarische Untersuchung zurückzuführen als
auf ein Zurückgehen des Gesundheitszustandes und
der körperlichen Entwicklung unserer Jungmannschaft.

Die zum Bezüge des Kantonalbeitrages vorgeschriebenen

Schiessübungen haben pro 1906 12,726 Mann
oder 373 mehr als .1905 durchgeschossen. Leider ist
im Bataillonskreis 24 die von den im Kreise wohnenden
Offizieren angeregte Organisation zur Durchführung
dieser Uebungen pro 1906 noch nicht zustande
gekommen, doch ist berechtigte Aussicht vorhanden,
dass in den nächsten Jahren etwas erreicht werden
wird.

Der Neubau des Zeughauses Tavannes ist bezogen.
Die Installationen zur elektrischen Beleuchtung sind
in Arbeit.

In Bern sind die seinerzeit vom Bunde sistierten
Unterhandlungen zur Einrichtung der elektrischen
Beleuchtung in der Kaserne wieder aufgenommen
worden. Nachdem sich die Verhältnisse etwas
günstiger zu gestalten scheinen, ist anzunehmen, dass der
Bund sich entschliessen wird, die ihm auffallenden
Beleuchtungskosten für die Kaserne zu übernehmen.
Ist dies der Fall, so wird der Kanton im Zeughaus
ebenfalls die Elektrizität installieren, und zwar sowohl
für Licht als für Kraftzwecke (Werkzeugmaschinen).
Vorläufig sind im Zeughaushof einige Gaslaternen
aufgestellt worden.

Landwirtschaftsdirektion.

Das Bedürfnis und der Wille, sich im Berufe
weiter auszubilden, hat sich in bäuerlichen Kreisen
im Berichtsjahr neuerdings in starkem Masse geltend
gemacht. Der grosse Andrang zu der landwirtschaftlichen

Jahresschule, wie namentlich auch zu den
landwirtschaftlichen Winterschulen auf der Rütti und
in Langenthal legt hiefür beredtes Zeugnis ab und
lässt die Errichtung einer weitern Winterschule als
wünschbar erscheinen.

Anderseits ist auch das Verlangen von
landwirtschaftlichen Vereinen und Genossenschaften um
Abhaltung von Kursen und Vorträgen in stetem
Zunehmen begriffen. Im Hinblick auf den notorischen
Nutzen solcher Veranstaltungen für die Landwirtschaft

scheint uns ein erhöhter Staatsbeitrag hiefiir
gerechtfertigt zu sein.

Zum wirksamen Schutz des noch immer unter
der Ungunst der Verhältnisse leidenden Weinbaues ist
im Berichtsjahr ein Entwurf « Gesetz betreffend Schutz
des Weinbaues gegen die Reblaus» ausgearbeitet
worden, dessen Beratung durch den Grossen Rat in
der ersten Hälfte des laufenden Jahres erfolgt ist.
Zu dem nämlichen Zwecke ist auch ein Bundesgesetz
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ausgearbeitet worden, welches mit dem kantonalen
Gesetze den Weinbau zu heben und zu verbessern
berufen sein wird.

Bei der Hagelversicherung ist die in unserm letzt-
jährigen Bericht angestrebte Reduktion der Prämien
für die Versicherten unseres Kantons noch nicht zur
Tatsache geworden. Mit Rücksicht jedoch auf die
im Berichtsjahr neuerdings zu Tage getretene ganz
erhebliche Differenz zwischen den bezahlten
Prämien, welche ohne die Policekosten den Betrag von
169,262 Fr. 80 ausmachten, und den ausgerichteten
Entschädigungen von 54,733 Fr. scheint eine
Herabsetzung der Prämien für die bernischen Versicherten
durchaus geboten zu sein.

Bei Anlass der bevorstehenden Reorganisation der
Landwirtschaftsdirektion sollte unseres Erachtens das
'kulturtechnische Bureau durch Kreierung der Stelle
eines dritten Technikers erweitert, diese drei Beamten
einander aber gleichgestellt, also koordiniert werden,
damit die zahlreich einlangenden Meliorationsgeschäfte
eine raschere Erledigung finden und die vielfachen
nicht unbegründeten Klagen von Grundeigentümern
wegen Verschleppung ihrer Gesuche verstummen.

Die finanziellen Konsequenzen dieser von uns
aufgestellten Forderung sind für den Kanton deshalb
keine so grossen, weil der Bund nach dem
Landwirtschaftsgesetz verpflichtet ist, die Hälfte der
Besoldungen der Kulturtechniker den Kantonen zurück-
zuvergüten. Schliesslich erlauben wir uns noch, zur
weitern Begründung unserer Anregung auf die hohe
land- und volkswirtschaftliche Bedeutung dieser
Meliorationsarbeiten hinzuweisen, durch welche bedeutende

Mehrwerte entstehen, die sowohl im Interesse
der betreffenden Grundbesitzer, als auch im Interesse
der Allgemeinheit des Staates liegen.

Trotz der strengen Handhabung der Viehseuchenpolizei

durch die zuständigen Organe wurde gegen
Ende des Berichtsjahres die von den Viehbesitzern
so sehr gefürchtete, den Handel und Verkehr
hemmende Maul- und Klauenseuche eingeschleppt. Es
sind im ganzen 9 Viehbestände von dieser Krankheit
betroffen worden. Die Uebertragung des Ansteckungsstoffes

fand in 8 Fällen durch Personen und in einem
Falle durch Viehverkehr statt.

In Anbetracht der ganz empfindlichen Schädigung,
welche die Viehbesitzer erleiden, wenn ihre Viehware
von dieser Seuche betroffen wird; im Hinblick aber
auch auf die grossen Nachteile, welche den
Viehzüchtern dadurch erwachsen, dass sogleich bei dem
Auftreten der Maul- und Klauenseuche in einem
Kanton Handel und Verkehr in demselben stocken
und infolgedessen den Absatz der Zuchtprodukte
erschweren, wenn nicht unmöglich machen, sprechen wir
die bestimmte Erwartung aus, es möchte die
Viehseuchenpolizei jeweilen mit aller Strenge gehandhabt
werden. Namentlich scheint es mit Rücksicht auf die
oben zitierten Fälle unerlässlich zu sein, dass der
Personenverkehr gegebenenfalls so weit eingeschränkt
werde, wie dies im Interesse einer wirksamen Bekämpfung

der Maul- und Klauenseuche verlangt werden
muss, dies auch auf die Gefahr hin, dass der Kanton
irgendwo entschädigungspflichtig werden sollte.

Die Viehversicherung hat im Berichtsjahr nur massige

Fortschritte gemacht, indem die Zahl der staats-
beitragsberechtigten Kassen von 208 nur auf 231

angewachsen ist; in stärkerem Masse hat die Zahl der

entschädigten Tiere zugenommen und betrug im
Berichtsjahr 3558 Stück Rindvieh oder 3 % des alten
Bestandes gegen 2893 Stück oder 2,7 °/o im Vorjahre.
Das Jahr 1906 muss im Hinblick auf die Verlustziffer

als ein gefährliches bezeichnet werden.

Eine auffallende und unerfreuliche Erscheinung
im Viehversicherungswesen ist die Tatsache, dass die
Ziegenversicherung absolut keine Fortschritte
aufweist. Nach unserm Dafürhalten sollten es sich die
Viehversicherungskassen angelegen sein lassen, den
Ziegenbesitzern den Eintritt in ihre Kassen nach
Möglichkeit zu erleichtern.

Anlass zu wiederholten Klagen von Seite vieler
Mitglieder der Viehversicherungskassen gab die
verhältnismässig späte Zustellung der Staats- und
Bundesbeiträge, wodurch viele Kassen in finanzielle
Verlegenheit geraten sind. Zur Entschuldigung des
betreffenden Beamten wollen wir jedoch gleich beifügen,
dass es demselben infolge Arbeitsüberhäufung nicht
möglich war, die Prüfung der Rechnungen der
Viehversicherungskassen frühzeitiger zu beendigen. Angesichts

dieser Arbeitsanhäufung scheint es uns absolut
notwendig zu sein, dem Kantonstierarzt einen geeigneten

Gehülfen zur Verfügung zu stellen.

Unterrichtswesen.

Im Bericht dieser Direktion wird auf eine Reihe
wichtiger Fragen aufmerksam gemacht, die nicht nur
die Regierung und den Grossen Rat selbst, sondern
auch die Oeffentlichkeit lebhaft interessieren.

Da ist zunächst die Frage der Erhöhung der Primar-
lehrer-Besoldungen, die in einem eingehenden Exposé
begründet wird. Die Staatswirtschaftskommission
bedauert, dass diek Direktion des Unterrichtswesens,
bezw. die Regierung, nicht die praktischen
Schlussfolgerungen aus dieser Darstellung gezogen hat und
dem Grossen Rat nicht ihre Vorschläge zur Erledigung
der Angelegenheit vorlegt.

Der Staat muss sich entscheiden, mag es ihm
auch mit Rücksicht auf seine finanziellen Verhältnisse
noch so schwer fallen.

Ein Begehren um Erhöhung der Bundessubvention
an das Schulwesen dürfte auch bei andern
Kantonsregierungen Wiederhall finden.

Ferner begehren auch die Herren Professoren der
Hochschule, die Assistenzärzte der klinischen Institute
und die Abwarte eine Neuordnung ihrer
Besoldungsverhältnisse.

Der Entscheid der Regierung über die
Wiederbesetzung oder Reorganisation des Mittelschulinspek-
torates steht noch aus und doch drängt auch diese
Frage nach einer Erledigung. Während die
Schulkommissionen in ihrer übergrossen Mehrheit sich für
die Wiederbesetzung des Inspektorates aussprechen,
wünschen die Lehrer Ersetzung desselben durch die
Schulkommissionen und eine Art kantonaler
Kommission.

Die Staatswirtschaftskommission hält dafür, die
Regierung sollte mit ihrer Schlussnahme nicht mehr
allzulange zögern.

Wünschenswert erscheint der Staatswirtschaftskommission,

dass auch in der Frage der Stellver-
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tretungskosten für ira Militärdienst sich befindliche
Lehrer eine einheitliche Behandlung Platz greife, und
dass namentlich der Staat an diese Kosten einen
entsprechenden Beitrag leiste, z.B. für die Mittelschullehrer
die Hälfte, für die Primarlehrer vielleicht einen Drittel.
Nachdem der Richter grundsätzlich entschieden, dass
die Lehrer den § 341 0. R. (bei einem auf längere
Dauer abgeschlossenen Dienstvertrage geht der
Dienstpflichtige seiner Ansprüche auf die Vergütung nicht
verlustig, wenn er durch Krankheit, durch Militärdienst

oder aus ähnlichen Gründen ohne eigenes
Verschulden auf verhältnismässig kurze Zeit an der
Leistung seiner Dienste verhindert wird) auch auf
sich und ihr Anstellungsverhältnis gegenüber der
Gemeinde anwenden können, muss die letztere die
Stellvertretungskosten bezahlen. Die Regierung hat es
unter Hinweis auf die neue Militärorganisation bis
heute abgelehnt, auf die Begehren der Gemeinden
einzutreten. Die Staatswirtschaftskommission hält aber
dafür, es sollte dies geschehen, wobei sie der Ansicht
ist, es können nur die ordentlichen Wiederholungskurse

in Betracht kommen.

Die im Grossen Rat schon zu wiederholten Malen
besprochene Frage der ausländischen Medizinstudenten
an unserer Hochschule harrt noch immer ihrer
Erledigung. Der Zudrang zu den Hörsälen, namentlich
aber zu den praktischen Uebungen, hat noch nicht
nachgelassen, und es sind deshalb auch die Klagen
unserer einheimischen Studierenden noch nicht
verstummt.

Die Motion Bauer, welche die Regierung ersucht,
Bericht und Antrag einzubringen, ob nicht Art. 7 des

Sekundarschulgesetzes vom 26. Juni 1856 mit Art. 26
des Primarschulgesetzes vom 6. Mai 1894 in Einklang
gebracht werden könne (Abschaffung der auf 5UÜ0 Fr.
festgesetzten Maxima an neue Schulhausbauten), sei
hier ebenfalls in Erinnerung gerufen.

Die Seminarkommission gibt erschöpfende
Auskunft über die Verhältnisse im Seminar Hofwil, die
im Grossen Rat und in der Presse zu so leidenschaftlichen

Erörterungen Anlass gegeben haben. Wer den
Bericht als ganzes nimmt, wird ihm zustimmen können,
auch wenn im einzelnen dies und das der Kritik zu
rufen geeignet erscheint.

Staatsrechnung.

Uebungsgemäss ist die Staatsrechnung durch zwei
Delegierte der Wirtschaftskommission geprüft worden.
Diese Prüfung erstreckte sich auf verschiedene Gebiete
der Staatsverwaltung und erzeigte überall Ueberein-
stimmung zwischen der gedruckten Rechnung und
den Visakontrollen sowie den Belegen.

Lieber die Führung der Bücher und die Ordnung
in den Belegbänden sind keine Aussetzungen zu
machen.

Das reine Staatsvermögen betrug am 1. Januar
1906 Fr. 59,266,113. 99
am 31. Dezember 1906 » 60,595,869.74
es hat sich sonach vermehrt um Fr. 1,329,755.75

Die Vermehrung ergibt sich aus der Gewinn- und
Verlustrechnung wie folgt:

1. Vermehrungen.

a. Einnahmenüberschuss der laufenden
Verwaltung Fr. 2,042. 62

b. Anleihen, Rückzahlung aus der
laufenden Verwaltung » 500,500.00

c. Mehrerlös bei Verkäufen von
Waldungen und Domänen, Verkäufe
von Quellwasser und Rechten,
Minderkosten bei Ankäufen ...» 24,768. 62

d. Schatzungserhöhungen bei
Waldungen und Domänen » 8,610,985. 00

e. Bundesbeitrag für Ankauf von
Aufforstungsterrain » 43,760. 00

/'. Vermehrung des Verwaltungsinventars
» 149,274. 32

Summe der Vermehrungen Fr. 9,331,330. 56

2. Verminderungen.

a. Amortisation Fr. 486,781. 71

b. Mindererlös bei Verkäufen von
Domänen, Mehrkosten bei Ankauf
von Waldungen und Domänen,
Ankauf von Quellwasser und von
Rechten » 148,566. 40

c. Schatzungsreduktionen auf
Waldungen und Domänen » 7,205,980. 00

d. Abtretung von Kirchenchoren » 24,500.00
e. Verminderung des Verwaltungsinventars

» 135,746. 70

Summe der Verminderungen Fr. 8,001,574. 81

Die Summe der Vermehrungen betrug Fr. 9,331,330. 56
» » » Verminderungen » » 8,001,574.81

Demnach reine Vermehrung Fr. 1,329,755. 75
ß

Neben der auf dem Anleihen vom Jahre 1895
aus der laufenden Verwaltung erfolgten Rückzahlung
von 500,500 Fr. partizipieren an dieser
Vermögensvermehrung in der Hauptsache die infolge der Grund-
steuerschatzungsrevision eingetretenen Schatzungserhöhungen

auf Waldungen und Domänen. Nach Abzug
der Reduktionen belaufen sich die Erhöhungen bei
den Waldungen auf 940,480 Fr., bei den Domänen
auf 7,464,525 Fr.. Da die Domänen nur zum geringen
Teile einen Ertrag abwerfen, sondern den Zwecken
der Staatsverwaltung dienen, wurde auf der Schatzungserhöhung

der Domänen ein Abzug von 7,000,000 Fr.
vorgenommen. Die noch verbleibende Erhöhung
repräsentiert in der Hauptsache die infolge der
systematischen Kultivierung eingetretene Wertvermehrung
des staatlichen Landbesitzes im grossen Moos.

Die Spezialfonds wiesen am 1. Januar 1906'reine
Aktiven auf im Betrage von Fr. 19,831,892. 89
am 31. Dezember 1906 » 20,500,097.02
Sie haben sich sonach vermehrt um Fr. 668,204. 13

Die laufende Verwaltung ergibt einen Einnahmenüberschuss

von Fr. 602,042.62
gegenüber einem budgetierten
Defizite von » 1,331,428.00
also ein um Fr. 1,933,470. 62
besseres Resultat.
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Angesichts dieses Resultates ist ein Betrag von
600,OOU Pr. an die Reserve der Staatskasse übertragen
worden, welche dadurch von 500,000 Pr. auf 1,100,000
Fr. anstieg, wozu noch die aus dem Guthaben der
laufenden Verwaltung im Kontokorrent der
Staatswaldungen für die Wirtschaftsperiode 1896/1905 ihr
zugewiesenen 371,723 Pr. 94 kommen, so dass die
Reserve sich auf 1,471,723 Pr. 94 belief. Hieraus wurden
die laut gerichtlichem Urteil unerhältlichen
Steuerausstände der Jura-Simplon-Bahn und ihrer Hülfskasse,
sowie einer Anzahl von Beamten der internationalen
Bureaus von zusammen 273,011 Fr. 11 abgeschrieben.
Im fernem wurden abgeschrieben die Restanz der
Bauvorschüsse auf den Hochbauten mit 152,308 Fr. 25
und ein Posten von 121,404 Pr. 58 an den
Bauvorschüssen auf den Strassenbauten. Die letztern betragen
noch 732,856 Pr. 54, die Bauvorschüsse auf den Wasserbauten

964,985 Fr. 09. Schliesslich wurde aus der
Reserve der Staatskasse der restanzliche Beitrag an
den Bau der Kornhausbrücke in Bern mit 125,000 Pr.
getilgt. Die Reserve der Staatskasse weist auf Ende
1906 einen Bestand von 800,000 Pr. auf.

Der günstige Rechnungsabschluss des Jahres 1906
hat dazu geführt, die vor dem Jahre 1880 entstandenen

Defizite endlich aus der Rechnung zu
eliminieren, indem der Saldo des Amortisationskontos mit
486,781 Pr. 71 aus der Anleihensrückzahlung
amortisiert werden konnte.

Infolge der Zuweisung von 600,000 Pr. an die
Reserve der Staatskasse beläuft sich der Einnähmen-
überschuss der laufenden Verwaltung auf 2042 Pr. 62.

Das Rechnungsresultat des Jahres 1906 muss als
ein sehr befriedigendes bezeichnet werden und zwar
um so mehr, als dasselbe nicht zufälligen Mehreinnahmen

entspringt, sondern zu einem guten Teile auf
dem Mehrertrage der direkten Steuern im Belaufe
von 1,214,128 Pr. 96, resp. auf einer Mehreinnahme
mit bleibendem Charakter beruht. Trotzdem hält die
Staatswirtschaftskommission nach wie vor an ihrer
Ansicht fest, es sei in der Dekretierung von
Ausgaben grosse Zurückhaltung geboten. Sie lässt sich
hiebei von folgenden Erwägungen leiten :

Die infolge des neuen Besoldungsdekretes
entstehenden Mehrausgaben werden die Rechnung von
1907 und der folgenden Jahre mit sehr erheblichen
Beträgen belasten, während dieselben auf der Rechnung

von 1906 noch nicht figurieren. Die Verzinsung
des am 26. November 1906 beschlossenen Anleihens
von 20,000,000 Fr. wird eine ganz gewaltige
Mehrbelastung der Rechnung zur Folge haben. An den
Staat werden stets neue finanzielle Anforderungen
gestellt, welchen, sofern sie begründet und berechtigt
erscheinen, entsprochen werden muss. Zu diesen
letzteren zählen wir die Erhöhung der staatlichen
Besoldungen der bernischen Primarlehrer und Primar-
lehrer innen.

Neben diesen allgemeinen Betrachtungen gibt uns
die Staatsrechnung zu folgenden Bemerkungen
Veranlassung :

1. Die Reiseentschädigungen an die Beamten und
Angestellten für Dienstreisen sollten einheitlich
geordnet werden. Es erscheint als ungerecht, wenn in
den verschiedenen Verwaltungsabteilungen verschiedene

Entschädigungen ausgerichtet werden. Eine Neu¬

ordnung dieser Angelegenheit ist entschieden dringlicher

Natur.

2. Die Besoldungen der Beamten sollten nicht
vierteljährlich, sondern monatlich ausbezahlt werden.
Das gegenwärtige System enthält eine Unbilligkeit
gegenüber den Beamten, weil die Angestellten monatlich

salariert werden.

3. Eine neue Reglierung der Entschädigungen für
den Unterhalt der Gefangenen erscheint als wünschenswert.

Einmal sollte die Entschädigung mit den
gegenwärtigen Lebensmittelpreisen in Einklang gebracht
werden und sodann sollten die Abweichungen zwischen
den einzelnen Bezirken nicht zu gross sein.

4. Der Tarif in Strafsachen vom 11. Dezember 1852
bedarf dringend der Revision, da dessen Ansätze mit
den veränderten Lebensverhältnissen nicht mehr
übereinstimmen.

5. Bei den Anschaffungen von Büchern und Werkeu
dürfte eine erhöhte Sparsamkeit Platz greifen. Die
Werke allgemeiner Natur sollen für die Ratsbibliothek
angeschafft werden, während der Ankauf von
Fachliteratur durch die einzelnen Verwaltungsabteilungen
zu erfolgen hat.

Antrag:

Dem Grossen Rate wird beantragt, es sei die
Staatsrechnung pro 1906 unter dem Vorbehalt von
Auslassung, Irrtum und Missrechnung zu genehmigen.

Nachkredite.

Die Nachkredite werden, wie gewohnt, in 3 Klassen
eingeteilt :

1. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden oder von dieser Behörde genehmigt worden
sind.

Hiezu haben wir keine Bemerkungen
anzubringen.

2. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
oder durch Faktoren bestimmt werden, welche nicht
in der Hand der einzelnen Verwaltungen oder des

Regierungsrates liegen.
Wir konstatieren hier mit Befriedigung, dass die

Nachkredite für das Armenwesen gegenüber früher
wesentlich reduziert erscheinen, was jedenfalls der
richtigeren Budgetierung zu verdanken ist.

3. Die übrigen Kreditüberschreitungen geben zu
folgenden Bemerkungen Anlass :

a. Ein beträchtlicher Teil der Kreditüberschreitungen
rührt zweifellos von einer zu wenig sorgfältigen
Budgetierung her. Darunter fallen die meisten
Nachkredite für Besoldungen und Bureaukosten,
welche sich fast jedes Jahr wiederholen. Im
Budget pro 1907 sind verschiedene Ansätze
erhöht worden. Wir glauben daher annehmen zu
dürfen, dass in Zukunft die Nachkreditbegehren
der Anzahl und dem Betrage nach bedeutend
geringer sein werden.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 81
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b. Uebertragungen von Rechnungen früherer Jahre
sollten vermieden werden.

c. Die Kosten für das Lehrlingswesen, welche 1906
zum ersten Male in der Rechnung figurieren,
erscheinen sehr hoch. In Zukunft dürften sich
dieselben reduzieren, da die im ersten Jahre
vorgekommenen Auslagen für Drucksachen kaum
jedes Jahr wiederkehren werden.

d. Erfreulicherweise sind die Ausgaben für die
auswärtige Armenpflege beträchtlich gesunken.

Die Kreditüberschreitungen bewegen sich
ungefähr in den nämlichen Grenzen wie im
Vorjahre ; sie machen 3,7 °/o der reinen Ausgaben aus.

Antrag :

Dem Grossen Rate wird beantragt, es seien die
Kreditüberschreitungen des Jahres 1906 im Betrage
von 668,235 Fr. 75 zu genehmigen.

Bern, den 28. August 1907.

Namens der Staatswirtschaftskommission

der Präsident

Freiburghaus.
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Kreditüberschreitungen für 1906.

Bericht und Antrag der Finanzdirektion

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates.

(Mai 1907.)

Die Finanzdirektion beehrt sich, Ihnen Bericht und
Antrag vorzulegen betreffend die Kreditüberschreitungen

des Jahres 1906.
Uebungsgemäss werden die Kreditüberschreitungen

unter Weglassung derjenigen unter Fr. 100. — in drei
Klassen eingeteilt, nämlich:

I. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden, oder von dieser Behörde genehmigt worden
und daher als erledigt zu betrachten sind.

II. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und daher einer besondern Begründung

nicht bedürfen.
III. Die übrigen Kreditüberschreitungen.

I.

In die erste Klasse der Kreditüberschreitungen
fallen folgende Ausgaben:
VI. B. 5. b, Botanisches Institut, Neu¬

bau, Möblierung
Grossratsbeschluss vom

27. Juni 1906; Kredit
Fr. 20,000.

VI. E. 1. B. e, Einrichtungen im Ober¬
seminar

Grossratsbeschluss vom
18. Mai 1905; Kredit
Fr. 40,000, wovon in
1905 verwendet Fr.
23,714.95. Kreditrestanz
für 1906 Fr, 16,285.05.

XIII. B. 7, Zucherrübenkultur Fr. 9,100. —
Grossratsbeschluss vom

2. April 1906 ohne
spezielle Kreditbestimmung.

II.

Zu der zweiten Klasse gehören diejenigen
Kreditüberschreitungen, welche Ausgaben betreffen, die der
Zeit und der Summe nach, einerseits durch gesetzliche

Vorschriften, Beschlüsse des Grossen Rates,
Tarife oder Verträge, und anderseits durch Faktoren
bestimmt werden, welche nicht in der Hand der
einzelnen Verwaltungen oder des Regierungsrates liegen.
An solchen Kreditüberschreitungen sind zu
verzeichnen :

Fr. 17,576.70

13,759. 90

A,
J,

1.
2.

I. Allgemeine Verwaltung.

Grosser Rat Fr. 33,531. 60
Besoldungen der Angestellten

der Amtsschreibereien 7,044. 25

3.

D, 2.

II. Gerichtsverwaltung.

Entschädigungen der
Mitglieder und Suppleanten
der Amtsgerichte

Besoldungen der Angestellten
der Gerichtsschreibereien

741. 90

5,371.70

Uebertrag Fr. 46,689.45
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Uebertrag Fr. 46,689. 45

G, 4. Entschädigungen der Stell¬
vertreter der Betreibungsbeamten

» 1,860. 25
G, 6. Besoldungen der Angestellten

der Betreibungs- und Konkur

samter » 1,693. 75

IIIb. Polizei.

B, 3. Transport- und Armenfuhr-
kosten » 1,659. 45

G, 1. Kosten in Strafsachen » 17,120. 34

VI. Unterrichtswesen.

c, 3. Staatsbeiträge an Gymnasien
und Progymnasien » 844. 95

c, 4. Staatsbeiträge an Sekundär¬
schulen » 15,568. 40

D, 1. Ordentliche Staatszulagen an
Lehrerbesoldungen » 19,461. 85

D, 7. Mädchenarbeitsschulen » 4,114. 20
D, 12. Beiträge für Lehrmittel an

Schüler » 8,040. 10

D, 13. Fortbildungsschule » 6,927. 75
D, 14. Stellvertretung kranker Leh¬

rer > 3,271. —

VIII. Armenwesen.

c, 1 a. Beiträge für dauernd Unter¬
stützte » 33,342. 60

c, 1 b. Beiträge für vorübergehend
Unterstützte » 14,725. 15

O, 1 c. Beiträge gemäss §§ 59 und
123 A.-G » 39,657. 48

G, 2. Verpflegung armer Kantons¬
fremder » 5,603. 60

IX b. Gesundheitswesen.

B, 7. Erweiterung der Irrenpflege » 29,513. 14

XIII. Landwirtschaft.

B, 9. Viehversicherung » 9,581.40

XV. Staatswaldungen.

D, 3. Gemeindesteuern » 2,854. 93

XVI. Domänen.

0, 2. Gemeindesteuern » 511.34

XX. Staatskasse.

Zinse für Depots von Spezial-
verwaltungen

Zinse für gerichtliche Hinterlagen

Zinse für administrative
Hinterlagen

113,436. 03

5,756. 28

725. 46

Uebertrag Fr. 382,958. 90

B, 1 e. Zinse für verschiedene Depots » 254.55
B, 2. Zinse für vorübergehende

Geldaufnahmen » 5,060.50
B, 3. Slconti für Barzahlungen » 2,829.57

A,

B,
B,

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

2. Anteil der Gemeinden, 20% Fr. 760. —

XXIII. Salzhandlung.

3. Auswägerlöhne » 2,365.55
5. Vergütungen für Barzah¬

lungen » 369.99

XXIV. Stempel- und Banknoten-Steuer.

0, 2. Provisionen der Stempelver¬
käufer Fr. 3,087.97

XXVI. Erbschafts- und Schenkungs-Steuer.

A, 2. Anteil der Gemeinden
B, 1. Bezugsprovisionen

Fr. 15,858. 17

1,589.48

XXVII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gebiiliren.

A, 2. Anteil der Gemeinden, 10% Fr. 2,046.33
B, 2. Anteil der Gemeinden, 5 % » 229.50

XXX. Direkte Steuern.

0, 2 a. Bezugsprovisionen auf der
Vermögenssteuer » 8,211. 09

C, 2 b. Bezugsprovisionen auf der
Hinkommenssteuer » 27,225. 18

Zusammen Fr. 452,846. 78

III.

Die dritte Klasse begreift diejenigen
Kreditüberschreitungen, deren Genehmigung weniger selbstverständlich

ist. Aber auch von diesen
Kreditüberschreitungen stützen sich ein Teil auf gesetzliche
Vorschriften und sind dem Betrage nach von solchen
mehr oder weniger abhängig.

I. Allgemeine Verwaltung.

Uebertrag Fr. 382,958. 90

D, 2. Kommissäre Fr. 125.30
E, 2. Besoldungen der Angestellten

der Staatskanzlei » 4,011.90
E, 3. Bureaukosten der Staatskanzlei » 1,507.15
E,
E,

4.
3.

Druckkosten der Staatskanzlei
Redaktionskosten des Tagblattes

» 4,986.31
» 1,355. —

F, 4. Druckhosten des Tagblattes und
der Gesetzessammlung » 6,667.55

G, 4. Druckkosten des Compte rendu
und der französischen
Gesetzessammlung » 1,041.90

H, 4. Bureauhosten der Regierungs¬
statthalter 914.90

J, 1. Besoldungen der Amtsschreiber 170. —

Zusammen Fr. 20,780.01
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Ad D, 2. Die Mehrausgaben sind durch die
402 Fr. betragenden Kosten einer Expertise
betreffend die Haslethalentsumpfung entstanden.

Ad F, 2. Die Staatskanzlei vermehrte ihr
Personal zu Anfang des Jahres und mit Ermächtigung
des Regierungsrates um zwei Angestellte, der eine
mit einer Besoldung von 2500 Fr. für die Besorgung
der Ordnungsarbeiten im Archiv des ehemaligen Fürst-
bischoftums Basel, der andere mit einem Gehalte von
1560 Fr. für die Bedienung eines angeschafften
Vervielfältigungsapparates. Im fernem sind die
Stellvertretungskosten eines erkrankten Kanzleiangestellten
mit 130 Fr. vom Staate übernommen worden.

Ad E, 3. Die Kreditüberschreitung betrifft die
oben erwähnte Anschaffung eines Vervielfältigungsapparates

samt Zubehör mit 825 Fr. 70, sowie den
Ankauf einer Schreibmaschine mit 689 Fr. 40.

Ad E, 4. Diese Mehrausgaben sind durch die
Druckkosten für drei kantonale und eine eidgenössische

Volksabstimmung, sowie für die Regierungsrats-
und Grossratswahlen veranlasst worden.

Ad F, 3-, F, 4 und G, 4. Die Redaktionskosten
der Tagblätter und die Druckkosten derselben und
der beiden Gesetzessammlungen hängen vom Umfange
dieser Schriften ab und lassen sich daher zum voraus
auch nur annähernd nicht genau bestimmen. In den
letzten Jahren waren regelmässig Kreditüberschreitungen

zu verzeichnen und deshalb hat man im
Voranschlage für 1907 die bezüglichen Kredite teilweise
erhöht.

Ad H, 4. Im Kredite für Bureaukosten der
Regierungsstatthalter waren die Ausgaben für
Telephonabonnementsgebühren Mobiliaranschaffungen und
Beheizung und Beleuchtung der Amthäuser Bern und
Biel auf 2360 Fr. veranschlagt, während sie sich auf
3274 Fr. 90 belaufen haben. Gegenüber 1905 sind
diese Kosten immerhin um 433 Fr. 60 geringer.

Ad J, 1. Die Ueberschreitung von 170 Fr.
entspricht den vom Staate übernommenen
Stellvertretungskosten eines erkrankten Amtsschreibers.

Fr. 941.30

» 466.65
» 1,502.70

333. 25

» 805.60

_» 531L95
Fr. 4,581. 45

II. GerichtsVerwaltung.

B, 1. Besoldungen der Beamten der Ober-
gerichtskanzlei

0, 1. Besoldungen der Gerichtspräsi¬
denten

C, 4. Bureaukosten der Amtsgerichte
F, 4. Bureaukosten derKriminalkammer
G, 7. Bureaukosten der Betreibungs¬

ämter
G, 8. Formulare und Kontrollen

Zusammen

Ad B, 1. Das Obergericht sah sich genötigt, den
Gerichtsschreiber der II. Abteilung des Appellationsund

Kassationshofes zwecks Bewältigung von Arbeiten,
die infolge der stets zunehmenden Geschäftslast in
Rückstand gekommen waren, für die Dauer von drei
Monaten von den Sitzungen zu dispensieren und ihm für
diese Zeit einen Vertreter zu bestellen. Von der
Kreditüberschreitung von 941 Fr. 30 betreffen 900 Fr. die
Besoldung dieses ausserordentlichen Beamten. Die

übrigen 41 Fr. 30 sind ebenfalls Stellvertretungskosten.
Sie entstanden durch die Vakanz der Stelle des

II. Kammerschreibers und erforderten 300 Fr., während
ein der ordentlichen Besoldung des Beamten
entsprechender Kredit von 258 Fr. 70 vorhanden war.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

Ad G, 1. Die Mehrausgabe von 466 Fr. 65
entspricht genau dem der Witwe eines verstorbenen
Gerichtspräsidenten gewährten Besoldungsnachgenuss
für zwei Monate.

Ad C, 4. Für direkte Auslagen waren im Kredite
für Bureaukosten der Amtsgerichte 4200 Fr.
vorgesehen. Demgegenüber erreichten sie 5702 Fr. 70.
Darunter figurieren 673 Fr. 40 als ausserordentliche
Kosten für die Möblierung des neuen Audienzlokals
des Gerichtspräsidenten I von Bern.

Ad F, 4. Die Bureaukosten der Kriminalkammer
sind in der Hauptsache von der Zahl der
Assisensessionen abhängig. Im allgemeinen ist in den letzten
Jahren ein Rückgang dieser Kosten zu konstatieren
— in 1906 sind sie um 200 Fr. 70 geringer als in
1905 —, jedoch vermochte der Kredit von 3800 Fr.
nicht eingehalten zu werden.

Ad G, 7. Dem Betreibungsbeamten von Inter-
laken wurde an gehabten Mehrauslagen für
Bureaubedürfnisse in den Jahren 1904 und 1905 250 Fr.
vergütet und für das Betreibungsamt Thun ist auf
Kosten des Staates ein feuerfester und einbruchsicherer
Kassaschrank angekauft worden für 440 Fr. Im übrigen
stellten sich die Anteile an den Kosten der
Wasserversorgung, Beheizung und Beleuchtung der
Amthäuser in Bern und Biel etwas höher, als angenommen
war.

Ad G, 8. Die Mehrausgabe ist wesentlifch die
Folge des auf Neujahr 1906 erfolgten Preisaufschlages
seitens der Bundesgerichtskanzlei, von welcher die
sämtlichen Formulare bezogen werden.

IIIa. Justiz.

A, 2. Besoldung des Angestellten und Aus¬

hülfe Fr. 270. —
A, 3. Bureaukosten » 144. 80

Zusammen Fr. 414.80

Ad A, 2. Verschiedene ausserordentliche mit der
Inkraftsetzung des neuen Besoldungsdekretes in
Verbindung stehende Arbeiten machten vermehrte
Aushülfe notwendig.

Ad A, 3. Die Mehrausgabe ist infolge der
Einrichtung eines Telephons in der Wohnung des Herrn
Justizdirektors eingetreten.

IIIb. Polizei.

A, 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 807. --
o, 2. Sold der Landjäger » 18,503. 20
o, 3. Bekleidung » 490. 20
0, 6. Mietzinse 781.02
C, 9, Verschiedene Verwaltungskosten » 1,108. 96
D,1 a. Nahrung der Gefangenen » 1,587. 31

D, 1 b. Verschiedene Verpflegungskosten 523. 05
D, 2 b. Verschiedene Verpflegungskosten » 1,522. 37
E, 1. Strafanstalt Thorberg » 4,073. 42
E, 4. Zwangserziehungsanstalt Trach-

selwald » 2,258. 13

E, 2. Beitrag an das Arbeiterheim und
den Schutzaufsichtsverein für
entlassene Sträflinge » 625.60

G, 5. Polizeikosten » 6,498. 30
G, 7. Streiks,ausserordeutliche Polizei¬

kosten » 2,620. 10

Zusammen Fr. 41,398. 66

82*
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Ad A, 2. Die Kreditüberschreitung rührt von der
Zuerkennung eines Besoldungsnachgenusses an die
Witwe eines verstorbenen Angestellten her.

Ad C, 2. Der Voranschlag fusste auf der
Annahme, dass der Bestand des Landjägerkorps im
Jahre 1906 nicht höher sein werde als im Jahre 1905.
Dem gegenüber war aber der Mannschaftsbestand um
durchschnittlich 15 Mann höher als in 1905. Es war
notwendig geworden, den Bestand zu vermehren, um
den einlaufenden begründeten Begehren um vorübergehende

oder bleibende Verstärkung der Polizei
entsprechen zu können.

Ad C, 3. Die Erhöhung des Mannschaftsbestandes
bedingte auch eine Vermehrung der Kosten für
Bekleidung. Von daher rührt die Ueberschreitung.

Ad C, 6. Die Mietzinse für Landjägerwohnungen
haben die Tendenz, von Jahr zu Jahr zu steigen.
Zu der Kreditüberschrehung haben sodann auch die
Mietzinse für drei neuerrichtete Posten beigetragen.

Ad C, 9. Der Kredit ist bestimmt für die Kosten
der Beheizung, Beleuchtung und Reinigung der
Landjägerhauptwache, Anschaffung und Reparatur von
Postentafeln, für Telephonabonnemente, Kasernenwäsche,

Wasserzinse auf der Hauptwache in Bern
und im Polizeilokal in Biel, und für allerlei kleinere
Anschaffungen. Es betrifft Ausgaben, die sich nicht
vermeiden lassen. Sie betrugen 4108 Fr. 96 gegenüber

einem Kredite von 3000 Fr., sind aber immerhin

um 65 Fr. 56 geringer als im Vorjahre.
Ad D, 1 a. Die Mehrausgabe hat ihren Grund zum

Teil in der grössern Zahl der Pflegetage der
Gefangenen, zum Teil in der dem Gefangenwärter
durch Regierungsratsbeschluss vom 17. Januar 1906
bewilligten höhern Entschädigung für die Nahrung
der Gefangenen (19 Rp. für die Portion, statt 18 Rp.).

Ad D, 1 b. Die Ursachen der Kreditüberschreitung
sind nicht unvorhergesehene grössere Ausgaben,
sondern eine Mehrzahl von Ausgaben für kleinere
Anschaffungen und Reparaturen. Im weitern hat zu der
Ueberschreitung auch der Umstand beigetragen, dass
im Jahre 1906 drei Halbjahrsrechnungen für ärztliche
Behandlung bezahlt worden sind (pro II. Semester
1905 und pro I. und II. Semester 1906).

Ad D, 2 b. Die Mehrausgaben haben, wie
diejenigen im Jahre 1905, ihren Grund in der vermehrten
Anschaffung von Gefängniseffekten, in den bedeutenden
Ausgaben für ärztliche Behandlung von Gefangenen,
für Medikamente und für die Miete von Wasser und
elektrischem Strom für die Beleuchtung in mehreren
Gefängnissen.

Ad E, 1. Die reinen Kosten der Strafanstalt Thorberg

waren zu 60,000 Fr. veranschlagt, überstiegen
aber den Voranschlag um 4073 Fr. 42. Von dieser
Summe fallen 1342 Fr. auf Inventarvermehrung, wofür

im Voranschlage nichts vorgesehen war. Die
übrigen 2731 Fr. 42 setzen sich zusammen aus
Mehrausgaben von 3269 Fr. 81 auf den Rubriken
Verwaltung, Nahrung, Verpflegung und Kostgelder, aus
123 Fr. 51 Mindereinnahmen der Gewerbe und der
Landwirtschaft und 661 Fr. 90 Minderausgaben für Unterricht

und Gottesdienst und für Mietzinse. Gegenüber
dem Vorjahre sind die reinen Kosten um 5108 Fr. 54
geringer, zum guten Teil, weil die Gewerbe und die
Landwirtschaft mehr abgeworfen haben. Für 1907
ist der Kredit auf 64,000 Fr. festgesetzt worden. Unter

diese Summe werden normalerweise die reinen Kosten
schwerlich zu stehen kommen.

Ad E, 4. Die Kreditüberschreitung von 2258 Fr. 13

wird durch die Inventarvermehrung von 1911 Fr. 57
bis auf 346 Fr. 56 ausgeglichen. Die Gewerbe, die
Landwirtschaft und die Kostgelder ergaben 3624 Fr. 26
Mehreinnahmen, anderseits erforderten die Ausgaben
für Verwaltung, Unterricht und Gottesdienst, Nahrung
und Verpflegung 3970 Fr. 82 mehr als die ausgesetzten
Kredite. Verursacht wurden diese Mehrausgaben
durch die Anstellung und Besoldung eines dritten
Aufsehers, die Zunahme der Zahl der Zöglinge (der
Durchschnittsbestand betrug in 1906 29,48; 1905:
25,82; 1904: 24,25), durch den Ankauf von Nahrungsund

Futtermitteln infolge der Missernte von 1905, und
durch einen Unfall im Stalle, bei welchem eine wertvolle

Kuh zugrunde ging, die ersetzt werden musste.
Ad F, 2. Hier entstand die Kreditüberschreitung

durch den einmaligen im Voranschlage nicht
vorgesehenen Beitrag von 1000 Fr., den der Regierungs-
rat der Genossenschaft für die Sozialwerke der
Heilsarmee in der Schweiz für das Asyl entlassener Sträflinge

in Köniz bewilligte.
Ad G, 5. Die Polizeikosten lassen sich, wie die

Kosten in Strafsachen, nicht zum voraus bestimmen,
sondern sind von der Zahl und der Ausdehnung der
vorkommenden Fälle abhängig. Dem Umstände Rechnung

tragend, dass diese Kosten in den letzten Jahren
den Kredit regelmässig überschritten, ist letzterer für
1907 um 3000 Fr. erhöht worden.

Ad G, 7. Diese Ausgaben betreffen den Rest der
Kosten des Polizeiaufgebotes anlässlich des
Arbeiterausstandes im Metallwerk Selve in Thun und bei den
vereinigten Kander- und Hagnekwerken in Spiez,
sowie die Kosten der Polizeiverstärkung in Interlaken
während des dortigen Maurer- und Handlangerstreiks
und in St. Immer während des dortigen Maurerstreiks.

IV. Militär.

Besoldungen der Angestellten
Aufsicht und Auslagen
Bureaukosten der Kreiskomman

danten
Rekrutenaushebung

H, 1-6. Konfektion der Bekleidung und
Ausrüstung

L, 1. Schützenwesen

A, 2.
E, 1.

G, 2.

G, 4.

Fr. 174. 90
144. 25

259. 32
217. 20

2,753. 85
667. 20

Zusammen Fr. 4,216. 72

Ad A, 2. Den Hinterlassenen eines nach langer
Krankheit verstorbenen Angestellten wurde ein Be-
soldungsnachgenuss von 350 Fr. bewilligt, der
indessen bis auf 174 Fr. 90 durch eine Ersparnis
ausgeglichen wurde.

Ad E, 1. Diese Kreditüberschreitung ist noch
eine Folge des Brandes im Depot Langnau und des
dadurch notwendig gewordenen mehrmaligen
Umzuges, sowie zum allerdings geringsten Teile einiger
ebenfalls dadurch erforderlichen Mobiliaranschaffungen.

Ad G, 2. Dieser Rubrik wurden, im Gegensatz
zu früher, auch die Ausgaben für Enveloppen und
Briefköpfe u. s w. für die Kreisverwaltung, sowie für
verschiedene Formulare, welche bisher der Rubrik
IV, B, 4, Bureaukosten des Kantonskriegskommissariats,

verrechnet wurden, belastet, was eigentlich
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das Richtige ist. Sodann trugen auch etwas vermehrte
Kosten für Reparatur von Stammkontrollen zur
Kreditüberschreitung bei.

AcL G, 4. Die Aushebungskosten wachsen von Jahr
zu Jahr an und zwar betreffen die Mehrkosten in 1900
alle vorkommenden Ausgaben, nämlich die Kosten
für Formulare und Kontrollen, die Kompetenzen der
Aushebungssekretäre, die Kosten der vier Sekretäre
und Plantons und für Herrichtung und Besorgung der
Aushebungslokale u. s. w.

Ad H, 1—6. Die Einnahmen der Konfektion der
Bekleidung und Ausrüstung vermochten auch in 1906
die Ausgaben derselben nicht zu decken. Der Grund
ist immer der gleiche, nämlich dass die Vergütung
der Eidgenossenschaft für die den Rekruten
abgegebenen Ausrüstungen nicht ganz den Auslagen des
Kantons entspricht. Immerhin ist der Ausfall in 1906
um 1335 Fr. 31 geringer als in 1905.

Ad L, 1. Die Zahl der beitragsberechtigten Schützen
hat sich gegenüber dem Vorjahre um rund 560 à
1 Fr. 20 vermehrt. Zudem sind auch die Druckkosten

um 40 Fr. gestiegen.

V. Kirchenwesen.

B, 12. Eriswil, Kirchenumbau, Beitrag. Fr. 6,063. —
C, 3. Wohnungsentschädigungen » 240. —

Zusammen Fr. 6,303. —

Ad B, 12. Für den der Kirchgemeinde Eriswil
zufolge Regierungsratsbeschluss vom 8. Oktober 1906
an die 40,420 Fr. betragenden Kosten des ausgeführten
Kirchenumbaues bewilligten Staatsbeitrag von 6063 Fr.
war im Voranschlag kein Kredit vorgesehen.

Ad C, 3. Die Kreditüberschreitung ist die Folge
der Errichtung der römisch-katholischen Pfarrei in
Tramlingen und entspricht der dem Pfarrer pro 1906

ausgerichteten Wohnungsentschädigung von 500 Fr.
jährlich.

VI. Unterriclitswesen.

A, 3. Bureauhosten Fr. 2,748.70
A, 6. Schulsynode » 601.30
B, 1. Besoldungen der Professoren

und Honorare der Dozenten » 5,260. —
B, 8. Lehrmittel und Subsidiaran-

stalten » 412.52
B, 13 d. Amortisation der Bauvorschüsse » 7,693.60
B, 13 e. Vergütung für Gebäudeunterhalt » 570.10
B, 15. Hygienisch bakteriologisches In¬

stitut,Lehrmittelanschaffungen -p 2,248. —
D, 2. Ausserordentliche Staatszulagen

an arme Gemeinden » 200. —
D, 3. Leibgedinge » 1,997.25
D, 9. Schulinspektoren » 166.65
E, 1 B. Oberseminar Bern » 1,994.65
G, la. Historisches Museum, Beitrag

an die Betriebskosten » 1,500.—
G, 3. Akademische Kunstsammlung,

Beitrag » 1,500. —
G, 11. Alpines Museum, Beitrag » 500. —

Zusammen Fr. 27,392. 77

Ad A, 3. Die Mehrausgaben haben ihren Grund
in der Uebertragung einer Anzahl von Rechnungen
aus dem Jahre 1905 und in der Beiziehung eines
Aushülfsangestellten.

Ad A, 6. Die Kreditüberschreitung betrifft bis auf
1 Fr. 30 die Entschädigung an zwei Synodalabgeordnete

für eine Reise zum Studium ausserkantonaler
Schulverhältnisse.

Ad B, 1. Die Mehrausgaben entstanden durch die
Wiederbesetzung des Lehrstuhles für Schulhygiene
und die Errichtung der Stelle eines Lektors für
Handelswissenschaften, ferner durch die Beförderung (und
die damit verbundene Besoldungserhöhung) von zwei
ausserordentlichen Professoren zu ordentlichen
Professoren und von zwei Privatdozenten zu
ausserordentlichen Professoren.

Ad B, 8. Die Kreditüberschreitung betrifft die
Instandstellung älterer Mikroskope im bakteriologischen
Institute, für welche der Regierungsrat 400 Fr. extra
bewilligt hat.

Ad B, 13 d. Die Inselkorporation liess einen neuen
Operationssaal in der chirurgischen Klinik erstellen
und hat dafür die Kosten vorgeschossen. Dieselben
inklusive Zins 62,390 Fr. 30 betragend sind ihr in
Gemässheit des Vertrages vom 31. Juli 1888 und des

aufgestellten Amortisationsplanes in 10 Annuitäten
von 7,396 Fr. 15 durch den Staat zu vergüten. Für
die erste in 1906 fällige Annuität war im Voranschlag

kein Kredit vorgesehen.
Ad B, 13 e. Gestützt auf den soeben erwähnten

Vertrag hat der Staat der Inselkorporation für den
Unterhalt der Gebäude, die sie zu Hochschulzwecken
errichten lässt, jährlich 1 % der Bausumme zu
vergüten. Für den neuerstellten Operationssaal in der
chirurgischen Klinik war das Betreffnis erstmals in
1906 mit 570 Fr. 10 zu leisten. Im Voranschlage
hatte die Ausgabe nicht berücksichtigt werden
können.

Ad B, 15. Nachdem der Lehrstuhl für
Schulhygiene wieder besetzt wurde, musste das
hygienischbakteriologische Institut fast von Grund auf neu mit
Lehrmitteln versehen werden. Hiefür bewilligte der
Regierungsrat eine Summe von 5000 Fr., wovon
2000 Fr. in den Voranschlag für 1907 aufgenommen
wurden. 3000 Fr. sollten in 1906 zur Verwendung
kommen, während 2248 Fr. ausgegeben wurden, für
welche pro 1906 ein Nachkredit erforderlich ist.

Ad D, 2. Die Mehrausgabe von 200 Fr. entspricht
dem der Privatschule Bürenberg, Amt Courtelary,
vom Regierungsrate bewilligten Beitrage.

Ad D, 3. Die Zahl der Leibgedinge ist in 1906
um sechs gestiegen. Dies hatte die hier eingetretene
Kreditüberschreitung zur Folge.

Ad D, 9. Der Staat übernahm die Stellvertretungskosten
für einen erkrankten Inspektor mit 166 Fr. 65.

Da hiefür im Voranschlag kein Kredit zur Verfügung
stand, ist ein solcher nachträglich zu bewilligen.

Ad E, IB. Das Oberseminar hatte im Jahre 1906
eine Anzahl ausserordentlicher vom Regierungsrate
genehmigter Ausgaben zu bestreiten, nämlich 479 Fr.
für eine Seminarfahne, 500 Fr. für Beitrag an eine
Studienreise des Direktors und 1181 Fr. 65 für
Lehrmittelanschaffungen, die im ausserordentlichen Kredit
für Einrichtungskosten nicht vorgesehen waren. Ueber-
dies erforderten die Stipendien 555 Fr. mehr, als

angenommen worden war.
Ad G, 1 a. Dem bernischen historischen Museum

bewilligte der Regierungsrat für die von ersterem
veranlassten Ausgrabungen auf dem Gräberfelde in
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Münsingen einen Beitrag von 1500 Fr., wofür im
Voranschlag kein Kredit vorhanden war.

Ad G, 3. Für den Ankauf des Gemäldes «Vache
normande » von J. J. Rousseau verabfolgte der
Regierungsrat dem Kunstmuseum einen Beitrag von
1500 Fr. Auch bei diesem Beitrag handelt es sich
um eine im Voranschlage nicht vorgesehene
Ausgabe.

Ad G, IL Der Beitrag von 500 Fr. an das Alpine
Museum ist zwar keine neue Ausgabe, hingegen wurde
er früher aus dem Ratskredit geschöpft, in 1906 aber,
da dieser Kredit sowieso stark belastet war, im
Abschnitt Kumt, verrechnet, wo dafür allerdings ein
Kredit nicht ausgesetzt war.

VII. Gemeindewesen.

A, 3. Bureaukosten Fr. 466.95

Die Gemeindedirektion hatte in 1906 verschiedene
aussergewöhnliche Ausgaben zu bestreiten, darunter
100 Fr. für eingeholte Gutachten und 280 Fr.
Stellvertretungskosten für den im Militärdienst abwesenden
Sekretär. Ueberdies waren die gewöhnlichen
Bureaubedürfnisse grösser als sonst.

VIII. Arincnwcsen.

A, 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 1,883. -c, 2. Auswärtige Armenpflege » 6,852.52
F, 1. Erziehungsanstalt Landorf » 1,953.17
F, 4. Erziehungsanstalt Kehrsatz » 396. 14

F, 5. Erziehungsanstalt Brüttelen » 780.58
F, 6. Erziehungsanstalt Sontilier » 302.55
F, 7. Erziehungsanstalt Loveresse » 8,740.05

Zusammen Fr. 20,908. 01

Ad A, 2. Die Kreditüberschreitung hat ihren
Grund in der Ausrichtung eines Besoldungsnachgenusses

für sechs Monate an die Hinterlassenen eines
verstorbenen Angestellten, ferner in
Besoldungserhöhungen, die andern Angestellten gewährt wurden.

Ad G, 2. Die Kosten der auswärtigen Armenpflege
waren zu 290,000 Fr. veranschlagt, belaufen sich aber
auf 296,852 Fr. 52. Sie beruhen auf gesetzlicher
Bestimmung und es hat es die Armendirektion nicht in
der Hand, dieselben nach Belieben einzuschränken.
Gegenüber 1905 ist immerhin ein Rückgang der
Ausgaben von 15,475 Fr. 99 zu verzeichnen.

Ad F, 1. Von der Kreditüberschreitung von
1953 Fr. 17 wird ein Betrag von 686 Fr. 40 durch
eine Inventarvermehrung ausgeglichen. Der Rest der
Mehrausgaben ist auf verschiedene Ursachen
zurückzuführen, als : höhere Kosten für Beheizung, Beleuchtung

und Unterhalt des Neubaues, grössere
Besoldungen und Löhne, bessere Verpflegung und höhere
Preise für allerhand Bedarfsartikel..

Ad F, 4 und F, 5. Die für die Erziehungsanstalten
Kehrsatz und Brüttelen verzeigten Kreditüberschreitungen

werden durch Inventarvermehrungen mehr als
ausgeglichen.

Ad F, 6. Die Mehrausgabe von 302 Fr. 55 ist
darauf zurückzuführen, dass der Ertrag der Landwirtschaft

um 625 Fr. 51 hinter dem Voranschlage
zurückgeblieben ist.

Ad F, 7. Die Kosten der Erziehungsanstalt Lo.ve-
resse betreffen, da sie noch nicht eröffnet ist,
ausschliesslich den Gutsbetrieb für die Zeit vom 1. Juli
1905 bis Ende 1906. Für diese Kosten stand im
Voranschlage kein Kredit zur Verfügung.

IXa. Volkswirtschaft.

B, 3. Bureaukosten und Druckkosten des
statistischen Bureaus Fr. 416. 72

C, 5. Hufbeschlaga hstatt und Huf¬
schmiedekurse » 531. 40

C, 10. Lehrlingswesen » 5,968.99
E, 3. Inspektionskosten der Eichmeister » 483.25

Zusammen Fr. 7,400. 36

Ad B, 3. Die Ueberschreitung rührt her von den
grössern Druckkosten der Veröffentlichungen des
statistischen Bureaus.

Ad C, 5. Es fanden vier Hufschmiedekurse statt
gegenüber drei, die im Voranschlage vorgesehen waren.

Ad C, 10. Die Kosten für das Lehrlingswesen,
welche in 1906 zum ersten Male auftreten, waren zu
15,000 Fr. veranschlagt worden, betragen aber netto
20,968 Fr. 99, nämlich :

Kosten der Lehrlingsprüfungen Fr. 16,334.93
Kosten der Lehrlingskommissionen » 6,597. 21

Kosten der Sachverständigen, der kan¬
tonalen Prüfungskommission und
der kantonalen Experten für die
Lehrlingsprüfungen » 1,565.55

Kosten der Direktion des Innern für
Druck von Zirkularen und namentlich

von amtlichen Lehrvertrags-
formularen » 1,824.50

Fr. 26,322. 19

ab : Beiträge des Bundes
und des schweizer.
GewerbeVereins Fr. 5,105. —

Rückerstattungen » 248.20
» 5,353.20

Reine Kosten, wie oben Fr. 20,968. 99

Ad E, 3. Der Kredit für Inspektionskosten der
Eichmeister ist um 483 Fr. 25 überschritten worden,
weil die im Jahr 1905 wegen Todesfall des
Eichmeisters von Pruntrut. nur teilweise abgehaltene
Inspektion des Amtsbezirks Pruntrut in 1906
nachgeholt werden musste. Im Vorjahre waren die Kosten
bedeutend unter dem Kredite geblieben.

lXb Gesundheitswesen.

B, 4. Beiträge an die Bezirkskranken¬
anstalten Fr. 5,992.68

E. Irrenanstalt Waldau » 3,523.61
G. Irrenanstalt Bellelay » 1,652.09

Zusammen Fr. 11,168.38

Ad B, 4. Infolge eingelangter Gesuche, die als
begründet betrachtet werden mussten, erhöhte der
Regierungsrat die Zahl der sogenannten Staatsbetten
von 208, wie sie budgetiert waren, auf 217. Dies
verursachte eine Mehrausgabe von 6570 Fr. Dafür
ergab der Anteil am Bussenertrag 577 Fr. 32 mehr, als
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er ira Voranschlage berechnet war, so dass die
Kreditüberschreitung netto 5992 Fr. 68 erreicht.

Ad, E. Sowohl die Ausgaben als die Einnahmen
der Irrenanstalt Waldau übersteigen den Voranschlag
um ein bedeutendes, erstere um 61,280 Fr. 96, letztere
um 57,757 Fr. 35. Die Mehrausgaben berühren alle
Ausgabenrubriken, am erheblichsten die Nahrung und
die Verpflegung und sind vorab die Folge der grösseren
Patientenzahl und des damit in Verbindung stehenden
Mehrbedarfs an Wartpersonal, Nahrungsmitteln u. s. w.
Anderseits hat sich auch die Verteuerung fast aller
Bedarfsartikel fühlbar gemacht. Die Mehreinnahmen,
die meistenteils den Ertrag der Kostgelder betreffen,
vermochten die Mehrausgaben nicht ganz zu decken. Zu
erwähnen ist noch, dass die Rechnung mit einer Summe
von 4475 Fr. für den Badanbau belastet worden ist.

Ad G. Auch bei der Irrenanstalt Bellelay hat der
Preisaufschlag auf den Lebensmitteln und anderen
Bedarfsartikeln ungünstig auf das Rechnungsergebnis
eingewirkt. Zudem blieb der Ertrag der Landwirtschaft

um 1839 Fr. 90 hinter dem Voranschlage zurück,
da für Drainage eines Stückes der Weide 3512 Fr. 85
ausgegeben wurden. Die Kostgelder und die
Gewerbe ergaben zwar Mehreinnahmen von zusammen
3111 Fr. 90, jedoch waren dieselben ungenügend, um
die Mehrausgaben und den Ausfall im Ertrag der
Landwirtschaft auszugleichen.

an einigen Orten — Oberland und Schwarzenburg —
erhebliche Beschädigungen entstanden, welche
kostspielige Herstellungsarbeiten bedingten und zu der
Kreditüberschreitung beigetragen haben.

Ad F, 2. Nach dem vorn Grossen Rate gefassten
Beschlüsse betreffend den Kredit für neue Strassen-
bauten sollte letzterer unter keinen Umständen
überschritten werden. Jedoch sah sich der Regierungsrat
genötigt, für den Anstrich der Schwarzwasserbrücke
in eine Ueberschreitung von 2711 Fr. 85 einzuwilligen,
was um so eher geschehen durfte, als der Kredit
für Brückenuntersuchungen zu einem nur geringen
Teil verwendet wurde.

Ad G, 6. Für die vom Regierungsrate beschlossene
Aufnahme eines Wasserrechts-Verzeichnisses stand im
Budget kein Kredit zur Verfügung.

Ad J. Die Staatswirtschaftskommission bemerkte
in ihrem Berichte zum Staatsverwaltungsberichte pro
1906, dass in der Vorschussrechnung für
Eisenbahnprojektstudien die Vorschüsse betreffend die Projekte
Vevey-Bulle-Thun und Münster-Grenchen im Betrage
von zusammen 7590 Fr. 50 abgeschrieben werden sollten.
Gestützt hierauf ermächtigte der Regierungsrat die
Baudirektion zur Uebertragung dieser Summe auf die
Rechnung der Laufenden Verwaltung.

XII. Finanzen.

X. Bauwesen.

A, 3. Bureau- und Reisekosten der Zen¬

tralverwaltung
B, 3. Bureau- und Reisekosten der Be

zirksverwaltung
E, 1. Wegmeisterbesoldungen
E, 3. Wasserschaden und Schwellen

hauten
F, 2. Neue Strassenbauten
G, 6. Wasserwerke, Verzeichnis
J. Projektstudien

Fr. 1,014.90

» 1,727. —
» 5,982. 15

» 18,025. 10
» 2,711.85

1,309. 95

_» 7,590. 50

Zusammen Fr. 38,361.45

Ad A, 3. Auf diesen Kredit kamen für rund
400 Fr. Ausgaben, die das Jahr 1905 betreffen, zur
Verrechnung, ferner wurde die Besoldung des
notwendig gewordenen zweiten Angestellten für das
Eisenbahnwesen mit 701 Fr. darauf angewiesen.

Ad B, 3. Diesem Kredit fielen für zirka 1000 Fr.
Ausgaben des Vorjahres zur Last, während der Rest
der Mehrausgaben die vermehrten Reiseauslagen
betrifft, welche die vielen Wasserbauten veranlasst haben.

Ad E, 1. Das Bedürfnis für die Wegmeisterbesoldungen

lässt sich wohl, was die eigentlichen
Besoldungen anbetrifft, gestützt auf die vom Regierungsrat
am 24. April 1904 aufgestellte Skala ziemlich genau
bestimmen, nicht aber was die Stellvertretungskosten
und die Kosten, die durch die Uebernahme neuer
Strassen entstehen, anbelangt. Die hier zu verzeichnende

Kreditüberschreitung betrifft fast ausschliesslich

Ausgaben der letzteren Art.
Ad. E, 3. Auf die Ausgaben, die durch Wasserschaden

und Schwellenbauten entstehen, wirken vielfach

die Witterungsverhältnisse ein. Im allgemeinen
war das Jahr 1906 in dieser Beziehung kein ungünstiges,

immerhin sind im Sommer durch Hochgewitter
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

A, 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 744.28

Die Besoldung eines der drei Angestellten der
Finanzdirektion wurde in den letzten Jahren teilweise
aus den Krediten der Steuerverwaltung bestritten, da
derselbe grossenteils Arbeiten in Steuerangelegenheiten,
z. B. für die Grundsteuerschatzungsrevision, besorgte.
Anlässlich eines Personenwechsels im Frühjahr 1906
wurde dieser Modus geändert und die Besoldung von
dort an ganz auf den oben angeführten Kredit der
Finanzdirektion angewiesen. Derselbe war hiefür nicht
berechnet und wurde daher überschritten.

X11L Landwirtschaft.

B, 1 a. Förderung der Landwirtschaft im
allgemeinen Fr. 1,865.41

B, 3 a. Pferdezucht, Prämien und Kosten » 216. 10

B, 4 a. Rindviehzucht, Einzelprämien und
Kosten » 971.85

Zusammen Fr. 3,053.36

Ad B, 1 a. Für Förderung der Landwirtschaft im
allgemeinen sind eigentlich 18,489 Fr. 46, demnach
510 Fr. 54 weniger als budgetiert, ausgegeben worden.
Der übrige Aufwand von 2375 Fr. 95 erklärt sich
mit den Kosten der notwendig gewordenen
Reblausbekämpfung, wofür der erforderliche spezielle Kredit
nicht vorhanden war.

Ad B, 3 a. Die Kosten für Pferdezucht waren zu
29,000 Fr. veranschlagt, übersteigen aber den
Voranschlag um 156 Fr. 20 (Kosten in 1905 29,174 Fr. 35).
Dazu kommt eine Mindereinnahme von 60 Fr. für
Prämienrückerstattungen, die auf 1000 Fr. berechnet
waren, während 940 Fr. eingingen.

Ad B, 4 a. Trotz jeweiliger Aufstellung eines
Spezialbudgets, in welchem die den verschiedenen
Schauplätzen zukommenden Subventionsquoten figu-
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rieren, ist es für die Experten nichtjganz Reicht, sich
strikte an den Voranschlag zu halten, indem^sie'ge-
nötigt sind, auch die wachsende Zahl von
prämierungswürdigen Rindviehstücken in Betracht zu ziehen.

XIV. Forstwesen.

B, 1 c. Reisekosten der Forstinspektoren Fr. 124. 20

B, 2 a. Besoldungen der Kreisförster » 3,200. —
B, 2 b. Bureaukosten der Kreisförster » 338. 85
B, 2 c. Reisekosten der Kreisförster » 304. 75

B, 3. Oberbannwarte und Waldaufseher » 3,174.16
Zusammen Fr. 7,141. 96

Die Kreditüberschreitung auf Rubrik B, 1 c ist
auf vermehrte Reisen zurückzuführen. Die übrigen
Mehrausgaben sind alle durch das neue Forstgesetz
entstanden, auf welches gestützt ein weiterer Forstkreis

errichtet und die Zahl der Oberbannwarte und
Waldaufseher, hauptsächlich für den Jura, der früher
keine solchen hatte, vermehrt wurde. Den Mehrausgaben

entsprechend ist auch der Bundesbeitrag um
3145 Fr. 55 höher, als er budgetiert war, so dass
sich dieselben auf 3996 Fr. 41 reduzieren.

XV. StaatsWaldungen.

0, 3. Hutlöhne Fr. 414. 65
0, 4. Rüstlöhne » 15,723. 80
0, 5. Marchungen und Vermessungen » 976. 90

Zusammen Fr. 17,115. 35

Ad C, 3. Die Mehrkosten beruhen auf
Lohnaufbesserungen, für welche auch ein entsprechender
Bundesbeitrag geflossen ist.

Ad C, 4. Die Rüstlöhne kamen per m8 auf 2 Fr. 758
für die Hauptnutzungen und 4 Fr. 047 für die
Zwischennutzungen zu stehen. Bei einem Abgabesatz von
47,300 m8 für die Hauptnutzungen und von 13,600 m3
für die Zwischennutzungen ergaben sich Kosten von
130,453 Fr. 40 und 55,27 0 Fr. 40, zusammen 185,723 Fr. 80,
gegenüber einem Kredite von 170,000 Fr.

Ad G, ö. Die Kreditüberschreitung ist durch
Vermessungen und Marchungen, die mit der Revision
des Wirtschaftsplanes zusammenhängen, veranlasst
worden.

XVI. Domänen.

B, 2. Marchungen und Vermessungen Fr. 2,078. 46

Die Ueberschreitung wurde hervorgerufen durch
einen Beitrag von 2205 Fr. 10, welchen der Staat
für seinen Grundbesitz in der Gemeinde Gampelen
an die dortige Vermessung zu leisten hatte. Bei der
Budgetierung hatte man eine solche ausserordentliche
Ausgabe nicht voraussehen können.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

B, 2. Fischerei, Aufsiehts- und Bezugs¬
kosten Fr. 905.40

Der Mehraufwand ist hauptsächlich auf höhere
Reisekosten der Fischereiaufseher, hervorgerufen durch
grössere Anforderungen an deren Dienstleistungen,
zurückzuführen.

B, 6.

XXIII. Salzhandlung.

Verschiedene Betriebskosten Fr. 189.60

Die Mehrausgaben betreffen den Ankauf und die
Reparatur von Sackkarren und eine Anzahl anderer
kleinerer Auslagen.

XXIV. Stempel- und Banknotensteuer.

D, 3. Bureaukosten Fr. 123. —

Die Mehrausgaben betreffen erhöhte Kosten für
Frankaturen und Verpackungen, die durch den
vermehrten Absatz von Marken entstanden sind.

XXIX. Militärsteuer.

B, 1. Besoldungen der Angestellten Fr. 145.—

Den Hinterlassenen eines verstorbenen Revisors
wurde die Besoldung desselben für vier Monate über
den Todestag hinaus mit 1133 Fr. 30 ausgerichtet.
Die daherige Mehrausgabe wurde indessen bis auf
145 Fr. ausgeglichen, indem der nachrückende
Angestellte und der diesen ersetzende Angestellte im
Einklang mit der zurückgelegten Dienstzeit geringere
Besoldungen bezogen, als sie der Voranschlag
ursprünglich vorsah.

XXX. Direkte Steuern.

D, 1. Besoldungen der Beamten Fr. 500. —

Diese Ueberschreitung ist eine Folge des
Regierungsratsbeschlusses vom 18. Dezember 1905, durch
welchen die Besoldung des Steuerverwalters von 4500
auf 5000 Fr. erhöht wurde. Im Voranschlage konnte
auf diesen Beschluss nicht mehr Rücksicht genommen
werden.

Die unter XXXI, Unvorhergesehenes, verrechnete
Einlage in die Reserve von 600,000 Fr. wird, da die
Summe nicht verbraucht, sondern der Rechnung von
1906 zugunsten künftiger Rechnungen belastet worden
ist, nicht als Kreditüberschreitung betrachtet.

Zusammenzug.

I. Allgemeine Verwaltung
II. Gerichtsverwaltung

Illa. Justiz
IIIb. Polizei
IV. Militär
V. Kirchenwesen

VI. Unterrichtswesen
VII. Gemeindewesen

VIII. Armenwesen
IXa. Volkswirtschaft
IXb. Gesundheitswesen

X. Bauwesen
XII. Finanzen

XIII. Landwirtschaft
XIV. Forstwesen
XV. Staatswaldungen

XVI. Domänen

Fr. 20,780. 01

4,581.45
414. 80

41,398. 66
4,216. 72
6,303. —

27,392. 77
466. 95

20,908. 01
7,400. 36

11,168. 38
38,361.45

744.28
3,053. 36
7,141. 96

17,115.35
2,078. 46

Uebertrag Fr. 213,525. 97
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Uebertrag Fr. 213,525. 97
XXII. Jagd, Fischerei und Berghau » 905.40
XXIII. Salzhandlung » 189.60
XXIV. Stempel-und Banknoten-Steuer » 123.—
XXIX. Militärsteuer » 145. —
XXX. Direkte Steuern » 500. —

Zusammen Fr. 215,388.97

Die Finanzdirektion empfiehlt dem Regierungsrate
zu beschliessen :

Dem Grossen Rate wird beantragt, die
Kreditüberschreitungen, welche im Jahr 1906 stattgefunden

haben, zu genehmigen und dementsprechend
folgende Nachkredite für das Jahr 1906 zu
bewilligen :

1. Kreditüberschreitungen für
Ausgaben, welche der Zeit und Summe
nach durch gesetzliche Vorschriften,

Tarife und Verträge bestimmt
werden

2. Kreditüberschreitungen für
Ausgaben, wo dies nicht oder nur zum
Teil der Fall ist

Fr. 452,846. 78

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 24. Juni 1907.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.

215,388. 97

Zusammen Fr. 668,235. 75

Bern, den 23. Mai 1907.

Der Finanzdirektor:
Kunz.
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Bericht der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

aulliciilisclie Interpretation der Satz. 338,388 und 398 des Civilgesclzltuclics.

(März 1907.)

Eine Anzahl Besitzer von Quellrechten haben an
den Grossen Rat das Gesuch gerichtet, er möge in
Anwendung des Art. 26, Ziffer 3, der Verfassung be-
schliessen :

«In authentischer Interpretation der Satz. 338, 388
und 398 des Zivilgesetzbuches werden Quellen und
Brunnen wie eine unbewegliche Sache erworben und
sind als selbständige Sache übertragbar. »

Die Justizdirektion hat über das Gesuch die
Ansicht des Obergerichts, sowie der Herren Professoren
Gmür und Huber eingeholt. Alle drei Ansichtsäusserungen

gehen darin einig, dass dem Gesuche
prinzipiell zu entsprechen sei, das heisst, dass durch eine
authentische Interpretation dafür zu sorgen sei, dass
1. das Recht an Quellen selbständig erworben werden
kann, 2. dasselbe wie eine unbewegliche Sache weiter

übertragen werden kann.
Alle drei Ansichten gehen darin einig, dass das

Recht des Quellen berechtig ten einerseits darin
besteht, das aus der Quelle fliessende Wasser zu fassen
und abzuleiten, und anderseits darin, dem Eigentümer
des Grund und Bodens alle Veränderungen an seinem
Grundstücke zu verbieten, durch welche der
unterirdische Wasserzufluss zur Quelle beeinträchtigt wird.

Dieses Recht des Quellenberechtigten bildet
selbstverständlich für den Eigentümer des Grund und
Bodens eine Einschränkung in seiner Eigentümerherrschaft.

Dieselbe wird dadurch unfrei (Satz. 393). Da
das Zivilgesetzbuch (Satz 339) auch die Rechte zu den
Sachen zählt, ist man ebenfalls einig, dass auch das
Recht des Quellenberechtigten eine Sache ist, und
zwar eine unbewegliche Sache. In letzterer Beziehung
herrscht Uebereinstimmung, dass Satz. 339 in dem
von Leuenberger I, pag. 208, und von Herrn Professor
Gmür in seinem Gutachten, pag. 17, erörterten Sinne

aufzufassen ist. Um alle Zweifel über die Auslegung
dieser Satzung ein für alle mal zu heben, empfiehlt
es sich, dieselbe mit in die Interpretation hineinzuziehen.

Ist das Quellenrecht aber eine unbewegliche Sache,
dann gelten für dessen Veräusserung auch die
entsprechenden Formvorschriften. (Satz. 811, 442 und
452.)

Eine Divergenz der verschiedenen Ansichten
besteht nun darin, welchen juristischen Charakter dieses,
oben näher umschriebene Quellenrecht habe, ob
dasselbe als eine Art Teileigentum oder als eine Art
Dienstbarkeit zu betrachten sei. Herr Prof. Huber fasst
dasselbe in ersterem Sinne auf, indem er sagt, dasselbe
stelle sich als ein vom Grundeigentum abgelöstes
Stück der Herrschaft über das Grundstück dar, das
zwar gegenüber dem Grundeigentum nur eine
sogenannte Gerechtigkeit darstelle, als solche aber dem
Immobiliareigentum gleich geachtet werde.

Herr Prof. Gmür und das Obergericht betrachten
dagegen dieses Kriterium nicht als ausschlaggebend,
da jedes dingliche Recht ein. Stück der Eigentümerherrschaft

darstellt und für sich eine unbewegliche
Sache (Satz. 339) bildet. Sie legen vielmehr das
Gewicht auf den Inhalt dieses Rechtes, das sich auf der
aktiven Seite als Recht zu einem Tun (Fassen und
Ableiten des Quellwassers) und auf der passiven als
eine Pflicht zur Duldung fremder und zur Unterlassung
eigener Handlungen darstellt, also als ein Recht
qualifiziert, wie es das Zivilgesetzbuch in Satz. 446 und
454 als Dienstbarkeiten definiert.

Sie betonen, dass man natürlich jeden abgetrennten
Bestandteil des vollen Eigentums wiederum als eine
Art Partialeigeritum bezeichnen kann, dass dies dann
aber kein selbständiger juristischer Begriff mehr ist,
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sondern dass er immer mit den abgetrennten
Eigentümerbefugnissen identisch und je nach dem Umfang
derselben verschieden ist.

Dagegen hat allerdings die von Herrn Erof. Huber
gewählte Bezeichnung den Vorteil, dass man auf diese
Weise über die gesetzlichen Vorschriften über die
Dienstbarkeiten hinwegkommt, während die gegenteiligen

Ansichten sich erst noch mit denserben abfinden
müssen. Ferner stimmt dieselbe mit der Terminologie
der Satz. 388 und 390 überein.

Sie hat dagegen den Nachteil, dass das Zivilgesetzbuch,

abgesehen vom Miteigentum (Satz. 395 ff.), keine
Teilung des Eigentums unter verschiedene Eigentümer
vorsieht. Es kennt vielmehr nur ein Eigentum,
dasjenige der Satz. 377 und 378, und behandelt alle
davon veräusserten Eigentümerbefugnisse als
Eigentumsbeschränkungen (Satz. 393), die es in den folgenden
Abschnitten als Dienstbarkeiten oder Pfandrechte
gesetzgeberisch ordnet. Für Rechte anderer Art fehlt
jede gesetzliche Regelung, so dass man mit dieser
Lösung vollständig auf unkodifiziertes, erst durch die
Gerichtspraxis noch zu schaffendes, Recht verwiesen

ist.
Fasst man das Recht des Quellenberechtigten,

seinem Inhalt entsprechend, als Dienstbarkeit auf, so ist
dessen Uebertragbarkeit zum Teil feingeschränkt. Als
Pertinenz eines herrschenden Grundstückes, kann sie
nur gemeinsam mit letzterem weiter übertragen werden.

Als rein persönliche Dienstbarkeit ist sie
überhaupt nicht übertragbar.

Dieses Hindernis kann aber dadurch umgangen werden,

dass man eine dritte -Art Dienstbarkeiten
anerkennt, die selbständig bestehen können, ohne dass
sie an ein anderes Grundstück oder an ein bestimmtes
Individuum geknüpft sind.

Herr Prof. Gmür interpretiert zu diesem Zwecke die
Satz. 447 dahin, dass sie überhaupt nicht alle Arten
erschöpfend aufzähle. In der Tat enthält diese Satzung
eine Lücke, wenn man unter Personalservituten nur
die an ein bestimmtes Individuum geknüpften Servituten

betrachten will, indem die Grundstücke dem
Menschen Vorteile bieten können, ohne Rücksicht auf
ihre Individualität und ohne das Mittelglied eines
andern Grundstückes.

Das Obergericht will dagegen unter den
Personalservituten der Satz. 447 und 459 alle Servituten
verstanden wissen, welche nicht dingliche sind, dafür
aber die Satzung 477 nur als dispositives Recht
interpretieren, so dass die Verknüpfung mit einem
bestimmten Individuum allerdings die Regel bilden
würde, von den Parteien aber umgangen werden
könnte. Es würde dadurch den Parteien ermöglicht,
selbständige und frei übertragbare Quellenrechte zu
schaffen, ohne dadurch aus dem Rahmen des
kodifizierten Rechtes herauszutreten.

Je nach der einen oder der andern der
vorgeschlagenen Konstruktionen hätte die Interpretation
verschiedene Satzungen zu. umfassen. Es fragt sich nun
aber, ob der Gesetzgeber in der Form einer authentischen

Interpretation eine ganze juristische Konstruktion

als Gesetzeswillen aufstellen kann/Wenn es auch
möglich ist, durch die Auswahl der zu interpretierenden
Satzungen zur einen oder anderen Konstruktion Stellung

zu nehmen, so ist es doch nicht möglich, in der
lapidaren Form einer Interpretation die Voraussetzung
bildenden Rechtserörterungen mit Gesetzeskraft
auszurüsten. Es müsste geradezu daneben ein
rechtsverbindlicher Kommentar herausgegeben werden.

Es ist nun aber überhaupt nicht Aufgabe des
Gesetzgebers, juristische Konstruktionen in Gesetze
aufzunehmen. Er kann sich damit begnügen, die
Wirkungen der verschiedenen Rechte aufzustellen, und
es der Doktrin überlassen, anhand dieser Wirkung die
juristische Natur der einzelnen Rechte zu konstruieren.
Es mag hier beispielsweise verwiesen werden auf das
Vorrecht des jüngsten Sohnes in Satz. 545, auf das
Teilungsrecht der Kinder in Satz. 528, auf das
Zugrecht in Satz. 819, auf die Rechte der Fischezen-
besitzer, Jagdpatenlinhaber und eine Menge andere.

Speziell in casu genügt es vollauf, die für die Rechte
an Quellen gewollten Rechtssätze als Gesetzeswillen
auszusprechen und es der Doktrin zu überlassen, wie
sie diese Rechte juristisch konstruieren und definieren
will, und welche Satzungen sie als interpretiert
betrachte. Die Hauptsache ist, dass in allen Fällen das
gewollte Schlussresultat respektiert werden muss.

Die Justizdirektion beantragt daher, es sei beim
Grossen Rat zu stellen der

Antrag :

Der Grosse Rat des Kantons Bern, in authentischer
Interpretation der Satz. 339 und 377 bis 477
Zivilgesetzbuch,

beschliesst :

Die Rechte an Quellen auf fremden Grundstücken
können als selbständige Rechte erworben und wie
unbewegliche Sachen übertragen werden.

Die Auslegung hat rückwirkende Kraft.

Bern, den 18. Februar 1907.

Der JustizdireJctor :

Simonin.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1907. 84*



Entwurf des Regierungsrates
vom 6. März 1907.

Beschlnss
betreffend

authentische Auslegung der Satz. 339

und 377 bis 477 Z. G.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 26, Ziffer 3, der Staatsverfassung
in authentischer Interpretation der Satz. 339 und 377
bis 477 Zivilgesetzbuch,

beschliesst :

1. Die Rechte an Quellen auf fremden Grundstücken
können als selbständige Rechte erworben und wie
unbewegliche Sachen übertragen werden.

2. Diese Auslegung hat rückwirkende Kraft.

Bern, den 6. März 1907.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

authentische Interpretation der Satz. 479, 480 und 487 des Givilgesetzbuches, des

§ 4 des Gesetzes vom 3. April 1861 betreffend die Grundbücher und Pfandtitel

und des § 14 des Gesetzes vom 2. April 1875 über die Hypothekarkasse.

(März 1907.)

Der Appellations- und Kassationshof des Kantons
Bern hat am 5. April 1905 in Sachen Bucher-Durrer
gegen die Spar- und Leihkasse in Bern einen
Entscheid gefällt, dem kurz folgender Tatbestand zu
Grunde liegt:

Am 16. Mai 1899 errichtete H. zu Gunsten der
Spar- und Leihkasse Bern für ein Darlehn von 13,000
Fr. eine Pfandobligation, durch die er für dieses
Darlehn seine Besitzung als Grundpfand einsetzte. Gleichzeitig

verpflichtete er sich, die Darlehnssumme jährlich

zu 41/2 °/0 zu verzinsen und für verspätete
Zinszahlungen einen gleich grossen Verzugszins zu
entrichten. Durch Erklärung vom 23. Juni 1900 ging
der Schuldner die neue Verpflichtung ein, das Kapital

künftig zu 41/2 °/0 zu verzinsen und ferner 1/2 °/0
jährliche Kommission zu entrichten.

In dem im Jahre 1902 über H. ausgebrochenen
Konkurse machte die Spar- und Leihkasse Bern unter
anderm eine Forderung von 819 Fr. 70 geltend, die
als «Provision V2°/o ab 25. November 1900 bis
gleichen Tag 1901, dann 1/4 °/0 » bezeichnet war. Hiefür,
sowie für die Kapital- und Zinsforderungen erhielt
sie Anweisung auf den Erlös des Grundpfandes. Ein
Kurrentgläubiger erhob gegen diese Kolîokation
Einspruch und verlangte, es sei gerichtlich zu erkennen,
dass die Beklagte für diesen Betrag der 819 Fr. 70
mit Unrecht als Pfandgläubigerin auf den Erlös des
Grundpfandes angewiesen worden sei. Der Einspruch
wurde vom Appellations- und Kassationshof durch
das vorbezeichnete Urteil begründet erklärt und die

Spar- und Leihkasse Bern demgemäss für diesen Teil
ihrer Forderung in die V. Klasse, der Kurrentgläubiger,
verwiesen.

Aus den rechtlichen Erwägungen, die das Gericht
zu diesem Schlüsse geführt haben, seien hier
folgende Stellen hervorgehoben:

«Das Gesetz über einige Abänderungen in der
Hypothekargesetzgebung vom 8. August 1849 schreibt
in seinem Art. 11 sub Ziffer 2 u. A. vor, die
Pfandobligation soll enthalten: die Angabe des
Verpflichtungsgrundes und des Betrages des Darlehns
mit den Bestimmungen über die Rückbezahlung und
Verzinsung desselben. »

«Diese Vorschrift ist lediglich eine Konsequenz aus
dem schon vom Zivilgesetzbuch aufgestellten
Spezialitätsprinzip, wonach einerseits die Pfandsache
individuell bestimmt und anderseits die grundpfändlich
zu verschreibende Forderung der Kapitalsumme nach
angegeben werden muss (vgl. Satz. 479 bis 480 C. G.).
Demnach müssen nach den zitierten Gesetzesbestimmungen

die Verpflichtungen des Schuldners im Pfandtitel

genannt sein, und es erwächst dem Gläubiger
nur insofern und insoweit ein Pfandrecht, als das
geschehen ist. Folgerichtig können Verpflichtungen,
die der Schuldner gegenüber seinem Gläubiger erst
später eingeht, also neue Verpflichtungen, nicht
gestützt auf eine frühere, sie nicht erwähnende
Pfandobligation pfandversichert sein. Hierunter fallen
jedoch die von Rechts wegen, also ohne neue vertragliche

Vereinbarung der Parteien, eintretenden Erwei-
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terungen der in der Pfandobligation aufgezählten
Verpflichtungen, wie zum Beispiel Verzugszinse, nicht,

da sie sich als blosse gesetzliche Äkzessorien
der bestehenden, von den Parteien vereinbarten und
in den Verpfändungsvertrag aufgenommenen Verpflichtungen

charakterisieren und demnach keine selbständige

Bedeutung besitzen. In gleicher Weise wären
auch solche Veränderungen im Umfang der
pfandversicherten Forderung, beziehungsweise Verpflichtung

zu behandeln, die nicht von Gesetzes wegen,
sondern auf Veranlassung einer oder beider Parteien
erfolgen, aber in der Pfandobligation von Anfang an
vorgesehen waren, die somit auf keiner neuen
Vertragsabrede beruhen, sondern auf dem ursprünglichen,
in seinem Inhalt unverändert gebliebenen
Verpfändungsvertrag. Es gilt dies speziell für die in der Praxis
häufig vorkommende Form der Zinsstipulation : es
sei die Schuld nach dem jeweilen massgebenden
Bankzinsfuss zu verzinsen. Eine solche Verabredung
wäre vollkommen genügend und rechtsbeständig, sie
würde dem Gläubiger ein Grundpfandrecht verschaffen

für die in der Pfandobligation genannte Darlehns-
sumrne und die davon, nach Massgabe der in der
Pfandobligation ein für alle Mal festgelegten Grundsätze

über die Verzinsung, zu entrichtende Zinse,
sowie für alle gesetzlichen Äkzessorien. »

«Von dieser Art ist aber das Zinsversprechen des
H. in seiner Pfandobligation zugunsten der Beklagten
vom 16. Mai 1899 nicht. Es lautet ausdrücklich nur
auf die Entrichtung eines festen Zinses von -P1/2°/0
und eines Verzugszinses von der nämlichen Höhe,
ohne dass die Möglichkeit einer Erhöhung oder
Erniedrigung des Zinsfusses auf Grundlage der
bestehenden Verpflichtung vorbehalten worden wäre. »

« Durch die bereits erwähnte Erklärung des H. vom
'23. Juni 1900 — führen die Motive des Urteils weiter
aus — sei einerseits eine neue Schuldverpflichtung
zustande gekommen, auf welcher allein und
ausschliesslich seine Pflicht zur Bezahlung der Kommission

beruhe. Dafür sei aber ein Grandpfand niemals
bestellt worden; infolgedessen fehle es an einem Pfandrechts

til el für die streitige Provision, beziehungsweise
Kommissionsforderung, woraus mit Notwendigkeit
folge, dass letztere kein Pfandrecht geniessen könne. »

Was die ferneren Motive des in Frage stehenden
Entscheides anbelangt, glauben wir auf die in der
Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, Band XLII,
Seite 78, enthaltene Publikation des Urteils verweisen
zu dürfen.

Mit einer an den Grossen Rat des Kantons Bern
gerichteten Eingabe vom November 1906 stellen 44
Kreditinstitute das Gesuch, «der Grosse Rat des Kantons

Bern möchte in Anwendung des Art. 26, Ziff. 3,
der Verfassung beschliessen :

« In authentischer Auslegung der Satz. 479, 480
und 487 des C. G., des § 4 des Gesetzes vom 3. April
1861 betreffend die Grundbücher und Pfandtitel und
des § 14 des Gesetzes über die Hypothekarkasse vom
2. April 1875 ist für die Rechtsförmigkeit und
Pfandrechtswirkung von neuen Zinsverpflichtungen bei
grundpfändlich versicherten Forderungen nur die
Eintragung der bezüglichen Verpflichtung im Pfandtitel
notwendig. »

Dabei gehen die Petenten von der Auffassung aus,
in fraglichem Entscheide habe der oberste
Zivilgerichtshof unseres Kantons grundsätzlich den Satz
aufgestellt « jede Veränderung des Zinsfusses bei
Hypothekarforderungen bilde eine neue Schuldverpflichtung,
die auf Grund des ursprünglichen Pfandtitels nicht
Grundpfandrecht geniesse». Um auch diese neue
Forderung durch das Grundpfand zu sichern, sei
demnach die Errichtung eines bezüglichen neuen
förmlichen Pfandtitels mit Fertigung und Eintragung in
das Grundbuch notwendig.

Die Gesuchsteller unterziehen in ihrer Eingabe die
im mehrgenannten Entscheid zum Ausdruck gelangte
Rechtsanschauung des Appellhofes einer eingehenden
Kritik und bemerken unter anderm, dass angesichts
dieses Urteils den betreffenden Grundpfand gläubigem,
um sich gegen künftige Verluste zu schützen, wohl
nichts anderes übrig bleibe, als alle derartigen
bestehenden Hypothekardarlehn zu künden und die
Ausstellung neuer Pfandtitel zu verlangen, die Zinsstipu-
lationen enthalten, die den Anschauungen des
Gerichtshofes entsprechen. Derartige Massnahmen der
Hypothekargläubiger würden aber hinsichtlich der
Erhaltung der Pfandstelle nicht nur unabsehbare
Schwierigkeiten. mit sich bringen, sondern auch ganz
ausserordentliche Kosten für die Hypothekarschuldner, die
sich sicher in die Hunderttausende von Franken
belaufen würden, zur Folge haben. Die Petenten halten
dafür, dass nach Wortlaut, Sinn und Geist der
bernischen Zivilgesetzgebung für die Rechtsbeständigkeit
und die Pfandrechtswirkung von Zinsfussänderungen
bei Hypothekarforderungen keine andere Form
notwendig ist, als die Eintragung bezüglicher Verpflichtungen

in die Pfandtitel. Das sei auch die einzig
praktische Form, die deshalb auch von Anfang an im
Verkehr stets zur Anwendung gelangt sei.

Die Justizdirektion hat nicht unterlassen, den
Appellhof über das vorliegende Interpretationsgesuch zur
Vernehmlassung einzuladen. In einem an die
Justizdirektion gerichteten Schreiben vom 2. Februar
abbin äussert sich nun das Obergericht in der vorwürfigen

Frage unter anderm folgendermassen :

«In erster Linie fassen die Gesuchsteller den
Entscheid des Appellations- und Kassationshofes vom 5.
April 1905 in einer Weise auf, welche weit über die
darin verlangte Forderung hinausgeht. Im betreffenden

Entscheide wurde festgestellt, dass man kein
Grundpfandrecht für 5 °/0 verlangen könne, wenn der
im Grundbuch eingetragene Pfandtitel ausdrücklich nur
eine Verzinsung von 41/2 °/0 vorsehe, indem das Pfandrecht

nur für die im Grundbuch eingetragene
Kapitalforderung und den dafür vorgesehenen Zins zu 472 %
begründet worden sei. Wird später der Zins unter
Parteien auf 5 °/o erhöht, und soll das Grundpfand
auch für diese Erhöhung haften, so muss die bezügliche

Aenderung des Zinsfusses auch im Grundbuch
angemerkt werden. Ohne diese Eintragung fehlt dem
Abkommen die dingliche Wirkung. Dass neue Pfand-
verträge, wie Schadlosbriefe und dergleichen, zu einer
solchen Zinsfussänderung nötig seien, verlangt der
Gerichtshof nicht, wenn auch zuzugeben ist, dass die
Motivierung des Entscheides zu dieser Auffassung An-
lass geben musste. Wenn von neuen Schuldverpflichtungen

die Rede ist, so bezieht sich dieser Ausdruck
lediglich auf die Zinserhöhung, welche eben im
Gegensatz zur alten Zinsverpflichtung eine neue ist und
nicht auf den ganzen Pfandvertrag. Im Verhältnis zu
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diesem ist die Zinsverpflichtung nur eine
Nebenbestimmung, wie der Zins auch nur eine Nebensache des
Kapitals ist.

«Verlangt aber der Entscheid des Appellations- und
Kassationshofes nicht die Errichtung neuer Pfandtitel
(Schadlosbriefe, Pfandobligationen und dergleichen),
sondern bloss eine Anmerkung im Grundbuche, analog
den in den §§ 9 ff. des Dekrets über die Obliegenheiten
der Amtsschreiber vom 24. April 1878 und in §§ 1

und 3 des Gesetzes betreffend die Grundbücher und
Pfandtitel vom 3. April 1861 vorgesehenen Anmerkungen,

so fallen die von den Gesuchstellern befürchteten
ungeheuren Kosten dahin, indem diese Anmerkungen,
wo sie unterblieben sind, jederzeit nachgeholt werden

können. Ebenso fallen die Befürchtungen der Gc-
suchsteller in bezug auf den Pfandrechtsrang dahin.

« Ein Interesse an der verlangten Interpretation
besteht höchstens insoweit, als gelegentlich ein Grundstück

vor Ablauf von 3 Jahren betreibungsrechtlich
versteigert wird und sich dann das Pfandrecht für
die Zinserhöhung nur auf die Zeit von der Anmerkung
bis zur definitiven Anweisung oder Ueberbindung
erstreckt (E. G. zu B. & K. § 89). Es gilt dies aber
wohl verstanden nur da, wo in dem im Grundbuch
eingetragenen Titel ein bestimmter Zinsfuss angegeben
ist, was wohl nur noch bei älteren Titeln der Fall ist.
Beim Ankauf solcher Titel geht es nun aber gerade
in einem zu, mit dem Gläubigerwechsel zugleich auch
die neuen Zinsbedingungen eintragen zu lassen. »

Ferner sucht das Obergericht in längern
Ausführungen, bezüglich deren auf das betreffende, bei
den Akten befindliche Schreiben vom 2. Februar 1907
verwiesen wird, seine Auffassung zu begründen, dass
die Anmerkung der Erhöhung eines im Grundbuch
eingetragenen festen Zinsfusses in diesen öffentlichen
Büchern gesetzlich vorgeschrieben sei, im Gegensatz
zu denjenigen Fällen, wo die in die Grundbücher
eingeschriebenen Pfandverträge allgemeine Zinsklauseln
enthalten. In den letztern Fällen sei die Anmerkung
einer Aenderung des Zinsfusses im Grundbuch nicht
erforderlich.

Diese tatsächlichen Vorgänge führen uns zu
folgenden Erwägungen :

1. Wie sich aus den im Schreiben vom 2. Februar
1907 enthaltenen Aeusserungen des Obergerichts zur
Evidenz ergibt, ist das Urteil des Appellations- und
Kassationshofes vom 5. April 1905 infolge seiner zu
wenig präzisen und zu unklaren Motivierung von den
Petenten nicht in seinem wahren Sinne erfasst und
verstanden worden. Die Gesuchsteller gingen von der
Annahme aus, das Gericht verlange bei jeder Aenderung

des Zinsfusses der Hypothekarforderungen,
sofern der Titel nicht eine allgemeine Zinsklausel
enthalte, wie sie namentlich bei Bankinstituten üblich
ist, die Errichtung eines neuen förmlichen Pfandtitels

mit Fertigung und Eintragung desselben in das
Grundbuch. Diese Voraussetzung trifft aber, wie in
der obengenannten Vernehmlassung des Obergerichts
ausführlich dargetan ist, gar nicht zu und es fällt
damit der Hauptgrund, der von den Petenten zur
Einreichung des vorliegenden Interpretationsgesuches
Veranlassung gegeben hat, dahin.

2. Dagegen will das Obergericht den in Frage
stehenden Entscheid in dem Sinne verstanden wissen,
dass, wenn im Grundbuch für eine hypothekarische
versicherte Forderung ein fester Zinsfuss eingetragen
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ist, eine allfällige Erhöhung desselben ebenfalls im
Grundbuch angemerkt werden müsse, damit für diese
Erhöhung ein Pfandrecht beansprucht werden könne.
Eine Ausnahme wird zugestanden einzig hinsichtlich
derjenigen Pfandtitel, die keinen bestimmten Zinsfuss
angeben, sondern die nur bestimmen, dass die Forderung

überhaupt verzinslich sei, oder die höchstens
die Grundsätze nennen, nach denen der Zinsfuss
festzusetzen sei, z. B. nach Gültbriefsrecht, nach dem
jeweilen üblichen Bankzins u. s. w. Mit Bezug auf
Pfandtitel dieser Art ist die Anmerkung einer
Zinsfussänderung im Grundbuch kein notwendiges
Requisit.

Diese Gesetzesauslegung des Obergerichts steht
allerdings mit der bis jetzt bestandenen Praxis, sowie
auch mit dem regierungsrätliehen Kreisschreiben vom
19. Oktober 1870, dem zwar nicht legislativer Charakter

zukommt, im Widerspruch. Es bestand bis dahin
allgemein die Auffassung, zur Sicherung des Pfandrechts

für eine infolge Abänderung des Zinsfusses
eintretende Erhöhung sei deren Anmerkung im Grundbuch
gesetzlich nicht notwendig. In der Tat sind denn
auch Aenderungen des Zinsfusses nur selten in den
Grundbüchern zur Eintragung gebracht worden.

Darüber, ob der Entscheid des Appellhofes, was
die berührte Frage der Eintragung der
Zinsfussabänderungen anbetrifft, der Kritik standhalten kann,
mögen die Ansichten auseinandergehen. Wichtiger
für uns ist die weitere Frage, ob die durch das
obergerichtliche Urteil bewirkte Modifikation in der
bisherigen Rechtsauffassung Unzukömmlichkeiten von so
namhafter Bedeutung schaffe, dass es unbedingt
angezeigt erscheint, durch Erlass einer authentischen
Interpretation die Rechtsprechung des Gerichts in
andere Bahnen zu weisen.

Diese Frage ist aber entschieden zu verneinen.
Den Gläubigern unterpfändlicher Forderungen ist nämlich

die nur mit sehr minimen Umtrieben verbundene
Möglichkeit geboten, die Zinsfussänderung in der
betreffenden Amtsschreiberei gegen Entrichtung der in
§ 10 des Tarifs vom 31. August 1898 vorgesehenen
bescheidenen Gebühr von 1 Fr. per Titel anmerken
zu lassen und sich dadurch das Pfandrecht auch für
die Zinsdifferenz zu wahren. Dieser Massnahme
kommt überdies die weitere nicht zu unterschätzende
Bedeutung zu, dass durch dieselbe die tatsächlichen
Zinsfussverhältnisse mit den Grundbüchern in Ueber-
einstimmung gebracht werden, und dass auch
allfälligen dritten Personen, die an der Kenntnis der
Höhe des Zinsfusses ein Interesse haben, Gelegenheit

verschafft wird, sich hierüber an der Hand der
Grundbücher in zuverlässiger Weise zu orientieren.

3. Den nachträglich stattfindenden Anmerkungen
von Zinsfusserhöhungen kann aus Rechtsgründen
eine rückwirkende Kraft nicht beigemessen werden.
Dieser Umstand lässt allerdings die Möglichkeit offen,
dass auf Liegenschaften, die im Zwangswege zur
Verwertung gelangen, das Pfandrecht für die vor der
Anmerkung aufgelaufene Zinserhöhung nicht anerkannt
und geschützt wird. Derartige Fälle werden aber
verhältnismässig äusserst selten vorkommen. Dabei ist
ferner zu beachten, dass das etwaige in dieser
Beziehung für die Gläubiger bestehende Risiko sich von
Tag zu Tag vermindert und — da nach § 89 des
Einführungsgesetzes zum B. & K. G. nur drei Jahreszinse

und Marchzins Pfandrecht gemessen — in drei
Jahren ganz verschwunden sein wird.

85
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Wir halten daher auch die nach dieser Richtung
etwa noch auf dem Spiel stehenden Interessen nicht
für schwerwiegend genug, um eine authentische
Gesetzesinterpretation zu rechtfertigen.

4. Endlich ist darauf hinzuweisen, dass unseres
Erachtens vom Mittel der authentischen Gesetzesinterpretation

nur bei Gefährdung wesentlicher Interessen
und nur, wenn eine zwingende Notwendigkeit dazu
vorliegt, Gebrauch gemacht werden sollte. Denn
ordentlicherweise sind die Gerichte berufen, die
Gesetze auszulegen, d. h. ihren Sinn und Geist zu
ermitteln und festzustellen. Der authentischen
Interpretation dagegen kommt die Bedeutung einer
ausserordentlichen Massnahme zu, von weicher es sich
empfiehlt, sie nur dann zur Anwendung zu bringen, wenn
absolut zwingende Gründe dies gebieten. Solche
Gründe scheinen uns aber in casu nicht vorhanden
zu sein.

Auf Grund dieser Erwägungen beantragen wir
Ihnen, Herr Präsident, Herren Regierungsräte, Sie
möchten dem Grossen Rate empfehlen, das vorliegende
Gesuch um Vornahme einer authentischen Interpretation

der mehrerwähnten Gesetzesbestimmungen in
ablehnendem Sinne zu erledigen.

Bern, den 17. Februar 1907.

Der Justizdirektor :

Simonin.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 6. März 1907.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der
Grossratskommission

vom 7. Oktober 1907.

Besohlnss
betreffend

die authentische Auslegung der Satzungen 480, 486

und 487 des Zivilgesetzbuches, des § 4 des

Gesetzes vom 3. April 1861 betreffend die Grundbücher

und Pfandtitel und des § 14 des Gesetzes

vom 2. April 1875 über die Hypothekarkasse.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 26, Ziffer 3, der Staatsverfassung,
in authentischer Interpretation der Satzungen 480, 486
und 487 des Zivilgesetzbuches, des § 4 des Gesetzes
vom 3. April 1861 betreffend die Grundbücher und
Pfandtitel und des § 14 des Gesetzes vom 2. April
1875 über die Hypothekarkasse,

beschliesst :

1. Für die Rechtsförmigkeit und die Pfandrechtswirkung

von neuen Zinsverpflichtungen bei grund-
pfändlich versicherten Forderungen ist weder eine
öffentliche Verurkundung noch die Eintragung der
bezüglichen Verpflichtung im Grundbuche notwendig.

Vorbehalten bleibt Artikel 1 des Gesetzes vom 14.
November 1836 betreffend die Gültbriefe.

2. Diese Auslegung hat rückwirkende Kraft.

Bern, den 7. Oktober 1907.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.

Bern, den 7, Oktober 1907.

Im Namen der Grossratskommission

deren Präsident

Bühler.
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Strafnachlassgesuche.

(September 1907.)

1. Burgdorfer geborne Hiltbrunner, Luise, geboren
1872, von Vinelz, zurzeit in Thun wohnhaft, wurde am
22. November 1906 vom korrektioneilen Gericht von
Bern wegen gewerbsmässiger Unzucht zu 20 Tagen
Gefängnis, wovon 10 Tage durch die ausgestandene
Untersuchungshaft getilgt erklärt, Und zu 30 Fr. Staatskosten

verurteilt. Anlässlich der Durchsuchung eines
bordellverdächtigen Hauses in der Stadt Bern im
Oktober 1905 wurde die Burgdorfer mit andern
Weibspersonen aufgegriffen. Im folgenden Strafverfahren
stellte es sich heraus, dass in jenem Hause seit längerer
Zeit ein Bordell betrieben worden war. Frau Burg-
dorfer behauptete, sie habe sich in der fraglichen
Nacht zufällig daselbst befunden und bestritt, sich
der gewerbsmässigen Unzucht schuldig gemacht zu
haben. Durch verschiedene Zeugen wurde indes
festgestellt, dass sie sich seit längerer Zeit öfters in
Begleitung von Mannspersonen in jenem Hause
zugezogen hatte. Ein Zeuge gab im weitern zu, gegen Entgelt

mit ihr geschlechtlich verkehrt zu haben. Diese
Aussagen und der Charakter jenes Hauses im Verein
mit dem schlechten Leumund der Frau Burgdorfer, die
wegen Diebstahls, gewerbsmässiger Begünstigung der
Unzucht und Unzucht vorbestraft ist, Hessen keinen
Zweifel an ihrer Schuld aufkommen. Heute stellt sie
nun ein Begnadigungsgesuch, in dem sie behauptet, sie
sei unschuldig verurteilt worden; andererseits macht
sie geltend, sie habe durch die ausgestandene
Untersuchungshaft für den begangenen Fehler bereits genug
gebüsst. Der Regierungsstatthalter von Bern empfiehlt
das Gesuch zur Abweisung. Der Regierungsrat
schliesst sich diesem Antrage mit Rücksicht auf die
Natur des Deliktes, die Vorstrafen und den schlechten
Leumund der Ges'uchstellerin an. In die Begründetheit

des Urteils können Zweifel nicht gesetzt werden.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

2. Hauer geborne Fischer, Franzeska, geboren 1875,
von Arnsberg, Preussen, in Interlaken, wurde am 29.
Dezember 1906 vom korrektioneilen Gericht von
Interlaken wegen gewerbsmässiger Begünstigung der
Unzucht und Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz

zu 14 Tagen Gefängnis, abzüglich 5 Tage
Untersuchungshaft, 200 Fr. Busse, 150 Fr. Patentgebühr und
solidarisch mit 3 Mitschuldigen zu 165 Fr. 30 Staats¬

kosten verurteilt. Zugestandenermassen betrieb Frau
Hauer in der von ihr gemieteten Villa F. in Interlaken
den Sommer 1906 hindurch ein Bordell. Die Tätsache
wurde den Behörden durch eine Anzeige von Korporal
F. in Interlaken zur Kenntnis gebracht, die sich auf
die Depositionen zweier Burschen stützte, welche
zugaben, das fragliche Haus am 16. Oktober 1906 besucht,
daselbst gegen Entgelt mit Dirnen geschlechtlich
verkehrt und Wein konsumiert zu haben. Frau Hauer ist
im Kanton Bern nicht vorbestraft. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch macht sie geltend, sie habe Busse
und Kosten bezahlt und verpflichtet sich im weitern,
einen Betrag von 200 Fr. zuhanden verschiedener
Wohltätigkeitsanstalten zu bezahlen für den Fall, dass
ihr die Gefängnisstrafe nachgelassen werde. Die Strafe
empfindet sie als zu hart. Der Regierungsstatthalter
kann das Gesuch nicht empfehlen. Der Regierungsrat
beantragt ebenfalls, dasselbe abzuweisen, dies mit
Rücksicht auf die Natur des Deliktes Und den Umstand,
dass die Strafe durchaus nicht über ein billiges Mass
hinausgeht.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

3. Gygax, Johann, geboren 1845, von Seeberg,
Landwirt und Schreiner in Oberönz, wurde am 17.

April 1907 von der Polizeikammer wegen Hausfriedensbruches

zu 1 Tag Gefängnis und 30 Fr. Staatskosten
verurteilt. Auf dem Grundstück des J. Wirt, Landwirt
in Oberönz befindet sich ein Sodbrunnen, welcher zur
Hälfte andern Parteien gehört und auch von Gygax
benutzt wurde. Wirt und seine Ehefrau waren der
Meinung, es stehe Gygax ein Recht hiefür nicht zu.
Am 3. Oktober trafen sich die Frauen Gygax und Wirt
am Brunnen und gerieten in Wortwechsel, in dessen
Verlauf letztere zu Tätlichkeiten überging und die ziemlich

bejahrte Frau Gygax mehrmals zu Boden warf
und mit einem Zuber in roher Weise an den Kopf
schlug. Nachdem sich Frau Gygax wieder erheben
konnte, rief sie ihren Ehemann herbei. Dieser
verfügte sich auf Ort und Stelle, um die Wirt zur
Ordnung zu weisen. Bevor er aber seine Bemerkungen
anbringen konnte, schlug ihn jene unerwarteterweise
mit einer Fegbürste ins Gesicht, um alsdann die Flucht
in das wenige Meter entfernt stehende Haus zu
ergreifen. Gygax Hess sich nun hinreissen, sie zu ver-
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folgen und drang dabei in die Küche der Eheleute
Wirt ein; Frau Wirt ihrerseits vermochte ins
Wohnzimmer zu entkommen hnd schloss die Türe hinter sich
ab. Einen Moment später verlies,s Gygax, ohne
irgendwelchen Schaden angerichtet zu haben, von den
Schinähreden der Wirt begleitet; das Haus. In, der Folge
leiteten die Eheleute Gygax gegen Frau Wirt Strafklage

wegen Misshandlung und Beleidigung ein.
Hinwiederum klagte Wirt auf Verletzung des Hausfriedens.
Her erstinstanzliche Richter verurteilte die Wirt zu
Bussen und Entschädigung und sprach Gygax von der
Anschuldigung auf Hausfriedensbruch frei. Dagegen
vermochte die Polizeikammer die Anschauungsweise
des Vorderrichters nicht zu teilen und erklärte den
Tatbestand des Hausfriedensbruches für nach allen
Seiten erfüllt. Immerhin erklärt die Kammer in den
Urteilsmotiven, dass die Strafe, trotzdem das
Minimum angewendet wurde, in casu viel zu hart sei, und
empfiehlt ein Begnadigungsgesuch zum vorneherein.
Im vorliegenden Strafnachlassgesuch beruft sich Gygax
auf diese Erklärung, die Umstände des Falles und seine
bisherige Unbescholtenheit. Gygax ist in der Tat nicht
vorbestraft. Der Regierungsrat steht nicht an, den
Erwägungen und dem Antrage des urteilenden Gerichtes

selbst Rechnung zu tragen. Die ausgesprochene
Strafe steht mit dem von Gygax im Affekt begangenen
Vergehen, das sich zudem als ganz geringfügiger Fall
charakterisiert, in keinem Verhältnis. Er beantragt
demnach, dem Gesuchsteller die Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

und Konkurs zu der erwähnten Strafe. Berberat wurde
im Jahr 1905 von den Assisen des V. Bezirkes wegen
Misshandlung zu 60 Tagen Einzelhaft verurteilt, genoss
aber im übrigen keinen ungünstigen Leumund. Das
Gericht billigte ihm das Minimum der Strafe zu. Im
vorliegenden Begnadigungsgesuch verweist er auf die
Ursache seines finanziellen Ruins. Durch die gegenüber

Brahier eingegangenen Bürgschaften sei er um
sein ganzes Vermögen gekommen. Gegenwärtig
befinde er sich mit seiner Frau und 6 unerzogenen
Kindern in einer bedauerlichen Lage. Durch den Vollzug
der Strafe müssten seine Angehörigen der öffentlichen
Unterstützung anheimfallen. Seine Ehefrau befinde
sich zudem infolge des Missgeschickes, das sie
betroffen, in einem solchen Zustande der Ueberreiztheit,
dass sie einen neuen Schlag kaum zu überwinden
vermöchte. Es liegt ein Zeugnis von Herrn Dr. Teutsch-
länder in Bellelay bei den Akten, welches der
Befürchtung Raum gibt, der Zustand der Frau Berberat
könnte sich durch den Vollzug der Strafe an ihrem
Ehemanne zu einer regelrechten Psychose gestalten.
Der Gemeinderat von Lajoux bestätigt die Ausführungen

Berberats und empfiehlt das Gesuch angelegentlich
zur Entsprechung. Berberat habe bis dahin den Ruf
eines soliden, arbeitsamen Bürgers genossen. Der
Regierungsstatthalter empfiehlt das Gesuch ebenfalls. Mit
Rücksicht auf diese Empfehlungen und Berichte und
die dermalige Lage Berberats und seiner Familie
beantragt der Regierungsrat, es sei dem Gesuche zu
entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

4. Berberat, César, geboren 1864, von und zu
Lajoux, Hufschmied, wurde am 9. Februar 1907 vom
korrektioneilen Gericht von Münster wegen unerlaubter
Verfügungen über sein Vermögen zu 2 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft und
86 Fr. 40 Staatskosten verurteilt. Infolge des
Konkurses Brahier in Lajoux geriet Berberat zu Beginn
des Jahres 1906 in Zahlungsschwierigkeiten. Es wurde
ihm zunächst eine Nachlassstundung bewilligt; am 16.
Juni 1906 wurde alsdann der Konkurs über ihn
verhängt. Am 7. Juli reichte das Konkursamt Moutier
Strafklage gegen ihn ein, weil sich anlässlich der
Konkurssteigerung ein Hengst, der im Inventar figurierte,
nicht mehr vorfand. Nach dem Ergebnis des Verfahrens

hatte indes Berberat den Hengst mit Einwilligung
des Sachwalters verkauft und den Erlös nach dessen
Weisungen verwendet. Dagegen stellte es sich anlässlich

der Untersuchung heraus, dass er zur Zeit der
Nachlassstundung für seine zwei Hengste 240 Fr. an
staatlichen Prämien bezogen und für sich behalten
hatte. Ferner hatte er nach seiner Falliterklärung
über 1000 Fr. an Sprunggeldern für die fraglichen
Hengste eingenommen, ohne sie an die Masse
abzuliefern. Nach seinen Angaben hatte er diese Beiträge
für den Unterhalt seiner Familie und zum Ankauf von
Futter verwendet ; jedenfalls war dies ohne
Einwilligung des Konkursverwalters geschehen und hatte
Berberat sein Verfügungsrecht überschritten. Das
Gericht verurteilte ihn in Anwendung von § 49,
beziehungsweise 48 des Einführungsgesetzes vom 18.
Oktober 1891. zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung

5. Binggeli, Rudolf, geboren 1870, Zimmermann,
von Guggisberg, wohnhaft beir Tanne zu Ryffenmatt,
Gemeinde Guggisberg, wurde am 13. April 1907 vom
korrektioneilen Gericht von Schwarzenburg wegen
Misshandlung zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und 211 Fr. 60 Staatskosten

verurteilt. In der Nacht vom 25./26. November
1906 befand sich Binggeli in der Wirtschaft A. zu
Ryffenmatt. Es wurde gespielt. Nach 11 Uhr verliess
Binggeli die Wirtschaft und wandte sich auf den Heimweg.

Unterwegs traf er auf den ihm bekannten
Handlanger R. aus der Einhalten bei Guggisberg, der sich
ebenfalls auf dem Heimwege befand. Obenher Ryffenmatt

schlug Binggeli den nach seinem etwas neben der
Strasse gelegenen Wolmhause «bei der Tanne»
führenden Fussweg ein, währenddem R. auf der Strasse
weiter ging. Hiebei stolperte letzterer über einen
«Schwier», der von Binggeli an der Grenze seines
Grundstückes der Strasse nach eingeschlagen worden
war. Er rief nun Binggeli mit dem Uebernamen Schle-
gel-Rüedel oder Schlegu-Mädu an und bemerkte, er
hätte denn diese Schwiere ausziehen können. Der
Uebername Schlegelrüedel oder Schlegu-Mädu, welcher
vom Mädchennamen der Mutter Binggeli, die eine ge-
borne Magdalena Schlegel war, herrührt, reizte den
etwas jähzornigen und durch den genossenen Alkohol
aufgeregten Binggeli. Er ging R. nach und schlug ihn
zu Boden. Einen Moment später warf er ihm dann
noch einen Feldstein nach; er sah, wie jener stürzte,
sich zu erheben suchte und wiederum fiel, bekümmerte
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sich indes zunächst nicht mehr um ihn. Zwischen 1

und 2 Uhr morgens hörte er vor seiner Haustüre stö-
nen, fand daselbst R. blutüberströmt und nahezu be-
wusstlos vor und behielt ihn sodann über Nacht bei
sich. In der Folge konstatierte der Arzt bei R. einen
Bruch des Schlüsselbeines und über dem einen Ohr
eine tiefgehende Quetschwunde. Aeusserlich war der
Schädelknochen intakt ; dagegen musste nach dem
Gutachten auf der Innenseite ein Bruch entstanden sein,
der eine Verletzung der Hirnhaut und eine Blutung
zur Folge hatte. R. litt während einiger Zeit an Be-
wusstseinsstörungen und war während 5 Wochen
total arbeitsunfähig. Ein bleibender Nachteil war mit
Rücksicht auf die Verletzung des Gehirns, welche er-
fahrungsgemäss noch nach längerer Zeit Komplikationen

im Gefolge haben kann, nicht mit voller Sicherheit

auszuschliessen, momentan indes nicht nachzuweisen.

Binggeli legte ein Geständnis ab, das den
Tatsachen im wesentlichen entsprechen mochte. Mit dem
Verletzten setzte er sich gütlich auseinander. Trotzdem

die Misshandlung zum Teil mit einem gefährlichen

Instrument begangen worden war und Provokation

nicht anzunehmen war, sah sich das Gericht
veranlasst, auf das Minimum der Strafe herabzugehen.
Binggeli ist wegen Nachtlärms mit Gefängnis vorbestraft

und gilt als etwas jähzorniger und in betrunkenem

Zustande streitsüchtiger Bursche, geniesst aber
im übrigen keinen üblen Leumund. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch verweist er auf die Umstände des
Falles, die 20-tägige ausgestandene Untersuchungshaft,
seine ungünstigen ökonomischen Verhältnisse und seine
etwas mangelhafte Erziehung. Er macht auch geltend,
er habe noch eine 75-jährige Mutter zu unterstützen.
Der Gemeinderat Von Guggisberg bemerkt, die
Behauptung des Gesuchstellers, er unterstütze seine Mutter,

entspreche nicht der Wahrheit, immerhin empfiehlt
er das Gesuch zur teilweisen Berücksichtigung;
desgleichen der Regierungsstatthalter, der auf Erlass
eines Viertels anträgt. Der Regierungsrat, in Erwägung
aller Umstände des Falles und der persönlichen
Verhältnisse des Gesuchstellers, schliesst sich diesem
Antrage an.

Antrag des Regierungsrates: Erlass von % der Strafe.

6. u. 7. Eggenweiler, Karl Konrad, geboren 1869,
von Niedernau, Württemberg, Handlanger, und Blaser,
geborne Rentsch, Maria, Johannes Abgeschiedene, von
Langnau, geboren 1864, Taglöhnerin, beide wohnhaft
Gerbergasse 16 in Bern, wurden am 29. Januar 1907
vom korrektionellen Richter von Bern wegen
Konkubinates ersterer zu 10 Tagen, letztere zu 5 Tagen
Gefangenschaft und beide solidarisch zu 5 Fr. Staatskosten

verurteilt. Eggenweiler ist im Kanton Bern auf
gewachsen. Seit längerer Zeit lebt er mit Marie Blaser
in wilder Ehe zusammen. Aus dem Verhältnis sind
4 Kinder entsprossen, von denen das älteste 11 Jahre
zählt. Bereits im Jahre 1899 wegen Konkubinates
bestraft, setzten sie dessenungeachtet ihr Verhältnis
fort. Sie machten zwar wiederholt den Versuch, die
Ehe in gesetzlicher Form abzuschliessen ; da jedoch
Eggenweiler in Württemberg seine Militärpflicht nicht
erfüllt und in der Folge das deutsche Staatsbürger-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

recht verloren hat, ist er nicht in der Lage, die nötigen
Legitimationspapiere zur Stelle zu schaffen; sich in
der Schweiz naturalisieren zu lassen, besitzt er nicht
die nötigen Mittel, abgesehen von seinen mehrfachen
Vorstrafen. Ebensowenig sind die Voraussetzungen zu
einer zwangsweisen Einbürgerung in eine Gemeinde
des Kantons Bern gegeben. Dem Eheabschlusse stehen
daher unüberwindliche Hindernisse entgegen. Eggenweiler

ist wegen Konkubinat, Aufruhr und Unterschlagung

vorbestraft. Seit 5 bis 6 Jahren hat er jedoch,
abgesehen vom vorliegenden Falle, zu Klagen nicht
Anlass gegeben. Seinen Pflichten gegenüber den
unehelichen Kindern und deren Mutter kommt er soweit
möglich nach. Marie Blaser ist wegen Konkubinates
vorbestraft, geniesst indes im übrigen keinen ungünstigen

Leumund. Im Februar und Mai 1905 hatte der
Grosse Rat bereits zwei analoge Strafnachlassgesuche
wie das heute vorliegende zu behandeln. Er hat
damals sowohl Eggenweiler als die Blaser mit Rücksicht
auf die obwaltenden Verhältnisse begnadigt. Unter
Berufung auf diese Entscheide wenden sich Eggenweiler

und Marie Blaser heute neuerdings an den Grossen

Rat. Sie machen geltend, die Verhältnisse hätten
sich seither in keiner Weise geändert. Die städtische
Polizeidirektion bestätigt ihre Ausführungen und
empfiehlt das Gesuch. Dagegen beantragt der Regierungsstatthalter,

das Gesuch mit Rücksicht auf die
Ungesetzlichkeit des Zustandes abzuweisen. Der
Regierungsrat hat anlässlich der Behandlung der vorigen
Gesuche die gleiche Haltung eingenommen. Im
Hinblick auf die erwähnten Beschlüsse des Grossen Rates
vom Februar und Mai 1905, steht er indes heute nicht
an, das vorliegende Begnadigungsgesuch zur Entsprechung

zu empfehlen. (Siehe Tagblatt des Grossen
Rates, Jahrgang 1905, p. 252 ff.)

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

8. Aesclilimann, Friedrich, geboren 1870, Landwirt,
von Heimiswil, auf dem Weggisen in Ilasle bei Burgdorf,

wurde am 19. Februar 1907 vom korrektionellen
Richter von Burgdorf wegen Milchfälschung zu 1 Tag
Gefängnis, 50 Fr. Busse und 103 Fr. 95 Staatskosten
verurteilt. Aeschlimann war Mitglied der Käsereigesellschaft

Schönbrunnen, Gemeinde Vechigen und brachte
seine Milch in die gemeinschaftliche Käserei. Käser
R. glaubte im Sommer 1906 mehrfach zu konstatieren,

dass die Milch Aeschlimanns nicht in Ordnung
sei. Er traf indes vorerst keine Vorkehren. Am 7.
Oktober bestellte er indes die beiden Milchfecker der
Gesellschaft in die Käserei und liess von ihnen die
Abendmilch des Aeschlimann untersuchen, wobei sich
denn herausstellte, dass sie verwässert war. Es wurde
ihr eine Flasche voll entnommen und diese versiegelt
dem Kantonschemiker zum Befund eingesandt. Eine
Stallprobe vom nächsten Tage wurde ebenfalls
eingesandt.. Nach dem Gutachten war die Hüttenprobe
mit 20% Wasser verdünnt und teilweise entrahmt.
Daraufhin wurde Käsereigemeinde abgehalten und
Aeschlimann über den Sachverhalt befragt. Nach
anfänglicher Bestreitung gab er dann zu, Wasser in die
Milch getan zu haben. Er wurde von der Gesellschaft
zu 100 Fr. Busse verfällt und musste den Rest der

86*
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Sommernutzung, zirka 500 Fr. betragend, «fahren lassen

». Aeschlimann unterzog sich diesem Spruche.
Nachträglich wurde der Fall der Polizei bekannt und
Strafuntersuchung eingeleitet. Vor dem Richter suchte
der Angeschuldigte alsdann sein Geständnis
zurückzunehmen. Er behauptete, er sei an der Käsereigemeinde

eingeschüchtert und zur Anerkennung des
Befundes gezwungen worden. Er bestritt nunmehr auch
die Identität der abgelieferten und der untersuchten
Milch. Die Beweisführung ergab, dass die Zurücknahme

des Geständnisses unbegründet war. Allerdings
hatte man an der Käsereigemeinde Aeschlimann mit
einer Strafanzeige gedroht, das eine und das andere
Mitglied hatte seiner Meinung auch etwas kräftig
Ausdruck gegeben, von einer Abnötigung eines falschen
Bekenntnisses konnte indes keine Rede sein. Bezüglich
der zweiten Behauptung vermochte der Angeschuldigte
keine Anhaltspunkte zu geben. Gestützt auf den
Befund des Kantonschemikers, die Aussagen des Käsers
und der Milchfecker und das aussergerichtliche
Geständnis Aeschlimanns, erklärte der Richter den
Beweis für erbracht. Aeschlimann ist nicht vorbestraft
und genoss sonst einen guten Leumund. Er wendet
sich nun mit einem Gesuch an den Grossen Rat um
Erlass der Gefängnisstrafe. Busse und Staatskosten
hat er bezahlt. In der Begründung des Gesuches wird
hierauf und die bedeutenden finanziellen Einbussen,
die der Gesuchsteller durch den Vergleich mit der
Gesellschaft erlitten hat, verwiesen und im weitern die
Begründetheit des Urteils bestritten. Es wird versucht,
den Nachweis zu leisten, dass demselben ein gesetzlicher

Beweis nicht zu Grunde liege. Der Regierungsrat
glaubt auf diesen Punkt nicht des nähern eintreten

zu sollen. Es wäre Aeschlimann freigestanden, das
Rechtsmittel der Appellation zu ergreifen. Abgesehen
hiervon ist zu bemerken, dass ein formeller Fehler
des Verfahrens auf die Begnadigungsinstanz nur dann
bestimmend wirken könnte, wenn zugleich aus den
Akten zum mindesten starke Zweifel in die Schuld
des Verurteilten geschöpft werden könnten. In casu
trifft letzteres nicht zu. Es ist kaum denkbar, dass
sich Aeschlimann unschuldigerweise der Käsereigesellschaft

gegenüber zu einem so drückenden Vergleich
herbeigelassen hätte. Zudem liegt nichts vor, was
gegen. die Glaubwürdigkeit des Käsers und der
Milchfecker der Gesellschaft sprechen würde. Es liegen im
übrigen wohl einige zugunsten Aeschlimanns
sprechende Umstände vor, wie seine bisherige Unbescholtenheit

und die grossen finanziellen Einbussen, die er
bereits erlitten hat. Der Regierungsrat hält indes
dafür, es seien dieselben im Hinblick auf das hartnäckige
Leugnen des Gesuchstellers nicht zu berücksichtigen.
Gegen eine Begnadigung spricht auch die gravierende
Natur des Deliktes an sich. Der Regierungsrat beantragt

Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

kehrten zwei Arbeiter des Unternehmers E. in Prun-
trut per Eisenbahn von Delle nach Pruntrut zurück.
In ihrer Gesellschaft befand sich auch Spinedi; dieser
äusserte sich nun unterwegs mehrfach dahin : wenn
er Ivor einer Stunde den E. angetroffen hätte, so würde
er in Zukunft keinem von ihnen je mehr etwas
auszahlen ; sie könnten dies ihrem Meister nur melden.
Die beiden Arbeiter teilten dies Unternehmer E. mit,
worauf dieser Strafklage erhob und sich als Zivilpartei
stellte. Nach seinen Angaben wurde er von Spinedi
fortwährend durch Drohungen belästigt. Vor dem Richter

bestritt Spinedi den Tatbestand. In der
Hauptverhandlung blieb er aus. Die beiden Arbeiter
bestätigten indes ihre Aussagen. Weitere Beweismittel
lagen nicht vor. Der Richter erklärte dessenungeachtet,
den Beweis für die eingeklagte Drohung als erbracht.
Spinedi ist nicht vorbestraft und genoss einen guten
Leumund. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch
verweist er hierauf. Er bestreitet neuerdings, sich des
Deliktes schuldig gemacht zu haben. Die zwei Zeugen
bezeichnet er als verdächtig, indem sie zum Kläger
in einem Dienstverhältnis stehen. Im weitern
verweist er auf seine Familienverhältnisse; er ist Vater
von drei Kindern. Der Gemeinderat von Pruntrut
bescheinigt, dass Spinedi den Ruf eines friedfertigen,
soliden Bürgers geniesse, der zu keinerlei Klagen An-
lass gebe. Desgleichen wird das Gesuch vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrat beantragt,

demselben mit Rücksicht auf die vorliegenden
Berichte und Empfehlungen, sowie das Vorleben des
Gesuchstellers zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

10. Coppi, Raphael, geboren 1.879, Verzinner, von
Quarna-Sotto, Italien, in Pruntrut, wurde am 1. März
1907 vom korrektioneilen Richter von Pruntrut wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu 4 Tagen Gefangenschaft

und 12 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Die
Wirtshausverbotsstrafe war vom gleichen Richter wegen
Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Pruntrut
über ihn verhängt worden. Die LTebertretungen fanden
statt am. 30. Januar und 3. Februar 1907. Seither hat
Coppi die rückständigen Steuern und ergangenen
Kosten bezahlt und stellt nun gestützt hierauf das
Gesuch um Erlass der Strafe. Der Regierungsrat beantragt,

mit Rücksicht darauf, dass Coppi in dieser
Angelegenheit nunmehr allen seinen finanziellen
Verpflichtungen nachgekommen ist und gemäss seiner
konstanten Praxis, dem Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

9. Spinedi, Jacques, geboren 1863, Maurer, von
Rancate (Tessin), in Pruntrut, wurde am 1.3. Dezember
1906 wegen Drohungen zu 2 Tagen Gefängnis, 1 Fr.
Entschädigung an die Zivilpartei und 21 Fr. 80 Staatskosten

verurteilt. Am Abend des 8. September 1906

11. Hauert, Franz Albert, geboren 1874, Agent, von
Koppigen, zurzeit im Kanton Zürich in Strafhaft, wurde
am 22. Februar 1907 von der Polizeikammer wegen
Betrugs und Betrugsversuchs, nach Abzug von 1 Monat
Untersuchungshaft, zu 6 Monaten Korrektionshaus und
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solidarisch mit einem gewissen Alfred Sieber zu 378
Fr. 92 Staatskosten verurteilt. In den Jahren 1904/1905
wurden in Bern von mehreren Personen, worunter
verschiedene mehrfach vorbestrafte Subjekte und gewesene

Zuchthaussträflinge unter den verschiedensten
Namen wie « Helios », « Iris », « Bureau Central »,

«Deutscher Geldmarkt», «Internationale Vereinigungsbank,

Filiale Bern», etc. etc., sogenannte
Gelddarlehensinstitute betrieben. Diese Institute Hessen in den
verschiedensten Zeitungen der Schweiz Inserate
erscheinen, woraus geschlossen werden musste, dass
sie sich mit Geldvermittlungen befassten und selbst
Darlehen gewährten. Auf erfolgte Anfragen wurde
sodann den Interessenten mit Schreiben mitgeteilt, dass
sie das gewünschte Kapital sofort durch den Darlehensnachweis

des Institutes erhalten werden, und man
erlaube sich, ihnen ein Exemplar des Unternehmens
per Nachnahme von 5 Fr. zuzustellen. Dieser
sogenannte Darlehensnachweis entpuppte sicli alsdann als
ein gedrucktes Verzeichnis von ausländischen
Geldinstituten, das für die Betreffenden durchaus wertlos

war. Im Eingang der Druckschrift wurde gesagt,
dass man sich direkt an jene Geldleiher zu wenden
habe, da das Institut nicht direkt Geld vermittle.
Indes könne man versichern, dass begründete Aussicht
auf das Zustandekommen eines Geschäftes vorliege.
Es lägen eine Reihe von Dankschreiben vor, woraus
hervorgehe, dass dies öfters vorkomme. Der Schwindel

wurde in schwunghafter Weise längere Zeit betrieben,

bis schliesslich Klagen laut wurden und polizeilich

eingeschritten wurde. Das Strafverfahren wurde
gegen Verschiedene Personen zunächst im Kanton Aargau

durchgeführt und Ilauert daselbst zu 10 Monaten
Zuchthaus verurteilt. Nach deren Verbüssung wurde
er an die bernischen Gerichtsbehörden zur weitern
Verfolgung ausgeliefert. Hauert hat in Bern hauptsächlich

mit, einem gewissen Sieber, einem, wie erstercr,
vielfach vorbestraften Subjekte zusammengearbeitet.
Vor dem Richter mussten dieselben zugeben, nie
Darlehen. gewährt oder vermittelt zu haben und mit den
im Verzeichnis erscheinenden Instituten niemals in
Beziehung gestanden zu haben; ebensowenig hatten
sie jemals Dankschreiben erhalten. Der Nachweis war
angeblich aus Deutschland bezogen worden. Trotz diesen

Zugeständnissen behaupteten die Angeschuldigten,
sie hätten im guten Glauben gehandelt. An Hand der
Postkon.trollen konnten eine ganze Reihe der Betrogenen

ausgemittelt werden. Eine Anzahl hatte jeweilen
die Nachnahme in rechtzeitiger Erkenntnis des Schwindels

refüsiert, so dass es ihnen gegenüber beim
Betrugsversuch verblieb. Der Gesamtbetrag, den sich
Hauert in betrügerischer Weise nachweislich angeeignet

hatte, überstieg 30 Fr. wesentlich, dagegen nicht
300 Fr. Durch ein Zirkular der Untersuchungsbehörden

wurden auch andere Kantone auf das Treiben der
fraglichen Institute aufmerksam und es stellten mehrere

an den Kanton Bern das Begehren um Uebernahme
der Strafverfolgung wegen gleicher Betrügereien,
begangen zum Nachteil ihrer Kantonsangehörigen.
Gemäss einem Entscheide der Anklagekammer konnte
die Strafverfolgung indes mit Rücksicht auf die
bernische Gesetzgebung nicht übernommen werden. In
der Folge stellte lediglich der Kanton Zürich ein
Auslieferungsbegehren und es wurde Hauert am 2. März
1907 vom Bezirksgericht Zürich zu 6 Monaten Arbeitshaus

verurteilt, welche Strafe er sofort angetreten hat.
Hauert ist wegen Betruges, Fälschung und Unterschla¬

gung nicht weniger als 13 Mal zum Teil schwer
vorbestraft. und geniesst einen äusserst ungünstigen
Leumund. Sein. Vater stellt nun das Gesuch, es möchte
die Strafe in 3 Monate Einzelhaft umgewandelt werden.

Er macht namentlich geltend, durch den
Umstand, dass der Kanton Bern nicht, in der Lage gewesen
sei, die Strafverfolgung für sämtliche von Hauert in
der ganzen Schweiz begangenen Betrugsfälle zu
übernehmen, sei die Gesamtstrafe unverhältnismässig hoch
ausgefallen. Dem ist gegenüberzuhalten, dass das
urteilende bernische Gericht bei der Ausmessung der
Strafe bereits darauf Rücksicht genommen hat, dass
Hauert noch von, anderer Seite Strafverfolgungen zu
gewärtigen haben werde. Ebenso wurde die im Kanton

Aargau ausgefällte Strafe in Betracht gezogen. Wie
bereits bemerkt, ist ein Auslieferungsbegehren seither
lediglich von Zürich gestellt worden. Eine Gesamtstrafe

von 22 Monaten erscheint aber mit Rücksicht
auf die gravierenden Umstände der begangenen
Vergehen und die persönlichen Verhältnisse Hanerts durchaus

nicht als zu hoch bemessen und eine Verkürzung,
wie sie das Umwandlungsgesuch bezweckt, erscheint
nicht als angebracht. Hauert ist bereits zum
Gewohnheitsverbrecher herabgesunken, der, wenn überhaupt
noch zu bessern, nur durch strenge Strafen von seiner
Laufbahn abgebracht werden kann. Im übrigen
erfordert auch das Interesse der Gesellschaft, dass ihr
solche Individuen möglichst lange ferngehalten werden.

Die städtische Polizeidirektion und der
Regierungsstatthalter können denn auch das Gesuch nicht
empfehlen.

' In Erwägung des Angebrachten beantragt
der Regierungsrat, es sei dasselbe abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

12. Küenzi, Franz Emil, geboren 1865, von Bolligen,

Zeugschmied in Steffisburg, wurde am 18.
Januar 1907 vom korrektioneilen Gericht von Thun wegen

Unterschlagung zu zwei Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und 116 Fr. 55
Staatskosten verurteilt. Unterm 19. Dezember 1903
schloss Küenzi mit A. Uhlmann, Zeugschmied aus H.
einen Vertrag ab, wonach die beiden zum Zwecke der
Fabrikation und des Handels von Werkzeugen sich
zu einer Kollektivgesellschaft unter der Firma Küenzi
& Cie. vereinigten. Infolge von Differenzen kündigte
Uhlmann am 1. Januar auf den 30. Juni 1.906 das
Vertragsverhältnis. Da indes beide Gesellschafter sich
überzeugen mussten., dass ein erspriessliches
Weiterarbeiten nicht wohl möglich sei, kamen sie mit üeber-
einkunft vom 14./16. April dazu, das Verhältnis sofort
aufzulösen. Die Firma trat darnach auf 15. April 1906
in Liquidation. Als Liquidator fungierte der frühere
Prokurist und Buchhalter des Unternehmens. Bezüglich
der Vermögensauseinandersetzung bestimmte die
Liquidation sübereinkunft, dass Uhlmann sämtliche
Geschäftspassiven übernehme. Die aus der Rechnung
sich ergebenden Saldi der Kapitalkonti der beiden
Gesellschafter sollten durch Zuweisung der Aktiven in
Natura zum Inventarwerte ausgeglichen werdetr, wobei

jedem der Gesellschafter vorzugsweise diejenigen
Aktiven zugeteilt werden sollten, die er ursprünglich
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in das gemeinsame Geschäft eingebracht hatte. Die
dem Küenzi bei der Auseinandersetzung zu Eigentum
zugeteilten Aktiven sollten dem Uhlmann als Faustpfand

verhaftet bleiben, bis Küenzi ihm Zahlung oder
Sicherheit geleistet habe für eine Privatschuld von
700 Fr. und Zins, sowie für von ersterem für Küenzi
geleistete Bürgschaften für Privatschulden. Der aus
der Gewinn- und Verlustrechnung sich ergebende
Reingewinn fiel den Gesellschaftern zu gleichen Teilen zu.
Mit Brief vom 5. Mai 1906 teilte nun Küenzi dem
Liquidator mit, dass er vom 13. Februar bis 6. April
verschiedene für die Gesellschaft eingegangene Beträge
in der Höhe von 579 Fr. 15 entgegengenommen habe,
die noch in Rechnung zu setzen seien. Der Liquidator
forderte Küenzi sofort auf, das Geld abzuliefern, an-
sonst strafrechtlich gegen ihn vorgegangen werden
müsse. Auf ein zweites motiviertes Mahnschreiben
des beauftragten Anwaltes antwortete Küenzi am 9.
Mai, dass er das Geld für den Unterhalt seiner
Familie verwendet habe, das Unerlaubte seiner
Handlungsweise könne er nicht einsehen, das gerichtliche
Verfahren warte er ruhig ab. Dieses nahm nun seinen
Gang. Es stellte sich heraus, dass Küenzi Ende
Januar oder anfangs Februar 1906 mehrere seiner alten
Kunden avisiert hatte, mit Rücksicht auf eingetretene
Anstände in der Ruchführung an ihn persönlich Zahlung

zu leisten. In der Folge hatte er insgesamt 625
Fr. 60 auf diese Weise der Gesellschaft entzogen. Er
gab vor Gericht den Sachverhalt ohne weiteres zu,
behauptete indes, er habe sich zu diesem Vorgehen für
berechtigt gehalten, da aus dem Liquidationsergebnis
auf jeden Fall ein Gewinn zu erwarten gewesen sei;
im übrigen habe ihn zu seinem Gesellschafter, der ihn
ausserordentlich zurücksetzend behandelt habe, ein
grosses Misstrauen erfasst und er habe sich Deckung
verschaffen wollen. Das Geld habe er für den Unterhalt

seiner Familie notwendigerweise gebraucht. Das
Gericht erklärte den Tatbestand der Unterschlagung
als gegeben, sah sich indes veranlasst, auf das Minimum

der Strafe herabzugehen und erklärte zudem mit
Rücksicht auf die Umstände des Falles bereits in den
Urteilsmotiven, dass es ein Begnadigungsgesuch
empfehlen werde. Mit der Zivilpartei hatte sich Küenzi
bereits vor dem Urteil abgefunden. Küenzi ist nicht
vorbestraft und genoss einen guten Leumund. Im
vorliegenden Gesuche nimmt er hierauf und die Erklärung
des Amtsgerichtes von Thun Bezug und bringt die vom
Gericht bereits gewürdigten Milderungsgründe neuerdings

vor. Im weitern verweist er auf die dermalige
ökonomische Lage seiner Familie. Küenzi geriet in
der Folge in Konkurs und arbeitet zurzeit als
Lohnarbeiter in der Munitionsfabrik. Sein Erwerb reicht für
den Unterhalt seiner sechsköpfigen Familie kaum aus.
Das urteilende Gericht empfiehlt das Gesuch einstimmig.

Mit Rücksicht hierauf, die bisherige Unbescholtenheit
und die dermalige Lage des Gesuchstellers beantragt

der Regierungsrat, es sei dem Gesuche zu
entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

13. Würmli, Gustav Hermann, geboren 1874, von
Zürich, Confiseur in Bern, wurde am 18. Februar
1907 von der Pölizeikammer wegen Misshandlung,
begangen mit einem gefährlichen Instrumente, und
tätlicher Bedrohung, nach Abzug von 10 Tagen
Untersuchungshaft zu 20 Tagen Gefangenschaft, 10 Fr.
Busse, 60 Fr. Zivilentschädigung, 60 Fr. Interventionsund

250 Fr. 60 Staatskosten verurteilt. Würmli arbeitet
als Confiseur in der Chocoladefabrik Töbler & Cie.
in Bern. Im Frühjahr 1906 brach daselbst Streik aus.
Ein Teil der Arbeiter, worunter Würmli, arbeitete indes
weiter. In der Folge sah sich Würmli Belästigungen
und Verfolgungen ausgesetzt. Von Natur aus ein etwas
nervöser Mensch geriet er mit der Zeit in einen
solchen Zustand der Aufregung, dass er sich fortwährend
für bedroht hielt und mit Waffen versehen zu müssen
glaubte. Samstag den 23. Juni 1906, abends spät, stieg
der im gleichen Hause wie Würmli wohnhafte T., als
er das Haus geschlossen vorfand, durch ein Fenster in
eine Laube desselben ein, um so das Treppenhaus zu
gewinnen. Würmli bemerkte den Vorgang, rief den T.
an und Hess, wie T. später behauptete, liiebei
Bemerkungen fallen wie «er wünsche keinen Vagantenzuzug

» und « Vagantenbande ». Tatsache ist, dass
Würmli am gleichen Abend noch auf dem zunächst
gelegenen Polizeiposten vorsprach und die Verhaftung
des T. verlangte. Dieser lehnte indes die Zumutung ab,
da ihm bekannt war, dass T. im betreffenden Hause
wohnte. Bereits am darauffolgenden Sonntag-Nachmittag

hatte Würmli neuerdings Gelegenheit, sich auf
der Polizei wegen ihm zugefügten Beleidigungen zu
beklagen. Es wurde ihm der Rat erteilt, eine
Strafanzeige zu machen. Am gleichen Nachmittag verfügte
sich Würmli mit seiner Ehefrau in eine Gartenwirtschaft

der Länggasse. Als er zwischen 6 und 7 Uhr
nach Hause zurückkehrte, begegnete er dem Bruder des
obgenannten T. in Gesellschaft eines gewissen K.
Sobald nun T. seines ansichtig wurde, äusserte er sich
laut zu K., so dass es Würmli hören musste, da
kommt nun derjenige, welcher Vagantenbande ausgeteilt

hat. Die beiden gerieten hierauf in Wortwechsel.
Es fiel von sëiten des K. auch das Wort «Streikbrecher».

Einen Moment später kam es zu Tätlichkeiten.
Würmli wurde von T. mit, der Faust über den Kopf
geschlagen und kam zu Fall, vermochte sich indes
wieder zu erheben, zog nun einen Revolver und gab
daraus einen Schuss ab, der nicht traf. Einige Zeugen
wollten bemerkt haben, dass er gezielt hatte, andere
behaupteten, er habe in die Höhe geschossen; Würmli
selbst wollte lediglich einen Schreckschuss abgegeben
haben. T. stürzte sich nun auf Würmli und entwand
ihm den Revolver, erhielt indes hiebet von letzterem
einen Dolchstich in den Hals. Würmli war schliesslich
ganz aus dem Häuschen geraten und gebürdete sich
wie ein Rasender, wandte sich gegen Unbeteiligte und
konnte von der Polizei nur mit Mühe fortgebracht
werden. Das Gericht anerkannte, dass er provoziert
worden war, dagegen konnte nicht erwiesen werden,
wer zuerst Tätlichkeiten begangen hatte. Im weitern
wurde erkannt, dass Würmli weder den Revolverschuss
noch den Dolchstich in Notwehr abgegeben hatte. T.
wurde durch den Stich in eine Arterie getroffen und
blieb während 16 Tagen vollständig arbeitsunfähig.
Das Gericht verurteilte ihn wegen Tätlichkeiten,
begangen gegenüber Würmli, zu einer Geldbusse und
20 Fr. Zivilentschädigung. Beide wurden zudem in
erster Instanz wegen Skandals zu Geldbussen ver-
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urteilt. Würmli ist nicht vorbestraft und genoss sonst
einen durchaus günstigen Leumund. Er wendet sich
nun mit einem Begnadigungsgesuch an den Grossen
Rat. In der Begründung wird auf den Hergang der
Angelegenheit und den Zustand hochgradiger Aufregung,
in der sich Würmli zur Zeit der Tat infolge der
Streikvorgänge befand, verwiesen und auf dessen tadelloses
Vorleben Bezug genommen. Er hat sich Mühe gegeben,
das begangene Unrecht durch Bezahlung der
Entschädigungen und Staatskosten einigermassen gutzumachen.

Die Tat beruhe jedenfalls nicht auf einer
verwerflichen Gesinnung, sondern sei im Affekt begangen
worden. Die städtische Polizeidirektion bestätigt, dass
der Gesuchsteller bisher als stiller, fleissiger Bürger
bekannt gewesen sei und empfiehlt das Gesuch;
desgleichen der Regierungsstatthalter. Mit Rücksicht auf
diese Empfehlungen, das Vorleben des Gesuchstellers,
die Umstände des Falles, die von Würmli abgesessene
10-tägige Untersuchungshaft und erlittenen bedeutenden

finanziellen Einbussen beantragt der Regierungsrat,
es sei ihm die Gefängnisstrafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnisstrafe.

14. Kurth, Bertha, geborne Ammann, geboren 1861,
von Roggwil, wohnhaft Kasernenstrasse in Bern, wurde
am 23. Februar 1907 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen fahrlässigen Eides und Gehülfenschaft bei
Versuch betrügerischen Konkurses zu 5 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 75 Tage Einzelhaft und
solidarisch mit ihrem Ehemanne Hans Kurth zu 164
Fr. Staatskosten und allein zu weitern 164 Fr. Kosten
verurteilt. Am 22. November 1905 wurde über Hans
Kurth, der in Bern ein Zementgeschäft von ziemlich
grossem Umfange betrieb, der Konkurs verhängt. Mit
Eingabe vom 6. Januar 1906 machte seine Ehefrau,
Bertha Kurth, im Konkurse einen Weibergutsempfangsschein

geltend, ausgestellt am 16. September 1905
und lautend auf 10,200 Fr., wovon 2200 Fr. angeblich
in Mobiliar und 8000 Fr. in bar in die Ehe eingekehrt

worden sein sollten. Da durch verschiedene
Gläubiger von vornherein die Begründetheit der
Ansprache in Zweifel gezogen wurde, beschloss der Gläu-
bigerausschuss, die Eheleute Kurth zur Manifestation
anzuhalten. Die bezüglichen Eidesverhandlungen fanden

am 13. Februar 1906 vor dem Gerichtspräsidenten
III von Bern statt. Beide Ehegatten bestätigten die

Richtigkeit des Weibergutsempfangsscheines. Derselbe
war in Gegenwart beider durch Notar R. in ihrer Woh-
nung ausgefertigt worden. Ueber die Herkunft der
8000 Fr. befragt, gab Frau Kurth an, sie habe dieselben
in ihren Stellen als Dienstbote vor ihrer Verheiratung
verdient, so 4000 M. bei einem Dr. med. Z. in Roggwil

und später in Erbach bei Mainz, die übrigen 3500
Fr. in verschiedenen spätem Stellen. 1000 Fr. wollte
sie von einer gewissen Frau P. in St. Immer zum
Geschenk dafür erhalten haben, dass sie deren Ehemann
vor seinem Tode gepflegt hatte. Die ersten 4000 M.
hatte sie zunächst bei Dr. Zauder in Erbach stehen
gelassen und alsdann im Jahr 1885, kurz vor ihrer
Verheiratung, daselbst abgeholt. Ueber die Herkunft
der zugebrachten Mobilien vermochte sie keine
Angaben zu machen, namentlich wollte sie sich nicht

mehr erinnern, wo dieselben gekauft worden waren.
Der Ehemann bestätigte ihre Angaben mit dem
Vorbehalt, dass er die 4000 Mark nach der Verheiratung
in gemeinschaftlicher Reise mit seiner Ehefrau in
Erbach abgeholt hatte. Die Aussagen wurden eidlich
bekräftigt. Dessenungeachtet weigerte sich die Konkur

sVerwaltung, den Weibergutsempfangsschein zu
kollozieren. Nach Einziehung einiger Erkundigungen
erhob sie im Gegenteil gegen die Eheleute Kurth Strafklage

wegen Meineides. Nach langem umständlichem
Verfahren, in dessen Verlauf sich die belastenden
Tatsachen immer mehr häuften, sahen sich die Eheleute
Kurth schliesslich veranlasst, ein teilweises Geständnis

abzulegen. Sie mussten zugeben, dass die Ehefrau

ihrem Ehemanne bei Eingehung der Ehe nur
Gegenstände und Barschaft im Betrage von zusammen
3300 Fr. eingekehrt hatte. Dagegen bestritten sie, dass
der zugestandene Tatbestand eine Verurteilung wegen
Meineides zulasse. Vor den Assisen erneuerten sie
dieses Geständnis. Sie mussten zugeben, dass die
angebliche Reise nach Erbach zwecks Abholung der 4000
Mark, die Angaben betreffend das Geschenk der Frau
P., sowie auch die übrigen im Verlauf des Verfahrens
zu ihrer Verteidigung aufgeworfenen Versionen,
worunter namentlich die Behauptung der Ehefrau, siè habe
die 4000 Mark von einem gewissen Veit als Abfindungssumme

für ihre Verführung und die 1000 Fr. vom
Ehemanne P. aus demselben Grunde erhalten, eine
Rolle spielte, erfundene und verabredete waren. Aus
den Verhandlungen ergab sich, dass der Ehemann bei
alledem die führende Stellung eingenommen und seine
Ehefrau jedenfalls in hohem Masse beeinflusst hatte.
Beide wurden, von den Geschwornen des fahrlässigen
Eides, der Ehemann wegen Versuchs betrügerischen
Konkurses und die Ehefrau wegen Beihülfe hiezu
schuldig erklärt. Inwiefern die Geschwornen bezüglich

des Eidesdeliktes zu dieser milden Auffassung
gelangten, kann nach den Akten nicht nachgeprüft
werden. Der Ehemann Kurth wurde als der bei weitem

schwerer belastete Teil zu 20 Monaten
Korrektionshaus verurteilt, die er sofort angetreten hat. Bertha
Kurth ist nicht vorbestraft und genoss bis dahin einen
guten Leumund. Heute wendet sie sich nun mit einem
Begnadigungsgesuch an den Grossen Rat. Sie macht
namentlich geltend, dass sie bei der Begehung der
inkriminierten Handlungen unter dem zwangsmässigen
Einfluss ihres Ehemannes gestanden habe und zu
einer selbständigen Ueberlegung und demgemässem
Verhalten nicht mehr fähig gewesen sei. Im weitern wird
verwiesen auf deren bisherige Unbescholtenheit und
deren Familienverhältnisse. Frau Kurth hat für zwei
noch unerzogene Kinder zu sorgen. Die städtische
Polizeidirektion empfiehlt das Gesuch wenigstens zur
teilweisen Entsprechung. Dagegen beantragt der
Regierungsstatthalter, es mit Rücksicht auf die Haltung
der Ehefrau während des Strafverfahrens abzuweisen.
Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das urteilende
Gericht aller zugunsten der Gesuchstellerin sprechenden

Umstände Rechnung getragen hat; namentlich hat
es das Moment der Beeinflussung derselben durch
ihren Ehemann in vollem Masse bei der Festsetzung
der Strafe gewürdigt. Im übrigen muss gesagt werden,
dass das Urteil angesichts des äusserst hartnäckigen
und raffinierten Verhaltens der Eheleute Kurth während

des Verfahrens, die sich zugestandenermassen
nur um ein günstigeres Urteil zu erlangen, zu einem
teilweisen Geständnisse herbeigelassen haben, wenig-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1907. 87
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stens der Ehefrau Kurth gegenüber als ein sehr mildes
erscheint. Anderweitige triftige Begnadigungsgründe
liegen nicht vor. Der Regierungsrat ist daher nicht in
der Lage, das Gesuch der Frau Kurth zu empfehlen ;

er beantragt, dasselbe abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

15. Häsler, Albert, geboren 1852, von Bönigen,
Schnitzler, vormals wohnhaft in Matten, zurzeit in der
Strafanstalt Witzwil, wurde am 6. Oktober 1906 von
den Assisen des I. Bezirkes wegen NotzuchtsVersuches
zu 15 Monaten Zuchthaus und 261 Fr. 90 Staatskosten
verurteilt. Häsler stand im August 1906 während
einiger Zeit als Eseltreiber im Dienst des Eselhalters B.
in Matten. Als Entgelt für seine Dienste hatte er freie
Station bei B. Am 22. August abends befand er sich
mit dem 131/2-jährigen, unehelichen Mädchen der Frau
B. momentan allein zu Hause und versuchte dasselbe
im Wohn- und Schlafzimmer der Eheleute B. mit
Gewalt geschlechtlich zu missbrauchen. Er brachte das
Mädchen hiebei verschiedentlich zu Falle; der
Versuch scheiterte indes an der kräftigen Gegenwehr der
Angegriffenen. Kurz nachher erzählte das Mädchen
den Vorfall ihrer Mutter und andern Personen. Häsler
wurde in Haft genommen ; auf dem Weg zum
Untersuchungsgefängnis gab er den Sachverhalt den
begleitenden Polizisten zu; später suchte er dieses
Geständnis alsdann abzuschwächen, indem er angab, er
habe das Mädchen nicht missbrauchen wollen,
sondern nur Dummheiten mit ihm getrieben. Die Ge-
schwornen erklärten ihn schuldig des Notzuchtversuchs,

billigten ihm indes mildernde Umstände zu. Häsler

ist mehrfach vorbestraft und genoss als
arbeitsscheues, dem Alkoholgenusse ergebenes Individuum
einen ungünstigen Leumund. In der Strafanstalt hat
er zu Klagen nicht Anlass gegeben. Dessenungeachtet
beantragt der Regierungsrat, das von ihm gestellte
Begnadigungsgesuch abzuweisen, einmal mit dem
Hinweis auf die Natur des Deliktes und sodann mit Rücksicht

auf das Vorleben des Gesuchstellers.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

16. Neuenschwander, Johann, geboren 1872, von
Mägenwil, Dachdecker in Attiswil, wurde am 11. Mai
1907 vom korrektioneilen Gericht von Wangen wegen
qualifizierten Diebstahls zu 2 Monaten Korrektionshaus,

umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und 86 Fr. 90
Staatskosten verurteilt. Ein gewisser IL, der sich un-
stät herumtrieb und schliesslich in der Armenanstalt
Utzigen versorgt wurde, hatte bei Landwirt B. im
Rüegsacher bei Rumisberg verschiedene Effekten von
geringem Wert, die sich in mehreren sogenannten Trögen

verpackt befanden. Trotz wiederholter Aufforderung

holte er die Sachen jahrelang nicht ab. Im Winter
1904 befand sich Neue "chwander als Knecht bei
diesem Landwirt. Um sich t.'ne Tabakpfeife anzueignen,

brach nun Neuenschwander eines Tages die Tröge
mittelst eines Meisseis auf; es fand sich dann auch
das gewünschte Objekt vor und wurde von
Neuenschwander behändigt. Die Tröge blieben in erbrochenem

Zustande liegen. Später wurde das betreffende
Haus von der Erbschaft des inzwischen verstorbenen
Landwirts B. verkauft und blieb längere Zeit in
unbewohntem und unbewachtem Zustande. Im September
1906 erhob dann der Eigentümer der Tröge gegen den
Sohn des Landwirtes B., der inzwischen nach La
Scheulte übergesiedelt war, Strafanzeige wegen
Diebstahls, indem er behauptete, dass eine ganze Reihe
seiner Effekten in den Trögen fehlten. Eine bei B.

vorgenommene Haussuchung förderte tatsächlich eine
Anzahl der fehlenden Gegenstände zu Tage. B. gab
ohne weiteres die Möglichkeit zu, dass solche beim
Verlassen des fraglichen Hauses mit eingepackt worden

wären, behauptete indes, es sei dies offenbar durch
Drittpersonen, die ihm beim Zügeln behilflich gewesen
seien, ohne sein Wissen geschehen. Die Anklagekammer

hob in der Folge die Strafuntersuchung ihm gegenüber

mangels genügender Schuldbeweise auf. Dagegen
wurde Neuenschwander wegen Diebstahls an einer
Tabakpfeife begangen mittelst gewaltsamer Erbrechung
von Behältnissen dem zuständigen Gericht zur
Aburteilung überwiesen. Das Gericht gelangte denn auch
gestützt auf das von Neuenschwander selbst abgelegte
Geständnis zu einem verurteilenden Erkenntnis. Immerhin

erklärte es bereits in den Motiven des Urteils, dass
die Strafe Neuenschwander zu hart treffe und be-
schloss, ein allfälliges Begnadigungsgesuch zu
unterstützen. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch beruft
sich Neuenschwander auf den Sachverhalt, seinen bisher

unbescholtenen Leumund und die Erklärung des

Gerichtes, die übrigens auch heute aufrecht erhalten
wird. Neuenschwander ist arm und vermag aus
diesem Grunde die Gerichtskosten nicht zu bezahlen. Er
ist wegen Diebstahls nicht vorbestraft; dagegen hat
er in den Jahren 1898 und 1903 wegen Messerzuckens,
Widersetzlichkeit und Ruhestörung zwei allerdings
geringfügige Gefängnisstrafen erlitten. Wie das Urteil
ausführt, besass der entwendete Gegenstand einen
äusserst geringen Wert, und auch die Demolierung der
alten Tröge bedeutete keinen wesentlichen Schaden ;
andererseits erscheine es begreiflich, wenn die
fraglichen Effekten im Hinblick auf das Verhalten ihres
Eigentümers als mehr oder weniger herrenloses Gut
angesehen wurden, jedenfalls stehe die Strafe mit dem
von Neuenschwander an den Tag gelegten deliktischen
Willen in keinem Verhältnisse. Der Regierungsrat kann
sich dieser Betrachtungsweise sehr wohl anschliessen
und beantragt in Würdigung der Umstände des Falles
und des Antrages des urteilenden Gerichtes, es sei dem
Gesuchsteller die Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

17. Hermann, Johann Andreas, geboren 1880, von
Rohrbach, Handlanger, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg,

wurde am 22. Oktober 1904 von den Assisen
des II. Bezirkes wegen Raubes und Gehülfenschaft bei
Raub und Diebstahl zu 41/2 Jahren Zuchthaus,
abzüglich 3 Monate Untersuchungshaft, als Zusatzstrafe
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zu den frühern, gegen ihn ausgefällten Strafen und zu
362 Fr. 12 Staatskosten verurteilt. Am 25. Oktober
1898 befand sich Hermann, dessen Bruder, dessen
Ehefrau und ein gewisser Grossenbacher, alles
vorbestrafte und übel beleumdete Individuen auf dem
Viehmarkt zu Bern. Sie beobachteten, wie ein Bauer
eine Kuh zu einem ziemlich hohen Preise verkaufte
und das Geld ausbezahlt erhielt. Sofort kam man überein,

sich des Geldes auf irgend eine Weise zu bemächtigen.

Der Bauer, der sich in Begleitung eines Schwagers

befand, führte die verkaufte Kuh zunächst auf den
Eilgutbahnhof, um sich dann auf den Heimweg nach
llliswil zu machen. Die Brüder Hermann und Grossenbacher

folgten ihnen nach. Im Bremgartenwald, in
der Nähe der Eymatt, versuchten sie alsdann, durch
einen plötzlichen Ueberfall. den beiden das Geld
abzujagen. Durch ein herankommendes Fuhrwerk und
die Gegenwehr der Ueberfallenen wurden sie indes
an ihrem Vorhaben verhindert. Der eine der Bauern
war zu Fall gebracht worden und trug eine Wunde am
Kopf und eine Verletzung der Hand davon, der andere
blieb unversehrt. Bei den Tätlichkeiten hatten sich
Johann Andreas Hermann und Grossenbacher direkt
beteiligt, währenddem der Bruder des erstem Wache
stund. Vom Tatorte wandten sich die beiden
Hermann nach der Neubrücke. Unterwegs trafen sie auf
einen Mann, der eine Halfter in der Hand, trug und
betrunken war. Ohne Verzug schritten die beiden zu
einem neuen Ueberfall. Johann Andreas Hermann stand
diesmal Wache, währenddem sein Bruder den Bauern
von der Strasse das Bord hinunterstiess und seiner
Barschaft mit 180 Fr. beraubte. Vor dem
Untersuchungsrichter gab Hermann die Beteiligung am zweiten
Raube zu; dagegen wollte er sich am Raube bei der
Eymatt nicht aktiv beteiligt haben, obschon er nicht
zu bestreiten vermochte, dass er am Tatorte zugegen
gewesen war. Dem standen die bestimmten Aussagen
seines Bruders und Grossenbachers gegenüber, wie
auch diejenigen der Ueberfallenen. Die Geschwornen
erklärten ihn als schuldig. Im weitern hatte sich
Hermann noch wegen Gehiilfenschaft bei einem Diebstahl
an einem Fässchen Bier zu verantworten, begangen
im Sommer 1898 von -Grossenbacher und dem obge-
nannten Bruder Hermanns zum Nachteile der
Wirtschaft R. an der Gerechtigkeitsgasse in Bern. Währenddem

letztere das Fässchen aus dem Hausgange
herausholten, stand Hermann zugestandenermassen vor
der Wirtschaft Wache. Das Bier wurde alsdann
gemeinschaftlich getrunken. Der Bruder Hermanns und
Grossenbacher wurden im gleichen Verfahren noch
wegen einer ganzen Reihe anderer Delikte verfolgt,
die sie allein oder im Verein mit weitern Mitschuldigen

in Bern und Umgebung seit einer Reihe von Jahren

begangen hatten. Als vielfach vorbestrafte
Gewohnheitsverbrecher hatten sie den Raub und Diebstahl

geradezu bandenmässig betrieben. Johann
Andreas Hermann ist in den Jahren 1899—1903 wegen
Messerzucken, Misshandlung, Bettel, Hausfriedensbruch,

Diebstahls, Betrugs etc. nicht weniger als 10
Mal, allerdings nicht schwer vorbestraft und genoss
als liederlicher, arbeitscheuer Bursche einen schlechten

Leumund. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch
bestreitet er neuerdings, am Raub an der Eymatt
aktiv teilgenommen zu haben. Er behauptet, sein Bruder

und Grossenbacher hätten ihn fälschlicherweise
durch ihre Aussagen belastet. Er bringt nebst andern
mehr oder weniger irrelevanten Zeugnissen ein sol¬

ches seines Bruders bei, worin ihn dieser auf der
ganzen Linie zu entlasten sucht, also auch bezüglich
der Delikte, die jener selbst zugestanden hat. Das
Zeugnis stimmt übrigens auch mit den Angaben, die
Hermann selbst anlässlich eines bei den Akten liegenden

fruchtlosen Revisionsgesuches an den Appellations-

und Kassationshof über den Hergang des
Vorfalles macht, in wesentlichen Punkten nicht überein,
so dass dessen Glaubwürdigkeit zum vornherein als
in Frage gestellt erscheint, Abgesehen hievon ist der
Regierungsrat der Ansicht, dass es nicht in der
Aufgabe der Begnadigungsbehörden liegen kann, als
Revisionsinstanz zu fungieren. Aus den Strafakten selbst
kann aber in keiner Weise die Ueberzeugung gewonnen
werden, dass Hermann beim Eymattraub nicht oder
wesentlich geringer beteiligt gewesen wäre, als die
Geschwornen angenommen haben. Es muss diesbezüglich

auf die Feststellungen des Urteils abgestellt werden.

Weitere Begnadigungsgründe werden von
Hermann nicht geltend gemacht und sind auch nicht
vorhanden. Dagegen sprechen das Vorleben, der schlechte
Leumund und die sehr gravierende Natur der
begangenen Delikte an sich gegen eine Verkürzung der
Strafe. Der Regierungsrat beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

18 u. 19. Schaad, Ernst, geboren 1889, Commis
und dessen Bruder Schaad, Johann, geboren 1882,
Eisenwerkarbeiter, beide von und zu Oberbipp, wurden

am 25. April 1907 vom Polizeirichter von Wangen
wegen Widerhandlung gegen das Verbot der
Steckengewehre zu je 60 Fr. Busse und solidarisch zu 7 Fr. 20
Staatskosten verurteilt. Am 20. März 1907 wurde vom
Polizeirichter ein gewisser L. in Attiswil wegen
Jagdfrevels bestraft. Anlässlich einer bei ihm vorgenommenen

Haussuchung wurde unter anderem eine zerlegbare

Stockflinte beschlagnahmt. Er gab an, dieselbe
von einem Schaad in Oberbipp eingehandelt zu haben.
Die Staatsanwaltschaft veranlasste in der Folge gegen
Schaad ein Strafverfahren. Ernst Schaad musste
zugeben, dass er die Flinte im Frühjahr 1906 von einer
deutschen Fabrik bezogen hatte, um sie weiter zu
verkaufen. Sein Bruder Johann hatte sie alsdann in
seinem Auftrag für 15 Fr. an L. verhandelt. Auch
Johann Schaad legte ein Geständnis ab. Die beiden
wussten, dass das Tragen von solchen Waffen
verboten ist. Im vorliegenden Bussnachlassgesuch
machen sie geltend, sie hätten nicht gewusst, dass sie
bereits durch die Veräusserung der Flinte einer
strafbaren Handlung sich schuldig machten ; im weitern
berufen sie sich auf ihre gedrückten finanziellen
Verhältnisse; die ungewöhnlich hohe Busse treffe sie zu
hart. Der Gemeinderat empfiehlt das Gesuch. Johann
Schaad hat eine zahlreiche Familie zu ernähren, Ernst
Schaad aus seinem geringen Lohne eine alte Mutter
zu unterstützen. Der Regierungsstatthalter spricht sich
für eine Reduktion der Busse auf 20 Fr. aus. Beide
Gesuchsteller sind nicht vorbestraft. Mit Rücksicht
hierauf und die vorliegenden Berichte und Empfeh-
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Jungen beantragt der Regierungsrat, die Busse auf je
20 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf je 20 Fr.

20. Schärer, Friedrich, geboren 1887, von Landis-
wil, Kaminfeger, wohnhaft in Bern, wurde am 9. März
1907 von der Pölizeikammer wegen Wahlbetruges zu
4 Tagen Gefängnis, 2 Jahren Einstellung im
Aktivbürgerrechte, solidarisch mit Jakob Lüthi zu 54 Fr.
Staatskosten und solidarisch mit Lüthi zur Hälfte von
weitern 25 Fr. Staatskosten verurteilt. Anlässlich des
zweiten Wahlganges für die Grossratswahlen der
untern Gemeinde der Stadt Bern vom 20. Mai 1906
beauftragte ein gewisser Ruch den vorgenannten Schärer,
ihn bei der Wahl zu vertreten und händigte ihm seine
Stimmkarte nebst einer Vollmacht aus. Als Grund zur
Stellvertretung wurde in der Vollmacht angegeben:
«Kindbette der Frau». Nach den Vorschriften des
Wahlgesetzes bildet indes nur eigene Krankheit einen
Vertretungsgrund; die geplante Vertretung war somit
ungesetzlich. Schärer inspirierte nun einen noch
minderjährigen nicht stimmfähigen Burschen, sich mit der
Karte Ruchs zur Urne zu begeben und mittelst
derselben eine Liste für die Partei .einzulegen. Er selbst,
der bereits gestimmt hatte, begleitete ihn biebei. Von
der Vollmacht liess man bei der Stimmabgabe, offenbar
im Bewusstsein der Ungesetzlichkeit des Vorganges,
nichts verlauten. Vor Gericht gaben die beiden den
Sachverhalt zu. Schärer bestritt indes gewusst zu
haben, dass Lüthi noch minderjährig war und auch,
dass die Stimmvertretung in diesem Falle nicht
zulässig war. Dagegen behauptete Lüthi, er habe Schärer
speziell auf sein Alter aufmerksam gemacht, dieser
habe aber erwidert, es mache dies nichts. Der
erstinstanzliche Richter erklärte beide schuldig des
Wahlbetruges und verurteilte Schärer zu 2 Tagen und Lüthi
zu 1 Tag Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft appellierte
bezüglich des Strafmasses und stellte den Antrag, es
sei Schärer zu 4 Tagen Gefängnis, Lüthi zu 2 Tagen
und ausserdem beide Angeschuldigten zu einer
zweijährigen Einstellung im Aktivbürgerrecht zu verurteilen.

Die Polizeikammer entsprach dem Begehren mit
Rücksicht auf die Intensität der stattgehabten
Wahlbeeinflussung einerseits und die Natur des Deliktes
andererseits, welche an sich eine Einstellung im
Aktivbürgerrecht erheische. Lüthi wurde bloss auf die
Dauer eines Jahres eingestellt. Heute wendet sich nun
Schärer mit dem Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe

an den Grossen. Rat. Er hält seine früheren
Bestreitungen aufrecht und beruft sieb im weitern auf
seine Familienverhältnisse, Die städtische Polizeidirektion

bestätigt, dass der Gesuchsteller für eine Ehefrau
und zwei Kinder zu sorgen habe und empfiehlt das
Gesuch. Dagegen weist der Regierungsstatthalter darauf

hin, dass die Tat im vollen Bewusstsein von deren
Strafbarkeit begangen worden sei und beantragt, das
Gesuch abzuweisen. Schärer ist wegen Nachtlärm,
Widersetzlichkeit, Skandals und Aergernis mit
Geldbussen bestraft worden, dagegen mit Gefängnis nicht
vorbestraft. Wie sich aus den Akten und den Motiven
des Urteils ergibt, hatte Schärer Kenntnis von der

Unerlaubtheit seines Verhaltens; er spielte zudem bei
der ganzen Angelegenheit die führende Rolle, hat
demnach einen intensiven Deliktswillen an den Tag gelegt.
Die Strafe, die sich übrigens nur wenig über das Minimum

erhebt, kann nicht als eine übermässige
bezeichnet werden. Die neuerlichen Bestreitungen Schärers

sind nicht dazu angetan, einen günstigen Eindruck
zu machen. Der Staat hat ein eminentes Interesse an
der Erhaltung reiner Wahlsitten. In Erwägung des
Angebrachten beantragt der Regierungsrat, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

21. Brügger, Friedrich, geboren 1860, Handlanger,
von Gelterfingen, wurde am 25. Januar 1906 vom
korrektioneilen Gericht von Aarberg wegen Diebstahls,
begangen im wiederholten Rückfalle, nach Abzug von
1 Monat Untersuchungshaft, zu 3 Monaten Korrektionshaus

und 108 Fr. 30 Staatskosten verurteilt. Durch
Beschluss des Regierungsrates vom 20. Februar 1905
wurde Brügger wegen Trunksucht und öffentlichen
Aergernisses wiederholt in die Arbeitsanstalt St. Jo-
hannsen versetzt. Im Laufe des Jahres 1906 entwich
er daselbst. Am 16. Oktober gleichen Jahres konnte
er in Bern aufgegriffen werden; er befand sich im
Besitze verschiedener Effekten, die offenbar nicht sein
Eigentum waren. Nachforschungen ergaben, dass Brügger

einige Zeit in Lyss gearbeitet und sich daselbst
bei einer Familie einlogiert hatte. Am 15. Oktober
1906 abends verliess er die genannte Ortschaft unter
Mitnahme der fraglichen, seinem Logisgeber, sowie
zwei bei letzterem zugezogenen Personen gehörigen
Gegenstände als, diverse Schriften, 1 Handkoffer,
Tisch- und Bettwäsche, alles im Wert von über 30,
aber unter 300 Fr. Nach anfänglichem Leugnen musste
er schliesslich den Sachverhalt eingestehen. Er wollte
die Tat in der Betrunkenheit begangen haben. Brügger
ist wegen Diebstahls und andern Delikten nicht weniger
als 30mal korrektioneil und polizeilich vorbestraft
und geniesst einen schlechten Leumund. Nach
Absolvierung seiner Arbeitshausstrafe hat er noch die
obige Strafe zu verbüssen. Er ersucht nun um
Umwandlung derselben in Einzelhaft. Der Regierungsrat
beantragt, das Gesuch mit Rücksicht auf die Vorstrafen
und das bisherige Verhalten Brüggers überhaupt, das
Gesuch abzuweisen. Der Gesuchsteller ist sehr wohl
arbeitsfähig; die Verbüssung der Strafe in der
Korrektionsanstalt erscheint daher durchaus zweckdienlich.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

22. Spiazi, Santo, geboren 1878, Sohn des Giovanni
und der Coelestina Bertini, von Verona, Handlanger,
wurde am 4. März 1904 von den Assisen des IL
Bezirkes wegen Einbruchsdiebstahls zu 15 Monaten Zuch
thaus, 20 Jahren Kantonsverweisung und 1/3 von 244 Fr.
30 Staatskosten gemeinsam und unter solidarischer
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Haftbarkeit mit zwei Mitschuldigen verurteilt. In der
Nacht vom 22./23. Januar 1903 wurde im Postbureau
Wangen a. A. eingebrochen, und etwas über 400 Fr.
in bar entwendet. Der Einbruch wurde bewerkstelligt
mittelst Aufsprengens des Rollladens zum
Bureaufenster; sodann wurde die Fensterscheibe eingedrückt
und der im Bureau befindliche eiserne Kassenschrank
mit Werkzeugen aufgebrochen. Ein Pickel, der hiebei
verwendet worden war, wurde zurückgelassen. Es
gelang, den Tätern in der Person mehrerer Italiener, die
sich am Abend vorher in verdächtiger Weise in der
Nähe des Begehungsort.es herumgetrieben hatten, auf
die Spur zu kommen. Dieselben hatten kurz nachher in
Balsthal einen gleichen Diebstahl begangen, konnten
auf Betreiben der dortigen Behörden auf der Flucht
nach Italien dingfest gemacht werden. Dieselben hatten
früher zum Teil in der Schweiz gearbeitet, sich
alsdann im Winter 1902/1903 in Verona getroffen und
allem nach planmässig einen Raubzug nach der Schweiz
unternommen. Vor dem Einbruchsdiebstahl in Wangen
und Balsthal hatten sie bereits in Arbon einen Diebstahl

ausgeführt. Spiazi, der übrigens auch in Italien
wegen Diebstahls vorbestraft ist, wurde im Kanton
Thurgau zu 6 Monaten Arbeitshaus verurteilt und
erhielt auch im Kanton Solothurn eine Freiheitsstrafe
von 18 Monaten. Nach Verbüssung dieser Strafe hat
er die im Kanton Bern ausgefällte am 19. November
1906 angetreten. Sein Vater stellt nun von St. Gallen
aus das Gesuch um Freilassung seines Sohnes. Er
beruft sich auf sein hohes Alter. Der Regierungsrat
kann das Gesuch Spiazis nicht empfehlen. Im Hinblick
auf die ausserordentliche Frechheit, mit der das Delikt
ausgeführt wurde und die Vorstrafen des Gesuchstellers
kann die ausgesprochene Strafe keineswegs als eine
harte bezeichnet werden. Des Umstandes, dass Spiazi
auch in andern Kantonen Strafen abzusitzen hatte,
hat das urteilende Gericht durch eine angemessene
Herabsetzung des Strafmasses ausdrücklich Rechnung
getragen. Im übrigen liegen Begnadigungsgründe nicht
vor. Der Regierungsrat beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

23. Helfer, Johann, geboren 1866, von Courlevon,
Freiburg, Gypser, wohnhaft gewesen im Nydeckhof in
Bern, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, wurde am 18.
Dezember 1899 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen Mordversuches zu 13 Jahren Zuchthaus, solidarisch

mit Christian Wyssmann und Joseph Lustem-
berger zu 1631 Fr. 05 Staatskosten, sowie 3240 Fr.
Zivilentschädigung und Interventionskosten an die
Zivilpartei verurteilt. Der der Verurteilung zu Grunde
liegende Tatbestand ist kurz folgender : Ein gewisser
Christian Wyssmann, zuletzt Spezereihändler, vormals
in Ostermundigen wohnhaft und Joseph Lustemberger,
Elektrotechniker und Versicherungsagent in Bern standen

miteinander geschäftlich in Beziehung, Ersterer
liess sich von letzterem zu verschiedenen Unternehmungen,

die gewöhnlich nicht den gewünschten
Erfolg erzielten, verleiten. Lustemberger spielte dabei
den Geldvermittler. In der Folge geriet Wyssmann in
Zahlungsschwierigkeiten. Die beiden fassten nun die

Idee, einen ledigen Bruder Wyssmanns namens
Bendicht, welcher, wie ihnen bekanntwar, ein Vermögen von
zirka 6500Fr. besass, indes unter Vormundschaft stand,
zur Vergabung seines ganzen Vermögens an Christian,
mit Ausschluss der andern Geschwister, zu bestimmen

und. ihn sodann aus der Welt zu schaffen. Es
gelang ihnen vorerst, den etwas einfältigen Bendicht
Wyssmann zur Errichtung eines gewünschten
Testamentes zu gewinnen. Es galt nun noch, den zweiten
Teil des ruchlosen Planes auszuführen. Lustemberger
nahm es, jedenfalls gegen Zusicherung einer hohen
Belohnung auf sich. Er wurde denn auch von Christian
Wyssmann wiederholt aufgefordert, vorwärts zu
machen. Unter dem Vorwand, ein Heilkraut für seine
Frau, die an offenen Beinen leide, suchen zu gehen,
unternahm er mit, Bendicht verschiedene Spaziergänge
in den Bremgartenwald und der Aare entlang. Bei
einem solchen Anlasse, es war dies im Juli 1899, stiess
er ihn einmal unversehens in die Aare, zog ihn aber
dann selbst wieder heraus, indem er offenbar nicht
den Mut fand, das Verbrechen zu vollbringen. Etwas
später gewann er dann mit Wissen des Christian
Wyssmann, den obgenannten Helfer für die Ausführung des
Planes. Am 30. August 1899 luden sie Bendicht Wyssmann

zu einem Spaziergange ein, angeblich um neuerdings

das bewusste Heilkraut suchen zu gehen. Sie
trafen sich in einer Wirtschaft beim Egelmoos, woselbst
zunächst, einige Glas Bier getrunken wurden. Sodann
machten sie sich auf den Weg nach der Elfenau. An
der Aare angelangt, bot Lustemberger ein Fläsch-
chen herum, in welchem sich zugestandenermassen
mit Cyankupfer vergifteter Wein befand. Bendicht
Wyssmann kam indes die eigentümliche Farbe der
Flüssigkeit verdächtig vor und er trank nicht, worauf
denn Lustemberger den Inhalt des Fläschchens aus-
goss. Man ging nun dem Ufer nach flussaufwärts.
Nach dem ersten missglückten Versuche sollte Helfer
nun den ahnungslosen Bendicht Wyssmann in die Aare
werfen. Oberhalb des Bodenackergutes, in der
sogenannten Hohlen, begaben sich die drei auf einen in
den Wasserlauf hinausragenden Damm hinaus. Helfer,
der vorher eine Erlenrute geschnitten und eine Fischrute

daraus konstruiert hatte, verfügte sich damit auf
das äusserste Ende des Dammes hinaus und forderte
Bendicht Wyssmann auf, nachzukommen und ihm beim
Fischen zuzusehen. Ohne die Gefahr zu ahnen, in die
er sich begab, folgte jener der Aufforderung und wurde
alsdann von Helfer im geeigneten Moment mit einem
plötzlichen Stosse ins Wasser befördert. Es gelang
ihm, sich an einem Strauche und an den Faschinen
des Dammes festzuhalten; so wie er indes ans Land
steigen wollte, wurde er von Helfer mit Stockschlägen
auf Kopf und Hände und Fussstichen ins Gesicht
empfangen und zurückgestossen, so drei bis vier Mal
hintereinander. Lustemberger stand indessen Wache.
Der Vorfall wurde von verschiedenen Personen, die
durch das mörderliche Geschrei Wyssmanns aufmerksam

wurden, beobachtet. Bei deren Herannahen ergriffen

die Attentäter schliesslich die Flucht, olme ihr
Vorhaben zu Ende gebracht zu haben. Sie verfügten
sich zunächst zu Christian Wyssmann nach
Ostermundigen, von welchem sie mit alkoholischen
Getränken und etwas Geld regaliert wurden und konnten
alsdann noch gleichen Tags verhaftet werden.
Wyssmann, der sich mit. Mühe hatte ans Land bringen können,

war an Kopf, Armen und Händen mit Schlag-
und Quetschwunden bedeckt und blieb 14 Tage ar-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1907. 88*
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beitsunfähig. Vor Gericht legten die drei Täter nach
anfänglichem Leugnen über die wesentlichen Punkte
Geständnisse ab. Joseph Lustemberger wurde als
meistbelasteter zu 15 Jahren und Christian Wyss-
mann zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. Heute wendet
sich nun Helfer an den Grossen Rat mit dem Gesuch
um Erlass des Restes der Strafe. Er verweist auf seine
Familienverhältnisse. In der Strafanstalt hat er in den
letzten Jahren zu Klagen nicht Anlass gegeben. Die
städtische Pölizeidirektion führt aus, idass Helfer seinerzeit

in keiner Weise bewiesen habe, dass ihm die
Familie so sehr am Herzen liege; gegenteils habe er
dieselbe vernachlässigt. Seine Ehefrau habe übrigens
die Scheidung verlangt und sei nicht mehr gewillt, mit
Helfer zusammenzuleben. Helfer ist wegen Diebstahls,
Itaufhandels und Unterschlagung vorbestraft und ge-
noss als arbeitsscheues, liederliches Individuum
einen schlechten Leumund. Der Regierungsstatthalter
spricht sich ebenfalls gegen eine Reduktion der Strafe
aus. Es liegen denn auch keine Begnadigungsgründe
vor. Dagegen sprechen die Ruchlosigkeit des begangenen

Verbrechens, das Vorleben und der schlechte
Leumund des Gesuchstellers gegen einen Strafnachlass.
Der Regierungsstatthalter beantragt demnach, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

24 u. 25. Saladin, Oskar, geboren 1888 und Born,
Karl Joseph, geboren 1888, beide von und zu
Greilingen, wurden am 3. November 1906 vom Polizeirichter

von Laufen wegen Sonntagsjagd zu je 50 Fr.
Busse und solidarisch zu 6 Fr. 25 Staatskosten
verurteilt. Die beiden wurden Sonntags den 21. Oktober
1906 im Walde der Burgergemeinde Grellingen mit
Flobertgewehren auf der Jagd nach Eichhörnchen
betroffen und in der Folge dem Richter verzeigt. Beide
unterzogen sich dem Urteil ohne weiteres. Mit
Eingabe vom 3. Dezember 1906 stellen sie nun das
Gesuch um Erlass der Busse. Die Staatskosten haben sie
bezahlt. Da die Verurteilung in Anwendung der
Strafbestimmung eines Bundesgesetzes erfolgte (Art. 21,
Ziff. 4, lit. a, des Gesetzes vom 24. Juni 1904 über
Jagd und Vogelschutz), wurde das Gesuch zunächst
an die Bundesbehörden geleitet. Die Bundesversammlung

hat sich indes in ihrer Sitzung vom 13. Juni
1907 als nicht zuständig zu dessen Behandlung
erklärt. Die Begnadigungskompetenz steht somit bei den
kantonalen Behörden. Der Einwohnergemeinderat von
Grellingen stellt den Gesuchstellern ein gutes
Leumundszeugnis aus und empfiehlt das Gesuch; desgleichen

der Regierungsstatthalter. Dagegen wird nicht
bescheinigt, dass sie die Busse nicht zu bezahlen
vermöchten. Der Regierungsrat hält daher dafür, es liege
ein triftiger Begnadigungsgrund nicht vor, um so
weniger als der Richter bei der Strafausmessung über
das Minimum der angedrohten Strafe nicht
hinausgegangen ist. Er beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

26. Wiitlirich, Gottfried, geboren 1889, Bäcker,
von Trüb, in Niederscherli wohnhaft, wurde am 19.
Juni 1906 vom Polizeirichter von Bern wegen Sonntagsjagd

in Anwendung des Bundesgesetzes über Jagd und
Vogelschutz vom 24. Juni 1904 zu 50 Fr. Busse und
3 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Sonntags den 10. Juni,
nachmittags nach 1 Uhr, wurde Wüthrich von Landjäger

Jegerlehner in Mittelhäusern oberhalb Niederscherli

in der Nähe des Waldes mit einem Flobcrtge-
wehr auf der Schleichjagd betroffen. Das Flobert war
geladen und der Hahn gespannt. Geschossen hatte
Wüthrich indes noch nicht. Vor dem Richter gab er die
Anzeige ohne weiteres zu und unterzog sich dem
Urteil ohne weiteres. Heute wendet er sich nun mit
einem Begnadigungsgesuch an den. Grossen Rat. Wüth-
rich behauptet nunmehr, er habe niemals die Absicht
gehabt, der Jagd obzuliegen, sondern das Flobertge-
wehr lediglich auf den Spaziergang mitgenommen, um
sich im Schiessen zu üben. Das Gesuch wird vom
urteilenden Richter und vom Gemeinderat von Köniz
empfohlen. Dagegen beantragt der Regierungsstatthalter,

sowie auch die Forstdirektion, im Hinblick auf
die Feststellungen der Strafakten, dasselbe abzuweisen.
Es ist zu bemerken, dass die heutige Darstellung des
Gesuchstellers auf ihre Richtigkeit nicht nachgeprüft
werden kann. Es muss diesbezüglich auf die
Strafakten abgestellt werden, wonach Wüthrich die
Anzeige in allen Teilen anerkannt hat. Im übrigen hat
der Gesuchsteller weder behauptet noch nachgewiesen,
dass er die Busse nicht zu bezahlen vermöchte.
Dagegen steht fest, dass seine Eltern Vermögen besitzen.
Die Strafe erhebt sich nicht über das Minimum. Es
liegen demnach Begnadigungsgründe nicht vor. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

27. Haus, Karl, geboren 1883, von Böttstein, Kanton

Aargau, Mechaniker, zurzeit in der Strafanstalt
Thorberg, wurde am 11. März 1903 von den Assisen
des Hl. Bezirkes wegen Brandstiftung zu 6 Jahren
Zuchthaus, 12,250 Fr. Entschädigung an die kantonale

Brandversicherungsanstalt und 642 Fr. 45 Staatskosten

verurteilt. In der Nacht vom 8./9. Oktober 1902
brannte in Wangen das für 13,000 Fr. brandversicherte
Wohnhaus samt Scheuerwerk des G. A. nieder. Es
wurde sofort Brandstiftung vermutet und der Verdacht
der Täterschaft fiel auf obgenannten Haus, der nicht
allzu lange vor Ausbruch des Brandes die Wirtschaft
S. in. angetrunkenem Zustande verlassen hatte und im
selben Hause wohnte. Haus wurde noch in der
gleichen Nacht abgehört, wobei es sich zeigte, dass sein
Anzug sich in tadelloser Ordnung befand, was mit
seinen Angaben, er habe sich zur Zeit des Brandausbruches

zu Bett befunden und sich sodann, als der
Brand schon in vollem Gange war, in aller Eile
angekleidet, in Widerspruch stand. In Haft gesetzt leugnete
er längere Zeit hartnäckig. Die Indizien häuften sich
jedoch derart, dass er sich schliesslich in die Enge
getrieben und veranlasst sah, ein Geständnis
abzulegen. Er gab zu, die Scheune, die mit Stroh angefüllt
war, absichtlich in Brand gesteckt und sodann im Bette
halbangezogen den Ausbruch des Brandes abgewartet
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zu haben. Als einer der ersten beteiligte er sich
sodann an den Rettungsarbeiten. In ganz gleicher Weise
hatte er am 18. August 1902, also kurz vorher in
Baden, wo er sich damals in Stellung befand, ein
Gebäude in Brand gesteckt. Beide Brandlegungen wollte
Haus unter dem Einflüsse einer unwiderstehlichen
Versuchung, aus Freude an der entstehenden Verwirrung,

der sich bietenden Gelegenheit, sich hervorzutun
und dem in Aussicht stehenden reichlichen Alkohol-
genusse verübt haben. Die Vorstellung der ihm wohl
bekannten- Folgen eines Brandes vermochte nicht, ihn
von der Tat abzuhalten. Dieses aussergewöhnliche
Motiv der Tat gab Anlass, ihn auf seine Zurechnungsfähigkeit

untersuchen zu lassen. Die Experten kamen
zum Schluss, dass sich direkt krankhafte Erscheinungen

bei Ilaus nicht konstatieren Hessen ; indes sei er im
Zeitpunkt der beiden Brandlegungen infolge seiner
liederlichen Charakteranlagen, die sich bei ihm zum
Teil schon in der Jugend und später immer stärker
geltend machten, und des vorhergehenden
Alkoholgenusses seiner Willensfreiheit beraubt oder in
derselben stark beschränkt gewesen. Die Geschwornen
verneinten die Frage auf verminderte Zurechnungsfähigkeit

im Sinne des Gesetzes und der Gerichtshof
schloss sich ihrer Ansicht an. Haus ist nicht
vorbestraft. Während seiner Schulzeit gab er zu Klagen
direkt nicht Anlass. Er kam frühzeitig von Hause fort
und absolvierte sein letztes Schuljahr in Genf; dieser
Aufenthalt scheint seinem Charakter nicht zuträglich
gewesen zu sein. Schon zu Beginn seiner darauffolgenden

Lehrzeit in einer Fabrik zu Aarburg fing er ein
unsolides Leben an, machte Schulden, vernachlässigte
die Arbeit und lief nach 5/4 Jahren aus der Lehre.
Nach vorübergehender Anstellung in Wangen kam er
1900 nach Paris, wo sein Bruder als Vertreter einer
grossen deutschen Maschinenfabrik an der Ausstellung

war. Die Bemühungen seines Bruders lohnte er
indes wiederum durch ein liederliches Leben. Ebenso
wurde er aus einer spätem Anstellung bei der Fabrik
B. B. in Baden entlassen. Zuletzt hielt er sich arbeitslos
bei seinen Eltern in Wangen auf. Der Gemeinderat
von Wangen bezeichnete ihn als einen arbeitsscheuen,
leichtlebigen Menschen, der sich viel in den Wirtschaften

herumtreibe und dort das grosse Wort führe. Wegen

der in Baden verübten Brandstiftung wurde er
am 18. Juli 1903 vom Kriminalgericht des Kantons
Aargau zu 5 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus
verurteilt, die er nach Ablauf der Strafzeit im Kanton Bern
in ersterem Kantone noch zu verbüssen haben wird.
Der Grosse Rat hat im Februar 1907 ein Begnadigungsgesuch

des Haus abgewiesen. Der Regierungsrat führte
damals aus, dass sich ein bedeutender Nachlass
angesichts der gravierenden Natur des Deliktes und der
Gemeingefährlichkeit eines Brandstifters, die bei der
unseligen Veranlagung des Gesuchstellers noch potenziert

erscheine, nicht empfehlen lasse. Immerhin wurde
darauf hingewiesen, dass Haus nach Absolvierung
seiner Strafe noch im Kanton Aargau 51 /2 Jahre abzu-
büssen haben werde und dass, falls beide Delikte
miteinander und vom gleichen Gerichte hätten abgeurteilt
werden können, die Strafe etwas weniger hoch ausgefallen

wäre, angesichts der bisherigen Unbescholtenheit
des Delinquenten. Der Regierungsrat steht heute auf
dem gleichen Standpunkte und würde den Nachlass
des Restes der Strafe als zu weitgehend erachten.
Dagegen beantragt er in Würdigung des hievor Gesagten,
dem Gesuchsteller 6 Monate der Strafe zu erlassen.

Es kommt dies einem Nachlass des letzten Zwölftels
gleich.

Antrag des Regierungsrates : Erlass von 6 Monaten
der Strafe.

28. Dietrich, Rudolf, geboren 1841, von Där-
ligen, Uhrmacher, früher in Interlaken und Schüpfen
wohnhaft, nunmehr in Grossaffoltern, und dessen Ehefrau

Rosina Dietrich geborne WölfIi, geboren 1860,
wurden am 15. März 1906 vom korrektionellen Gericht
von Aarberg ersterer wegen Pfändungsbetrug zu 5
Tagen Gefängnis und wegen wissentlicher
Geltendmachung gefälschter Bundesakten zu 15 Tagen Gefängnis

und 50 Fr. Busse, letztere wegen Gehülfenschaft
bei dem von ihrem Ehemanne begangenen Pfändungsbetrug

zu 5 Tagen Gefängnis und wegen Fälschung
von Buridesakten zu 15 Tagen Gefängnis und 50 Fr.
Busse, und beide solidarisch zu 166 Fr. 10 Staatskosten
verurteilt. Im Juli 1905 wurde Dietrich von einem
Gläubiger für den Betrag von 200 Fr. betrieben und im
Rechtsvorschlag im Rechtsöffnungswege beseitigt.
Anlässlich der Pfändung behauptete der Schuldner, kein
Vermögen zu besitzen, sein Verdienst als Uhrmacher
lange nicht hin, um diesen Betrag zu decken, so dass
ein Verlustschein ausgestellt werden musste. Ein
Bestand von Waren gehörte laut Weibergutsversiche-
rungsschein der Frau Dietrich. Indes war dem Gläubiger

bekannt, dass Dietrich vor seiner Uebersiedlung
von Interlaken nach Schüpfen, die im Jahre 1904
stattfand, an ersterem Orte ein Haus verkauft hatte
und von daher noch im Besitze eines Vermögens von
zirka 9000 Fr. sein musste. Er erhob daher Strafklage.
Dietrich wurde gerichtlich einvernommen, leugnete
aber und erklärte, er werde eine Reihe von
Quittungen beibringen, woraus hervorgehe, dass er jene
Summe zur Tilgung von Schuldverpflichtungen
verwendet habe. Es wurden dem Richter denn auch
20 Postquittungen für grössere und kleinere Beträge
zugestellt, die sich jedoch auf den ersten Blick als
gefälscht erwiesen, indem zum Teil die Beträge
verändert, zum Teil die Daten der Poststempel korrigiert

waren.: Die Postquittungen stammten nämlich
aus den Jahren vor 1902 und wurden nun durch
Einsetzen neuer Zahlen oder Veränderung der alten später

datiert. Dietrich behauptete, seine Ehefrau habe
die Fälschung besorgt und die Angahe erwies sich
als richtig; jedenfalls aber war der Ehemann über
den Vorgang auf dem Laufenden, trotzdem er es
bestritt und wurden die Quittungen von ihm geltend
gemacht, Es wurde nun versucht, das versteckte Geld
durch eine Haussuchung zu Tage zu fördern, der
Versuch verlief indes fruchtlos; erst als zur Verhaftung
der Eheleute Dietrich geschritten wurde, Hess sich die
Ehefrau schliesslich herbei, das Versteck der Gelder
anzugeben und es wurde unter ihrer Leitung ein
Betrag von über 7000 Fr. in Banknoten erhoben. Im
weitern Verlauf des Verfahrens stellte es sich heraus,
dass drei andere Gläubiger im Juli und August des
gleichen Jahres auf gleiche Weise für Beträge von
529 Fr., 482 Fr. 55 und 263 Fr. 25 zu Verlust gebracht
worden waren. Selbstverständlich wurden sie nun
für ihre Forderungen gedeckt. Dietrich ist wegen
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Diebstahls, Hausfriedensbruchs, Unterschlagung,
Prellerei, Konkubinat, Ehrverletzung, Nichterfüllung der
Unterstützungspflicht in den Jahren 1857 bis 1886
mehrfach vorbestraft. Am 6. Juli 1904 wurde er
neuerdings vom korrektioneilen Gericht von Tnterlaken
wegen Pfandverheimlichung zu 100 Fr. Busse
verurteilt. Die Ehefrau ist nicht vorbestraft. Die
Bundesversammlung hat ein Begnadigungsgesuch, soweit ihre
Kompetenz reichte, als unbegründet abgewiesen. Ebenso

hat der Grosse Rat ein Gesuch der Eheleute Dietrich

um Erlass der wegen Pfändungsbetrug über sie
verhängten 5-tägigen Gefängnisstrafe im März 1907
abgewiesen. Der Regierungsrat machte damals zur
Begründung seines Abweisungsschlusses gegenüber
dem Ehemanne Dietrich unter anderm geltend, letzterer
werde voraussichtlich trotz seines prekären
Gesundheitszustandes die Strafe absitzen können, falls zum
Vollzug ein geeigneter Moment gewählt werde. Seither
konnte die Strafe an Dietrich noch nicht vollzogen
werden. Dieser wendet sich nun neuerdings mit einem
Begnadigungsgesuch an die kompetente Stelle, indem
er sich auf seine Krankheit beruft und um Erlass der
Gefängnisstrafe nachsucht. Dietrich ist invalide, leidet,
wie ärztlich bescheinigt wird, an mehreren chronischen

Krankheiten und wird, wie sich herausstellt,
schwerlich mehr einer Besserung fähig sein. Es
erscheint daher als fraglich, ob er jemals imstande sein
wird, seine Strafe in richtiger Weise abzusitzen. Mit
Rücksicht auf diesen Sachverhalt steht der Regierungsrat

heute nicht an, dem Grossen Rat zu beantragen, es
seien dem Gesuchsteller die 5 Tage Gefängnis, zu
denen er wegen Pfändungsbetrug verurteilt, worden ist,
zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass von 5 Tagen Ge¬

fängnis.

29. Willen, Ludwig, geboren den 14. Februar 1869,
Uhrmacher, von Adelboden, wohnhaft gewesen in St.
Immer, zurzeit in der Strafanstalt. Thorberg, wurde
am 19. August 1903 von den Assisen des V. Bezirkes
wegen Mordversuches und Sachbeschädigung zu 6 Jahren

Zuchthaus, wovon abzuziehen 3 Monate
Untersuchungshaft, und 589 Fr. 80 Staatskosten verurteilt.
Willen lebte mit seiner Ehefrau und zwei erwachsenen
Töchtern aus erster Ehe der letztern zusammen. Als
geschickter Arbeiter wäre er imstande gewesen, einen
schönen Lohn zu verdienen; indes ergab er sich seit
Jahren dem Trünke und führte schliesslich einen durchaus

liederlichen Lebenswandel, so dass seine Ehefrau

grösstenteils durch ihre Töchter erhalten werden

musste. Zu Hause behandelte er seine Angehörigen

brutal. Auftritte, wobei er dieselben beschimpfte
und bedrohte, waren häufige Erscheinungen. Schliesslich

entschloss sich die Ehefrau, auf Drängen ihrer
Töchter, gegen ihren Mann die Scheidung einzuleiten.
Der Aussöhnungsversuch hatte bereits stattgefunden.
In der Folge äusserte sich Willen mehrfach dahin, er
werde sich zu rächen wissen, wenn man ihn abfertigen

wolle und trug ein eigentümliches Wesen zur
Schau, indem er seine Kleider veräusserte oder zu
veräussern versuchte, um Geld zum Schnapsgenusse
zu erlangen. Die Drohungen gegenüber seinen Stief¬

töchtern und seiner Ehefrau nahmen einen ernsteren
Charakter an. Er äusserte sich auch gegenüber
Drittpersonen dahin, es müsse noch dazu kommen, dass
er seine Frau, deren Töchter und zuletzt sich selbst
töte. Am 17. März 1903 befand er sich mit seiner Ehefrau

allein zu Hause. Als letztere, die mit Wäsche
beschäftigt, war, in das Zimmer ihrer Töchter eintrat,
um deren Effekten zu holen, wurde sie von Willen,
der ihr hinter der Türe, das Ordonnanzgewehr in der
Hand, auflauerte, am Arm gepackt mit der Bemerkung,
sie werde das Zimmer nicht mehr lebendig verlassen.
Es gelang ihr indes, sich loszureissen und die Flucht
durch eine zweite Türe zu ergreifen. Kaum hatte sie
dieselbe passiert, so krachte ein Schuss. Wie später
festgestellt wurde, hatte das Geschoss die Türe
durchschlagen und war in der gegenüber liegenden Wand
stecken geblieben. Willen zerschlug hierauf mit. einer
Axt mehrere den Stieftöchtern und der Ehefrau
gehörige Möbeistücke, wie Spiegel, Uhren, Vasen etc.
im Wert von zirka 150 Fr. und ergriff sodann die
Flucht. Am 19. März gleichen Jahres wurde er auf
einem Bauernhofe bei Laferrière verhaftet. In der
Strafuntersuchung wollte er glaubhaft machen, er habe
sich durch den fraglichen Schuss selbst töten wollen.
Die an und für sich unglaubwürdige Ausrede wurde
indes durch ein erdrückendes Beweismaterial,
worunter eigene nach der Tat gemachte Aeusserungen
und Zugeständnisse des Angeschuldigten, widerlegt.
Willen ist wegen Misshandlung und Wirtshausverbots-
übertretung, allerdings nicht schwer, vorbestraft und
genoss als Alkoholiker einen ungünstigen Ruf. Er stellt
nun, nachdem er 4 Jahre der Strafe abgesessen hat,
das Gesuch um Erlass des Restes. Er beruft sich
namentlich auf seinen Gesundheitszustand. Durch
ärztliches Zeugnis wird dargetan, dass Willen im Frühjahr

1905 eine eitrige Brustfellentzündung durchgemacht

hat; dazu leidet er heute an einer Tuberkulose
der Lungen, welche eine beständige Verpflegung des
Kranken in der Infirmerie der Anstalt notwendig macht.
Zu Klagen hat Willen in der Anstalt nicht. Anlass
gegeben. Mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand des
Gesuchstellers, welcher eine richtige Verfolgung des
Strafzweckes mehr oder weniger illusorisch macht,
beantragt der Regierungsrat, dem Gesuche zu
entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des Restes der
Strafe.

30. Wolf, Frieda, geboren 1885, von Lotzwil,
Kellnerin zu Bannwil, wurde am 22. März 1907 vom
korrektioneilen Richter von Seftigen wegen Konkubinates
zu 3 Tagen Gefangenschaft und solidarisch mit Hans
Franz Gygax zu 22 Fr. 30 Staatskosten verurteilt.
Den Winter 1906/07 hindurch befand sich Frieda Wolf
als Dienstmagd in Thun in Stellung. Sie unterhielt
mit Hans Franz Gygax, von Beruf Käser, damals
Handlanger an der Aarekorrektion in Uttigen, ein
Liebesverhältnis ; die beiden beabsichtigten, im Mai 1907
zu heiraten. Mitte Januar 1907 musste Frieda Wolf
ihre Stelle in Thun aufgeben. Sie zog nun zu ihrem
Verlobten nach Uttigen und logierte bis zum 10.
Februar bei demselben. Die beiden bewohnten in einer
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dortigen Wirtschaft das gleiche Zimmer und lebten
nach ihrem Zugeständnisse wie Mann und Frau miteinander.

Unter dem letztgenannten Datum zog Frieda
Wolf alsdann zu ihrer verheirateten Schwester nach
Herzogenbuchsee. Die nachträglich gegen sie
eingelangte Strafanzeige wegen Konkubinates musste sie
im tatsächlichen zugeben; dagegen behauptete sie,
nicht gewusst zu haben, dass sie durch ihr Verhalten
gegen das Strafgesetz Verstösse. Ihre Heirat mit Gygax
kam bisher nicht zustande, da letzterer als Käser nach
Deutschland verzogen ist und noch nicht in der Lage
war, sie nachkommen zu lassen. Frieda Wolf stellt
nun das Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe. Sie
verweist auf die Umstände des Falles und ihre
persönlichen Verhältnisse insbesondere. Sie hat ihre-
beiden Eltern verloren und besitzt ausser ihrer Schwester,
die ihr zudem seit der Bestrafung das Haus verschlossen

habe, keine Angehörigen, welche ihr beistehen
würden; ihre sehr schwache Konstitution erlaube ihr
nicht, schwere Arbeiten zu verrichten; durch die
Vollziehung der Strafe würde ihr die Möglichkeit, günstigere

Stellen zu erlangen, erheblich erschwert; sodann
wird verwiesen auf ihre bisherige Unbesoholtenheit.
Das Gesuch wird vom Regierungsstatthalter von S

eftigen empfohlen. Im weitern liegt ein Zeugnis des
Gemeinderates von Thun vor, wonach sie daselbst
einen guten Leumund besessen hat. Aus den Akten
ergibt sich, dass die Angaben der Gesuchstellerin im
wesentlichen auf Richtigkeit beruhen. Zudem
charakterisiert sich das Vergehen mit Rücksicht darauf,
dass bei den Verurteilten die Absicht bestand, in
kürzester Zeit die Ehe miteinander einzugehen, nicht
gerade als ein gravierendes. Der Regierungsrat ist daher
und unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles
in der Lage, das Gesuch ebenfalls zu empfehlen, und
beantragt, der Petentin die Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

Werdthofe während eines Gewitters ausbrach, so
glaubte man anfänglich, er sei durch Blitzschlag
entstanden. Durch verdächtige Reden und eigentümliches
Benehmen beschworen aber die Eheleute Bichsei selbst
ein Gerücht gegen sich herauf, das sie als Brandstifter

bezeichnete und im August 1901 zu ihrer
Verhaftung führte. Anfänglich leugneten beide hartnäckig
jede Schuld; schliesslich trieben sie sich gegenseitig
so in die Enge, dass der Ehemann für gut fand, zu
gestehen. Er gab zu, sowohl den Brandfall vom Jahr
1896, wie den letzterwähnten veranlasst zu haben;
seine Frau war ihm dabei behülflich. Bei der
Feststellung des Brandschadens machte sich Bichsei ausserdem

betrügerischer Angaben bezüglich der zu
vergütenden Versicherungsobjekte schuldig. Der
verursachte Schaden belief sich in beiden Fällen auf über
8000 Fr. Endlich stand Bichsei noch unter der
Anklage, einen Pflegling der Armenanstalt Worben derart

misshandelt zu haben, dass er zirka 7 Wochen
arbeitsunfähig war; auch den daherigen Tatbestand
musste er im wesentlichein zugeben. Bichsei war nicht
vorbestraft. Im Januar 1906 wurde ein Begnadigungsgesuch

Bichseis vom Grossen Rat abgewiesen. Heute
erneuert er dasselbe, indem er auf seine klaglose
Aufführung in der Strafanstalt hinweist. Der Regierungsrat
kann auch heute den Gesuchsteller angesichts der Natur

und Mehrzahl der begangenen Delikte zur Begnadigung

nicht empfehlen und beantragt, das Gesuch
neuerdings abzuweisen. Immerhin wird die
Polizeidirektion seinerzeit die Frage prüfen, ob nicht Bichsei
mit Rücksicht auf sein Vorleben und seine gute
Aufführung in der Anstalt der letzte Zwölftel der Strafe
erlassen werden kann.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

31. Biclisel, Gottfried, geboren 1867, von Hasle bei
Burgdorf, wohnhaft gewesen in Kappelen, wurde am
24. Oktober 1901 von den Assisen des IV. Geschwor-
nenbezirkes wegen Brandstiftung, Betruges und
Misshandlung zu 8 Jahren Zuchthaus und 452 Fr. 30
Staatskosten, sowie solidarisch mit seiner Ehefrau zu weitern

150 Fr. 75 Staatskosten verurteilt. Bichsei
verheiratete sich im Jahre 1894 mit Elise Zingg, die ihm
ein kleines Vermögen einbrachte. Nacheinander
übernahmen die Eheleute eine Mühle in Wattenwil und ein
Pachtgut in Kallnach, machten aber schlechte
Geschäfte. Im Frühjahr 1896 kamen sie nach Bühl, wo
sie etwas Landwirtschaft betrieben. Am Bettag 1896
brannte sodann das Haus der Gebrüder Schenkel, in
dem sie wohnten, nieder. Aus der ihm von der
Mobiliarversicherungsgesellschaft ausbezahlten
Versicherungssumme und dem Reste seines Vermögens kaufte
sich Bichsei auf Martini 1897 ein kleines Heimwesen
in Unterwerdt, Gemeinde Kappelen, das er eine Zeitlang

bewirtschaftete. Am 23. August 1900 brannte dann
auch dieses Haus nieder. Bichsei erhielt die
Versicherungssumme für Mobiliar und Haus bar ausbezahlt,

so dass er im Herbst gleichen Jahreis einen
Neubau erstellen lassen konnte. Da der Brand im

32. Thorner, Leopold, geboren 1864, von Höri,
Kanton Zürich, Hausierer, wohnhaft in Lengnau, Kanton

Aargau, zurzeit in der Strafanstalt Witzwil, wurde
am 18. April 1907 von den Assisen des III. Bezirkes
wegen Notzuchtversuches zu 9 Monaten Korrektionshaus,

wovon abzuziehen 1 Monat Untersuchungshaft,
zu 3 Jahren Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit und zu 265 Fr. 15 Staatskosten verurteilt.
Am 30. Januar 1907 befand sich Thorner auf der
Hausierreise in Ursenbach. Im Laufe des Vormittags sprach
er im Laden der Frau S., der sich in einem
alleinstehenden Hause etwas ausserhalb des Dorfes befindet,
vor und offerierte Tuchresten. Die Ware breitete er
auf dem Ladentische aus. Als die Kaufs un terhand-
lungen dem Abschluss nahe waren, suchte er das
Gespräch nach Aussage der Frau S. von der Sache
abzulenken, machte ihr unsittliche Zumutungen und
packte sie dann ohne weiteres und plötzlich an den
Armen, küsste sie ab, langte ihr gleichzeitig unter
den Kleidern durch an die Geschlechtsteile und
versuchte, indem er sie an die Türe drückte, das ent-
blösste Glied an sie heranzubringen in der offenbaren
Absicht, mit ihr den Beischlaf zu vollziehen. Frau S.
setzte sich indes zur Wehre; es gelang ihr, Thorner
von sich zu stossen und trotzdem dieser sie daran zu
verhindern suchte, zu schreien und schliesslich zu
entweichen. Durch die herbeieilenden Hausbewohner

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 89
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wurde Thorner dingfest gemacht und der Polizei
übermittelt. Er suchte sich nun durch die sofortige
Ableugnung der Tat den Folgen seiner Handlungsweise
zu entziehen. Auch vor Gericht stellte er jede Schuld
in Abrede. Seine eigenen Aussagen, die der Frau S.,
einer durchaus ehrbaren Familienmutter und der
übrigen beteiligten Personen boten indes so viele
zwingende Indizien, dass an seiner Schuld kaum ein Zweifel

aufkommen konnte. Thorner ist nicht vorbestraft
und genoss einen guten Leumund. Er besitzt eine
Frau und mehrere Kinder. Die Geschwornen billigten
ihm mildernde Umstände zu. Heute stellt er ein
Begnadigungsgesuch. Er ist nunmehr im Falle, den
Sachverhalt mit einigen Einschränkungen zuzugeben, hält
aber dafür, man haoe ihn mit Rücksicht auf sein
hartnäckiges Leugnen ausserordentlich scharf beurteilt.
Seine Tat charakterisiere sich eher als ein dummer
Streich, der rechtlich als geringfügiger Angriff hätte
gewürdigt werden können. Die Absicht, Frau S. mit
Gewalt zu missbrauchen, habe er nicht gehabt. Im
weitern wird verwiesen auf die Familienverhältnisse
Thorners. In der Strafanstalt hat er sich gut aufgeführt.

Der Regierurigsrat sieht sich nicht veranlasst,
bezüglich der Schuldfrage auf die Erörterungen Thorners

einzutreten; es muss in dieser Hinsicht auf das
Urteil abgestellt werden. Jedenfalls kann aus den Akten

die Ueberzeugung von der Richtigkeit seiner
heutigen Darstellungen keineswegs geschöpft werden. Im
übrigen hat das urteilende Gericht die dem Gesuch-
steiler zuerkannten mildernden Umstände, sein
Vorleben und seine Familienverhältnisse bei der
Ausmessung der Strafe in vollem Masse gewürdigt.
Besondere Begnadigungsgründe liegen nicht vor. Der
Regierungsrat beantragt daher, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

33. Keusen, Friedrich, geboren 1880, von Riggis-
berg, Schlosser, wohnhaft gewesen in Boll igen, wurde
am 17. Juni 1904 durch die Assisen des II. Bezirkes
wegen Mordversuches zu 5 Jahren Zuchthaus, abzüglich

3 Monate Untersuchungshaft, zu 500 Fr.
Entschädigung an die Zivilpartei und 465 Fr. 50 Staatskosten

verurteilt. Mittwoch den 13. Januar 1904 abends
wurden obenher dem Bolligenschulhause auf den von
Bolligen nach Habsfetten heimkehrenden Metzger
Christen drei scharfe Schüsse abgefeuert, ohne jedoch
zu treffen. Da Christen kurz vorher von Wirt
Hoffmann in Bolligen eine Summe Geldes in der
Gaststube in Empfang genommen hatte, war man dort
sofort der Ueberzeugung, es handle sich um einen Raubanfall

; der Verdacht der Täterschaft fiel naturgemäss
zuerst auf die während der Auszahlung Christens durch
Wirt Hoffmann in 1er Gaststube zugegen gewesenen
Personen, speziell auf Keusen, der sich kurz vor der
Heimkehr Christens aus der Wirtschaft entfernt hatte
und nachher wieder dahin zurückkehrte. Keusen leugnete

zwar anfänglich die Tat, als sich aber die Ver-
dachtsgründe häuften und er verhaftet wurde, legte
er schliesslich ein unumwundenes Geständnis ab. Er
hatte gesehen, wie Christen Banknoten erhielt. Plötzlich

erwachte in ihm eine unbezwingbare Gier nach

dem Gelde. Als Christen bald darauf sagte, nun müsse
er heim zum Nachtessen, machte er sich auf, holte
zu Hause das Ordonnanzgewehr, versah sich mit drei
scharfen Patronen, die er noch vom letzten Schiesset
her hatte, und stellte sich an genanntem Orte auf die
Lauer. Alles dies spielte sich sehr rasch ab. Schon
nach dem ersten Schusse sei die Reue über ihn
gekommen und er habe die beiden andern aufs gerate-
wohl abgegeben. Als Motiv der Tat gab er an, er habe
Geld nötig gehabt, da er im Sinne hatte, auf die Walz
zu gehen. Bei seinem Bruder, wo er als Milch träger
angestellt war, habe er nicht mehr bleiben können, da
sie Differenzen miteinander gehabt hätten. Da die
Eltern gutsituierte Leute waren und zudem in der
Verwandtschaft des Keusen einige Fälle von Geistesstörung

aufgetreten waren, wurde Keusen einer
psychiatrischen Expertise unterstellt, die feststellte, dass
er allerdings erblich nicht unbedeutend belastet sei,
namentlich väterlicherseits; geistig und moralisch sei
er etwas zurückgeblieben, immerhin konnte er nicht
als geistesschwach bezeichnet werden. Bestimmte
Anzeichen einer geistigen Störung konnten an ihm nicht
wahrgenommen werden. Dagegen stand er etwas unter

dem Einflüsse des genossenen Alkohols und litt
unter einer gemütlichen Verstimmung, die bei ihm
seit längerer Zeit schon sich geltend machte und
besonders in jenen Tagen ziemlich stark auftrat, indem
es ihm nämlich trotz angestrengten Suchens nicht
gelungen war, auf seinem Berufe Arbeit zu finden. Nicht
vorbestraft gab er hie und da infolge leichtsinniger
Aufführung zu Klagen Anlass. Die Geschwornen nahmen

geminderte Zurechnungsfähigkeit an und billigten
ihm auch mildernde Umstände zu. — Im November
1904 hat der Grosse Rat ein Begnadigungsgesuch des
Keusen als unter allen Umständen verfrüht abgewiesen.
Heute wird das Gesuch erneuert. In der Strafanstalt
hat sich Keusen gut aufgeführt. Der Regierungsrat
kann das Gesuch auch heute nicht empfehlen. Das
Gericht hat, wie sich aus den Motiven des Urteils
ergibt, namentlich mit Rücksicht auf die moralische
Minderwertigkeit und die daherige Gemeingefährlichkeit

Keusens eine etwas scharfe Strafe ausgesprochen.
Es kann nun bei der unseligen Charakteranlage des
Gesuchstellers nicht im Interesse der Gesellschaft
liegen, ihn vorzeitig auf freien Fuss zu setzen. Der
Regierungsrat ist der Ansicht, dass durch einen eventuellen

Erlass des letzten Zwölftels der Strafe der
bisherigen Unbescholtenheit und der guten Aufführung
Keusens in der Strafanstalt genügend Rechnung
getragen werden kann. Er beantragt demnach, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

34. Werthmüller, Jakob, geboren 1876, Handlanger,

von Vechigen, Talweg 13 in Bern wohnhaft, wurde
am 16, Mai 1907 vom korrektioneilen Gericht von
Bern wegen Misshandlung, betgangen mittelst eines
gefährlichen Instrumentes, welche Misshandlung für die
Verletzten eine Arbeitsunfähigkeit von weniger als 20
Tagen aber mehr als 5 Tagen zur Folge hatte, zu 25
Tagen Gefängnis, 149 Fr. 80 Staatskosten und insgesamt

175 Fr. Zivilentschädigung verurteilt. Sonntags
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den 17. März 1907, des Abends zwischen 9 und V^IO
Uhr kam Werthmüller in etwas angetrunkenem
Zustande nach Hause. Im Gange des I. Stockes traf er
auf den daselbst wohnhaften. B., der eben im Begriffe
stand, einen gewissen N., der bei ihm auf Besuch
gewesen war, hinauszugeleiten. Werthmüller machte eine
Bemerkung, wobei das Wort Vaganten fiel. B. und N.
antworteten, sie seien keine Vaganten und daraufhin
gerieten die drei in Wortwechsel. B. trat in seine
Küche und holte dort einen Hammerstiel ; im Momente
als er zurückkehrte, versetzte Werthmüller N. eine
Ohrfeige, worauf dann B. seinerseits mit dem Hammerstiel

auf Werthmüller losschlug. Letzterer griff nun
zu seinem Sackmesser und drang damit auf B. ein,
erreichte ihn an der Küchentüre und versetzte ihm
einen Stich in den Rücken und einen zweiten vornen
in den behaarten Teil des Kopfes; desgleichen erhielt
N. einen Stich in die rechte Hand. Das Messer drang
ihm von der innern Seite des Handgelenkes in schräger

Richtung durch die Hand bis an die Oberfläche des
Handrückens zwischen dem Mittelhandknochen des
Daumens und des Zeigefingers. Die Klinge des Messers

blieb stecken und konnte durch den Arzt mit
Mühe entfernt werden. Die Verwundeten mussten sich
sofort ärztlich behandeln lassen und blieben beide;
während 18 Tagen vollständig arbeitsunfähig.
Werthmüller selbst hatte eine Beule am rechten Scheitelbein,

Kratzwunden im Gesicht und Quetschungen des
rechten Vorderarms erlitten und blieb infolge der
letztern Verletzungen zirka 8—10 Tage arbeitsunfähig.
Werthmüller ist nicht vorbestraft und genoss einen
guten Leumund. Hin und wieder spricht er dem Alkohol

etwas zu stark zu. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch

verweist er auf sein Vorleben, seine ziemlich
grosse Familie, die durch den Vollzug der Strafe brotlos

werden müsste, und die grossen finanziellen Ein-
bussen, die ihm durch das Verfahren erwachsen. Die
städtische Polizeidirektion empfiehlt das Gesuch. Der
Regierungsstatthalter beantragt mit Rücksicht auf die
vom Gesuchsteller geltend gemachten Tatsachen, die
Strafe auf 15 Tage zu reduzieren. Nach der Ansicht des
Regierungsrates kann von einer gänzlichen Begnadigung

Werthmüllers im Hinblick auf die schweren Folgen

der Tat, die leicht noch bedeutend schwerere hätten

sein können, und die von Werthmüller an den Tag
gelegte Gefährlichkeit nicht die Rede sein. Dagegen
wird mit Rücksicht auf das Vorleben, die Familienverhältnisse

des Gesuchstellers und idie vorliegenden
Empfehlungen beantragt, die Strafe auf 10 Tage herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung auf 10 Tage
Gefängnis.

35. Werthmüller, Gottfried, geboren 1854, von
Rumendingen, Landwirt auf dem Bluttengrat, Gemeinde
Lauperswil, zurzeit in der Strafanstalt Witzwil, wurde
am 9. März 1906 von den Assisen des III. Bezirkes
wegen Brandstiftung zu 21/2 Jahren Zuchthaus, 2543
Fr. 60 Zivilentschädigung an die Brandversicherungs-
anstalt des Kantons Bern, 3644 Fr. an die Emmentalische

Mobiliarbrandversicherungsgesellschaft und
255 Fr. 36 Staatskosten verurteilt. Werthmüller besass

auf dem Bluttengrat in der Gemeinde Lauperswil ein
kleines überschuldetes Heimwesen. Neben der
Bewirtschaftimg seines Gütchens betrieb er das Gewerbe
eines Holzschuhmachers und handelte mit Tabak,
Zündhölzchen und Lederfett. Trotz angestrengtester
Arbeit kam er finanziell rückwärts, da seine Familie
rasch zunahm und seine Frau öfters kränklich war.
Er kam nun auf die Idee, um sich vor dem Ruin zu
retten, sein für 2500 Fr. brandversichertes Häuschen
anzuzünden, in der Hoffnung, dass ihm anlässlich
des Brandfalles neben den Versicherungssummen auch
sonst Hilfe zuteil werden und seitens der Gläubiger
Stundung gewährt werden möchte. Er teilte den Plan
seiner Ehefrau mit und führte ihn, als der anfängliche
Widerstand der letztern gebrochen war, in der Nacht
vom 6,/7. April 1896 aus. Ein Teil des Mobiliars,
worunter die Lebware, wurde gerettet, im übrigen
brannte das Haus vollständig nieder. Vor der Brandlegung

hatte Werthmüller einen Sack mit Holzschuhen,
Zündhölzchen etc. gefüllt und auf die anstossende
Wiese getragen, um einen allfälligen Verdacht der
Brandstiftung auf einen fremden Dieb abzulenken. Die
folgende Strafuntersuchung vermochte in der Tat, nichts
Verdächtiges gegen Werthmüller an den Tag zu
fördern. Die verfallenen Versicherungssummen wurden
ihm ausbezahlt und er, wie erwartet, von den
Gemeindegenossen wesentlich unterstützt. In der Folge
wurde Werthmüller und dessen Ehefrau fortwährend
von Gewissensbissen geplagt. Sie fingen an, religiöse
Versammlungen zu besuchen, infolgedessen sie zur
Ueberzeugung kamen, nicht selig sterben zu können,
wenn sie ihre Tat nicht eingeständen. Am 11. Dezember

1905 gaben sie auf dem Regierungsstatthalteramte
Signau den wahren Sachverhalt an. Die Ehefrau, die
sich an der Brandlegung nicht beteiligt hatte, wurde
durch die Geschwornen freigesprochen, dem Ehemanne
mildernde Umstände zugebilligt. Heute stellt nun die
Ehefrau Werthmüller das Gesuch, es möchte ihrem
Ehemanne der Rest der Strafe erlassen werden. Sie
beruft sich auf ihre und ihrer Kinder nunmehrige traurige

Lage, das Vorleben und die bisherige Unbescholtenheit

ihres Ehemannes, sowie die Motive, welche den
letztern zu seiner Tat getrieben haben. Das Gesuch
wird vom Gemeinderat von Lauperswil und vom
Regierungsstatthalter von Signau empfohlen. Wie sich
aus den Motiven des Urteils ergibt, hat die Kriminalkammer

bei der Strafausmessung die geltend gemachten

Tatsachen und namentlich auch das abgelegte
Geständnis soweit möglich in Betracht gezogen; es können

dieselben daher heute nicht neuerdings ins
Gewicht fallen. Die Tat, die sich an und für sich als
eine gravierende charakterisiert und zudem mit grosser

Raffiniertheit ausgeführt wurde, ist nicht zu hart
bestraft worden. Der Regierungsrat beantragt
demnach, mangels triftiger Begnadigungsgründe, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

36 u. 37. Yoirol, Arthur, von Les Genevez, geboren
1874, und Grillon, Célestin, von Cornol, geboren 1865,
Uhrenarbeiter, beide zuletzt wohnhaft gewesen in Pfet-
terhausen, sind, nachdem sie von der Anklagekammer
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den Assisen des fünften Geschwomenbezirkes unter
der Anklage des Mordes überwiesen worden, am
30. Juli 1897 von diesem Gerichte des Totschlages,
begangen in der Nacht vom 2./3. Januar 1897 im
Dorfe Beurnevésin an dem daselbst wohnhaft
gewesenen Uhrenarbeiter François Joray schuldig erklärt
und jeder zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden.
Nach dem Gutachten der medizinischen Experten
hatte François Joray, nachdem er in der erwähnten
Nacht gegen 11 Uhr die Wirtschaft Andre in Beurnevésin

verlassen und kurze Zeit nachher in bewusst-
losem Zustande und sterbend auf der Strasse liegend
aufgefunden worden, mehrere Streiche mit einem
stumpfen Instrumente oder stumpfen Instrumenten auf
den Kopf erhalten, welche tötliche Verletzungen zur
Folge hatten. Der Sektionsbefund konstatiert fünf
verschiedene, mehr oder weniger schwere Kopfwunden
mit komplizierter Schädelfraktur. Am Tätort waren
zwei mit Blut befleckte Gartenzaunlatten gefunden
worden. Voirol und Grillon hatten schon in der
Wirtschaft André im Verlaufe des Abends mit mehreren
Personen, darunter François Joray, Streit gehabt und
gegen den letztern lebensgefährliche Drohungen aus-
gestossen. Es ist erwiesen, dass Voirol und Grillon,
als sie mit ihren Kameraden die Wirtschaft verliessen,
um nach Pfetterhausen zurückzukehren, unterwegs sich
von ihren Kameraden trennten und bei einem Gartenzaune

die Latten losrissen, die später am Tatorte
blutbefleckt gefunden wurden. Voirol und Grillon wurden
gleichen Tages im Elsass verhaftet und nach einem
Monat; dem Untersuchungsrichter von Pruntrut
eingeliefert. Schon im ersten Verhör hat Voirol
eingestanden, dem François Joray mehrere Streiche mit
einer Latte auf den Kopf versetzt zu haben. Sein
Mitangeschuldigter Grillon, der ebenfalls mit einer Latte
bewaffnet gewesen sei, sei dabei gestanden, habe aber
nicht Hand angelegt. Grillon behauptete ebenfalls, nicht
beteiligt gewesen zu sein. Er sei während des
Vorganges zirka 50 Schritte vom Tatorte entfernt gestanden

und habe erst nachher auf dem Heimwege das
Nähere erfahren. Bei diesen Aussagen blieben die
beiden Angeschuldigten auch in der Hauptverhandlung.

Dessenungeachtet haben die Geschwornen durch
ihr Urteil vom 30. Juli 1897 sowohl den Grillon als
den Voirol der Miturheberschaft schuldig erklärt, trotzdem

ersterer unbeteiligt sein wollte und letzterer die
ganze Schuld auf sich nahm. Gegen dieses Urteil hat
Voirol dem Appellations- und Kassationshofe unterm
16. November 1899 ein Revisionsgesuch eingereicht,
gestützt darauf, dass er seit der Verurteilung neue
Indizien entdeckt habe, die geeignet seien, seine
Freisprechung zu erwirken oder doch seine Teilnahme
am Verbrechen wesentlich herabzusetzen. Voirol
behauptete, er sei an der Tat unschuldig, Grillon einzig
sei es gewesen, welcher dem Joray die Streiche
versetzt habe, während er, Voirol, dabei unbeteiligt sei.
Sein in dieser Sache abgelegtes Geständnis sei falsch
und auf eine zwischen ihm und Grillon getroffene
Abmachung hin erfolgt. Grillon habe ihn auf dem
Transport von Mülhausen nach Basel durch Versprechung

einer Summe von 3000 Fr. und Drohungen dahin
gebracht, vor dem Richter die Schuld auf sich zu
nehmen und gleichzeitig den Grillon zu entlasten. Zum
Beweis der Wahrheit seiner Behauptungen berief sich
Voirol auf verschiedene schriftliche und mündliche
Aeusserungen des Grillon, besonders auf dessen
schriftliches Geständnis vom November 1899. Durch

Erkenntnis des Appellations- und Kassationshofes vom
15. Dezember 1899 wurde das Revisionsgesuch des
Voirol abgewiesen, weil die von ihm für die Revision
geltend gemachten Indizien nicht neu, sondern schon
vor der Verurteilung existent gewesen seien und
andererseits die vorgebrachten Tatsachen, selbst wenn
sie wahr wären, nicht die Freisprechung des Voirol,
dessen Teilnahme am Verbrechen erwiesen sei, zur
Folge haben könnten. Voirol wandte sich hierauf
bereits im Februar 1901, September 1904 und Juni 1906
mit Bittschriften an den Grossen Rat mit dem Gesuch
um Erlass des Restes seiner Strafe, wurde jedoch auf
übereinstimmenden Antrag des Regierungsrates und
der Justizkomimission abgewiesen. Heute erneuert er
sein Gesuch. Er ist endlich im Falle, zuzugeben,
gemeinschaftlich mit Grillon die tötlichen Streiche
gegen Joray geführt zu haben. Die Tat hätten sie in
betrunkenem Zustande begangen und unter dem
Einflüsse des vorausgegangenen Wirtshausstreites. Im
weitern beruft sich Voirol auf seine gute Aufführung in
der Strafanstalt. Die Direktion der Anstalt Thorberg
bescheinigt, dass sich Voirol während seiner 10-jäh-
rigen Haft klaglos aufgeführt hat. Der Regierungsrat
ist der Ansicht, der Erlass eines vollen Drittels der
Strafe lasse sich nicht rechtfertigen. Dagegen ist
zuzugeben, dass Voirol durch die Verurteilung zum Maximum

der angedrohten Strafe sehr scharf beurteilt worden

ist. Eine angemessene Reduktion der Strafe lässt
sich heute mit Rücksicht auf sein Verhalten in der
Strafanstalt und das nunmehr vorliegende Geständnis

empfehlen. Dabei sollte nach dem Dafürhalten des

Regierungsrates die Begnadigung von Amtes wegen
auch auf Grillon ausgedehnt werden, der seit dem Monat

Januar 1906 wegen Geistesgestörtheit in der
Irrenanstalt. Münsingen verpflegt werden muss, somit nicht
in der Lage ist, selbständig ein Gesuch um Straferlass
zu stellen. Laut einem Bericht der Direktion der
Anstalt Münsingen leidet er an ausgesprochenem
Verfolgungswahn; erst bei weiter fortgeschrittener
Verblödung werde es vielleicht einst möglich sein, ihn
aus der Anstalt zu entlassen. Seine Krankheit ist
unheilbar. Von einer Wiederaufnahme des Strafvollzuges
wird daher keinesfalls mehr die Rede sein können. In
Würdigung des Angebrachten beantragt der
Regierungsrat, dem Gesuchsteller Voirol den Viertel der
Strafe zu erlassen, Célestin Grillon für den Rest der
Strafe aus freien Stücken zu begnadigen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass eines Viertels ge¬

genüber Voirol, des
Restes gegenüber Grillon.

38. Grossglauser, Johann, geboren 1872, von
Münsingen, Landwirt in Aeschlen bei Sigriswil, wurde
am 9. Juli 1907 von den. Assisen des I. Geschwomenbezirkes

wegen fahrlässigen Fälscheides zu 3 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft,
zu einem Jahr Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit und zu 117 Fr. 84 Staatskosten verurteilt.
Am 8. Januar 1907 kam vor dem Gerichtspräsidenten
von Thun ein Zivilprozess zum Austrag, in welchem
Sattler G. in Thun von Grossglauser 90 Fr. für ein
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bestelltes Pferdegeschirr, eventuell angemessenen
Schadenersatz einklagte. Der Kläger hatte folgenden
Satz zu beweisen und dem Beklagten den Eid darüber
zugeschoben : Dass Beklagter bei ihm ein Pferdegeschirr

mit spezieller Anweisung für das Hintergeschirr
bestellt und den Kummet am Pferd probiert habe.
Grossglauser sagte unter dem Eide aus, er habe unter
zwei Malen mit. G. über den Ankauf eines
Pferdegeschirres unterhandelt, jedoch kein solches bestellt;
anprobiert habe er ein Geschirr nie; sein Pferd habe
nie einen Kummet des G. angehabt. Die Aussage?
wurde beschworen. Hierauf wurde G. vom Richter
mit seinem Rechtsbegehren abgewiesen. In der Folge
erhob letzterer gegen Grossglauser Strafanzeige wegen

Meineides und stellte mehrere Zeugen, welche
bestätigen konnten, dass er in Grossglausers Gegenwart
dessen Pferd zur behaupteten Zeit einen Kummet
anprobiert hatte. Während der StrafUntersuchung
verharrte Grossglauser hartnäckig bei seinen Aussagen;
erst anlässlich der Hauptverhandlung gab er die
Möglichkeit zu, dass G., ohne dass er es beachtete, seinem
Pferd den Kummet anprobiert hätte. Die Geschwornen
sprachen ihn von der Anklage auf Meineid frei und
erklärten ihn lediglich des fahrlässigen Falscheides
schuldig. Mildernde Umstände wurden ihm zugebilligt.
Nach dem Verdikt haben die Geschwornen der Angabe
Grossglausers, er habe nicht, gesehen, wie der Kummet
anprobiert wurde, Glauben geschenkt. Die Kriminalkammer

führt, in den Motiven des Urteils aus, dass der
Fall nicht als ein geringfügiger anzusehen sei, der Grad
der Fährlässigkeit Grossglausers sei jedenfalls ein
ziemlich hoher gewesen. Immerhin wurden die
Grossglauser zuerkannten mildernden Umstände und die
prekäre Lage seiner zahlreichen Familie bei der
Strafausmessung, soweit möglich, in Berücksichtigung
gezogen. Grossglauser ist wegen Diebstahls im Jahr
1899 mit 5 Tagen Gefängnis bestraft worden, sonst
war über denselben nichts nachteiliges bekannt. Er
stellt nun das Gesuch um Erlass der Strafe. Der
Verfasser des Gesuches verficht den Standpunkt, das
Delikt Grossglausers hätte als geringfügiger Fäll im Sinne
des Gesetzes behandelt werden müssen, das Urteil sei
zu scharf ausgefallen. Im weitern wird verwiesen auf
die Untersuchungshaft, die der Gesuchsteller
ausgestanden hat und die finanzielle Bedrängnis, in die
der Gesuchsteller mit seiner Familie durch das
Strafverfahren geraten ist. Das Gesuch wird vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Nach Ansicht des
Regierungsrates liegen triftige Begnadigungsgründe nicht
vor. Die vom Gesuchsteller heute geltend gemachten
rechtlichen und tatsächlichen Anbringen sind durch
das Gericht ausdrücklich gewürdigt worden und es
liegen keine Gründe vor, welche den Regierungsrat zu
einer gegensätzlichen Anschauung veranlassen könnten.

So hat auch das Gericht eine Anrechnung der
Untersuchungshaft an die ausgesprochene Strafe mit
Rücksicht auf das hartnäckige Leugnen Grossglausers
als nicht angebracht erklärt. Zuungunsten des Gesuchstellers

fällt schliesslich noch die Vorstrafe in
Betracht. Der Regierungsrat beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

39. Meister, Robert, geboren 1856, von Sumiswald,
früher Wirt und Metzger, zurzeit Fuhrmann in Bern,

wurde am 21. Dezember 1905 vom korrektionellen
Richter von Nidau wegen Verleumdung, Ehrbeleidigung
und Beschimpfung zu 4 Tagen Gefängnis, 40 Fr. Busse,
105 Fr. Zivilentschädigung und Interventionskosten
und 20 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Meister hatte
im Jahr 1902 durch Vermittlung des Notars S. in Nidau
von Witwe S. daselbst die Wirtschaft R. auf 31/2
Jahre gepachtet. Infolge von Differenzen kam es
sodann zu einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages und
Meister zog bereits im September 1903 von Nidau
fort. In der Folge kam es zwischen Parteien zu
Pfändungsstreitigkeiten und schliesslich zu einer Strafklage
der Witwe S. gegenüber Meister wegen Pfändungsbetruges,

zufolge deren Meister, welcher damals in
Willisau eine Metzgerei eröffnet hatte, anlässlich einer
Reise nach Nidau verhaftet wurde, Zu einer Verurteilung

desselben kam ies indes nicht. Im Laufe des; Jahres
1904 belästigte alsdann Meister sowohl die Witwe S.
als auch Notar S. und dessen Ehefrau durch Zusendung

mehrerer offener Postkarten, die verleumderische,
ehrenrührige und beleidigende Anspielungen und
Zulagen enthielten. So wurde Notar S. mehrfach deutlich

des Diebstahls an Fleisch und Wein bezichtigt,
unter anderem wünschte er dem Ehepaar Notar S., der
Teufel möchte es holen. Notar S. erhob Strafklage
und Meister vermochte nicht in Abrede zu stellen, die
Karten geschrieben zu haben. An der Hauptverhandlung

blieb er unentschuldigterweise aus und wurde
kontumaziert. Meister ist im Jahr 1883 wegen
Holzdiebstahls zu 2 Tagen Gefängnis und 1893 wegen
betrügerischen Konkurses, Misshandlung und Ehrverletzung

zu 60 Tagen Einzelhaft verurteilt worden. Heute
stellt er nun ein Begnadigungsgesuch, worin er
ausführt, er habe die unerlaubten Handlungen in einer
nicht zu bemeisternden Erbitterung gegenüber Frau S.
und deren Berater, welche die Urheber seines
finanziellen und familiären Unglücks gewesen seien,
begangen. Seine Ehefrau habe sich nämlich seinerzeit,
nach Anhebung des Strafverfahrens wegen Pfändungsbetruges

gegenüber ihm, aus Verzweiflung das Leben
genommen. Im weitern verweist er auf seine gedrückten

finanziellen Verhältnisse. Die städtische
Polizeidirektion empfiehlt das Gesuch mit Rücksicht auf die
finanziellen und die Familienverhältnisse des Gesuchstellers

und seine klaglose Aufführung während seines
Aufenthaltes in der dortigen Gemeinde. Aus einem
Bericht des Regierungsistatthalters von Nidau scheint
hervorzugehen, dass die Angaben des Gesuchstellers über
das Motiv des Selbstmordes seiner Ehefrau nicht den
Tatsachen widersprechen. Der Regierungsstatthalter
empfiehlt das Gesuch ebenfalls zur Berücksichtigung.
Die Staatskosten sind bezahlt. Der Regierungsrat ist
der Ansicht, ein gänzlicher Erlass der Strafe lasse
sich im Hinblick auf die Vorstrafen des Gesuchstellers
und die gravierende Natur der von Meister seinen
Opfern gegenüber systematisch begangenen Verleumdungen

und Verunglimpfungen nicht empfehlen.
Dagegen beantragt er mit Rücksicht auf die Verhältnisse
Meisters, das Motiv seiner Vergehungen und die
vorliegenden Empfehlungen, demselben die Geldbusse zu
erlassen und die Gefängnisstrafe auf 1 Tag herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Geldbusse und
Herabsetzung der
Gefängnisstrafe auf 1 Tag.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 90*
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40. Kollier, Numa, geboren 1880, Uhrmacher in
Tavannes, wurde am 14. Februar 1907 vom Polizeirichter

von Münster wegen Uebertretung des Verbotes
der Sonntagsjagd zu 100 Fr. Busse und solidarisch mit
Emil Kropf in La Vauclie zu 13 Fr. 15 Staatskosten
verurteilt. Sonntags den 6, Januar 1907 betraf der
Wildhüter Bandelier in Fuet die obgenannten Kohler
und Kropf in einem Walde der Gemeinde Chaindon auf
der Jagd nach Eichhörnchen. Kohler klopfte die Bäume
ab, währenddem Kropf mittelst einer Büchse auf das
Wild schoss. Es gelang Bandelier, Kohlers habhaft zu
werden, währenddem sich Kropf durch die Flucht der
Verfolgung zunächst zu entziehen vermochte. Seine
Identität wurde indes bald darauf festgestellt. Vor
dem Richter suchte Kohler sich und seinen Kameraden
zuerst durch die Vorgabe zu decken, er selbst habe
mittelst einer Pistole auf das Eichhörnchen geschossen ;

er befand sich nämlich offenbar im Glauben, dass die
Jagd mittelsl einer Pistole nicht strafbar sei. Nachdem
indes Wildhüter Bandelier auf seiner Darstellung
beharrte, gaben beide den Sachverhalt zu. Heute sucht
nun Kohler um den Erlass der Geldbusse nach. Er
macht geltend, die Busse treffe ihn zu hart, und
verweist auf seine Familienverhältnisse und seinen
geringen Verdienst. Das Gesuch wird von den Gemeindebehörden

von Tavannes empfohlen. Kohler hat eine
kränkliche Frau und hat Mühe, sich und seine Familie
mit seinem Verdienst durchzuschlagen. Die Staatskosten

sind bezahlt. Die Strafe erhebt sich bedeutend
über das Minimum der angedrohten hinaus. Es ist
anzunehmen, dass der Richter im Hinblick auf die
ursprünglich falschen Angaben der Delinquenten zu der
scharfen Verurteilung gelangt ist. Der Regierungsrat
kann denn auch einen gänzlichen Erlass der Busse
keineswegs empfehlen. Dagegen beantragt er in Ueberein-
stimmung mit der Forstdirektion mit Rücksicht auf die
Verhältnisse des Gesuchstellers, die Busse auf das
angedrohte Minimum, das heisst 50 Fr. zu reduzieren.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion auf 50 Fr.
Busse.

41. Salvi, Eugenio, geboren 1882, von Villadossola.,
Italien, Wirt zur Brasserie Bavaroise in Delsberg,
wurde am 13. März 1907 vom Polizeirichter von Oelsberg

wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz
zu 50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr und 4 Fr.

Staatskosten verurteilt. Am 6. März 1907 wurde Salvi
polizeilich verzeigt, weil er die Brasserie Bavaroise
in Delsberg betrieb, ohne noch im Besitze der
Patentübertragung zu sein. Vor dem Richter gab er den
Sachverhalt ohne weiteres zu und wurde wegen Wirtens
ohne Patent verurteilt. Heute stellt er nun das Gesuch
um Erlass der Geldbusse und führt zu dessen Begründung

aus, er habe sofort nach seiner Ankunft, in Dulsberg

einen Notar mit der Einreichung des
Patentübertragungsgesuches beauftragt und geglaubt, damit den
Anforderungen des Gesetzes, das er im übrigen als
Ausländer nicht gekannt habe, Geniige geleistet zu
haben. Die Erledigung der erforderlichen Förmlichkeiten

habe sich alsdann verzögert. Das Gesuch wird
vom Regierungsstatthalter empfohlen. Die Staatskosten
sind bezahlt. Es steht fest, dass Salvi das Patentüber¬

tragungsgesuch bereits am 8. Februar 1907 den
Gemeindebehörden von Delsberg eingereicht hat. Die
Uebertragung des Patentes wurde alsdann erst am 13.
April gleichen Jahres bewilligt. Gestützt auf die
vorliegende Empfehlung und die Umstände des Falles
beantragt der Regierungsrat in Uebereinstimmung mit
der Direktion des Innern, dem Gesuchsteller die Busse
zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

42. Weber, Julius, geboren 1868, von Grasswil,
Pächter in Bettenhausen, wurde am 29. Juni 1907 vom
korrektioneilen Gericht von Wangen wegen Fälschung
öffentlicher Urkunden und Unsittlichkeiten mit jungen
Leuten zu 3 Monatén Korrektionshaus, umgewandelt
in 45 Tage Einzelhaft, und zwei Jahren Einstellung
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit, sowie zu 173 Fr. 95
Staatskosten verurteilt. Im Januar 1907 verkaufte Weber

einem Kalberhändler um den Preis von 100 Fr.
ein Kalb, das nach Mitgabe des Beleg- und
Geburtsscheines von einem prämierten Stiere abstammte.
Nachträglich stellte es sich heraus, dass diese
Urkunden falsche Angaben enthielten. Das Kalb stammte
von einer andern minderwertigen Kuh und auch von
einem andern Stier, als angegeben war ; letzterer war
nie prämiert worden. Weber hatte den Viehinspektor,
der seinen Angaben ohne genaue Verifikation traute,
veranlasst, das Kalb auf einen unrichtigen Belegschein,
beziehungsweise Geburtsschein aufzutragen. Im
weitern wusste er auch den Zuchtstierhalter, beziehungsweise

dessen Beauftragten zu bestimmen, auf den
Belegschein einen zweiten Sprang, der nie stattgefunden

hatte, aufzutragen, um so die Daten der beiden
Scheine in Uebereinstimmung zu bringen. In den
beiden Manipulationen erblickte das Gericht Fälschungen
öffentlicher Urkunden. Der beabsichtigte Nachteil
belief sich auf zirka 70 Fr. Der unzüchtigen Handlungen
machte sich Weber dadurch schuldig, dass er unter
zweien Malen, einmal im Frühjahr 1906 beim Maikäfersammeln

und sodann ein anderes Mal im Herbst
gleichen Jahres nach dem Grasen sein Pflegekind Rosa H.
in unzüchtiger Weise an den Schamteilen betastete.
Das erstemal war das Mädchen noch nicht 16-jährig.
Rosa H. erzählte die Vorfälle einer Nebenmagd, welche
später die Denunziation Webers veranlasste. Weber
gestand sämtliche ihm zur Last gelegten Delikte ein.
Er ist nicht vorbestraft und genoss bisher einen guten
Leumund. Mit Rücksicht auf die Konkurrenz der
mehreren Delikte sah sich indes das Gericht genötigt, über
das Minimum der angedrohten Strafe, wenn auch nicht
erheblich, hinauszugehen. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch macht der Gesuchsteller namentlich
geltend, die Strafe treffe ihn zu hart, das gesetzliche
Strafminimum sei für den vorliegenden Fäll zu hoch;
sodann wird auf die bisherige Unbescholtenheit des
Petenten verwiesen. Der Regierungsrat ist im
Hinblick auf die raffinierte Begehungsart der von Weber
begangenen Fälschungsdelikte, die als die schwereren
namentlich in Betracht fallen, und den ganz intensiven
Vertrauensmissbrauch, den er dabei in jeder Beziehung
beging, sowie die eminente Wichtigkeit des geschützten

Rechtsgutes, nicht der Ansicht, dass die gese-tz-
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lieh angedrohte Strafe in concreto zu hoch sei. Im
übrigen hat das Gericht die zugunsten des Gesuchstellers

strafmildernd ins Gewicht fallenden Umstände
bei der Strafausmessung soweit möglich in Betracht
gezogen. Triftige Begnadigungsgründe werden
demnach nicht geltend gemacht und liegen auch nicht vor.
Der Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

43 Beutler, Ernst, geboren 1891, von und in
Buchholterberg, wurde am 22. April 1907 vom korrektioneilen

Richter von Thun wegen Milchfälschung zu
2 Tagen Gefangenschaft, 50 Fr. Busse, 20 Fr. Entschädigung

an die Zivilpartei und 26 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Am 21. Dezember 1906 wurde gegen Landwirt

B. im Buchholterberg Strafanzeige wegen
Milchfälschung eingereicht, nachdem durch eine Hüttenprobe

der Käsereigesellschaft Längenacker vom 10.
gleichen Monates und darauffolgende amtliche Expertise

festgestellt war, dass dessen Milch einen Wasserzusatz

von zirka 20 °/0 enthielt. B. bestritt für sich
jede Schuld; dagegen musste sein Pflegknabe, der ob-
genannte Ernst Beutler, zugeben, dass er in Abwesenheit

des Meisters zu wiederholten Malen nach dem
Melken der Milch Wasser zugesetzt hatte. Er habe dies
aus eigenem Antrieb getan, weil die Meistersfrau sich
darüber beklagt habe, dass so wenig Milch in die Küche
komme. Gestützt auf das abgelegte Geständnis wurde
Beutler verurteilt. Beutler ist nicht vorbestraft. Er
hat die Gefängnisstrafe abgesessen und sucht um Er-
lass der Busse nach. Das Gesuch wird vom Gemeinderat

von Buchholterberg und vom Regierungsstatthalter
empfohlen. Letzterer führt aus, dass weder Beutler
noch dessen Eltern die Busse zu bezahlen vermöchten ;

es müsste dieselbe gegen teils in Gefängnis umgewandelt
werden. Diese Massregel erscheine indes gegenüber

dem jugendlichen, etwas schwächlichen Gesuchsteller

als zu hart. Der Regierungsrat beantragt mit
Rücksicht auf diesen Bericht, das jugendlich© Alter
des Gesuchs tellers und den Umstand, dass er bereits
eine Gefängnisstrafe dieses Deliktes, wegen verbüsst
hat, dem Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

44. Barth, Johann, geboren 1861, Zimmermann,
von Seedorf, auf dem Brüggfeld zu Brügg, wurde- am
5. Dezember 1900 von den Assisen des IV. Bezirkes
wegen Anstiftung zum Todschlag zu 9 Jahren Zuchthaus,

solidarisch mit Rudolf Staub zu 511 Fr. 65
Staatskosten und 4080 Fr. Zivilentschädigung verurteilt,

Barth wohnte mit seiner Familie- im Hause Nr. 100

auf dem Brüggfeld, welches durch ein Notariatsbureau
in Ni-dau für seinen Eigentümer verwaltet wurde. In
einem Zimmer neben der Wohnung des Barth waren
eingemietet Henri Devesin, Holz-er, mit seiner Ehefrau.
Devesin entrichtete seinen Zins direkt an das
Verwaltungsbureau. Im Dienste Barths stand der Zimmergeselle

Rudolf Staub, geboren 1866, von Ochlenberg,
der in der Werkstatt logierte. Anfänglich arbeitete
Devesin hin und wieder für Barth, bald gerieten die
beiden Familien jedoch in Streit. Da Barth beim Verwalter

die sofortige- Ausweisung de-r Devesin nicht
durchzusetzen vermochte, sucht© er jene auf andere Weise
auszutreiben. Staub ergriff dabei seine Partei. Es kam
so weit, dass sich schliesslich — auf Veranlassung
des Verwalters — Landjäger Lehmann in Brügg
veranlasst sah, einzuschreiten und zum Frieden zu
ermahnen. Seine Bemühungen hatten keinen Erfolg.
Barth gab groben Bescheid und äussert© sich
Drittpersonen gegenüber, indem er seine Flinte vorzeigte,
wenn Lehmann ihn dicht in Ruhe lasse, so gebe er ihm
einen Schuss. Am 12. und 13. September 1900 wurde
der Streit derart, dass die Eheleute Devesin nicht mehr
wagten, des Nachts ihr Zimmer aufzusuchen, sondern
im Freien übernachteten. Am 14. September, bereits
nach Einbruch der Dunkelheit, wollten sie ihr Zimmer
wieder beziehen, fanden -es je-doch verschlossen. Devesin

begab sich hinter das Haus und stieg durch das
Fenster fein, indem er die Jalousi-en erbrach und öffnete
hierauf die Zimmertüre, um seiner Frau Einlass zu
gewähren. Bereits vorher musste Barth die Türe,
welche sein Wohnzimmer mit demjenigen der
Eheleute Devesin verband, geöffnet und d-en l-etztern über
sein Benehmen interpelliert haben. Als Devesin sein
Zimmer wieder betrat, kam ihm Barth durch jene Türe
neuerdings entgegen und kurz nach ihm auch Staub
mit einer Flinte bewaffnet. Ehe sich D-e-v-esin dessen
versah, gab Staub auf ganz kurze Distanz einen Schuss
auf ihn ab. Der Schrotschuss traf ihn in die Magen-
gegend und hatte- derartig© Zerreissungen der Gewebe
zur Folge, dass Devesin nach kurzem verschied. Als
der durch Frau Devesin herbeigerufene Polizist
Lehmann eine Stunde Später auf dem Tatorte erschien,
fand er jdie fragliche Mitteltür© verschlossen und konnte
sie nur mit Gewalt öffnen, indem Devesin mit den Beinen

dagegen lag. Barth und Staub wurden sofort
verhaftet. Im ersten Verhör gab Staub sofort zu, Devesin
erschossen zu haben, bezichtigte aber Barth der
Anstiftung. Barth habe sich früher schon geäussert, man
sollte Devesin einen Schuss geben. Donnerstag den
13. Dezember habe er eine Flinte hervorgenommen und
daraus einen alten Schuss auf einen Laden losgebrannt,
die Flinte sodann frisch geladen und in die- Werkstatt
gestellt mit dem Worte «so». Er, Staub, habe- sofort
angenommen, die Sache gelte Devesin. Am
darauffolgenden Tage habe er dann mit Barth in einer
Wirtschaft in. Ma-dretsch den Nachmittag durch getrunken.
Zirka um 6 Uhr seien sie heimgekehrt unter Mitnahme
eines halben Liter Schnaps, wovon er zu Hause etwa
die Hälfte konsumiert habe. Da das Nachtessen in
Abwesenheit der Frau Barth noch nicht fertig gewesen
sei, habe er sich inzwischen angekleidet auf das Bett
gelegt, nachdem er sich bloss der Schuhe entledigt
habe. Später, wie dann Devesin in sein Zimmer
eingedrungen sei, sei Barth zu ihm unter die Werkstatt-
türe gekommen und habe gerufen : « Ruedi, komme
jetzt und brenne oder zünde ab. » Im Dusel habe er
die Flinte ergriffen, sei Barth nachgefolgt und habe
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dann ohne weiteres durch die Türe auf Devesin
gefeuert. Barth gab diese Angaben zu bis an die
Behauptung Staubs, er habe ihn nicht mit obigen Worten
gerufen; er habe bloss gesagt: «Komm und schaue,
wie Devesin wieder tut. » Im weitern bestritt er, Staub
angestiftet zu haben. Die Flinte habe er ihm nicht in
dieser Absicht hingestellt. Der genaue Hergang des
Vorfalles ist aus den Aussagen der Angeschuldigten,
der Frau des Devesin und der Tochter Barths und einer
Frau Heuer, die sich im Zimmer des letztem befanden,
nicht zu rekonstruieren, da sie sich in einigen Punkten
widersprechen. So wollten zum Beispiel die beiden
letztgenannten Zeugen nicht bemerkt haben, dass Barth
das Zimmer verlassen habe, währenddem dieser selbst
zugibt, er habe Staub gerufen. Barth war wie Staub
Alkoholiker, in früheren Jahren wegen Diebstahls und
Misshandlung vorbestraft, genoss in der Gemeinde
einen schlechten Leumund und war allgemein ein ge-
fürchteter Mann. Nach der Verurteilung versuchte
Barth unter drei Malen, in den Jahren 1902, 1904 und
1905, eine Revision des Prozesses anzustreben. Eine
Reihe von Zeugen wurden auf den Antrag der
Staatsanwaltschaft, die sich dem Gesuche nicht widersetzte,
abgehört, namentlich Mitsträflinge des Staub und des
Barth, denen gegenüber Staub geäussert haben sollte,
Barth sei unschuldig. Ihre Angaben erschienen nicht
als unbegründet, dagegen blieb Staub selbst, allerdings
mit einigen Variationen, bei seinen belastenden
Aussagen. Der Appellations- und Kassationshof verwarf
die Revision mit der Begründung, die Verurteilung
Barths sei keineswegs hauptsächlich durch die Depo-
sitionen des Staub, sondern namentlich durch die
belastenden Zugeständnisse des Barth selbst und andere
Indizien herbeigeführt worden; auch wenn Staub seine
Aussagen selbst zurücknähme-, wäre deren Unwahrheit
keineswegs dargetan. Dieses Indiz allein habe nicht
den Charakter eines Indizes, das im Verein mit den
bereits früher vorgelegenen entlastenden Tatsachen,
die Freisprechung Barths herbeizuführen vermöchte.
Anlässlich der April- und Novembersession 1906
lagen dem Grossen Rat bereits Begnadigungsgesuche
Barths zur Behandlung vor, wurden jedoch abgewiesen.
Heute erneuert er das Gesuch, indem er auf seine
frühern Anbringen Bezug nimmt, wonach er jeweilen
den anlässlich Ider Urteils- und Revisionsverhandlungen
verfochtenen Standpunkt beibehielt. Demgegenüber
verweist der Regierungsrat zunächst ebenfalls auf die
seinen frühern Abweisungsanträgen untergelegte
Begründung. Er führte damals namentlich aus, dass er
aus den Prozess- und Revisionsakten keineswegs die
Ueberzeugung von der Unschuld des Gesuchstellers
zu schöpfen vermöge, jedenfalls sei das Gesuch als
verfrüht zu betrachten. Indes hat heute Barth 3/4
seiner Strafe verbüsst, so dass sein Gesuch nicht mehr
als verfrüht bezeichnet werden kann. Der Regierungsrat

hat früher die Möglichkeit zugegeben, dass Barth
gegenüber Devesin vielleicht nicht die Tötungsabsicht
hatte, indem Staub anlässlich der Revisionsverhandlungen

in nicht ganz unglaubwürdiger Weise behauptete,

sie hätten ursprünglich abgemacht, dem Devesin
lediglich einen Schuss in die Beine zu geben. Wenn
auch dieses Moment an der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit Barths für die schweren Folgen der Tat
nichts zu ändern vermag, so kann es doch durch die
Begnadigungsbehörden in Betracht gezogen werden.
In der Strafanstalt hat Barth zu Klagen nicht Anlass
gegeben. In Würdigung des Angebrachten und aller

Umstände Ides Falles beantragt der Regierungsrat, dem
Gesuchsteller den Rest der Strafe nachzulassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des Restes der
Strafe.

45. Biétry, Emile, geboren 1875, Hausierer, von
und zu Bonfol, zurzeit Aufseher in der mechanischen
Ziegelei daselbst, wurde am 27. April 1907 von der
Polizeikammer wegen tätlicher Bedrohung zu 10 Tagen
Gefängnis, 20 Fr. Busse, 115 Fr. Zivilentschädigung
und Interventionskosten, sowie zu 310 Fr. 65 Staatskosten

verurteilt. Am Abend des 1. Juli 1906 befand
sich ein gewisser C. mit seinem Kinde in der
Wirtschaft M. in Bonfol. Um 101/2 Uhr verliess er dieselbe,
machte sich, das Kind auf den Arm nehmend, auf den
Heimweg und kam dabei gegen das Haus der Brüder
Emile und Charles Biétry, mit denen er nicht auf
gutem Fusse stand. Charles Biétry stand vor dem
Hause und brach mit C., dessen Unterhaltung mit
seinem Kinde auf sich beziehend, einen Wortwechsel
vom Zaune, der bald in Tätlichkeiten auszuarten
drohte. Biétry bemächtigte sich eines Pfahles und
schickte sich an, damit auf C. loszugehen, währenddem

dieser sich vergeblich bemühte, zu seiner
Verteidigung in der Nähe eine Gartenscheie abzureissen.
Durch den Lärm wurden verschiedene Personen auf
die Szene aufmerksam, so auch der Bruder Biétrys,
der zunächst am Fenster erschien und sodann vor das
Haus hinaustrat, den Charles Biétry, der in diesem
Momente gestolpert und zu Boden gefallen war, aufhob
und in den Hausgang hineinschob, um alsdann aus
einem Revolver einen. Schuss auf den C. abzugeben, womit

der Streit ein Ende hatte. In der folgenden
Strafuntersuchung bestritten beide Brüder Biétry, den
Schuss abgefeuert zu haben. Emile Biétry konnte indes
der Täterschaft durch eine Reihe von Indizien und
die direkten Aussagen mehrerer Augenzeugen
überwiesen werden und wurde sowohl erstinstanzlich als
auch oberinstanzlich verurteilt. Dass Biétry mit einer
scharfen Patrone geschossen hätte, konnte nicht
festgestellt werden. Das Gericht erblickte deshalb in
seiner Handlung lediglich eine tätliche Bedrohung im
Sinne des Art. 99 des Strafgesetzbuches. Biétry ist
im Jahr 1893 wegen öffentlichen Skandals, Beleidigung

und Drohungen mit 3 Tagen Gefängnis und am
16. Februar 1907 wegen Misshandlung mit 15 Tagen
Gefängnis bereits bestraft worden. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch behauptet er neuerdings seine
Unschuld und kritisiert die Beweiswürdigung des
urteilenden Gerichtes. Wie sich aus den Motiven des
Urteils ergibt, hat er die gleichen Anbringen bereits in
den Gerichtsverhandlungen geltend gemacht und es
sind dieselben dannzumal eingehend geprüft worden.
Etwas Neues anzubringen ist er nicht in der Lage. Der
Regierungsrat sieht sich daher nicht veranlasst, auf
seine Erörterungen einzutreten, um so weniger als
nach der Aktenlage Zweifel an seiner Schuld nicht
bestehen können. Im weitern verweist der Gesuchsteller

auf seine Familienverhältnisse und bringt ein
günstiges Zeugnis seines dermaligen Dienstherrn zu
den Akten. Das Gesuch wird vom Gemeinderat von
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Bonfol und vom Regierungsstatthalter empfohlen. Der
Regierungsrat hält dafür, es liegen triftige
Begnadigungsgründe nicht vor. Dagegen sprechen zuungunsten
des Gesuchstellers, seine Vorstrafen und sein
hartnäckiges Leugnen. Sein Delikt kann zudem nicht als
ein geringfügiges bezeichnet werden, so dass die
ausgesprochene Strafe nicht als zu hart erscheint. Der
Regierungsrat beantragt in Würdigung des Angebrachten,

das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

46. Glaus, Albert, geboren 1885, Fabrikarbeiter,
von Riggisberg, in Bern wohnhaft, wurde am 22. Mai
1907 von der Polizeikammer des Kantons Bern wegen
Misshandlung und Störung der öffentlichen Ruhe zu
3 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage
Einzelhaft, zu 10 Fr. Geldbusse, 100 Fr.
Zivilentschädigung und 2/3 der auf 188 Fr. 25 bestimmten
erstinstanzlichen Staatskosten, sowie zu 15 Fr.
Rekurskosten verurteilt. Sonntags den 2. Dezember 1906
abends befanden sich Glaus und ein gewisser Wahlen
mit ihren Frauen in der Wirtschaft K. an der Freiburg-
strasse in Bern und blieben daselbst bis gegen Mitternacht,

Vor dem Verlassen der Wirtschaft hatte. Glaus
mit der Kellnerin wegein seiner Uerte einen
Wortwechsel, in den sich auch andere Gäste mischten.
Beim Hinausgehen nahm Glaus ein Bierglas mit,
zerschlug es draussen an der Mauer bis an den Henkel,
den er in der Hand behielt. Währenddem sie ihre
Frauen nach Hause schickten, lauerten er und Wahlen
in der Nähe der Wirtschaft auf, in der offenbaren
Absicht, mit dem ersten besten einen Streit vom Zaune
zu brechen. Als bald darauf zwei Bürger aus der
Wirtschaft traten, bewarfen sie dieselben mit Steinen und
wie der eine von ihnen die Flucht ergriff, eilte Glaus
dem zweiten nach und versetzte ihm mit dem Henkel
des Bierglases einem heftigen Hieb an die Schläfe,
wovon jener eine 9 cm lange Schnittwunde davontrug.
Der Schnitt hatte die Schläfenarterie durchtrennt. Der
Verletzte konnte sich mit Mühe nach Hause schleppen
und wurde durch einen sofort herbeigeholten Samariter

vor dem Verbluten bewahrt. Unterdessen setzten
Glaus und Wahlen ihr Treiben fort; einem Anwohner,
der sie zur Ruhe aufforderte, warfen sie mit grossen
Steinen etwa 10 Fensterscheiben ein und Hessen erst
ab, als jener zum Revolver griff und einen Schuss
abgab. Der von Glaus geschlagene Bürger blieb während

10 Tagen vollständig arbeitsunfähig. Glaus ist
wegen Holzfrevels, Skandals, unzüchtiger Handlungen,
Misshandlung und Nachtlärm mit Geldbussen und zwei
Gefangenschaftsstrafen vorbestraft und geniesst nicht
den besten Leumund. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch

beruft er sich darauf, dass er Frau und Kind
besitze und durch die Exekution der Strafe seine Stelle
verlieren müsste. Weder die städtische Pölizeidirek-
tion noch der Regierungsstatthalter können das Gesuch
empfehlen. Abgesehen von der gravierenden Natur
der begangenen Delikte an sich, ist Glaus mit Rücksicht
auf seine Vorstrafen keine empfehlenswerte Persön-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

lichkeit. Der Regierungsrat beantragt ebenfalls, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

47. Guggisberg-, Rudolf, geboren 1870, von Eng-
lisberg, Landarbeiter in der Gersteren zu Vorderful-
tigen, Gemeinde Rüeggisberg, vormals Pächter in Ober-
bütschel, wurde am 4. Mai 1907 von der
Polizeikammer wegen Unterschlagung zu 2 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und
78 Fr. 05 Staatskosten verurteilt. Durch Vertrag vom
15. März 1905 übernahm Guggisberg von Landwirt
H. ir_ Oberbütschel dessen Heimwesen zum Zinse von
1650 Fr. in Pacht. Die Pacht nahm ihren Anfang am
25. März gleichen Jahres und nahm ihr Ende am
8. August infolge der Konkurseröffnung des Guggisberg.
Mit dem Heimwesen übergab H. dem Pächter 16 Stück
Lebware und verschiedene Beweglichkeiten. Die
Lebware wurde bei der Uebergabe durch Sachverständige
auf 7280 Fr. geschätzt. Nachträglich, am 12. Oktober
1905, schlössen dann Parteien um die Lebware einen
Kaufvertrag ab, wonach der Verpächter, unter Vorbehalt

des Eigentumsrechtes am Kaufobjekt bis nach
Bezahlung des am 25. März! 1906 fälligen Kaufpreises
von 7280 Fr., Guggisberg die Lebware überliess. Vom
Eigentumsvorbehalt wurde einzig und ausdrücklich
ausgenommen die Kuh Hirz. Im weitern verpflichtete
sich Guggisberg, bis zum 1. Dezember 1905 für den
Kaufpreis noch zwei solvente Bürgen zu stellen. Am
24. Oktober 1906 klagte H. gegen Guggisberg auf dem
Strafwege wegen Unterschlagung. Er machte geltend,
dieser habe am 29. März 1906 eine Kuh um 560 Fr.,
im April ein auf 750 Fr. geschätztes Pferd durch
Tausch und am 9. Juli gleichen Jahres ein Rind zum
Preise von 520 Fr. veräussert, alles Tiere, an denen
er, H., sich das Eigentumsrecht vorbehalten hatte und
trotzdem der Kaufpreis für sie noch nicht bezahlt war.
Die letzte Veräusserung hatte stattgefunden, als dem
Guggisberg die Pfändung für 'den von H. in Betreibung
gesetzten Kaufpreis bereits angekündigt war und am
Tage bevor sie vorgenommen werden sollte. Vor dem
Untersuchungsrichter gab Guggisberg den Sachverhalt
im wesentlichen als richtig zu und bekannte ausdrücklich,

dass er über die Natur des Eigentumsvorbehaltes
genau orientiert gewesen sei. Er wurde wegen
Unterschlagung dieser 3 Stücke Vieh dem korrektioneilen
Gericht überwiesen. In der Hauptverhandlung
versuchte Guggisberg, das abgelegte Geständnis teilweise
zurückzunehmen, indem er geltend machte, der Nachtrag

vom 12. Oktober 1905 entspreche nicht der
tatsächlichen mündlichen Uebereinkunft der Parteien,
indem ausdrücklich vereinbart worden sei, dass der
Eigentumsvorbehalt nur solange bestehen solle; als nicht
der Kaufpreis durch Bürgschaft sicher gestellt sei.
Am 1. Dezember 1905 habe er die Bürgen gestellt und
damit sei der Eigentumsvorbehalt des H. dahingefallen.
Für die Richtigkeit dieser Version vermochte er indes
keine Anhaltspunkte beizubringen. Dagegen sprachen
der Wortlaut des Vertrages, sowie die Aussagen des

91
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stipulierenden Notars unci dessen Angestellten. Das
Gericht sprach Guggisberg von der Anschuldigung auf
Unterschlagung eines Pferdes frei mit der Begründung,
dass in diesem Falle eine diebische Absicht nicht
bestanden habe, indem Guggisberg an Stelle des
veräusserten Pferdes ein anderes, mindestens gleichwertiges

eingebracht habe, das, wenn auch nicht dem
Eigentumsvorbehalt, so doch dem Retentionsrecht des
Verpächters unterworfen wurde. In den beiden andern
Fällen liess sich die diebische Absicht nachweisen und
Guggisberg wurde dieserhalb verurteilt. In oberer
Instanz kam dieser Entscheid nur insoweit zur Ueber-
prüfung, als eine Verurteilung erfolgt war, indem die
Staatsanwaltschaft auf gänzliche Freisprechung
plädierte. Das Urteil des korrektionellen Gerichtes wurde
denn auch bestätigt. Guggisberg genoss keinen ungünstigen

Leumund. Das Gericht billigte ihm das Minimum
der angedrohten Strafe zu. Heute stellt er nun ein
Begnadigungsgesuch. Er behauptet heute nicht mehr,
dass der fragliche Nachtrag vom 12. Oktober 1905
tatsächlich unrichtig abgefasst worden sei, dagegen
will er sich im Rechtsirrtum über dessen Tragweite
hinsichtlich des Eigentumsvorbehaltes befunden
haben. Er nimmt den Standpunkt ein, dieser Nachtrag
habe den Charakter eines Scheingeschäftes getragen,
dessen Zweck lediglich dahin ging, die Forderungen
des H. aus dem Pachtvertrage sicher zu stellen, um
einen Kaufvertrag habe es sich schon darum nicht
handeln können, weil im Momente des Abschlusses
schon nicht mehr alle die ursprünglich übergebenen
Tiere vorhanden waren. Er habe sich somit durch den
Eigentumsvorbehalt auch aus diesem Grunde nicht
für gebunden erachtet. H. habe ihn denn auch in
diesen Ansichten bestärkt, da er nie gegen die ihm
bekannt gewordenen Käufe protestiert und erst
nachträglich unvermuteterweise Strafklage erhoben habe.
Diese Erwägungen hätten denn auch den Generaipro-
kurator veranlasst, sich dem Antrag des Verteidigers
auf Freisprechung anzuschliessen. Aus der letztern
Bemerkung, sowie aus den Motiven des erstinstanzlichen

Urteils, auf welche die obere Instanz der Kürze
halber verweist, ergibt sich, dass die Verteidigung
Guggisbergs alle diese Einwendungen bereits anlässlich
der Gerichtsverhandlungen vorgebracht hat, dieselben
somit durch die Gerichte geprüft worden sind. Es kann
bei dieser Sachlage nicht Sache der Begnadigungsbehörden

sein, neuerdings auf sie einzutreten. Der
Gesuchsteller macht im weitern geltend, dass er
nunmehr nach seinem finanziellen Zusammenbruch mit
Mühe als Taglöhner für sich und seine Familie ein
Auskommen finde ; letztere müsste durch die Exekution
der Strafe hart betroffen werden. Der Regierungsstatt-
halter von Seftigen empfiehlt ihn zum Erlass der Hälfte
der Strafe. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass von
einer gänzlichen Begnadigung nicht die Rede sein
kann. Wenn auch der zwischen H. und Guggisberg
abgeschlossene Kaufvertrag mit Rücksicht auf das
zugrunde liegende Pachtverhältnis etwas ungewöhnlicher
Natur war, so befand sich letzterer doch über dessen
Tragweite, wie aus den Akten und den Feststellungen
des Urteils hervorgeht, durchaus im klaren. Der von
ihm gegenüber H. begangene Vertrauensmissbrauch
und die widerrechtliche Absicht des Gesuchstellers
waren somit namentlich anlässlich des letzten
Verkaufes sehr intensiv. Immerhin kann sich der
Regierungsrat mit Rücksicht auf den bisher guten Leumund
und die Familienverhältnisse des Petenten dem An¬

trage des Regierungsstatthalters anschliessen und
beantragt, die Strafe auf die Hälfte herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Hälfte der
Strafe.

48. Müller, Christian, geboren 1874, Packer,
Metzgergasse 44 in Bern, wurde am 23. Mai 1907 vom
korrektioneilen Gerichte von Bern wegen Misshandlung,
Hausfriedensbruches und Skandals zu 3 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft, 10
Franken Busse und 3/r der auf 161 Fr. 20 bestimmten

Staatskosten verurteilt. Die Familie Müller befand
sich seit längerer Zeit mit den im gleichen Hause
wohnhaften Eheleuten T. im Streit, ohne dass es
indes bisher zu Tätlichkeiten gekommen wäre. Am 28.
Februar 1907, abends gegen 81/2 Uhr, kam Müller in
etwas angetrunkenem Zustande nach Hause ; wie er an
der Küche der Familie T. vorbeikam, geriet er mil. dem
daselbst befindlichen Ehemanne T. in Wortwechsel
und sodann kam es zwischen den beiden zu einer argen
Raufszene, deren erste Phasen durch das Beweisverfahren

nicht genau festzustellen waren; namentlich
konnte nicht ermittelt werden, wer mit den Tätlichkeiten

zuerst begonnen hatte. Erwiesen ist, dass Müller
den T. aus der Küche in den Hausgang hinausxiss,
zu Fall brachte und durch Bisse ins Gesicht und die
eine Hand erheblich verletzte, wogegen T. seinerseits
seinem Widersacher in einem gegebenen Momente mit
einem Stocke mehrere Streiche über den Kopf
versetzte und verschiedene Quetschwunden beibrachte.
Die beiden wurden sodann durch dritte Hausbewohner
getrennt. Kurz darauf drang indes Müller neuerdings
in die Küche des T. ein, indem er die Füllung der Türe
einstiess, und vergriff sich neuerdings an T. Schliesslich

wurden die Streitenden durch die herbeigerufene
Polizei auseinandergebracht und abgeführt. T. hatte
mehrere schwere Bisswunden erlitten und blieb während

25 Tagen vollständig arbeitsunfähig. So hatte ihm
Müller einen Teil der linken Ohrmuskel und am
linken Daumen die Weichteile des ersten Drittels des
Nagelgliedes samt dem Nagel vollständig abgebissen,
ferner an den beiden Wangen unter den Augen je ein
zweifiankenstückgrosses Hautstück. Müller selbst blieb
infolge seiner Verletzungen 4 Tage- arbeitsunfähig. T.
wurde wegen der von ihm begangenen Tätlichkeiten
zu 2 Tagen Gefängnis verurteilt, da er nicht nachzuweisen

vermochte, dass er in Notwehr gehandelt hatte.
Müller isl, nicht vorbestraft und genoss bis dahin einen
guten Leumund. Heute wendet er sich nun mit einem
Begnadigungsgesuch an den Grossen Rat. Zu dessen
Begründung verweist er namentlich auf seine
Familienverhältnisse und sein Vorleben. Er habe sich vor
kurzem bei der Arbeit eine Blutvergiftung zugezogen, die
ihn für 12 Wochen arbeitsunfähig machte und zur
Amputation eines Fingers führte. Die städtische
Polizeidirektion bestätigt letztere Angabe, führt aus, dass
Müller Vater von 3 Kindern sei und empfiehlt das
Gesuch. Der Regierungsstatthalter spricht sich für
eine Reduktion der Strafe auf 30 Tage aus. Der
Regierungsrat ist der Ansicht, dass von einer gänzlichen
Begnadigung im Hinblick auf die ungewöhnlich brutale
Begehungsart der Misshandlung und die schweren Fol-
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gen derselben nicht die Rede sein kann. Dagegen
beantragt er mit Rücksicht auf das Vorleben des
Gesuchstellers, dessen Familienverhältnisse und die
vorliegenden Empfehlungen, dem Petenten im Sinne der
Vernehmlassung des Regierungsstatthalters, V3 der
Haftstrafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass eines Drittels der
Haftstrafe.

49. Zambelli, Giulio, geboren 1880, von Monzze-
rano, Provinz Verona, Italien, Velohändler, wurde am
4. März 1904 von den Assisen des III. Bezirkes wegen
Einbruchsdiebstahls zu 15 Monaten Zuchthaus, 20 Jahren

Landesverweisung und x/3 von 244 Fr. 30 Staatskosten

verurteilt. In der Nacht vom 22./23. Januar
1903 wurde im Postbureau Wangen a,. A. eingebrochen
und etwas über 400 Fr. in bar entwendet. Der Einbruch
war durch Aufsprengen des Rollladens des
Bureaufensters und Eindrücken der Fensterscheibe bewerkstelligt

und der im Bureau befindliche eiserne
Kassenschrank mit Werkzeugen eröffnet worden. Es gelang,
den Tätern in der Person mehrerer Italiener, die sich
am Abend vorher in verdächtiger Weise in der Nähe
des Begehungsortes herumgetrieben hatten, auf die
Spur zu kommen. Dieselben hatten kurz nachher in
Baisthal einen gleichen Diebstahl begangen und konnten

auf Betreiben der dortigen Behörden auf der flucht
nach Italien dingfest gemacht werden. Vor den
Einbruchsdiebstählen in Wangen und Balsthal hatten sie
bereits in Arbon einen Diebstahl verübt. Sie hatten
früher zum Teil in der Schweiz gearbeitet, sich
alsdann im Winter 1902/03 in Verona getroffen und
allem nach plantaässig einen Raubzug nach der
Schweiz unternommen. Die sämtlichen Mitglieder der
Rande betrieben den Diebstahl gewerbsmässig. Im
Kanton Bern ist Zambelli nicht vorbestraft. Seine
Strafe hat er nach Absolvierung der in den Kantonen
Thurgau und Solothurn erlittenen Verurteilungen am
19. November 1906 in der Strafanstalt Thorberg
angetreten. Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass des
Restes der Strafe und verweist zu dessen Begründung

namentlich auf seinen Gesundheitszustand und
die bisherige lange Enthaltungszeit. Zambelli befindet
sich seit dem 4. April 1903 ununterbrochen in Unter-
suchungs- und Strafhaft. Der Anstaltsarzt von Thorberg

bescheinigt, dass der Gesuchsteller bereits lungenkrank

daselbst eingetreten ist und seit dem 16. Januar
1907 in der Infirmerie verpflegt worden ist, woselbst
er beständig das Bett hüten muss. Er leidet an einer
weit fortgeschrittenen Schwindsucht beider Lungen
und ist unheilbar. Lediglich mit Rücksicht auf diese
Tatsachen, welche einen richtigen Vollzug der Strafe
mehr oder weniger illusorisch machen, kann der
Regierungsrat das vorliegende Gesuch empfehlen. Er
beantragt, dem Gesuchsteller den Rest der Strafe zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des Restes der
Strafe.

50—52. Ramseyer, Johann, geboren 1856, von
Heimiswil, Wasserleitungsunternehmer, Ramseyer,
Ernst, geboren 1882, Installateur, Sohn des
vorgenannten, und Ramseyer, Christian, geboren 1869,
Installateur, Bruder und Oheim der vorgenannten, sämtliche

in Bern wohnhaft, wurden am 15. November
1906 vom korrektionellen Gericht von Bern verurteilt,
die beiden ersten wegen Misshandlung begangen im
Raufhandel, welche Misshandlung eine Arbeitsunfähigkeit

von mehr als 20 Tagen zur Folge hatte, Johann
Ramseyer zu 10 Tagen Gefängnis, Ernst Ramseyer zu
5 Tagen Gefängnis, beide überdies solidarisch zu 5/g
der 804 Fr. 15 betragenden Staatskosten und 100 Fr.
Interventionskosten an die Zivilpartei, der letztere
wegen Drohung zu 10 Tagen Gefängnis, 2/g der
Staatskosten, 20 Fr. Entschädigung an die Zivilpartei und
50 Fr. Interventions- und Verteidigungskosten an
dieselbe. Zwischen den Brüdern Johann und Christian
bestand seit dem Konkursausbruche des letztern im
Jahr 1904 ein ernstliches Zerwürfnis; dessen innerer
Grund ist allem nach: in dem Umstand zu suchen, dass
Johann Ramseyer, als er den finanziellen Ruin seines
Bruders herankommen sah, sich völlig von demselben
zurückzog, um nicht in Mitleidenschaft gezogen zu
werden. Aus diesem verbitterten Verhältnisse heraus
kam es zwischen den beiden in der Folge zu Reibereien

und schliesslich zu folgenschweren Szenen. Am
16. Januar 1905 abends befanden sich die beiden,
sowie auch der Sohn Ernst Ramseyer in der Wirtschaft
Tramway in Bern. Infolge einiger anzüglicher und
verletzender Bemerkungen, die Christian gegenüber
Johann fallen liess, kam es zwischen ihnen zum
Wortwechsel; Johann bedrohte ersteren mit einem
Zündhölzchenstein; schliesslich griff auch dessen Sohn
Ernst ein und setzte Christian vor die Türe. Johann
folgte alsdann ebenfalls vor die Türe der Wirtschaft
hinaus und hier kam es nun zu einer Rauferei,
bei der sich Christian nebst andern unbedeutenden
Verletzungen eine Verstauchung des Knies zuzog,
infolge deren er 7 Wochen völlig arbeitsunfähig war.
Der Hergang der Rauferei und die Beteiligung der beiden

Widersacher Christians an der ihm zugefügten
schwerwiegenden Verletzung war durch das
Beweisverfahren mangels an Augenzeugen nicht genau
festzustellen. Ernst Ramseyer erschien indes etwas
weniger belastet, da er zur Verteidigung seines Vaters
eingegriffen hatte. Das Gericht nahm an, dass seitens
des Christian Ffamseyer Provokation vorgelegen habe
und dass eine bedeutend schwerere Verletzung
eingetreten war, als die Täter beabsichtigt hatten. Ein
gefährliches Instrument war nicht gebraucht worden,
so dass Art. 145 des Strafgesetzbuches im vollen
Umfange zur Anwendung gelangen konnte. Christian
Ramseyer wurde wegen Drohung verurteilt, weil er sich
nachgewiesenermassen Dienstags den 22. August 1905
in der Wirtschaft Tramway dahin äusserte, von morgen

an trage er wieder den Revolver und bei der ersten
besten Gelegenheit werde er seinen Bruder nieder-
schiessen. Der Strafprozess und die adhärierenden
Zivilklagen wurden zwischen den Brüdern Ramseyer
mit grosser Erbitterung geführt. Schliesslich, als dann
das Urteil des korrektioneilen Gerichtes vorlag, das
zudem Christian Ramseyer bezüglich des Zivilpunktes

an den Zivilrichter verwies, kam es zwischen ihnen
zu einem Vergleich, gemäss welchem Johann und Ernst
Ramseyer Christian 900 Fr. sofort ausbezahlten,
wogegen allerseits die bereits erklärten Appellationen
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zurückgezogen wurden. Ernst und Johann Ramseyer
sind nicht vorbestraft, Christian hatte früher einige
Vorstrafen wegen "Drohung, Skandals, Misshandlung
und Ehrverletzung erlitten, indes in letzter Zeit zu
Klagen nicht mehr Anlass gegeben. Die drei Verurteilten

stellen heute gemeinsam ein Begnadigungsgesuch.
Sie haben sich nunmehr ausgesöhnt und bereuen die
begangenen Verfehlungen. Der Staatsanwalt des
Mittellandes führt aus, man könne sich des Eindruckes nicht
erwehren, dass bei einigem gutem Willen der
Parteianwälte ein Vergleich bereits vor der Hauptverhandlung

hätte zustande kommen können. Christian
Ramseyer wäre alsdann freigesprochen worden und die
andern beiden besser weggekommen. Nach erfolgter
Einigung bestehe die ernste Gefahr, dass, falls die
Strafen abgesessen werden müssten, aus diesem
Umstände ein neuer Grund des Haders zwischen den
Brüdern entstehen würde ; dieser Eventualität könne durch
die Begnadigung vorgebeugt werden, was im staatlichen
Interesse liege. Es liegt im weitern auch ein Beschluss
des korrektioneilen Gerichtes vor, wonach das
vorliegende Gesuch aus den von der Staatsanwaltschaft
geltend gemachten Gründen empfohlen wird. Der
Regierungsstatthalter bescheinigt, dass Johann und Ernst
Ramseyer die Staatskosten bezahlt haben; Christian
ist hiezu als Konkursit und Vater einer mehrköpfigen
Familie nicht imstande. Das Gesuch wird auch von
dieser Seite sowie von der städtischen Polizeidirektion
empfohlen. Der Regierungsrat kann sich denn auch
diesen übereinstimmenden Anträgen anschliessen. Es
ist allerdings zu bemerken, dass Christian Ramseyer
sich nicht in derselben Weise auf ein tadelloses
Vorleben berufen kann, wie die beiden andern Gesuchsteller.

Dem ist aber gegenüber zu halten, dass er
doch weniger belastet erscheint als sie, indem er,
gestützt auf den abgeschlossenen Vergleich, falls die
Appellation seitens der Staatsanwaltschaft nicht wäre
fallen gelassen worden, noch in oberer Instanz von
der Polizeikammer hätte freigesprochen werden können

; zudem ist in Betracht zu ziehen, dass er die ihm
zur Last gelegte Drohung in einem Momente ausge-
stossen hat, wo er mit seinem Bruder in erbittertem
Prozesse lag. Abgesehen hievon wird eine verschiedene

Behandlung der Gesuchsteller nicht zweckmässig
sein, falls man der Motivierung des Antrages der
Staatsanwaltschaft und des urteilenden Gerichtes einige
Begründetheit zuerkennen will. Der Regierungsrat
beantragt demnach in Erwägung des Angebrachten, den
sämtlichen Gesuchstellern die Strafe in Gnaden zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

C., der früher einmal mit Léon Maillat Streit gehabt
hatte, anwesend war. Gegen 11 Uhr verliess C. die
Wirtschaft; ohne dass irgend ein Wortwechsel
stattgefunden hatte, folgten ihm Léon Maillat und sodann
auch Olivier und Jules auf dem FUsse nach; vor der
Haustüre der Wirtschaft holte ihn Léon Maillat ein,
schlug ihn von hinten ohne weiteres nieder und
bearbeitete sodann im Verein mit Olivier Maillat den am
Boden Liegenden mit äusserst brutalen Schlägen. Erst
als die Wirtin, welche in Voraussicht einer Szene mit
einer Laterne den Vorgängen gefolgt war, laut um
Hülfe schrie, Hessen sie von C. ab und verzogen sich.
C. wurde in übel zugerichtetem Zustande aufgehoben
und musste sofort dem Arzte zugeführt werden. Er
wies mehrere Schnittwunden am Hinterkopf, eine
schwere Quetschrisswunde über dem linken Ohr,
Quetschungen im Gesicht und den Schultern in reichem
Masse auf und blieb während 15 bis 18 Tagen
vollständig arbeitsunfähig. Vor dem Richter suchten die
Täter, trotz des stringentesten Beweises — es traten
unter anderem zwei durchaus glaubwürdige Augenzeugen

gegen sie auf —, jegliche Schuld in unglaublich
frecher Weise abzuleugnen. Das vorhandene
Beweismaterial genügte indes vollauf zu ihrer Verurteilung.
Die Delinquenten sind nicht vorbestraft, dagegen
besitzen sie als bekannte Raufbolde nicht den besten
Leumund. C. besass den Ruf eines durchaus soliden,
friedliebenden und geachteten Bürgers. Heute wenden
sich Léon und Olivier Maillat mit dem Gesuch an den
Grossen Rat, es möchtie ihnen die Gefängnisstrafe
erlassen werden. Letzterer beruft sich zu dessen
Begründung auf seine Familienverhältnisse, beide auf
ihre bisherige Unbescholtenheit; schliesslich wollen
sie behaupten, C. habe sie durch wiederholte Insulte
zu den ihm zugefügten Misshandlungen gereizt, und
seine Schläge einigermassen verdient. Die Staatskosten
sind bezahlt. Im weitern liegt ein günstiges Arbeitszeugnis

für Olivier Maillat bei den Akten. Was die
heutigen Ausführungen der Gesuchsteller, das Motiv
ihrer Handlungsweise betreffend, anbelangt, so ist
darüber aus den Akten nichts ersichtlich und es können
dieselben nicht in Betracht fallen; es ist denselben
bloss zu entnehmen, dass sie nunmehr die Täterschaft
zugeben. Im übrigen scheint das Gesuch, angesichts
der ausserordentlichen Brutalität, mit der seitens der
Petenten (vorgegangen wurde, sowie deren Verhalten
anlässlich der Gerichtsverhandlungen und ihres nicht
gerade günstigen Leumundes nicht als empfehlenswert.

Der Regierungsrat beantragt demnach, es
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

53 u. 54. Maillat, Léon Charles, geboren 1880,
von Courtedoux, Landwirt in Cceuve, und Olivier Victor

Maillat, geboren 1878, Bruder des erstgenannten,
Landwirt in Cœuve, wurden am 3. Juli 1907 vom
korrektioneilen Gericht von Pruntrut wegen Misshandlung,

begangen mittelst eines gefährlichen Instrumentes,

zu je 20 Tagen Gefängnis, solidarisch zu 219
Fr. GO Staatskosten und 150 Fr. Zivilentschädigung
verurteilt. Am Abend des 9. Mai 1907 befanden sich
die drei Brüder Léon, Olivier und Jules Maillat in der
Wirtschaft C. in Cœuve, wo seihst auch ein gewisser

55. Lapaire, François, geboren 1861, Uhrmacher,
von und zu Fontenais, wurde am 8. November 1906
vom Pölizeirichter von Pruntrut wegen Widerhandlung
gegen das bernische Jagdgesetz vom 29. Juni 1832 zu
40 Fr. Busse und, 6 Fr. 40 Staatskosten verurteilt. Am
17. September 1906 beobachtete Polizist Wuillaume
wiederholt, dass Lapaire, der patentierter Jäger ist,
sich auf der Jagd nach Rebhühnern eines Treibers
bediente, der ihm mit einem langen Stocke die Büsche
abklopfte, währenddem er selbst sich auf dem Anstand
befand. Wuillaume stellte fest, dass der betreffende,
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ein gewisser Rérat von Chevenez, ein Jagdpatent nicht
besass und reichte, als einer erstmaligen Mahnung
keine Folge gegeben wurde, eine Strafanzeige ein. Vor
dem Richter legten sich beide aufs Leugnen. Rérat
behauptete, er habe Haselnüsse gesucht. Die Deposition

des Anzeigers genügte indes zum Beweis. Der
Richter glaubte, Rérat mangels einer Strafbestimmung
freisprechen zu müssen mit der Begründung, das
Wildtreiben werde weder durch eine kantonale noch eine
eidgenössische Strafbestimmung bedroht. Dagegen
verurteilte er Lapaire wegen Widerhandlung gegen Art. 2
und 6 des Jagdgesetzes von 1832. Lapaire stellt nun
das Gesuch um Erlass der Busse. Er bestreitet auch
heute, sich Rérat's als Treiber bedient zu haben, im
weitem behauptet er, er sei vollständig mittellos und
besitze eine grosse Familie. Der Gemeinderat von
Fontenais bestätigt diese Angaben und stellt Lapaire
ein gutes Leumundszeugnis aus. Desgleichen wird das
Gesuch vom Regierangsstatthalter empfohlen. Die
Forstdirektion führt aus, dass sowohl Lapaire als Rérat
wegen unbefugter Teilnahme an einer Treibjagd in
Anwendung der Strafvorschriften des Bundesgesetzes
vom 24. Juni 1904 hätten bestraft werden sollen. Das
Bussenminimum der bezüglichen Strafvorschrift
beträgt 40 Fr., so dass die gegenüber Lapaire ausgesprochene

Strafe jedenfalls nicht zu hoch ausgefallen ist.
Die Forstdirektion kann das Gesuch mit Rücksicht
auf den Umstand, dass der Trieb trotz erfolgter
Mahnung fortgesetzt wurde und Lapaire die Tat heute noch
leugnet, nicht empfehlen. Der Regierungsrat schliesst
sich dieser Ansichtsäusserung an und beantragt, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

56 u. 57. Grossenbaeher, Ulrich, geboren 1875,
von T'rachselwald, Zimmermann in der Schwarz-
wasserau, Gemeinde Wahlern, und Streit, Gottfried,
geboren 1871, von Köniz, Handlanger im
Schwarzwassergraben daselbst, wurden am 30. Oktober 1906
vom korrektioneilen Richter von Schwarzenburg
wegen Misshandlung, welche eine Arbeitsunfähigkeit von
mehr als 5, aber weniger als 20 Tagen zur Folge hatte,
wegen Skandals und Aergernis erweckenden Benehmens

und ersterer überdies wegen Unterschlagung
verurteilt, ersterer zu 5 Tagen Gefängnis, 5 Fr. Busse
und 40 Fr. 20 Staatskosten, letzterer zu 3 Tagen
Gefängnis, 5 Fr. Busse und solidarisch mit einem
weitern Angeschuldigten zu 40 Fr. 20 Staatskosten, beide
zusammen überdies zu 50 Fr. Zivilentschädigung.
Grossenbacher war beim Bau der neuen Schwarzwasserbrücke,

das heisst bei den daherigen Gerüstarbeiten
als Vorarbeiter tätig. Nach Beendigung dieser Arbeiten

wurde ihm von Seiten der Bauunternehmung für
jeden Arbeiter und Handlanger eine Gratifikation zur
Auszahlung übergeben. Grossenbacher zahlte in der
Folge an einen Handlanger R., der bei seinen
Mitarbeitern nicht gerade beliebt war, die schuldige
Gratifikation von 1 Fr. 50 nicht aus, was zu wiederholten
Reklamationen des R. führte. Am 10. September 1906
nachmittags arbeitete R. auf dem Bahntracé gegenüber
der Wirtschaft zur Schwarzwasserbrücke. Grossenbacher,

Streit und andere, die in jener Wirtschaft etwas
über den Durst getrunken hatten, befanden sich eben-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

falls in der Nähe an der Arbeit. Es kam zwischen R.
und Grossenbacher der Gratifikation wegen neuerdings
zu Auseinandersetzungen. Schliesslich wurden die beiden

handgreiflich und kollerten miteinander den
Bahndamm hinunter. Grossenbacher rief seinem Schwager
Streit zu Hilfe und im Verein mit diesem und einem
gewissen Hofstettier schleppte er den R. in das
zunächst gelegene Wäldchen, woselbst letzterer arg
geprügelt wurde. Nach dem ärztlichen Zeugnisse hatte
R. durch die erhaltenen Quetschungen und Schürfungen

eine Arbeitsunfähigkeit von 5—7 Tagen erlitten.
Er erhob Strafanzeige gegen'die Täter. Grossenbacher
bestritt zunächst die gegenüber R. begangene
Unterschlagung des bestimmtesten, indem er angab, er habe
für R. keine Gratifikation erhalten. Als indes ein
Bericht des Unternehmers beigebracht wurde, der seine
Behauptungen widerlegte, zog er vor, ein Geständnis
in diesem Punkte abzulegen. Im übrigen behaupteten
die drei Angeschuldigten, R. habe mit den Tätlichkeiten

gegenüber Grossenbacher zuerst begonnen und sie
hätten ihn sodann nicht geschlagen, sondern lediglich
einige Male Überschossen. Wer mit den Tätlichkeiten
begonnen hatte, konnte nicht erwiesen werden, wohl
aber, dass die von R. erlittenen Misshandlungen von
den Angeschuldigten herrührten. Grossenbaeher und
Streit stellen nun mit bezug auf die Gefängnisstrafe
Begnadigungsgesuche. Sie verweisen zu deren Begründung

auf ihre bisherige Unbescholtenheit. Grossenbaeher

bringt ein günstiges Arbeitszeugnis bei und
eine Bescheinigung, wonach er für längere Zeit der
Temperenz beigetreten ist. Der Gemeinderat von
Schwarzenburg stellt Streit das Zeugnis eines ordentlichen,

fleissigen Arbeiters aus und empfiehlt sein
Gesuch. Die Staatskosten, sowie die Zivilentschädigung
sind bezahlt. Beide Gesuchs teller werden denn auch
vom Regierangsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrat

hält eine gänzliche Begnadigung des Grossenbaeher,
welcher als Urheber des ganzen Vorfalles am meisten
belastet erscheint, mit Rücksicht hierauf und seine
nicht einwandfreie Haltung anlässlich des Strafverfahrens

nicht als angebracht. Dagegen wird beantragt,
angesichts seiner bisherigen Unbescholtenheit und der
vorliegenden Empfehlung, die Gefängnisstrafe ihm
gegenüber auf 1 Tag zu reduzieren. Streit wird zum
Erlass der Gefängnisstrafe empfohlen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Gefäng-
niss träfe auf 1 Tag
gegenüber Grossenbaeher,
Erlass gegenüber Streit.

58 u. 59. Baumann, Ernst, geboren 1886, Schmied,
von Bümpliz, und Bürki, Robert, geboren 1888,
Handlanger, von Schönthal, beide in Bern wohnhaft, wurden

am 30. Mai 1907 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen gewaltsamen Angriffes auf die Schamhaftigkeit,
ersterer zu 4 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 60 Tage Einzelhaft und 126 Fr. 87 Staatskosten,
letzterer zu 3 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 45 Tage Einzelhaft und 126 Fr. 87 Staatskosten
verurteilt. Sonntags den 21. April 1907, zur Zeit der
Frühlingsmesse, befanden sich Baumann und Bürki
des Abends auf der Schützenmatte, später gesellte sich
noch ein gewisser S. zu ihnen; sie trafen daselbst zwei

92*
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Mädchen, E. B., 28-jährig und E. W., 18-jährig, die
sie kannten und zum Mitgehen einluden. Die Mädchen

kannten die Burschen vom sehen, da sie im
selben Quartier, nämlich an der Matte wohnten,
nahmen die Einladung an und liessen. sich Karussell-
fahrten und später in der Schützenmattwirtschaft Syrup
bezahlen. Am späten Abend wurde man eins, noch
einen Spaziergang zu machen. Baumann teilte dem
S. mit, er könne unbemerkt hinten nach kommen. Die
Gesellschaft ging alsdann über die Korahausbrücke,
neben den Militäranstalten vorbei, die Papiermühleallee

hinaus. Bürki war mit der E. B. etwas voraus
und Baumann führte die E. W. Beim Bahnübergang
bogen sie nach dem Exerzierplatz ab und gingen längs
der Hecke. Hier machten die Burschen nun den Mädchen

den. Vorschlag, miteinander geschlechtlich zu
verkehren, nachdem sie durch anzügliche Reden die Sache
vorbereitet hatten. Die Partnerin des Biirki wies den
Antrag zurück und lief ohne weiteres davon der Bolli-
genalleo zu. Nicht so leichten Kaufes kam die W.
davon. Nachdem sie Baumann auf den Boden gelegt,
ihr die Hose wenigstens zum Teil heruntergerissen und
die Kleider zurückgeschoben hatte, versuchten sämtliche

drei Burschen — S. war inzwischen ebenfalls
herangekommen — nacheinander, mit ihr den
Beischlaf zu vollziehen. Alsdann reinigten sie die Kleider
des Mädchens und begleiteten sie nach Hause, woselbst
sie bedeutend nach Mitternacht eintraf. Am nächsten
Morgen erzählte die W. ihrer Mutter den Vorfall und
behauptete, die Burschen hätten sie mit Gewalt
missbraucht. Frau W. verfügte sich hierauf zu den im
gleichen Quartier wohnhaften Eltern Baumanns und
des Bürki und brachte ihnen den Sachverhalt zur
Kenntnis. Am gleichen Tage fanden sich dann alle
3 Burschen bei der Mutter W. ein und es kam zwischen
ihnen und der Tochter W. zu einem Vergleich,
wonach sich Baumann zur Bezahlung von 50 Fr., Bürki
und S. zu je 25 Fr. verpflichteten, wogegen jene von
einer Strafanzeige absehen wollten. Kurz darauf
vernahmen sie, dass Baumann von Bern fortgezogen sei
und in der Meinung, Baumann wolle sich seiner
Verpflichtung entziehen, veranlasste E. W. nachträglich
am 24. April einen Polizisten zur Einreichung einer
Strafanzeige wegen Notzucht. Die 3 Angeschuldigten
wurden in der Folge in Haft gesetzt. Vor Gericht
gingen ihre Aussagen mit denjenigen des Mädchens
auseinander. Diese behauptete, Baumann habe sie mit
Hülfe Bürkis gewaltsam zu Boden gemacht und den
Beischlaf mit ihr vollzogen, hiebei habe sie Bürki
zuerst an den Armen und sodann S. auch1 an den Beinen

festgehalten, sodann sei Bürki an die Reihe
gekommen, welchem es ebenfalls gelungen sei, zu coi-
tieren. S. schliesslich habe nichts ausrichten können,
da sie die beiden andern in diesem Momente zu wenig
festhielten und zudem Stimmen nahender Personen
laut geworden seien, worauf sie sich endlich habe
erheben können. Sie gab zu, nicht um Hülfe geschrieen
zu haben, auch nicht in dem Momente, wo sie die
Stimmen vorübergehender Leute hörte; dagegen hatte
sie zu den Burschen mehrfach bemerkt, sie sollten sie
in Ruhe lassen und sie werde es der Mutter sagen, im
übrigen sich aber körperlich soweit möglich gewehrt.
Demgegenüber gab Baumann zu, dass er dem Mädchen

die Hose hinuntergerissen, es auf den Boden
gelegt und versucht habe, mit ihr geschlechtlich zu
verkehren; die W. sei damit nicht einverstanden gewesen
und habe sich jeweilen auf die Seite gedreht, habe

mehrfach gesagt, er solle aufhören; im weitern berief
er sich auf Trunkenheit und wollte sich über die
Einzelheiten des Vorfalles nicht mehr genau erinnern,
namentlich nicht, über die Beteiligung der beiden
andern. Diese letztern gaben ebenfalls zu, nach Baumann
auf dem Mädchen gelegen zu haben, bestritten jedoch
übereinstimmend, dass sie es in irgend einem
Momente festgehalten hätten und dass es sich ihnen
gegenüber zur Wehre gesetzt hätte; es habe weder um
Hülfe geschrieen, noch versucht, sich vom Boden zu
erheben. Durch ärztliche Expertise wurde festgestellt,
dass die W. keinerlei Verletzungen aufwies und nicht
defloriert, war. Aus dem Zustande ihrer Geschlechtsteile

musste geschlossen werden, dass der Beischlaf
mit ihr noch nie vollzogen worden war. Im weitern
ist noch zu erwähnen die Aussage der E. B., welche,
trotzdem sie noch gelauscht hatte, keinerlei Hilferufe
gehört haben wollte. Die Geschwornen sprachen sämtliche

Angeschuldigten von der Anklage auf Notzuchtsversuch

frei, verurteilten aber Baumann und Bürki
wegen gewaltsamen Angriffs auf die Schamhaftigkeit.
Die Frage auf gegenseitige Gehülfenschaft hiebei
verneinten sie. S. ging somit ganz frei aus. Mildernde
Umstände wurden den beiden andern zugebilligt. Der
Gerichtshof zog in Erwägung, dass die W. durch ihr
Verhalten selbst eine grosse Schuld an dem Vorgefallenen

trug, dass eine sehr grosse Gewaltanwendung
nicht stattgefunden hatte und nahm Rücksicht auf den
bisherigen guten Leumund und das jugendliche Alter
der Delinquenten; andererseits erklärte er, dass das
Benehmen der beiden eine scharfe Missbilligung
verdiene, was darin zum Ausdruck gelangen solle, dass
bei der Strafausmessung über das Minimum der
angedrohten Strafe hinausgegangen werde. Die Gesuchsteller

sind nicht vorbestraft und genossen sonst
einen guten Leumund. Heute stellen beide Gesuche um
Erlass der Strafe. Beide Gesuchsteller berufen sich
auf ihr Vorleben, ihre bisherige Unbescholtenheit, ihre
Jugend und. die Umstände des Falles und die abgesessene

30-tägige Untersuchungshaft. Die Verfasser beider
Gesuche vertreten den Standpunkt, die Handlungen
ihrer Klienten seien wohl moralisch durchaus
verwerflich, jedoch rechtlich genommen nicht, strafbar,
indem zum Tatbestande des gewaltsamen Angriffes
auf die Schamhaftigkeit das Erfordernis des wesentlichen

Widerstandes seitens der Angegriffenen in casu
fehle. Schliesslich wird, darauf verwiesen, dass S.
freigesprochen wurde. Die städtische Polizeidirektion
empfiehlt die Gesuchsteller zur teilweisen Berücksichtigung.

Im gegenteiligen Sinne spricht sich der
Regierungsstatthalter aus. Der Regierungsrat beantragt,
die Gesuche mit Rücksicht auf die Natur der begangenen

Delikte abzuweisen. Soweit in denselben die rechtliche

Begründetheit des Urteils angefochten wird, kann
auf die bezüglichen Ausführungen nicht eingetreten
werden, da in diesem Punkte auf das Urteil abgestellt
werden muss. Im übrigen hat die Kriminalkammer,
wie sich aus den Urteilsmotiven ergibt, die seitens
der Gesuchsteller heute geltend gemachten Tatsachen
bereits anlässlich der Strafausmessung soweit möglich
strafmildernd in Betracht gezogen. Es können dieselben

somit heute nicht neuerdings als Begnadigungsgründe

geltend gemacht werden.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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60. Beutler geborne Siegenthaler, Magdalena,
geboren 1862, von Heimenschwand, im Wyler zu Sigris-
wil, wurde am 1. Mai 1907 von der Polizeikammer
wegen Widerhandlung gegen das Primarschulgesetz
erstlich zu 13 Fr. Busse und 43 Fr. Staatskosten,
zweitens zu 3 Tagen Gefangenschaft, 3 Fr. Busse und
33 Fr. 90 Staatskosten verurteilt. Die erste Verurteilung

erfolgte wegen fortgesetzten Schulunfleisses des
Knaben Hans Beutler während der Zensurperiode vom
11. Juli 1906 bis 4. August gleichen Jahres, die zweite
wegen Schulunfleisses der Knaben Hans und Friedrich
Beutler während der Periode vom 6. August bis 15.

September 1906. Friedrich Beutler fehlte während dieser

Zeit von 55 Stunden 8 unentschuldigt. Anlässlich
der zweiten Verurteilung befand sich Frau Beutler im
zweiten Rückfalle im Sinne des Primarschulgesetzes,
so dass sie zu Gefangenschaft verurteilt werden musste.
Frau Beutler entzog iliïe Knaben absichtlich der Schule,
um sie zu anderweitigen Arbeiten zu verwenden. Ihr
Ehemann stand als Melker auswärts im Dienst und
war demnach nicht in der Lage, die Aufsicht über seine
Kinder auszuüben. Frau Beutler stellt nun das Gesuch
um Erlass der Bussen und der Gefängnisstrafe. Sie
sucht in der Begründung die ganze Schuld an ihrer
Bestrafung auf den Ehemann abzuladen, der dem Alkohol

genusse fröhne und sich nicht um seine Familie
kümmere. Im weitern beruft sie sich auf ihre ungünstige

ökonomische Lage. Mit ihrem Ehemann stehe
sie im Scheidungsprozess. Die Gesuchstellerin ist
wegen Widerhandlung gegen das Primarschulgesetz, sonst
aber nicht vorbestraft. Der Gemeinderat von Sigris-
wil und der Regierungsstatthalter können das Gesuch
nicht empfehlen. Frau Beutler geniesst einen schlechten

Leumund. Die Bussen wird sie bezahlen können,
da ihr kürzlich seitens ihres verstorbenen Vaters
'Vermögen angefallen ist. Durch Verfügung des Regierungsstatthalters

von Thun vom 26. Januar 1907 ist den
Eheleuten Beutler die elterliche Gewalt über ihre Kinder

wegen gefährdeter Erziehung entzogen worden.
Aus den daherigen Akten geht hervor, dass namentlich

die Ehefrau durch ihr Verhalten diese Massnahme
notwendig gemacht hat, indeim sie die Kinder der
Schule entzog, zum Bettel anleitete und auch in
sittlichen Beziehungen zu Aussetzungen Anlass gab. Ihre
Klagen über den Ehemann scheinen nicht in vollem
Masse begründet zu sein. Derselbe war allerdings
genötigt, seinem Verdienst auswärts obzuliegen und
war dadurch verhindert, sich der Familie zu widmen ;

indes genoss er den Ruf eines guten Arbeiters und
scheint immerhin seine An gehörigen nach Kräften
unterstützt zu haben. In Erwägung des Angebrachten
beantragt der Regierungsrat, das Begnadigungsgesuch
der Frau Beutler als unbegründet abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

61 u. 62. Monnier geb. Mischler, Lina, geboren 1874,
und ihr Ehemann Monnier, Albin, geboren 1876,
Wegknecht, von Dombresson, Neuenburg, beide in Biel
wohnhaft, wurden am 28. Februar 1906 vom
korrektioneilen Gericht von Biel, erstere wegen Fundunterschlagung

zu 3 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 45 Tage Einzelhaft, letzterer wegen Anstiftung

und Beihülfe hiezu zu 21/2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 37 Tage Einzelhaft, beide solidarisch
zu 210 Fr. Zivilentschädigung und 138 Fr. Staatskosten

verurteilt. Am 18. November 1905 klopfte die
an der Obergasse in Biel wohnhafte Frau J. auf dem
Hausgange ein Kanapee aus und verbrachte es1 sodann
wieder in ihre Wohnung. Kurze Zeit darauf kam ihr
in den Sinn, dass sie in diesem Möbel einen
Geldbetrag von 280 Fr., in ein Nastuch gebunden, versteckt
halte. Als sie sich vom Vorhandensein des Geldes
überzeugen wollte, bemerkte sie, dass es weg war.
Das Geld war beim Ausklopfen des Ruhbettes zu
Boden gefallen und kurz darauf von einem kleinen Knaben

der auf dein gleichen Stocke wohnhaften Eheleute
Monnier aufgehoben und der Mutter überbracht worden.

Der Vorgang war von einer Drittperson bemerkt
worden, in deren Gegenwart Frau Monnier das Geld
abzählte. Es fäjnden sich 275 Fr. in Silber, Gold
und Banknoten vor. Einige Zeit später wurde Frau
Monnier von jener Drittperson nach dem Verbleib des
Geldes befragt, worauf sie zur Antwort gab, sie habe
es zurück gegeben. In Wirklichkeit hatte sie ihrem
Ehemanne von dem Funde Kenntnis gegeben und war
mit ihm übereingekommen, denselben geheim zu halten.

3 Wochen nach dem Vorfall erkundigte sich Frau
J. selbst bei Frau Monnier nach einem abfälligen,
Funde; die letztere wollte jedoch von nichts wissen.
Schliesslich wurde indes das Knäblein Monnier zur
Rede gestellt. Dessen belastende Aussagen in Verbindung

mit dem Gebahren der Eheleute Monnier, welche
in letzter Zeit mehr als gewöhnlich Geld gebraucht hatten,

gaben Anlass zu einer Haussuchung, wobei denn
Frau Monnier den Tatbestand zugab. 65 Fr. des
unterschlagenen Geldes fanden sich noch vor. 50 Fr. davon,
trug der Ehemann auf sich. Das übrige war zur
Tilgung von Schulden, zu Anschaffungen und für den
täglichen Bedarf verwendet worden. Die Eheleute Monnier

sind nicht vorbestraft und waren sonst gut
beleumdet. Sie besassen 5 Kinder und lebten bei dem
geringen Lohne des Ehemannes in gedrückten Verhältnissen.

Der Versuchung vermochten sie um so weniger
zu widerstehen. Das Gericht trug dieses Umstandes
bei der Strafausmessung Rechnung. Der Grosse Rat
hat anlässlich der Februarsession 1.907 den Eheleuten
Monnier mit Rücksicht auf deren Vorleben die Strafe
auf je 20 Tage Gefängnis herabgesetzt. Seither hat der
Ehemann die Strafe verbüsst. Dagegen stellt die Ehefrau

heute das Gesuch um gänzliche Begnadigung, zu
dessen Begründung sie namentlich darauf verweist,
dass sie 6 unerzogene Kinder zu pflegen hat, von denen
zwei zudem krank sind. Im weitern beruft sie sich
neuerdings auf ihren bisher unbescholtenen Lebenswandel.

Der Gemeinderat von Biel bestätigt die
Richtigkeit ihrer Anbringen und empfiehlt das Gesuch ;

desgleichen der Regierungsstatthalter. Der Regierungsrat
führte anlässlich der Behandlung des letzten Gesuches
aus, es liegen Gründe für eine gänzliche Begnadigung
der Eheleute Monnier nicht vor. Das Delikt
charakterisiere sich seinen Verumständungen nach als ein
sehr gravierendes ; ein teilweiser Erlass lasse sich
lediglich mit Rücksicht auf deren bisherige Unbeschol-
tenheit empfehlen. Heute hat sich die Situation nicht
wesentlich zugunsten der Gesuchstellerin verändert;
die Gründe, welche sie heute für sich in Anspruch
nimmt, sind bereits bei der frühern Entscheidung des
Grossen Rates in Erwägung gezogen worden. Namentlich

hat auch schon das urteilende Gericht den pre-
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kären ökonomischen und den Familienverhältnissen
der Eheleute Monnier soweit möglich bei der Strafausmessung

Rechnung getragen. Der Regierungsrat ist
daher nicht in der Lage, seine frühere Stellungnahme
zum Gesuche der Frau Monnier aufzugeben. Er beantragt

Abweisung desselben.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

63. Hasler, Anna, geborne Loosli, geboren 1869,
Friedrichs Ehefrau, von Leimiswil, in Langenthal
wohnhaft, wurde am 19. April 1907 vom Polizeirichter

von Burgdorf wegen böswilliger Nichterfüllung der
Unterstützungspflicht zu 1 Jahr Arbeitshaus und 12
Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Frau Hasler wurde
verurteilt, weil sie trotz erfolgter Betreibung der Notarmen-
konmiission von Burgdorf einen pro 1906 schuldigen
Verwandtenbeitrag von 30 Fr. für ihr uneheliches Kind
Anna Loosli nicht bezahlt hatte. Vor dem Richter
bestritt sie ihre Verpflichtung hiezu nicht und gab auch
zu, dass es ihr bei gutem Willen möglich gewesen
wäre, den schuldigen Betrag aufzubringen, da beide
Eheleute Hasler verdienten und keine Kinder aus ihrer
Ehe vorhanden waren. Frau Hasler ist desselben Deliktes

halber und auch sonst vorbestraft, geniesst
demnach keinen guten Leumund. Die Strafe hat sie am
30. Aprii 1907 angetreten. Ihr Ehemann stellt nun das
Gesuch, es möchte ihr die zweite Hälfte der Strafe
erlassen werden. Er beruft sich zur Begründung auf
seine persönlichen Verhältnisse. Die Notarmenkommission

von Burgdorf bescheinigt, dass seither der
ausstehende Verwandtenbeitrag seitens der Frau Hasler
bezahlt worden ist und empfiehlt das Gesuch zur
Entsprechung. Desgleichen kann der Regierimgsstatthalter
die Gesuchs tellerin zur teilweisen Begnadigung
empfehlen. Mit Rücksicht auf die vorliegenden Empfehlungen,

den Umstand, dass Delinquentin nunmehr ihrer
Verpflichtung nachgekommen ist, 6 Monate Arbeitshaus

im Vergleich zur Schwere des begangenen
Deliktes immerhin als eine bedeutende Strafe bezeichnet
werden müssen und die persönlichen Verhältnisse des
Ehemannes Hasler, beantragt der Regierungsrat, dem
Gesuch zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Hälfte der
Strafe.

erklärte, sie heisse Marie Girardin, sei die Ehefrau des
Alfred Girardin, von La Bosse bei Bémont, und
gedenke infolge von Reibereien mit ihrer Schwiegermutter

die Niederkunft auswärts abzuwarten. Ihr Gatte
sei damit einverstanden. Am 31. Mai gleichen Jahres

kam sie mit einem Mädchen nieder, das sie Louise
Emilie nannte. Die Hebamme Freléchoux machte am
selben Tage beim Zivilstandsamte Buix Anzeige,
lautend auf Louise Emilie Girardin, legitime Töchter des
Alfred Girardin von La Bosse und der Marie Girardin
geb. Beuret. 14 Tage später wurde diese Eintragung
von Marie Gigandet bestätigt und deren Richtigkeit
eigenhändig bescheinigt. Am 22. Juli verliess sodann
die Gigandet, unter Mitnahme ihres gesunden und
lebenskräftigen Kindes, Boncourt 'und begab sich mit
der Eisenbahn nach Pruntrut und dort tötete sie im
Laufe des Nachmittages ihr Kind, indem sie der Milch
ein Gift, nach dem Expertengutachten war es
wahrscheinlich Opium, beimischte. Den Leichnam begrub
sie in einem benachbarten Walde und begab sich dann
nach Bassecourt und von da nach « La Charmilotte »,
Gemeinde Epiquerez, wo sie bis zu ihrer am 26.
Dezember 1901 erfolgten Verhaftung die Steile einer
Dienstmagd versah. Vor dem Richter bestritt sie
anfänglich jegliche Schuld, bestritt, in Boncourt gewesen
und jemals niedergekommen zu sein. Im Laufe der
Voruntersuchung wurde sie jedoch so in die Enge
getrieben, dass sie schliesslich nach längerem Zögern
ein Geständnis ablegte. Einige wenige Ueberreste des
Kindes konnten noch aufgefunden werden. Das Gift
will sie von einer Freundin erhalten haben. Aus
welchen Gründen die Geschwornen lediglich auf
Totschlag und nicht auf Mord erkannten, ist aus den
Akten nicht ersichtlich; das Gericht erklärte den Fall
für einen sehr schweren, sah sich jedoch nicht in
der Lage, die Angeschuldigte mit dem Maximum zu
bestrafen, da die Geschwornen ihr ausserdem noch
mildernde Umstände zubilligten. Marie Gigandet ist
nicht vorbestraft, genoss aber in sittlicher Beziehung
auch vor ihrer Verurteilung keinen guten Namen. In
der Novembersession des Jahres 1904 hat der Grosse
Rat bereits ein Begnadigungsgesuch derselben
abgewiesen. Heute stellt sie neuerdings ein solches. In
der Strafanstalt hat sie sich gut aufgeführt. Der
Regierungsrat hält das Gesuch mit, Rücksicht auf die
ausserordentlich gravierenden Verumständungen der
Tat, wie das letzte Mal auch diesmal noch als bedeutend

verfrüht. Er beantragt daher, ohne Präjudizierung
der Frage, ob der Gesuchstellerin seinerzeit im
Hinblick auf den Umstand, dass sie nicht vorbestraft ist,
ein geringer Teil der Strafe erlassen werden kann, das
Gesuch zurzeit abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

64. Gigandet, Marie Virginie, geboren 1871, ledig,
von Les Genevez, Dienstmagd, zuletzt wohnhaft
gewesen in Les Genevez, wurde am 21. März 1902 von
den Assisen des V. Bezirkes wegen Todschlags und
Versuchs Unterdrückung des Familienstandes zu 9
Jahren Zuchthaus und 474 Fr. 05 Staatskosten
verurteilt. Mario Gigandet war in den Jahren 1898—1901
in Bassecourt in Dienst. In schwangerem Zustande
entlassen, kam sie am 10. Mai 1901 von dort nach
Boncourt zu der Hebamme Freléchoux und suchte um
Aufnahme nach für die Zeit ihrer Niederkunft. Sie

65. Aegerter-Glas, Johann Paul, Küfer, wohnhaft
an der Untergasse Nr. 54 in Biel, wurde am 7. Juni
1907 vom Polizeirichter von Biel wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse und 10 Fr.
Patentgebühr, sowie 2 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.
Aegerter wurde wegen Verkaufs von Wein in Quantitäten

von 1 und 2 Litern, ohne im Besitze eines
erforderlichen Patentes zu sein, denunziert. Vor dem
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Richter gab er zu, hie und da an Hausbewohner auf
deren Verlangen Wein gegen Bezahlung abgegeben zu
haben; er berief sich zu seiner Entlastung auf
Unkenntnis des Gesetzes, unterzog sich indes dem Urteil.
Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass der Busse.
Er führt in der Begründung aus, er vermöge als
Taglohnarbeiter die Busse aus seinem Verdienst nicht zu
bestreiten. Im weitern stellt er nun sein Delikt in Abrede.
Er will lediglich aus Gutmütigkeit einer Nachbarsfamilie
mit einem kleinen Quantum Wein ausgeholfen haben,
für welche Gefälligkeit er alsdann aus Bosheit
verleidet worden sei. Der Gemeinderat von Biel empfiehlt
das Gesuch, ohne sich weiter über die Verdienstver-
hältnisse Aegerters zu äussern. Der Regierungsstatthalter

beantragt, die Busse auf die Hälfte herabzusetzen.

Patentgebühr und Gerichtskosten sind bezahlt.
Die Direktion des Innern schliesst sich diesem Antrage
an. Der Regierungsrat kann das Gesuch nicht empfehlen.

Die heutigen Darstellungen des Gesuchstellers
stehen nach der Aktenlage mit den frühern Deposi-
tionen im Widerspruch und können nicht in Betracht
fallen. Zudem wird von keiner Seite bescheinigt, dass
Aegerter nicht in der Lage wäre, die Busse abzubezahlen.

Es liegen demnach Begnadigungsgründe nicht
vor, um so weniger, als die Busse über das angedrohte
Minimum nicht hinausgeht.

Antrag des Regierungsrates: Abweisimg.

66. Kupp, Gottfried, geboren 1884, von Vechigen,
Wirt und Bäcker in Aarberg, wurde am 3. Mai 1907
vom Polizeirichter von Aarberg wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, 5 Fr.
Patentgebühr und 6 Fr. Staatskosten verurteilt. Mit

Anzeige des Landjägers J. in Aarberg wurde Rupp
angeschuldigt, in der Nacht von Sonntag auf Montag
den 7./8. April 1907 in der Backstube bis weit über
die Polizeistunde hinaus Gäste bewirtet zu haben. Im
Termin gab Rupp zu, dass er in jener Nacht, nach
Schluss der Wirtschaft mehrere Gäste, worunter einen
gewissen Augsburger, der im Begriffe stand, nach
Amerika abzureisen, in seiner Backstube mit zwei
Gratis-FIaschen regaliert habe; schliesslich habe
alsdann Augsburger auch; noch eine Flasche bezahlt. Dieses

Geständnis genügte zur Verurteilung Rupps wegen
unbefugten Wirtens, beziehungsweise Ueberschreitung
der Patentberechtigung, indem nämlich die Backstube
nicht zu den Räumlichkeiten gehörte, für welche er das
Patent erworben hatte. Bezugnehmend auf eine in
den Motiven des Urteils enthaltene Bemerkung des
Richters, wonach die Widerhandlung als eine geringfügige

bezeichnet wird, stellt nun Rupp ein Gesuch
um Erlass der Busse und der Patentgebühr. Er
verweist im weitern auf seine grosse Familie und seinen
guten Leumund. Der Gemeinderat von Aarberg
bescheinigt, dass Rupp seine Wirtschaft, soviel bekannt,
recht führt und empfiehlt das Gesuch. Die Staatskosten

sind bezahlt. Die Direktion des Innern spricht
sich gegen eine Begnadigung aus. Es sind denn auch
nach Ansicht des Regierungsrates genügende
Begnadigungsgründe nicht vorhanden. Dem Umstände, dass
es sich nicht gerade um einen gravierenden Widerhandlungsfall

handelt, hat der Richter durch Anwendung
des Minimums der Strafe Rechnung getragen. Im
übrigen wird weder geltend gemacht, noch bescheinigt,
dass Rupp die Busse nicht zu bezahlen vermöchte.
Dem Bericht des Regierungsstatthalters über die Ver-
dienstverhältnisse des Gesuchstellers ist vielmehr zu
entnehmen, dass dies gegenteils, mit einigem gutem
Willen, sehr wohl möglich sein wird. Der Regierungsrat

beantragt demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierujigsra tes : Abweisung.

\
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates
und der Grossratskommission

vom 1. Oktober 1907.

Dekret
betreffend

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Abänderung des Dekretes vom 9. April 1874
betreffend die Einteilung der katholischen Kirchgemeinden
des Jura und des Dekretes vom 6. Wintermonat 1879
betreffend die Besoldung der katholischen Geistlichen,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Der neue Kantonsteil (inklusive die Amtsbezirke
Biel und Nidau) wird in bezug auf die mit dem
römischkatholischen Kultus zusammenhängenden Angelegenheiten
in die nachstehend bezeichneten 65 Kirchgemeinden
eingeteilt, zu welchen die folgenden Filialen und Ein-
wohnergemeinden gehören :

Kirchgemeinden

1. Pruntrut
2. Fontenais
3. Bressaucouit *)
4. Chevenez
5. Courtedoux*)

6. Grandfontaine

7. Fahy *)

8. Damvant

9. Courtemaîche

10. Bure*)
11. Buix
12. Boncourt*)
13. Damphreux
14. Cœuve *)

Amtsbezirk Pruntrut.

Filialen

1. Grandfontaine
2. Rocourt

I 1. Damvant
l 2. Réclère

1. Courtemaîche
1 2. Courchavon

I 1. Buix
1 2. Montignez

1. Damphreux

Einwohnergeineinden
Kathol.

Bevölkerung

1. Pruntrut 5515
1. Fontenais 1102
1. Bressaucourt 473
1. Chevenez 869
1. Courtedoux 726
1. Grandfontaine 417
2. Roche d'Or 79
3. Rocourt 229
1. Fahy
1. Damvant

485
340

2. Réclère 361
1. Courtemaîche 674
2. Courchavon 292
1. Bure 591
1. Buix 547
2. Montignez
1. Boncourt

316
860

1. Damphreux
2. Lugnez
1. Cœuve

290
263
761

Kirchgemeinden Filialen

15. Bonfol | g"
Bonfol
Beurnevésin

16. Vendelineourt*)
17. Charmoille 1. Charmoille

s Einteilung der römisch-katholischen Kirchgemeinden

des Jura nnd die Besoldung der römisch-katholischen

Geistlichen.

18. Asuel*)
19. Miécourt
20. Alle*)
21. Courgenay
22. Cornol*)

23. St-Ursanne

24. Delémont
25. Soyhières*)
26. Courroux
27. Vieques*)

28. Vermes

29. Courfaivre
30. Develier*)
31. Gourtételle*)
32. Boécourt
33. Basseeourt*)

34. Glovelier

35. Undervelier

36. Pleigne

37. Movelier*)

38. Roggenburg

39. Mervelier

40. Corban

41. Courrendlin

42. Lajoux
43. Les Qenevez*)

1. Asuel

I 1. St-Ursanne

I
2. Ocourt

Einwohnergemeinden
Kathol.

Bevölkerung

l. Bonfol 1246
2. Beurnevésin 238
1. Vendelineourt 734
1. Charmoille 477
2. Fregiécourt 200
1. Asuel 360
2. Pleujouse 131
1. Miécourt 314
1. Alle 1167
1. Courgenay 1455
1. Cornol 1079
1. St-Ursanne 776
2. Montenol 58
3. Montmelon 214
4. Seieute 106
5. Ocourt 223

Amtsbezirk Delsberg.

1. Vermes
2. Rebeuvelier

1. Glovelier
2. Saulcy

1. Undervelier

2. Soulce
1. Pleigne
2. Bourrignon

Amtsbezirk Münster.

j 1. Mervelier
I 2. Montsevelier
I 1. Corban
I 2. Courchapoix

1. Delémont 3266
1. Soyhières 448
1. Courroux 1078
1. Vieques 441
1. Vermes 411
2. Elay 64
3. Rebeuvelier 345
1. Courfaivre 587
1. Develier 533
1. Courtételle 919
1. Boécourt 599
1. Basseeourt 948
1. Glovelier 552
2. Saulcy 253
1. Undervelier 414
2. Rebévelier 45
3. Souboz 6
4. Sornetan 10
5. Châtelat 6
6. Monible 3
7. Soulce 381
I. Pleigne 350
2. Bourrignon 292
1. Movelier 262
2. Mettemberg 102
1. Roggenburg 216
2. Ederschwiler 110

44. Moutier

1. Mervelier 416
2. Schelten 52
3. Montsevelier f) 364
1. Corban 311
2. Courchapoix 203
1. Courrendlin 1354
2. Châtillon 209
3. Rossemaison 166
4. Vellerat 105
1. Lajoux 550
2. Saicourt 84
1. Les Genevez 700
1. Moutier 857
2. Belprahon 25
3. Perrefitte 63
4. Roches 49
5. Grandval 43
6. Corcelles 73
7. Crémines 65
8. Eschert 49
9. Court 136

10. Sorvilier 42
11. Bévilard 75
12. Champoz 6
13. Malleray 131
14. Pontenet 28
15. Tavannes 233
16. Loveresse 27
17. Reconvilier 247
18. Saules 4

*) Neue Kirchgemeinde.
*) Neue Kirchgemeinde,

f) Amtsbezirk Delsberg.



JVÎ 30 — 365

Kirchgemeinden

45. Les Bois
46. Le Noirmont

47. Les Breuleux

48. Saignelégier

49. Les Pommerais *)

50. Montfaucon

51. St-Brais

52. Soubey

53. Epauvillers *)

Filialen Einwehnergemeinden
KathoL

Bevölkerung

Amtsbezirk Freibergen.
1. Les Bois 1356
1. Le Noirmont 1591
1. Les Breuleux 1349
2. La Chaux 203
3. Le Peuchapatte 78
4. Von Muriaux die

Sektion Cerneux-
Veusil und Le
Roselet.

1. Saignelégier 1236
2. Le Bémont 624
3. Muriaux (ohne

Cerneux - Veusil
und Le Boselet) 785

j 1. Les Pommerats 320
2. Goumois 217
1. Montfaucon 563

| 2. Les Enfers 183
I 1. St-Brais 395

2. Monfavergier 126
1. Soubey 346
1. Epauvillers 248

[ 2. Epiquerez 175

Amtsbezirk Laufen.

54. Liesberg

55. Böschenz

56. Laufen
57. Zwingen*)
58. Brislach
59. Wahlen*)
60. Dittingen

61. Grellingen
62. Duggingen *)

63. St. Immer

64. Tramelan

1. Böschenz
2. Burg

1. Dittingen
2. Blauen
1. Grellingen
2. Nenzlingen

1. Liesberg
1. Böschenz
2. Burg
1. Laufen
1. Zwingen
1. Brislach
1. Wahlen
1. Dittingen
2. Blauen
1. Grellingen
2. Nenzlingen
1. Duggingen

646
551
165

1750
491
391
411
339
292
902
219
470

Amtsbezirk Courtelary.
Das ganze Amt

Courtelary mit
Ausnahme der 3
Gemeinden
Tramelan 2237

1. Mont-Tramelan 16
2. Tramelan-dessus 560
3. Tramelan-dessous 201

65. Biel

Amtsbezirke Neuenstadt, Biel und Nidau.

j Die ganzen Aemter
— j Biel, Nidau und

1 Neuenstadt 5252

§ 2. Die Kirchgenössigkeit einzelner Teile von
Einwohnergemeinden (Höfe, Weiler und dergleichen) nach
einer benachbarten Kirchgemeinde ist, soweit sie in der
vorstehenden Einteilung nicht berücksichtigt wird,
aufgehoben.

§ 3. Die in Rubrik 1 des vorstehenden Tableaus
bezeichneten 65 kirchlichen Bezirke bilden mit den Filialen
und Einwohnergemeinden (Rubrik 2 und 3), welche von
ihnen umfasst werden, einheitliche Kirchgemeinden im
Sinne der §§ 5—7 des Kirchengesetzes ; die neugebildeten
22 Kirchgemeinden haben sich als solche gesetzlich zu
organisieren und daraufhin mit den bisherigen
Kirchgemein deverbänden die notwendig werdenden
Vermögensausscheidungen vorzunehmen.

*) Neue Kirchgemeinde,

Die daherigen Ausscheidungsverträge unterliegen der
regierungsrätlichen Genehmigung.

§ 4. Die neu gebildeten Kirchgemeinden gehören
zur römisch-katholischen Landeskirche (Dekret betreffend
Ausscheidung der katholischen Kirchgemeinden, vom
23. Februar 1898).

Die Pfarrstellen der neugeschaffenen Kirchgemeinden
sind in gesetzlicher Weise zu besetzen.

§ 5. Der Sitz des Pfarrers ist ordentlicherweise an
dem Orte, von welchem die Kirchgemeinde ihren
Namen erhält. Für die Kirchgemeinde Tramelan wird
Tramelan-dessus als Pfarrsitz bezeichnet (vide Dekret
betreffend die Errichtung einer römisch-katholischen
Kirchgemeinde Tramelan, vom 11. Oktober 1905).

Der Pfarrer ist verpflichtet, da, wo die Kirchgemeinde
aus Abteilungen besteht, die im römisch-katholischen
Kultus begriffenen gottesdienstlichen Verrichtungen
abwechslungsweise nach einem durch das Kirchgemeindereglement

näher zu bezeichnenden Turnus in allen zur
Kirchgemeinde gehörenden Filialkirchen zu versehen,
sowie auch die Seelsorge im ganzen Gebiet der
Kirchgemeinde gleichmässig auszuüben.

§ 6. In grösseren Kirchgemeinden und da, wo die
Verhältnisse es erfordern, können dem Kirchgemeindepfarrer

durch den Regierungsrat die nötigen Hülfs-
geistlichen (Vikarien) beigegeben werden.

Ebenso kann durch die Kirchendirektion, im
Einverständnis mit dem Kirchgemeinderat, einem Pfarrer,
der aus irgend einem Grunde seinem Dienste nicht mehr
vollständig zu genügen vermag, zu seiner persönlichen
Aushülfe ein Vikar beigeordnet werden.

Ueberdies steht den Kirchgemeinden das Recht zu,
für diejenigen Filialen, für welche der Regierungsrat
einen Hülfsgeistlichen nicht bewilligt, einen
ausserordentlichen Hülfsgeistlichen anzustellen. Derselbe muss
dem bernischen Ministerium angehören.

Bei Erledigung einer Pfarrstelle infolge Demission
oder Todesfall etc. hat bis zu deren definitiven
Wiederbesetzung ein Pfarrverweser zu amtieren.

Die Vikariats- und Pfarrverweserstellen werden
gemäss § 29, Alinea 3, des Kirchengesetzes durch den
Kirchgemeinderat im Einverständnis mit der
Kirchendirektion besetzt. Diese Bestimmung hat auch Geltung
für die ausserordentlichen Hülfsgeistlichen.

§ 7. Am Pfarrsitze und an Orten, wo nur ein ordentlicher

oder ausserordentlicher Hülfsgeistlicher (Vikar)
residiert, haben die Kirchgemeinden oder die für diese
verpflichteten Gemeinden den Geistlichen unentgeltlich
das Pfari'haus oder, wo dieses fehlt, eine eigene Wohnung
nebst Garten anzuweisen und ihnen das zu ihrem
Gebrauche nötige Brennholz zu liefern; die Kosten der
Unterhaltung dieser Gebäude, sowie der Garteneinfriedungen

und der Zurüstung des Brennholzes liegen den
Gemeinden ob. In den zurzeit bestehenden
Kirchgemeinden sind diese Naturalleistungen bisheriger Uebung
gemäss auszurichten, und in den durch gegenwärtiges
Dekret zu eigenen Kirchgemeinden umgewandelten
bisherigen Filialgemeinden haben dieselben in ihrem ganzen
frühern Umfange wieder aufzuleben.
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Anstände, welche aus der Bestimmung des Alinea 1

zwischen einem Pfarrer und der Gemeinde entstehen
könnten, entscheidet der Regierungsstatthalter, wobei
die Weiterziehung an den Regierungsrat stattfinden
kann. Für diese letztere kommen die in § 58 des Ge-

meindegesetzes vorgeschriebenen Fristen zur Anwendung.
Die Bestimmungen von Alinea 1 und 2 finden auch

Anwendung auf die Pfarrverweser.
An Pfarrsitzen, wo nebst dem Kirchgemeindepfarrer

noch Hülfsgeistliche amtieren, hat der erstere den letztern

die nötige Wohnung im Pfarrhause zur Verfügung
zu stellen und für Beheizung zu sorgen. Da wo dies
nicht möglich ist, haben die Gemeinden im Sinne von
Alinea 1 für Wohnung und Brennholz aufzukommen.

Vorbehalten bleiben überdies und werden durch
dieses Dekret nicht berührt solche Naturalleistungen zu
gunsten des Pfarrers oder der Kirchgemeinde, welche
auf besonderm Rechtstitel (Stiftung, Dienstbarkeit,
Ausscheidungsvertrag und dergleichen) beruhen.

Der Regierungsrat wird ermächtigt, im Sinne der
Bestimmungen von Alinea 1 über die Naturalleistungen
der Gemeinden zu Kultuszwecken eine Verordnung zu
erlassen.

§ 8. Da, wo die Kirchgemeinde aus Abteilungen
(Filialen) besteht, wird aus den bisherigen Kirchengütern
(bien curiaux oder fonds de fabrique), soweit es nicht
bereits geschehen ist, ein Gesamtkirchengut gebildet.

Mit demselben sind auch die sogenannten
Bruderschaftenfonds (fonds de confréries) und die Fonds für
die sogenannten gestifteten Messen und Jahrzeiten (messes
fondées et messes anniversaires) zu vereinigen.

Die Verwaltung dieser Kirchengüter und Stiftungen
zu kirchlich-religiösen Zwecken, sowie die Verwendung
ihres Ertrages hat jedoch ausschliesslich ihrer Bestimmung

gemäss stattzufinden (§ 40 Gemeindegesetz und
§ 51 Kirchengesetz).

§ 9. Für die neugeschaffenen Kirchgemeinden ist
behufs genauer Feststellung des Zweckes der Kirchengüter

innerhalb Jahresfrist, auf Grundlage der bereits
vorhandenen Gemeindegüterausscheidungen und Inven-
tarien, ein allgemeines Verzeichnis (Inventar) sämtlicher
vorhandener Kirchengüter (§ 8) aufzunehmen, welches
von jedem Bestandteil derselben die nähere Bezeichnung,
den Kapitalwert und die Zweckbestimmung genau angibt.

Diese Inventarien unterliegen der regierungsrät-
lichen Genehmigung.

Ein Doppel dieser Inventarien verbleibt im Archiv
des Regierungsstatthalteramtes, ein zweites Doppel im
Archiv der Kirchgemeinde.

In den bisher bestandenen Kirchgemeinden, bei
welchen durch dieses Dekret eine Aenderung in der
Gebietseinteilung stattfindet und gemäss § 3 hievor eine
Vermögensausscheidung stattzufinden hat, sind die
bisherigen Inventarien entsprechend zu bereinigen. In den
übrigen Kirchgemeinden bleiben die bisherigen Inventarien

fortbestehen.

§ 10. Die Vei'waltung der Kirchengüter und die
Verwendung ihres Ertrages (§ 8) ist einzig Sache der
gesetzlichen Organe der Kirchgemeinde (Kirchgemeindeversammlung

und Kirchgemeinderat), und es sind die
Kirchgemeindeabteilungen (Filialen) an die daherigen

Schlussnahmen gebunden, vorbehaltlich des Rechtes der
Beschwerdeführung gemäss § 24 des Kirehengesetzes.

Insbesondere gelten hierüber die in den folgenden
Paragraphen niedergelegten Grundsätze.

§ 11. In Kirchgemeinden, welche aus Abteilungen
(Filialen) bestehen, ist jede Abteilung im Kirchgemeinderat

durch wenigstens 3 Mitglieder zu vertreten.

§ 12. Aus dem Ertrag des Kirchengutes sind sowohl
die lokalen Kultusbedürfnisse der Abteilungen (Filialen),
als auch die allgemeinen Kirchgemeindeausgaben zu
bestreiten. Reicht dieser Ertrag nicht hin, so ist das
Fehlende durch eine allgemeine Kirchensteuer zu decken
(§ 11, Ziffer 7 Kirchengesetz).

§ 13. Die jährlich abzulegenden Kirchengutrech-
nungen sind durch die Kirchgemeindeversammlung zu
genehmigen und regierungsstatthalteramtlich zu passieren
(§ 11, Ziffer 7 Kirchengesetz.)

§ 14. Die vom Staate auszurichtende Barbesoldung
an die römisch-katholischen Geistlichen richtet sich nach
deren Dienstalter, gemäss der in § 15 festgestellten
Klasseneinteilung.

Tritt im Laufe eines Jahres die Berechtigung zum
Bezug einer höhern Besoldung ein, so wird letztere
vom Beginn des nächstfolgenden Kalenderhalbjahres an
ausgerichtet.

Für diejenige Zeit, welche ein Geistlicher ausserhalb
des Kirchendienstes zubringt, ohne nach § 35 des

Kirchengesetzes Urlaub erlangt zu haben, wird weder
Besoldung ausgerichtet, noch findet ein Vorrücken im
Dienstalter statt.

Die Dienstzeit an Filialkirchen der bisherigen
Kirchgemeinden des Jura nach der Aufnahme des betreffenden

Geistlichen in den bernischen Kirchendienst wird
ebenfalls in Anrechnung gebracht, auch wenn der Geistliche

hiebei nicht vom Staate besoldet worden ist. Es
gilt dies jedoch nur für solche Filialkirchen, welche
durch dieses Dekret als Kirchgemeinden oder vom
Regierungsrat als Filialkirchen anerkannt werden.

§ 15. Die Pfarrstellen zerfallen hinsichtlich der
Staatsbesoldung in drei Besoldungsklassen:

Klasse Dienstjähre Staatsbesoldung

I 1 bis und mit 8 Fr. 2000
II 9 » « » 16 » 2200
III 17 und darüber » 2400

Die Staatsbesoldung wird jedoch den Pfarrstellen
nur insoweit zugesichert und ausgerichtet, als sich die
betreffenden Kirchgemeinden in allen Teilen den
Bestimmungen des Kirchengesetzes und der dasselbe
ausführenden Erlasse unterwerfen (§ 6 Kirchengesetz).

Der Regierungsrat ist ermächtigt, an Geistliche in
abgelegenen oder weitausgedehnten Kirchgemeinden,
namentlich da, wo an mehreren Orten Gottesdienst,
Unterweisung oder Kinderlehre abgehalten werden muss,
angemessene Besoldungszulagen auszurichten.

Die Pfarrer der Kirchgemeinden Biel, St. Immer,
Tramelan und Münster haben Anspruch auf eine
Besoldungszulage, die bis auf Fr. 400 per Jahr festgesetzt
werden kann.
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§ 16. In den Kirchgemeinden Biel, Münster, St. Immer,
Tramelan und Zwingen leistet der Staat den Geistlichen
eine angemessene durch den Regierungsrat festzusetzende
Wohnungsentschädigung und der Kirchgemeinde Laufen
einen den gegebenen Verhältnissen entsprechenden
Beitrag an dieselbe.

Ausserdem richtet der Staat den Kirchgemeinden
Biel, Münster, St. Immer und Tramelan für die
Geistlichen eine Holzentschädigung aus, deren Höhe ebenfalls

vom Regierungsrat zu bestimmen ist.

§ 17. Den Pfarrverwesern kommt eine Besoldung
im Verhältnis von 1600 Franken per Jahr zu.

Im Falle der Ernennung eines angestellten Pfarrers
zum Pfarrverweser einer benachbarten Kirchgemeinde
ist die Pfarrverweserbesoldung durch den Regierungsrat
festzusetzen.

§ 18. Bezüglich der Besoldung der Hülfsgeistlichen
(Vikarien) gelten folgende nähere Bestimmungen:

a. Wenn dem Kirchgemeindepfarrer ein ständiger
Hülfsgeistlicher am Pfarrsitze oder ein ständiger
Filialgeistlicher mit selbständigem Sitz am Orte der
Filialkirche beigegeben wird (§ 6, Al. 1), so erhält derselbe
vom Staate eine Jahresbesoldung von Fr. 1600, und
es gelten für denselben im übrigen die Bestimmungen
des § 7 hievor.

b. Für die Besoldung des ausserordentlichen
Hülfsgeistlichen (§ 6, AI. 3) hat die Kirchgemeinde zu
sorgen. Diese Besoldung beträgt ebenfalls Fr. 1600
und es gelten auch für diese Geistlichen die
Bestimmungen des § 7 hievor.

c. Wenn dem Kirchgemeindepfarrer ein Vikar zu
persönlicher Aushülfe am Sitze des Pfarrortes beigeordnet
wird, so erhält derselbe vom Pfarrer freie Station und
Fr. 400 in bar und vom Staate eine Jahresbesoldung
von Fr. 300. Sollte jedoch der Vikar nicht im Pfarrhause

wohnen können, oder erfordern sonst die
Umstände eine höhere Besoldung, so ist dieselbe vom
Regierungsrat der Billigkeit gemäss zu bestimmen.

4. die Verordnung vom 3. November 1877 betreffend
die Naturalleistungen zu Kultuszwecken in den
katholischen Kirchgemeinden des Jura.

§ 22. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1908 in
Kraft und ist in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Der Regierungsrat ist mit dessen Vollziehung
beauftragt.

Bern, den 1. Oktober 1907.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.

Im Namen der Grossratskommission

deren Präsident
Michel.

§ 19. Sämtlichen römisch-katholischen Geistlichen
ist untersagt, irgend welche Gebühren für geistliche
Verrichtungen (Stolgebühren, Akzidenzien, Gebühren
für Taufen, Ehen, Begräbnisse und dergleichen), unter
was immer für einem Titel es sei, zu fordern.

§ 20. Im Falle der Nichtwiederwahl eines Pfarrers
bezieht derselbe die Besoldung noch bis zum Tage
seines Abzugs (§ 32 Kirchengesetz). Auf Pfarrverweser

und Vikarien, sowie auf Geistliche, welche ihre
Entlassung nehmen, findet diese Bestimmung keine
Anwendung.

§ 21. Durch dieses Dekret werden aufgehoben:
1. das Dekret vom 9. April 1874 betreffend die neue

Einteilung der katholischen Kirchgemeinden des Jura,
2. das Dekret vom 6. November 1879 betreffend

die Besoldung der katholischen Geistlichen, soweit die
römisch-katholischen Geistlichen angehend;

3. die noch zu kraft bestehenden §§ 2 und 3 der
Verordnung vom 14. März 1816 über die Bezahlung
der katholischen Geistlichkeit;

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907. 94*
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Entwurf des Regierungsrates
vom 13. April 1907.

Abänderungsanträge der Grossratskommission

vom 23. September 1907.

Dekret
betreffend

die Organisation der Landwirtschaftsdirektion. der Direktion der Landwirtschaft.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in der Absicht, der Landwirtschaftsdirektion die
Mittel an die Hand zu geben, die Obliegenheiten zu
erfüllen, welche ihr durch das Dekret vom 30. August
1898, betreffend die Umschreibung und Organisation
der Direktionen und des Regierungsrates, auferlegt
sind;

gestützt auf Art. 26, Ziff. 14, der Staatsverfassung;

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Der Landwirtschaftsdirektion liegt die
Förderung der Land- und Milchwirtschaft (Hagelversiche- Land-, Alp- und Milchwirtschaft, des Reb- und
rung), des Reb- und Obstbaues, der Viehzucht, mit Obstbaues, der Hagelversicherung, der Viehzucht,
Einschluss der Viehgesundheitspolizei und des
Viehversicherungswesens, sowie die Aufsicht über die
landwirtschaftlichen Anstalten ob (Art. 1, litt. N, des
Dekretes vom 30. August 1898 betreffend die Umschreibung

und Organisation der Direktionen des Regierungsrates).

§ 2. Die Beamten der Landwirtschaftsdirektion
sind

1. ein Sekretär,
2. ein Kantonstierarzt,
3. ein Kulturtechniker. 3 ejn Kulturtechniker als Vorstand der kulturtech¬

nischen Abteilung.
Der Regierungsrat wird den Beamten je nach

Bedürfnis das erforderliche Hülfspersonal beigeben.

§ 3. Die Landwirtschaftsdirektion wird in der
Besorgung ihrer verschiedenen Geschäftszweige durch
folgende Kommissionen unterstützt,

1. die Kommissionen für Pferdezucht, für Rindviehzucht

und für Kleinviehzucht,
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2. die Kommissionen der land- und milchwirtschaft-

liclien Fachschulen,
3. die Veterinärsektion des Sanitätskollegiums.

§ 4. Dem Sekretär liegt ob die Vorbereitung der
Geschäfte betreffend die Förderung der Land- und Land-, Alp- und Milchwirtschaft
Milchwirtschaft im allgemeinen, Reb- und Obstbau,
Hagelversicherung, Viehprämierungswesen und, soweit
erforderlich, betreffend das landwirtschaftliche
Unterrichts- und Bildungswesen.

Der Sekretär ist Chef der Kanzlei der
Landwirtschaftsdirektion; als solcher hat er über alle bei der
Direktion einlangenden und von ihr ausgehenden
Geschäfte — ausgenommen diejenigen betreffend die
Viehgesundheitspolizei, die Viehversicherung und die
Kulturtechnik — Kontrolle zu führen, worin nebst der
Behörde oder Person und dem Gegenstande des
Geschäftes das Datum des Empfanges und der Erledigung
desselben anzumerken ist.

Er hat im fernem das Rechnungswesen zu
besorgen und das Archiv in guter. Ordnung zu halten.

Die Wahl, Amtsdauer und Besoldung des Sekretärs
richten sich nach den für die Direktionssekretäre
bestehenden Vorschriften.

Der Sekretär soll landwirtschaftliche Fachbildung
besitzen.

§ 5. Dem Kantonstierarzt werden alle diejenigen
Geschäfte zur Prüfung, Vorbereitung und Antragstellung

zugewiesen, welche sich auf die gesamte
Viehgesundheitspolizei und die Viehversicherung beziehen.
Er führt über diese Geschäftszweige besondere
Kontrollen. In seiner Eigenschaft als kantonaler Vieh-
seuchenkommissär ist er Mitglied der Veterinärsektion
des Sanitätskollegiums.

Der Kantonstierarzt wird vom Regierungsrat auf
eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. Seine
Besoldung richtet sich nach den jeweilen massgebenden
kantonalen Vorschriften.

Er soll in Bern wohnen und hat sich ausschliesslich
seinem Amte zu widmen.

§ 6. Der Kulturtechniker hat sich Zu befassen
mit der Prüfung und Begutachtung der Projekte für
alle diejenigen Bodenverbesserungen, welche mit
finanzieller Hülfe des Staates im Flachland und im
Alpgebiet unternommen werden. Er hat im fernem die
ausgeführten Meliorationsarbeiten auf möglichst
korrekte Durchführung und kunstgerechte Anlage zu
inspizieren und über die einzelnen Fälle Bericht zu
erstatten. Ihm liegt ausserdem die Führung einer
Kontrolle über sämtliche kulturtechnischen Geschäfte ob.

Derselbe kann auch zu Erteilung der notwendigen
Anleitung über Planaufnahme etc. beigezogen, sowie
zum Entwerfen von Projekten für Staatsdomänen
verwendet werden.

Der Kulturtechniker, dessen Besoldung sich nach
den einschlägigen kantonalen Vorschriften richtet, wird
vom Regierangsrat auf eine Amtsdauer von 4 Jahren
gewählt.

Der Regierungsrat wird dem Kulturtechniker je nach
Bedürfnis das erforderliche Hülfspersonal beigeben.

mit der Vorbereitung und Begutachtung

unternommen werden. Er erteilt die notwendige
Anleitung für Planaufnahmen und Kostenberechnungen.

Er entwirft die kulturtechnischen Projekte für
Staatsdomänen. In gleicher Weise kann er für Private
und Korporationen Projekte entwerfen gegen eine
angemessene Entschädigung an die Staatskasse.

Streichung von AI. 2.

Streichung von AI. 4.

§ 7. Wenn das Bedürfnis es erheischt, kann diese
Geschäftsverteilung durch den Regierangsrat abgeän-
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dert werden. Ebenso können durch den Regierungsrat

dem einen oder andern Beamten noch weitere
Funktionen zugewiesen werden.

§ 8. Die Obliegenheiten der Kommissionen für
Pferdezucht, für Rindviehzucht und für Kleinviehzucht Kleinviehzucht werden durch das Gesetz betref-
sind im Gesetz vom 25. Oktober 1896 betreffend För- fend
derung und Veredlung der Pferde, Rindvieh- und
Kleinviehzucht umschrieben.

§ 9. Die Obliegenheiten und Befugnisse der
Kommissionen der land- und milchwirtschaftlichen
Fachschulen werden durch besondere Reglemente bestimmt.

§ 10. Die Veterinärsektion des Sanitätskollegiums
steht der Landwirtschaftsdirektion hinsichtlich der
Haustierpolizei — vide Dekret vom 9. Mai 1882 —
als beratende Fachbehörde zur Seite.

§ 11. Dieses Dekret tritt mit dem
in Kraft. Dasselbe soll in die Gesetzessammlung
aufgenommen werden. Der Regierungsrat wird mit dessen
Vollziehung beauftragt.

Das Dekret vom 20. März 1902 betreffend die
Organisation der Landwirtschaftsdirektion wird damit
aufgehoben.

Bern, den 13. April 1907.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
für den Staatsschreiber

der Kanzleisubstitut
Eckert.

Bern, den 23. September 1907.

Im Namen der Grossratskommission

deren Präsident
Wyssmann.
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Bericht und Anträge der Direktion der Bauten und Eisenbahnen

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Saignelégier-GIovelier-Bahn in Liquidation.

(September 1907.)

I.

Am 1. Februar 1906 fasste der Grosse Rat folgenden

ßeschluss:
« 1. Die vom Regierungsrat in der Liquidationsange-

« legenheit der Saignelégier-Glovelier-Bahngesellschaft
«bisher getroffenen Vorkehren werden genehmigt und
« derselbe ermächtigt, den Betrieb dieser Linie namens
« des Staates Bern auf die Dauer der Liquidation zu
« übernehmen.

« 2. Zur Deckung allfälliger Verluste auf diesem Be-
« trieb wird dem Regierungsrat ein Kredit bis auf höch-
«stens 30,000 Fr. im ganzen, auf Vorschuss-Rubrik
«A k 3 g bewilligt.

«3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, mit dem
«Bundesgericht einen bezüglichen Betriebsvertrag ab-
« zuschliessen, in welchem ausdrücklich vorbehalten
« ist, dass die zur Deckung der Betriebsverluste er-
« forderlichen Beträge als Vorschüsse zu betrachten
« sind, die nach Massgabe von Art. 38, Ziffer 1, in
« die Liquidationskosten eingerechnet und demnach in
« erster Linie aus dem Steigerungserlös und dem sonsti-
«gen Vermögen der Bahngesellschaft zurückbezahlt
«werden sollen.

«4. Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Gros-
« sen Rat beförderlichst Bericht und Antrag vorzulegen
«über die weitern Schritte und die Stellung des Staa-
« tes in der Liquidation dieses Unternehmens. »

Der Beschluss wurde dem Präsidenten des
schweizerischen Bundesgerichteis eröffnet, worauf das Bundesgericht

am 10. Februar 1906 die Zwangsliquidation
über die Saignelégier-Glovelier-Bahngesellschaft ver¬
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hängte und Notar Crettez in Münster zum
Masseverwalter ernannte. Derselbe traf die für die
Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes erforderlichen
Massnahmen. Betreffend die Verwendung des staatlichen
Vorschusses von 30,000 Fr. wurde zwischen den
Direktionen der Bauten und Eisenbahnen und der Finanzen

einerseits, sowie dem Masseverwalter anderseits
ein Vertrag abgeschlossen, welcher am 12. Dezember
1906 die Genehmigung des Regierungsrates erhielt.

Ferner genehmigte der Regierungsrat durch Re-
schlüsse vom 3. April und 24. August 1906 die
zwischen dem Masseverwalter der Régional Saignelégier-
Glovelier in Liquidation und der Generaldirektion der
schweizerischen Bundesbahnen, beziehungsweise dem
Veiwaltungsrat der Saignelégier-Chauxdefonds-Bahn
abgeschlossenen Mitbenützungsverträge für die
Stationen Glovelier, beziehungsweise Saignelégier.

Im weitern reichten wir am 31. März 1906 dem
Masseverwalter eine Forderung des Staates an die
R. S. G. Von 7553 Fr. 45 ein, betreffend einen durch
Regierungsratsbesch]uss vom 20. September 1905 zur
Befriedigung drängender Gläubiger bewilligten Vor-
schuss von 7000 Fr. und Vergütungen an die mit der
Aufstellung der Abrechnung für die Unternehmung
Gebr. Messing, vormals in St. Brais, beauftragten
Techniker.

Der Masseverwalter hat seither die R. S. G. in
Liquidation für den Staat Bern verwaltet und ist
damit beschäftigt, nach Massgabe des Verpfändungsgesetzes

vom 24. Juni 1874 die Förderung der Gläubiger

zu prüfen und das Vermögen der Gesellschaft
in Liquidation zu ermitteln. Letztbezüglich hat die

95
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in Art. 25 des zitierten Gesetzes vorgesehene Schätzung

durch Sachverständige stattgefunden.
Das Bundesgericht dürfte so demnächst in der Lage

sein, die Steigerungsbedingungen und den Anschlagspreis

der R. S. G. in Liquidation festzusetzen. Der
Staat Bern muss deshalb als Hüter der öffentlichen
Interessen, als Gläubiger und als Grossaktionär hiezu
Stellung nehmen, und wir erachten es auch als seine
Pflicht, zu einem letzten Schritt Hand zu bieten,
welcher geeignet sein kann, die R. S. G. der beteiligten
Landesgegend zu erhalten.

II.

An einer am 14. April in Montfaucon stattgefundenen

Versammlung von Aktionären und Obligationären,

an welcher 13 an der Saignelégier-Glovelier-Bahn
beteiligte Gemeinden vertreten waren, wurde beschlossen,

es sei :

1. eine neue Gesellschaft mit einem Kapital von einer
Million Franken zu gründen;

2. beim Staat Bern eine Beteiligung von 500,000 Fr.
nachzusuchen ;

3. die Rückbezalilung der Obligationen mit 50%
in bar und 50 % in Prioritätsaktien der neuen
Gesellschaft zu effektuieren;

4. von den interessierten Gemeinden und Privaten
eine Aktienbeteiligung von 225,000 Fr. zu
verlangen.

Mit diesem Kapital von einer Million Franken sei
es möglich, die Linie um den Schätzungswert der
eidgenössischen Experten von 850,000 Fr. zu erwerben,
neues Rollmaterial, namentlich eine vierte Lokomotive
anzuschaffen und einen Betriebsfonds zur Bestreitung
der in den nächsten Jahren noch zu gewärtigenden
Betriebsdefizite anzulegen.

Mit Schreiben vom 8. Mai abhin hat der Vorsitzende
dieser Versammlung, Notar Ecabert in Saignelégier,
dem Regierungspräsidenten nebst dem Protokoll derselben

das Gesuch des bestellten Initiativkomitees
eingereicht, er möchte beim Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates den Antrag auf eine Beteiligung des
Staates von 500,000 Fr. an die Gründung einer neuen
Aktiengesellschaft für Erwerbung der R. S. G. auf
Grundlage der an der Versammlung gemachten
Voreinbringen.

Der Regierungsrat antwortete am 10. Juni dem
Initiativkomitee durch das Regierungsstatthalteramt
Freibergen, dass, bevor der Regierungsrat auf die
Eingabe eintreten könne, ihm die Erfüllung verschiedener
Bedingungen unerlässlich erscheine. Dieselben lauten
wörtlich -

«a. Die den interessierten Gemeinden und Privaten
«zugedachten Zeichnungen von nicht privilegierten Ak-
«tien im Gesamtbetrage von 225,000 Fr. müssen dem
« Regierungsrat rechtsgültig in Form von Gemeinde-
« beschlüssen und Originalzeichnungen, wie bei der
« Konstituierung der ersten Gesellschaft, vorgelegt wer-
« den.

« b. Die Gemeinden haben sich in diesen Beschlüs-
«sen zu verpflichten, dass sie während 12 Jahren die
« Hälfte der allfälligen Betriebsdefizite decken werden.

«c. Die Obligationäre haben zu erklären, dass sie
« sich für die Hälfte ihrer Forderung mit den übrigen
«gleichwertigen, nicht privilegierten Aktien begnügen
« wollen. »

Zur Erläuterung wurde beigefügt, dass infolge der
Steigerung des Kohlenpreises, der Arbeitslöhne etc.
mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden müsse,
das Betriebsdefizit werde noch wenigstens 10 Jahre
andauern und mindestens 200,000 Fr. verschlingen.
Die Restanz des Betriebsfonds müsse als Erneuerungsund

Unterhaltungsfonds angelegt und könne nur zur
Hälfte zur Deckung des Beiriebsdefizites verwendet
werden.

Der Regierungsrat könne daher nur auf dieser Basis
dem Grossen Rat eine Beteiligung von 500,000 Fr. an
der Rekonstituierung des Unternehmens der R. S. G.

empfehlen. Wollte der Staat Bern einzig auf die
Annahmen des Initiativkomitees abstellen, so würde das
Unternehmen in 8 bis 10 Jahren vor der gleichen
Kalamität stehen wie heute', und der Staat würde ein
zweites Mal vor die Frage der Ersteigerung der Bahn
aus dem Konkurs gestellt, was vermieden werden
müsse.

Der Regierungsrat stellte dem Initiativkomitee zur
Erfüllung der gestellten Bedingungen eine Frist bis
zum 20. Juli 1907, die aber seither auf Wunsch deis

Komitees verlängert worden ist. Die Antworten der
Interessenten aus der Landesgegend stehen also heute
noch aus. Wir dürfen aber aus besagten Gründen die
Ereignisse nicht an uns herankommen lassen, sondern
müssen jetzt schon dafür sorgen, dass wir in jedem
Fall entsprechend handeln können.

III.

Wir rechnen mit folgenden beiden Möglichkeiten
der Sanierung des Unternehmens :

1. Gründung einer neuen Gesellschaft zum Zwecke
des Erwerbes und Betriebes der R. S. G. in Liquidation

unter Beteiligung des Staates Bern auf Basis der
im Regierungsratsbeschluss vom 10. Juni 1907
angegebenen Bedingungen.

2. Ersteigerung der Bahn durch den Staat Bern zum
Zwecke der Fortsetzung ihres Betriebes.

Der zweite Fall erscheint uns nur gerechtfertigt,
wenn die Gründung einer neuen Gesellschaft
misslänge.

Zur Orientierung über die Verhältnisse der R. S. G.
sei kurz folgendes angeführt:

Die Saignelégier-Glovelier-Bahngesellschaft wurde
mit einem Anlagekapital von 3,050,000 Fr. gegründet.
Das Gesellschaftskapital beträgt 12,500 Aktien à 200
Franken 2,500,000 Fr., woran der Staat Bern mit
1,800,000 Fr. beteiligt ist. Dazu kommt noch ein Obli-
gationenkapital von 550,000 Fr., welches hauptsächlich
von den Ersparniskassen Saignelégier, Courrendlin,
Bassecourt und Delsberg übernommen wurde und ein
Pfandrecht besitzt.

Die Baukosten der R. S. G. betrugen bis 31. Dezember

1906 3,357,744 Fr. 58. Davon wurden bis zu
diesem Termin 2,976,639 Fr. 38 bezahlt. Die
Bahngesellschaft schuldete also auf 1. Januar 1907 noch
381,105 Fr. 20.

Die Experten des Bundesgerichtes haben den
Schätzungswert der R. S. G. zu 855,883 Fr. berechnet.
Dieser Wertbestimmung liegt die Annahme zugrunde,
dass die Bahn eventuell auf Abbruch versteigert werden

könnte, Grund und Boden der Bahnanlage den
vorherigen Eigentümern wieder zurückgegeben würde,
insofern die Kosten der YTerebnung, beziehungsweise für
die Zurückgabe des Bodens an die Land- oder Forst-
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Wirtschaft von ihnen selbst getragen, dagegen die
Beschotterung, der Oberbau, die Hochbauten, der
Telegraph und die Signale, das Rollmaterial, sowie das
Mobiliar und die Gerätschaften bestmöglichst veräussert

würden.
Die Sachverständigen des Bundesgerichtes glaubten

auf die Aufstellung einer Rentabilitätsberechnung
zur Ermittlung des Schätzungswertes der R. S. G.
verzichten zu können. Sie muss aber näher ins Auge
gefasst werden, wenn man sich über die Tragweite
einer weitern Staatshülfe einen richtigen Begriff
machen soll. Zu einer Berechnung derselben liegen zwar
nur die Betriebsergebnisse pro 1904 (71/2 Monate),
1905, 1906 und die Transporteinnahmen für 7 Monate
des Jahres 1907 vor. Es sind folgende :

Ueberschuss der

Jahr Einnahmen Ausgaben Ausgaben über

die Einnahmen

Fr. Fr. Fr.
1904 (aufs ganze Jahr um-

gerech net) 133,870 147,240 13,370
1905 94,056 124,116 30,062

20,4741906 106,007 126,481
1907 (nach den bisherigen

Ergebttissen geschätzt) 111,300 129,636 18,336

Wenn auch diese Resultate keine Anhaltspunkte
zur Aufstellung einer sichern Rentabilitätsberechnung
bieten, so lassen sie doch auf eine jährliche Verminderung

des Ueberschusses der Betriebsausgaben über
die Betriebseinnahmen schliessen, und es würde zum
Beispiel bei einer andauernden Verminderung des
Ausgabenüberschusses von zirka 10%, wie solche sich
von 1906 auf 1907 einstellen dürfte, das Betriebsdefizit

in 8 Jahren, oder mit dem Jahre 1915 verschwinden,
insofern nicht die Ausgaben durch Verteuerung der
Kohlen und Erhöhung der Arbeitslöhne sich noch wei-

" ter steigern. Dann aber muss an die Speisung des
Erneuerungsfonds gedacht werden. Die normale
jährliche Einlage wäre etwa 800 Fr. per Bahnkilometer,
also für die ganze, 25 Kilometer lange Linie =; 20,000
Franken. Durch Einbeziehung dieser Einlage in unsere
Berechnung wird der Termin, bis zu welchem die
Betriebsdefizite verschwinden und ein positiver
Reinertrag eintreten wird, auf weitere 9 Jahre, also bis
zum Jahr 1924 erstreckt.

Kapitalisieren wir sodann für letzteren Fall den
jährlichen Durchschnitt aller Reinerträge, welcher
minus 21,234 Franken beträgt, zu 3V2 %; so erhalten

wir den dermaligen Betriebswert der R. S. G. zu
minus 606,686 Fr. oder rund minus 600,000 Franken.

Aus dem Schätzungswert der eidgenössischen
Experten von rund 850,000 Fr. und dem Betriebswert
von minus 600,000 Fr. ergibt sich somit als dermaliger
Kaufswert der Régionalbahn Saignelégier-Glovelier bei
deren Weiterbetrieb eine Summe von nur 250,000 Fr.

IV.

Wenn nun auch der Staat Bern durch seine
ausnahmsweise Aktienbeteiligung von 60% des ursprünglich

zu drei Millionen Franken veranschlagten
Anlagekapitals, also von 1,800,000 Fr., ein Interesse daran hat,
dass die Rekonstruktion der R. S. G. an ihn möglichst
geringe Anforderungen stelle, so sind wir doch der
Ansicht, dass er dieses fiskalische Interesse den öffent¬

lichen Interessen unterordnen müsse und zur Wahrung
derselben eine Summe von 500,000 Fr. für die
Konsolidierung des Unternehmens einsetzen sollte.

Die volkswirtschaftliche und eisenbahnpolitische
Bedeutung eines solchen Schrittes liegt auf der Hand
und brauchen wir hier nicht auszuführen. Wir
bemerken bloss, dass derselbe auch gegenüber den
Obligationären gerechtfertigt erscheint. Letztere haben mit
Eingabe vom 23. Juli 1906 an den Regierungsrat das
Gesuch gestellt, er möchte ihre durch die Liquidation
der R. S. G. gefährdeten Interessen schützen und
insbesondere die den beteiligten Ersparniskassen
drohenden Verluste abwenden helfen.

V.

Ueber die unter Ziffer III erwähnten beiden
Lösungen lässt sich zurzeit nur so viel sagen, dass durch
die Bildung einer neuen Bahngesellschaft nach
unserem Vorschlage, die Zustimmung des Grossen
Rates und die unbedingte Annahme desselben durch
die beteiligte Landesgegend vorausgesetzt, nicht nur
die Gläubiger in der Hauptsache befriedigt werden
könnten, sondern auch ein Betriebsfonds als Erneue-
rungs- und Unterhaltungsfonds geschaffen würde, dessen

Zinse dann auch noch zur Deckung der Hälfte des
Betriebsdefizites ausreichen dürften.

Die Ersteigerung der R. S. G. aus der Liquidation
durch den Staat Bern auf eigene Rechnung, welche ins
Auge zu fassen wäre für den Fäll, dass die Landesgegend

sich nicht in dem von ihr verlangten Masse an
der Gründung einer neuen Gesellschaft beteiligen
wollte, würde dagegen nur eine teilweise Befriedigung
der Gläubiger gestatten und dem Staat die im Betrieb
zu gewärtigenden Mehrausgaben allein auferlegen,
welcher Umstand selbstverständlich bei Bemessung des
Angebotes in Berücksichtigung zu ziehen ist.

Die Beteiligung des Staates dürfte in beiden Fällen
gesetzlich zulässig sein. Wir haben in bezug auf eine
zweite Aktienbeteiligung des Staates bei, der nämlichen

Gesellschaft die Justizdirektion einvernommen.
Sie betont, dass es sich bei der Gründung der neuen
Aktiengesellschaft nicht um den Bau einer Eisenbahn
im Sinne des Art. 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1902
handle.

Als Hauptzweck dieser Neugründung trete
weniger der Weiterbetrieb der R. S. G. als vielmehr
die Wahrung der stark gefährdeten Interessen der
Obligationäre und Aktionäre in* den Vordergrund.
Es seien daher für die Beantwortung der Frage,
ob sich der Staat an dieser neuen Aktienunternehmung
beteiligen soll oder nicht, weniger eisenbahnpolitische
als vielmehr ökonomische, fiskalische Erwägungen, die
ihm seine gefährdete Stellung als Hauptaktionär
diktieren, ausschlaggebend. Von diesem Standpunkt aus
betrachtet, stehe dem Grossen Rat ihres Erachtens
jedenfalls auf Grund des Art. 26, Ziff. 9, der
Staatsverfassung — wenn nicht auf Grund des Gesetzes vom
4. Mai 1902 — die Kompetenz zu, einei Aktienbeteiligung

an die neue Gesellschaft zu beschliessen.

Wir können uns diesen Gesichtspunkt auch zu eigen
machen, obschon wir dafür halten, dass die
volkswirtschaftliche und eisenbahnpolitische Bedeutung des
geplanten Schrittes nicht minder wichtig sei. Sodann
ist es wohl unzweifelhaft, dass der Grosse Rat auf
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Grund des zitierten Artikels der Staatsverfassung
befugt ist, innerhalb der ihm durch Art. 6, Ziff. 4, der
Staatsverfassung eingeräumten Kompetenzsumme die
Bahn zum Weiterbetrieb auf Rechnung des Staates zu
erwerben.

Gestützt hierauf beantragen wir Ihnen zuhanden
des Grossen Rates zur Genehmigung folgenden

Beschlusses-Entwurf :

Saignelégier-Glovelier-Bahn in Liquidation,
Erwerbung.

Dem Grossen Rat wird auf den Antrag der Direktion

der Bauten und Eisenbahnen beantragt:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis von
1. dem Protokoll der Versammlung der Aktionäre der

Saignelégier-Glovelier-Bahn in Montfaucon vom
14. April 1907 ;

2. der Eingabe des an vorgenannter Versammlung
bestellten Initiativkomitees vom 8. Mai 1907;

3. der Eingabe der Obligationäre der Regionalbahn
Saignelégier-Glovelier an den Regierungsrat vom
23. Juli 1906;

4. dem Regierungsratsbeschluss vom 10. Juni 1907 ;
5. den übrigen Akten;
6. dem Bericht und Antrag der Direktion der Bauten

und Eisenbahnen vom 31. August 1907, und

beschliesst :

1. Zum Zwecke der Erwerbung und des Weiterbetriebes

der Saignelégier-Glovelier-Bahn in Liquidation
wird dem Regierungsrat ein Kredit von 500,000 Fr.
aus Rubrik A k 3 k zur Verfügung gestellt und
derselbe ermächtigt, diese Summe entweder

a. als Aktienbeteiligung des Staates bei der auf
Grundlage des Regierungsratsbeschlusses vom 10.
Juni 1907 zum gleichen Zwecke zu gründenden
neuen Aktiengesellschaft nach Mitgabe der hiefür
aufzustellenden Statuten einzubezahlen ;

oder aber im Falle diese Gesellschaft auf
erwähnter Grundlage nicht zustande kommen sollte,

b. zur Erwerbung der Bahn behufs Weiterbetrieb
auf Rechnung des Staates Bern zu verwenden.

2. Der Regierungsrat wird ferner ermächtigt,
a. von der eventuellen Aktienbeteiligung sub 1 a

hievor diejenigen Abzüge für die der Regionalbahn
Saignelégier-Glovelier bewilligten Staatsvorschüsse
zu machen, welche nicht durch Verfügung des
Bundesgerichtes in der Liquidation erledigt
werden;

b. für die eventuelle Erwerbung der Bahn sub 1 b

hievor an der vom Bundesgericht angeordneten
öffentlichen Steigerung, namens des Staates Bern
dasjenige, innerhalb der Summe von 500,000 Fr.
sich haltende Angebot zu machen, das ihm unter
Berücksichtigung der ihm aus dem Selbstbetrieb
entstehenden jährlichen Mehrausgaben und unter
den obwaltenden Umständen als notwendig
erscheint.

3. Der Regierungsrat wird beauftragt, seinerzeit
über den Verlauf der Liquidationsangelegenheit
Bericht zu erstatten.

Bern, den 10. September 1907.

Der Direktor des Eisenbahnwesens i. V. :

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 11. September 1907.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.
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BERNER ALPENBAHN - GE SELL SCHAET
BERN-LÖTSCHBERG-SIMPLON.

Bericht und Anträge
betreffend

die Vorbereitung der Bahnanlage für die Doppelspur.

I. Berieht an die Aktionäre.

Die Ergebnisse der Untersuchungen, welche wir
Ihnen hiermit vorlegen und die Anträge, die wir Ihrer
Abstimmung unterbreiten, leiten sich ab aus den bei
Gründung der Gesellschaft getroffenen Massnahmen.
In dieser Hinsicht erinnern wir an die beiden folgenden

Bestimmungen:
a. Der zwischen unserer Gesellschaft und der

Generalunternehmung geschlossene Bauvertrag
bestimmt in seinem 2. Nachtrag folgendes :

«Für den Fall, dass in dem Jahr, welches dem
« Beginn der Arbeiten folgt, die Gesellschaft der
«Unternehmung Mitteilung macht, dass der Tunnel
« doppelspurig zu erstellen sei, verpflichtet sich
« die Unternehmung, den grossen Tunnel doppel-
« spurig zu erstellen zum Forfaitpreise von 50
«Millionen Franken. Die Preisliste, welche in die-
«sem Falle für die monatlichen Zahlungen anzu-
« wenden sein wird, ist auf der Grundlage der
«Preisliste, Anhang B, betreffend die Zahlungen
«für den eingeleisigen Tunnel zu errichten. Die
« Lieferfristen für die im Bauvertrag vorgesehenen
«Arbeiten werden um 6 Monate verlängert, und
«alle andern Bestimmungen des Vertrages bleiben
«in Anwendung.»
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

b. Anderseits bestimmt das Dekret des Grossen Rates

des Kantons Bern vom 27. Juni 1907, durch
welches der bernische Regierungsrat ermächtigt
wurde, die Konzession für die Lötschbergbahn
unserer Gesellschaft abzutreten und für einen Betrag
von 17,5 Millionen Franken Stammaktien B. L. S.

zu zeichnen, unter Ziffer 5 :

« Der Regierungsrat wird beauftragt, beim Bun-
«desrat. zuhanden der Bundesversammlung um
« einen angemessenen Bundesbeitrag einzukom-
«men zur Ermöglichung der sofortigen Erstellung
« eines doppelspurigen Tunnels. »

Um diesen beiden Bestimmungen nachzukommen,
fand erstmals ein Meinungsaustausch zwischen
unserem Direktionsausschuss und dem bernischen
Regierungsrat statt, zur Feststellung der Form, in
welcher das einzuleitende Subventionsgesuch einzureichen

sei, wie auch zur Bestimmung der Höhe der zu
erbittenden Bundessubvention.

Indem man der bis dahin gebräuchlichen Form
folgte, wurde beschlossen, dass der Kanton Bern durch
seine oberste Behörde das Subventionsgesuch an den
Bundesrat richten solle, indem hierdurch der bernische
Regierungsrat sowohl dem vom Grossen Rat erhaltenen
Auftrag nachkomme als auch für unsere Gesellschaft
handle.

96*
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Was die Höhe der Bundessubvention anbetraf, so
brachte uns der Regierungsrat zur Kenntnis1, dass es
auf Grund der bis dahin erteilten Subventionen und
der verschiedenen Auskünfte, welche man in dieser
Angelegenheit von zuständiger Seite erhalten hatte,
als angezeigt erscheine, eine Subvention im Betrage
von 5 Millionen Franken zu erbitten und der Eidgenossenschaft

hierfür Stammaktien unserer Gesellschaft
anzubieten.

Anderseits war das übrige Aktienkapital, welches
wir zum doppelspurigen Ausbau des Haupttunnels
bedurften, durch unsere Gesellschaft aufzubringen. Zu
diesem Zwecke hatten sich die Vorgänger unserer
Gesellschaft, das Initiativkomitee, bei Anlass der
Konstituierung der Gesellschaft mit dem Bankhause
J. Loste & Cie. über die Lieferung des noch notwendigen

Kapitals verständigt. Die Gesellschaft musste
somit die Höhe des neuen Kapitals feststellen, die
Lieferungsbedingungen endgültig regeln, und des fernem
mit der Generalunternehmung über einige Einzelheiten,
die Ausführung der im Bauvertrag enthaltenen,
bereits erwähnten Verpflichtung betreffend, übereinkommen.

Es wurde deshalb mit dem Regierungsrat
vereinbart, dass, während er die Verhandlungen über die
Bundessubvention verfolge, die Gesellschaft die
Regelung der Einzelheiten mit dem Bankhause J. Loste
& Cie. und der Generalunternehmung an die Hand
nehmen solle.

Wir erlauben uns nun, Ihnen über das Resultat
sämtlicher Verhandlungen zu berichten und beginnen
mit der Frage der Bundessubvention.

In der gebräuchlichen Form richtete der bernische
Regierungsrat ein Subventionsgesuch an den Bundesrat,

in welchem es die Gründe, welche für die
Subventionierung sprachen, in eingehender und anschaulicher
Weise entwickelte. Wir legen ein Exemplar des
vortrefflich abgefassten Schriftstückes diesem Berichte
bei, welches unterm Datum des 31. Dezember 1906 an
den Bundesrat gerichtet wurde. Die schweizerische
Presse würdigte dieses Gesuch nach Gebühr und hob
lobend die ruhige und sachliche Darstellung des Materials

hervor. Es sei uns an dieser Stelle erlaubt, dem
bernischen Regierungsrat unsern Dank hierfür
auszusprechen.

Es liegt nicht in unserer Aufgabe, hier alle Diskussionen

wiederzugeben, welchen dieses Memorial rief
und die ihr Echo in der Presse fanden. Immerhin
wollen wir nicht unterlassen, festzustellen, dass
niemand den Charakter der Lötschbergbahn als eine
Hauptlinie des schweizerischen Eisenbahnnetzes
bestritten hat, noch jemand ihre erstklassige Bedeutung
für den grossen internationalen Verkehr in Abrede
stellte. Niemand hat bestritten, dass es Pflicht der
Eidgenossenschaft sei, sich an dieser Linie zu beteiligen

und deshalb ihr eine Subvention zu bewilligen.
Ebenso hat jedermann den Gedanken, den grossen
Tunnel gleich von Anfang an doppelspurig zu erstellen,
als berechtigt anerkannt. Meinungsverschiedenheiten
traten nur über Formfragen, nicht über die Frage der
Subventionsgewährung selbst zu Tage. Es gereicht
uns somit zur Befriedigung, Ihnen heute Schlüsse
unterbreiten zu können, deren Grundgedanken bereits
die allgemeine Billigung erfahren haben.

Der Bundesrat bereitete dem Subventionsgesuch
eine gute Aufnahme und empfahl den eidgenössischen
Räten, die erbetene Subvention von 5 Millionen Fran¬

ken zu gewähren. Ueber die Bedeutung unserer Linie
spricht er sich in seiner Botschaft folgendermassen
aus :

« Ohne alle die in der Denkschrift der Berner Regierung

enthaltenen, manchmal etwas optimistischen
Erwägungen, Berechnungen und Zahlen, welche zugunsten

des Begehrens angeführt werden, gutheissen zu
wollen, können wir dennoch die aufgestellte Behauptung,

dass die Lötschbergbahn eine wichtige Zufahrtslinie

zum Simplon bilde und ein nationales Werk von
hervorragender Bedeutung sei, in guten Treuen als
richtig anerkennen.

« Sie kann eine als wichtige Zufahrtslinie zum Simplon

bezeichnet werden, die für einen grossen Teil des
internationalen Verkehrs von Grossbritannien, Nord-
und Ostfrankreich nach Italien Vorteile bietet.

« Die Lötschbergbahn wird in der Tat England, den
Norden und Osten von Frankreich dem Simplon und
damit Italien noch näher bringen. Da sich der
internationale Verkehr nach dem Grundsatze der kürzesten
Route verteilt, zumal wenn sie durch eine erhebliche
Reduktion von Kilometern zum Ausdrucke gelangt, so
kann angenommen werden, dass ein Teil des Verkehrs
aus den industriellen und kommerziellen Gegenden des
nördlichen und östlichen Frankreichs und Belgiens
nach Genua, Turin und Mailand über den Lötschberg
und Simplon gehen wird. Dieser Uebergang des
Verkehrs wird noch durch die Abkürzungen und Verbesserungen,

welche die französische Ostbahn an ihrem
Netz vorzunehmen gedenkt, gefördert werden. Das
nämliche kann von dem so beträchtlichen Transitverkehr

aus England über Calais, dem bedeutendsten
Ausschiffungshafen aus England gesagt werden.

« Die Lötschberg-Simplonlinie kann den Anspruch
erheben, für diejenigen Gegenden, welche sich innerhalb

eines Dreiecks befinden, dessen Basis sich von
Calais nach der beigischen Grenze und bis nach
Ostende und Antwerpen erstreckt und dessen Spitze in
Delle und Basel ausläuft, die kürzeste Verbindung mit
Mailand, Genua und Turin herzustellen. Alle diese
Gebiete gehören unmittelbar zu der Zone, deren Verkehr
unter dem Einfluss der Lötschberg-Simplonlinie stehen
wird. Aber es darf angenommen werden, dass der
Lötschberg ausserdem einen Teil des Verkehrs aus
denjenigen Gebieten an sich ziehen wird, welche an
seine direkte Einflusszone angrenzen. Das gleiche
wird namentlich der Fall sein für französische
Gebiete, die nördlich einer Linie liegen, die von Morteau
über Besançon, Gray, Château-Thierry, Amiens nach
Dieppe gezogen wird.

« In der Schweiz wird die bernische Alpenbahn den
Verkehr des Kantons Bern, sowie einen Teil desjenigen

der Kantone Freiburg und Neuenburg an sich
ziehen. Solothurn, Baselland und Baselstadt werden ihm
ebenfalls, allerdings in geringerem Masse, etwelche
Verkehrselemente bringen.

«Die Lötschbergbahn wird auch den Kanton Wallis
der Zentralschweiz, von welcher er sonst immer ziemlich

entfernt bleiben würde, näher bringen und ihm
Verkehrserleichterungen gewähren; dieser Kanton wird
aus seiner bisherigen Isolierung heraustreten, und seine
Industrie, namentlich aber der Fremdenverkehr und
der Absatz seiner Weine werden in bedeutendem Masse
zunehmen.

«Die Eröffnung des Lötschbergs wird auch einen
Teil des gegenwärtig über den Gotthard gehenden Ver-
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kehrs ablenken. Es ist dies nicht zu vermeiden. Es
soll uns das aber in keiner Weise beunruhigen, denn
bei dem stets zunehmenden Güteraustausch zwischen
dem Norden und dem Süden Europas, und bei dem
fortwährend sich entwickelnden Verkehr ist vorzusehen,
dass sowohl die Gotthardbahn als die Simplon- und
Lötschberglinien genügend in Anspruch genommen sein
werden. Es ist aber auch notwendig, dass die Simplon-
bahn vervollständigt und verbessert werde durch
Zufahrtslinien wie der Lötschberg, welche ihr erst ihren
vollen Wert verleihen.

«Was aber vor allem der Lötschberg zu seinem
Nutzen und demjenigen der Schweiz an sich ziehen
wird, das ist ein Teil des internationalen Verkehrs,
welcher bis jetzt dem Gotthard entgangen ist und der
vom Norden und Osten Frankreichs her auf andern
Linien den Weg nach Italien nahm.

« Ohne in einen allzu grossen Optimismus zu
verfallen, glauben wir daher, dass der Lötschbergbahn
eine genügende Wirkungs- und Lebensfähigkeit
gesichert ist.

« Man kann auch der Lötschbergbahn den Charakter
eines national-schweizerischen Werkes nicht abstreiten.

»

In seinen weitern Ausführungen kommt auch der
Bundesrat zum Schluss, dass im Hinblick auf die
zukünftige Bedeutung dieser Linie auf die sofortige
Erstellung eines doppelspurigen Haupttunnels Bedacht
zu nehmen sei. Er geht sogar noch weiter und
bemerkt, dass eine Vorbereitung der Zufahrtsrampen derart,

dass ihr späterer Ausbau ohne Hindernis erfolgen
kann, von grösstem Interesse ist. Diese Vorbereitung
umfasst :

1. sofortigen Landerwerb für die Doppelspur auf der
ganzen Linie;

2. Erstellung von auf Doppelspur berechneten
Fundationen für sämtliche grössere Kunstbauten;

3. sofortige Vorbereitung der kleinen Tunnel für die
Doppelspur.

Endlich verzichtet der Bundesrat darauf, als
Gegenwert Stammaktien zu erhalten, indem er befürchtet,
die Stellung als Grossaktionär könnte für den Bund
unerwünschte Folgen haben, wie dies seinerzeit bei
Anlass des Rückkaufes der J. S. eingetreten sei. Er
zieht vor, die Subvention à fonds perdu zu entrichten
und schliesst seine Botschaft mit folgendem Bundes-
beschlussentwurf :

(Entwurf.)

Bnntlesbescliltiss
betreffend

Bewilligung einer Bundessubvention von 5 Millionen Franken an den

Kanton Bern für doppelspurige Anlage des Lötschbergtunnels.

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht

eines Gesuches des Regierungsrates des Kantons
Bern vom 31. Dezember 1906 betreffend Bewilligung
eines Bundesbeitrages von 5 Millionen Franken für

die Erstellung eines zweigeleisigen Tunnels durch den
Lötschberg ;

einer Botschaft des Bundesrates vom 28. Mai 1907 ;

gestützt auf Art. 23 der Bundesverfassung,

beschliesst :

Art. 1. Die Eidgenossenschaft bewilligt dem Kanton
Bern zuhanden der Berner Alpenbahn Bern-Lötschberg-
Simplon eine einmalige Subvention à fonds perdu von
5 Millionen Franken für die Erstellung eines
doppelspurigen Tunnels durch den Lötschberg.

Art. 2. An die Ausbezahlung dieser Subvention
werden die Bedingungen geknüpft:

a. Dass seitens der Bahngesellschaft bereits bei
der Anlage der ersten Spur die nötigen Anordnungen
getroffen werden, um den Ausbau der beiden
Zufahrtsrampen auf die zweite Spur schon jetzt so weit
vorzubereiten, dass derselbe später ohne allzugrosse
Schwierigkeiten und unverhältnismässig hohe Kosten
durchgeführt werden kann;

b. dass dermalen die Doppelspur nicht nur im grossen

Tunnel, sondern auch auf den anschliessenden
offenen Strecken zwischen den Stationen Kandersteg
und Goppenstein erstellt werde.

Art. 3. Die Ausbezahlung dieser Subvention erfolgt
nach Massgabe des Fortschreitens der Bauarbeiten bis
zu einem Betrage von 4 Millionen Franken. Der Rest
der Subvention wird erst nach Beendigung und
Abnahme der Bauarbeiten ausgerichtet.

Art. 4. Die Geldmittel sind entweder durch ein
Anleihen oder durch Einstellung von Annuitäten in das
ordentliche Budget nach Massgabe einer spätem
Schlussnahme der Bundesversammlung zu beschaffen.

Art. 5. Der Bundesrat wird mit der Vollziehung
des gegenwärtigen Bundesbeschlusses beauftragt.

Art. 6. Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grundlage
der Bestimmungèn des Bundesgesetzes vom 17. Juni
1874, betreffend die Volksabstimmung über Bundesgesetze

und Bundesbeschlüsise, die Bekanntmachung
dieses Beschlusses zu veranstalten Und den Beginn
der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Die Bestimmungen der Art. 2 und 6 besitzen eine
Tragweite, welche unsere Gesellschaft nicht ohne
weiteres annehmen konnte.

Art. 2, dessen Abfassung uns übrigens nicht präzis
genug erschien, verlangte von. uns Auslagen, die je
nach seiner Auslegung bis zur Hälfte der erbetenen
Subventionssumme steigen konnten. Die Landerwerbungen

für Doppelspur werden den Betrag von zirka
270,000 Fr. nicht übersteigen; aber schon die Kosten
für die vorgesehenen Fundationen der Kunstbauten
erreichen eine Höhe von 600,000 Fr. Hauptsächlich fiel
aber in Betracht, dass die Vorbereitung der Rampentunnel

für die Doppelspur durch Erstellung von
ausgemauerten Kalotten und ein Widerlager unverhältnismässig

hohe Auslagen verlangt. Unsere technischen
Organe haben uns über die Gesamtsumme der
Auslagen einen Bericht unterbreitet, nach welchem die
Bedingungen, welche an die Entrichtung der
Bundessubvention geknüpft werden sollten, bei strenger
Auslegung des Art. 2 einen Aufwand von zirka 4
Millionen Franken erfordern könnten.

Es wird noch weiter unten davon die Rede sein,
auf welche Weise die Gesellschaft und der bernische
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Regierungsrat glaubten, die Aufmerksamkeit der
Bundesbehörden auf die finanzielle Tragweite solcher
Bedingungen hinweisen zu sollen. Im Verlauf dieser
Verhandlungen wurde eine Milderung der Bedingungen
erreicht.

Ebenso enthielt Art. 6 des Bundesbeschlussent-
wurfes einen Antrag, welchen wir nicht annehmen zu
können glaubten, nämlich die Referendumsklausel.

Bei diesem Punkte angelangt, weisen wir darauf
hin, dass die bundesrätliche Botschaft das Datum des
28. Mai trägt; wenn die dreimonatliche Referendumsfrist

zur Anwendung gelangen sollte, so war es
unumgänglich notwendig, dass die eidgenössischen Räte ihre
Beschlüsse über das Subventionsbegehren in der
Junisession fassten, und zwar aus folgenden Gründen:

Wir haben weiter oben darauf hingewiesen, dass
die Generalunternehmung sich verpflichtet hatte, den

grossen Lötschbergtunnel für die Summe von 50
Millionen Franken doppelspurig zu erstellen, im Falle
ihr während der Frist eines Jahres nach Beginn der
Arbeiten von der Gesellschaft ein derartiger Auftrag
erteilt werden würde. Da der offizielle Arbeitsbeginn
am 1. Oktober 1906 stattgefunden hat, so waren wir
gezwungen, der Generalunternehmung spätestens am
1. Oktober 1907 davon Kenntnis zu geben, dass wir
von ihrer Verpflichtung Gebrauch machen werden.

Daraus geht hervor, dass die Referendumsfrist vor
Ende September abgelaufen sein musste und dass die
eidgenössischen Räte ihre Entscheidungen spätestens
im Juni fassen mussten.

Verschiedene Umstände haben es nun mit sich
gebracht, dass eine Verschiebung der Angelegenheit
auf die Septembersession notwendig wurde. Dadurch
waren wir gezwungen, an die eidgenössischen Räte
ein Gesuch zu richten, in dem wir um Streichung des
Referendumsvorbehaltes einkamen. Dieses Gesuch
wurde dem Ständerat in seiner Sitzung vom 10. Juni
durch die Vertretung des Standes Bern vorgelegt. Der
Bundesrat seinerseits erklärte, dass er sich die
Streichung der Referendumsklausel in seinem Bundesbe-
schlussentwiirf vorbehalte für den Fall, als es nicht
möglich sei, die Subventionsangelegenheit in der
Junisession zu erledigen, und dass er an ihrer Stelle einen
Antrag auf Dringlichkeitserklärung stellen werde. Nach
diesen Erklärungen vertagte der Ständerat die
Diskussion der Subventionsfrage auf die Septembersession,

da den Kommissionen nicht die nötige Zeit zum
Studium und zur Ausarbeitung eines Berichtes über die
ganze Angelegenheit zur Verfügung gestanden hatte.

Gleich nach Schluss der Junisession begannen die
Kommissionen der eidgenössischen Räte ihre Arbeit.
Unsere Gesellschaft und der bernische Regierungsrat
beschäftigten sich ihrerseits eingehender mit der
Prüfung der Sachlage, welche durch eine uneingeschränkte
Annahme des Art. 2 des vorgeschlagenen Bundesbeschlusses

geschaffen würde und richteten im weitern
Verlauf folgende Briefe an die Bundesbehörden: Brief
des bernischen Regierungsrates vom 4. Juli und Brief
der Berner-Alpenbahn-Gesellschaft vom 20. Juli. Wir
teilen Ihnen im folgenden diese beiden Briefe ohne
Kürzung mit.

Der bernische Regierungsrat schrieb unterm 4. Juli
1907 folgendermassen an den Bundesrat:

«Der Regierungsrat des Kantons Bern hat am 31.
Dezember 1906 an Sie, zuhanden der eidgenössischen

Räte, das Gesuch gerichtet, es möchte sich die
Eidgenossenschaft an der Berner Alpenbahn Bern-Lötsch-
berg-Simplon finanziell beteiligen, zum Zwecke, die
doppelspurige Ausführung des grossen Lötschberg-
tunnels bei der ersten Anlage möglich zu machen.
Wir haben in der betreffenden Eingabe weiter ausgeführt,

diese Beteiligung möchte auf mindestens 5
Millionen Franken bestimmt werden und in Aktien
gleichen Ranges wie die Staatsbeteiligung des Kantons
Bern erfolgen.

« Der Ständerat, welcher diese Angelegenheit in
erster Linie beraten sollte, hat jedoch die Behandlung
derselben in der kürzlich zu Ende gegangenen Session
verschoben und wir gestatten uns nun heute, Ihnen
nachstehende weitere Erwägungen in dieser Frage zu
unterbreiten.

« In Ihrer Botschaft an die Bundesversammlung vom
28. Mai 1907 haben Sie die Ansicht vertreten, es sei
dem Gesuch zu entsprechen und unserer Gesellschaft
eine Subvention von 5 Millionen Franken à fonds perdu
zuzuwenden. Immerhin knüpften Sie an die
Ausbezahlung dieser Subvention folgende Bedingungen :

a. Dass seitens der Bahngesellschaft bereits bei
Anlage der ersten Spur die nötigen Anordnungen getroffen
werden, um den Ausbau der beiden Zufahrtsrampen
schon jetzt so weit vorzubereiten, dass derselbe später

ohne allzu grosse Schwierigkeiten und unverhältnismässig

hohe Kosten durchgeführt werden kann;
b. dass dermalen die Doppelspur nicht nur im grossen
Tunnel, sondern auch auf den anschliessenden offenen
Strecken zwischen den Stationen Kandersteg und Gop-
penstein erstellt werde.

« Nach Kenntnisnahme dieser Bedingungen des: Bun-
desbeschlussesentwurfes und namentlich der auf Seite
16 der Botschaft enthaltenen Ausführungen halten wir
uns verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die Berner
Alpen bahn-Gesellschaft diese Forderungen nur in
beschränktem Masse wird erfüllen können.

«Was die unter b angeführte Bedingung anbetrifft,
so kann allerdings nach unserm Dafürhalten die
Gesellschaft sich einverstanden erklären, die Doppelspur
von der Station Kandersteg bis zur Station Goppen-
stein sofort auszuführen und nicht bloss den grossen
Tunnel selbst bei seiner ersten Anlage doppelspurig zu
erstellen. Im übrigen war von Anfang an vorgesehen,
die Expropriationen für die ganze offene Strecke von
Frutigen bis Brig auf Doppelspur auszuführen. Ebenso
werden im Falle, dass uns der Bund im vorgesehenen
Masse subventioniert, die Stützmauern, Steinsätze und
Dämme so erstellt, dass ein sofortiger Ausbau auf das
zweite Geleise ohne Hindernis erfolgen kann. Endlich
werden die Fundamente der grössern Kunstbauten
überall da, wo sich keine Felsenfundamente vorfinden,
schon jetzt für die zweite Spur erstellt werden.

«Dagegen ist es der Berner-Alpenbahn-Gesellschaft
unmöglich, die eingeleisigen Tunnels der Zufahrtsrampen

im gegenwärtigen Moment für die Doppelspur

vorzubereiten. Eine sofortige Erstellung der
zweispurigen Kalotte erfordert für den laufenden Meter eine
Mehrausgabe von 300 Fr. Da die Zufahrtsrampen zum
Lötschbergtunnel kleinere Tunnelstrecken von zusammen

10 Kilometer aufweisen, so würde dies eine
Mehrbelastung der Baurechnung von 3 Millionen Franken
zur Folge haben. Eine solche ist aber in dem Rahmen
des Finanzprogramms der Berner Alpenbahn nicht
vorgesehen. Wenn die Gesellschaft die nötigen Mittel
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hierzu der Bundessubvention von 5 Millionen Franken
entnehmen wollte, so blieben ihr für die Erstellung
der Doppelspur des grossen Tunnels an verfügbaren
Mitteln kaum 2 Millionen. Bei dieser Sachlage dürfte
an die Ausführung der zweiten Spur gar nicht
gedacht werden.

«Uebrigens sei darauf hingewiesen, dass eine spätere

Ausweitung der kleinen Tunnels auf Doppelspur
im Verhältnis zur sofortigen Erstellung auf die grössere
Dimension nicht die unverhältnismässig grossen
Mehrkosten nach sich zieht wie beim Haupttunnel.

« Bei diesem An.la.ss gestatten wir uns ferner, Sie
darauf aufmerksam zu machen, dass eine Verlängerung

des Termins, soviel aus den bisherigen Verhandlungen

mit. der Unternehmung hervorgeht, nur mit
grossen Opfern erkauft werden kann. Wenn somit,
der ßeschluss der eidgenössischen Räte nicht vor dem
1. Oktober in Rechtskraft erwachsen würde, so hätte
die Bahngesellschaft so grosse Nachzahlungen zu
leisten, oder so schwere Bedingungen einzugehen, dass
sie die Ausführung der Doppel spur im grossen Tunnel
ablehnen müsste. Die Berner Alpenbahn-Gesellschaft
kann aber um so weniger irgendwelche weitergehende
Verpflichtung übernehmen, als ihr infolge der schwierigen

Gestaltung des Geldmarktes die Beschaffung der
Geldmittel für den Bau des zweispurigen Tunnels
wesentlich grössere Opfer auferlegt, als dies noch vor
Jahresfrist, der Fall gewesen wäre.

« Indem wir uns beehren, Ihnen hiervon Kenntnis
zu geben, teilen wir Ihnen noch mit, dass wir behufs
tunlichster Förderung der Angelegenheit gleichzeitig
den Präsidenten der eidgenössischen Kommissionen,
Herrn Ständerat Locher und Nationalrat Künzii von
diesem Schreiben Abschrift, gegeben haben. »

Die Berner Alpenbahn-Gesellschaft übermittelte dem
bernischen Regierungsrat am 20. Juli folgendes Schreiben.

« Mit Schreiben vom 26. Juni 1907 haben wir uns
erlaubt, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die
Bedingungen, welche der Bundesrat an die Bewilligung

einer Bundessubvention von 5 Millionen zum
Zwecke der sofortigen Erstellung der Doppelspur im
Haupttunnel unserer Bahnanlage knüpft, unserseits nur
in beschränktem Masse erfüllt werden können, da
dieselben eine beträchtliche, nicht vorgesehene
Mehrbelastung unseres Finanzprogramms darstellen würden.

Wir haben ausgeführt, inwieweit wir diesen
Bedingungen Rechnung tragen können und haben
bemerkt, dass es unmöglich ist, die eingeleisigen Tunnels
der Zufahrtsrampen zum Ausbau für die Doppelspur
vorzubereiten.

« Indem wir Ihnen die erwähnten Ausführungen
vom 26. Juni 1.907 bestätigen, erlauben wir uns, Sie
von unsern soeben, abgeschlossenen Berechnungen über
die finanzielle Tragweite der bundesrätlichen Bedingungen

in Kenntnis zu setzen und ersuchen Sie höflich,
dieselben dem Bundesrate zuhanden der eidgenössischen

Kommissionen bekannt zu geben. Wir setzen
voraus, dass sowohl der Bundesrat als die Mitglieder
der eidgenössischen Kommissionen, bereits: von. dem
Inhalt unseres Schreibens vom 26. Juni 1907
unterrichtet worden sind.

« Die Landerwerbungen werden, falls dieselben
durchwegs für eine doppelspurige Bahnanlage ausgeführt

werden, einen Mehraufwand von durchschnittlich
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1907.

8000 Fr. pro Kilometer erfordern. Die offene Strecke
der Linie Frutigen-Brig beträgt 34,15 Kilometer. Die
Mehrauslage für den Grunderwerb wird somit
anzusetzen sein auf 273,200 Fr.

« Die Mehrkosten für den Unterbau verteilen sich
wie folgt: Bei der offenen Strecke werden die Steinsätze

der Dämme und die Stützmauern so ausgeführt,
dass dieselben für Anlage der zweiten Spur bloss zu
erhöhen sind. Die Fundationen derjenigen grossen
Kunstbauten, bei denen die Spannweite des Bogens
über 10 Meter beträgt, werden sofort für die zweite
Spur erstellt werden, soweit sie sich nicht in felsigem
Terrain befinden. Für eine derartige Vorbereitung der
offenen Strecken werden pro Kilometer 20,000 Fr.
Mehrauslagen in Rechnung gebracht werden müssen,
was für 34,15 Kilometer einen Betrag ausmacht von
183,000 Fr. Die Rampentunnel werden, wo dieselben
unverkleidet bleiben, für ein Geleise erstellt; dort, wo
teilweise Verkleidung erforderlich ist, wird ein
Widerlager und das Deckengewölbe gemauert, während
auf der andern Seite die Strosse stehen bleibt. Endlich

werden die Rampentunnel an denjenigen Orten,
wo sie sich in Bergschutl oder schlechtem Gestein
befinden, sofort zweigeleisig ausgebaut. Ein derartiger
Ausbau der Rampentunnel wird folgende Ausgaben
erfordern : Tunnel mit Deckengewölbe, totale Länge
8210 Meter für 2 Geleise, zu 250 Fr. Mehrauslage
2,052,500 Fr. Doppeigeieisiger Tunnel, totale Länge
1000 Meter zu 700 Fr. Mehrauslage 700,000 Fr. Die
Mehrauslagen für den Unterbau der auf zweite Spur
vorbereiteten Rampen betragen demnach 3,435,500 Fr.
und die totalen Mehrkosten, welche die Erfüllung der
bundesrätlichen Bedingungen mit sich bringen würde,
belaufen, sich auf 3,710,000 Fr. Hierbei sind die
vermehrten Verwaltungs- und weitere Unkosten noch nicht
in Rechnung gebracht.

« Zusammenfassend bemerken wir, dass eine
Vorbereitung der Rampentunnels auf Doppelspur, wie sie
der bundesrätliche Bundesbeschlussentwurf vorsieht,
für unsere Gesellschaft eine Mehrauslage von runcl
4 Millionen Franken bedeuten, würde. Da die hierfür
erforderlichen. Mittel in unserm Finanzprogramm nicht
vorgesehen, sind und die Inanspruchnahme einer
Bundessubvention von 5 Millionen Franken für den Ausbau

der Rampen eine Erstellung des doppelspurigen
Haupttunnels verunmöglichen würde, so sind wir
gezwungen, Ihnen die formelle Erklärung abzugeben,
dass unser Finanzprogramm nicht erlaubt, die
Erfüllung derartig belastender Bedingungen zu übernehmen.

«In betreff der grossen Wünschbarkeit einer
sofortigen Vorbereitung der Rampen auf Dop pel spur
gehen wir mit, der Botschaft vollkommen einig. Wir sind
deshalb auch entschlossen, wie wir dies bereits in
unserm Schreiben vom 26. Juni 1907 betont haben,
unsere sämtlichen noch verfügbaren. Mittel zur
Vorbereitung der Rampen auf Doppelspur zu verwenden.
Eine Auslagenvermehrung, die aber die Summe von
1 Million Franken übersteigen würde, können wir nicht
auf uns nehmen, da unser Finanzprogramm keine Mittel
hierfür vorsieht.

«Hingegen erklären wir uns bereit, für den Fall,
dass uns die eidgenössischen Räte eine Subvention
von 7 Millionen bewilligen würden, neben dem Haupttunnel

die Rampenstrecken im Sinne vorstehender
Ausführungen auszubauen, indem wir uns verpflichten,

97



380 — JV. 33

in diesem Fall den noch fehlenden Restbetrag
aufzubringen. Eine derartige Subventionierung der
Bahnanlage durch die Eidgenossenschaft würde ermöglichen,

den vom hohen Bundesrate in seiner Botschaft
aufgestellten. Bedingungen in weitgehendem Masse
Rechnung zu tragen. »

Infolge dieses Schreibens gelangte der Regierungsrat
des Kantons Bern mit Zuschrift vom 22. Juli an

den Bundesrat:
« Mit Schreiben vom 4. Juli abhin haben wir Ihnen

unsere Bedenken bezüglich der von Ihnen in Art. 2
des Entwurfs-Bundesbeschluss betreffend Bewilligung
einer Bundessubvention von 5 Millionen Franken an
den Kanton Bern für die doppelspurige Anlage des

Lötschbergtunnels geknüpften Bedingungen geäussert.
Bezugnehmend hierauf beehren wir uns, Ihnen ferner
mitzuteilen, dass wir die Berner Alpenbahn-Gesellschaft

ersucht haben, vor Zusammentreten der stände-
rätlichen Kommission in Solothurn uns mitzuteilen,
welche Mehrkosten erwähnte Bedingungen verursachen
würden.

«Mit Schreiben vom 20. Juli bringt uns die Direktion

dieser Gesellschaft zur Kenntnis, dass die da-
herigen Mehrkosten, wenn den gestellten Bedingungen
in vollem Masse Rechnung getragen werden muss,
zirka 4 Millionen Franken betragen. Das betreffende
Schreiben liegt hier bei. Im weitern belieben Sie, aus
der Zuschrift genannter Direktion zu entnehmen, dass
ohne höhere Subvention als die beantragte, es der
Gesellschaft unmöglich wäre, die gestellten Bedingungen
anzunehmen und an die Ausführung der Doppelspur
im Haupttunnel heranzutreten. Dagegen glaubt die
Bern er Alpenbahn-Gesellschaft, bei einer Erhöhung der
Bundessubvention um 2 Millionen, also auf 7 Millionen

Franken, den R.est noch aufbringen zu können.
Sache der konferenziellen Verhandlungen wird es sein,
zu prüfen, ob eventuell die Bedingungen abgeschwächt
werden könnten und so die Bundeshülfe sich reduzieren

liesse.

« Gestützt auf diese Mitteilung und auf die Berechnungen

der Direktion der Berner Alpenbahn-Gesellschaft
erlauben wir uns. an Sie, zuhanden der

eidgenössischen Räte, höflichst das fernere Gesuch zu
richten, Sie möchten die in Art. 2 des Entwurfes Bun-
desbeschluss vom 28. Mai 1907 sub a gestellten
Bedingungen betreffend den Ausbau der beiden Zufahrts-
rampen auf die zweite Spur fallen lassen, oder die
Bundessubvention von 5 auf 7 Millionen Franken
erhöhen. »

Auf diesen Briefwechsel hin lud die Kommission
des Ständerates sowohl einen Vertreter der bernischen
Regierung als unserer Gesellschaft ein, an ihrer Sitzung
teilzunehmen; ebenso forderte sie hierzu Vertreter des
eidgenössischen Eisenbahndepartementes und der
Bundesbahnen auf. Es fand denn auch eine einlässliche
Diskussion über die Tragweite der vom Bundesrat im
erwähnten zweiten Artikel aufgestellten Bedingungen
statt, welche zu dem Schlüsse führte, dass der Bundesrat

seine Bedingungen einschränkte und näher
umschrieb und dass die Kommission als zu bewilligende
Subvention die Summe von 6 Millionen Franken
vorschlug.

Wir lassen hier die Ausführungen des Berichterstatters
der ständerätlichen Kommission (Herr Dr. Locher)

über diesen Punkt folgen.

«... Die Vorbereitung der Rampentunnels auf die
Doppelspur bedeute eine sehr erhebliche Mehrleistung,
welche von Bundes wegen namentlich in Rücksicht
auf eine spätere Erwerbung der Lötschbergbahn
verlangt werde und welche im Finanzprogramm des Kantons

Bern, beziehungsweise der Berner Alpenbahn-
Geselischaft nicht vorgesehen sei. Wenn nun
überhaupt an die Gewährung einer Bundessubvention für
das Lötschbergunternehmen gedacht werden wolle,
worin die Kommission sich einstimmig erwiesen habe,
so sei es billig, dass auch an die von ihm verlangten
Mehrleistungen der Bund einen angemessenen Beitrag
leiste, und es habe bei Ausmessung dieses Beitrags
wiederum billigerweise in Betracht zu fallen, dass es
sich bei der Lötschbergbahn um ein Unternehmen des
Kantons Bern handle. Von diesen Erwägungen geleitet,
beschloss die Kommission, den oben bereits genannten,
von der Regierung des Kantons Bern in ihrer Zuschrift
vom 4. Juli 1907 zugestandenen Bedingungen noch die
weitere hinzuzufügen, dass die Rampentunnels überall
da, wo sie sich nicht im festen Felsen befinden, mit
zweispuriger Kalotte auszubauen seien, dafür dann
aber die Bundessubvention von 5 auf 6 Millionen Franken

zu erhöhen sei. Damit erklärte sich der anwesende
Vertreter des bernischen Regierungsrates einverstanden

und ebenso in einem persönlich an den Präsidenten
der Kommission gerichteten Schreiben vom 24. Juli
1907 der Präsident der bernischen Alpenbahngesellschaft.

Und in der Tat scheint damit allen Rücksichten
der Billigkeit wohlwollende Rechnung getragen zu sein,
und alle die Gründe, welche für eine Bundessubvention
von 5 Millionen Franken an die doppelspurige Anlage
des Lötschbergtunnels angeführt werden können, gelten

auch für die unter wesentlich erweiterten Bedingungen

geleistete Subvention von 6 Millionen. Die ganze
Anlage gewinnt durch die ihr nunmehr gesicherten
Verbesserungen wesentlich an Wert und für den früher
oder später mit aller Sicherheit eintretenden Fall des
Uebergangs der Lötschbergbahn an den Bund wird
damit auch den Interessen des Bundes gedient sein.»

Nunmehr war zwischen Bundesrat, den Kommissionen
der eidgenössischen Räte, dem bernischen

Regierungsrat und unserer Gesellschaft das Einverständnis
hergestellt.

Nach einer lebhaft benutzten Diskussion nahm der
Ständerat, welchem in dieser Angelegenheit die Priorität

zukam, am vergangenen 17. September folgenden
Beschlussesentwurf an :

Die BimdesverSammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht

a. eines Gesuches des Regierungsrates des Kantons
Bern vom 31. Dezember 1906 und einer nachträglichen
Eingabe an den Bundesrat vom 4. Juli 1907 betreffend
Bewilligung eines Bundesbeitrages für den zweigeleisigen

Ausbau der Lötschbergbahn;
h. einer Botschaft des Bundesrates vom 28. Mai

1907 und einer Zuschrift des Bundesrates vom 16.
Juli 1907 an den Präsidenten der ständerätlichen
Kommission in Sachen der Subventionierung der
Lötschbergbahn ;

gestützt auf Art. 23 der Bundesverfassung,
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beschliesst :

Art. 1. Die Eidgenossenschaft bewilligt dem Kanton

Bern znhanden der Berner Alpenbahn Bern-Lötsch-
berg-Simplon eine einmalige Subvention à fonds perdu
von 6 Millionen Franken für die Erstellung eines
doppelspurigen Tunnels durch den Lötschberg und die
Vorbereitung des zweigeleisigen Ausbaus der Zufahrtsrampen.

Art. 2. An die Leistung dieser Subvention werden
folgende Bedingungen geknüpft:

1. Auf den Zeitpunkt der Vollendung der ganzen
Linie muss die Doppelspur nicht nur im grossen
Tunnel, sondern auch auf den unmittelbar
anschliessenden offenen Strecken zwischen den
Stationen Kandersteg und Goppenstein erstellt sein.

2. Schon bei Anlage der ersten Spur ist der
Landerwerb für die ganze offene Strecke von Frutigen
bis Brig auf Doppelspur auszuführen; die
Stützmauern, Steinsätze und Dämme sind von Anfang
an so zu erstellen, dass ein sofortiger Ausbau
auf das zweite Geleise ohne Hindernis erfolgen
kann; die Fundationen der grösseren Kunstbauten
sind überall da, wo sich keine Felsenfundamente
vorfinden, schon jetzt für die zweite Spur
einzurichten; die Rampentunnels sind überall da, wo
sie sich im festen Felsen befinden, mit
zweispurigen Kalotten auszubauen.

Art. 3. Die Ausbezahlung der Subvention erfolgt
nach Massgabe des Fortschritts der Bauarbeiten bis
zu einem Betrage von 5 Millionen Franken. Der Rest
der Subvention wird erst ausgerichtet, nachdem ein
dem Bundesrate vorzulegender Ausweis über die
Erfüllung der in Art. 2 aufgestellten Bedingungen genehmigt

worden ist.

Art. 4. Ueber die Beschaffung der notwendigen
Geldmittel, sei es auf dem Wege eines Anleihens,
sei es durch Einstellung von Annuitäten in den
Voranschlag der schweizerischen Eidgenossenschaft, wird
der Bundesrat der Bundesversammlung die erforderlichen

Vorlagen machen.

Art. 5. Der Bundesrat wird mit der Vollziehung
des gegenwärtigen Bundesbeschlusses beauftragt.

Art. 6. Dieser Bundesbeschluss wird als dringlich
erklärt und tritt sofort in Kraft.

Der Nationalrat beschäftigte sich mit der Frage am
23. und 24. September und beschloss, der ständerät-
lichen Fassung des Bundesbeschlusses zuzustimmen,
ohne Beifügung irgendwelcher Aenderungen.

Die derart bewilligte Subvention beträgt somit 6
Millionen Franken, von welchen 5 Millionen für die
Doppelspur im Haupttunnel und 1 Million für die
Vorbereitungsarbeiten auf den Zufahrtsrampen gerechnet
werden müssen.

* **

Während des Fortschreitens der Subventionsangelegenheit

suchte die Gesellschaft aber auch mit der
Generalunternehmung und dem Bankhaus J. Loste &
Cie. zu befriedigenden Abschlüssen zu gelangen.

In erster Linie waren die Bedingungen festzustellen,
zu welchen sich die Unternehmung verpflichten konnte,

die im Bundesbeschluss vorgesehenen Vorbereitungsarbeiten

der Rampens trecken auszuführen, und zwar
gingen diesen Verhandlungen einlässliche Untersuchungen

unserer technischen Organe voraus. Nicht
unerwähnt soll bleiben, dass unser Verwaltungsratsmitglied,

Herr Oberingenieur Descubes, uns hierbei mit
seiner grossen Erfahrung bereitwillig zur Seite trat,
und wir erwähnen, dass man unserer Ansicht nach zu
einem Abschluss gelangt ist, der für die Gesellschaft
als vorteilhaft betrachtet werden kann.

Die finanziellen Lasten, welche die ganze Angelegenheit

für die Gesellschaft mit sich bringt, betragen
nicht bloss 13 Millionen Franken, wie dies auf den
ersten Blick auf Nachtrag II des Bauvertrages
hervorzugehen scheint. Weitere Posten, worunter wir
hauptsächlich denjenigen des Zinsausfalles betonen,
erhöhen den Totalbetrag des Geldbedarfes auf ungefähr

15 Millionen. Hierbei ist in Betracht zu ziehen,
dass der Ausbau des doppelspurigen Haupttunnels eine
Verlängerung der Baufrist von 6 Monaten bedingt.
Wenn wir hierzu die Auslagen rechneten, welche
durch die Ausführung der bundesrätlichen Bedingungen

erfordert wurden, so gelangten wir zu einem
Totalbetrag von 12,015,000 Fr., der, abgesehen von der
Bundessubvention, aufzubringen war.

Diese Sachlage gab zu Besorgnissen Anlass und
die Ausführung des ganzen Planes erschien in diesem
Moment als sehr zweifelhaft.

Neue Verhandlungen mit der Generalunternehmung
hatten zum Resultat, dass zwar keine Minderung der
Preisansätze zu erlangen war, aber dass sich die
Generalunternehmung dazu verstehen konnte, die
Fertigstellung der Linie auf den gleichen Zeitpunkt zu
versprechen, auf welchen sie für die einspurige Anlage
vorgesehen war, allerdings gegen eine Entschädigung
von 300,000 Fr., welche der Hälfte der Prämie
entspricht, zu deren Bezug sie berechtigt gewesen wäre
im Falle die Arbeiten sechs Monate vor Ablauf der
vertraglichen Frist fertiggestellt worden wären.

Eine Zusammenstellung dieser neuen Bedingungen,
welche beidseitig am 18. Juli festgestellt und angenommen

wurden, findet sich in dem Briefe der
Generalunternehmung vom 18. Juli 1907.

In diesem Schreiben verpflichtet sich die
Generalunternehmung, die Rampentunnel nach den Bedingungen

des Bundesbeschlusses auszuführen, wenn ihr für
diese Mehrleistungen Zuschläge zu den vertraglichen
Einheitspreisen für Rampentunnel bezahlt werden. Die
Höhe dieser Zuschläge richtet sich je nach dem zur
Ausführung gelangenden Profil und kann die Summe
von 700 Fr. nicht übersteigen.

Das Schreiben fährt hierauf fort :

«Die Vereinbarung bleibt bestehen, wie wir in
unserem Brief vom 12. Juli schreiben, dass wir
einverstanden sind, die vertragliche festgesetzte Frist für
Erstellung des grossen Tunnels für Doppelspur
um 6 Monate zu kürzen, gegen die Bezahlung einer
Pauschalsumme von 300,000 Fr. durch die Gesellschaft.

»

Auf Grund dieser Abmachungen können wir Ihnen
folgenden Ueberschlag über die voraussichtlichen
Mehrkosten unterbreiten:
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Leistungen an die Generalunternehmung

(13 Millionen weniger 5
Millionen)

Entschädigung für die Fristverkürzung
Zinsausfall auf dem neuen Kapital
Kursverluste
Französischer Stempel
Bernischer Stempel
Publizitätskosten
Druckkosten der neuen Titel

das heisst rund

Fr. 3,000,000
300,000
973,300
820,000

78,750
10,000
10,000
5,200

Fr. 10,197,250
» 10,200,000

Hierzu kommen noch die Auslagen für die
Ergänzungsarbeiten auf den Zufahrtsrampen und die Kosten
des Oberbaues der Doppelspur zwischen den Stationen
Kandersteg und Goppenstein. An diese Auslagen
erhalten wir einen Bundesbeitrag von 1 Million Franken;
aber zu unsern Lasten bleibt noch eine beträchtliche
Auslage, die wir gegenwärtig noch nicht genau
feststellen können, da die Studien über das definitive
Tracé der Kampen noch nicht abgeschlossen sind,
immerhin erwähnen wir, dass zu der verfügbaren Summe
von 800,000 Fr. ein beträchtlicher Posten von
Ersparnissen kommt, welchen die bereits vorgelegten
Rampenprojekte als sicher voraussehen lassen.

Wir konnten deshalb den Betrag der notwendigen
Kapitalvermehrung auf 11 Millionen Franken
festsetzen. Trotzdem sich seit Abschluss der letztjährigen
Verhandlungen mit dem Bankhaus J. Loste & Lie.
die Verhältnisse des Geldmarktes wesentlich
verschlechtert haben, konnten wir das erwähnte Bankhaus
zu einem Abschluss bewegen, der eine neue Emission
von 3 Millionen Franken Prioritätsaktien und eine
Erhöhung des Hypothekaranleihens zweiten Ranges um
8 Millionen Franken als Grundlage vorsieht. Die
Offerten des Bankhauses J. Loste & Lie. sehen die Ueber-
nahme von 3 Millionen Franken Prioritätsaktien und
8 Millionen Franken Obligationen zweiter Hypothek
vor. Die Emission der einzelnen Titelserien hat in
einem Zeitraum von vier Jahren zu erfolgen, immerhin

haben 20 °/0 auf dem neuen Aktienkapital spätestens

am 1. Mai 1908 eingezahlt zu sein.
* *

*
Derartig sind die Grundlagen unserer Anträge an

Ihre Generalversammlung beschaffen. Es erübrigt uns
noch, Ihnen einen kurzen Ueberblick über die Vorteile
der sofortigen Vorbereitung der ganzen Bahnanlage
auf Doppelspur vorzulegen; wir glauben dies aber am
besten zu tun, indem wir Sie auf die diesbezüglichen
Ausführungen des Subventionsgesuches verweisen.
(IV. Einspurige oder doppelspurige Anlage des grossen
Lötschbergtunnels, p. 12 und 13.)

Die Anträge, welche wir Ihrer Genehmigung
unterbreiten, lauten folgendermassen :

II. Anträge betreffend die Vorbereitung
der Bahnanlage für die Doppelspur.

Die ausserordentliche Generalversammlung der
Aktionäre der Berner-Alpenbahn-Gesellschaft
(B. L. S.) vom 30. September 1907,

nach Einsicht :

eines Berichtes ihres Verwaltungsrates über die sofortige

Erstellung des grossen Lötschbergtunnels für Dop¬

pelspur und eine derartige Vorbereitung der Zufahrtsrampen,

dass ihr späterer Ausbau für Doppelspur ohne
Hindernis erfolgen kann,

gestützt auf :

den zweiten Nachtrag zu dem am 15. August 1906
mit der Generalunternehmung abgeschlossenen
Bauvertrage und die von derselben am 12. und 18. Juli
1907 gemachten Offerten,

den Antrag der Bau- und Eisenbahndirektion des
Kantons Bern an den Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates vom 25. September 1907 betreffend die
zur Verfügungstellung der Bundessubvention von 6

Millionen Franken,

die unterm 23. September 1907 vom Bankhaus
J. Loste & Cie. gestellten Offerten,

beschliesst :

1. Der grosse Lötschbergtunnel wird sofort doppelspurig

erstellt.
2. Die Zufahrtsrampen sind derart zu erstellen, dass

ihr späterer Ausbau auf Doppelspur ohne
Hindernis erfolgen kann, gemäss dem Bundesbeschluss
vom 17./24. September 1907 betreffend Bewilligung

einer Bundessubvention von 6 Millionen
Franken, an den Kanton Bern für die doppelspurige
Anlage des Lötschbergtunnels und. die Vorbereitung

des zwreigeleisigen Ausbaues der Zufahrtsrampen.

3. Von dem im zweiten Nachtrag zu dem am 15.
August 1906 mit der Generalunt.ernehmung
abgeschlossenen Bauvertrag der Gesellschaft vorbehaltenen

Recht wird Gebrauch gemacht, die
Bestimmungen dieses Artikels treten sofort in Kraft, die
am 12. und 18. Juli des laufenden Jahres von der
Generalunternehmung gemachten Offerten, welche
den Bauvertrag vom 15. August 1906 ergänzen und
die obenerwähnten Ausführungen der Arbeiten für
die Doppelspur betreffen, sind mit heute endgültig
angenommen.

4. Die Bundessubvention von 6 Millionen Franken,
welche die Eidgenossenschaft dem Kanton Bern
zuhanden der Berner-Alpenbahn B. L. S. bewilligt,
wird mit den daran geknüpften Bedingungen
angenommen.

5. Das Gesellschaftskapitai wird um 3 Millionen
Franken erhöht werden vermittelst einer Emission
von 6000 neuen Prioritätsaktien, jede zu 500 Franken

und mit den gleichen Vorzugsrechten wie die
bis dahin ausgegebenen vorsehen.

6. Das in Artikel 10, Ziffer 2, der Statuten
vorgesehene Anleihen von 15 Millionen Franken wird
um 8 Millionen Franken erhöht werden und somit
23 Millionen Franken betragen. Dieses Anleihen
von 23 Millionen Franken wird durch eine zweite
Hypothek sichergestellt, und durch Ausgabe von
Obligationen von 500 Franken jede, mit 4:L/2°/0
Zinsgenuss, aufgenommen werden.

7. Die Offerten des Bankhauses J. Loste & Cie.
betreffend Beschaffung von 3 Millionen Franken in
neuen Prioritätsaktien und von 8 Millionen Franken

des Hypothekaranleiheris im zweiten Rang
sind angenommen.



8. Sämtliche Beschlüsse treten sofort in Kraft, der
Verwaltungsrat und der Direktionsausschuss sind
mit deren Vollziehung beauftragt.

9. Eine spätere Generalversammlung wird in
Ausführung dieser Beschlüsse über die dadurch
notwendig werdenden Statutenänderungen beschlies-
sen und zugleich die auf die neu auszugebenden
Aktien zu leistende Einzahlung der 20 %> welche
zur Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister

erforderlich ist, feststellen.

Genehmigen Sie die Versicherung unserer vollkommenen

Hochachtung!

Bern, den 28. September 1907.

Im Namen des Verwaltungsrates :

Der Präsident:
Hirter.

Der Sekretär:
Steck, Fürsprech.

Der Begierungsrat des Kantons Bern,
nach Einsichtnahme eines Berichtes mit Anträgen

des Verwaltungsrates der Bern-Lötschberg-Simplon-
Bahngesellschaft, datiert vom 28. September 1907, be-

JV» 33 — 383

treffend die Vorbereitung für die Doppelspur,
unterbreitet dem Grossen Rat folgenden

Beschlusses-Entwurf :

Der Grosse Rat des Kantons Bern beschliesst:

1. Den Beschlüssen der Generalversammlung der
Aktionäre der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahnge-
sellschaft vom 30. September 1907 betreffend die
Vorbereitung der Bahnanlage für die Doppelspur
wird die Zustimmung erteilt.

2. Die dem Kanton Bern unterm 17. und 24. September
1907 bewilligte Bundessubvention von 6

Millionen Franken wird mit allen damit verbundenen
Rechten und Pflichten auf die Berner-Alpenbahn-
Gesellschaft (Bern - Lötschberg - Simplon) übertragen.

3. Der Regierungsrat wird mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt.

Bern, den 30. September 1907.

Namens des Regierungsrates
der Präsident

Kläy,
der Staatsschreiber

Kistler.
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